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Vorbemerkung
Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Bundesregierung zum sechsten Mal dem Auf-
trag des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 12/1735 vom 4. Dezember 1991)
nach, über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung in den auswärtigen Beziehun-
gen zu berichten.1 Der Berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. Januar 2000 bis 31. März
2002. In Erfüllung des Bundestagsbeschlusses vom 5. April 2001 (Bundestagsdrucksache
14/5795) behandelt der vorliegende Bericht über die Menschenrechtspolitik in den aus-
wärtigen Beziehungen hinaus auch die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung in an-
deren Politikbereichen. Er greift ausgewählte Maßnahmen auf, die innerstaatlich in Berei-
chen ergriffen wurden, für die neben dem Grundgesetz auch international anerkannte
Menschenrechts-Standards den Maßstab setzen. 

Die in diesem Bericht erörterten Themen und Beispiele – von der Menschenrechtslage in
aller Welt über die Weiterentwicklung des menschenrechtlichen Normen- und Durchset-
zungssystems bis zu konzeptionellen und praktischen Fragen der Um- und Durchsetzung –
bilden die Spannbreite menschenrechtlicher Fragestellungen zwar nicht erschöpfend, je-
doch in ihrer Vielfalt ab. Die Themenauswahl soll auch deutlich machen, dass der Katalog
menschenrechtsrelevanter Fragen nicht in sich abgeschlossen ist, sondern in einem sich
verändernden Umfeld selbst Veränderungen und Erweiterungen unterworfen ist. Es bleibt
Aufgabe der Bundesregierung, auf die sich daraus ergebenden Herausforderungen ange-
messen, rasch und effektiv zu reagieren. 

Der Bericht soll auch als praktische Handreichung für diejenigen Leserinnen und Leser
dienen, die sich über die allgemeinen Entwicklungen in der internationalen Menschen-
rechtspolitik im Berichtszeitraum informieren möchten. Nach einer Einleitung zum Thema
„Kohärente Menschenrechtspolitik als Querschnittsaufgabe der Politik der Bundesregie-
rung: Von der Prävention bis zur Internationalen Gerichtsbarkeit“ und einer Darstellung
der Tätigkeit der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung setzt sich Teil A
dieses Berichts mit einer Reihe von Querschnittsthemen auseinander, die aktuelle Heraus-
forderungen und Schwerpunkte der Menschenrechtspolitik sowohl der internationalen als
auch der nationalen deutschen Menschenrechtspolitik darstellen. Teil B geht auf die Fort-
entwicklung des internationalen Normensystems und dessen Durchsetzungsmechanismen
sowie auf Fragen und Verfahren der Umsetzung – auch durch deutsche Maßnahmen – ein;
daneben beschreibt Teil B, wie Deutschland seinen internationalen Verpflichtungen nach-
gekommen ist, die sich aus diesem Normensystem ergeben (internationale Berichts-, 
Besuchs- und Beschwerdeverfahren). Teil C widmet sich ausgewählten Ländersituationen
in allen Teilen der Welt. Gemäß Bundestagsdrucksache 12/1735 wird auch dieser Bericht
der Öffentlichkeit in gedruckter Form zugänglich gemacht werden; er ist außerdem unter
www.auswaertiges-amt.de abrufbar.

1 Der 5. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen, Bun-
destagsdrucksache 14/3739, der dem Bundestag am 28. Juni 2000 vorgelegt wurde, ist weiterhin in deutscher
und englischer Sprache unter www.auswaertiges-amt.de abrufbar. 
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Bilanz und Überblick: Menschenrechtspolitik der
Bundesregierung – von der Prävention 
zur internationalen Gerichtsbarkeit

Dieser Bericht umfasst den Zeitraum 1. Januar 2000 bis
31. März 2002.2 In diesen gut zwei Jahren haben sich die
Lage der Menschenrechte in der Welt und die inter-
nationale Zusammenarbeit zur Verbesserung der Men-
schenrechtslage zum Teil dramatisch entwickelt. Positi-
ven Ereignissen und Tendenzen, z. B. dem demokrati-
schen Wandel in der Bundesrepublik Jugoslawien, der
Befreiung Afghanistans vom Taliban-Regime, der De-
mokratisierung und Stärkung von Rechtsstaatlichkeit in 
vielen Teilen der Welt, standen negative gegenüber: ver-
breitete Verletzungen aller bürgerlichen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sowie der
Rechte von benachteiligten und marginalisierten Perso-
nen und Gruppen, von Frauen und von Kindern; Verlet-
zungen des Rechts auf Leben und des Schutzes vor Folter
und Sklaverei sowie Ausbruch oder Fortdauer von schwe-
ren, mit systematischen Menschenrechtsverletzungen
verbundenen nationalen und regionalen Krisen. 

Die Ereignisse des 11. September 2001 und ihre Folge-
Entwicklungen haben eklatant vor Augen geführt, welchen
zusätzlichen Herausforderungen sich die Staatenwelt am
Beginn des 21. Jahrhunderts auch in menschenrechtlicher
Hinsicht stellen muss (→ Teil C, „Brennpunkt Afghanis-
tan – 11. September 2001 und die Folgen für die Men-
schenrechtspolitik“). Demgegenüber gelang bei der Ver-
folgung schwerster individueller Menschenrechtsverlet-
zungen durch eine internationale Strafgerichtsbarkeit ein
entscheidender Schritt nach vorne: Die internationale
Strafverfolgung hat mit dem Inkrafttreten des Römi-
schen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs am 
1. Juli 2002, einem Meilenstein in der Entwicklung des
Völkerrechts (→ B 1.2.1), und mit der Tätigkeit der 
Internationalen („Ad-hoc-“)Strafgerichtshöfe – dort wird
zurzeit u. a. das internationale Strafverfahren gegen den
früheren serbischen Staatspräsidenten Slobodan Milosevic
durchgeführt (→ B 2.3.4) – ganz erheblich an Durchset-
zungskraft gewonnen. Die internationale Strafgerichts-
barkeit wird künftig einen Eckpfeiler bei der Ahndung
schwerer Menschenrechtsverletzungen bilden, zugleich
aber auch präventiv zu Schutz und Wahrung der Men-
schenrechte beitragen. 

Herausforderungen der Menschenrechtspolitik:
„Ownership“, Normsetzung, Umsetzung, Kohärenz
der Menschenrechtspolitik, Vorbeugung

„Ownership“

Die Einhaltung der Menschenrechte ist ein legitimes An-
liegen der internationalen Staatengemeinschaft, dem nicht

die Staatensouveränität als Schutzschild entgegengehal-
ten werden kann. Menschenrechte können und müssen
von außen und durch Dritte eingefordert und gefördert
werden, sie müssen aber auch von den unmittelbar Be-
teiligten selbst, d. h. von Staat und Zivilgesellschaft, ge-
wollt, geschützt und gestärkt werden („Ownership-Prin-
zip“). Wenn Staaten – gegen ihre Zivilgesellschaften –
dies nicht von sich aus tun, sind die Gestaltungsmöglich-
keiten für Dritte erschwert und die praktischen Einwir-
kungsmöglichkeiten beeinträchtigt. Immer klarer zeigt
sich jedoch, dass die Menschenrechte nicht nur ein mora-
lischer und humanitärer Imperativ sind, sondern dass auch
große Anreize für ihre Achtung und ihren Schutz beste-
hen: In Staaten, in denen die Menschenrechte geachtet
und gefördert werden, herrschen in der Regel mehr poli-
tische Stabilität, mehr wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
und mehr Wohlstand als in Staaten mit schweren men-
schenrechtlichen Defiziten. Die Menschenrechte zu för-
dern, eine „Menschenrechts-Dividende“ für den Staat als
Ganzes zu erzielen, liegt im ureigenen Interesse der Re-
gierungen. Sie darin zu unterstützen und dadurch zu Frie-
den und Wohlstand in der Welt beizutragen, liegt auch im
Interesse Deutschlands. 

Normsetzung

International anerkannte Vereinbarungen (Übereinkom-
men, Standards usw.) bilden die normative Grundlage der
internationalen Menschenrechtspolitik. Menschenrecht-
liche Normen dienen der Herstellung eines möglichst
weitgehenden und international verbindlichen menschen-
rechtlichen Konsenses. Sie sind für die Akzeptanz men-
schenrechtlicher Standards, Ziele und Verfahren von ent-
scheidender Bedeutung. Die Normensetzung ist seit der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948
und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte bzw. über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte von 1966 weit vorangeschritten und hat
auch im Berichtszeitraum bedeutende Fortschritte ge-
macht (→ B 1). Dennoch ist der normative Schutz nicht
komplett. So sieht sich die Staatenwelt – etwa in der
Bioethik (→ A 8) – neuartigen Herausforderungen gegen-
über und Fragestellungen, z. B. zu Rechten der Behinder-
ten, alter Menschen u. a., die einer Antwort bedürfen.
Weil menschenrechtliche Normen einen Werterahmen 
für globale Aktivitäten bilden, misst die Bundesregierung
dem konsequenten Ausbau des internationalen Normen-
systems zum Schutz der Menschenrechte gerade im Zuge
der Globalisierung hohe Bedeutung zu. Welche interna-
tionalen menschenrechtlichen Verpflichtungen Deutsch-
land im Berichtszeitraum neu eingegangen ist, ist der
Chronologie am Ende dieser Einleitung zu entnehmen. 

Um- und Durchsetzung

Zugleich gilt es, die Akzeptanz und Umsetzung der ge-
schaffenen Normen zu stärken, die Zahl der Ratifikatio-

Einleitung – Kohärente Menschenrechtspolitik als Querschnittsaufgabe der Politik 
der Bundesregierung
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2 Entwicklungen nach dem 31. März 2002 wurden soweit wie möglich
berücksichtigt.
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nen internationaler Übereinkommen und ihrer Zusatzpro-
tokolle zu erhöhen und den Wirkungsgrad ihrer konkreten
Anwendung zu verbessern. Die größten Defizite bestehen
nicht bei der Schaffung von Normen, sondern bei ihrer
Umsetzung, dem Ziel jeglicher Menschenrechtspolitik.
An der tatsächlichen Einhaltung und dem Schutz und der
Achtung der Menschenrechte in der Wirklichkeit fehlt es
jedoch im weltweiten Maßstab. Ursachen sind entweder
Unfähigkeit von Staaten zum Schutz der Menschenrechte,
z. B. Unfähigkeit zur Schaffung von Verhältnissen, Instan-
zen und Strukturen, die einen effektiven Menschenrechts-
schutz gewährleisten können (Stichwort „Zurechenbarkeit
von Menschenrechtsverletzungen“); oder Unwilligkeit,
international anerkannte Menschenrechtsstandards zu ach-
ten und vollständig umzusetzen. 

Entscheidend ist deshalb die Stärkung und Fortentwick-
lung internationaler Durchsetzungsmechanismen sowie
der Einsatz geeigneter nationaler, aber international abge-
stimmter Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Men-
schenrechte in der Realität beitragen. Im Rahmen inter-
nationaler Kontrollmechanismen geschieht dies durch
förmliche Berichts-, Besuchs- und Beschwerdeverfahren
(→ B 3) und durch die internationale Strafgerichtsbarkeit
(s. u.); im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
durch multilaterale und bilaterale, aber international ko-
ordinierte Kooperationsmaßnahmen. Dabei steht im Vor-
dergrund, die betroffenen Staaten – unter größtmöglicher
Einbeziehung der Zivilgesellschaft – für eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der internationa-
len Bemühungen um eine Verbesserung der Menschen-
rechtslage in ihrem Staatsgebiet zu gewinnen. Wo dies
nicht möglich ist, sieht die Bundesregierung öffentliche
Kritik als legitimes Mittel der Politik an. Auch demokra-
tische, rechtsstaatlich organisierte Staaten sind hiervon
nicht ausgenommen: Auch dort bedarf die Gewährleis-
tung eines effektives Menschenrechtschutzes ständiger
Aufmerksamkeit und Kontrolle sowie eines offenen, öf-
fentlichen Menschenrechtsdiskurses, in den die Zivilge-
sellschaft einbezogen ist. 

Die Bundesregierung nimmt sich dieser doppelten Aufga-
benstellung – Normsetzung, Um- und Durchsetzung der
Menschenrechte – aktiv an. In den internationalen Gre-
mien setzt sie sich für die weitere Verrechtlichung der 
internationalen Beziehungen und für eine Vertiefung der
internationalen Zusammenarbeit ein; ihr nationales men-
schenrechtliches Instrumentarium entwickelt sie fort. Für
Letzteres bedarf es einer national und international koor-
dinierten Politik, die Instrumente der Außenpolitik, aber
auch der Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanz-
politik, der Entwicklungspolitik sowie der internationalen
Umweltpolitik verzahnt. Ziel ist es, auf die jeweilige Si-
tuation zugeschnittene Lösungen zu finden, die die Wah-
rung aller Menschenrechte zum Ziel haben und politische,
ökonomische, soziale und ökologische Stabilität sichern
oder herstellen helfen. Die Bundesregierung handelt da-
bei bilateral in Abstimmung mit ihren Partnern; den mul-
tilateralen Handlungsrahmen bilden die Zusammenarbeit
mit den Partnern der Europäischen Union sowie die Mit-
wirkung in internationalen Organisationen, insbesondere
den Vereinten Nationen, dem Europarat und der Organi-

sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE). Die hierbei verwendeten Instrumente sind in den
Abschnitten → B 1 und B 2 dieses Berichts dargestellt. 

Menschenrechtspolitik als Querschnittsaufgabe

Dass Menschenrechtspolitik eine Querschnittsaufgabe
ist, rückt auch in der internationalen Menschenrechtsde-
batte immer stärker in den Vordergrund. Die Vereinten
Nationen sind ein gutes Beispiel hierfür: „human rights
mainstreaming“, die Verankerung eines menschenrecht-
lichen Ansatzes in allen UN-Organisationen und -Wir-
kungsbereichen hat in den vergangenen Jahren erhebliche
Fortschritte gemacht (→ B 1.2). Ziel ist die Erreichung
menschenrechtspolitischer Kohärenz. Auch nationale Re-
gierungen stehen vor der Querschnittsaufgabe, menschen-
rechtliche Aspekte in ihr Handeln einzubeziehen und da-
rauf hinzuwirken, dass diese in allen Politikbereichen
zum Tragen kommen. Dies gilt sowohl im Innern als auch
auf internationaler Ebene. 

In Deutschland ist die Achtung der Menschenrechte ein
umfassendes und unmittelbares Verfassungsgebot. Alle
Politikbereiche sind daher gefordert: von der Außen-, Si-
cherheits-, Entwicklungs- und Auswärtigen Kulturpolitik
hin zur Innen-, Sozial-, Wirtschafts-, Bildungs- und Um-
weltpolitik. Kohärenz zwischen diesen Politikbereichen
herzustellen und zu gewährleisten ist ein Leitsatz in der
Menschenrechtspolitik der Bundesregierung. Kohärenz
bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass die nach
innen wirkende Politik und die internationale Menschen-
rechtspolitik den gleichen Zielen und Werten folgen und
stimmig sein müssen. Wie die Bundesregierung auf die-
ses Gebot in vielfältiger und differenzierter Form eingeht
und durch welche konkreten Maßnahmen sie zur Präven-
tion von Menschenrechtsverletzungen beiträgt, wird in
diesem Bericht anhand zahlreicher Beispiele in den Teilen
A (Querschnittsthemen) und C (Länder-Situationen) dar-
gestellt.

Prävention

Vorbeugung ist der beste Menschenrechtsschutz. Men-
schenrechte sind in Krisenzeiten besonders gefährdet;
umgekehrt dient die Verhinderung von Menschenrechts-
verletzungen auch der Verhütung von Krisen. Es liegt 
daher im deutschen Interesse, zur Verbesserung der Men-
schenrechtslage in der Welt bei der Vorbeugung von Men-
schenrechtsverletzungen anzusetzen (→ B 2.6).3 Aufgabe
ist es, dafür zu sorgen, dass krisenhafte Situationen gar
nicht erst entstehen oder aufkommende Krisen wirksam
und rechtzeitig mit friedlichen Mitteln entschärft und 
beigelegt werden können. Durch bilateralen und multila-
teralen Dialog, über die Schaffung und Stärkung inter-
nationaler und regionaler Kooperations- und Durchset-

3 Siehe hierzu das Gesamtkonzept der Bundesregierung „Zivile Kri-
senprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ unter
www.auswaertiges-amt.de > Außenpolitik > Friedenspolitik. Zur Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen siehe dort auch den dem-
nächst erscheinenden Bericht der Bundesregierung zur Zusammen-
arbeit zwischen Deutschland und den Vereinten Nationen im Jahre
2001.
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zungsmechanismen sowie durch die Verbesserung der
wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen
Verhältnisse in und mit den betroffenen Staaten, u. a.
durch Maßnahmen der Entwicklungspolitik, kann die
Bundesregierung zur Verhinderung von Menschenrechts-
verletzungen und zum Abbau struktureller Konflikt-
ursachen beitragen. Ziel ist letztlich eine Kultur der
Prävention und des Dialogs. Die Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik ist deshalb dem interkulturellen Dialog in
besonderer Weise verpflichtet. Durch ihre auf Langfristig-
keit angelegten Programme leistet sie einen wichtigen
Beitrag im Bemühen um den Abbau von Feindbildern und
bei der vorausschauenden Krisenprävention.

Grundlagen der Menschenrechtspolitik der
Bundesregierung

Es mag selbstverständlich klingen, dennoch ist es wichtig,
sich zu vergegenwärtigen: Menschenrechtspolitik dient
dem Menschen. Er steht im Mittelpunkt. „Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“, besagt Arti-
kel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes und legt damit die
Grundlage für die Menschenrechtspolitik einer jeden
Bundesregierung. Artikel 1 Absatz 2 stellt fest, dass die
Menschenrechte die Basis für friedliches Zusammenleben
innerhalb von Staaten und zwischen Staaten sind: „Das
deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt.“ Artikel 2 Absatz 1 führt fort: „Je-
der hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sit-
tengesetz verstößt“.

Damit ist in äußerster Knappheit, jedoch umfassend die
Ratio der Menschenrechtspolitik umschrieben: Das Men-
schenrechtsverständnis der Bundesregierung geht vom
Ziel der selbstbestimmten freien Entfaltung jedes einzel-
nen Menschen aus, und zwar in jeder Hinsicht: politisch,
geistig, wirtschaftlich, kulturell, sozial. Menschenrechte
sollen dafür die Grundlage schaffen. 

Wessen bedarf es dafür? Zunächst des Friedens und der
Sicherheit, der Abwesenheit von gewaltsamen Konflik-
ten. Wer in Zeiten bewaffneten Konflikts sein Leben be-
droht sieht; wer fliehen muss oder vertrieben wird; wer in
ständiger Furcht vor Bedrohung durch Gewaltmaßnah-
men lebt, kann seine geistigen Kräfte, seine sozialen
Fähigkeiten, seine wirtschaftlichen Möglichkeiten, seine
kreativen Kräfte nicht entfalten. Für die Entfaltung des
Individuums bedarf es zweitens einer rechtsstaatlichen
Ordnung, die Schutz vor Übergriffen des Staates sowie
politische Teilhaberechte bietet. Dem dienen die klassi-
schen bürgerlichen Rechte wie Religions-, Meinungs-
und Meinungsäußerungsfreiheit, Vereinigungs- und Ver-
sammlungsfreiheit und Schutz vor Folter und Schutz des
Lebens; außerdem die Grundrechte im Strafverfahren so-
wie die Möglichkeit der Teilhabe an der Entwicklung und
Gestaltung des Gemeinwesens, z. B. durch das Recht auf
freie Wahlen.

Auch diejenigen, die in solcher Armut leben, dass sie ihre
Kraft und Energie der Sicherung des materiellen Überle-
bens widmen müssen; die ums tägliche Brot, um ein Dach
über dem Kopf, um elementare Hilfe bei Krankheit, um
den Zugang zu Bildung ringen; kurz: um die Verwirk-
lichung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte, sind in elementarer Weise in ihren Entfaltungs-
möglichkeiten eingeschränkt. Dasselbe gilt für diejeni-
gen, die aufgrund geschlechtlicher, weltanschaulicher,
rassischer, ethnischer oder religiöser Merkmale oder auf-
grund ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters oder einer
Krankheit oder Behinderung diskriminiert werden. Nur
die Beachtung des Grundsatzes der Gleichheit aller Men-
schen und der Nichtdiskriminierung ermöglicht ein ge-
deihliches und friedliches Zusammenleben der Men-
schen. Die Gewährleistung wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Rechte und das Verbot jeglicher Diskriminie-
rung sind daher gleichermaßen entscheidend.

Werden die genannten Rechte nicht beachtet, so sind Un-
gerechtigkeiten, Auseinandersetzungen und Konflikte
vorprogrammiert, sowohl zwischen Individuen als auch
zwischen Individuen und Staaten. Dies kann in Gewalt
münden, in Fluchtbewegungen und Armut und Elend, in
internationale Auseinandersetzungen und somit in neue
Menschenrechtsverletzungen. Die Entstehung dieses Teu-
felskreises gilt es zu verhindern, seine Fortwirkung zu
durchbrechen. Die Vorenthaltung von Rechten behindert
zudem die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lung und beraubt damit die Menschen wie auch das Ge-
meinwesen ihrer Zukunftschancen. Dies verdeutlicht, wie
eng die Themen Frieden, Sicherheit, Wohlstand, Freiheit
mit einzelnen Menschenrechten verknüpft sind und in
welchem Maße Menschenrechtsverletzungen geeignet
sind, die Verwirklichung dieser Ziele zu stören. Hier zeigt
sich die viel zitierte Interdependenz aller Menschen-
rechte.

Auf den Kern reduziert hat jede Menschenrechtspolitik in
diesem Gedanken ihren Ursprung: Eine Politik, die dem
Schutz der Menschenrechte dient, folgt einem morali-
schen Postulat, aber zugleich einem konkreten Interesse:
der Erhaltung des Friedens, sowohl zwischen Staaten als
auch innerhalb von Staaten, und damit der Schaffung von
Wohlstand und Sicherheit. 

Die Achtung der Grundrechte dient damit auch der Mit-
gestaltung und Akzeptanz staatlicher Ordnung. Wo der
oder die Einzelne sich frei äußern, die Religion frei
wählen, sich mit anderen zusammenschließen kann; wo
elementare Grundbedürfnisse des Menschen gesichert
sind und wo die Möglichkeit sozialer und wirtschaftlicher
Entfaltung gegeben ist, da werden die Bürgerinnen und
Bürger die staatliche und gesellschaftliche Ordnung an-
nehmen und an ihr gestalterisch mitwirken. Wo der oder
die Einzelne in der Lage ist, sich am gesellschaftlichen
Willensbildungsprozess zu beteiligen, Wohlstand zu
schaffen und soziale und kulturelle Aktivitäten in einem
sicheren, durchschaubaren Umfeld zu unternehmen; und
wo staatliches Handeln vorhersehbaren Grundsätzen folgt
und der oder die Einzelne vor staatlicher Willkür ge-
schützt ist, da identifizieren sich Bürger mit der Gemein-
schaft und akzeptieren sie. 
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Menschenrechtspolitik als umfassendes Verfassungs-
gebot und internationale Menschenrechtsinstrumente 

Menschenrechtspolitik ist eine Aufgabe, die alle Aspekte
staatlichen Handelns umfasst, innerstaatlich ebenso wie
in den auswärtigen Beziehungen. Grundlage der deut-
schen Menschenrechtspolitik ist das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere sein die Ge-
setzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsspre-
chung unmittelbar bindender Grundrechtskatalog. Die
Einhaltung ist auf dem Rechtswege umfassend überprüf-
bar. Damit ist die Grundlage für einen umfassenden men-
schenrechtlichen Schutz in Deutschland gelegt. 

Auch Auftrag und Zielsetzung der internationalen Men-
schenrechtspolitik der Bundesregierung ergeben sich aus
dem Grundgesetz (siehe der zitierte Artikel 1 Abs. 2 GG).
Sie fußt zusätzlich auf internationalen Übereinkommen
und Dokumenten, die konkrete menschenrechtliche Nor-
men und Standards für die Staaten festlegen. Diese Über-
einkommen bilden den – allerdings nur selten universell
akzeptierten – menschenrechtlichen Acquis der Völker-
gemeinschaft und damit, zusammen mit verschiede-
nen Überprüfungs- und Durchsetzungsmechanismen, die
Grundlage des internationalen Menschenrechtsschutzes.
Sie geben der Bundesregierung die völkerrechtliche Legi-
timation, in anderen Staaten die Einhaltung und den
Schutz der Menschenrechte anzumahnen oder – wann im-
mer möglich gemeinsam mit diesen Staaten – Maßnahmen
zur Verbesserung der Menschenrechtslage zu entwickeln.
Sie verpflichten die Bundesregierung aber primär zur Ein-
haltung internationaler Normen im eigenen Staatsgebiet. 

Hier zeigt sich, dass internationale Menschenrechtspolitik
immer auch nach innen wirkt, eine Trennung zwischen
der internationalen, auf den weltweiten Schutz der Men-
schenrechte ausgerichteten Politik von politischem Han-
deln im Innern nicht möglich ist. Internationale Überein-
kommen verpflichten die Bundesregierung, sie nach ihrer
Ratifikation intern umzusetzen. Ebenso verweisen Emp-
fehlungen oder Feststellungen internationaler, dazu legi-
timierter Gremien oder Überprüfungsorgane – z. B. die
Menschenrechtsausschüsse nach den internationalen Men-
schenrechtsübereinkommen, die Sonderberichterstatterin-
nen und -berichterstatter der UN-Menschenrechtskom-
mission oder die Evaluierungsausschüsse des Europarats –
in den innerstaatlichen Bereich zurück. Daneben zeigen
praktische Beispiele der Menschenrechtspolitik, dass ihre
„Innen“- und „Außen“-Dimension oft ineinander greifen.
Dies wird zum Beispiel an der Flüchtlingsproblematik
deutlich, die sowohl eine internationale Dimension auf-
weist (internationaler Flüchtlingsschutz) wie auch eine
innerstaatliche (z. B. Konsequenzen für die Ausländer-
und Asylpolitik). Es gilt der Grundsatz: Menschenrechts-
politik fängt zu Hause an. 

„Europäisierte“ und „europäische“ Menschenrechts-
politik: Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,
EU, Europarat, OSZE 

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU 

Im Verhältnis zu Drittstaaten und in den multilateralen
Gremien gestaltet die Bundesregierung ihre internationale

Menschenrechtspolitik meistens nicht nur bilateral, son-
dern parallel dazu im Verbund mit ihren Partnern der Eu-
ropäischen Union. Den Rahmen hierzu bildet die mit dem
„Vertrag von Maastricht“ (Vertrag über die Europäische
Union, in Kraft seit 1. November 1993) begründete und
durch den „Vertrag von Amsterdam“ vom 2. Oktober 1997
(in Kraft seit 1. Mai 1999) fortentwickelte Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union
(GASP, so genannte „Zweite Säule des EU-Vertrags“; 
→ B 2.2.2). Die Achtung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten sowie die Entwicklung und Stärkung von De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit gehören zu den Zielen
der GASP (Artikel 11 des EU-Vertrags in der Fassung
vom 2. Oktober 1997). Sie sieht den „Ausbau der re-
gelmäßigen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der
Führung ihrer Politik“ vor (Artikel 12). 

Die GASP dient der Harmonisierung der Außen- und Si-
cherheitspolitik der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und damit auch ihrer internationalen Menschen-
rechtspolitik und dem gemeinsamen Handeln der EU. Sie
verfügt mit dem Gemeinsamen Standpunkt, der Gemein-
samen Aktion und, seit dem Vertrag von Amsterdam (in
Kraft seit 1. Mai 1999), der Gemeinsamen Strategie über
ein differenziertes Instrumentarium, das dieser harmoni-
sierten Politik effektive Geltung verschafft. Sie versetzt
die Mitgliedstaaten der Union in die Lage, in menschen-
rechtlichen Zusammenhängen (gegenüber Drittstaaten, in
internationalen Gremien, zu menschenrechtlichen Fra-
gestellungen) mit einer Stimme zu sprechen. Damit ver-
schafft sie der Union mehr Gewicht und Einfluss als den
Mitgliedstaaten einzeln zukäme. 

Die Bundesregierung begrüßt mit Nachdruck, dass die
Zusammenarbeit im Menschenrechtsbereich im Rahmen
der GASP im Berichtszeitraum weiter vertieft wurde. Die
GASP hat den nationalen Handlungsmöglichkeiten der
Bundesregierung einen europäischen Handlungsrahmen
an die Seite gestellt. Die Bundesregierung beteiligt sich
mit großem Engagement an der Bestimmung der außen-
politischen Positionen der EU. Sie orientiert sich wie alle
Regierungen anderer EU-Mitgliedstaaten in ihrer Men-
schenrechtspolitik an den im EU-Rahmen verabschiede-
ten Beschlüssen. Zwar verlangt die GASP, auf die Wün-
sche und besonderen Interessen einzelner Partner in nicht
selten schwierigen Diskussionsprozessen einzugehen;
Ziel- und Interessenunterschiede sind oft nur auf dem
Wege des Kompromisses aufzulösen. Andererseits ver-
leiht die GASP der Menschenrechtspolitik der Europä-
ischen Union Kohärenz, Einheitlichkeit des Auftretens
und Effizienz und damit der Europäischen Union in der
internationalen Debatte Bedeutung und Gewicht. Es ist
erklärtes Ziel der Bundesregierung, die Wirksamkeit der
GASP weiter zu verstärken. 

Binnendimension: Menschenrechtspolitik innerhalb der
EU, des Europarats und der OSZE 

Andererseits gilt: Genauso, wie die deutsche Menschen-
rechtspolitik eine doppelte, sowohl nach „außen“ wie
auch nach „innen“ gerichtete Zielsetzung hat, verfügt
auch die Menschenrechtspolitik der Europäischen Union
über eine „Außen“- und eine Binnen-Dimension. Es ent-
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spricht dem Kohärenzgebot in der Menschenrechtspolitik
der Bundesregierung, darauf zu achten, dass die Men-
schenrechte auch im EU-Binnenraum sowie, darüber hi-
naus, im weiteren europäischen Rahmen, d. h. im Rahmen
von Europarat und OSZE, geachtet und die dafür verant-
wortlichen Institutionen gestärkt werden. 

Die EU hat sich auch im Berichtszeitraum neue Instru-
mente gegeben, die den Menschenrechtsschutz in der EU
weiter stärken (→ B 1.3).4 Ein herausragendes Ereignis,
wenn auch vorerst mehr in politischer als in rechtlicher
Hinsicht, war die Proklamation der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (→ B 1.3.1) am 7. De-
zember 2000 durch die Präsidenten des Europäischen Par-
laments, des Europäischen Rates und der Europäischen
Kommission. Die Charta der Grundrechte fasst die auf
Unionsebene zu gewährleistenden Grundrechte in einem
Dokument zusammen. Die Präambel stellt das Bekennt-
nis zur Würde des Menschen in den Mittelpunkt. Die Bun-
desrepublik hat maßgeblich zur Erarbeitung dieser Charta
beigetragen. Sie hat 1999 beim Europäischen Rat in Köln
die Initiative zur Erarbeitung der Grundrechtecharta ge-
geben; den Vorsitz im mit der Erarbeitung des Entwurfs
betrauten „Konvent“ führte Bundespräsident a. D. Roman
Herzog. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, die
Charta in die Europäischen Verträge aufzunehmen und ihr

dadurch volle Rechtsverbindlichkeit zu verleihen. Der
Konvent zur Zukunft Europas, der am 28. Februar 2002
unter dem Vorsitz des früheren französischen Staatspräsi-
denten Valéry Giscard d´Estaing einberufen wurde, soll
auch eine Empfehlung darüber erarbeiten, ob die Charta
der Grundrechte in eine Europäische Verfassung aufge-
nommen werden soll (Erklärung von Laeken vom 14. De-
zember 2001). 

Europarat und OSZE schließlich dehnen ein engmaschi-
ges Geflecht von Normen, Kontroll- und Durchsetzungs-
Verfahren auf den paneuropäischen und darüber hinaus
reichenden geographischen Raum aus. Die Kooperations-
und Kommunikationsstrukturen von Europarat und OSZE
wirken friedenssichernd auf Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit und die Achtung der Menschenrechte in einem Raum
hin, der mittlerweile 43 (Europarat, Stand 31. März 2002)
bzw. 55 (OSZE) Staaten umfasst. Die politische Wende
am Ende des 20. Jahrhunderts hat die Voraussetzungen für
den gesamteuropäischen Menschenrechtschutz funda-
mental verbessert. Dass dies mit einer ungleich höheren
Zahl von Mitgliedstaaten im ungeteilten Europa möglich
ist als zuvor, ist von großer Bedeutung. Die Bundesregie-
rung wird weiterhin mit allem Nachdruck darauf hinwir-
ken, dass die sich daraus ergebenden Chancen genutzt
werden.

Internationaler Strafgerichtshof 

Am 11. April 2002 – weniger als vier Jahre nach der Ver-
abschiedung des Textes auf der diplomatischen Konfe-
renz von Rom – wurde die 60. Ratifikationsurkunde zum
Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
(IStGH, → B 1.2.1) hinterlegt. Damit ist die für das In-
krafttreten des Statuts erforderliche Anzahl erreicht, und
das Statut wird am 1. Juli 2002 in Kraft treten. Zu den
Staaten, die am 11. April 2002 ratifizierten, gehörten mit
Griechenland und Irland auch die beiden letzten noch feh-
lenden EU-Mitgliedstaaten. Bis auf die Türkei haben auch
alle EU-Beitrittskandidaten das Statut unterzeichnet; eine
Reihe von ihnen hat es bereits ratifiziert. 

Verabschiedung und Inkrafttreten des Statuts für einen In-
ternationalen Strafgerichtshof bilden einen Meilenstein
für das Völkerrecht, können aber auch in ihrer Bedeutung
für den Menschenrechtsschutz gar nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Erstmals wird durch das Römische Sta-
tut – sieht man von den auf die Aufarbeitung von Verbre-
chen in bestimmten Staaten beschränkten so genannten
„Ad-hoc-“ Gerichtshöfen für das frühere Jugoslawien bzw.
für Ruanda und neuerdings auch für Sierra Leone ab –
eine allgemeine individuelle Verantwortlichkeit staatli-
cher Amtsträger für schwere Menschenrechtsverletzun-
gen niedergelegt, werden Konsequenzen in Form straf-
rechtlicher Verfolgung angedroht. Die Bedeutung des
IStGH für den Menschenrechtsschutz liegt damit in der
Vermeidung von Straflosigkeit, aber auch in der General-
prävention: Potenziellen Verletzern von Menschenrech-
ten wird vor Augen geführt, dass sie nicht mit Straflosig-
keit rechnen können. Sichere Räume soll es für Diktatoren
und ihre Helfer nicht geben. Diese Gewissheit soll dazu
beitragen, sie von der Begehung völkerrechtlich geäch-
teter Straftaten abzuhalten. 

4 Für die Europäische Union ist der Schutz der Menschenrechte in
ihrem Rechtsraum verbindlich; sie greift dabei auf das grundlegende
Übereinkommen des Europarats zurück. In Artikel 6 des EU-Vertrags
in der Fassung vom 2. Oktober 1997 („Vertrag von Amsterdam“)
heißt es: „Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der 
Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
sowie der Rechtsstaatlichkeit (...) die Union achtet die Grundsätze,
wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Euro-
päischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsa-
men Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben (...) die Union stattet
sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur 
Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind“.

EU-Jahresberichte zur Menschenrechtslage

Die seit 1999 erscheinenden EU-Jahresberichte zur
Menschenrechtslage (→ B 2.2.5, http://ue.eu.int) gehen
auf die externe Menschenrechtspolitik der EU ein, da-
neben aber auch darauf, mit welchen Instrumenten die
EU menschenrechtliche Fragestellungen innerhalb der
Europäischen Union angeht. Im Jahresbericht 2001, den
der Allgemeine Rat am 9. Oktober 2001 annahm, waren
dies die Themen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Asyl und Migration und Menschenhandel sowie Men-
schenrechtsfragen im Geschäftsleben; im Jahre 2000 
die Themen Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung;
Rechte des Kindes; Menschenrechte der Frauen. Der
nächste EU-Jahresbericht wird wiederum Menschen-
rechts-Themen aus dem EU-Binnenraum aufgreifen.
Der Beschluss zur jährlichen Vorlage von EU-Men-
schenrechtsberichten im Jahre 1999 ging maßgeblich
auf eine von Deutschland gemeinsam mit Großbritan-
nien ergriffene Initiative zurück. 
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Die EU hatte in einem auf Außenministerebene am 11. Juni
2001 verabschiedeten Gemeinsamen Standpunkt ihre
klare und uneingeschränkte Unterstützung des IStGH-
Vorhabens bekräftigt. Mit der 60. Ratifikation und dem
bevorstehenden Inkrafttreten des Statuts ist ein Meilen-
stein, aber noch nicht das Ziel erreicht. Es bedarf jetzt der
gemeinsamen Anstrengung aller gerichtshofsunterstüt-
zenden Staaten, um so schnell wie möglich einen arbeits-
fähigen und effektiven Gerichtshof aufzubauen. 

Dialog mit der Zivilgesellschaft

Die Zivilgesellschaft macht ihren Anspruch auf Mitspra-
che und Teilhabe bei der Ausgestaltung der nationalen und
internationalen Menschenrechtspolitik immer stärker gel-
tend und löst diesen Anspruch – zum Beispiel im Segment
der Nichtregierungsorganisationen bei internationalen
Menschenrechtsgipfeln oder bei der Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen – immer nachhaltiger
ein. Sie hat damit in hohem Maße Einfluss und Geltung
erlangt. Die Bundesregierung begrüßt dies und hat zivil-
gesellschaftliche Menschenrechtsorganisationen national
und international in verschiedener Weise unterstützt. Da-
bei wurden auch neue Wege beschritten.5

Die Bundesregierung betrachtet die Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft am nationalen und internationalen Men-
schenrechtsdiskurs als konstitutives Element ihrer Men-
schenrechtspolitik (→ B 2.5). Die Teilhabe der Bürger-
oder Zivilgesellschaft am gesellschaftlichen Meinungs-
und Willensbildungsprozess zu sichern oder die Grund-
lage dafür zu schaffen, dass ein solcher Prozess überhaupt
stattfinden kann, ist besonders wichtig, aber oft auch be-
sonders schwierig in von Menschenrechtsverletzungen
stark betroffenen Staaten. Die Stärkung der Zivilgesell-
schaft in aller Welt ist deshalb eine vordringliche Auf-
gabe.

Hierzu gehören sowohl die Unterstützung von zivilge-
sellschaftlichen Strukturen und die Zusammenarbeit mit
entsprechenden Organisationen in Drittstaaten als auch
der Dialog und die Zusammenarbeit mit der Bürger- oder
Zivilgesellschaft in Deutschland. Dahinter steht der Ge-
danke, dass lebhaftes zivilgesellschaftliches Engagement
die beste Garantie gegen staatlichen Machtmissbrauch
und die beste Vorbeugung gegen Menschenrechtsverlet-
zungen darstellen. Die Bundesregierung begrüßt, dass der
Diskurs zwischen Zivilgesellschaft und Bundesregierung
über die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung und
die Lage der Menschenrechte in Deutschland und in der
Welt im Berichtszeitraum weiter vertieft wurde. Diesen
Dialog gilt es weiter auszubauen. 

5 Bei der Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban, Südafrika 
(31. August bis 8. September 2001) war ein Vertreter des Forums
Menschenrechte, dem Verband deutscher Menschenrechts-NGOs,
Mitglied der offiziellen deutschen Delegation. Bei der Sondergene-
ralversammlung Kinder der Vereinten Nationen im Mai 2002 waren
ebenfalls Nichtregierungsvertreter, darunter mehrere Kinder, Mitglie-
der der deutschen Delegation. – Zu anderen Formen der Zusammen-
arbeit mit der Zivilgesellschaft, u. a. im Rahmen von so genannten
„private-public partnerships“ zwischen staatlichen und nicht staat-
lichen Akteuren, siehe u. a. → B 2.6. 

Deutsches Institut für Menschenrechte

Die Bundesregierung begrüßt nachdrücklich, dass mit
dem im März 2001 gegründeten Deutschen Institut für
Menschenrechte (DIMR, → B 2.5) ein neues zivilge-
sellschaftliches Instrument in Deutschland geschaffen
wurde, das die Menschenrechtspolitik der Bundesregie-
rung aufmerksam und kritisch begleiten und der Men-
schenrechtsdebatte in Deutschland neue Impulse geben
wird. Gemäß der Koalitionsvereinbarung zwischen der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bünd-
nis 90/Die GRÜNEN vom 20. Oktober 1998 hat die
Bundesregierung, den Beschluss des Deutschen Bun-
destags vom 7. Dezember 2000 erfüllend (Bundestags-
drucksache 14/4801), die Gründung des Instituts unter-
stützt. Die Bundesregierung wird die Tätigkeit des
Instituts mit drei Vertretern ohne Stimmrecht im 16-köp-
figen Kuratorium fördern und die finanzielle Basis des
Instituts auf mittlere Sicht durch institutionelle Förde-
rung gewährleisten. 

Wegweiser durch diesen Bericht 

Der vorliegende, unter Federführung des Auswärtigen
Amts erstellte Bericht geht in Erfüllung des Beschlusses
(Bundestagsdrucksache 14/5795) des Deutschen Bundes-
tag vom 5. April 2001 zur Unterrichtung durch die Bun-
desregierung (Bundestagsdrucksache 14/3739; 5. Bericht
der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik in
den Auswärtigen Beziehungen) auf die Menschenrechts-
politik der Bundesregierung in den auswärtigen Beziehun-
gen, aber auch in ausgewählten anderen Politikbereichen
ein. Er zeigt anhand konkreter Fälle und Handlungsweisen
in verschiedenen Themenbereichen den Querschnittscha-
rakter der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung auf
und entspricht damit dem Auftrag des Deutschen Bundes-
tags, die Kohärenz der Menschenrechtspolitik in allen
Aspekten staatlichen Handelns zu beschreiben. 

Im Anschluss an diese Einleitung ist die Tätigkeit der bei-
den Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung,
des Beauftragten für Menschenrechtspolitik und Huma-
nitäre Hilfe (Auswärtiges Amt) und des Beauftragten für
Menschenrechtsfragen (Bundesministerium der Justiz),
dargestellt, gefolgt von einer Chronologie über die deut-
schen Ratifikationen, Zeichnungen, Erklärungen und
Rücknahmen von Vorbehalten zu Übereinkommen der
Vereinten Nationen und des Europarats und über die Be-
richte, die Deutschland im Berichtszeitraum gemäß sei-
nen Verpflichtungen aus Übereinkommen des Europarats
und der Vereinten Nationen vorgelegt hat. Der Bericht
gliedert sich anschließend in drei Teile:

– Teil A „Aktuelle Herausforderungen und Schwer-
punkte der deutschen Menschenrechtspolitik“ geht
auf neun Querschnittsthemen ein (→ A 1-9), darunter
in ausgewählten Bereichen auch auf innerstaatliche
Maßnahmen in Deutschland. Den Querschnittsthemen
ist mit dem → Brennpunkt Rassismus ein Thema vo-
rangestellt, dem sowohl in Deutschland als auch in
vielen anderen Staaten der Welt im Berichtszeitraum 
erhöhte Aufmerksamkeit zukam und weiterhin zuzu-
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kommen hat (Weltkonferenz gegen Rassismus, Dur-
ban/Süd-Afrika, 31. August bis 8. September 2001;
Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit in Deutschland). 

– Teil B „Internationaler Menschenrechtsschutz: Kon-
zepte, Normen, Instrumente; Weiterentwicklung und
Wege zur Durchsetzung; deutsche Verpflichtungen“
geht ein auf 

– die Weiterentwicklung des internationalen Nor-
mensystems im Rahmen des Europarats, der 
Vereinten Nationen und der Europäischen Union
(→ B 1); 

– Wege zur Durchsetzung der Menschenrechte: In-
stitutionen, Mechanismen, Maßnahmen im Rah-
men des Europarats, der Europäischen Union, der
Vereinten Nationen und der OSZE sowie durch so
genannte Menschenrechtswächter; außerdem auf
Maßnahmen der Bundesregierung zur Prävention
von Menschenrechtsverletzungen und zur Förde-
rung der Menschenrechte im Ausland (→ B 2); 

– die internationalen menschenrechtlichen Verpflich-
tungen Deutschlands im Rahmen des Europarats
und der Vereinten Nationen (Staatenberichte,
Überprüfungs- und Beschwerdeverfahren, Stel-
lungnahmen über Deutschland) (→ B 3). 

– Teil C betrachtet die Lage der Menschenrechte welt-
weit anhand ausgewählter Ländersituationen. Dabei
wurden positive Entwicklungen ebenso verzeichnet
wie negative. Bei der Auswahl wurden Zusammen-
hänge mit den in den Teilen A und B behandelten The-
men und Fragen berücksichtigt. Teil C beinhaltet
außerdem den → Brennpunkt Afghanistan – 11. Sep-
tember 2001 und die Folgen für die Menschenrechts-
politik.

Die Menschenrechtsbeauftragten der Bundes-
regierung 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtsfragen im Bundesministerium der Justiz

– Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen
Amt

Im November 1998 hat Bundesaußenminister Fischer die
Stelle des Beauftragten der Bundesregierung für Men-
schenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe als selbststän-
dige Einheit im Auswärtigen Amt eingerichtet. Als Be-
auftragter wurde der frühere DDR-Bürgerrechtler und
Bundestagsabgeordnete Gerd Poppe berufen.

Der Beauftragte vertritt die Bundesregierung im Zustän-
digkeitsbereich des Auswärtigen Amts zu Fragen der
Menschenrechtspolitik und humanitären Hilfe. Zu seinen
Aufgaben gehört es, die Entwicklung im Bereich der
Menschenrechte weltweit zu verfolgen, den bilateralen
und multilateralen Menschenrechtsdialog mitzugestalten,

Vorschläge zur Ausgestaltung der Menschenrechtspolitik
zu machen sowie im In- und Ausland engen Kontakt zu
anderen in diesem Bereich tätigen Stellen, Institutionen
und gesellschaftlichen Gruppen zu halten.

Zu den thematischen Schwerpunkten der Tätigkeit des
Beauftragten gehören u. a. die Bekämpfung von Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, die welt-
weite Abschaffung von Todesstrafe und Folter, die Fort-
entwicklung der Kinder- und Frauenrechte, die Durch-
setzung von Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit, die
Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Menschenrechte, die Beseitigung der Straflosigkeit sowie
der wirksame Schutz von Minderheiten, Flüchtlingen und
Menschenrechtsverteidigern.

Förderung und Schutz der Menschenrechte weltweit

Der Beauftragte setzt sich dafür ein, dass noch bestehende
Lücken des internationalen Normensystems zum Schutz
der Menschenrechte schnell geschlossen werden. Seit
dem Ende des Kalten Krieges haben sich die Möglichkei-
ten der internationalen Kooperation im Menschenrechts-
bereich deutlich verbessert – sowohl innerhalb der Ver-
einten Nationen als auch von Regionalorganisationen wie
Europarat und OSZE. Dies hat zu bemerkenswerten Er-
folgen geführt. Beispielhaft seien die Verabschiedung des
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (→ B 1.2.1)
sowie von Zusatzprotokollen zu den Kinder- und Frauen-
rechtskonventionen (→ B 1.2.2) genannt – oder auch die
Tatsache, dass fast alle europäischen Staaten die Todes-
strafe abgeschafft haben.

Reisen des Beauftragten

Im Berichtszeitraum reiste der Beauftragte nach Nige-
ria, Sierra Leone, Côte D’Ivoire, Mali (Februar/März
2000), Russland (März 2000), Mexiko, Guatemala, 
Kolumbien (September/Oktober 2000), China (Dezem-
ber 2000), Armenien, Georgien, Aserbaidschan (Juni
2001), Indonesien, Vietnam, Kambodscha (November
2001), Chile und Peru (März 2002). 

Wiederkehrende Gesprächsthemen waren die Defizite
bei der Umsetzung von Menschenrechtspakten und -kon-
ventionen und bei der Entwicklung von Rechtsstaat-
lichkeit und demokratischen Strukturen, die Situation in
Konfliktregionen, die Bekämpfung von Korruption und
Straflosigkeit, die Menschenrechtsverletzungen durch
Polizei und Militär sowie im Strafvollzug, die Lage von
Frauen, Kindern, Flüchtlingen sowie nationalen, ethni-
schen oder religiösen Minderheiten, die Förderung der
Zivilgesellschaft und der Schutz von Menschenrechts-
verteidigern. Der Beauftragte setzte sich für die Unter-
stützung des Internationalen Strafgerichtshofs und – wo
noch vorhanden – für die Abschaffung der Todesstrafe
ein. Er besuchte Flüchtlingslager und Gefängnisse so-
wie zahlreiche der Durchsetzung der Menschenrechte
dienende, von der Bundesregierung, internationalen 
Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen ge-
förderte Projekte.
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Andererseits steht auch die Menschenrechtspolitik ange-
sichts zahlreicher aktueller Krisen und Konflikte vor im-
mer neuen Herausforderungen. Dies gilt verstärkt seit den
terroristischen Attacken des 11. September 2001 (→ C,
„Brennpunkt: Afghanistan“). Der Kampf der Staatenge-
meinschaft gegen den Terrorismus darf nicht zur
Schwächung der Menschenrechte führen; er kann nur er-
folgreich sein, wenn er sich auch gegen die Wurzeln von
Hass und Intoleranz richtet. Dies verlangt nicht weniger,
sondern mehr Menschenrechtsorientierung. Der Beauf-
tragte hat deshalb in den letzten Monaten des Berichts-
zeitraums verstärkt die mit dem Verhältnis von Men-
schenrechten und Terrorismus sowie mit dem Dialog der
Kulturen verbundenen Themen aufgegriffen. 

Nachhaltige Erfolge bei der Durchsetzung der Menschen-
rechte sind erreichbar, wenn ein möglichst großer Kreis
innerhalb der Staatengemeinschaft sich zielstrebig dafür
einsetzt. Der Zusammenarbeit der Europäischen Union
kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Nach ihrem
Selbstverständnis sind Demokratie und Menschenrechte
konstitutive Grundpfeiler der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik der EU. Ihr gemeinsamer Wertekanon
bildet die Voraussetzung für eine enge Abstimmung ge-
genüber Drittstaaten und in internationalen Menschen-
rechtsforen. Der Beauftragte beteiligt sich intensiv an der
Fortentwicklung einer gemeinsamen europäischen Men-
schenrechtspolitik.

Dialog und Kooperation

Eine anhaltende Herausforderung der Menschenrechts-
politik liegt in der Überwindung der Defizite bei der 
Implementierung der durch Ratifizierung von Menschen-
rechtspakten und -konventionen bereits in Kraft getrete-
nen Normen durch die jeweiligen Staaten. Sie sind auf-
grund der von ihnen eingegangenen Verpflichtungen wie
auch ihrer faktischen Macht die wichtigsten Adressaten
der Forderung, die Menschenrechte zu schützen. Deshalb
bildet der bilaterale Dialog auf Regierungsebene einen

Schwerpunkt der Tätigkeit des Beauftragten. Nicht nur
Reisen in die betreffenden Länder und internationale
Konferenzen werden genutzt, um die Menschenrechte im
Gespräch mit Regierungsvertretern zu thematisieren.
Auch bei Besuchen ausländischer Regierungsdelegatio-
nen in Deutschland stehen Begegnungen mit dem Beauf-
tragten regelmäßig auf dem Programm.

Menschenrechtspolitik beschränkt sich nicht auf den Dia-
log und die Kritik an bestehenden Defiziten. Auch Staa-
ten, die eine erkennbare Bereitschaft zeigen, die Men-
schenrechtslage zu verbessern, bedürfen oftmals der Hilfe
von außen. Unterstützung bei der Vermittlung grundle-
gender Kenntnisse über Menschenrechte in den Schulen,
beim Aufbau einer unabhängigen Justiz, bei der Men-
schenrechtsausbildung von Verwaltungen, Polizei- und
Ordnungskräften sind Beispiele dafür, wie die Kluft zwi-
schen Konventionstexten und der Wirklichkeit verringert
werden kann. Der Beauftragte setzt sich deshalb für eine
verstärkte technische Zusammenarbeit im Menschen-
rechtsbereich und für die Förderung konkreter Men-
schenrechtsprojekte ein.

Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverteidiger

Für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
sind die Regierungen verantwortlich, durchsetzbar sind

Internationale Menschenrechtskonferenzen

Regelmäßig beteiligte sich der Beauftragte an den jähr-
lich stattfindenden Sitzungen der UN-Menschenrechts-
kommission in Genf und der Generalversammlung der
Vereinten Nationen bzw. ihres für Menschenrechts-
fragen zuständigen Dritten Ausschusses in New York.
Er nahm an zahlreichen internationalen Konferenzen
teil, so u. a. an der Weltkonferenz gegen Rassismus in
Durban im August/September 2001 sowie der ihrer 
Vorbereitung dienenden europäischen Konferenz in
Strassburg im Oktober 2000, an der Warschauer Demo-
kratiekonferenz im Juni 2000, der Konferenz über Men-
schenrechte und Demokratisierung in Europa, Zentral-
asien und im Kaukasus im Oktober 2001 in Dubrovnik,
der Konferenz über Kinder in bewaffneten Konflikten
im September 2000 in Winnipeg, der Berliner Konfe-
renz über Kinder in Europa und Zentralasien im Mai
2001.

Partner im Menschenrechtsdialog

Im Ausland sowie im Auswärtigen Amt führte der Be-
auftragte Gespräche mit Regierungsmitgliedern, Par-
lamentariern, Diplomaten, Menschenrechtsbeauftragten
und Ombudsleuten, nationalen Menschenrechtskom-
missionen, Richtern, Staatsanwälten, Journalisten, An-
gehörigen der Polizei und des Militärs sowie Repräsen-
tanten von Kirchen, Stiftungen, religiösen, ethnischen
und nationalen Minderheiten, Frauen- und Menschen-
rechtsorganisationen aus über 90 Staaten.

Zu seinen Gesprächspartnern bei den Vereinten Nationen
zählten u. a. die Hochkommissarin für Menschenrechte,
Mary Robinson, der Hochkommissar für Flüchtlinge,
Ruud Lubbers, die Sonderbeauftragten bzw. -berichter-
statter Olara Otunnu (Kinder in bewaffneten Konflik-
ten), Nigel Rodley (Folter), Asma Jahangir (extralegale
Hinrichtungen) und Hina Jilani (Schutz der Menschen-
rechtsverteidiger). Er traf mit IAO-Generaldirektor Juan
Somavia zusammen, mit Carol Bellamy (UNICEF),
Kenzo Oshima (OCHA), Jakob Kellenberger (IKRK)
sowie mit Repräsentanten des Europarats: General-
sekretär Walter Schwimmer, Menschenrechtskommissar
Alvaro Gil-Robles, dem Präsidenten der Parlamen-
tarischen Versammlung, Lord Russell-Johnston, und
dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte, Luzius Wildhaber. Der Beauftragte 
begegnete bekannten Menschenrechtsverteidigern wie
Rigoberta Menchú aus Guatemala, José Ramos-Horta aus
Osttimor, Sima Samar aus Afghanistan oder Akin Birdal
aus der Türkei, aber auch vielen in Deutschland weniger
bekannten politisch Verfolgten und Opfern von schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen.
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sie letztlich nur unter Mitwirkung großer gesellschaftli-
cher Gruppen. Der Beauftragte stellt daher im Rahmen
seiner Tätigkeit einen engen Zusammenhang zwischen
Menschenrechtsschutz, Demokratieförderung, Konflikt-
prävention und der Entwicklung und Stärkung zivilge-
sellschaftlicher Strukturen her. Er führt einen intensiven
Dialog mit Nichtregierungsorganisationen und einzelnen
Persönlichkeiten, die sich für die Menschenrechte enga-
gieren. Solche Kontakte des Beauftragten im Ausland
sind zugleich auch ein Signal der Bundesregierung an die
betreffenden Regierungen, dass sie deren Umgang mit
den zivilgesellschaftlichen Gruppen aufmerksam beob-
achtet und sich nachdrücklich für verfolgte Menschen-
rechtsverteidiger einsetzt. Im Sommer 2001 hat der Be-
auftragte eine Bestandsaufnahme eingeleitet, die zur
stärkeren Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern
beitragen soll, die zeitweilig ihr Land verlassen mussten.

Der Beauftragte hat nicht die Aufgaben einer Ombuds-
person, versteht sich aber als Ansprechpartner für Einzel-
personen und Organisationen der Zivilgesellschaft in al-
len Menschenrechtsfragen im Zuständigkeitsbereich des
Auswärtigen Amts. Er hat im Berichtszeitraum dafür
Sorge getragen, dass die Beschwerden und Eingaben ge-
prüft und viele Anregungen aufgegriffen wurden.

Menschenrechtspolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die
viele Bereiche von Politik und Gesellschaft erfasst. Der
Beauftragte hält engen Kontakt mit den einschlägigen
Bundesressorts, mit Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages – insbesondere seines Ausschusses für Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe –, mit Städten und Ge-
meinden, die sich in Menschenrechtsfragen engagieren,
und mit einer Vielzahl von Organisationen und Gruppen
der zivilen Gesellschaft. Der Beauftragte hat sich für die
Einrichtung eines Deutschen Instituts für Menschenrechte
ausgesprochen und ist seit dessen Gründung im Jahre
2001 nicht stimmberechtigtes Mitglied seines Kurato-
riums.

Der Beauftragte setzt sich außerdem intensiv für die 
Beachtung der Menschenrechte im Tätigkeitsbereich der

Wirtschaft ein. Der im Oktober 1999 gegründete Arbeits-
kreis „Menschenrechte und Wirtschaft“ hat seine Zusam-
menkünfte im Berichtszeitraum fortgesetzt und sich auf
eine gemeinsame Erklärung von Bundesregierung, BDI
und BDA, DGB, Forum Menschenrechte und VENRO
geeinigt (→ A 5.4), die am 03. Mai 2002 in Berlin unter-
zeichnet wurde.

– Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtsfragen im Bundesministerium der Justiz 

Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Men-
schenrechtsfragen ist im Jahre 1970 im Bundesministe-
rium der Justiz eingerichtet worden. Seit dem 1. Mai 2000
wird es von Ministerialdirigent Klaus Stoltenberg aus-
geübt.

Die Amtsbezeichnung ist mit Bedacht gewählt worden.
Der Beauftragte ist nicht für alle, sondern nur für be-
stimmte, klar umrissene Aufgabenbereiche zuständig. Er
hat nicht die Funktion einer Ombudsperson. Ihm obliegt
es also nicht, einzelnen, an ihn herangetragenen Be-
schwerden nachzugehen, hierzu Empfehlungen abzuge-
ben oder Beanstandungen auszusprechen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Beauftragten ist juris-
tischer Natur. Er vertritt die Bundesregierung vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie vor
Menschenrechtsausschüssen der Vereinten Nationen. Er
ist für Änderungen oder Ergänzungen bestimmter men-
schenrechtlicher Übereinkommen der Vereinten Nationen
sowie für die Erarbeitung bestimmter Protokolle zur Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention zuständig. Da-
neben ist der Beauftragte Mitglied der Europäischen
Kommission gegen Rassismus und Intoleranz des Euro-
parats (ECRI, → B 2.1.4) sowie in dem Lenkungsaus-
schuss für Menschenrechte und in weiteren Ausschüssen,
die an der Verbesserung des Menschenrechtsschutzes ar-
beiten. Der Beauftragte erarbeitet außerdem die so ge-
nannte Staatenberichte zu mehreren Menschenrechts-
übereinkommen der Vereinten Nationen. Schließlich ist
der Beauftragte an Aufbau und Tätigkeit des Deutschen
Instituts für Menschenrechte (→ B 2.5) beteiligt und ar-
beitet mit Nichtregierungsorganisationen in Fragen seines
Zuständigkeitsbereichs zusammen. 

Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(→ B 2.1.1) entscheidet über Beschwerden von Personen,
die sich durch das Handeln öffentlicher Stellen der Mit-
gliedstaaten des Europarats in ihren Rechten nach der Eu-
ropäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten („Europäische Menschenrechtskon-
vention“) verletzt fühlen. Zu den Aufgaben des Beauf-
tragten gehören die Korrespondenz mit dem Gerichtshof
und das Verfassen von Schriftsätzen der Bundesregierung
zum Vortrag der Beschwerdeführer. Er führt Vergleichs-
verhandlungen und plädiert als Vertreter der Bundesre-
gierung in den mündlichen Verhandlungen des Gerichts-
hofs. Schließlich hat er darüber zu wachen, dass die
Entscheidungen des Gerichtshofs in Deutschland befolgt

Veranstaltungen in Deutschland

Auf Einladung von amnesty international und anderen
Nichtregierungsorganisationen, von deutschen Städten,
Universitäten, Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen
hielt der Beauftragte Reden, Vorträge sowie Gastvorle-
sungen und beteiligte sich an Diskussionsveranstaltun-
gen, so z. B. beim Evangelischen Kirchentag 2001 in
Frankfurt, der EXPO 2000 in Hannover, dem Demokra-
tiekolloquium in Leipzig im September 2000, der Nürn-
berger Menschenrechtskonferenz im September 2001.
Er vertrat die Bundesregierung bei der Verleihung von
Menschenrechtspreisen: dem Carl-von-Ossietzky-Preis
der Stadt Oldenburg an Sergej Kowaljow, dem Bremer
Hannah-Arendt-Preis an Jelena Bonner, dem Preis der
Heinrich-Böll-Stiftung für Zivilcourage an Flora Brovina,
dem UNESCO-Preis für Menschenrechtserziehung an
die Stadt Nürnberg.
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werden. Der Verkehr mit dem Gerichtshof wird in einer
der Amtssprachen des Europarats – Englisch oder Fran-
zösisch – abgewickelt.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtsfragen hat eine steigende Arbeitslast zu bewältigen,
weil bei dem Gerichtshof, der seit dem 1. November 1998
aufgrund des Inkrafttretens des Protokolls Nr. 11 zur Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention als ständiger Ge-
richtshof eingerichtet ist (Artikel 19 EMRK), zunehmend
auch deutsche Fälle behandelt werden. Zum 31. Dezem-
ber 2000 waren 593 Beschwerden gegen Deutschland
beim Gerichtshof registriert. Dazu kommen 64 Beschwer-
den, die der Gerichtshof der Bundesregierung zur Stel-
lungnahme zugestellt hat. Der größte Teil der Beschwer-
den gegen Deutschland wird nicht registriert, d. h. nicht
zur Entscheidung angenommen.

Beispielhaft sei auf einige wichtige Fälle im Berichtszeit-
raum hingewiesen (auch → B 3.1.2):

– In den Verfahren Streletz, Keßler und Krenz gegen
Deutschland wehrten sich die Beschwerdeführer, die
hohe Amtsträger der ehemaligen DDR waren, gegen
ihre strafrechtliche Verurteilung wegen der Tötung 
unbewaffneter Flüchtlinge an der innerdeutschen
Grenze. Der Gerichtshof verneinte einstimmig einen
Verstoß gegen das Verbot der rückwirkenden Be-
strafung nach der Europäischen Menschenrechtskon-
vention.

– In dem unter dem Namen „Horno“ bekannt geworde-
nen Verfahren ging es um die Frage, ob die Erlaubnis,
Braunkohle auf dem Gebiet der Gemeinde Horno ab-
zubauen, sowie die damit verbundene zwangsweise
Umsiedlung von Sorben gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention verstößt. Der Gerichtshof hat
in diesem Fall eine Verletzung der Konvention ver-
neint.

– Die Beschwerde des Prinzen Hans-Adam II von
Liechtenstein gegen Deutschland wies der Gerichts-
hof ebenfalls als unbegründet zurück. Dabei ging es
um die Herausgabe eines Gemäldes, das 1946 von der
tschechoslowakischen Regierung enteignet worden
war und in einer Gemäldegalerie in Köln auftauchte.

– Die Beschwerde Bankovic u. a. gegen Deutschland
und die anderen europäischen NATO-Staaten betraf
die Zerstörung des Belgrader Rundfunkgebäudes im
Kosovokrieg durch die NATO. Die Beschwerdeführer
waren überwiegend nahe Angehörige der Opfer. Da-
bei hatte der Gerichtshof die Frage zu entscheiden, ob
die Opfer der Hoheitsgewalt der europäischen NATO-
Staaten und dem Schutz der Europäischen Menschen-
rechtskonvention unterstanden (Artikel 1 EMRK).
Der Gerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass die
gerügte Entscheidung über die Zerstörung des Gebäu-
des keine Verantwortung der europäischen NATO-
Staaten nach der Konvention begründet hat.

Noch anhängig ist ein Verfahren, das Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung aufwirft. Es betrifft die Beschwerde
eines deutschen Unternehmens gegen die Vollstreckung
eines durch die Brüsseler Kommission verhängten Buß-

geldbescheids. Hier ist darüber zu entscheiden, ob die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention für die Entschei-
dung der Kommission verantwortlich sind.

Verfahren vor dem Menschenrechtsausschuss der
Vereinten Nationen

Nach dem Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Na-
tionen können Einzelpersonen, die sich in ihren nach 
diesem Pakt verbürgten Rechten verletzt fühlen, nach Aus-
schöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe beim Men-
schenrechtsausschuss der Vereinten Nationen (→ B 2.3.2)
eine Beschwerde („Mitteilung“) zur Prüfung einreichen
(Artikel 2 des Fakultativprotokolls), wenn sie der Herr-
schaftsgewalt eines Staates unterstehen, der Vertragsstaat
des Paktes und Vertragspartei des Fakultativprotokolls ist.
Die Bundesrepublik ist seit 1973 Vertragsstaat des Über-
einkommens und seit 1993 Vertragspartei dieses Fakul-
tativprotokolls. Die Bundesregierung wird in diesem 
Verfahren vom Beauftragten für Menschenrechtsfragen
vertreten. Derzeit ist dort eine Beschwerde des Chefs der
Grenztruppen der ehemaligen DDR anhängig, der sich ge-
gen seine strafrechtlichen Verurteilung mit der Begrün-
dung wendet, sie verstoße gegen das Verbot der rückwir-
kenden Bestrafung. Auch hier ging es um die Tötung von
Menschen, die unbewaffnet aus der DDR fliehen wollten.

Menschenrechtliche Übereinkommen des Europarats
und der Vereinten Nationen

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit des Beauftragten
ist seine Zuständigkeit für die Erarbeitung bzw. Weiter-
entwicklung bestimmter menschenrechtlicher Überein-
kommen des Europarats und der Vereinten Nationen. 

Im Rahmen des Europarats sind im Berichtszeitraum zwei
Übereinkommen angenommen worden, die die Europä-
ische Menschenrechtskonvention ergänzen sollen. Das
Protokoll Nr. 12 (→ B 1.1.1) normiert ein allgemeines
Diskriminierungsverbot. Das Protokoll Nr. 13 sieht die
Abschaffung der Todesstrafe auch in Kriegszeiten und im
Spannungsfall vor (→ A 3.3). Im Rahmen der Vereinten
Nationen ist der Beauftragte für Änderungen oder Ergän-
zungen des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte, des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes, des Internationalen Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und des
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
zuständig.

Kommissionen und Ausschüsse des Europarats 

Der Beauftragte ist Mitglied der 1993 auf der Wiener Kon-
ferenz der Staats- und Regierungschefs des Europarats ein-
gesetzten Europäischen Kommission gegen Rassismus
und Intoleranz (ECRI → B 2.1.4). Diese Anti-Rassismus-
Kommission hat die Aufgabe, die Gesetzgebung und 
andere Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Bekämp-
fung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus und darauf bezogene Intoleranz zu untersuchen und
Vorschläge zu unterbreiten. Diese Kommission erstellt
Berichte über jeden Mitgliedsstaat des Europarats auf der
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Grundlage von so genannten Kontaktbesuchen in jedem
dieser Staaten. Der Beauftragte war im Oktober 2001 als
Berichterstatter und Leiter einer solchen Delegation von
ECRI in einem Mitgliedstaat des Europarats. Er ist für den
Berichtsentwurf verantwortlich, den ECRI im März 2002
verabschiedet hat. 

Ähnlich verfährt die Kommission zur Verhütung der Fol-
ter (CPT, → B 2.1.3) des Europarats. Diese Kommission
überprüft nach dem Europäischen Übereinkommen zur
Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe in den Mitgliedstaaten die
Menschenrechtslage von Personen, denen die Freiheit
entzogen worden ist (Gefangene, Abschiebehäftlinge, In-
sassen von Heilanstalten u. a.). Im Rahmen ihres länder-
spezifischen Ansatzes statten Delegationen von CPT den
einzelnen Mitgliedstaaten Besuche ab und entwerfen für
CPT einen Bericht über die Lage in dem besuchten Staat.
Eine Delegation von CPT hat im Dezember 2000 auch in
der Bundesrepublik einen solchen Kontaktbesuch durch-
geführt. Der Bericht des CPT über die Ergebnisse dieses
Kontaktbesuchs liegt dem Beauftragten inzwischen vor.
Ihm obliegt es, eine mit den zuständigen Stellen in Bund
und Ländern abgestimmte Stellungnahme zu erarbeiten,
die dem Ausschuss unterbreitet werden soll. Die CPT-Be-
richte werden mit Zustimmung des betroffenen Staats öf-
fentlich gemacht. 

Zudem arbeitet der Beauftragte für Menschenrechts-
fragen in zwischenstaatlichen Ausschüssen des Europa-
rats an der Verbesserung des Menschenrechtsschut-
zes mit: dem Lenkungsausschuss für Menschenrechte
(CDDH), dem Ausschuss für die Verbesserung des Ver-
fahrens nach der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (DH-PR), dem Ausschuss zur Fortentwiclung des
Menschenrechtsschutzes (DH-DEV) und dem kürzlich
gegründeten Ausschuss, der menschenrechtliche Leit-
linien bei der Bekämpfung des Terrorismus ausarbeiten
soll (DH-S-TER). 

Deutsche Staatenberichte an die Vereinten Nationen 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit des Be-
auftragten ist die Erarbeitung von Staatenberichten über

die Menschenrechtslage in Deutschland, die den Aus-
schüssen der Vereinten Nationen nach dem Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dem In-
ternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung und dem Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe periodisch
vorzulegen sind (→ B 2.3.2). In diesen Staatenberichten
erläutert der betroffene Mitgliedstaat, wie er jeden einzel-
nen Artikel dieser Übereinkommen innerstaatlich umge-
setzt hat. Diese Staatenberichte werden vom Beauftragten
vor den zuständigen Ausschüssen der Vereinten Nationen
präsentiert und erläutert. Der Ausschuss fasst seine Bewer-
tungen dieses Berichts in so genannten Schlussfolgerungen
zusammen und empfiehlt den Mitgliedstaaten, bestimmte
Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschenrechtslage in
dem betreffenden Staat zu verbessern. Die Schlussfolge-
rungen zu den deutschen Staatenberichten sind in deut-
scher Sprache unter www.auswaertiges-amt.de und
www.bmj.bund.de abrufbar. 

Deutsches Institut für Menschenrechte, Zusammen-
arbeit mit Nichtregierungsorganisationen

Der Beauftragte war als Vertreter der Bundesregierung
Gründungsmitglied das am 8. März 2001 ins Leben geru-
fenen Deutschen Instituts für Menschenrechte (→ B 2.5).
Er gehört dem 16-köpfigen Kuratorium dieses Instituts als
nicht stimmberechtigtes Mitglied an. Der Beauftragte hat
sich aktiv an dem Aufbau dieses Instituts beteiligt und hat
auch künftig seinen Beitrag dazu zu leisten, dass das In-
stitut erfolgreich arbeitet. 

Dem Beauftragten der Bundesregierung für Menschen-
rechtsfragen obliegt es schließlich, in allen Fragen seines
Zuständigkeitsbereichs eng mit Nichtregierungsorganisa-
tionen zusammenzuarbeiten und den Meinungsaustausch
mit ihnen zu pflegen. Diese Zusammenarbeit ist für die
Erfüllung seiner Aufgaben von wesentlicher Bedeutung.
Dies gilt auch und gerade für die Mitwirkung der Nicht-
regierungsorganisationen an den so genannten Staatenbe-
richten.

Chronologie 1. Januar 2000 bis 31. März 2002; im Näheren siehe → Teile A und B dieses Berichts:

– Ratifikationen und Zeichnungen sowie Erklärungen und Rücknahme von Vorbehalten zu internationalen und 
europäischen Menschenrechtsinstrumenten durch die Bundesrepublik Deutschland

– Deutsche Berichtspflichten nach Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und des  Europarats
sowie internationale und regionale Besuchsverfahren mit Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland 

2000
– 11. Januar 2000: Deutschland legt den Vereinten Nationen seinen vierten Bericht gemäß Artikel 16 ff. des Inter-

nationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vor. 
– 1. Februar 2000: Der Ausschuss für die Beseitigung von jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW-Aus-

schuss) berät den 4. Bericht sowie den zusammengelegten 2. und 3. Bericht der Bundesrepublik Deutschland
gemäß Artikel 18 des Übereinkommens zur Beseitigung von jeder Form der Diskriminierung der Frau. 

– 24. Februar 2000: Vorlage des ersten Staatenberichts Deutschlands gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Rahmen-
übereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten. 
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– 29. Juli 2000: Die Bundesregierung legt den Vereinten Nationen (Ausschuss zur Beseitigung aller Formen von
Rassendiskriminierung) ihren 15. Bericht gemäß Artikel 9 des Internationalen Übereinkommens jeder Form von
Rassendiskriminierung vor. 

– 6. September 2000: Die Bundesrepublik ist unter den Erstzeichnern des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpor-
nographie bzw. des Fakultativprotokolls betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten. Das
innerstaatliche Zustimmungsverfahren ist im Gange. 

– 23. bis 26. Oktober 2000: Kontaktbesuch der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI)
in Deutschland. 

– 25. Oktober 2000: Zeichnung des Europaratsübereinkommens über die Ausübung von Kinderrechten vom 
25. Januar 1996. 

– 4. November 2000: Zeichnung von Protokoll Nr. 12 zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK). Es kodifiziert ein weiter gehendes Diskriminierungsverbot als bislang in der
EMRK vorgesehen. 

– 18. November 2000: Vorlage des ersten Staatenberichts gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen. 

– 3. bis 15. Dezember 2000: Dritter turnusmäßiger Deutschland-Besuch des Europäischen Ausschusses zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT). 

– 11. Dezember 2000: Nach der Änderung von Artikel 16 des Grundgesetzes am 29. November 2000 und Verkün-
dung des Ratifikationsgesetzes am 4. Dezember 2000 ratifiziert die Bundesrepublik Deutschland das Römische
Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. 

– 12. Dezember 2000: Die Bundesrepublik ist unter den Erstzeichnern des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von 
Migranten auf dem Land-, See- und Luftweg sowie des Zusatzprotokolls zur Verhinderung, Bekämpfung und
Strafverfolgung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels. Das innerstaatliche Zustim-
mungsgesetz ist in Vorbereitung.

2001
– 13./14. März 2001: Der UN-Ausschuss zur Beseitigung aller Formen von Rassendiskriminierung prüft den 

15. Bericht Deutschlands gemäß Artikel 9 des Internationalen Übereinkommens jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung.

– 16. Mai 2001: Die Bundesrepublik Deutschland legt ihren zweiten Bericht gemäß Artikel 44 Absatz 1b des Über-
einkommens über die Rechte des Kindes an die Vereinten Nationen (Ausschuss für die Rechte des Kindes) vor. 

– 3. Juli 2001: Der Bericht über den Kontaktbesuch der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
(ECRI) in Deutschland wird veröffentlicht (CRI(2001)36). 

– 13. August 2001: Die Bundesregierung leitet dem Ausschuss für Soziale Rechte des Europarats die deutsche Fas-
sung des 19. Deutschen Staatenberichts zu den Kernbestimmungen der Europäischen Sozialcharta zu.

– 24. August 2001: Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte behandelt den von
Deutschland am 11. Januar 2000 vorgelegten vierten deutschen Bericht gemäß Artikel 16 ff. des Internationalen
Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. 

– 30. August 2001: Die Bundesrepublik unterwirft sich durch eine entsprechende Erklärung dem Individual-
beschwerdeverfahren gemäß Artikel 14 des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung der Vereinten Nationen. 

– 11.09.2001: Ratifikation des Europäischen Übereinkommens über die am Verfahren vor dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte teilnehmenden Personen vom 5. März 1996. 

– 5. Oktober 2001: Die Bundesrepublik nimmt den Vorbehalt zu Artikel 7 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten zurück. Der Vorbehalt betraf Ausnahmen vom Verbot der rück-
wirkenden Bestrafung. 

– 19. Oktober 2001: Durch Hinterlegung entsprechender Erklärungen beim Generalsekretär der Vereinten Nationen
lässt die Bundesrepublik Individualbeschwerden und Staatenbeschwerden gemäß Artikel 21 und 22 des Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe der Ver-
einten Nationen zu. 

– 10. Dezember 2001: Rücknahme des Vorbehalts zu Artikel 7 b) des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau. Dieser Vorbehalt betraf Frauen in den Streitkräften.

– 17. Dezember 2001: Das Zustimmungsgesetz zum ILO-Übereinkommen Nr. 182 über die schlimmsten Formen
der Kinderarbeit wird veröffentlicht. Damit ist das innerstaatliche Zustimmungsverfahren abgeschlossen. Die Ra-
tifikation erfolgte im Frühjahr 2002. 
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Im Internet:

Die deutschen Staatenberichte an die Vereinten Nationen und den Europarat, die Schlussfolgerungen der Ausschüsse
darüber sowie die Berichte von Ausschüssen über in Deutschland erfolgte Besuche sind in deutscher Sprache von 
den Webseiten des Auswärtigen Amts (www.auswaertiges-amt.de), des Bundesministeriums der Justiz (www.bmj.
bund.de), des Bundesministeriums des Innern (www.bmi.bund.de), des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (www.bmfsfj.de) oder des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.bma.bund.de) ab-
rufbar. Dort finden sich auch nationale Berichte, Aktionspläne und weitere Informationen über zahlreiche in diesem
Bericht angesprochene Fragen.

– 27. Dezember 2001: Die Bundesregierung gibt eine Erklärung an die Vereinten Nationen ab, mit der sie sich dem
Staatenbeschwerdeverfahren nach Artikel 41 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte der
Vereinten Nationen unbefristet – statt wie bisher befristet – unterwirft. 

– Die beiden Vorbehalte zum Europäischen Übereinkommen über die an Verfahren vor der Europäischen Kommis-
sion und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte teilnehmenden Personen werden bei der jüngsten
Änderung dieses Übereinkommens nicht erneuert. Die Vorbehalte sind damit obsolet.

2002

– 15. Januar 2002: Ratifikation des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau. Die Bundesrepublik unterwirft sich dadurch dem darin vorgesehenen Individualbeschwerde-
und Untersuchungsverfahren. 

– 25. Februar 2002: Erklärung, wonach die Bundesrepublik der Änderung von Artikel 20 Abs. 1 des Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zustimmt. Die Änderung hat die Verlängerung der
jährlichen Sitzungsdauer des CEDAW-Ausschusses und damit eine Verbesserungen seiner Arbeitsbedingungen
zum Ziel. 
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Rassismus, Rassendiskriminierung und Fremdenfeind-
lichkeit sind weltweite Phänomene, die auch welt-
weit bekämpft werden müssen. Die Beseitigung dieser
und vergleichbarer Formen der Intoleranz ist deshalb 
ein Hauptanliegen des internationalen Menschenrechts-
schutzes. Deutschland hat vor dem Hintergrund seiner
Geschichte dabei eine besondere Verantwortung, sowohl
nach innen wie nach außen: Nach innen bei der Bekämp-
fung neonazistischer, rassistischer Umtriebe und bei der
Förderung eines toleranten und weltoffenen Weltbilds 
seiner Bürgerinnen und Bürger; nach außen bei der
Bewältigung gemeinsamer Aufgaben, etwa der Präven-
tion rassistisch motivierter Konflikte oder der Gestaltung
internationaler Vereinbarungen. Der erfolgreiche Ab-
schluss der Weltkonferenz gegen Rassismus am 8. Sep-
tember 2001 und die am 30. August 2001 erfolgte Unter-
werfung unter das Individualbeschwerdeverfahren gemäß
Artikel 14 des Abkommens zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung waren für die Bundesregie-
rung daher wichtige Anliegen. 

Auch im europäischen Rahmen findet der Kampf gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit besondere Auf-
merksamkeit. Die Europäische Union hat sich auf eine
Initiative von Deutschland und Frankreich hin mit der im
April 2000 offiziell eröffneten Europäischen Stelle zur
Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
(EBRF) in Wien eine eigene Institution zur Beobachtung
der Situation in den Mitgliedstaaten und in der Gemein-
schaft als Ganzer gegeben. Ähnliches gilt für den Euro-
parat: Die European Commission against Racism und In-
tolerance (ECRI) des Europarats beobachtet die Situation
in den Mitgliedstaaten und gibt Empfehlungen zur Ver-
besserung sowohl der nationalen als auch der europä-
ischen Schutzstandards. Die Wahl des Themas „Bekämp-
fung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ für den
deutsch-französischen Gipfel am 12. Juni 2001 in Frei-
burg unterstreicht, welche Bedeutung Deutschland die-
sem Thema national wie auch im Verbund mit seinen eu-
ropäischen Partnern beimisst. 

Im Ausland, besonders in den Herkunftsländern von Op-
fern rassistischer Straftaten, werden gegen Ausländer 
gerichtete Vorfälle mit besonderer Aufmerksamkeit ver-
folgt – nicht nur wegen der nationalsozialistischen Ver-
gangenheit Deutschlands, sondern auch weil Deutschland
in den vergangenen Jahrzehnten eine große Zahl von Aus-
ländern aufgenommen hat. Die Bundesregierung ist sich
des direkten Zusammenhangs zwischen rassistischen Ge-
walttaten in Deutschland und der Debatte um das Zuwan-
derungs-, Ausländer- und Asylrecht bewusst. Sie sieht im
Abbau von Fremdenfeindlichkeit eine Kernaufgabe beim
Werben um hoch qualifizierte Zuwanderer und beim Zu-
sammenleben mit jenen, die in Deutschland Aufnahme
gefunden haben und finden. Veränderungen der vergan-
genen Jahre – z. B. das neue Staatsangehörigkeitsrecht –
werden einhellig positiv gewürdigt. Verständnis und 
Toleranz für diejenigen zu schaffen, die nach Deutschland
gekommen sind, um Zuflucht vor Verfolgung zu finden
oder die in der zweiten oder dritten Generation mit oder
ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Deutschland leben,
bleibt jedoch – neben normativen Aufgaben – eine He-
rausforderung, deren Bewältigung nur gelingen wird,
wenn sich nicht nur staatliche Stellen, sondern die Gesell-
schaft als Ganze daran beteiligen. 

Seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 wird
dem Thema Rassismus und Intoleranz besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Die Bundesregierung war sich
bei ihrer umgehenden Reaktion auf die veränderte Si-
cherheitslage der Herausforderung bewusst, insbesondere
die muslimische Gemeinschaft vor Generalverdacht und
Ausgrenzung zu schützen.

Weltkonferenz gegen Rassismus, Durban, 31. August
bis 8. September 2001

Vom 31. August bis 8. September 2001 fand, wie von der
52. Generalversammlung der Vereinten Nationen (1997)

Teil A Aktuelle Herausforderungen und Schwerpunkte der deutschen Menschenrechtspolitik

Unterwerfung unter Artikel 14 des Abkommens zur
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
und deutsche Berichtspflicht gemäß Artikel 9 des
Übereinkommens 

Am 30. August 2001 hinterlegte die Bundesregierung
beim UN-Generalsekretär eine Erklärung gemäß Arti-
kel 14 des Abkommens zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (engl.: Convention on the Eli-
mination of All Forms of Racial Discrimination,
CERD), wonach sie die Zuständigkeit des Ausschusses
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
(→ B 2.3.2) anerkennt, Beschwerden (so genannte
„Mitteilungen“) von Personen oder Personengruppen
entgegenzunehmen und zu erörtern, die deutscher 
Hoheitsgewalt unterstehen und vorbringen, Opfer einer
Verletzung eines in dem Abkommen vorgesehenen
Rechts zu sein. Damit steht Personen unter deutscher
Hoheitsgewalt nach Ausschöpfung aller innerstaatli-
chen Rechtsmittel auch im Bereich der Rassendiskrimi-
nierung ein internationales Beschwerderecht zu, wie es
bisher nur gemäß anderen Menschenrechtsübereinkom-
men vorgesehen war (→ B 1.2). 

Die Bundesrepublik hat außerdem am 29. Juni 2000 dem
Ausschuss zur Beseitigung der Rassendiskriminierung
(→ B 2.3.2) ihren 15. Staatenbericht nach Artikel 9 des
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung vorgelegt (→ B 3.2.2,
in deutscher und englischer Sprache unter www.auswa-
ertiges-amt.de).

Brennpunkt: Rassismus – Herausforderung an
Deutschland und die Welt 
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beschlossen, die Dritte Weltkonferenz gegen Rassismus,
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und darauf
bezogene Intoleranz in Durban/Südafrika statt. 

Die einzelnen Regionen bereiteten die Weltkonferenz in
eigenen regionalen Konferenzen vor. Die erste dieser 
Vorbereitungskonferenzen war die Europäische Konfe-
renz gegen Rassismus, die der Europarat für die Region
Europa vom 11. bis 13. Oktober 2000 in Straßburg aus-
richtete (http://ecri.coe.int). An dieser Konferenz nahmen
neben den Mitgliedstaaten des Europarats die in der Ras-
sismusbekämpfung tätigen internationalen Organisationen,
Institutionen des Europarates, der Europäischen Union, der
OSZE und der Vereinten Nationen sowie nationale Ein-
richtungen (aus Deutschland: Ausländerbeauftrage) und
82 nationale und internationale Nichtregierungsorgani-
sationen teil. Der Konferenz war eine Veranstaltung von
Nichtregierungsorganisationen vorgeschaltet, deren Er-
gebnisse in die Europäische Konferenz eingeflossen sind. 

Die Bundesregierung war sich mit den anderen Mitglied-
staaten des Europarates einig, dass sich die regionalen
Vorbereitungen vor allem mit den Verhältnissen in der ei-
genen Region befassen sollen. Auf der Europäischen
Konferenz wurden deshalb in vier Arbeitsgruppen fol-
gende Themen im lokalen, nationalen und europäischen
Kontext behandelt:

– gesetzlicher Schutz vor Rassismus und Rassendiskri-
minierung;

– praktische Maßnahmen gegen Rassismus und Rassen-
diskriminierung;

– Erziehung und Bewusstseinsbildung im Kampf gegen
Rassismus;

– die Rolle von Information, Kommunikation und den
Medien im Kampf gegen Rassismus und Rassendis-
kriminierung.

Die Bundesregierung stellte der Konferenz das vom Bun-
desministerium des Innern und vom Bundesministerium
der Justiz ins Leben gerufene Bündnis für Demokratie
und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (www.
buendnis-toleranz.de, s. u.) als eine nationale Initiative
vor, die sich in die europäischen und internationalen Ak-
tivitäten zur Vorbereitung der Weltkonferenz gegen Ras-
sismus einfügt.

Die Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und darauf bezogene Intole-
ranz in Durban/Südafrika begann am 31. August 2001 und
endete wegen der überaus schwierigen Verhandlungen ei-
nen Tag später als geplant am 8. September 2001. An der
Konferenz nahmen Delegationen von 170 Staaten, dem
Heiligen Stuhl, der Palästinensischen Autonomiebehörde,
Institutionen der Vereinten Nationen, dem Europarat 
und der Europäischen Union sowie von weiteren zwi-
schenstaatlichen Einrichtungen teil. Die in großer Zahl 
in Durban vertretenen Nichtregierungsorganisationen
verabschiedeten in Durban ein eigenes Abschlussdoku-
ment, das allerdings nicht von allen Nichtregierungsorga-
nisationen mitgetragen wurde: Eine Reihe von Organisa-

tionen, darunter amnesty international und Human Rights
Watch sowie alle in Durban anwesenden deutschen Nicht-
regierungsorganisationen distanzierten sich von dem auch
nach Auffassung der Bundesregierung einseitig gegen Is-
rael gerichteten Dokument. Deutsche Nichtregierungsor-
ganisationen waren auch während des Vorbereitungspro-
zesses wichtige Impulsgeber für die Arbeit der deutschen
Delegation. Erstmals war ein Vertreter einer Nichtregie-
rungsorganisation („Forum Menschenrechte“, www.fo-
rum-menschenrechte.de) offizielles Mitglied der deut-
schen Delegation.

Nachdem die erste (1978) und zweite (1983) Weltkonfe-
renz gegen Rassismus vom Thema des Nahost-Konfliktes
überlagert und an unüberwindlichen Gegensätzen letzt-
lich gescheitert waren, sah die Bundesregierung in der
dritten Weltkonferenz die Chance, Rassismus, Rassendis-
kriminierung und Fremdenfeindlichkeit als weltweit in
unterschiedlicher Form auftretende Phänomene zu disku-
tieren. Besonderes Augenmerk legte die Bundesregierung
auf die Themen Antisemitismus, Bedeutung von Erzie-
hung und Bildung zur Prävention, Bekämpfung von Hass-
propaganda vor allem auch im Internet, Verbot extremis-
tischer Organisationen und interreligiöse Toleranz. Auch
der Frage von Diskriminierung von Flüchtlingen und Mi-
granten sowie der mehrfachen Diskriminierung von
Frauen in diesem Zusammenhang wurde besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. 

Bereits im Vorfeld der Konferenz und mehr noch in deren
Verlauf wurde jedoch deutlich, dass eine politische In-
strumentalisierung auch diesmal nicht vermieden werden
konnte. Heftig umstritten waren im Verlauf der Konferenz
insbesondere die beiden Themenkomplexe Kolonialis-
mus, Sklaverei und die Forderung nach Entschuldigung
für vergangenes Unrecht, sowie die Thematisierung des
Nahostkonflikts und der Situation der palästinensischen
Bevölkerung in den besetzten Gebieten. Die Konferenz
wurde vom Auszug der USA und Israels am 3. September
überschattet, die damit gegen eine drohende Relativie-
rung von Holocaust und Antisemitismus sowie die Singu-
larisierung Israels protestieren wollten. In dieser Situation
haben vor allem die EU-Partner besonders dazu beigetra-
gen, dass sich die Konferenz auch zu diesen schwierigen
und umstrittenen Themen noch auf tragfähige Kompro-
misse verständigen konnte, die der besonderen Verant-
wortung Europas für den Kampf gegen Antisemitismus
und der Verbundenheit mit Israel Rechnung tragen.

In buchstäblich letzter Minute konnte ein Kompromiss-
paket geschnürt werden. Entgegen allen Erwartungen ge-
lang die Verabschiedung zweier Abschlussdokumente 
– einer Abschlusserklärung und eines Aktionsprogramms –
im Konsens (A/Conf.189/12; www.un.org). Diese einver-
nehmliche Verabschiedung der Texte ist nach den beiden
fehlgeschlagenen Konferenzen der Jahre 1978 und 1983
ein Erfolg. Die deutsche Delegation hat sich bemüht,
Brücken zwischen scheinbar unversöhnlichen Gegensät-
zen zu bauen. Innerhalb der Europäischen Union spielte
die Bundesrepublik, als durch koloniale Vergangenheit
nur mäßig belastetes Land mit einem spezifischen Profil
in nahöstlichen Themen, eine herausgehobene Rolle und
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war treibende Kraft bei der Suche nach Kompromiss-
formeln. Auch vor dem Hintergrund der deutschen Ge-
schichte hatte die Bundesregierung bereits im europä-
ischen Vorbereitungsprozess dafür geworben, den Wunsch
vieler afrikanischer Staaten ernst zu nehmen, auch histo-
risches Unrecht zu diskutieren. Aussagen zum Umgang
mit historischem Unrecht im Abschlussdokument der eu-
ropäischen Vorbereitungskonferenz gehen maßgeblich auf
deutsche Vorschläge zurück.

Die Vereinbarung von Maßnahmen zur Bekämpfung heu-
tiger Formen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit,
die aus Sicht der Bundesregierung den wichtigsten Inhalt
der Weltkonferenz gegen Rassismus bildete, ist trotz der
widrigen Begleitumstände insgesamt in zufriedenstellen-
der Weise gelungen. Die Abschlussdokumente wurden 
– wenn auch nach mehrmonatiger Verzögerung aufgrund
von Meinungsverschiedenheiten über die redaktionell
korrekte Wiedergabe des in Durban Vereinbarten – am 

2. Februar 2002 veröffentlicht und durch eine Resolution
des Dritten Ausschusses der UN-Generalversammlung
am 26. Februar 2002 indossiert. Sie werden in Zukunft
Maßstab und Richtschnur für Maßnahmen gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit auf nationaler, regionaler
und internationaler Ebene bilden.

Die Bundesregierung hat mit der Koordinierung der zur
Umsetzung der Vereinbarungen von Durban zu ergreifen-
den Maßnahmen begonnen. Während des Umsetzungs-
prozesses wird sie eng mit den Nichtregierungsorgani-
satitonen zusammenarbeiten. Ein erstes Expertentreffen
hat im Rahmen des Europarates, der die regionale 
Vorbereitungskonferenz durchgeführt hatte (s. o.), am 
27./28. Februar 2002 stattgefunden. Dabei haben sich die
Regierungen der Mitgliedstaaten des Europarates über die

Welt-Konferenz gegen Rassismus: Streitpunkt 
Sklaverei und Kolonialismus

Mit der Einigung auf die Passagen zu Sklaverei und 
Kolonialismus hat die Weltkonferenz gegen Rassismus
einen wegweisenden und substanziellen Beitrag zur
Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit geleistet.
Erreicht wurde eine moralische Anerkennung vergange-
nen Unrechts. Bundesminister Fischer hielt zu Beginn
der Weltkonferenz am 1. September 2001 eine viel be-
achtete Rede, die insbesondere in ihren Passagen zur
Verantwortung für die Vergangenheit große Anerken-
nung bei den Delegationen der Blockfreienbewegung
(G77) und der Mehrzahl der europäischen Partner fand.
Der Bundesminister führte hierzu aus: 

„Wir müssen auf dieser Konferenz mit der Vergan-
genheit beginnen. In vielen Teilen der Welt reicht der
Schmerz über die bis heute nachwirkenden Folgen
der Sklaverei und der Ausbeutung durch den Kolo-
nialismus noch tief. Vergangenes Unrecht lässt sich
nicht ungeschehen machen. Aber Schuld anzuerken-
nen, Verantwortung zu übernehmen und sich seiner
Verpflichtung zu stellen, kann den Opfern und ihren
Nachkommen zumindest die ihnen geraubte Würde
zurückgeben. Ich möchte dies deshalb hier und heute
für die Bundesrepublik Deutschland tun.“

In den Abschlussdokumenten wurde festgehalten, Skla-
verei sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
hätte schon immer als ein solches anerkannt werden
müssen. Festgestellt wurde auch, dass Kolonialismus zu
Rassismus geführt habe, und dass durch Kolonialismus
geschaffene Strukturen zu bis heute andauernden sozia-
len und wirtschaftlichen Ungleichheiten beigetragen ha-
ben. Entschädigungszahlungen wurden nicht verein-
bart. Dafür wird die internationale Solidarität gestärkt,
da Themen wie Schuldenerlass, Förderung ausländi-
scher Direktinvestitionen und Marktzugang in die Ab-
schlussdokumente aufgenommen wurden.

Durban-Dokument: für Deutschland in erster Linie
bedeutsame Aufgabenfelder und Maßnahmen zur
Bekämpfung zeitgenössischer Formen von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit: 

– Integration von Flüchtlingen zur Vorbeugung gegen
Diskriminierung;

– Maßnahmen gegen Diskriminierung von Auslän-
dern bei Arbeitssuche und am Arbeitsplatz; 

– Gesetzgebung zu Einwanderung; ausländer- und
aufenthaltsrechtliche Bestimmungen; 

– Bekämpfung des Menschenhandels; besonderer
Schutz für die Opfer; 

– Minderheitenschutzregelungen; 

– Spezifische Maßnahmen zum Schutz der Roma/
Sinti;

– Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen;

– Menschenrechtserziehung, insbesondere Aus- und
Fortbildung von Vollzugspersonal in Polizei und
Strafvollzug; 

– Bekämpfung von Rassismus im Internet und den
neuen Medien, insbesondere durch die Förderung
von Selbstverpflichtungen der Dienstanbieter und
durch die Forderung der Strafbarkeit mittels Internet
begangener rassistischer Taten;

– Datenerhebung im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung von Rassismus; Sicherung des Erforder-
nisses der Zustimmung des Einzelnen zur Erhebung
seiner Daten sowie der ausschließlichen Verwen-
dung von Daten für den Zweck, für den sie erhoben
wurden;

– Einbeziehung der Nichtregierungsorganisationen
und der Zivilgesellschaft in die Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;

– Schutz von Opfern rassistischer Gewalt; Bekämp-
fung von Straflosigkeit der Täter.
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von ihnen bereits getroffenen und weiter zu treffenden
Maßnahmen auf nationaler wie auf regionaler Ebene aus-
getauscht.

Als „follow-up“ der Konferenz auf internationaler Ebene
wurde vereinbart, dass die UN-Hochkommissarin für
Menschenrechte jährlich über die Implementierung der in
Durban vereinbarten Maßnahmen an die UN-Generalver-
sammlung sowie die UN-Menschenrechtskommission
Bericht erstattet. Dies soll in Zusammenarbeit mit fünf
vom UN-Generalsekretär zu ernennenden unabhängigen
hochrangigen Experten geschehen. Im Büro der Hoch-
kommissarin wurde eine Einheit zur Bekämpfung von
Diskriminierungen (Anti-Discrimination-Unit) gebildet.

Europäische Mechanismen zur Überwachung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit (EBRF) 

Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
sind Erscheinungen, die den europäischen Grundsätzen
kultureller, ethnischer und religiöser Vielfalt diametral
entgegenstehen. Sie stellen eine Bedrohung dar, die euro-
paweit bekämpft werden muss. Die Entwicklung konkre-
ter Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung dieser
Phänomene ist deshalb eine der vordringlichen Aufgaben
der Europäischen Union. Eine zunehmend wichtige Rolle
bei der Überwachung von Rassismus und Fremden-
feindlichkeit in den EU-Mitgliedstaaten kommt der am
7./8. April 2000 offiziell eröffneten Europäischen Stelle
zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit (EBRF) zu, einer unabhängigen EU-Institution mit
Sitz in Wien.

Gemäß der EG-Verordnung des Rates Nr. 1035/97 vom 
2. Juni 1997 zur Einrichtung der EBRF besteht deren
Hauptziel darin, der Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten objektive, zuverlässige und vergleichbare Daten
über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitis-
mus auf europäischer Ebene zur Verfügung zu stellen,
Ausmaß und Entwicklung dieser Erscheinungen zu unter-
suchen, ihre Ursachen, Folgen und Auswirkungen zu ana-
lysieren und Beispiele bewährter Praktiken, die Abhilfe
schaffen sollen, zu untersuchen. Zu den Aufgaben der
EBRF gehört weiterhin die Initiierung entsprechender
Forschungsarbeiten, der Aufbau eines Dokumentations-
fonds, die Förderung und Einrichtung Nationaler Runder
Tische zum Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
in allen Mitgliedstaaten sowie die regelmäßige Veröffent-
lichung eines Jahresberichts.

Am 18. Dezember 2001 stellte die EBRF ihren Jahres-
bericht 2000 „Vielfalt und Gleichheit in Europa“ vor
(www.eumc.eu.int/). Neben der Darstellung rassistischer
Delikte in den einzelnen Mitgliedstaaten enthält er einen
eigenen Teil, der auf die Maßnahmen zur Bekämpfung
von Rassismus eingeht. Im Hinblick auf Deutschland
stellt der Jahresbericht unter Bezugnahme auf den Verfas-
sungsschutzbericht 2000 des Bundes einen starken An-
stieg rassistisch motivierter Straftaten fest. Zugleich wird
jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Fest-
stellung eines Anstiegs auch auf eine sehr ausdiffe-

renzierte Informationserfassung in Deutschland, die be-
sonders umfangreich und ausführlich sei, sowie auf ein
geändertes Anzeigeverhalten zurückzuführen ist. Explizit
gelobt werden die in Deutschland getroffenen Maß-
nahmen zur Verbesserung der Integration von Auslän-
dern, etwa durch das neue Staatsbürgerschaftsrecht, die
Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs, die Einsetzung
der Zuwanderungskommission und die Gründung des
„Bündnisses für Demokratie und Toleranz – gegen Extre-
mismus und Gewalt“.

Die EBRF richtet zur Daten- und Informationssammlung
das RAXEN-Informationsnetzwerk (European Informa-
tion Network on Racism and Xenophobia) ein. Über na-
tionale Kontaktstellen (National Focal Points), die durch
die EBRF ausgeschrieben und inzwischen in allen Mit-
gliedstaaten eingerichtet worden sind, soll sie die entspre-
chenden Informationen aus den Mitgliedstaaten erhalten.
National Focal Points können private Organisationen, öf-
fentliche Stellen, ein Konsortium, eine Forschungsinstitu-
tion oder eine Nichtregierungsorganisation sein. Als Na-
tional Focal Point für Deutschland hat die EBRF das
„Europäische Forum für Migrationsstudien (efms)“, ein
wissenschaftliches Institut an der Universität Bamberg,
benannt.

Die RAXEN-Daten- und Informationssammlung soll sich
insbesondere auf die vier Bereiche Arbeitsmarkt, rassisti-
sche Gewalt, Bildung und Gesetzgebung beziehen. Bei
der konkreten Datenerfassung in den Bereichen Rassis-
mus und rassistischer Gewalt besteht zurzeit zwischen
den Mitgliedstaaten noch ein Mangel an Einheitlichkeit
und damit an Vergleichbarkeit. Die Bundesregierung setzt
sich für die Schaffung des für eine zuverlässige Daten-
sammlung und Analyse erforderlichen umfassenden In-
strumentariums ein. 

Europäische Kommission gegen Rassismus und Intole-
ranz (ECRI)

Nach dem Aufflammen fremdenfeindlicher Aktivitäten in
Deutschland (Hoyerswerda, Mölln) und anderen Staaten
Europas verabschiedete der Gipfel der Staats- und Regie-
rungschefs der Mitgliedstaaten des Europarats im Okto-
ber 1993 in Wien einen Aktionsplan zur Bekämpfung von
Rassismus, Fremdenhass, Antisemitismus und Intoleranz
und setzte die Europäische Kommission gegen Rassismus
und Intoleranz (ECRI) ein (im Einzelnen → B 2.1.4). 

Aufgabe der Kommission ist es, die Wirksamkeit der be-
reits ergriffenen gesetzgeberischen, politischen und ande-
ren Maßnahmen der Mitgliedstaaten des Europarats zur
Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Anti-
semitismus und Intoleranz zu prüfen und zu bewerten. In
den Berichten, die ECRI in regelmäßigen Berichtsrunden
über die Europaratsmitglieder vorlegt, werden auch Vor-
schläge zur Bekämpfung dieser Phänomene gemacht.
Bislang sind zwei Berichtsrunden unternommen worden.
Die erste Runde endete Ende 1998; die zweite soll im De-
zember 2002 abgeschlossen werden (zum zweiten ECRI-
Bericht zu Deutschland → B 3.1.1). 

Neben seinen Länderanalysen hat ECRI eine verglei-
chende Studie über die rechtliche Situation in den Mit-
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gliedstaaten veranlasst und einen „basket of good prac-
tices“ herausgegeben, der Beispiele von Maßnahmen der
Mitgliedstaaten im Kampf gegen Rassismus darstellt. Die
Kommission hat darüber hinaus allgemeine politische
Empfehlungen erarbeitet, die u. a. den Kampf gegen Ras-
sismus durch allgemeine Maßnahmen (Empfehlung Nr. 1
vom 4. Oktober 1996), durch besondere Einrichtungen
(Nr. 2 vom 13. Juni 1997) und im Verhältnis zu Roma und
Sinti (Nr. 3 vom 6. März 1998) betreffen. Diese Empfeh-
lungen sowie die ECRI-Evaluierungen über die Mitglied-
staaten des Europarates sind im Internet abrufbar unter
(http://ecri.coe.int).

Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und
Intoleranz in Deutschland 

Intoleranz, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bedro-
hen das innere Gleichgewicht einer jeden demokratischen
Gesellschaft. Es ist nicht hinnehmbar, dass in Deutsch-
land die rechtsextremistisch motivierten Straftaten im
Jahre 2000 quantitativ und qualitativ deutlich zugenom-
men haben (s. Kasten). Das ab 1. Janaur 2001 in Deutsch-
land neu eingeführte Definitionssystem „Politisch moti-
vierte Kriminalität“ ermöglicht eine noch differenziertere
Erfassung rechtsextremistischer, rassistischer, fremden-
feindlicher und antisemitischer Straf- und Gewalttaten
und schafft damit eine weiter verbesserte Grundlage für
den zielgerichteten Einsatz repressiver und präventiver
Bekämpfungsmaßnahmen. Umfassende Informationen
zur „Politisch motivierten Kriminalität – rechts“ im Jahr
2001 wurden im Frühjahr 2002 vorgelegt. 

Die Bundesregierung misst der Bekämpfung von Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und damit
verbundener Intoleranz obersten Stellenwert zu. Das 
gilt auch im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur
Bekämpfung des internationalen Terrorismus, die nach
den Terroranschlägen in New York und Washington von
der Bundesregierung ergriffen worden sind. Die Bundes-
regierung ist sich dessen bewusst, dass im Zusammen-
hang mit dem Kampf gegen den Terrorismus, durch den
auch die Werte der Demokratie, Menschenrechte und der
Toleranz verteidigt werden, keine falschen Feindbilder
entstehen dürfen, durch die Rassismus und Fremden-
feindlichkeit begünstigt werden könnten. 

Entsprechend der Vielschichtigkeit der Faktoren, die zur
Entstehung von rassistischen, fremdenfeindlichen und an-
tisemitischen Vorstellungen und Verhaltensmustern bei-
tragen, verfolgt die Politik der Bundesregierung einen
mehrdimensionalen Handlungsansatz, der präventive und
repressive Elemente verbindet. Schwerpunkte hierbei
sind:

– Aktive Menschenrechtspolitik/Menschenrechtserzie-
hung

– die Stärkung der Zivilgesellschaft/Zivilcourage

– die Förderung der Integration von Ausländern

– Maßnahmen, die auf den Täter und sein Umfeld zielen.

Aktive Menschenrechtspolitik/Menschenrechtserziehung 

Die hohe Priorität, welche die Bundesregierung der Men-
schenrechtspolitik zumisst, betont die Koalitionsverein-
barung der Regierungsparteien vom 20. Oktober 1998:
„Achtung und Verwirklichung der in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte proklamierten und in den
Menschenrechtsverträgen festgeschriebenen Menschen-
rechte sind Leitlinien für die gesamte internationale Po-
litik der Bundesregierung. Die neue Bundesregierung
wird sich auch hier mit Nachdruck um international ab-
gestimmte Strategien zur Bekämpfung von Menschen-
rechtsverletzungen und ihrer Ursachen sowie ihrer
Prävention bemühen. Sie wird die bestehenden nationalen
Instrumente des Menschenrechtsschutzes verbessern und
um wirkungsvolle internationale Instrumente bemüht
sein. Sie unterstützt die Einrichtung eines unabhängigen
Menschenrechtsinstituts in Deutschland.“

„Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ im 
Jahresverlauf 2001 

Die sich am Extremismus-Begriff orientierende Erfas-
sung von „Staatsschutzdelikten“ wurde mit Wirkung
vom 1. Januar 2001 durch das neue Definitionssystem
„Politisch motivierte Kriminalität“ abgelöst. Zentrales
Erfassungs- und Bewertungskriterium ist die politisch
motivierte Tat. Als politisch motiviert gilt eine Tat ins-
besondere dann, wenn die Umstände der Tat oder die
Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie
sich gegen eine Person aufgrund ihrer politischen Ein-
stellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Haut-
farbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen
Orientierung, Behinderung oder ihres äußeren Erschei-
nungsbildes bzw. ihres gesellschaftlichen Status richtet.
Die erfassten Sachverhalte werden im Rahmen einer
mehrdimensionalen Betrachtung unter verschiedenen
Gesichtspunkten bewertet. Hierbei werden insbeson-
dere Feststellungen zur Art des Delikts, zur objektiven
thematischen Zuordnung der Tat, zum subjektiven Tat-
hintergrund, zur möglichen internationalen Dimension
der Tat und zu einer ggf. zu verzeichnenden extremisti-
schen Ausprägung der Tat getroffen. Straftaten, die eine
fremdenfeindliche bzw. antisemitische Tatmotivation
aufweisen, werden im Themenfeld „Hasskriminalität“
ausgewiesen. Diese Straftaten werden in der Regel dem
Phänomenbereich „Politisch motivierte Kriminalität –

rechts“ zugeordnet. Im Jahr 2001 wurden in Deutschland
insgesamt 14 725 politisch rechts motivierte  Straftaten
gemeldet. Hierbei handelte es sich zu rund 64 % um Pro-
pagandadelikte wie Verbreiten von Propagandamaterial
oder Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen. Im Jahr 2001 wurden im Phänomenbe-
reich „Politisch motivierte Kriminalität – rechts“ 3 391
fremdenfeindlich motivierte und 1 629 antisemitisch
motivierte Straftaten (einschließlich entsprechender Pro-
pagandadelikte) erfasst. Ein Vergleich der Angaben mit
den Vorjahreswerten ist aufgrund der unterschiedlichen
Erfassungskriterien nicht möglich.
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Die Grundlagen der Bedeutung von Menschenrechten
sind in der staatlichen wie privaten Erziehung und Bil-
dung zu legen. Insbesondere jungen Menschen muss das
Verständnis für Demokratie und Grundrechte intellektuell
und emotional vermittelt werden. In der Gesellschaft
muss das Bewusstsein dafür gestärkt werden, dass Demo-
kratie nicht ein für alle Mal eingeführt und dann vorhan-
den ist – ähnlich einem Naturereignis. Vielmehr muss die
Demokratie immer wieder „neu erfunden“, neu ent-
wickelt und gelebt werden. Sie entsteht nicht von selbst.
Sie entwickelt sich auch nicht von alleine weiter. Sie be-
darf der stetigen Pflege und Erneuerung und ist das Er-
gebnis andauernden bürgerschaftlichen Engagements und
umsichtigen staatlichen Handelns. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere eine Toleranzerziehung,
die fremdenfeindlichen Einstellungen durch Aufklärung
über andere Kulturen entgegensteuert. Demokratie – be-
sonders für Jugendliche – erfahrbar zu machen, das sind
umfassende Aufgaben von Familie, Schule und Ge-
meinde. Die Bundesregierung fördert in diesem Bereich
zahlreiche Projekte und Modellvorhaben (→ A 9, Stich-
wort Menschenrechts- und Toleranzerziehung). 

Stärkung der Zivilgesellschaft/Zivilcourage

Die weit überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland bekennt sich zu Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit, gegen Gewalt und Extremismus.
Zahlreiche zivilgesellschaftliche Aktionsbündnisse set-
zen sich für diese Ziele ein. Diese Initiativen sind wich-
tig; sie verdienen Anerkennung und Unterstützung. In 
Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Organisationen,
lokalen Initiativen und Einzelpersonen, die engagiert 
jede Form von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit
bekämpfen, hat die Bundesregierung ein „Bündnis für
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Ge-
walt“ gegründet. Das Bündnis bündelt alle Kräfte, die sich
gegen fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische
Bestrebungen wenden und zielt mit seiner Arbeit darauf
ab, den Verfassungskonsens in der Öffentlichkeit zu stär-
ken. Seit der offiziellen Gründung am 23. Mai 2000 unter
dem Motto „Hinschauen – Handeln – Helfen“ erhielt das
Bündnis regen Zuspruch. Über 900 Initiativen haben sich
bislang dem Bündnis angeschlossen. Für die erfolgreiche
politische Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Gewalt ist es
unerlässlich, gerade die gesellschaftlichen Potenziale zu
erschließen. Die Zivilgesellschaft zu stärken und Zivil-
courage zu fördern ist tragendes Element einer nach-
haltigen Prävention gegen verfassungsfeindliche Bestre-
bungen.

Für die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit wurden allein im Jahr 2001 zu-
sätzliche Mittel in Höhe von 51 Mio. Euro (100 Mio. DM)
bereitgestellt, davon:

– 30 Mio. DM für ein Programm des Kinder- und Ju-
gendplans des Bundes „Maßnahmen gegen Gewalt
und Rechtsextremismus“,

– 5 Mio. DM für die Förderung von Modellprojekten
zur Beratung, Ausbildung und Unterstützung von Ini-

tiativen gegen Rechtsextremismus in den neuen Bun-
desländern,

– 5 Mio. DM für die Förderung von Modellprojekten
zur Beratung von Opfern bzw. potenziellen Opfern
rechtsextremer Straf- und Gewalttaten in den neuen
Bundesländern,

– 10 Mio. DM für Opferentschädigung als Soforthilfe,
die vom Generalbundesanwalt verwaltet und ausge-
zahlt werden. Hiervon wurden 2,64 Mio. DM 
bis Ende 2001 in Anspruch genommen. Für das 
Jahr 2002 hat der Deutsche Bundestag für diesen
Zweck 2,5 Mio. Euro bereitgestellt.

Mit „XENOS – leben und arbeiten in Vielfalt“ hat die
Bundesregierung ein Programm entwickelt, mit dem ar-
beitsmarktbezogene Projekte gefördert werden können,
die zum Aufbau gegenseitigen Verständnisses beitragen
sowie das gemeinsame Lernen und Arbeiten von deut-
schen und ausländischen Jugendlichen und Erwachsenen
unterstützen. Die Bundesregierung hat die jährlich aus
dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellten Mittel 
für das Programm „XENOS“ im Juni 2001 auf 25,4 Mio.
Euro (50 Mio. DM) verdoppelt. Die Programme und
Maßnahmen werden in 2002 fortgesetzt.

Förderung der Integration von Ausländern

Die Bundesregierung misst der Integration aller auf
Dauer in Deutschland lebenden Zuwanderer große ge-
sellschaftliche Bedeutung zu. Als Industrieland in der
Mitte Europas ist Deutschland auch weiterhin Ziel von
Wanderungsbewegungen in einem Umfang, der die Poli-
tik zur Gestaltung auffordert.

Als Prävention gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus
und Diskriminierung betreibt die Bundesregierung eine
gezielte Integrationspolitik. Dazu hat sie besondere Maß-
nahmen zur sprachlichen, beruflichen und sozialen In-
tegration ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Fami-
lienangehörigen ergriffen. Diese Maßnahmen sind ein
Zusatzangebot zu den beruflichen und arbeitsmarktlichen
Integrationsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit.
Damit wird dazu beigetragen, Benachteiligungen auszu-
gleichen und die Chancengleichheit – insbesondere beim
Zugang zum Arbeitsmarkt – zu verbessern.

Das „Zuwanderungsgesetz“ 

Das neue Zuwanderungsgesetz wird sich zu einem der
wichtigsten Instrumente der Integrationsförderung ent-
wickeln. In Zukunft wird der Staat Integrationsmaßnah-
men flächendeckend fördern und regeln. Mit dem neuen
Zuwanderungsgesetz erhalten Neuzuwanderer erstmals
einen Rechtsanspruch auf einen Deutsch- und Integrati-
onskurs. Dieser Anspruch gilt für Arbeitsmigranten im
Regelfall, für Selbstständige, Familienangehörige und auf
Dauer anerkannte Flüchtlinge. Die Zuwanderer sind ver-
pflichtet, an den Kursen teilzunehmen, wenn sie sich nicht
auf einfache Art in der deutschen Sprache verständi-
gen können. Die Nichtteilnahme an einem Integrations-
kurs soll bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind ausreichende
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Kenntnisse der deutschen Sprache und der Rechts- und
Gesellschaftsordnung künftig für Neuzuwanderer Voraus-
setzung, um ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erhalten.
Eine erfolgreiche Kursteilnahme soll belohnt werden, in-
dem die Einbürgerungsfrist von acht auf sieben Jahre ver-
kürzt werden kann. Ausländer, die keinen Anspruch auf
die Integrationskurse haben, können im Rahmen verfüg-
barer Kursplätze teilnehmen.

Sprachkenntnisse spielen eine Schlüsselrolle, um aktiv
am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzuhaben.
Daher sind Basis- und Aufbaukurse vorgesehen, um die
deutsche Sprache zu erlernen. Darüber hinaus werden
Kurse zur Einführung in die Rechtsordnung, die Kultur
und die Geschichte in Deutschland angeboten. Sie sollen
den Zuwanderern helfen, sich in der deutschen Gesell-
schaft zu orientieren und im täglichen Leben selbststän-
dig zu handeln. 

Das neue Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird
die Koordination der Integrationskurse übernehmen.
Außerdem soll ein umfassendes Integrationsprogramm
entwickelt werden. Dazu gehört, die bereits bestehenden
Angebote zu erfassen und besser aufeinander abzustim-
men. Da die Integrationsförderung eine Gemeinschafts-
aufgabe darstellt, ist der Bund auf die Zusammenarbeit
mit möglichst vielen Institutionen und gesellschaftlichen
Gruppen angewiesen. Die Länder und Kommunen, die
Ausländerbeauftragten, die Kirchen, die Gewerkschaften,
die Arbeitgeberverbände, die Wohlfahrtsverbände u. a.
sollen daher eng in die Integrationsarbeit eingebunden
werden.

Ziel der Integrationsmaßnahmen ist es, die Zuwanderer
von Beginn an aktiv in die Gesellschaft einzubeziehen.
Davon profitieren nicht nur die Zuwanderer. Die Mög-
lichkeit der sprachlichen Verständigung und eine auch im
Übrigen erfolgreiche Integration werden dazu führen,
dass es auch bei den Deutschen weniger Vorbehalte ge-
genüber Ausländern gibt. 

Einen wichtigen Beitrag zur verbesserten Integration
stellt das Gesetz zur Reform des deutschen Staatsan-
gehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 dar, mit welchem
sowohl das Staatsangehörigkeitsgesetz als auch die ein-
bürgerungsrechtlichen Bestimmungen des Ausländer-
gesetzes geändert worden sind. Das neue Recht trägt 
der Tatsache Rechnung, dass eine große Zahl hier leben-
der Ausländer seit langem den Lebensmittelpunkt in
Deutschland hat und dass das Interesse an Einbürgerung
zugenommen hat. Es regelt den Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit von Kindern ausländischer Eltern
durch Geburt im Inland sowie die Verkürzung der Fristen
für einen Einbürgerungsanspruch erwachsener Ausländer.
Durch den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit er-
langen die Neubürger alle Rechte und Pflichten deutscher
Staatsbürger.

Zu den weiteren Maßnahmen gehört ein Aktionspro-
gramm „Verbesserung der Bildungschancen für Migran-
ten“ mit dem Ziel der nachhaltigen Optimierung der 
Bildungssituation dieser Zielgruppe in Schulen und be-
ruflicher Aus- und Weiterbildung. Im Rahmen der Inte-
grationsmaßnahmen werden auch spezielle Maßnahmen

zur Verbesserung des Zusammenlebens von Deutschen
und Ausländern unterstützt, wie z. B. das Modellprojekt
„Integration von Muslimen und muslimischen Organisa-
tionen in Deutschland“ zur Verbesserung des Dialogs mit
muslimischen Organisationen, das die Kooperation zwi-
schen deutschen und muslimischen Einrichtungen zur so-
zialen Integration und deren Vernetzung zum Ziel hat.

Einen hohen Stellenwert bei der Überwindung von Dis-
kriminierungen misst die Bundesregierung den Antidis-
kriminierungsrichtlinien der EU nach Artikel 13 des EG-
Vertrages zu. In Umsetzung der Richtlinie des Rates zur
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Un-
terschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft sowie
der Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Be-
schäftigung und Beruf ist die Schaffung eines zivilrecht-
lichen und eines arbeitsrechtlichen Antidiskriminierungs-
gesetzes in Deutschland vorgesehen.

Maßnahmen, die auf den Täter und sein Umfeld zielen

Hierzu zählt vor allem die Arbeit der Sicherheitsbehörden
in Bund und Ländern, für die der Kampf gegen Fremden-
feindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und andere For-
men der Intoleranz ein besonderer Schwerpunkt ist. Er-
forderlich ist es, mit einem Verbund von präventiven und
repressiven Maßnahmen differenziert auf rechtsextremis-
tische Täter und ihr Umfeld einzuwirken. Neben den be-
stehenden strafrechtlichen Vorschriften sind die folgen-
den Maßnahmen der Bundesregierung hervorzuheben: 

Der 11. September 2001 und die in Deutschland 
lebenden Muslime 

Nach Auffassung des Zentralrates der Muslime ist die
Situation für in Deutschland lebende Muslime nach 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001 (→ C,
„Brennpunkt: Afghanistan“) zunächst schwieriger ge-
worden, obwohl in Kreisen der Muslime der internatio-
nale Terrorismus verurteilt wird. Anfänglich aufgetre-
tene Diskriminierungen in der Folge des 11. September
haben aber inzwischen wieder abgenommen. Dazu hat
auch die Politik der Bundesregierung beigetragen, die
verdeutlicht hat, dass es wichtig ist, keinen Generalver-
dacht gegen Muslime zu richten und sie damit aus der
Gesellschaft auszugrenzen. Darüber hinaus ist auch
festzustellen, dass das Interesse der Bürgerinnen und
Bürger am Islam wesentlich zugenommen hat. So wurde
nach dem 11. September wöchentlich bis zu 40 000 Mal
allein auf die Homepage des Zentralrats der Muslime in
Deutschland zugegriffen. Am „Tag der offenen Mo-
schee“ hatten diese Einrichtungen mit 200 000 Besu-
chern eine gegenüber dem Vorjahr verdoppelte Zahl zu
verzeichnen. Der 11. September hat damit nicht zu einer
Ausgrenzung der Muslime in Deutschland geführt. Die
Ereignisse haben vielmehr eine intensive differenzierte
Auseinandersetzung mit dem Islam und den Muslimen
ausgelöst. Diese Diskussion hat wiederum die Akzep-
tanz und damit die Integration der Muslime befördert.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29 – Drucksache 14/9323

Verbotsstrategie

Parteien, die darauf ausgehen, die freiheitliche demokra-
tische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseiti-
gen, sind gemäß Artikel 21 Abs. 2 GG verfassungswidrig.
Im Bereich rechtsextremistischer Aktivitäten spielt die
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) eine
zentrale Rolle. Sie verbreitet dem Nationalsozialismus
verwandte verfassungsfeindliche Konzeptionen von einer
totalitären Staats- und Gesellschaftsordnung, sie agitiert
rassistisch und antisemitisch. Vor diesem Hintergrund ha-
ben Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat Anträge
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der NPD beim
Bundesverfassungsgericht mit dem Ziel des Verbots der
Partei gestellt.

Nach Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes sind Vereini-
gungen, deren Zweck oder Tätigkeit den Strafgesetzen
zuwiderläuft oder die sich gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder den Gedanken der Völkersverständigung
richten, verboten. Die Verbotsverfügung nach § 3 des Ver-
einsgesetzes ergeht bei überregional tätigen Vereinigun-
gen durch den Bundesminister des Innern. Von der Mög-
lichkeit eines Vereinsverbots hat die Bundesregierung im
Fall der international agierenden neonazistischen Skin-
head-Vereinigung „Blood & Honour Division Deutsch-
land“ und ihrer Jugendorganisation „White Youth“ 
Gebrauch gemacht. Die Verbotsverfügung vom 12. Sep-
tember 2000 ist mit klageabweisendem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 13. Juni 2001 unanfechtbar
geworden.

Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten

Dieses vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) be-
treute Programm richtet sich an alle Angehörigen der
rechtsextremistischen Szene. Hierbei tritt das BfV einer-
seits an Führungspersonen und Aktivisten der rechts-
extremistischen Szene heran; andererseits ist eine Tele-
fonhotline beim Bundesamt geschaltet, an die sich
ausstiegswillige Rechtsextremisten wenden können.
Auch mehrere Länder und eine Nichtregierungsorganisa-
tion haben ein eigenes Aussteigerprogramm aufgelegt.
Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit der Nicht-
regierungsorganisation EXIT mit Mitteln des Kinder- und
Jugendplans des Bundes sowie im Rahmen des Pro-
gramms XENOS.

Bekämpfung von Hass und Extremismus im Internet

Eine besondere Aufgabe stellt die Bekämpfung von Hass
und Extremismus im Internet dar: Zurzeit sind dem Ver-
fassungsschutz rund 1 300 von deutschen Rechtsextremis-
ten betriebene Seiten bekannt. Dabei setzt Deutschland
auf verschiedene, z. T. auch international ausgerichtete
Maßnahmen, die bei einem komplexen und global ausge-
richteten Medium wie dem Internet nur in Kombination
miteinander Erfolg versprechen. Das vorrangige Instru-
ment gegen Rechtsextremismus im Internet ist das Straf-
recht. Daneben setzt die Bundesregierung zur Bekämp-
fung rechtswidriger Online-Angebote zunehmend auf die
freiwillige Selbstkontrolle der Provider. Das Bundeskri-
minalamt z. B. sensibilisiert durch entsprechende Veran-

staltungen Internet-Provider und Online-Dienste. Um die
internationale Harmonisierung der Strafvorschriften zu
fördern, hat sich Deutschland an den Beratungen des 
Ersten Zusatzprotokolls zum Übereinkommen über Da-
tennetzkriminalität des Europarats (Cyber Crime Con-
vention, → B 1.1.3) mit dem Ziel der Bekämpfung rassis-
tischer und fremdenfeindlicher Inhalte im Internet
beteiligt. Die Beratungen des Expertenausschusses des
Europarats konnten am 25. April 2002 erfolgreich abge-
schlossen werden. Das Zusatzprotokoll soll im Herbst
dieses Jahres dem Ministerkomitee des Europarats vorge-
legt werden. 

Die Jugendministerinnen und Jugendminister der EU
wollen durch eine intensivere Arbeit mit Jugendlichen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Internet wirksa-
mer begegnen. Dazu haben sie bei der Tagung des EU-
Jugendministerrates am 28. Mai 2001 in Brüssel eine ge-
meinsame Erklärung zur Bekämpfung von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit im Internet durch Intensivierung
der Jugendarbeit verabschiedet. Sie geht auf eine Initia-
tive der Bundesregierung vom November 2000 zurück. In
der Erklärung der Jugendministerinnen und Jugendmi-
nister wird die besondere Verantwortung betont, die den
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen bei der Er-
ziehung und dem Engagement junger Menschen zur 
Förderung von Toleranz und Demokratie zukommt. Netz-
werke und Programme zum Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten müssten wei-
ter ausgebaut werden. 

Auch die positiven Möglichkeiten des Internet sollen aus-
genutzt werden: Mit der „D-a-s-h“-Initiative besteht eine
europaweite Kampagne zur Anregung von Jugendlichen
und Jugendgruppen, sich mithilfe des Internets zu einem
Aktionsforum gegen Intoleranz und Diskriminierung zu-
sammenzuschließen und für Toleranz und Vielfalt einzu-
treten.

Forschungsvorhaben „Prävention von Gewalt gegen
Gruppenangehörige“

Bei der nachhaltigen Bekämpfung von Fremdenfeindlich-
keit, Rechtsextremismus und Antisemitismus kommt vor
allem der primären, auf die Wurzeln der Kriminalität zie-
lenden Prävention große Bedeutung zu. In einem vom
Bundesministerium der Justiz an das Deutsche Forum für
Kriminalprävention (DFK) vergebenen Projekt zur so ge-
nannten Hasskriminalität soll der Frage nachgegangen
werden, durch welche vorbeugenden Maßnahmen, insbe-
sondere in Kindergarten und Schule, Gewalthandlungen
entgegengewirkt werden kann, die gegen Angehörige an-
derer gesellschaftlicher Gruppen allein oder vorwiegend
deshalb begangen werden, weil das Opfer einer bestimm-
ten ethnischen, religiösen oder politischen Gruppe an-
gehört, geistig oder körperlich behindert ist oder nur
fremdländisch aussieht. Das Projekt soll für das mit zahl-
reichen Bundes- und Landesministern sowie führenden
Vertretern aller gesellschaftlichen Kräfte besetzte Kurato-
rium des DFK umsetzbare Vorschläge zur primären
Prävention erarbeiten.
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Die Bundesregierung hat im Übrigen zur aktuellen Lage
von Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antise-
mitismus und Gewalt und zu den von ihr ergriffenen Maß-
nahmen gegen diese Phänomene in ihrem „Bericht über
die aktuellen und geplanten Maßnahmen und Aktivitäten
gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antise-
mitismus und Gewalt gemäß Ziffer 21 des Beschlusses
des Deutschen Bundestages vom 30. März 2001 (Bun-
destagsdrucksache 14/5456)“ ausführlich Stellung ge-
nommen. Auf diesen Bericht wird ergänzend verwiesen.
Er ist im Internet unter www.bmi.bund.de/Annex/de_20342/
Download.pdf abrufbar.

A 1 Die Rechte der Frauen 

Schutz und Förderung der Menschenrechte von
Frauen – Geschlechtsspezifische Menschen-
rechtsverletzungen 

Die Geltung der Menschenrechte ist universell – dennoch
sind Frauen in aller Welt unverhältnismäßig häufig Opfer
von Menschenrechtsverletzungen. Kaum ein Zusammen-
hang hat dies drastischer und bedrückender deutlich ge-
macht als die Situation der Frauen in Afghanistan unter
dem Regime der Taliban (→ C Brennpunkt Afghanistan).
Schutz und Förderung der Menschenrechte von Frauen
bleiben jedoch auch in zahllosen anderen, zum Teil weni-
ger augenfälligen Zusammenhängen eine immense He-
rausforderung. Der Weltbevölkerungsbericht 2000 des
UN-Weltbevölkerungsfonds (UNFPA, www.unfpa.org)
stellt fest, dass mindestens jede dritte Frau in ihrem Leben
geschlagen, zum Sexualverkehr gezwungen oder in einer
anderen Weise missbraucht wird; dass über 60 Millionen
Mädchen aufgrund von selektiver Abtreibung, Kindes-
mord oder Tod durch Vernachlässigung in der Bevölke-
rungsstatistik fehlen, und dass zwei Millionen Mädchen
im Alter zwischen fünf und 15 Jahren jährlich zur Prosti-
tution gezwungen werden. Hinzu kommen andere For-
men von Gewalt gegen Frauen, darunter der weltweite
Handel mit Frauen und Mädchen, häusliche Gewalt und
schädliche traditionelle Praktiken wie die weibliche Ge-
nitalverstümmelung; sie werden u. a. in den Berichten der
UN-Sonderberichterstatterin zur Gewalt gegen Frauen,
Radhika Commaraswamy (Sri Lanka) beschrieben (www.
unhchr.ch). Bedrückende Zahlen und Angaben über die
soziale Situation der Frau in aller Welt beinhaltet der Welt-
entwicklungsbericht 2001 (UNDP Human Development
Report, www.undp.org) des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen (UNDP). 

Deutschland ist von internationalen Entwicklungen in
diesen Bereichen nicht ausgenommen. So ist Deutschland
als westlicher Industriestaat eines der Zielländer von
Menschenhandel sowie, an der Schnittstelle von Ost und
West gelegen, Transitland für den Frauenhandel in an-
dere (west-)europäische Länder. Menschenhandel nach
Deutschland bedeutet in erster Linie Frauenhandel, da das
deutsche Strafrecht nur den Handel in die sexuelle Aus-
beutung unter das Delikt Menschenhandel subsumiert. Die
Vereinten Nationen arbeiten mit einem weiteren Begriff,
der den Handel in jegliche Zwangsarbeit beinhaltet. Nach

beiden Definitionen ist Frauen- bzw. Menschenhandel
eine zu verhindernde und zu bekämpfende Menschen-
rechtsverletzung und ein Verbrechen.

Geschlechtsspezifische Menschenrechtsverletzungen an
Frauen haben verschiedene Ursachen: Werte-, Rollen- und
Verhaltensmuster patriarchalisch geprägter Gesellschafts-
formen; strukturelle geschlechtsspezifische Benachteili-
gungen beim Zugang zu Nahrung, Bildung, Gesundheits-
wesen, beruflicher Qualifikation, einem angemessenen
Platz im öffentlichen Leben usw.; (Bürger-)Kriege, die
sich auf Frauen in der Regel besonders nachteilig auswir-
ken, sowie die durch diese Konflikte ausgelösten Flucht-

Stichwort: Menschenhandel in Europa 

Kamen die Frauen, die vor dem Fall des Eisernen Vor-
hangs Opfer von Menschenhandel wurden, vor allem
aus den Ländern der so genannten Dritten Welt, so
stammten im Jahr 2000  89 % der im westlichen Europa
aufgegriffenen Opfer aus mittel- und osteuropäischen
Staaten. Da Menschenhandel ein Kontrolldelikt ist, ist
die Dunkelziffer sehr hoch. Die in der Polizeilichen Kri-
minalstatistik für 2000 ausgewiesenen 1 197 Opfer im
Sinne des deutschen Strafrechts bilden nur die Spitze
des Eisbergs. So schätzt die Internationale Organi-
sation für Migration in Genf (IOM), dass jährlich etwa
500 000 Frauen nach Westeuropa gehandelt werden. Ur-
sachen für den Menschenhandel sind in den Zielländern
die Nachfrage nach Prostituierten, billigen Arbeitskräf-
ten für den „grauen Markt“ sowie nach Ehefrauen; in 
den Herkunftsländern Armut bzw. berufliche Perspektiv-
losigkeit von Frauen, die ihnen eine befristete oder dau-
erhafte Migration als Ausweg zur Existenzsicherung für
sich und ihre Familien erscheinen lässt. 

Menschenhandel ist in zunehmenden Maße zum Betäti-
gungsfeld der organisierten Kriminalität geworden, was
sich auch in der Anbindung des Protokolls der Vereinten
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung
des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und
Kinderhandels an das Übereinkommen gegen die grenz-
überschreitende organisierte Kriminalität von 2000 wi-
derspiegelt (→ B 1.2.2). Die Bekämpfung des interna-
tionalen Menschenhandels kann nur in internationaler
Zusammenarbeit gelingen. Hierzu wurde außer dem er-
wähnten UN-Zusatzprotokoll in 2001 ein politischer
Konsens zu einem EU-Rahmenbeschluss auf Basis des
Zusatzprotokolls erzielt. Neben internationaler Zusam-
menarbeit ist auch innerstaatlich Kooperation über Res-
sortgrenzen und Länderzuständigkeiten hinweg erfor-
derlich. Hierzu hat die Bundesregierung im April 1997
unter Federführung des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend die bundesweite Ar-
beitsgruppe Frauenhandel eingerichtet (→ A 1.2.1). Auf
OSZE-Ebene führte die Bundesregierung in Zusam-
menarbeit mit dem OSZE-Büro für demokratische In-
stitutionen und Menschenrechte (ODIHR, → B 2.4.1)
am 15./16. Oktober 2001 in Berlin die Konferenz „Eu-
ropa gegen Menschenhandel“ durch (→ A 1.1). 
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bewegungen; die erhöhte Gefahr sexueller Ausbeutung
und der sich daraus ergebenden gesundheitlichen, sozia-
len, psychischen und rechtlichen Folgen u. a. m. Oft sind
verschiedene Diskriminierungsformen verknüpft – so
wenn zur Benachteiligung aufgrund des Geschlechts eine
weitere Diskriminierung, etwa aufgrund der Zugehörig-
keit zu einer ethnischen oder gesellschaftlichen Minder-
heit oder aufgrund der sexuellen Orientierung hinzu
kommt (multiple Menschenrechtsverletzung).

Die Verbesserung der Menschenrechtssituation von
Frauen ist deshalb ein zentrales Element der Menschen-
rechtspolitik der Bundesregierung. Sie ist eine Aufgabe
sowohl der innerstaatlichen Frauenpolitik als auch der
Außen- und Entwicklungspolitik. Die Bundesregierung
sieht sich dabei dem Grundsatz der Integration einer Ge-
schlechterperspektive („Gender Mainstreaming“) ver-
pflichtet:

Die folgenden Abschnitte A 1.1 und 1.2 stellen anhand
ausgewählter Beispiele dar, mit welchen Maßnahmen und
Zielsetzungen die Bundesregierung in ihrer internationa-
len Menschenrechtspolitik und im innerstaatlichen Be-
reich mit dem Ziel der Stärkung und des weiteren Ausbaus
des Menschenrechtsschutzes von Frauen agiert hat.

1.1 Internationale und regionale Entwicklun-
gen und Maßnahmen zur Förderung der
Menschenrechte von Frauen

Die Bundesregierung setzt sich für die Verbesserung der
Menschenrechtslage von Frauen in aller Welt auf folgen-
den Ebenen ein: 

– in internationalen Gremien und Foren der Vereinten
Nationen, der EU, des Europarats, der OSZE, der G8
und anderer multilateraler Zusammenschlüsse; sie en-
gagiert sich dort aktiv für die Fortsetzung der Nor-
mensetzung im Frauenrechtsbereich und für die Um-
setzung dieser Normen; dies beinhaltet die Schaffung
und Stärkung internationaler Überprüfungs- und Durch-
setzungsmechanismen. Die Bundesregierung sieht in
den Einwirkungsmöglichkeiten, die die genannten In-
stitutionen und ihre Gremien bieten, auch ein heraus-
ragendes Instrument für den Dialog insbesondere mit
denjenigen Staaten, in denen die Menschenrechte von
Frauen dauerhaft, massiv und systematisch verletzt
werden.

– durch politischen Dialog auf intergouvernementaler
Ebene, d. h. mit den Regierungen anderer Staaten.
Dies geschieht sowohl im bilateralen Politikdialog als
auch im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik und der Entwicklungspolitik im Ver-
bund mit den europäischen Partnern. Im Rahmen der
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit bildet die
Förderung von Frauenrechten und Gleichstellung von
Frauen und Männern ein wichtiges Querschnittsthema
(→ A 7). 

– durch Unterstützung von bzw. Zusammenarbeit mit
unmittelbar Betroffenen oder unmittelbaren Akteuren
„vor Ort“, v. a. Nichtregierungsorganisationen. Kon-
krete Menschenrechtsprojekte zugunsten von Frauen
umfassen u. a. Beratungshilfe, direkte materielle Un-
terstützung sowie finanzielle Unterstützung von Maß-
nahmen internationaler Institutionen wie der Ver-
einten Nationen und ihrer Sonder-Organisationen
(UNIFEM, UNICEF, UNFPA u. a.). 

Die Bundesregierung ist sich der dringenden Notwendig-
keit weiterer Anstrengungen und konsequenter Maßnah-

Gender Mainstreaming

Bei allen Prioritäten und Maßnahmen, gerade in der
Menschenrechtspolitik, wird die Bundesregierung auf
die systematische Einbeziehung der jeweiligen Situa-
tion und Bedürfnisse von Frauen und Männern, d. h. auf
die Einbeziehung geschlechtsspezifischer Belange in
alle Politikfelder achten und eine geschlechterdifferen-
zierte Perspektive einnehmen (Gender Mainstreaming).
Aufgrund nationaler und internationaler Vorgaben, ins-
besondere Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes
und dem die Umsetzung europäischer Maßnahmen be-
treffenden Artikel 2, Artikel 3 Abs. 2 EG-Vertrag, ist
Deutschland ebenso wie andere Staaten zu einer umfas-
senden aktiven und integrierten Gleichstellungspolitik
verpflichtet. Gender Mainstreaming ist eine wirksame
Strategie, um das Gleichstellungsziel zu erreichen. Die
Bundesregierung hat deshalb am 23. Juni 1999 mit ei-
nem Kabinettsbeschluss die Umsetzung von Gender
Mainstreaming zu einem wesentlichen Punkt ihrer
Gleichstellungspolitik gemacht. In der Gemeinsamen
Geschäftsordnung der Bundesministerien wurde die
Verpflichtung aller Ressorts festgelegt, den Gender Ma-
instreaming-Ansatz bei allen politischen, normgeben-
den und verwaltenden Maßnahmen der Bundesregie-
rung zu beachten. 

Zur Umsetzung des Kabinettbeschlusses wurde unter
Federführung des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend eine hochrangige interminis-
terielle Arbeitsgruppe (IMA) eingerichtet. Sie hat die
Aufgabe, eine Gender Mainstreaming-Konzeption zu
erarbeiten. Hierzu wird in den Ressorts eine Reihe kon-
kreter Pilotprojekte durchgeführt, die zu Erfahrungen
mit dem Gender-Mainstreaming-Ansatz führen werden.
Darüber hinaus hat sich die IMA die Aufgabe gestellt,
einen anwendungsorientierten Kriterienkatalog und
Leitfaden zu entwickeln. Die IMA wird bei ihren Akti-
vitäten durch eine wissenschaftliche Begleitung unter-
stützt. Flankierend erfolgen Schulungen des Personals
zur Sensibilisierung und Qualifizierung. Das Prinzip
des Gender Mainstreaming wurde durch das am 5. De-

zember 2001 in Kraft getretene Gleichstellungsgesetz
als durchgängiges Leitprinzip im Bundesdienst gesetz-
lich verankert (→ A 1.2.2). Im Bereich der internationa-
len Menschenrechtspolitik erprobt das Auswärtige Amt
in mehreren Pilotprojekten die Umsetzung von Gender
Mainstreaming, u. a. im Bereich der humanitären Hilfe
und der Vorbereitung für ziviles Friedenspersonal in
Krisengebieten.
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men bewusst, um die dringend notwendigen Verbesserun-
gen beim Schutz der Frauenrechte in aller Welt zu erzie-
len. Sie begrüßt jedoch, dass es im Berichtszeitraum auf
allen Ebenen ermutigende Entwicklungen gegeben hat,
die hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet haben.

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung der Frau

Am 6. Oktober 1999 nahm die Generalversammlung der
Vereinten Nationen das Fakultativprotokoll zum Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau (Convention on the Elimination of all
Forms of Discrimination against Women, CEDAW, Dok.
A/RES/54/4), dem wichtigsten international verbindli-
chen Instrument gegen die Diskriminierung von Frauen,
an; es wurde am 10. Dezember 1999 zur Zeichnung und
Ratifikation aufgelegt. Deutschland war mit zahlreichen
europäischen Partnern unter den Erstzeichnern des Proto-
kolls. Staaten, die das Protokoll ratifizieren, unterwerfen
sich einem Untersuchungs- sowie Individualbeschwerde-
verfahren durch den Ausschuss zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau (→ B 1.2.2). Das Fa-
kultativprotokoll trat am 22. Dezember 2000 völkerrecht-
lich in Kraft. Das innerstaatliche Zustimmungsverfahren
zu diesem Protokoll wurde am 6. Dezember 2001 abge-
schlossen (BGBl. II S. 1237); die Hinterlegung der deut-
schen Ratifikationsurkunde erfolgte am 15. Januar 2002.
Die Bundesregierung hat die Voraussetzungen für eine
schnelle Umsetzung des Zusatzprotokolls u. a. dadurch
unterstützt, dass sie den Ausschuss zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau zu einem Experten-
gruppen-Treffen nach Berlin einlud (27. bis 30. Novem-
ber 2000), bei dem die Verfahrensregeln für das Be-
schwerde- („Mitteilungs-“) Verfahren finalisiert wurden
(→ Kasten). Die Bundesregierung begrüßt nachdrücklich,
dass der normative Menschenrechtsschutz von Frauen
durch das CEDAW-Fakultativprotokoll eine nachhaltige
Stärkung erfahren hat. 

Sondergeneralversammlung „Frauen 2000“ 

Vom 5. bis 9.  Juni 2000 fand in New York die Sonder-
generalversammlung (SGV) „Frauen 2000: Gleichstel-
lung der Geschlechter, Entwicklung und Frieden für das
21. Jahrhundert“ statt (www.un.org/womenwatch/con-
fer/beijing5). Sie hatte die Aufgabe, die Umsetzung der
Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz (Beijing,
1995) zu überprüfen und durch neue Initiativen eine be-
schleunigte Umsetzung voranzutreiben und auf neue He-
rausforderungen zu reagieren. Als kritische Themenfelder
in der internationalen Frauenpolitik hatte die Aktions-
plattform 1995 festgehalten: Frauen und Armut, Bildung
und Weiterbildung von Frauen, Frauen und Gesundheit,
Gewalt gegen Frauen, Frauen und bewaffnete Konflikte,
Frauen und Wirtschaft, Frauen in Entscheidungspositio-
nen, Mechanismen der Frauenförderung, Menschenrechte
der Frauen, Frauen und Medien, Frauen und Umwelt,
Mädchen.

Im Bereich der Menschenrechte konnte die Sondergene-
ralversammlung „Frauen 2000“ Verbesserungen konsta-
tieren durch Antidiskriminierungsgesetze und eine breite

Ratifizierung einschlägiger Konventionen, durch gewach-
senes Bewusstsein für die Menschenrechte der Frauen so-
wie durch konkrete Schritte zu ihrer Durchsetzung. Sie
stellte andererseits weiterhin diskriminierende Vorschrif-
ten, Gebräuche und Praktiken und eine Vielzahl von Hin-
dernissen gegenüber der praktischen Ausübung der Men-
schenrechte durch Frauen fest. 

Durch weitere Initiativen wurden im Abschlussdokument
der SGV Frauen 2000 (Dok. A/S-23/13) Fortschritte in
wesentlichen Bereichen erzielt. So wurden konkrete Zeit-
ziele für die Abschaffung geschlechtsspezifischer Unter-
schiede bei der Einschulung in der Sekundarstufe und für
die Abschaffung aller diskriminierender Gesetzgebung
gesetzt; die Staaten wurden aufgefordert, durch Gesetze
gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen zu ge-
währleisten (einschließlich Eigentums- und Erbrechten);
es wurde die Einführung strafrechtlicher Mechanismen
gegen alle Formen häuslicher Gewalt gefordert und eine
Verbesserung der Zusammenarbeit zur Verhinderung von
Gewalt gegen Frauen. Es wurde klar festgestellt, dass Ge-
walt gegen Frauen eine Menschenrechtsverletzung ist,
wenn sie vom Staat oder den für ihn Handelnden began-
gen oder geduldet wird. Wichtig ist zudem die Erkenntnis,
dass sich Gleichberechtigung und Armutsbekämpfung
gegenseitig bedingen. Neue Initiativen gab es zudem hin-
sichtlich einer Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lage der Frauen einschließlich ihrer Teilhabe an
Entscheidungsprozessen und dem öffentlichen Leben.
Hierzu zählt auch die Forderung nach einer Geschlechter-
perspektive in allen öffentlichen Haushalten und Budget-
prozessen.

Die Bundesregierung brachte sich gemeinsam mit ihren
EU-Partnern bei der Sondergeneralversammlung aktiv in
den Verhandlungsprozess ein. Die Bundesregierung wie
auch die EU-Partner haben ihre Enttäuschung darüber
ausgedrückt, dass es nicht möglich war, bei dieser SGV
auch bezüglich der sexuellen Rechte von Frauen, darun-
ter der Frage der sexuellen Orientierung, einen Konsens
zu erreichen. Im Jahre 2001 unterstrich aber die „Decla-
ration of Commitment“ der Sondergeneralversammlung
HIV/AIDS (25. bis 27. Juni 2001; www.unaids.org; 
→ A 9.5) die Bedeutung der sexuellen Selbstbestimmung
der Frau. Damit geht dieses Dokument über die Errun-
genschaften der SGV „Frauen 2000“ hinaus.

Zusage der Bundesregierung bei der 4. Weltfrauen-
konferenz (Beijing 1995) 

Bei der 4.Weltfrauenkonferenz in Beijing hatte die Bun-
desregierung 1995 zugesagt, bis zum Jahr 2000 für die
rechts- und sozialpolitische Beratung in Entwicklungs-
ländern unter besonderer Berücksichtigung der Interessen
von Frauen 40 Millionen US-$ bereitzustellen. Die-
se Zusage wurde erfolgreich umgesetzt. Thematische
Schwerpunkte der Förderung waren die Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen, die Förderung der politischen Par-
tizipation von Frauen sowie Rechtsberatung für Frauen.
Die Palette der Projekte reicht weit: Unter anderem wur-
den öffentliche Stellen beraten, die ihr Rechtssystem im
Sinne der Gleichberechtigung der Geschlechter moderni-
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sieren wollen, und Nichtregierungsorganisationen bei ih-
rer Lobby- und Aufklärungsarbeit für Frauenrechte unter-
stützt.

Auch nach der Umsetzung der bei der 4. Weltkonferenz
gegebenen Zusage werden die oben genannten Bemühun-
gen fortgesetzt: Die Bundesregierung will in Zukunft 
verstärkt rechtliche Reformen fördern, auch im Sinne der
Gleichberechtigung, sowie Maßnahmen, die es armen
Frauen und Männern ermöglichen, ihre Rechte geltend zu
machen, unter anderem durch gezielte Rechtsberatung für
Frauen.

Bekämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung

Die Bundesregierung ist sich der Tragweite und Bedeu-
tung der Problematik der weiblichen Genitalverstümme-
lung bewusst. Nach einer Statistik der Weltgesundheitsor-
ganisation (www.who.org) betragen die Prävalenzraten
der weiblichen Genitalverstümmelung in manchen afrika-
nischen Staaten immer noch bis zu nahezu 100 %. Die
Bundesregierung verurteilt diese immer noch weit ver-
breitete traditionelle Praxis als schwere Menschenrechts-
verletzung und teilt die Ziele und strategische Ausrich-
tung der Gemeinsamen Stellungnahme zur weiblichen
Genitalverstümmelung von UNFPA, WHO und UNICEF
von 1997 (Female Genital Mutilation: A Joint WHO /
UNICEF / UNFPAStatement). Sie begrüßt, dass es bei der
Bekämpfung dieser menschenrechtsfeindlichen Praxis
auf dem afrikanischen Kontinent im Berichtszeitraum
Fortschritte gegeben hat (→ C 4). Die Bundesregierung
unterstützt die Bemühungen um die Bekämpfung der Ge-
nitalverstümmelung auf mehrfachem Wege: im Rahmen
des bilateralen Politik-Dialogs, durch aktives Eintreten in
internationalen Organisationen sowie durch mittelbare
und unmittelbare materielle Unterstützung und Beratung
von Projekten staatlicher und nicht staatlicher Partner in
verschiedenen Staaten sowie konzertierte Gegenmaßnah-
men auf internationaler Ebene. Sie hat erstmals 1999 so-

wie erneut 2001 gemeinsam mit ihren europäischen Part-
nern in der UN-Generalversammlung eine Resolution 
gegen schädliche traditionelle Praktiken, einschließlich
weiblicher Genitalverstümmelung eingebracht (Dok. A/
RES/54/133 bzw. A/RES/56/128), die im Konsens ange-
nommen wurde.6

Andere Aktivitäten in internationalen Gremien

Die Bundesregierung hat sich gemeinsam mit ihren euro-
päischen Partnern aktiv und mit großem Nachdruck in der

Beispiel Nicaragua

In Nicaragua unterstützt das von der Bundesregierung
geförderte Projekt „Förderung der Genderpolitik“ öf-
fentliche Institutionen darin, ihre Politik und Dienstleis-
tungen gleichermaßen an den Bedürfnissen von Män-
nern und Frauen zu orientieren. Der Erfolg der engen
Kooperation mit der nicaraguanischen Polizei lässt sich
daran messen, dass die Zahl der Frauen, die an der Poli-
zeiakademie ausgebildet wurden, von Null auf 66 im
Jahr 1999 anstieg. Zugleich erhöhte sich der Anteil von
Polizistinnen unter den beförderten Personen um sieben
Prozent und die Zahl beförderter Frauen in operativen
Einheiten um vier Prozent. Eine wesentliche Folge: Die
nationale Polizei erkennt heute Gewalt gegen Frauen 
– auch in der Familie – zunehmend als Problem an. Dies
zeigt sich unter anderem daran, dass die Polizei so ge-
nannte Frauenkommissariate stärkt und sich zum Ziel
gesetzt hat, in jeder Polizeistation Personal einzusetzen,
das im Umgang mit weiblichen Gewaltopfern geschult
wurde.

Maßnahmen der Bundesregierung gegen die weib-
liche Genitalverstümmelung 

Seit 1998 fördert das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein 
UNICEF-Vorhaben zur Bekämpfung weiblicher Ge-
nital-verstümmelung in Ägypten. Hierfür wurden bisher
Treuhandmittel in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro 
(2,9 Mio. DM) bereitgestellt. Für ein überregionales
Vorhaben zur Bekämpfung der weiblichen Genitalver-
stümmelung hat das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung knapp 3 Mio.
Euro (5,8 Mio. DM, 1999 bis 2002) zur Verfügung ge-
stellt. Dabei werden einheimische Organisationen in
verschiedenen Staaten Ost- und Westafrikas bei der
Bekämpfung der Genitalverstümmelung unterstützt und
die Öffentlichkeit in den Partnerländern durch Zusam-
menarbeit staatlicher und nichtstaatlicher Organisa-
tionen sowie überregionaler Netzwerke umfassend 
über die Folgen weiblicher Genitalverstümmelung in-
formiert. Zielgruppen sind betroffene Mädchen und
Frauen, aber auch Eltern, junge Männer, Frauengrup-
pen, religiöse und administrative Autoritäten, Lehrer
und Lehrerinnen, Familienverbände und Personen, die
den Eingriff vornehmen, sowie Gesundheitspersonal.
Auch in allgemeinen Gesundheitsprojekten der bilatera-
len Entwicklungszusammenarbeit in Afrika werden
Maßnahmen zur Bekämpfung der weiblichen Genital-
verstümmelung intensiviert. Dazu gehören Aufklärungs-
kampagnen mit lokalen und traditionellen Autoritäten
und Frauengruppen, Sensibilisierungsmaßnahmen für
Gesundheitspersonal sowie alternative Ausbildungen für
Beschneiderinnen und die medizinische Betreuung be-
troffener Frauen. – Das Auswärtige Amt fördert seit 1999
ein Projekt einer Nichtregierungsorganisation in Tansa-
nia; es hat die Bekämpfung der weiblichen Genitalver-
stümmelung im Rahmen seiner menschenrechtlichen
Projektarbeit (→ B 2.6.2) 2002 zu einem Schwerpunkt
gemacht. Zu so genannten „Ehrenverbrechen“ an Frauen
s. → C 3, zu so genannten schädlichen traditionellen
Praktiken und Bräuchen → C 4. 

6 Siehe auch die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage
„Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung im In- und Ausland“
(Bundestagsdrucksache 14/6682) und den 5. Bericht der Bundesre-
gierung über ihre Menschenrechtspolitik in den Auswärtigen Bezie-
hungen, S. 45–47. 
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Generalversammlung, der Menschenrechtskommission
und der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen
sowie im Rahmen regionaler Vereinbarungen und Rege-
lungen (EU, Europarat, OSZE, Ostseerat) für eine Ver-
besserung des Menschenrechtsschutzes von Frauen enga-
giert. Von März 1998 bis März 2000 stellte Deutschland
den Vorsitz in der Frauenrechtskommission (Commission
on the Status of Women, CSW) der Vereinten Nationen. In
diesen Gremien, in den Verhandlungen über die dort erar-
beiteten Dokumente und Resolutionen sowie in der Dis-
kussion über die Umsetzung dieser Beschlüsse konnten
substanzielle Fortschritte erzielt werden. Dazu gehört 
die Annahme des Entwurfs des Zusatzprotokolls zum 
CEDAW-Übereinkommen durch die Frauenrechts-
kommission bei ihrer 43. Sitzung im März 1999 unter
deutschem Vorsitz. Im Jahre 2000 wurde von den Nieder-
landen erstmals eine Resolution zu so genannten „Ehren-
verbrechen“ in die UN-Generalversammlung einge-
bracht, die Deutschland mit eingebracht hat (Dok. A/
RES/55/66. Unter den Begriff „Ehrenverbrechen“ – von
UN-Generalsekretär Kofi Annan zutreffender als „Schan-

deverbrechen“ bezeichnet – fallen z. B. Gewalttaten ge-
gen Frauen – meist durch männliche Familienangehörige –
aus Eifersucht, wegen angeblicher sexueller Immoral
oder wegen „freizügigen Lebensstils“. Zur Problematik
der so genannten „Ehrenverbrechen“ → C 3). Die Bun-
desregierung bedauert, dass dabei entgegen üblicher Pra-
xis kein Konsens über eine Resolution zu den Rechten 
der Frau erzielt werden konnte (Abstimmungsergebnis:
120 Ja-Stimmen, 25 Enthaltungen). Die Bundesregierung
sieht es jedoch als gutes Vorzeichen für die angestrebte in-
ternationale Ächtung solcher Verbrechen an, dass eine
überwältigende Mehrheit der Staaten die Resolution un-
terstützte. Die Bundesregierung wird weiterhin Relati-
vierungen des Menschenrechtsschutzes von Frauen auf-
grund von angeblichen traditionellen Verhaltensmustern
und Werten oder behaupteten kulturellen Unterschieden
im Hinblick auf die anerkannte Universalität dieser
Rechte in jedem Fall ablehnen. 

Die Bundesregierung hat u. a. zu folgenden internationa-
len Konferenzen zu Frauenrechtsfragen in Deutschland
eingeladen:

Frauenrechte auf internationalen Konferenzen in Deutschland 

– 3. Forum Globale Fragen: Gleichstellung in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, Berlin, 8./9. Mai 2000 

Die Konferenzreihe „Forum globale Fragen“ im Auswärtigen Amt dient als Plattform für den Dialog zwischen 
Regierung und Zivilgesellschaft über Fragen aus dem gesamten Spektrum globaler Probleme. Das dritte Forum am
5./6. Mai 2000 im Vorfeld der Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen „Frauen 2000“ (s. o.) diente dem
Austausch praktischer Erfahrungen und der Erörterung neuer Lösungsansätze zur Verwirklichung der Gleichberech-
tigung. An der gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführten und von Staatsminister Ludger Volmer
eröffneten Veranstaltung nahmen die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Christine
Bergmann, die Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Frauenfragen, Ms. Angela King, die Exekutivdirek-
torin von UNIFEM, Dr. Noeleen Heyzer, sowie über 200 weitere in- und ausländische Gäste teil. Eine Broschüre über
das Forum ist bei der Broschürenstelle des Auswärtigen Amts erhältlich. 

– Expertengruppentreffen des CEDAW-Ausschusses, Berlin, 26. bis 30. November 2000

Auf Einladung der Bundesregierung traf im November 2000 in Berlin der UN-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau (→ B 2.3.2) zu einem Expertengruppentreffen zusammen. Bei diesem Treffen wurden
die Verfahrensregeln für das Mitteilungs- und Beschwerdeverfahren finalisiert, dem sich Staaten durch die Ratifika-
tion des am 22. Dezember 2000 in Kraft getretenen Zusatz- (oder Fakultativ-)Protokolls zum Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau unterwerfen (→ B 1.2.2). Die Bundesregierung hat das Zu-
satzprotokoll am 15. Januar 2002 ratifiziert.

– OSZE-Konferenz „Europa gegen Menschenhandel“, Berlin, 15./16. Oktober 2001 

Das Auswärtige Amt hat in Zusammenarbeit mit dem Büro für Demokratische Institutionen der OSZE (ODIHR, →
B 2.4.1) am 15./16. Oktober 2001 in Berlin die internationale Konferenz „Europa gegen Menschenhandel“ veran-
staltet. Ziel der Konferenz, an der neben Regierungsvertretern und Internationalen Organisationen auch eine Vielzahl
von Nichtregierungsvertretern aus dem gesamten OSZE-Raum teilnahmen, war es, schwerpunktmäßig über die Si-
tuation in den Zielländern des Menschenhandels nachzudenken, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit für diese Fra-
gen zu schärfen und Strategien zu entwickeln, wie durch inner- und zwischenstaatliche Zusammenarbeit Prävention,
Opferschutz und Strafverfolgung am wirksamsten Rechnung getragen werden kann. Die Konferenz verdeutlichte die
unterschiedlichen wie auch sich ergänzenden Ansätze der verschiedenen Akteure und entwickelte eine Vielzahl von
konkreten Empfehlungen, z. B. hinsichtlich der Fortentwicklung und Implementierung des rechtlichen Rahmens zur
Bekämpfung des Menschenhandels und Verbesserung des Opferschutzes, der Notwendigkeit besseren Trainings und
der Vertiefung der Zusammenarbeit aller Akteure. Weitere Treffen zur Behandlung spezifischer Fragen wurden an-
geregt.
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Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung för-
dern zudem seit 2002 Projekte der Abteilung für Frauen-
förderung (Division for the Advancement of Women,
DAW) im UN-Sekretariat. Die Projekte zielen darauf ab,
Regierungen und Zivilgesellschaften in aller Welt bei der
Ratifikation und Implementierung des Übereinkommens
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(CEDAW), der Verbesserung des darin vorgesehenen Be-
richtswesens und bei der Ratifikation und Anwendung des
CEDAW-Fakultativprotokolls zu unterstützen. 

Frauen in Konfliktsituationen

Die Bundesregierung begrüßt, dass das Thema Frauen
und Konfliktprävention international zunehmende Auf-
merksamkeit erhält. Das Thema hat doppelte Bedeutung:
Frauen werden in Konflikten Opfer geschlechtsspe-
zifischer Menschenrechtsverletzungen; Vergewaltigung,
Zwangsprostitution und sexuelle Misshandlungen sind in
Konflikten oft als strategische Waffen eingesetzt worden
(zum so genannten „Foca-Urteil“ des Internationalen
Strafgerichtshofs für das frühere Jugoslawien vom 22. Fe-
bruar 2001 → B 2.3.4) . Frauen können andererseits einen
eminent wichtigen Beitrag zur Konfliktverhütung und zur
Konsolidierung von Friedensprozessen leisten. In der
Vergangenheit waren Frauen an Wiederaufbau- und Be-
wältigungsprozessen nach Konfliktsituationen drastisch
unterrepräsentiert.

Auf der Sondergeneralversammlung „Frauen 2000“ wurde
unter dem Stichwort „Frauen in bewaffneten Konflikten“
ausführlich auf den Bereich der Prävention eingegangen.
Einer der besonderen Erfolge der Sondergeneralver-
sammlung war der Verweis im Abschlussdokument auf
die einschlägigen Artikel des Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs (→ B 1.2.1), die Gewalt gegen Frauen
unter bestimmten Umständen als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit bewerten. Eine weitere wesentliche For-
derung der Sondergeneralversammlung war die verstärkte
Teilhabe von Frauen an den Entscheidungsprozessen auch
im Vorfeld von Maßnahmen, um deren Nachhaltigkeit 
zu gewährleisten. Der UN-Sicherheitsrat widmete am 
24. Oktober 2000 erstmalig eine Debatte dem Thema
„Frauen, Frieden und Sicherheit“. Neben den Sicherheits-
rats-Mitgliedern und dem UN-Generalsekretär stellten
auch Vertreter des UN-Systems die derzeitige Situation
und mögliche Abhilfemaßnahmen in Bereichen dar, in de-
nen die Rolle von Frauen noch unzureichend berücksich-
tigt wird. Ergebnis der Beratungen war der Beschluss der
Sicherheitsratsresolution 1325 (Dok. S/Res 1325 (2000)),
die u. a. den Generalsekretär auffordert, einen Bericht
über die Situation von Frauen und Mädchen in bewaffne-
ten Konflikten und über die Rolle von Frauen in der Kon-
fliktbeilegung zu verfassen. Der Bericht sollte im Früh-
jahr 2002 vorgelegt werden.  

Im UN-Sekretariat wurde die „Task Force on Women, 
Peace and Security“ gebildet, die im Rahmen des gre-
mienübergreifenden Komitees „Frauen und Geschlech-
tergleichheit“ die Arbeit am Bericht des Generalsekretärs
koordiniert. Im Juni 2000 wurde ein Aktionsplan zum
Thema „Geschlechterperspektive in multidimensionalen

Friedensoperationen“ verabschiedet, der auf einen Be-
richt der „Lessons Learned Unit (LLU)“ der UN-Abtei-
lung für Friedenserhaltene Maßnahmen zurückgeht. Das
Ziel des LLU-Berichts bestand darin, Empfehlungen für
standardisierte Richtlinien zur Integration einer Ge-
schlechterperspektive für laufende und künftige Friedens-
operationen der UN zu erarbeiten. Die Bundesregierung
hat die Erstellung dieses Berichts finanziell unterstützt.
Der nachdrückliche Einsatz des UN-Sicherheitsrates
dafür, Frauen eine größere Rolle bei der Entscheidungs-
findung im Bereich der Konfliktverhütung und -beile-
gung einzuräumen, wurde in einer Erklärung seines Prä-
sidenten vom 31. Oktober 2001 bekräftigt. Gegenwärtig
wird das Thema von einer Task Force u. a. mit finanziel-
ler Unterstützung der Bundesregierung weiter verfolgt. 

Auch im Rahmen des seit 1999 ausgebauten G-8-Prozes-
ses zur Konfliktprävention wurde im Juli 2001 auf Außen-
minister-Ebene eine Initiative zur Stärkung der Rolle von
Frauen in der Konfliktverhütung verabschiedet, die eine
Reihe konkreter Handlungsempfehlungen enthält. Ihr liegt
die Auffassung zugrunde, dass internationale Bemühun-
gen um die Beilegung politischer, wirtschaftlicher oder 
humanitärer Krisen durch die Einbeziehung von Frauen
um geschlechtsspezifische Perspektive und Strategien er-
weitert werden sollten und dadurch in ihrer Substanz ent-
scheidend gestärkt werden können. 

Die Bundesregierung unterstützt zudem mit gezielten
Maßnahmen Frauen, die Opfer von Konflikten geworden
sind:

Aktionsprogramm 2015 zur Armutsbekämpfung 

Im April 2001 hat die Bundesregierung auf Grundlage der
Millenniumserklärung der Vereinten Nationen (September
2000, Dok. A/RES/55/2) ihr entsprechendes Aktions-
programm 2015 vorgelegt (www.bmz.de/themen/imfo-
kus/armutsbekaempfung; →A.6.4). Darin wird bekräftigt,
dass sich nachhaltige Armutsbekämpfung und die struktu-
relle Verbesserung der sozialen, rechtlichen und ökonomi-
schen Situation von Frauen gegenseitig bedingen.

Beispiel Guatemala 

In Guatemala wurde im Jahre 2001 ein Projekt zur
„Genderförderung im Friedensprozess“ begonnen, für
das das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung zunächst 3 Millio-
nen DM zur Verfügung gestellt hat. Die Friedensver-
träge verpflichten Regierung und Gesellschaft, Frauen
rechtlich gleichzustellen, ihre politische Beteiligung zu
fördern und sie vor Gewalt zu schützen. Das Vorhaben
hat zum Ziel, das politische „empowerment“ von Maya-
Frauen zu fördern, die in allen politischen Gremien und
Ämtern unterrepräsentiert sind. Viele von ihnen leiden
unter den Folgen des Bürgerkrieges, die sich in Ängsten
und Depressionen äußern. Das Projekt will deshalb auch
dazu beitragen, diese Probleme aufzuarbeiten und das
Selbstvertrauen der Frauen zu stärken.
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Die Konsequenzen rechtlicher und gesellschaftlicher Dis-
kriminierung zeigen sich für Frauen in der Einschränkung
ihrer persönlichen Handlungsmöglichkeiten und Ent-
wicklungschancen. Zudem sind Frauen im Zugang zu
zentralen Ressourcen und Produktionsfaktoren (z. B.
Land und Kapital) stark benachteiligt, mit gravierenden
Folgen für ihre ökonomische Autonomie und Produkti-
vität sowie ihre soziale Absicherung. 

Das Aktionsprogramm 2015 benennt als einen wichtigen
Hebel für die Gleichstellung der Geschlechter und die
nachhaltige Armutsminderung den Zugang zu und die
Kontrolle über Ressourcen wie Land, Wasser, bezahlte
Arbeit, Gesundheitsdienste und Bildung, vor allem
Grundbildung. Bildung führt zu mehr Selbstbewusstsein
und Unabhängigkeit und ist die Voraussetzung für die
Wahrnehmung von politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechten. Die Bundesregierung unterstützt
die Eigenanstrengungen der Entwicklungsländer, die Dis-
kriminierung von Frauen abzubauen und setzt dabei auf
zwei Ebenen an: Alle Projekte und Programme werden
geschlechterdifferenziert ausgerichtet, um die unterschied-
lichen Bedürfnisse von Männern und Frauen gleichbe-
rechtigt zu berücksichtigen (Gender Mainstreaming). 
Zusätzlich werden frauenspezifische Projekte, u. a. der
rechts- und sozialpolitischen Beratung für Frauen, des
Lobbying und der Vernetzung von Frauen-Nichtregie-
rungsorganisationen gefördert. Sie verbessern die gleich-
berechtigte Einflussnahme von Frauen in politischen Pro-
zessen  und unterstützen so das „empowerment“ von
Frauen.

EU-Gleichstellungspolitik und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen im EU-Rahmen

Die Bundesregierung begrüßt, dass im Berichtszeitraum
weitere Verbesserungen auf europäischer Ebene erzielt
wurden. Im Juni 2000 hat die EU-Kommission die erste
umfassende Rahmenstrategie beschlossen, durch die alle
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Förderung der Geschlech-

tergleichstellung aufeinander abgestimmt werden. Die
Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen
Frauen und Männern in Entscheidungsprozessen ist eine
der Prioritäten dieser Rahmenstrategie. Die EU-Kommis-
sion hat für ihren Bereich festgelegt, dass in allen von ihr
eingesetzten Ausschüssen und Sachverständigengruppen
der Anteil von Frauen und Männern jeweils mindestens
40 % betragen soll.

Der Gender-Mainstreaming-Ansatz (→ Kasten am Be-
ginn dieses Abschnitts) soll im Sinne einer Doppelstrate-
gie mit gezielten Maßnahmen zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern verknüpft werden.
Dieser Ansatz wurde insbesondere auf den Gebieten wei-
terentwickelt, auf denen bereits in den vorangegangenen
Jahren erhebliche Fortschritte erzielt werden konnten,
nämlich in den Strukturfonds, bei der Bildung, in der Ent-
wicklungszusammenarbeit, im Sozialbereich sowie in
Wissenschaft und Forschung. Begleitet wird die Rahmen-
strategie vom Fünften Programm zur Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern, für das insge-
samt 50 Mio. Euro bereit gestellt wurden.

Die Europäischen Räte von Lissabon (2000) und von
Stockholm (2001) haben als Zielvorgabe die Anhebung
der Beschäftigungsquote von Frauen in der EU von 51 %
im Jahr 2000 auf 57 % bis zum Jahr 2005 und auf über 
61 % bis zum Jahre 2010 gefordert. Die nationalen Akti-
onspläne zur Umsetzung der europäischen Beschäfti-
gungsstrategie weisen erhebliche Fortschritte auf dem
Gebiet der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit
auf und verschließen sich nicht länger der Tatsache, dass
es nach wie vor ein geschlechtsspezifisches Lohngefälle
gibt.

Im Juni 2000 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für
eine Änderung der Richtlinie zur Gleichbehandlung bei
der Beschäftigung vorgelegt. Mit diesem Richtlinien-
vorschlag soll neuen Entwicklungen in der Gleichstel-
lungspolitik Rechnung getragen und diese im Licht der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs weiter-
entwickelt werden. Gegenstand der Richtlinie sind die
Verankerung des Gender Mainstreamings, die sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz, die Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten zur Organisation nationaler Stellen für die
Durchsetzung der Chancengleichheit, eine Klärung des
Begriffs der mittelbaren Diskriminierung, die Regelung
der Rückkehrrechte von Frauen nach dem Mutterschafts-
urlaub und die verstärkte Kooperation der Sozialpartner
zur  Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes.
Im Vermittlungsverfahren haben der Rat und das Europä-
ische Parlament im April 2002 einen gemeinsamen Ent-
wurf gebilligt, der noch von beiden Organen beschlossen
werden muss. 

Auch die Bekämpfung des Menschenhandels ist ein zu-
nehmend wichtiges Aufgabengebiet auf EU-Ebene. Seit
1996 setzt die EU auf eine europäische Strategie zur
Bekämpfung und Prävention des Menschenhandels. Die
Zuständigkeit von Europol erstreckt sich auf die Bekämp-
fung des Menschenhandels. Im November des gleichen
Jahres wurde das Förder- und Austauschprogramm STOP
eingeleitet, mit dem die Bildung von Netzwerken zwi-

Armutsminderung und Durchsetzung von Frauen-
rechten am Beispiel Malawi 

In Malawi sind Witwen oftmals verheerenden Folgen
ihrer rechtlichen Diskriminierung ausgesetzt: Traditio-
nelle Rechte erlauben es der Schwiegerfamilie, sich den
ehelichen Besitz sowie die arbeitsfähigen Kinder anzu-
eignen („property grabbing“). Oft verbleibt die Frau
nach dem Tod ihres Mannes mit ihren jüngeren Kindern
ihrer Güter beraubt und ohne materielle Versorgung.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung unterstützt seit 1998 ein Projekt
in Malawi, um Strategien zum Abbau von geschlechts-
spezifischer Gewalt und Diskriminierung zu erarbeiten
und umzusetzen. Dazu wird die Bildung eines Netz-
werkes von staatlichen und nicht staatlichen Akteuren
gefördert, um koordiniert Aufklärungs- und Lobbyar-
beit für die Durchsetzung und Verbesserung von Frau-
enrechten zu erreichen.
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schen den verschiedenen Akteuren unterstützt wird, die
für Maßnahmen für die Bekämpfung von und Vorbeugung
gegen Menschenhandel und der sexuellen Ausbeutung
von Kindern zuständig sind. Im Februar 1997 nahm der
Rat eine gemeinsame Maßnahme zur Bekämpfung des
Menschenhandels an, die durch den Rahmenbeschluss
aus dem Jahre 2001 weiter entwickelt wurde. Die Kom-
mission hat Anfang 2002 einen Richtlinienentwurf über
die Erteilung kurzzeitiger Aufenthaltstitel für Opfer der
Beihilfe zur illegalen Einwanderung und des Men-
schenhandels, die mit den zuständigen Behörden koope-
rieren, vorgelegt. Dieser Richtlinienentwurf wird zurzeit
verhandelt.

1997 wurde die DAPHNE-Initiative auf den Weg ge-
bracht. Im Dezember 2000 wurde sie in Form des 
Programms DAPHNE bis 2003 verlängert. Ziel von 
DAPHNE ist die Unterstützung und Tätigkeit nicht staat-
licher und anderer Organisationen, die sich im Kampf ge-
gen Gewalt an Kindern, Jugendlichen und Frauen enga-
gieren. Da das Daphne-Programm auf die Förderung
transnationaler Kooperationsnetze abzielt, sollen Organi-
sationen aus verschiedenen Mitgliedstaaten bei Projekten
grenzüberschreitend zusammenarbeiten. 

Aktivitäten der OSZE und im Ostseeraum 

Die Stärkung und politische Umsetzung der Frauenrechte
stehen auf der Tagesordnung der alljährlichen Implemen-
tierungstreffen im Bereich der „Menschlichen Dimen-
sion“, die vom OSZE-Büro für demokratische Institutio-
nen und Menschenrechte (ODIHR, → B 2.4.1) in
Warschau veranstaltet werden. Die OSZE veranstaltete 
u. a. vom 18. bis 19. März 2002 in Wien ein Zusätzliches
Treffen der Menschlichen Dimension zum Thema „Ge-
walt gegen Frauen verhindern und bekämpfen“. Die drei
Arbeitsgruppen zu den Themen Häusliche Gewalt, Ge-
walt gegen Frauen in der Gemeinschaft und Frauen und
Konflikte – Prä- und Post-Konfliktphasen haben ihre Er-
gebnisse im Schlussbericht vom 17. April 2002
(CIO.GAL/23/02, www.osce.org) als Empfehlungen an
die OSZE-Teilnehmerstaaten, OSZE-Institutionen und
Feldmissionen und andere, insbesondere Nichtregie-
rungsorganisationen, dokumentiert. Die OSZE hat durch
Entscheidungen des Ministerrats (zuletzt in Bukarest
2001) die Notwendigkeit eines entschlossenen Vorgehens
gegen den Menschenhandel bekräftigt. Der Gleichheits-
grundsatz wurde in der Erklärung der Staats- und Re-
gierungschefs von Istanbul sowie in der Europäischen 
Sicherheitscharta (1999) bekräftigt. Zur OSZE-Konfe-
renz „Europa gegen Menschenhandel“ in Berlin am
15./16. Oktober 2001 → Kasten oben. 

Die Bundesregierung unterstützt außerdem Aktivitäten
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Politik und
Gesellschaft im Ostseeraum und begrüßt diesbezügliche
Initiativen wie z. B. die 2. Konferenz zum Thema „Wo-
men and Democracy“, die vom 15. bis 17. Juni 2001 in
Wilna stattfand und ihre Fortsetzung im Jahre 2003 in 
Tallinn finden soll. Dieses Thema ist zudem einer der
Schwerpunkte der Arbeit der Kommissarin für Demokra-
tische Entwicklung des Ostseerates. Auch die Arbeits-
gruppe Demokratische Institutionen des Ostseerates 

widmet sich diesem Thema und veranstaltete im April
2002 auf Einladung Schwedens ein Seminar zur Gleich-
stellungspolitik im Ostseeraum.

1.2 Innerstaatliche Maßnahmen zur Wahrung
der Menschenrechte von Frauen

1.2.1 Gewalt gegen Frauen
Die alltägliche Gewalt gegen Frauen wird in Deutschland
seit dem Internationalen Jahr der Frau (1975) thematisiert.
Schätzungen gehen davon aus, dass es in jeder dritten
Partnerschaft zu häuslicher Gewalt kommt. Um genaue
Daten zu erhalten, hat das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend im Frühjahr 2002 eine
repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. 

Für die nachhaltige und wirkungsvolle Bekämpfung der
alltäglichen Gewalt hat die Bundesregierung am 1. De-
zember 1999 den Aktionsplan „Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen“ verabschiedet. Der Aktionsplan stellt zum
ersten Mal ein umfassendes Gesamtkonzept zur bundes-
weiten Bekämpfung der Gewalt an Frauen dar. Seine
Schwerpunkte liegen in den Bereichen: 

– Prävention 

– Rechtsetzung

– Kooperation zwischen staatlichen Institutionen und
nicht staatlichen Hilfsangeboten 

– bundesweite Vernetzung von Hilfsangeboten 

– Täterarbeit 

– Sensibilisierung von Fachleuten und Öffentlichkeit
und

– internationale Zusammenarbeit. 

Zu den bereits umgesetzten Maßnahmen der Bundes-
regierung gehört das Gesetz zur Verbesserung des zivil-
gerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstel-
lungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der
Ehewohnung bei Trennung, das am 1. Januar 2002 in
Kraft getreten ist. Es verbessert den zivilrechtlichen
Schutz von Opfern häuslicher Gewalt durch Ansprüche
auf Wohnungsüberlassung und auf Schutzanordnungen
wie z. B. Kontakt- und Näherungsverbote. Die neuen
bundesrechtlichen Regelungen werden durch die in den
Polizeigesetzen der Länder vorgesehenen Möglichkeiten
der Wohnungswegweisung – auch im Wege des „Platz-
verweises“ – flankiert. Einige Bundesländer haben ihre
Polizeigesetze um ausdrückliche Regelungen zur Woh-
nungswegweisung bei häuslicher Gewalt ergänzt; andere
Länder planen solche Ergänzungen. 

Gesetzliche Regelungen alleine reichen jedoch zur
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen nicht aus; sie
müssen durch Kooperationen zwischen den beteiligten
Behörden und nicht staatlichen Hilfsorganisationen er-
gänzt werden. Diese Kooperationen müssen kontinuier-
lich erfolgen und daher institutionalisiert werden. Sie sind
entsprechend der jeweiligen Zuständigkeiten auf ver-
schiedenen Ebenen (Bund, Länder und Kommunen) er-
forderlich.
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Zur Begleitung der Umsetzung ihres Aktionsplans hat die
Bundesregierung eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Bekämpfung häuslicher Gewalt eingerichtet

Bundesweite Arbeitsgruppe Frauenhandel

Bereits seit 1997 besteht die „Bundesweite Arbeitsgruppe
Frauenhandel“, die vier mal pro Jahr tagt. In ihr sind die 
zuständigen Bundesministerien, die Landesfachminister-
konferenzen, das Bundeskriminalamt und Nichtregie-
rungsorganisationen vertreten. Die wichtigsten Ergeb-
nisse dieser Arbeitsgruppe sind:

– Erarbeitung und Herausgabe von Informationsmateria-
lien für Frauen in den Herkunftsländern. Die Broschüre
erschien in 13 Sprachen und wird über Nichtregie-
rungsorganisationen sowie die deutschen Botschaften
vor Ort verteilt.

– Einbringung von Vorschlägen für die Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz (AuslG-
VwV) vom 28. Juni 2000 zum Umgang mit Opfern
von Menschenhandel (z. B. Mindestfrist von vier Wo-
chen für den Vollzug der Abschiebung),

– Erarbeitung eines Kooperationskonzeptes für einen
speziellen Zeuginnenschutz für Frauen, die nicht in
das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden
können oder wollen. Dieses Kooperationskonzept  ist
Grundlage entsprechender Vereinbarungen in einzel-
nen Bundesländern geworden.

– Erarbeitung einer Handreichung für die Träger des
Asylbewerberleistungsgesetzes und der Sozialhilfe
bei der Bewilligung von Hilfeleistungen an die Opfer
von Menschenhandel,

– Erarbeitung einer Empfehlung für die Bundesländer
zum Anwendungsbereich des Opferentschädigungs-
gesetzes auf Opfer von Menschenhandel,

– Vorarbeiten für einen Erlass des Bundesministeriums
für Arbeit und Sozialordnung an die Bundesanstalt für
Arbeit zur Zulassung von ausländischen Arbeitneh-
merinnen zum Arbeitsmarkt im Rahmen von Zeugen-
schutzprogrammen der Länder,

– Durchführung von speziellen Fortbildungen durch das
Bundeskriminalamt im Bereich der Polizei unter Hin-
zuziehung einzelner Mitglieder der Arbeitsgruppe.

Außerdem veranstaltete die „Bundesweite Arbeitsgruppe
Frauenhandel“ am 1. Oktober 2001 im Auswärtigen Amt
ein Treffen mit Vertretern/innen von Botschaften europä-
ischer, afrikanischer und asiatischer Staaten sowie mit
Vertreterinnen der Fachberatungsstellen für Opfer des
Frauenhandels mit dem Ziel, die Zusammenarbeit bei der
konsularischen Betreuung von Opfern des Frauenhandels
zu vertiefen. Das Treffen diente zugleich als Informati-
onsveranstaltung zur OSZE-Konferenz „Europa gegen
Menschenhandel“, die am 15./16. Oktober 2001 im Aus-
wärtigen Amt stattfand (→ A 1.1). Ein weiteres Treffen
der Arbeitsgruppe und der Fachberatungsstellen mit Mit-
gliedern des diplomatischen und konsularischen Korps in
Deutschland war für Mai 2002 geplant. 

Eigenständiges Aufenthaltsrecht für ausländische Ehe-
gatten

Das in § 19 des Ausländergesetzes geregelte eigenstän-
dige Aufenthaltsrecht wurde mit Wirkung zum 1. Juni
2000 novelliert. Es entsteht nunmehr bei Aufhebung der
ehelichen Lebensgemeinschaft infolge Trennung bereits
dann, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft zwei – an-
stelle von zuvor vier – Jahren im Bundesgebiet bestanden
hatte. Zudem wurde die Härteklausel umgestaltet, auf-
grund der auch vor dieser allgemeinen Wartefrist ein 
eigenständiges Aufenthaltsrecht nach der Trennung ent-
stehen kann. Unerträgliche eheliche und familiäre Le-
benssituationen, insbesondere Fälle physischer oder psy-
chischer Gewalt gegen den Ehepartner oder die Kinder,
können besser berücksichtigt werden und zu einem An-
spruch auf die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis
führen.

Vernetzung, täterorientierte Maßnahmen, Information

Um Vernetzung und Kooperation zwischen staatlichen In-
stitutionen und nicht staatlichen Hilfsangeboten auch auf
kommunaler bzw. Landesebene zu institutionalisieren,
fördert die Bundesregierung zusammen mit den jeweili-
gen Landesregierungen in Berlin und Schleswig-Holstein
Interventionsmodelle. Darüber hinaus lässt die Bundes-
regierung alle bestehenden Interventionsprojekte wissen-
schaftlich begleiten.

Für eine effektive Lobbyarbeit zugunsten der von Gewalt
bedrohten und betroffenen Frauen, aber auch für bessere
und schnellere Informationsweitergabe sowie zur zielge-
naueren Einsetzung von Ressourcen ist es ferner hilfreich,
dass sich auch die Hilfsangebote bundesweit vernetzen.
Nach den Frauenhäusern gibt es bundesweite Vernetzun-
gen auch bei den Notrufen und bei den Beratungsstellen
gegen Frauenhandel und Gewalt im Migrationsprozess.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend unterstützt diese bundesweiten Vernetzungen
finanziell.

Zu den unverzichtbaren opferschützenden Maßnahmen
müssen täterorientierte Maßnahmen hinzukommen, die
auf eine Verhaltensänderung abzielen. Die strafpro-
zessualen Möglichkeiten zur Erteilung entsprechender
Auflagen wurden im Rahmen der Neugestaltung des Tä-
ter-Opfer-Ausgleichs mit Wirkung zum 1. Januar 2000 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Bekämpfung häus-
licher Gewalt gegen Frauen

Auf Bundesebene fand am 12. April 2000 die konstitu-
ierende Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Bekämpfung häuslicher Gewalt gegen Frauen statt, in
der die zuständigen Bundesministerien, die Ausländer-
beauftragte der Bundesregierung, die Landesfachmi-
nisterkonferenzen, und Nichtregierungsorganisationen
vertreten sind. Ihre Aufgabe besteht in der Begleitung
des Umsetzungsprozesses des Aktionsplans der Bun-
desregierung. Die Arbeitsgruppe tagt mehrmals im Jahr.
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erweitert. Die wissenschaftliche Begleitung der Interven-
tionsprojekte beinhaltet auch die Evaluation von Täter-
programmen.

Unverzichtbar sind ferner Maßnahmen zur Sensibilisie-
rung von Fachleuten und der allgemeinen Öffentlichkeit.
Die Bundesregierung hat eine Reihe von Broschüren ver-
öffentlicht, wie z. B. die Neuauflage einer Broschüre zur
Genitalverstümmelung, ferner Untersuchungsergebnisse,
Faltblätter und Plakate, die beim BMFSFJ bezogen wer-
den können. Besondere Aufmerksamkeit wird derzeit auf
die Öffentlichkeitsarbeit zum Gewaltschutzgesetz gelegt,
die neben den rechtlichen Informationen auch Standards
für Fortbildungen und Hinweise für die notwendigen
Rahmenbedingungen vor Ort beinhalten soll.

1.2.2 Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern in der Arbeitswelt

Die Gleichstellung der Frau im Berufsleben wird der
Bundesregierung durch das Grundgesetz (Artikel 3 Abs. 2
Satz 2 GG), Vorgaben des EG-Vertrages (Artikel 2, Arti-
kel 3 Abs. 2, Artikel 141 Abs. 4 EG-Vertrag) sowie völ-
kerrechtliche Verpflichtungen (Artikel 11 CEDAW) auf-
getragen. Mit dem Programm „Frau und Beruf“ setzt die
Bundesregierung umfassende gleichstellungspolitische
Maßnahmen um. Dabei handelt es sich nicht um ein ein-
maliges, zeitlich begrenztes Programm, sondern um ein
fortdauerndes, das regelmäßig überprüft und fortge-
schrieben wird. 

Gleichstellungsgesetz für die Bundesverwaltung 

Durch das neue Gleichstellungsgesetz für die Bundesver-
waltung, das am 5. Dezember 2001 in Kraft getreten ist
(BGBl I S. 3234), soll der Gleichstellung für die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes des Bundes mehr Nach-
druck verliehen werden. Es löst das seit 1994 geltende
Frauenfördergesetz des Bundes ab, das nicht die erhofften
Wirkungen erzielt hat, weil es zu unverbindlich ausge-
staltet war. Das neue Gleichstellungsgesetz soll die
tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im
öffentlichen Dienst des Bundes entscheidend voranbrin-
gen. Mit diesem Gesetzentwurf kommt der Staat als Ar-
beitgeber seiner Vorbildfunktion in Sachen Gleichstel-
lung nach:

– Der Änderungsbereich des Gesetzes umfasst die öf-
fentlich-rechtlich organisierte Bundesverwaltung, die
Gerichte des Bundes und privatrechtlich organisierte
Einrichtungen der Bundesverwaltung. Institutionelle
Leistungsempfänger des Bundes werden künftig auf
Grundlage dieses Gesetzes vertraglich zur Anwen-
dung seiner Grundzüge verpflichtet. Bei Privatisie-
rungen soll auf die Weitergeltung der gleichstellungs-
gesetzlichen Regelungen hingewirkt werden. Alle
gleichstellungsgesetzlichen Regelungen gelten aus-
drücklich auch für Ausbildungsplätze im öffentlichen
Dienst des Bundes. 

– Das Instrument des Gender Mainstreaming, d. h. die
Einbeziehung geschlechtsspezifischer Belange in alle
Politikfelder, wird als durchgängiges Leitprinzip im
Bundesdienst gesetzlich verankert.

– Frauen sind unter Berücksichtigung des Einzelfalls
(so genannte einzelfallbezogene Quote) in Bereichen,
in denen sie unterrepräsentiert sind, bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und Leistung bevorzugt zu berück-
sichtigen.

– Bei Bewerbungsgesprächen und Auswahlverfahren
sind auch unter dem Aspekt der mittelbaren Diskrimi-
nierung Benachteiligungen verboten.

– Zu den verbesserten Regelungen zur Vereinbarkeit
von Familie und Erwerbstätigkeit zählt ein Anspruch
für männliche und weibliche Beschäftigte auf Teil-
zeitbeschäftigung oder Beurlaubung.

– Die Gleichstellungspläne werden zu effektiven Instru-
menten einer modernen Personalplanung und -ent-
wicklung ausgebaut. Sie müssen bei Stellenabbau vor-
sehen, dass der Frauenanteil mindestens gleich bleibt.

– Die Rechte und Pflichten der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Bundes werden konkretisiert und ver-
stärkt, u. a. durch ein wirksameres Einspruchsrecht
und ein zusätzliches Klagerecht.

– Alle Rechtsvorschriften des Bundes und auch der
dienstliche Schriftverkehr werden künftig in einer ge-
schlechtergerechten Sprache gefasst. Geltendes Recht
soll sprachlich überarbeitet werden, sofern es durch
maskuline Personenbezeichnungen geprägt ist.

Vereinbarung zur Förderung der Chancengleichheit
in der Privatwirtschaft 

Mit dieser am 2. Juli 2001 geschlossenen Vereinbarung ha-
ben die Bundesregierung und die Spitzenverbände der
deutschen Wirtschaft einen wichtigen Schritt zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern in der Wirtschaft voll-
zogen. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft ha-
ben sich erstmals zu einer aktiven Gleichstellungspolitik
verpflichtet. Zur Umsetzung der Vereinbarung wurde ein
hochrangig paritätisch besetztes Gremium eingerichtet.
Die in den Unternehmen bilanzierten Fortschritte sollen re-
gelmäßig überprüft und alle zwei Jahre bilanziert werden.

Weitere gleichstellungspolitische Maßnahmen 

Besondere Akzente setzt die Bundesregierung bei der
Aus- und Weiterbildung von Frauen für die zukunftsori-
entierten Berufe der Informationsgesellschaft. Zahlreiche
neue Projekte zielen darauf ab, die Ausbildungs- und Ar-
beitschancen von Frauen im IT-Bereich zu verbessern.
Benachteiligungen von Frauen im Bereich der Arbeitsför-
derung wurden beseitigt. Weitere Verbesserungen sind
mit dem Job-AQTIV-Gesetz vorgesehen. 

Die am 1. Januar 2001 in Kraft getretene Reform des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes verbessert die Rahmenbe-
dingungen zur Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Fa-
milie für Mütter und Väter. Das seit dem 1. Januar 2001
geltende Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeits-
verträge sieht erstmalig einen allgemeinen Rechtsan-
spruch auf Teilzeit in der freien Wirtschaft vor.
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Bei der Altersteilzeit ist eine Gleichstellung von Teilzeit-
beschäftigten mit Vollzeitbeschäftigten vorgenommen
worden. Neue Projekte und Programme sowie die Reform
des Hochschulrahmengesetzes unterstützen den Prozess,
den Anteil von Frauen in Forschung und Lehre zu er-
höhen. Zur Lohn- und Einkommenssituation von Frauen
und Männern wird die Bundesregierung dem Deutschen
Bundestag noch in dieser Legislaturperiode einen aus-
führlichen Bericht vorlegen.

1.2.3 Asyl- und flüchtlingspolitische Aspekte
Frauen, die nach Deutschland kommen und hier interna-
tionalen Schutz beantragen, haben zum Teil andere
Gründe für ihre Flucht als Männer. Die spezifischen
Fluchtgründe von Frauen werden international zuneh-
mend thematisiert: Die internationalen Gremien in den
Bereichen Menschenrechte, Frauenrechte und Flücht-
lingsfragen befassen sich verstärkt mit nicht staatlicher
und geschlechtsspezifischer Verfolgung und der Frage,
inwieweit die einzelnen Staaten den betroffenen Frauen
Schutz vor solchen Menschenrechtsverletzungen gewäh-
ren müssen. 

Die Bundesregierung hat mehrfach gegenüber internatio-
nalen Gremien die entsprechende asyl- und ausländer-
rechtliche Situation in Deutschland erläutert, zuletzt 
anlässlich der Vorstellung des vierten deutschen Staaten-
berichts zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (→ B 3.2.1). Die spezifi-
schen Fluchtgründe von Frauen waren auch mehrfach Ge-
genstand von Erörterungen im Deutschen Bundestag. Ge-
spräche zwischen Mitgliedern des Bundestages und des
Bundesamtes zur Anerkennung ausländischer Flüchtlinge
hatten die Sensibilisierung für dieses Thema zum Inhalt.
Das Bundesamt trägt diesem Anliegen durch gezielte
Fortbildungen der Einzelentscheiderinnen und -entschei-
der Rechnung. Im Rahmen der Beratungen über ein Zu-
wanderungsgesetz wurden mit Blick auf Opfer von nicht
staatlicher oder geschlechtsspezifischer Verfolgung subs-
tanzielle Verbesserungen in den Gesetzentwurf aufge-
nommen. In § 60 des Aufenthaltsgesetzes wurde festge-
schrieben, dass Deutschland – wie andere europäische
Staaten – Opfern von nicht staatlicher oder geschlechts-
spezifischer Verfolgung beiderlei Geschlechts künftig
Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention unabhän-
gig von der Frage gewähren wird, ob die Verfolgung von
nicht staatlichen oder staatlichen Stellen ausgeht. Dies 
bedeutet, dass – unabhängig von der Staatlichkeit oder
Nichtstaatlichkeit des Verfolgers – bei Schutzbedürftig-
keit auch Frauen einen Aufenthaltsstatus und als Flücht-
linge nach der Genfer Flüchtlingskonvention die damit
verbundenen Rechte aus der Konvention erhalten werden. 

Gemäß den Schlussfolgerungen des Rats der Europä-
ischen Union von Tampere (Dezember 1999) arbeitet die
Bundesregierung aktiv an der Schaffung einer gemein-
samen europäischen Asylpolitik mit (Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts). Hierzu gehört als Voraus-
setzung u. a. die Schaffung eines Systems zum Infor-
mationsaustausch über Asyl, die Verabschiedung ge-
meinsamer Normen und die Verabschiedung spezieller

Programme zur Bekämpfung von Diskriminierung und
Rassismus. Der Europäische Rat in Laeken hat dies im
Dezember 2001 erneut bekräftigt. Die Beratungen zu ver-
schiedenen vorliegenden Richtlinien- und Verordnungs-
entwürfen sind seither wiederaufgenommen worden 
(z. B. Asylverfahren, „Dublin II“) bzw. werden beschleu-
nigt (z. B. Aufnahmenormen, Definition des Begriffs
„Flüchtling“ und Formen des subsidiären Schutzes). 

A 2 Die Rechte der Kinder
Das kinderpolitische Handeln der Bundesregierung folgt
der Überzeugung, dass Kinder Träger eigener Rechte
sind, die es mit Blick auf die Würde des Kindes auf allen
Ebenen zu achten gilt. Kinderrechte sind Menschenrech-
te.7 Im Berichtszeitraum gab es eine Vielzahl von Akti-
vitäten der Bundesregierung, die die Stärkung der Rechte
der Kinder, international wie national, zum Ziel hatten.
Gleichwohl besteht weiterhin dringender Handlungsbe-
darf, um den Kinderrechten Geltung zu verschaffen. Dies
bleibt vorrangiges Ziel der Bundesregierung. 

2.1 Schutz und Förderung der Menschen-
rechte von Kindern im multilateralen 
Kontext

Das grundlegende internationale Rechtsinstrument zum
Schutz der Rechte des Kindes, das im Jahre 1989 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschie-
dete und im Jahre 1990 in Kraft getretene Übereinkom-
men über die Rechte des Kindes8, ist inzwischen von 191
Staaten ratifiziert worden. In Deutschland ist es am 
5. April 1992 in Kraft getreten; es galt somit im April 2002
seit zehn Jahren. Das Übereinkommen stellt das meist-
ratifizierte Menschenrechtsinstrument überhaupt dar; bei
keinem anderen Instrument wurde dem Ziel der univer-
sellen Ratifizierung näher gekommen. Die Umsetzung
der Konvention wird zum einen vom entsprechenden
Ausschuss (Kinderrechtsausschuss → B 2.3.2) anlässlich
der Prüfung der Staatenberichte überwacht, gleichzeitig
gibt es in vielen Staaten aktive „Nationale Koalitionen“
von Nichtregierungsorganisationen, die sich die Förde-
rung der in der Konvention niedergelegten Rechte zum
Ziel gesetzt haben. UNICEF, dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, kommt bei der Umsetzung der Kon-
vention in vielen Ländern eine Schlüsselrolle zu: Über ei-
nen auf Rechtsansprüche gegründeten Programmansatz
(„rights based approach“) interveniert die Organisation in
den Programmländern systematisch in denjenigen Berei-
chen, in denen die größten Defizite bei der Umsetzung der
Rechte der Konvention festzustellen sind. Hierbei arbei-
tet UNICEF wiederum eng mit dem Kinderrechtsaus-
schuss zusammen. 

7 So auch der Titel der Broschüre zur Berliner Konferenz: Kinder in Eu-
ropa und Zentralasien vom 16. bis 18. Mai 2001 in Berlin, www.aus-
waertiges-amt.de

8 Convention on the Rights of the Child, CRC vom 20. November 1989
(„Kinderrechtskonvention“). Kind ist gemäß Artikel 1 dieser Kon-
vention, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
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2.1.1 UN-Sondergeneralversammlung zu 
Kindern, 8. bis 10. Mai 2002 

Im Jahr des Inkrafttretens der Kinderrechtskonvention
(1990) verabschiedete der „Weltkindergipfel“ in New
York die „Erklärung für das Überleben, den Schutz und
die Entwicklung von Kindern“ sowie einen einschlägigen
Aktionsplan. Einen bedeutenden Schritt zur Überprüfung
der internationalen und nationalen Umsetzung der in die-
sen Dokumenten festgelegten Kinderrechte stellte die 
– ursprünglich für September 2001 geplante, wegen der
Terroranschläge des 11. September jedoch auf den Zeit-
raum 8. bis 10. Mai 2002 verschobene – Sondersitzung
der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu Kin-
dern („UNGASS Children“) in New York dar. In Vorbe-
reitung der Konferenz hat die Bundesregierung dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen ihren Bericht zur
Umsetzung der Beschlüsse des Weltkindergipfels von
1990 anlässlich der Sondergeneralversammlung zu Kin-
dern im September 2001 übermittelt (www.bmfsfj.de). 

Die Verhandlungen zum Abschlussdokument der Sonder-
sitzung „A world fit for children“ in den Vorbereitungs-
sitzungen und den informellen Verhandlungsrunden in
New York verliefen schleppend. Die Bundesregierung
sprach sich dabei gemeinsam mit ihren europäischen Part-
nern insbesondere für eine strikte Orientierung der Regie-
rungen am Kinderrechte-Ansatz und am Partizipationsge-
danken im Abschlussdokument aus. Diese Punkte blieben
jedoch ebenso umstritten wie die Frage der Verhängung
und Vollstreckung der Todesstrafe an Minderjährigen und
weitere Fragen. Die Verhandlungen wurden nach den 
Terroranschlägen in New York und Washington vom 
11. September 2001 unterbrochen und auf April 2002 ver-
schoben. Zum Ergebnis der Sondergeneralversammlung
siehe www.auswaertiges-amt.de. 

Das Büro des Vorbereitungsausschusses zur Sondersit-
zung bestand aus fünf Staatenvertretern, die jeweils eine
der UN-Regionalgruppen repräsentieren. Vertreter der
westlichen Gruppe (Western European and Other States,
WEOG) war Botschafter Dr. Hanns Schumacher von der
Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland
bei den Vereinten Nationen in New York. Durch ihn
konnte die Bundesregierung – gemeinsam mit den Kolle-
gen aus Jamaika (Vorsitz), Mali, Bangladesch und Bosnien
und Herzegowina – wesentlichen Einfluss auf die Ausge-
staltung der Sondergeneralversammlung ausüben. Ein po-
sitives Ergebnis war z. B. die Durchsetzung einer für eine
UN-Konferenz präzedenzlosen Beteiligung von Jugendli-
chen und von Nichtregierungsorganisationen. 

Im Sinne des Partizipations-Gedankens waren vier Kin-
der und Jugendliche Mitglieder der deutschen Delegation,
die in einem bundesweiten Wettbewerb in Zusammenar-
beit mit der National Coalition für die Umsetzung der
UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ausgewählt
worden waren. Zur Persönlichen Beauftragten für den
Vorbereitungsprozess der Sondergeneralversammlung
hatte Bundeskanzler Schröder die Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestags, Frau Dr. h.c. Anke Fuchs, er-
nannt.

2.1.2 Berliner Konferenz „Kinder in Europa und
Zentralasien“, 16. bis 18. Mai 2001

Vom 16. bis 18. Mai 2001 richtete die Bundesregierung
gemeinsam mit der Regierung von Bosnien und Herzego-
wina und mit UNICEF die Konferenz „Kinder in Europa
und Zentralasien“ aus, die eine der weltweit sechs regio-
nalen Vorbereitungskonferenzen zur UN-Sondergeneral-
versammlung bildete. Die europäisch-zentralasiatische
Vorbereitungskonferenz, mit 52 Teilnehmerstaaten aus
Europa und Zentralasien wurde von Bundesminister
Fischer, Bundesministerin Bergmann, dem Außenmi-
nister von Bosnien und Herzegowina Lagumdzija, 
UNICEF-Exekutivdirektorin Bellamy und drei Jugend-
delegierten am 16. Mai 2001 im Auswärtigen Amt in 
Berlin eröffnet. Sechs Arbeitsgruppen befassten sich mit
den Themen „Schutz der Kinder vor Diskriminierung, so-
zialer Ausgrenzung, Ausbeutung und Gewalt“, „Kinder-
armut, Transformation und Entwicklung“, „Gesundheit
und soziale Entwicklung“, „Partizipation“, „Generatio-
nengerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit“ und
„Bildung“. Die Konferenz endete am 18. Mai  mit der An-
nahme der „Berliner Erklärung zu Kindern in Europa und
Zentralasien“, die ein Bekenntnis zu einem 20 Punkte um-
fassenden Strategie- und Maßnahmenbündel beinhaltet
(www.auswaertiges-amt.de). Das Dokument hat einen ei-
genständigen Charakter, und die 52 Staaten arbeiten an
seiner Umsetzung. Die Konferenz und die Erklärung sind
in der Broschüre „Kinderrechte sind Menschenrechte“
dokumentiert, die beim Auswärtigen Amt erhältlich ist;
eine englische Sprachfassung wurde von UNICEF frist-
gerecht zur Sondergeneralversammlung im Mai 2002 vor-
gelegt.

Im Vorfeld der europäisch-zentralasiatischen Vorberei-
tungskonferenz hatte es in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
eine Reihe weiterer regionaler und subregionaler Konfe-
renzen gegeben. Die Berliner Konferenz war insofern
nicht nur eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Sonder-
generalversammlung, sondern leistete auch einen eigen-
ständigen Beitrag zur politischen Zusammenarbeit in 
Europa und Zentralasien. So hatten sich die östlichen
Nichtregierungsorganisationen in Bukarest und die Ju-
genddelegierten in Budapest abgestimmt; Vertreter der
GUS-Staaten trafen sich in Minsk (alle drei Veranstaltun-
gen im April 2001). Dort ausgewählte Vertreter sowie ein
Sprecher für die westlichen Nichtregierungsorganisatio-
nen brachten in Berlin ihre jeweiligen Positionen ein. 

Wegen der Verschiebung der Sondergeneralversammlung
Kinder und mit dem Ziel, die Dynamik im Gesamtprozess
der Sondersitzung aufrechtzuerhalten, trafen sich die 
Persönlichen Beauftragten aus europäischen und zentral-
asiatischen Staaten bzw. ihre Vertreter unter Mitwir-
kung der Organisatoren aus Berlin und Sarajewo am
29./30. November 2001 in Genf zu einem informellen Ge-
dankenaustausch. Dieses Treffen diente auch einer ersten
Bestandsaufnahme nach der Berliner Vorbereitungskon-
ferenz. Das Genfer Treffen bestätigte das Format der 
Berliner Konferenz als zukunftsträchtigen Rahmen für
die Förderung der Kinderrechte. Schon in Berlin hatten
sich die Teilnehmer für eine Fortführung des Prozesses
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ausgesprochen, in Genf wurde der Wunsch bekräftigt. Es
wurde deutlich, dass vor allem die Staaten des Ostens sich
in diesem Rahmen überdurchschnittlich engagiert zeigen.
In der Tat gilt die Berliner Konferenz vor allem deshalb
als besonders erfolgreich, weil sie das Schwergewicht auf
regionenübergreifenden Austausch sowie intensiven Aus-
tausch zwischen allen Vertretern der 52 Teilnehmerstaa-
ten aus West-, Mittel- und Osteuropa und Zentralasien ge-
legt hat. 

2.1.3 EU-Kinderrechts-Resolution in der Men-
schenrechtskommission und der General-
versammlung der Vereinten Nationen, Zu-
sammenarbeit mit UNICEF

Die EU bringt in die UN-Menschenrechtskommission
und den Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung
regelmäßig gemeinsam mit der Gruppe der lateinameri-
kanischen und karibischen Staaten (GRULAC) eine Re-
solution zu den Rechten des Kindes ein.9 Bei den offenen
Verhandlungen über diese Resolution haben sich in der
Menschenrechtskommission und der Generalversamm-
lung dieselben Divergenzen gezeigt wie bei den Verhand-
lungen zur Abschlusserklärung und dem Aktionsplan bei
der Sondergeneralversammlung Kinder (s. o.). Um die
Verhandlungen zu „a world fit for children“ nicht zu prä-
judizieren, wurde im Herbst 2001 auf die Einbringung ei-
ner umfassenden Resolution bei der 56. Generalver-
sammlung verzichtet. 

Nach zuletzt rückläufigen Beitragszahlungen (freiwilliger
Regelbeitrag) konnte im Jahr 2001 für das Jahr 2002 eine
Erhöhung der Zuwendung an das UN-Kinderhilfswerk
von jeweils 8,5 Mio. DM für die Jahre 2000 und 2001 um
17,65 % auf 5,113 Euro (10 Mio. DM) im Jahre 2002 er-
reicht werden. Daneben fließen an staatlichen Mitteln
ferner regelmäßig Projektmittel des Auswärtigen Amts
(für Menschenrechtsprojekte und für Projekte der huma-
nitären Hilfe) und des BMZ an UNICEF.10 Das Deutsche
Komitee für UNICEF mit Sitz in Köln hat 2001 den zweit-
höchsten Betrag aller 37 nationalen UNICEF-Komitees
an UNICEF in New York überwiesen (rund 70 Mio. Euro).
Die Zusammenarbeit mit UNICEF war im Berichtszeit-
raum überdurchschnittlich intensiv, nicht zuletzt wegen
der besonderen deutschen Rolle sowohl bei der Organisa-
tion der Sondersitzung der UN-Generalversammlung zu

Kindern, als auch der Berliner Vorbereitungskonferenz
zur Sondergeneralversammlung (s. o.).

2.1.4 Schwerpunkte der Kinderrechtspolitik

Kinderarmut

Artikel 6 der Kinderrechtskonvention behandelt das
Recht auf Leben und Überleben. Für die Bundesregierung
ist die Armutsbekämpfung auch unter dem Gesichtspunkt
der Überlebenssicherung wichtiger Bestandteil ihrer ge-
samten Politik. Die Rechte armer Frauen und Kinder wer-
den besonders häufig verletzt. Mit dem Aktionsprogramm
2015, das 2001 gestartet wurde (→A 6.4), hat die Bundes-
regierung festgelegt, durch welche konkreten Schritte sie
zur Erreichung des auf dem Millenniumsgipfel vereinbar-
ten Ziels beitragen will, die extreme Armut weltweit bis
zum Jahre 2015 zu halbieren (www.bmz.de). Andere Ak-
teure werden zur Zusammenarbeit an dieser internationa-
len Gemeinschaftsaufgabe eingeladen. Das Verständnis
der deutschen Öffentlichkeit für die Notwendigkeit der
weltweiten Armuts-Bekämpfung soll vertieft werden.

Im Hinblick auf die Armutsminderung haben die wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (→A6) hohe
Bedeutung. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass
die laufenden Arbeiten zur Klärung des Verpflichtungsge-
halts dieser Rechte im Hinblick auf einen funktionieren-
den Beschwerdemechanismus, der auch Kindern zugute
kommen würde, vorangetrieben werden (→ B 1.2.3).
Deutschland unterstützt außerdem die 20/20-Initiative des
Weltsozialgipfels, die zum Ziel hat, mehr Kindern den Zu-
gang zu sozialen Grunddiensten wie z. B. Gesundheits-
vorsorge und Bildung zu ermöglichen. 

Kinderarbeit und Bildung

Armutsbekämpfung: Kinder und multilaterale 
Entschuldung

Die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von
Kindern werden direkt und indirekt auch durch die ex-
treme Verschuldung zahlreicher Länder des Südens gra-
vierend beeinträchtigt. Die Bundesregierung setzt sich
deshalb mit dem Ziel der Verbesserung der Kinderrechte
auch aktiv für den Schuldenerlass zugunsten hoch ver-
schuldeter armer Länder ein. Nur Länder, die über fi-
nanzielle Ressourcen verfügen, können eine aktive
Menschen- und Kinderrechtspolitik etwa in Form von
Armutsbekämpfung und Bildungsförderung betreiben.
Daher sieht die Entschuldungsstrategie Schuldener-
leichterungen unter den Voraussetzungen sozial- und
wirtschaftspolitischer Reformen mit dem Ziel der Ar-
mutsminderung vor. 

Ein wichtiger Schritt hierzu war die vom Kölner Wirt-
schaftsgipfel 1999 auf Betreiben der Bundesregierung
beschlossene Erweiterung der multilateralen Entschul-
dung für die ärmsten Länder (Highly Indebted Poor
Countries-Initiative, „HIPC II“), die für bis zu 37 Län-
der eine Gesamtentlastung von ca. 70 Mrd. US-$ be-
inhaltet. Der deutsche Anteil hiervon beträgt rund 

9 Zuletzt bei der 58. MRK Res. 2002/L.68, www.unhchr.ch 
10 Das Auswärtige Amt hatte erheblichen Anteil an der Freisetzung des

in der Schweiz beschlagnahmten Kunsteigentums (mehrere hundert
Werke, Wert möglicherweise bis zu  500 Millionen Euro) des Samm-
lers und Mäzens Dr. Gustav Rau. Dessen Anwälte hatten im Jahre 2000
um Unterstützung des AA nachgesucht, weil Rau in der Schweiz in zi-
vilrechtliche Auseinandersetzungen um die Verfügungsfreiheit über
sein Kunsteigentum verstrickt war, nachdem die Gegenseite Zweifel
aufgebracht hatte, ob er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sei. Dafür
hatte sie auch die schweizerische Stiftungsaufsicht (die Werke waren
in die so genannte Rau'sche Kunststiftung eingebracht) und für die
Vormundschaft zuständige Stellen mobilisiert. Dr. Rau hingegen
wollte die Kunstwerke nach Deutschland verbringen lassen und sie
schließlich der UNICEF vererben. Das Auswärtige Amt hat durch Bot-
schafter in Bern mehrfach und einmal bei Staatssekretärskonsulta-
tionen durch StS Pleuger demarchiert. Schließlich konnten die Kunst-
werke im Sommer 2001 nach Deutschland überführt werden. 
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Ausbeuterische Kinderarbeit hat vielfältige individuelle
Dimensionen für die betroffenen Kinder; sie verhindert
u. a. ihre Bildung und damit langfristig auch die Fort-
entwicklung von Gesellschaften. Der Schutz vor wirt-
schaftlicher Ausbeutung gehört zu den elementaren 
Kinderrechten (Artikel 32 UN-Kinderrechtskonvention).
Schätzungen zufolge sind dennoch weltweit noch immer
250 Mio. Kinder zwischen dem 5. und 14. Lebensjahr von
Kinderarbeit betroffen. 

Die Bundesregierung hat sich aktiv an der Ausarbeitung
und Aushandlung des am 17. Juni 1999 von der Interna-
tionalen Arbeitskonferenz angenommenen Übereinkom-
mens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit beteiligt. Das von der Bundesregierung Anfang
2001 eingebrachte Vertragsgesetz ist inzwischen vom
Deutschen Bundestag und vom Bundesrat abschließend
behandelt worden, sodass die Ratifikationsurkunde am
18. April 2002 beim Internationalen Arbeitsamt hinterlegt
werden konnte. Zu Hintergrund, Regelungsgehalt und Ra-
tifikationsstatus der Konvention s. www.ilo.org. 

51 Mio. Euro (100 Mio. DM) hat die Bundesregierung
bislang für das Internationale Programm zur Abschaffung
der Kinderarbeit (IPEC) der IAO zur Verfügung gestellt.
Ziel des inzwischen mehr als 40 Länder umfassenden Pro-
gramms ist es, das internationale Bewusstsein für die Pro-
bleme der Kinderarbeit zu schärfen und die beteiligten
Regierungen in die Lage zu versetzen, Politiken und 
Programme zur Bekämpfung der Kinderarbeit durchzu-
führen, die insbesondere Maßnahmen zugunsten von ar-
beitenden Kindern mit besonders gefährlichen Tätigkei-
ten enthalten. 

Die Bundesregierung sieht in der Förderung der Grund-
und Berufsbildung eine wesentliche Voraussetzung für
die Verbesserung der Lage in Entwicklungsländern. Be-
sonders wichtig ist die Förderung der Grundbildung von
Mädchen. Nach Untersuchungen der Weltbank ist keine
Investition so rentabel wie eine solche in die Bildung von
Mädchen und Frauen. Im Bereich der Grund- und Berufs-
ausbildung wurden zwischen 1990 und 1999 durch die 
Finanzielle Zusammenarbeit im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit mehr als 1,1 Milliarden DM bereit-
gestellt. Seit 1995 ist hierbei eine abnehmende Tendenz
festzustellen. Integrierte Programmansätze mit Elemen-

ten der Grundbildung, der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung sowie der Kleingewerbeförderung werden verstärkt
gefördert.

Kinder in bewaffneten Konflikten

Deutschland hat bereits 1992 in seiner Erklärung anläss-
lich der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention
sein Bedauern bekundet, dass nach Artikel 38 Abs. 2 der
Konvention 15-Jährige als Soldaten an Feindseligkeiten
teilnehmen dürfen. Die Bundesregierung ist der Ansicht,
dass dies mit dem übergeordneten Kindeswohl-Gedanken
aus Artikel 3 der Kinderrechtskonvention unvereinbar ist
und setzt sich dafür ein, dass Kinder unter 18 Jahren un-
ter keinen Umständen unmittelbar an Feindseligkeiten
teilnehmen dürfen. Sie hat deshalb auch die im Zusatz-
protokoll verankerte Heraufsetzung des international gel-
tenden Mindestalters von 15 auf 18 Jahre für die nicht auf
freiwilliger Grundlage erfolgende Rekrutierung aktiv un-
terstützt.

Die Bundesregierung fördert die Arbeit des UN-Sonder-
beauftragten für Kinder in bewaffneten Konflikten, Olara
Otunnu, inhaltlich und finanziell. Sie hat seinem Büro im
Zusammenhang mit dem Afghanistan-Konflikt Projekt-
mittel aus dem Stabilitätspakt Afghanistan in Aussicht ge-
stellt. Erste Gespräche über konkrete Projekte wurden im
März 2002 geführt. 

Finanzielle Mittel wurden auch für Wiedereingliede-
rungsprogramme von Kindersoldaten in Mosambik,
Angola und Uganda bereitgestellt. Gemeinsam mit 
Medico International wurde ein Projekt zur psychologi-
schen Rehabilitation kriegstraumatisierter Kinder und 
Jugendlicher betreut. Intensiv wird neben der Demobili-
sierung die Erziehung zu Frieden, Demokratie und Wah-
rung der Menschenrechte gefördert (z. B. durch ein Pro-
jekt mit UNICEF in Guatemala). Im Rahmen des
Stabilitätspaktes für Südosteuropa finanziert die Bundes-
regierung im Kosovo ein Vorhaben, welches das Thema

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von
Kindern an bewaffneten Konflikten 

Die Bundesregierung hat sich aktiv an der Verhandlung
des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kin-
dern an bewaffneten Konflikten beteiligt, das am 25. Mai
2000 von der UN-Generalversammlung verabschiedet
wurde (www.un.org, www.unhchr.ch). Am 8. Februar
2002 war das Fakultativprotokoll von 77 Staaten ge-
zeichnet und von 14 ratifiziert (zum Stand in Deutsch-
land → B 1.2.2). Es ist drei Monate nach Hinterlegung
der zehnten Ratifikationsurkunde am 12. Februar 2002
in Kraft getreten. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat
das Protokoll anlässlich des Millenniumgipfels der Ver-
einten Nationen im September 2000 in New York ge-
zeichnet (→ B 1.2.2). Die deutsche Ratifikation wird
zurzeit vorbereitet.

5,1 Mrd. Euro (10 Mrd. DM). Bisher sind für 22 Länder
die Entscheidungen über die Entlastung getroffen wor-
den. Weiterhin unterstützt die Bundesregierung die 
Entschuldungsinitiative durch Zahlungen an den HIPC-
Treuhandfonds der Weltbank (76 Mio. Euro), eine Be-
teiligung von etwa 25 % an dem EU-Beitrag über 
1,054 Mrd. Euro an der Entschuldungsinitiative und
durch ein zinsloses Darlehen an den IWF (153 Mio. Euro)
zur Finanzierung des IWF-Anteils an der erweiterten
HIPC-Initiative.
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Gewalt, Versöhnung und Prävention zum Inhalt hat. Ziel-
gruppe sind auch hier kriegstraumatisierte Kinder und 
Jugendliche. Ähnliche Vorhaben wurden zum Ende des
Berichtszeitraums für Afghanistan anvisiert.

Kinderhandel, Kinderprostitution, Kinderporno-
graphie, sexueller Missbrauch

Die Bundesregierung hat eine Vielzahl von Maßnahmen
ergriffen, um die Verbrechen des Kinderhandels, der Kin-
derprostitution, der Kinderpornographie und des sexuel-
len Missbrauchs von Kindern zu bekämpfen (vgl. Artikel
34 UN-Kinderrechtskonvention). Sie hat sich auf der mul-
tilateralen Konferenz zum Thema Schutz der Kinder vor
sexueller Ausbeutung am 20./21. November 2001 in 
Budapest nachdrücklich engagiert und im Vorfeld der
Konferenz einen Bericht hierzu vorgelegt (www.bmfsfj.de).
Die Konferenz in Budapest bildete zugleich die regionale
europäische Vorbereitungskonferenz zum 2. Weltkon-
gress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von
Kindern vom 17. bis 20. Dezemer 2001 in Yokohama/Ja-
pan (www.unicef.org/events/yokohama). 

Bei der Konferenz in Yokohama – Deutschland nahm mit
einer Delegation unter Leitung von Bundesministerin
Bergmann teil – zeigte sich, dass die Bundesregierung in
den fünf Jahren seit dem 1. Weltkongress in Stockholm, in
denen nur ca. 1/3 Staaten in der Folge einen nationalen
Aktionsplan erstellt und auch größtenteils umgesetzt ha-
ben, gewissermaßen eine Vorreiterrolle bei der Bekämp-
fung der sexuellen Ausbeutung von Kindern eingenom-
men hat. In Yokohama wurden die Ziele des Stockholmer
Gipfels bekräftigt. Es wurde festgestellt, dass zwar eine
größere Sensibilisierung für das Thema erreicht werden
konnte und weltweit eine Vielzahl von Maßnahmen er-
griffen worden sind, dass das Problem aber andererseits
nichts an Brisanz eingebüßt hat – im Gegenteil. Als be-
sonders kritisch wurden die Zunahme der Internet-Krimi-
nalität und des Menschen- (Kinder-)Handels beurteilt. 

Das Komitee der Ministerbeauftragten des Europarates
hat am 24. Oktober 2001 die Empfehlung zum Schutz der
Kinder vor sexueller Ausbeutung verabschiedet; sie ist
unter aktiver Beteiligung der Bundesregierung erarbeitet
worden. Die Empfehlung enthält Definitionen der Be-
griffe Kinderpornographie, Kinderprostitution und Kin-
derhandel und die Forderung, entsprechende Handlungen 
unter Strafe zu stellen. Sie beinhaltet eine Reihe von Maß-
nahmen, insbesondere im präventiven Bereich. 

Das Ministerkomitee des Europarates hat am 8. Novem-
ber 2001 das Übereinkommen über Datennetzkriminalität
(„Cyber Crime Convention“) angenommen. Das von der
Bundesregierung unterstützte Übereinkommen zielt da-
rauf ab, einen gemeinsamen Mindeststandard zwischen
den Mitgliedstaaten des Europarates und sonstigen künf-
tigen Vertragsstaaten – an den Verhandlungen haben auch
Japan, Kanada, Südafrika und die USA teilgenommen –
im Bereich des Computer- und Telekommunikations-
rechts zu schaffen. Ziel ist, gemeinsame Grundlagen für
effektive und rasche strafrechtliche Ermittlungen in Com-
putersystemen zu entwickeln und die internationale Zu-
sammenarbeit zu verbessern. Das Übereinkommen ent-
hält auch eine Vorschrift zur Strafbarkeit von durch
Nutzung von Computer- und Telekommunikationssyste-
men begangenen kinderpornographischen Delikten, die
Vertragsstaaten zur Schaffung entsprechender nationaler
Mindeststandards verpflichtet. In den Schutz der Vor-
schrift sollen Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren
kommen; zumindest müssen sie bis zu 16 Jahren einbe-
zogen werden. Das Übereinkommen ist am 23. November
2001 in Budapest zur Zeichnung aufgelegt und von
Deutschland am selben Tage gezeichnet worden.  

Adoption

Das Haager Übereinkommen über den Schutz von Kin-
dern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der inter-
nationalen Adoption (Haager Adoptionsübereinkommen)
vom 29. Mai 1993 ist für Deutschland am 1. März 2002
in Kraft getreten (Zustimmungsgesetz vom 23. Oktober
2001, BGBl. II 1034 und Ausführungsgesetz vom 5. No-
vember 2001, BGBl. I 2950). Das Haager Überein-
kommen verfolgt unter anderem den Zweck, illegale 
Adoptionen und Kinderhandel zu verhindern. Das Über-
einkommen stellt Mindestanforderungen für die Zulässig-
keit einer Adoption auf. So bestimmt es u. a., dass die Zu-
stimmung der leiblichen Eltern oder des Kindes selbst zur
Adoption nicht durch wirtschaftliche Gegenleistung oder
eine sonstige missbräuchliche Einflussnahme herbei-
geführt werden darf. Der Überwachung der im Über-
einkommen vorgesehenen Schutzvorkehrungen dient die
Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Errichtung von
Zentralstellen, die zum Schutz der Kinder zusammenar-
beiten und die Kooperation zwischen zuständigen Behör-
den in ihren Staaten fördern sollen. 

Fakultativprotokoll zum UN-Übereinkommen über
die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von
Kindern sowie Kinderprostitution und Kinderpor-
nografie

Im September 2000 hat Bundeskanzler Schröder anläss-
lich des Millennium-Gipfels der Vereinten Nationen das
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern
sowie Kinderprostitution und Kinderpornographie ge-
zeichnet, das die UN-Generalversammlung am 25. Mai
2000 angenommen hatte (→ B 1.2.2). Das Protokoll ist
international am 18. Januar 2002 in Kraft getreten, 
nachdem die Ratifizierung durch den zehnten Staat im
Oktober 2001 erfolgt war (Stand am 8. Februar 2002: 
76 Vertragsparteien, 17 Ratifizierungen; zum Stand in
Deutschland → B 1.2.2). Die Vertragsstaaten verpflich-
ten sich, Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinder-
pornographie unter Strafe zu stellen. Das Fakultativpro-
tokoll trifft Aussagen zur Verantwortlichkeit juristischer
Personen, zur Verfolgung von Auslandstaten, zur straf-

rechtlichen Zusammenarbeit (Auslieferung und Rechts-
hilfe), zu Beschlagnahme und Einziehung, zum Opfer-
schutz im Strafverfahren sowie zu Maßnahmen der 
Kriminalitätsvorbeugung. Die deutsche Ratifikation be-
findet sich in Vorbereitung. 
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Gesundheit: Bekämpfung von HIV/AIDS

Zu den Kinder- und Menschenrechten gehört „das Recht
auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit“ (Arti-
kel 24 Abs.1 UN-Kinderrechtskonvention). Dieses Recht
wird in vielen Ländern der Erde bedroht, besonders gra-
vierend durch die Ausbreitung von HIV/AIDS (→ A 9.5).
Seit Ausbruch der AIDS-Pandemie vor mehr als zwei Jahr-
zehnten sind etwa 50 Millionen Menschen weltweit von
Infizierung mit HIV betroffen sowie bislang rund vier
Millionen Kinder verstorben. Kinder sind außerdem als
sogenannte „AIDS-Waisen“ von der Pandemie in depri-
mierender Weise betroffen. 

Von der Bundesregierung werden deshalb im Rahmen der
Entwicklungszusammenarbeit Projekte zur Bekämpfung
von HIV/AIDS auch bei Kindern gefördert. Seit 1987 be-
steht ein überregionales Sektorvorhaben „Kontrolle von
HIV/AIDS in Entwicklungsländern“. Im Bereich der
Technischen Zusammenarbeit waren für das Jahr 2000
insgesamt 53 Projekte der Gesundheits- und Sexualerzie-
hung bewilligt oder in Durchführung. Um die Bekämp-
fung von HIV/AIDS zu beschleunigen, hat das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung eine Initiative zur systematischen Veranke-
rung von HIV/AIDS als Querschnittsthema in allen Orga-
nisationen und Vorhaben der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit gestartet.

In Umsetzung der Verpflichtungen aus Artikel 24 Abs. 3
der UN-Kinderrechtskonvention setzt sich die Bundes-
regierung außerdem national wie international gegen die
Genitalverstümmelung von Mädchen und jungen Frauen
ein (→ A 1.2).

Entwicklung sektorübergreifender Ansätze in der
Entwicklungszusammenarbeit

Der Einsatz für die Menschenrechte von Kindern ist eine
Herausforderung, die in der Entwicklungszusammenar-

beit neue Ansätze erforderlich macht. Das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung hat ein Strategiepapier „Jugendförderung und
Überwindung von Kinderarbeit“ veröffentlicht. Seit 1997
wird mit bisher 3,8 Mio. DM ein Sektorvorhaben „Kin-
der- und Jugendliche“ gefördert, dessen Zielsetzung es ist,
die Interessen von Kindern und Jugendlichen besser in
den Projekten der Entwicklungszusammenarbeit zu ver-
ankern. Es wurden sektorübergreifende Ansätze ent-
wickelt, die insbesondere Straßenkinder, arbeitende Kin-
der und Jugendliche, Suchtgefährdete, AIDS-Waisen, von
bewaffneten Konflikten betroffene Kinder fördern und
die Demobilisierung von Kindersoldaten unterstützen.
Die Probleme von Mädchen werden besonders berück-
sichtigt.

2.2 Nationale Maßnahmen 
Kinderpolitik ist – wie jede Menschenrechtspolitik –
Querschnittspolitik, die alle Bereiche staatlichen Han-
delns erfasst. Nach Artikel 3 Abs.1 der Kinderrechtskon-
vention ist bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen,
das Wohl des Kindes („the best interest of the child“) als
vorrangiger Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Über die
innerstaatliche Umsetzung der Verpflichtungen nach der
Kinderrechtskonvention hat die Bundesregierung gemäß
Artikel 44 Abs.1 Buchstabe b des Übereinkommens am
16. Mai 2001 den 2. Bericht der Bundesrepublik Deutsch-
land an die Vereinten Nationen  an den Ausschuss für die
Rechte des Kindes in Genf übersandt (www.auswaerti-
ges-amt.de; → B 3.2.4). Der Bericht ist vom Ausschuss
noch nicht behandelt worden. 

Für die Bundesregierung hat themenübergreifend insbe-
sondere die Partizipation von Kindern einen hohen Stel-
lenwert. Kinder haben ein Recht darauf, ihre Meinung in
allen sie betreffenden Angelegenheiten frei zu äußern,
gehört zu werden und darauf, dass ihre Meinung ange-
messen berücksichtigt wird (Artikel 12 UN-Kinderrechts-
konvention). In Deutschland gibt es eine Vielzahl von
Partizipationsprojekten, in denen Kinder und Jugendliche
durch Teilhabe ihre Zukunft beeinflussen und Entschei-
dungen über die Lebensgrundlagen von morgen mitge-
stalten. Die Bundesregierung hat den weiteren Ausbau der
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ausdrücklich
zu einem wichtigen Ziel erklärt. Bund, Länder, Kommu-
nen und Verbände haben neue Ansätze entwickelt, um
Kindern frühzeitig Einblicke in Entscheidungsprozesse
zu vermitteln und ihnen eine aktive Rolle zuzuweisen. Ex-
emplarisch für die Vielzahl von Aktivitäten steht die von
der Bundesregierung initiierte „Beteiligungsbewegung“.
Die Bundesinitiative steht unter dem Motto „Ich mache
Politik“. Zum Auftakt hat im November 2001 eine Betei-
ligungswoche unter Schirmherrschaft des Bundeskanz-
lers stattgefunden. 

Gewalt gegen Kinder

Die Bundesregierung hat mit dem Recht auf gewaltfreie
Erziehung einen Schwerpunkt in der Bekämpfung von
Gewalt gegen Kinder gesetzt (s. Artikel 19 UN-Kinder-
rechtskonvention). Sie hat einen Paradigmenwechsel für

Bekämpfung von AIDS 

Einen Durchbruch haben die Staats- und Regierungs-
chefs der wichtigsten Industrieländer auf dem G-8-Gip-
fel in Genua (21./22. Juli 2001, → A 9.5) erzielt: Sie 
stellen für einen globalen HIV/AIDS- und Gesundheits-
fonds zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuber-
kulose rund 1,35 Mrd. Euro bereit. Davon hat Bundes-
kanzler Schröder 153 Mio. Euro als deutschen Beitrag
zugesichert. Bilaterale Projekte der HIV/AIDS-Be-
kämpfung hat die Bundesregierung im Jahre 2000 mit
110 Mio. DM und in 2001 mit 140 Mio. DM gefördert.
Daneben hat die Bundesregierung für das „Global Pro-
gramme on AIDS (GPA)“ der WHO und an UNAIDS,
die für die Bundesregierung wichtigste Organisation 
zur Koordination der internationalen Bemühungen zur
HIV/AIDS-Bekämpfung, in den Jahren 1992 bis 2000
insgesamt ca. 20,5 Mio. DM als Treuhandfonds bereit-
gestellt. 1999 betrug der Betrag 1 Million DM. Dieser
wurde im Jahre 2000 auf 2,5 Mio. DM angehoben und
hat sich im Jahre 2001 in etwa gleicher Höhe bewegt.
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ein neues, von Respekt getragenes Leitbild der Erziehung
eingeleitet. Der Deutsche Bundestag hat am 6. Juli 2000
das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung ver-
abschiedet, das am 8. November 2000 in Kraft getreten
ist. Das Gesetz erweitert den Schutz von Kindern vor Ge-
waltanwendung und schreibt ein eigenes Recht des Kin-
des auf gewaltfreie Erziehung fest; es betont damit die
Subjektstellung des Kindes. Körperliche Bestrafungen,
seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maß-
nahmen werden für unzulässig erklärt. Darüber hinaus 
bestimmt das Gesetz, dass Jugendämter und freie Träger
der Jugendhilfe Eltern verstärkt über die Möglichkeiten
gewaltfreier Konfliktlösungen beraten sollen. 

Durch Gesetze allein lässt sich aber weder eine Bewusst-
seinsänderung noch eine Verbesserung der Erziehungs-
kompetenz von Eltern oder Erzieherinnen und Erziehern
hin zur gewaltfreien Konfliktbewältigung erzielen. Die
Bundesregierung hat deshalb eine Kampagne zur gewalt-
freien Erziehung mit dem Titel „Mehr Respekt vor Kin-
dern“ ins Leben gerufen. Sie fördert eine Vielzahl von
Projekten, die zu konkreten Verhaltensänderungen führen
sollen. Bundesweit finden Multiplikatorinnen- und  Mul-
tiplikatorenschulungen statt, um vor Ort in einen neuen
Dialog über Erziehungsfragen eintreten zu können. Auch
wird ein neues Angebot der Kinderschutzzentren im In-
ternet gefördert. 

Zur Bekämpfung von Gewalt gehört auch der Einsatz ge-
gen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die
Bundesregierung hat hierzu eine Vielzahl von – zum Teil
kinder- und jugendspezifischen – Initiativen ergriffen 
(→ Teil A, „Brennpunkt: Rassismus“). 

Sexueller Missbrauch, Kinderpornographie, 
Sextourismus

Die Bundesregierung setzt sich aktiv gegen sexuellen
Missbrauch von Kindern, gegen Kinderpornographie und
Sextourismus ein. Der Missbrauch von Kindern ist ein
gravierendes Verbrechen, das für die Opfer lebenslange,
schwer wiegende Konsequenzen hat. Artikel 34 der UN-
Kinderrechtskonvention verpflichtet die Vertragsstaaten
dazu, Kinder vor allen Formen sexueller Ausbeutung und
sexuellen Missbrauchs zu schützen. 

In Deutschland hat es in den letzten Jahren ermutigende
Fortschritte bei der Bekämpfung sexuellen Missbrauchs
von Kindern gegeben. Unter Federführung des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
hat die Bundesregierung in Umsetzung der Erklärung und
des Aktionsplanes des Stockholmer Weltkongresses 
gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeutung von Kin-
dern (1996) ein Arbeitsprogramm gegen Kindesmiss-
brauch, Kinderpornographie und Sextourismus erarbeitet,
das ein Bündel von Maßnahmen aus den Bereichen
Prävention, Gesetzgebung, internationale Strafverfol-
gung und Opferschutz enthält. Ein nationaler Zwi-
schenbericht wurde im Jahre 2001 vorgelegt. 

Im Vorfeld des 2. Weltkongresses gegen kommerzielle 
sexuelle Ausbeutung von Kindern im Dezember 2001 in
Yokohama/Japan (→ A 2.1) veranstaltete die Bundes-
regierung im März 2001 die Nationale Konferenz „Kom-
merzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern“. Dabei
wurde Bilanz über bisherige Erfolge und Defizite beim
Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern gezogen
und Strategien für eine noch wirksamere Bekämpfung er-
arbeitet. Das Fakultativprotokoll zur UN-Kinderrechts-
konvention betreffend den Verkauf von Kindern sowie
Kinderprostitution und Kinderpornographie (→A 2.1) hat
die Bundesregierung ebenfalls im September 2000 durch
Bundeskanzler Schröder beim Millenniumgipfel in New
York gezeichnet. Ratifikation und innerstaatliche Umset-
zung sind in Vorbereitung.

Die Bundesregierung überprüft alle Regelungen der Ju-
gendschutzgesetze auf den Novellierungsbedarf der ein-
zelnen Gefährdungstatbestände hin. In diesem Rahmen
wird auch geprüft, einen neuen Tatbestand einzuführen,
wonach die Darstellung nackter Kinder und Jugendlicher
in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung, als
nachhaltig schwer jugendgefährdend gelten und damit die
Indizierungsfolgen, d. h., die Vertriebs-, Weitergabe- und
Werbungsbeschränkungen auch ohne vorherige Indizie-
rung gelten. Medien, die ein verfälschtes Bild dessen ver-
mitteln, was der Normalität zwischen jungen Menschen
und Erwachsenen entspricht, und über die Grenzen des
Selbstbestimmungsrechts der Kinder und Jugendlichen
täuschen, begründen ein ernst zu nehmendes Risiko, dass
Kinder und Jugendliche in ihren Möglichkeiten beein-
trächtigt werden, sich gegenüber sexuellen Übergriffen
von Erwachsenen zu wehren.

Um Straftaten besser vermeiden zu können, sind auch 
Erkenntnisse über die Rückfälligkeit von Sexualstraftä-
tern wichtig. Die Justizministerien des Bundes und der
Länder haben die Kriminologische Zentralstelle e. V. mit
der Durchführung einer Studie mit dem Titel „Legal-
bewährung und kriminelle Karrieren von Sexualstraftä-
tern“ beauftragt. Diese Studie, die seit Ende 2001 vorliegt,
soll eine möglichst objektive Beurteilung ermöglichen,
wie häufig und in welcher Weise einmal verurteilte 
Sexualstraftäter später wieder rückfällig werden und wo-
von Rückfall bzw. Legalbewährung abhängen. 

Flüchtlingskinder

Flüchtlingskinder bedürfen des intensiven Schutzes durch
den aufnehmenden Staat (s. Artikel 22 UN-Kinderrechts-
konvention). In Deutschland wird der Flüchtlingsschutz
durch das Asylrecht nach Artikel 16a Grundgesetz und
durch eine Schutzgewährung nach der Genfer Flücht-
lingskonvention im Rahmen des Ausländergesetzes 
gewährleistet. Daneben wird Kindern in Umsetzung 
internationaler Menschenrechtsvereinbarungen (Europä-
ische Menschenrechtskonvention, UN-Antifolterkonven-
tion) oder deutschen Verfassungsrechtes Schutz bei-
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bestimmten Gefahren im Herkunftsland gewährt. Für
asylsuchende Minderjährige, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, gelten grundsätzlich die gleichen Rege-
lungen über die Einreise und die Durchführung eines 
Asylverfahrens wie für Erwachsene. 

Anerkannte Flüchtlingskinder unterliegen in allen Bun-
desländern der allgemeinen Schulpflicht. Soweit sie noch
im Asylverfahren sind, wird die allgemeine Schulpflicht
in einigen Bundesländern angewendet, um die Kinder
frühestmöglich zu fördern. In den meisten Bundesländern
findet eine spezielle Sprachförderung für anerkannte
Flüchtlingskinder statt.

Bekanntmachung der Kinderrechte

Die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet die Ver-
tragsstaaten dazu, die Kinderrechte bei Kindern und 
Erwachsenen bekannt zu machen, um Kindern die Durch-
setzung ihrer Rechte zu ermöglichen (Artikel 42 UN-Kin-
derrechtskonvention). Die Bundesregierung, die Bundes-
länder und verschiedene Verbände haben hierzu in der
Vergangenheit eine Vielzahl von Initiativen ergriffen. Un-
ter anderem ist der Konventionstext in Deutschland als
Broschüre (auch in kindgerechter Form) und im Internet
verfügbar (www.bmfsfj.de). Beispiele für Aktionen zur
Bekanntmachung der Konvention sind die „Karawane für
mehr Kinderfreundlichkeit“, die Kinderrechtewahlen, der
Kinderrechtekoffer sowie Veranstaltungen rund um den
Weltkindertag. 

Im Dezember 2000 hat die Kultusministerkonferenz die
„Empfehlung zur Förderung der Menschenrechtserzie-
hung in der Schule“ neu gefasst. Menschenrechtserzie-
hung gehört danach zum Kernbereich des Bildungs- und
Erziehungsauftrags von Schule und ist in allen Landes-
verfassungen und Schulgesetzen als oberstes Bildungsziel
festgelegt. Auf Anregung der Bundesregierung befasste
sich der Schulausschuss der Ständigen Konferenz der
Kultusministerinnen und -minister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland auch mit der UN-Kinderrechts-
konvention. Der Schulausschuss erkennt die Bedeutung

Deutsche Erklärung zu Artikel 22 der UN-Kinder-
rechtskonvention

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass Deutsch-
land die Verpflichtungen erfüllt, die sich für sie aus Ar-
tikel 22 der UN-Kinderrechtskonvention ergeben. Zu
den Verpflichtungen der Vertragsstaaten gehört es dage-
gen nicht, Kindern, die unbegleitet einreisen wollen, um
die Rechtsstellung eines Flüchtlings zu begehren, die
Einreise zu erleichtern oder zu ermöglichen, da die Kon-
vention die innerstaatlichen Vorschriften über die Ein-
reise und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Aus-
ländern unberührt lässt. Die Bundesregierung hat
allerdings im Hinblick auf die Anwendung der Flugha-
fenregelung veranlasst, dass auf dem Gelände des Flug-
hafens Frankfurt/Main eine neue Unterkunft gebaut
wird, die den besonderen Anforderungen für die kurzen
Aufenthalte von alleinreisenden Kindern und Familien
mit Kindern besser gerecht wird als bisher.

Der Bundesregierung wurde vom Kinderrechtsaus-
schuss der Vereinten Nationen im Jahre 1995, durch 
Entschließung des Deutschen Bundestags vom 30. Sep-
tember 1999 und zuletzt durch Beschluss des Petitions-
ausschusses des Bundestages vom 26. September 2001
zur Rücknahme der bei Ratifizierung der UN-Kinder-
rechtskonvention hinterlegten Erklärung aufgefordert.
Dies sind aus Sicht der Bundesregierung sehr ernstzu-
nehmende Hinweise, die mit Blick auf die internationale
Staatenpraxis in diesem Bereich sowie unter Berück-
sichtigung der Prioritäten in der deutschen Menschen-
rechtspolitik insgesamt stetig überprüft werden müssen.
Die Erklärung der Bundesregierung vom 6. März 1992
betrifft neben asyl- und ausländerrechtlichen Fragestel-
lungen unter anderem solche des elterlichen Sorgerechts,
des Jugendstrafrechts und der Teilnahme von unter 
18-Jährigen an bewaffneten Konflikten. Der Petitions-
ausschuss sieht in einem Beschluss vom 26. September
2001 Diskrepanzen zwischen den Vorgaben der Kinder-
rechtskonvention und ihrer Anwendung in Deutschland
und kommt zu dem Ergebnis, dass eine Rücknahme der
Erklärungen und die Anpassung des Ausländer- und
Asylrechts an die UN-Kinderrechtskonvention erforder-
lich sei. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bun-
desministerium des Innern, Frau Dr. Sonntag-Wolgast,
hat in der Sitzung des Petitionsausschusses am 26. Sep-
tember 2001 die Auffassung der Bundesregierung zu 

diesem Thema dargelegt. Die Bundesregierung betrach-
tet das Kindeswohl als einen besonders gewichtigen Ge-
sichtspunkt in der rechtlichen Abwägung; es genießt 
– etwa bei der Anwendung des Ausländer- und Asyl-
rechts – allerdings keinen absoluten Vorrang. 

Die Bundesregierung hat zuletzt im Herbst 2000 geprüft,
inwieweit eine Rücknahme der deutschen Erklärung zur
UN-Kinderrechtskonvention möglich ist. Dabei hat sich
gezeigt, dass es aus heutiger Sicht nicht notwendig 
gewesen wäre, die Erklärung zum Übereinkommen ab-
zugeben. Es handelt sich im Wesentlichen um Erläute-
rungen, die Fehl- oder Überinterpretationen des Vertrags-
werkes vermeiden sollten. Die Auslegung würde in
gleichem Maße gelten, wenn die Erklärung nicht abgege-
ben worden wäre. Dies spricht aus Sicht der Bundes-
regierung für eine Rücknahme der Erklärung.

Die Kinderrechtskonvention betrifft aber innerstaatlich
auch Bereiche, für die ausschließlich die Bundesländer
zuständig sind. Deren Haltung hat somit für die Wil-
lensbildung der Bundesregierung besondere Bedeutung.
Die Länder waren nur unter der Bedingung, dass die Er-
klärung abgegeben wurde, mit der Ratifikation der Kon-
vention einverstanden. Die Bundesregierung hat sich im
Rahmen der Innenministerkonferenz bei den Ländern
dafür eingesetzt, die Erklärung zurückzunehmen. Da
sich die Länder jedoch nicht dafür ausgesprochen ha-
ben, kommt dies derzeit nicht in Betracht. Die Bundes-
regierung setzt sich weiter bei den Ländern für die
Rücknahme der deutschen Erklärung zur UN-Kinder-
rechtskonvention ein. 
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der Konvention an und hat sich für eine geeignete Be-
kanntmachung ausgesprochen. Gleichzeitig weist er da-
rauf hin, dass Inhalte und Ziele der Konvention bereits
Eingang in den Unterricht und in eine Vielzahl von Schul-
büchern gefunden haben. 

Aus Sicht der Bundesregierung ist es wünschenswert, eine
noch engere Verknüpfung der Menschen- und Kinderrechte
im Unterricht herbeizuführen und jedem Kind Kenntnisse
der UN-Kinderrechtskonvention zu vermitteln. 

A 3 Bekämpfung von Todesstrafe und Folter 
Die Todesstrafe ist laut Artikel 102 des Grundgesetzes in
der Bundesrepublik Deutschland und gemäß dem 6. Zu-
satzprotokoll zur Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) von
1983 auch von der weit überwiegenden Mehrheit der Eu-
roparatsstaaten abgeschafft. Nach Auffassung der Bun-
desregierung ist die Todesstrafe weder ethisch noch
rechtspolitisch zu rechtfertigen. Sie versagt als ab-
schreckendes Mittel der Verbrechensbekämpfung und ist
bei einem Justizirrtum nicht mehr zu korrigieren. Die Ab-
schaffung der Todesstrafe trägt dazu bei, die Achtung vor
der unantastbaren Würde des Menschen und vor dem
Recht auf Leben zu fördern. Die Bundesregierung setzt
sich daher weltweit für die Ächtung und Abschaffung der
Todesstrafe ein. Sie setzt sich ebenfalls weltweit für die
Bekämpfung der Folter ein. Die erschreckend hohe Zahl
von Folterungen weltweit zeigt mit aller Deutlichkeit,
dass dieses Engagement notwendiger denn je ist. Obwohl
Folter per se völkerrechtswidrig ist, muss mit allem Nach-
druck auf eine wirksame weltweite Ächtung der Folter ge-
drängt werden. 

3.1 Leitlinien der Europäischen Union gegen-
über Drittstaaten

Mit den maßgeblich unter deutschem Einfluss entwickel-
ten und am 29. Juni 1998 vom Ministerrat der Europä-
ischen Union angenommenen Leitlinien für eine Unions-
politik gegenüber Drittstaaten betreffend die Todesstrafe
sowie den am 9. April 2001 durch den Allgemeinen Rat
der Europäischen Union verabschiedeten Leitlinien für
die Politik der Europäischen Union gegenüber Drittstaa-
ten betreffend Folter und andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe hat die
Europäische Union effektive neue Instrumente zur Be-
kämpfung von Todesstrafe und Folter in aller Welt ent-
wickelt. Die Leitlinien haben die Bekämpfung von To-
desstrafe und Folter zu einem menschenrechtlichen
Thema der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) der Union und damit zu einem zentralen An-
liegen aller Partner der Europäischen Union gemacht. Das
in den Leitlinien festgelegte gemeinsame Auftreten der
Europäischen Union in den internationalen Menschen-
rechtsforen und im Dialog mit Drittstaaten gibt ihrem Ein-
satz gegen Todesstrafe und Folter Gewicht. Die Politik
der Bundesregierung gegen die Todesstrafe kann in die-
sem Bereich nicht mehr isoliert von der EU-Politik be-
schrieben werden. 

Leitlinien für eine Unionspolitik gegenüber Dritt-
staaten betreffend die Todesstrafe 

Die Todesstrafe ist völkerrechtlich nicht verboten. Es gibt
aber einen weltweiten Trend zur Abschaffung der Todes-
strafe. Immer mehr Staaten unterzeichnen und ratifizieren
die völkerrechtlichen Verträge, die sich gegen die Todes-
strafe richten. So haben im Berichtszeitraum beispiels-
weise Malta und die Elfenbeinküste die Todesstrafe abge-
schafft. Zehn weitere Staaten haben im gleichen Zeitraum
das Zweite Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt

Exkurs:
Rechte der Kinder – Menschenrechte alter Menschen
Altersspezifische Bedürfnisse und Belange werden in
der Menschenrechtsdebatte nicht nur bei Kindern
berücksichtigt, sondern finden zunehmend auch Beach-
tung im Zusammenhang mit alten Menschen. Schon
1982 verabschiedeten die Vereinten Nationen in Wien
den ersten Internationalen Aktionsplan zur Seniorenpo-
litik, auch Weltaltenplan genannt. Der Weltaltenplan
war lange Zeit das UN-Grundsatzdokument für altenpo-
litische Fragen und hat maßgeblich die Entwicklung na-
tionaler Politiken beeinflusst. Er orientierte sich an der
individuellen Lebenssituation älterer Menschen, ver-
nachlässigte aber deren gesellschaftliche Einbindung
und entsprach in seinen demographischen Annahmen 
– insbesondere auch hinsichtlich der unerwartet raschen
Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Bevölke-
rung sehr vieler Entwicklungs- und Schwellenländer –
am Ende des Jahrhunderts nicht mehr der Realität. 

Auf der 2. UN-Weltkonferenz zu Fragen des Alterns in
Madrid (8. bis 12. April 2002) wurde ein neuer Akti-
onsplan verabschiedet, der den ersten Weltaltenplan von
1982 ablöst (www.un.org/ageing/coverage/). Alterung
anstelle von Wachstum der Bevölkerung als zentrale de-
mographische Herausforderung des 21. Jahrhunderts,
auf die alle Politikfelder reagieren müssen, ist eine der
Kernaussagen des neuen Altenplans und der zugleich
verabschiedeten Politischen Erklärung. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die besondere Situation der Entwick-
lungsländer, die den demographischen Wandel im Zeit-
raffer durchlaufen werden. Der Aktionsplan fordert u. a.
die vollständige Umsetzung aller Menschenrechte und
Grundfreiheiten für alte Menschen. Menschenrechte
und Grundfreiheiten sind Grundlage der vollen gesell-
schaftlichen Partizipation älterer Menschen.
ECE-Ministerkonferenz zu Fragen des Alterns, Berlin,
11. bis 13. September 2002
Der Aktionsplan von Madrid stellt den globalen Rah-
men für die darin vorgesehene regionale Implementie-
rung dar. Für den Bereich der UN-Wirtschaftskommis-
sion für Europa (ECE) soll vom 11. bis 13. September
2002 auf der in Berlin veranstalteten ECE-Ministerkon-
ferenz zu Fragen des Alterns eine regionale Umset-
zungsstrategie beschlossen werden. Diese soll die im
überarbeiteten Weltaltenplan angesprochenen Prinzi-
pien und globalen Empfehlungen weiter konkretisieren.
Deutschland richtet die Konferenz als Gastgeber ge-
meinsam mit der ECE aus (www.mica2002.de). 
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über bürgerliche und politische Rechte zur Abschaffung
der Todesstrafe unterzeichnet bzw. ratifiziert (→ 3.2).
Dennoch wurden im Jahr 2000 über 1 800 Exekutionen in
27 Staaten und in der ersten Jahreshälfte 2001 bereits über
1 000 Exekutionen in 18 Staaten ausgeführt (Angaben 
der italienischen Nichtregierungsorganisation Hands off
Cain; www.handsoffcain.org). Noch immer wird die To-
desstrafe in 72 Staaten vollstreckt. Besonders zahlreich
sind die Hinrichtungen in China, wo auch wegen ver-
gleichsweise geringfügiger Vergehen Todesurteile ver-
hängt werden. Allein im Jahre 2000 wurden ca. 1 000 Exe-
kutionen in diesem Land durchgeführt. Das Thema
Todesstrafe war daher ein Schwerpunktthema während
des Menschenrechtsdialogs zwischen der EU und China
im Mai 2001 (→ Teil C).

Gemäß den Leitlinien gegenüber Drittstaaten werden De-
marchen in Staaten durchgeführt, die an der Todesstrafe
festhalten oder in denen eine rückschrittliche Politik hin-
sichtlich der Todesstrafe droht, beispielsweise wenn ein
Moratorium für die Todesstrafe aufgehoben oder die To-
desstrafe per Gesetz wiedereingeführt werden soll (zur
Wiedereinführung in einigen Karibik-Staaten → Teil C).
Gegenüber Staaten, in denen es weder ein De-jure- noch
ein De-facto-Moratorium für die Todesstrafe gibt, setzt
sich die Bundesregierung zusammen mit ihren Partnern
dafür ein, dass ihre Anwendung zunehmend einge-
schränkt und Mindeststandards im Verfahren beachtet
werden. Sie demarchiert grundsätzlich in Einzelfällen,
wenn die Todesstrafe unter Verletzung der in Artikel 6
Abs. 5 des Internationalen Pakts über bürgerliche und po-
litische Rechte festgelegten Mindestnormen zur Anwen-
dung kommen soll. Danach darf die Todesstrafe nur für
schwerste Verbrechen verhängt werden. Sie darf nicht
verhängt werden gegen schwangere Frauen und Personen,
welche zum Tatzeitpunkt minderjährig waren. Nach den
EU-Leitlinien erstreckt sich dieses Verhängungs- und
Vollstreckungsverbot auch auf geisteskranke Personen. 

Die EU wurde – teilweise mehrmals – im Rahmen eines
Appells zur weltweiten Abschaffung der Todesstrafe oder
wegen der Verhängung von Todesurteilen unter Verlet-
zung von Mindestnormen unter anderem in folgenden
Ländern vorstellig: Libanon, Malaysia, Japan, Sri Lanka,
Guinea, Indonesien, Botsuana, Bangladesch, Pakistan,
Philippinen, China, Demokratische Republik Kongo,
Iran, USA, Palästinensische Autonomiegebiete. Beson-
ders häufig hat die EU in den Vereinigten Staaten von
Amerika demarchiert: im Berichtszeitraum in über 
25 Fällen, sowohl auf Ebene der Bundesstaaten als auch
auf nationaler Ebene. Der französische Staatspräsident
Chirac hat sich in seiner Eigenschaft als Präsident der 
Europäischen Union im Dezember 2000 schriftlich an
Präsident Clinton wegen der Aufhebung des Moratoriums
bei der Vollstreckung der Todesstrafe auf nationaler
Ebene gewandt und die grundsätzlich ablehnende Hal-
tung der EU gegenüber der Todesstrafe in Erinnerung ge-
rufen. Auch Bundespräsident Rau intervenierte mehrfach
persönlich bei drohenden Vollstreckungen. 

Am 10. Mai und 15. Juni 2001 wurde zudem im US-
Außenministerium anlässlich der Hinrichtungen von 

Timothy McVeigh und Juan Raul Garza demarchiert, mit
denen das seit 1963 bestehende De-facto-Moratorium hin-
sichtlich der Vollstreckung der Todesstrafe auf nationaler
Ebene aufgehoben worden war. Bei dieser Gelegenheit
wurde die amerikanische Regierung eindringlich gebeten,
das Moratorium weiter zu beachten. Ausgangspunkt für
die Demarchen waren meist Einzelfälle, in denen To-
desurteile gegen Personen, die bei der Tat minderjährig
waren, bzw. gegen geistig behinderte Täter vollstreckt
werden sollten. Der Deutsche Bundestag hat das
Bemühen der Bundesregierung um Abschaffung der To-
desstrafe in den USA in seiner Entschließung vom 7. De-
zember 2000 (Bundestagsdrucksache 14/4800) einstim-
mig und nachdrücklich unterstützt. 

Die EU nutzt darüber hinaus die Möglichkeit, sich direkt
an amerikanische Gerichte zu wenden, um auf die Verlet-
zung völkerrechtlicher Normen bei der Anwendung der
Todesstrafe hinzuweisen. Mit einem „amicus curiae brief“
(siehe Kasten) legte die EU im Fall des geistig behinder-
ten Ernest McCarver gegenüber dem Obersten Gerichts-
hof der Vereinigten Staaten ihre Rechtsauffassung dar,
dass die Hinrichtung eines geistig Behinderten gegen völ-
kerrechtlich gültige Normen verstößt. Die EU hat dieses
Rechtsinstrument hier zum ersten Mal eingesetzt, um ih-
rer ablehnenden Haltung gegenüber der Todesstrafe auch
vor den obersten amerikanischen Gerichten Geltung zu
verschaffen.

Leitlinien für die Politik der Europäischen Union 
gegenüber Drittländern betreffend Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Während die Todesstrafe bislang nicht generell völker-
rechtswidrig ist und die Todesstrafen-Leitlinien nur an 
bestimmte exzessive Fälle der Verhängung und Voll-

Das „Amicus Curiae“-Verfahren 

Die Amicus Curiae-Intervention ist ein im US-amerika-
nischen Rechtskreis bekanntes Instrument, mit dem ein
am Rechtsstreit nicht beteiligter Dritter („amicus cu-
riae“ = „Freund des Gerichts“) dem Gericht seine Tat-
sachenkenntnisse in Form eines Schriftsatzes („brief“)
zur Verfügung stellen oder auf bestimmte rechtliche Ge-
sichtspunkte hinweisen kann. In der Vergangenheit sind
ausländische Staaten vor allem dann als amici curiae 
in den USA aufgetreten, wenn eine Beeinträchtigung
der Souveränitätsinteressen des ausländischen Staates
drohte, z. B. im Zusammenhang mit extraterritorialen
Auswirkungen des amerikanischem Kartellrechts. Die
Ausdehnung auf Strafverfahren, in denen Todesurteile
drohen, ist insofern ein Novum. Dem zuständigen Ge-
richt kann der „brief“ eine wertvolle Entscheidungshilfe
sein, der die Aufmerksamkeit auf bisher verkannte
Sachverhalte oder Rechtslagen lenkt. Insbesondere im
Falle des Auftretens ausländischer Staaten als amici cu-
riae kommt den „briefs“ vergleichsweise hohes Gewicht
zu.
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streckung der Todesstrafe (insbesondere gegenüber Ju-
gendlichen und geistig Behinderten) anknüpfen, ist die
Anwendung oder Androhung von Folter per se völker-
rechtswidrig (Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, Artikel 7 des Internationalen Pakts über
bürgerliche und politische Rechte). Mit dem Inkrafttreten
des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe (26.06.1987; für die Bundesrepublik Deutschland
31. Oktober 1990) wurde ein differenziertes Regelwerk
geschaffen, das bis Ende Januar 2002 allerdings erst von
128 Staaten, darunter allen EU-Mitgliedstaaten, ratifiziert
war. Das Anti-Folter-Übereinkommen ist damit das UN-
Menschenrechtsübereinkommen mit dem niedrigsten 
Ratifikationsstand (zum aktuellen Ratifikationsstatus 
der UN-Menschenrechtsinstrumenten → B 1.2 bzw.
www.unhchr.ch). Es bleibt deshalb eine vordringliche
Aufgabe der deutschen und europäischen Menschen-
rechtspolitik, bei Staaten, die die Konvention noch nicht
ratifiziert haben, darauf hinzuwirken, dass dies mit Prio-
rität geschieht und die Bestimmungen der Konvention
umfassend eingehalten werden. 

Auch in regionalen Dokumenten zum Schutz der Men-
schenrechte ist das Verbot der Folter festgeschrieben, auf
europäischer Ebene primär im Europäischen Überein-
kommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. Das Verbot
der Folter in diesen Übereinkommen gilt auch in einer Si-
tuation des Notstands und ist somit auch in Ausnahme-
situationen nicht abdingbar („Derogationsverbot“ gemäß
Artikel 15 Abs. 2 i. V. m. Artikel 3 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, s. auch z. B. Artikel 4 Abs. 2 des
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische
Rechte). Nach allgemeiner Auffassung ist es im Übrigen
zwingendes Völkergewohnheitsrecht. Das Völkerrecht
erlaubt keinerlei Ausnahmen. 

Trotz des völkerrechtlichen Verbots der Folter ist sie in
zahlreichen Ländern weiterhin ein endemisches Problem.
Die Bundesregierung hat daher gemeinsam mit den Part-
nern in der Europäischen Union für eine Stärkung der in-
ternationalen Mechanismen zur Bekämpfung der Folter,
darunter für möglichst zahlreiche Beitritte zur UN-Anti-
Folter-Konvention geworben. Darüber hinaus hat sie mit
den EU-Partnern Leitlinien für die Politik der Europä-
ischen Union gegenüber Drittländern betreffend Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe formuliert, die am 9. April 2001
durch den Allgemeinen Rat verabschiedet wurden. Mit
diesen Leitlinien haben die EU-Staaten ihr Engagement
bekräftigt, ihre Bemühungen um die weltweite Abschaf-
fung der Folter weiter zu verstärken. 

Die Leitlinien gegen Folter betreffen die Politik der EU
gegenüber Drittländern. Insbesondere wollen die EU-
Staaten bei ihrem Vorgehen gegen Folter Drittländer auf-
fordern, Maßnahmen zum wirksamen Verbot und zur
Ächtung von Folter und Misshandlung zu treffen. Die
Frage der Folter und Misshandlung ist regelmäßig in den
politischen Dialog zwischen der EU und Drittländern so-
wie regionalen Organisationen einbezogen. Ferner kön-
nen Demarchen und öffentliche Erklärungen abgegeben

werden, um Drittländer aufzufordern, wirksam gegen
Folter und Misshandlung vorzugehen. Dies gilt auch für
dokumentierte Einzelfälle. Die Leitlinien weisen jedoch
auch ausdrücklich darauf hin, dass zum Instrumentarium
der EU nicht nur „kritische“ Maßnahmen (politischer
Dialog, Demarchen) gehören, sondern auch Fördermaß-
nahmen zur Bekämpfung und zur Prävention von Folter,
insbesondere im Rahmen der Entwicklungspolitischen
Zusammenarbeit. Die Leitlinien tragen zu einer kohären-
ten Politik der EU gegen Folter bei. Sie werden künftig
eine ähnliche Rolle einnehmen wie die Leitlinien gegen
die Todesstrafe (Text der EU-Leitlinien betreffend die
Folter  unter www.auswaertiges-amt.de).

3.2 Initiativen im Rahmen der Vereinten 
Nationen

Todesstrafe 

Der Weg zur internationalen Ächtung der Todesstrafe er-
fordert das kontinuierliche Engagement der Bundesregie-
rung. Ein wichtiges Instrument dazu ist die Resolution ge-
gen die Todesstrafe, die von der Europäischen Union in
der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
(MRK) eingebracht wird (im Jahre 2001: Res. 2001/68,
www.unhchr.ch). Unter der deutschen Ratspräsident-
schaft war es 1999 erstmals gelungen, die absolute Mehr-
heit der 53 Mitglieder der MRK für diese Resolution zu
gewinnen. An diesen Erfolg konnte auch in den Jahren
2000 und 2001 angeknüpft werden: Mit jeweils 27 von 
53 Stimmen konnte wieder die absolute Mehrheit mobili-
siert werden. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Re-
solution im Sinne der Ablehnung der Todesstrafe inhalt-
lich verschärft wurde. Allerdings stieg auch die Zahl der
Neinstimmen von 13 (2000) auf 18 (2001). 

Neben dem Aufruf zur Einhaltung der in völkerrecht-
lichen Verträgen und Resolutionen enthaltenen Bestim-
mungen zur Todesstrafe und zur Aussetzung der Voll-
streckung von Todesurteilen fordert die Resolution dazu
auf, Personen nicht an Staaten auszuliefern, in denen ih-
nen die Todesstrafe droht; vor der Hinrichtung eines Men-
schen die Ergebnisse sowohl nationaler als auch interna-
tionaler Verfahren abzuwarten und die konsularischen
Rechte ausländischer Bürger zu berücksichtigen. Ferner
fordert sie alle Staaten, welche die Todesstrafe voll-
strecken, auf, Mindestnormen einzuhalten und insbeson-
dere keine Todesurteile an schwangeren Frauen, Min-
derjährigen und Geisteskranken zu vollstrecken. Der Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen wird zudem gebe-
ten, der MRK darüber zu berichten, in welchem Umfang
weltweit der Forderung nachgekommen wird, keine Per-
sonen hinrichten zu lassen, die zum Tatzeitpunkt minder-
jährig waren. 

Ziel der Bundesregierung bleibt es, nicht allein in der
MRK, sondern auch in der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen eine Resolutionen zum Thema Todes-
strafe zu verabschieden. Nach den Erfahrungen im Jahre
1999, als ein Resolutionsentwurf wieder zurückgezogen
werden musste, um Änderungsanträge abzuwehren, die
den Inhalt der Resolution in nicht mehr vertretbarer Weise
zu entstellen drohten, wurde jedoch in den darauffolgen-
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den beiden Generalversammlungen nach Abstimmung
mit den EU-Partnern auf eine entsprechende Initiative
verzichtet. Die steigende Zahl der Ablehnungen der Re-
solution gegen die Todesstrafe in der MRK zeigt, dass
noch große Anstrengungen unternommen werden müs-
sen, bevor eine ähnliche Resolution mit Aussicht auf 
Erfolg in die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen eingebracht werden kann. 

Ein zentrales Instrument im Kampf gegen die Todesstrafe
im Rahmen der Vereinten Nationen ist das Zweite Fakul-
tativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe
aus dem Jahre 1989. Dieses Zweite Fakultativprotokoll
sieht vor, dass jeder Vertragsstaat alle erforderlichen 
Maßnahmen ergreift, um die Todesstrafe in seinem Ho-
heitsbereich abzuschaffen. Die Herausforderung für die
deutsche Menschenrechtspolitik besteht darin, dazu bei-
zutragen, dass möglichst zahlreiche Staaten dieses Zu-
satzprotokoll unterzeichnen und ratifizieren. Im Berichts-
zeitraum sind Kap Verde, Monaco, Turkmenistan und die
Bundesrepublik Jugoslawien dem Zweiten Fakultativpro-
tokoll beigetreten. Im gleichen Zeitraum haben Bosnien
und Herzegowina, Chile, Guinea-Bissau, Litauen, Polen
und Sao Tome und Prinzipe das Zweite Fakultativproto-
koll unterzeichnet. Damit waren bis zum 8. Februar 2002
46 Staaten dem Übereinkommen beigetreten. 

Folter

Große Anstrengungen bleiben auch bei der Bekämpfung
der Folter notwendig. Trotz aller Bemühungen um eine
weltweite Ächtung der Folter ist die Zahl von Folterungen
noch immer erschreckend. Mehrere zehntausend Fälle
von Folterungen werden jedes Jahr bekannt, die tatsäch-
liche Zahl liegt wegen der hohen Dunkelziffer weit höher.
Besonders Kinder, Jugendliche und Frauen wurden in den
vergangenen Jahren immer häufiger Opfer von Folterun-
gen und leiden unter den langfristigen körperlichen und
seelischen Verletzungen. Die Bundesregierung engagiert
sich daher im Rahmen der Vereinten Nationen im Kampf
gegen Folter und Misshandlung. In der MRK wie auch in
der UN-Generalversammlung bringt die Bundesregierung
zusammen mit den EU-Partnern die von Dänemark initi-
ierte Resolution gegen Folter mit ein (Res. 2001/62,
A/RES/56/143). Mit der erstmaligen Aufforderung zum
Verbot des Einsatzes, der Produktion und des Handels von
Folterwerkzeugen wurde bei der 57. MRK im April 2001
mit deutscher Unterstützung ein weiterer Akzent in dieser
Resolution gesetzt. Sie konnte nach zähen Verhandlungen
mit der Zustimmung aller MRK-Mitglieder im Konsens
verabschiedet werden. 

Seit Beginn der 90er-Jahre wird ein Zusatz- (Fakultativ-)
Protokoll zum UN-Übereinkommen gegen Folter verhan-
delt (→ B 1.2.3), das dem Anti-Folter-Ausschuss der Ver-
einten Nationen die Möglichkeit geben soll, die Verhält-
nisse in Gewahrsamseinrichtungen der Vertragsstaaten zu
überprüfen (Haftanstalten, psychiatrische Anstalten, Ein-
richtungen zur Abschiebung auf Flughäfen, militäri-
sche Gewahrsamseinrichtungen usw.; ein entsprechendes
Schutzinstrument besteht für den Bereich des Europarats,
→ A 3.3.). Die Verhandlungen zu diesem Zusatzprotokoll
gestalten sich schwierig, weil viele Staaten Beeinträchti-
gungen ihrer Hoheitsrechte fürchten. Mit aktiver deut-
scher Unterstützung konnte in einer Verhandlungsrunde
im Jahre 2001 ein EU-Text als eine Grundlage für das Zu-
satzprotokoll vorgelegt werden. Bei der Fortsetzung der
Verhandlungen im Januar 2002 wurde schließlich ein
Kompromisstext erarbeitet, der ein Zusammenwirken ob-
ligatorischer internationaler und nationaler Überprü-
fungsmechanismen vorsieht. Das Zusatzprotokoll wurde
von der 58. Menschenrechtskommission angenommen
(→ B 2.3.1) und dem ECOSOC zur Indossierung über-
wiesen.

3.3 Maßnahmen des Europarats

Bekämpfung der Todesstrafe 

Das am 1. März 1985 in Kraft getretene Protokoll Nr. 6
zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
ist das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument, das
die Abschaffung der Todesstrafe zur gesetzlichen Ver-
pflichtung für die Vertragsparteien macht. Diese Ver-
pflichtung ist allerdings bislang auf Friedenszeiten be-
schränkt (s. u.). 

Protokoll Nr. 6 (ETS Nr. 114, www.conventions.coe.int)
ist mittlerweile von 39 der zurzeit 43 (Stand: 31. März
2002) Mitgliedstaaten des Europarates ratifiziert und von

Erklärungen der Bundesregierung nach Artikel 21
und 22 des Übereinkommens der Vereinten Nationen
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe betref-
fend die Staatenbeschwerde und die Individual-
beschwerde

Die Bundesregierung hat am 19. Oktober 2001 Er-
klärungen nach Artikel 21 und 22 des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Folter zur Einführung der

Staatenbeschwerde und der Individualbeschwerde ab-
gegeben. Mit der Abgabe dieser Erklärung erkennt die
Bundesregierung die Kompetenz des Ausschusses ge-
gen Folter an, aktiv zu werden, wenn eine Staatenbe-
schwerde oder eine Individualbeschwerde wegen einer
angeblichen Verletzung des Übereinkommens gegen
Folter gegen Deutschland erhoben wird. Sollte künftig
ein Vertragsstaat der Auffassung sein, dass Deutschland
seinen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen der
Vereinten Nationen gegen Folter nicht nachkommt, so
besteht nunmehr die Möglichkeit, den Ausschuss gegen
Folter mit dieser Beschwerde zu befassen (Staatenbe-
schwerde). Dies gilt künftig auch für den Fall, wenn ein-
zelne Personen geltend machen sollten, Opfer einer 
Verletzung dieses Übereinkommens durch Deutschland
geworden zu sein (Individualbeschwerde). Mit der Ab-
gabe dieser Erklärungen ist die Bundesregierung einer
aus dem In- und Ausland erhobenen Forderung nach-
gekommen. Gleichzeitig hat sie damit einen Beitrag 
geleistet, die Wirkungskraft des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Folter zu stärken. 
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drei weiteren gezeichnet worden (Armenien, Aserbeid-
schan, Russische Föderation). Sowohl diese drei Staaten
als auch der einzige Mitgliedstaat des Europarates, der
Protokoll Nr. 6 bislang nicht gezeichnet hat, die Türkei,
haben Moratorien über den Vollzug der Todesstrafe in
ihren Ländern verhängt, um somit dem Acquis des Euro-
parates zu entsprechen. Damit hat der Europarat entschei-
denden Anteil daran, dass Europa bald der erste Kontinent
sein könnte, in dem die Abschaffung der Todesstrafe in al-
len Ländern zumindest de facto verwirklicht sein wird.

Die Zielsetzung des Europarates reicht aber weiter, wie
jüngere Initiativen seiner Organe verdeutlichen: Das 
Komitee der Ministerbeauftragten des Europarates hat auf
seiner Sitzung vom 21. Februar 2002 im Konsens den
Text des Protokolls Nr. 13 zur EMRK angenommen 
(→ B 1.1.4). Dieses Protokoll ist auf der Sitzung des Mi-
nisterkomitees des Europarates (110. Sitzung in Vilnius
am 2./3. Mai 2002) zur Zeichnung aufgelegt und dort von
bereits 36 Staaten gezeichnet worden. Die Bedeutung des 
13. Protokolls liegt darin, dass die bislang noch in Proto-
koll Nr. 6 enthaltene Ausnahme vom Verbot der Todes-
strafe (Beibehaltung der Todesstrafe in Kriegszeiten oder
bei unmittelbarer Kriegsgefahr) gestrichen wird. Daraus
folgt das vollständige Verbot der Todesstrafe. Die Bun-
desregierung beabsichtigt, die Zeichnung von Protokoll
Nr. 13 unmittelbar bei Auflegung vorzunehmen. 

Außerdem bemüht sich die Parlamentarische Versamm-
lung im Europarat (→ B 2.1.6) im Dialog mit den Beob-
achterstaaten Japan und Vereinigte Staaten von Amerika,
einen Beitrag des Europarates zur Abschaffung der To-
desstrafe auch in diesen beiden Staaten zu leisten.

Bekämpfung von Folter

Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe vom 26. November 1987 (ETS-Nr. 126,
BGBl. 1989 II S. 946) hat einen Ausschuss unabhängiger
Sachverständiger geschaffen (Ausschuss zur Verhütung
von Folter, Committee for the Prevention of Torture,
CPT), der in den Vertragsstaaten die Menschenrechtslage
von Personen überprüft, denen die Freiheit entzogen ist.
Seine Besuche in Haftanstalten, psychiatrischen Anstal-
ten und Gewahrsamseinrichtungen für Personen, die ab-
geschoben werden sollen, setzen die umfangreiche Mit-
wirkung der Vertragsstaaten voraus. 

Der Ausschuss verfasst über diese Besuche Berichte mit
konkreten Empfehlungen und Verbesserungsvorschlägen
mit dem Ziel, den Schutz der inhaftierten Personen vor
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe zu verstärken. Die Vorschläge beziehen
sich z. B. auf das Verhalten der Polizei und des Vollzugs-
oder Pflegepersonals sowie auf die räumliche Gestaltung
der besuchten Einrichtung. Der besuchte Staat erhält Ge-
legenheit zur Stellungnahme. Eine Veröffentlichung des
vom Anti-Folter-Ausschuss erstellten Berichts erfolgt nur
mit Zustimmung des betroffenen Staates. In Fällen man-
gelnder Kooperation durch den besuchten Staat kann der
Ausschuss eine so genannte Öffentliche Erklärung hie-

rüber abgeben. Dieses Mittel ist bisher drei mal ange-
wandt worden (zuletzt im Jahr 2001 gegenüber Russland).
Die über Deutschland in diesem Zusammenhang bislang
erstellten Berichte und Stellungnahmen sind unter
www.bmj.bund.de im Internet abzurufen (auch → Teil A,
„Brennpunkt: Rassismus“, → B 2.1.3 und → B 3.1.1).

3.4 Unterstützung von Folteropfern 
Im Rahmen der Beratung und Betreuung von Flücht-
lingen fördert die Bundesregierung seit Jahren vier psy-
chosoziale Zentren zur Betreuung und Behandlung von
Menschen, die Opfer von Folter und Menschenrechtsver-
letzungen geworden sind. Die Zentren arbeiten im Be-
reich der spezialisierten gesundheitlichen und psychoso-
zialen Versorgung von Flüchtlingen und Folteropfern. Sie
gewähren Hilfe ohne Einschränkungen hinsichtlich Ge-
schlecht, Rasse, Religion oder politischem Bekenntnis.
Bundesmittel erhalten das Behandlungszentrum für Fol-
teropfer in Berlin (Deutsches Rotes Kreuz), das Psycho-
soziale Zentrum für Flüchtlinge in Köln (Caritasverband),
das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge und Opfer or-
ganisierter Gewalt in Frankfurt und das Psychosoziale
Zentrum für Flüchtlinge in Düsseldorf (beide Diakoni-
sches Werk). Die Förderung in Gesamthöhe von jährlich
ca. 760 000 Euro beinhaltet zum größten Teil Personalkos-
ten für das in diesen Zentren arbeitende Fachpersonal.

Zu den behandelten und betreuten Menschen gehören vor
allem Opfer staatlicher Gewalt und Folter (dazu zählen
auch die Opfer des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen DDR), ferner die Opfer von in Deutschland ausge-
übter rassistisch motivierter Gewalt sowie schwer trau-

Protokoll Nr. 1 zum Europäischen Übereinkommen
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe

Dieses am 1. März 2002 in Kraft getretene Protokoll
wird das für die Folterbekämpfung wegweisende Über-
einkommen des Europarats zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe für die Zeichnung auch durch Nichtmit-
gliedstaaten des Europarates öffnen. Deutschland hat
Protokoll Nr. 1 als Erstunterzeichner bei Auflegung am
4. November 1993 gezeichnet und mit Wirkung zum 
13. Dezember 1996 ratifiziert. Es ist inzwischen von al-
len Vertragsstaaten des Anti-Folter-Übereinkommens
des Europarats ratifiziert worden und konnte damit am 
1. März 2002 in Kraft treten. Die Bundesregierung sieht
in der Öffnung des Anti-Folter-Übereinkommens eine
wichtige Möglichkeit, vor allem auch diejenigen Teil-
nehmerstaaten der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE), die nicht zugleich
Mitgliedstaaten des Europarates sind, an den Europa-
rats-Acquis in der Folterbekämpfung heranzuführen.
Sie hat sich dementsprechend innerhalb der OSZE auch
in der EU-Ratsarbeitsgruppe für die OSZE (COSCE) für
eine Zeichnung der Konvention durch alle Teilnehmer-
staaten der OSZE eingesetzt.
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matisierte Flüchtlinge aus Kriegsgebieten (→ A 4.2). Die
ratsuchenden Flüchtlinge sind ungefähr je zur Hälfte
Männer und Frauen. Zu einer Therapie kommt es bei 
ca. 1 500 Flüchtlingen im Jahr, größtenteils bei Frauen.
Die therapeutische Arbeit mit Jugendlichen und unbeglei-
teten Flüchtlingen nimmt einen besonderen Stellenwert
ein, da diese oft ihre wichtigsten Bezugspersonen, die 
Familie, verloren haben. 

2001 begann außerdem das von der Bundesregierung 
geförderte Projekt „Erstellung eines frauenspezifischen,
multidisziplinären Traumatherapiekonzeptes für Fach-

frauen, die mit kriegstraumatisierten Frauen und Mädchen
arbeiten“. Ziel dieses Projektes ist es, ein interdiszipli-
näres, frauenspezifisches Konzept zur Traumabehand-
lung von Frauen und Mädchen in und aus Kriegs- und
Krisengebieten zu entwickeln, die auch Opfer von Folter
waren. Zielgruppe sind Fachfrauen, die mit dem o. g. Per-
sonenkreis in Deutschland arbeiten. 

Die Bundesregierung unterstützt darüber hinaus den Frei-
willigen Folteropferfonds der Vereinten Nationen mit
jährlich ca. 125 000 Euro. Die aus diesen Fonds aus-
gezahlten Mittel kommen auch der Arbeit deutscher Be-
handlungszentren für Folteropfer zugute. 

Exkurs: Zivilgesellschaftliche Kampagnen zur Bekämpfung von Folter und Todesstrafe 

Der Einsatz für die weltweite Ächtung von Todesstrafe und Folter mobilisiert in großem Umfang zivilgesellschaft-
liche Kräfte. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen führen gezielte Kampagnen in Einzelfällen durch oder be-
gleiten die allgemeinen Bemühungen um eine Verbesserung des Schutzes vor Todesstrafe und Folter, z. B. in den Gre-
mien der Vereinten Nationen. Auch wenden sich Nichtregierungsorganisationen häufig an die Bundesregierung und
fordern sie auf, sich in einzelnen Fällen oder in allgemeiner Form gegenüber Drittstaaten gegen die Vollstreckung der
Todesstrafe oder die Ausübung von Folter einzusetzen. 

Die Bundesregierung begrüßt diese Initiativen, die häufig parallel zu politischen Maßnahmen wie etwa EU-Demar-
chen verlaufen, als wichtiges Instrument im Kampf gegen Todesstrafe und Folter. Sie schärfen die Sensibilität der in-
ternationalen Öffentlichkeit für die Notwendigkeit der konsequenten Bekämpfung von Todesstrafe und Folter und er-
zeugen eine öffentliche Aufmerksamkeit, die in vielen Fällen zur Aussetzung geplanter Vollstreckungen oder zum
Einstellen von Foltermaßnahmen geführt hat. 

Die Bundesregierung weiß sich darüber hinaus auch in konkreten Sachfragen mit Zielsetzungen von Nichtregie-
rungsorganisationen einig: Im Rahmen der dritten weltweiten Kampagne gegen Folter wandte sich amnesty interna-
tional (www.amnesty.de) an die Staaten der Welt und forderte sie auf, die völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Ver-
hütung von Folter auf internationaler wie innerstaatlicher Ebene umzusetzen und ihr Engagement zur Abschaffung
und weltweiten Ächtung der Folter zu verstärken. Außerdem forderte amnesty international im innerstaatlichen Be-
reich verstärkte Anstrengungen zur Einbeziehung der Menschenrechte in die Ausbildung für Staatsbedienstete sowie
die Verhinderung ausländerfeindlicher Übergriffe durch die Staatsgewalt. 

Die Kampagne erleichterte die Verwirklichung bereits eingeleiteter politischer Bemühungen der Bundesregierung 
zur Verbesserung des Menschenrechtsschutzes. Die Kampagne von amnesty international hat die internationale Sen-
sibilität für notwendige Initiativen erhöht und damit die Durchsetzungsmöglichkeiten auch für die Menschenrechts-
politik der Bundesregierung erweitert.

A 4 Flüchtlinge und Binnenvertriebene
Der Schutz von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und
ähnlichen Personengruppen ist mehr denn je eine vor-
dringliche Aufgabe der Menschenrechtspolitik und der
humanitären Hilfe. Die Zahl der Flüchtlinge weltweit 
betrug laut Büro des Hohen Flüchtlingskommissars 
der Vereinten Nationen (UNHCR) am 1. Janaur 2001
ca.12,15 Millionen Personen (Flüchtlinge im Sinne 
der Genfer Flüchtlingskonvention). Dazu kamen über 
7,2 Millionen Binnenvertriebene bzw. Personen aus ver-
wandten Kategorien (www.unhcr.de). 

Dass die Bundesregierung in der Frage des Flüchtlings-
schutzes eine wichtige Aufgabe ihrer Politik im Bereich
Menschenrechte und humanitäre Hilfe sieht, zeigt sich
nicht nur in der hohen Zahl der in der Bundesrepublik auf-
genommenen Flüchtlinge, sondern auch in ihrem Enga-
gement in anderen Ländern, einerseits für die Versorgung
der Flüchtlinge, andererseits aber auch für die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der Bevölkerung in Krisen-

gebieten, um dem Entstehen von Fluchtbewegungen vor-
zubeugen. Beispielhaft sei hier ihr humanitäres und poli-
tisches Engagement in Afghanistan genannt:

Deutschland hatte im Jahr 2001 den Vorsitz der 
Afghanistan Support Group (ASG), des Koordinie-
rungsgremiums der wichtigsten Geber für Afghanistan
(→ C, Brennpunkt Afghanistan). Unter deutscher Lei-
tung fanden auf hoher Beamtenebene Treffen der ASG
in Islamabad (Juni) und Berlin (September und Dezem-
ber, eröffnet durch Bundesminister Fischer) statt, er-
gänzt durch ein Flüchtlingsforum in Genf im Oktober
2001, auf denen von der internationalen Gemeinschaft
über 350 Mio. Euro an humanitärer Hilfe für Afghani-
stan zugesagt wurden. Die Bundesregierung hat im Jahr
2001 Finanzmittel im Umfang von über 50 Mio. Euro
für Afghanistan und afghanische Flüchtlinge zugesagt
bzw. ausgezahlt. 
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Außerdem setzt sich die Bundesregierung im Rahmen in-
ternationaler Organisationen und Foren (Generalver-
sammlung und Menschenrechtskommission der Verein-
ten Nationen, den Gremien der Europäischen Union
sowie dem Exekutivkomitee des UNHCR und dem Euro-
parat) für den Ausbau des Flüchtlingsschutzes ein. Dies
betrifft neben den praktischen Hilfebemühungen auch die
normative Ebene. 

Grundsätzlich gilt: Wirksame Flüchtlingspolitik muss auch
bei der Bekämpfung der Fluchtursachen ansetzen. Hier
kommt der Menschenrechtspolitik, der Entwicklungspoli-
tik, der Außenwirtschaftspolitik, Krisenfrüherkennung
und -prävention eine zentrale Rolle zu. Bei Flüchtlings-
krisen steht das Bemühen um rasche Unterstützung und
v. a. wirksame Koordinierung der Hilfsbemühungen im
Vordergrund. Der regionalen Aufnahme von Flüchtlingen
ist vor anderen Lösungen dann der Vorzug zu geben, wenn
ihr keine flüchtlingsrechtlichen oder gar sicherheitspoliti-
schen Bedenken entgegenstehen. Sollte eine Aufnahme
außerhalb der Ursprungsregion nötig sein, tritt Deutsch-
land für eine solidarische und abgestimmte Aufnahmepo-
litik unter den Aufnahmestaaten ein. Der Harmonisierung
der Asyl- und Flüchtlingspolitik im europäischen Rahmen
kommt hierbei besondere Bedeutung zu. Im Verhältnis zu
Drittstaaten tritt Deutschland mit seinen europäischen
Partnern für eine universelle Ratifizierung des Abkom-
mens über die Rechtstellung der Flüchtlinge von 1951
(Genfer Flüchtlingskonvention – GFK) und des Proto-
kolls von 1967 zu diesem Abkommen ein. Staaten, die die
grundlegenden Instrumente nicht gezeichnet haben, ent-
ziehen sich der Verpflichtung zu internationaler Solida-
rität und machen sich im schlimmsten Fall Menschen-
rechtsverletzungen schuldig. 

4.1 Internationaler Flüchtlingsschutz 
Der 28. Juli 2001 war der 50. Jahrestag der Unterzeich-
nung der Genfer Konvention. Die wohl bedeutsamste 
Initiative aus diesem Anlass waren die bis Mitte 2002 
dauernden Globalen Konsultationen über Internatio-
nalen Schutz des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge 
(UNHCR).

Globale Konsultationen über Internationalen Schutz

Die Globalen Konsultationen befassen sich mit der Erör-
terung von Anwendungsbereich und Inhalt des Schutzbe-
griffs. Grundlage sind die GFK sowie das Protokoll von
1967. Die Implementierung der Grundsätze von Konven-
tion und Protokoll soll verstärkt werden. Außerdem be-
fassen sie sich mit Fragen, die nicht oder nicht ausrei-
chend von der Konvention erfasst werden. UNHCR hofft,
dass der Konsultationsprozess, bei gleichzeitiger Bekräf-
tigung der Prinzipien der GFK, zu neuen Lösungsansät-
zen, Instrumenten und Handlungsanleitungen führt. Ziele
sind u. a.:

– Weiterentwicklung des Völkerrechts im Bereich
Flüchtlingsschutz;

– Vereinheitlichung internationaler Standards; 

– Erzielung größerer Konsistenz und Komplementarität
von Menschenrechtsinstrumenten und GFK; 

– Effektivere Implementierung des internationalen
Flüchtlingsregimes;

– Verstärkung internationaler Zusammenarbeit, gerech-
tere Teilung von Lasten und Verantwortlichkeiten.

Ergebnis soll eine konsolidierte „Agenda for Protection“
sein. Im Rahmen der Globalen Konsulstationen wird in
drei so genannten „Gleisen“ verhandelt: 

– Im Rahmen eines Ministertreffens („1. Gleis“) in Genf
am 12./13. Dezember 2001 wurde eine Erklärung an-
genommen, die die Verpflichtung der Signatarstaaten
auf die Ziele der GFK und seines Protokolls von 1967
bestätigt, die Rücknahme von Vorbehalten fordert 
sowie weitere Staaten zur Zeichnung der GFK auffor-
dert (Dokument EC/GC/01/Track 1/PS/04, www.
unhcr.ch).

– Im Rahmen der Veranstaltungen zum „2. Gleis“ bera-
ten Rechtsexperten (Rechtswissenschaftler, Regie-
rungs- und NRO-Vertreter) über die aktuelle Be-
deutung der Konvention und identifizieren rechtliche
Entwicklungen und Trends zu Themen wie „non-re-
foulement“ (Nichtabweisung), „cessation“ (Beendi-
gung des Schutzes),  Familienzusammenführung, ge-
schlechtsspezifische Verfolgung, illegale Einreise,
interne Flucht-Alternative u. a. m. Die Ergebnisbe-
richte enthalten u. a. Empfehlungen für die Mitglied-
staaten und dienen der Information der Entscheidungs-
träger. Sie fließen zudem in die UNHCR-Richtlinien
zum internationalen Schutz ein.

– Das „3. Gleis“ behandelt Fragen, die von der Konven-
tion gar nicht erfasst oder nur unzureichend abgedeckt
werden. Sie werden im Rahmen einer Runde außer-
ordentlicher Exekutivkomiteesitzungen in Genf erör-
tert. Ziel ist die Förderung der Zusammenarbeit der
Staaten beim Umgang mit neuen Problemen im Be-
reich des internationalen Schutzes. UNHCR hofft, bei
einigen Themen Konsens erzielen zu können, der
Grundlage für Empfehlungen und möglicherweise
Richtlinien sein kann. Die Themen sind:

– Flüchtlingsschutz in Massenfluchtsituationen
(8./9. März 2001);

– Flüchtlingsschutz im Kontext individueller Asyl-
Verfahren (28./29. Juni und 27./28. September
2001);

– Suche nach dauerhaften Lösungsansätzen, Schutz
von Frauen und Kindern (23./24. Mai 2002).

Die Bundesregierung begrüßt die Globalen Konsultatio-
nen als einen Prozess der Vergewisserung der Inhalte und
des Schutzumfanges der Genfer Flüchtlingskonvention,
der angesichts der seit 1951 wesentlich veränderten Welt-
situation und völlig neuartigen Flüchtlingssituationen in
einzelnen Bereichen dringend notwendig ist. Er erfordert
einen hohen Willen zum Konsens aller Beteiligten. Da-
rauf hinzuwirken und der praktischen Umsetzung in der
Realität Geltung zu verschaffen, bleibt Ziel und Aufgabe
der Bundesregierung. 
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Harmonisierungsmaßnahmen im Bereich des Asyl-
rechts in der Europäischen Union

Der Prozess der Globalen Konsultationen ergänzt die pa-
rallel verlaufenden Harmonisierungsbemühungen im Be-
reich des Asylrechts innerhalb der EU auf der Grundlage
der Vorgaben des Amsterdamer Vertrages und der Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates von Tampere
(15./16. Oktober 1999, Ratsdokument SN 200/99). Ziel
ist der Aufbau eines gemeinsamen europäischen Asyl-
systems, „das sich auf die uneingeschränkte und all-
umfassende Anwendung der Genfer Flüchtlingskonven-
tion stützt, wodurch sichergestellt wird, dass niemand
dorthin zurückgeschickt wird, wo er Verfolgung aus-
gesetzt ist“ [Ziffer 13]. Die Kommission hat bereits die
Entwürfe für entsprechende Rechtsakte zur Umsetzung
der Vorgaben vorgelegt. Sie werden zurzeit in den zustän-
digen Gremien beraten oder sind bereits – wie die Richt-
linie über den vorübergehenden Schutz in Massenflucht-
situationen – verabschiedet. 

Es geht hierbei vor allem um die Schaffung EU-einheit-
licher Rechtsvorschriften zum Begriff und Inhalt des
Flüchtlingsstatus, zum Asylverfahren, zur Bestimmung
des für die Prüfung des Asylantrages zuständigen EU-
Mitgliedstaates (Nachfolgeinstrument des Dubliner Über-
einkommens) und zu den Aufnahmebedingungen für
Asylbewerber. Der Europäische Rat von Laeken (14./
15. Dezember 2001) hat sich verpflichtet, auf der Grund-
lage der Schlussfolgerungen von Tampere innerhalb kür-
zester Zeit eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungs-
politik zu beschließen. Obwohl schon einiges erreicht
worden sei, müsse ein neues Konzept entwickelt werden,
das eine Politik der Steuerung der Wanderungsbewegun-
gen, ein Europäisches System zum Austausch von In-
formationen über Asyl, Migration und Herkunftsländer,
gemeinsame Rechtsvorschriften sowie Programme zur
Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus vo-
raussetze. Bis zum 30. Apirl 2002 soll die Kommission
geänderte Vorschläge zu den Asylverfahren und der Fa-
milienzusammenführung vorlegen. Die Arbeiten an den
übrigen Vorschlägen der Kommission sollen beschleunigt
werden (Ratsdokument SN 300/01 Add. 1, Ziffer 38–41). 

Binnenvertriebene

Ein besonderes Problem stellt die große Gruppe der Bin-
nenvertriebenen dar. Auf sie ist die Genfer Flüchtlings-
konvention bzw. ihr Schutzregime nicht anwendbar, da
Flüchtlinge im Sinne der Konvention nur diejenigen sind,
die auf der Flucht eine internationale Grenze überschritten
haben. Für ihren Schutz sind das humanitäre Völkerrecht
(im Fall bewaffneter Konflikte) und  menschenrechtliche
Normen (z. B. Zivilpakt, Sozialpakt, Kinderrechtskonven-
tion) maßgeblich. Hauptproblem angemessenen Schutzes
von Binnenvertriebenen ist der Umstand, dass der eigent-
lich für den Schutz verantwortliche Staat, dessen Staatsge-
biet sie ja nicht verlassen haben, diesen Schutz aufgrund
(bürger-) kriegsbedingter oder anderer Umstände oft nicht
gewährleisten kann oder häufig sogar ursächlich für die in-
ternen Vertreibungen ist. Selbst Regelungen des Zugangs
zu den Binnenvertriebenen zur Bereitstellung humanitärer
Hilfe scheitern oft am Einspruch des jeweiligen Staats.

Auch die Designierung einer verantwortlichen Organisa-
tion innerhalb des UN-Systems hat sich als schwierig er-
wiesen.

Mit der Ausarbeitung von Leitlinien für den Umgang mit
Binnenflüchtlingskrisen, (‚Guiding Principles on Inter-
nally Displaced‘), die der Beauftragte für Binnenflücht-
linge des UN-Generalsekretärs, Francis Deng, im Jahre
1998 vorgelegt hat, ist erstmals der Versuch unternommen
worden, existierende Standards zum Schutz dieser Perso-
nengruppe im internationalen Rahmen in einem praxis-
bezogenen Dokument zusammenzufassen und darüber hi-
nausgehende Empfehlungen auszusprechen. Es bildet
kein völkerrechtlich bindendes Instrument, aufgrund
großer Akzeptanz bei Staaten wie internationalen Organi-
sationen und Nichtregierungsorganisationen jedoch mög-
licherweise entstehendes Völkergewohnheitsrecht. 

Das Problem der Binnenflüchtlinge hängt eng mit den
umstrittenen Fragen nach den Eingriffsmöglichkeiten an-
derer Staaten bei Menschenrechtsverletzungen und der
staatlichen Souveränität zusammen. Fortschritte sind auf
absehbare Zeit am ehesten durch pragmatische Ansätze zu
erreichen, die insbesondere auf den Leitlinien aufbauen
und die sich die verstärkte internationale Aufmerksamkeit
für das Schicksal dieser Personengruppe zunutze machen.
Bedenkenswert erscheinen Vorschläge, für jede Krise, 
die Binnenvertriebene in größerem Umfang zur Folge 
hat, eine hauptverantwortliche UN-Organisation („lead
agency“) zu benennen und die internationale Überwa-
chung für jede dieser Krisen auf politischer Ebene erheb-
lich zu verstärken und auszuweiten. 

Flüchtlingshilfe durch die Bundesregierung

Das Auswärtige Amt leistet Flüchtlingshilfe als Kernele-
ment der humanitären Hilfe im Ausland. UNHCR ist mit
einem Anteil von über 20 % an den Projektgeldern der
größte Einzelempfänger von Mitteln der humanitären
Hilfe der Bundesregierung. Die Gesamtleistungen der
Bundesregierung an den UNHCR haben sich im Jahr
2001 gegenüber dem Vorjahr von ca. 17 Mio. Euro 
auf rund 34 Mio. Euro verdoppelt (einschließlich des
deutschen Regelbeitrages, der ebenso eine freiwil-
lige Leistung darstellt). Auch die Gesamtleistungen an 
das UN-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge 
(UNRWA) konnten 2001 gegenüber dem Vorjahr 
(11,2 Mio. DM) auf über 17 Mio. DM erhöht werden. Der
freiwillige deutsche Regelbeitrag für UNRWA wird ge-
genüber dem Vorjahr (3,27 Mio. DM) im Jahr 2002 auf 
ca. 3,2 Mio. Euro fast verdoppelt werden. Die Bundes-
regierung begrüßt, dass ihre Fähigkeit, einen angemes-
senen Beitrag zum Flüchtlingsschutz zu leisten, im Haus-
haltsjahr 2001 trotz der angespannten Haushaltslage des
Bundes verbessert wurde. 

4.2 Weitere asyl- und flüchtlingspolitische
Aspekte der Menschenrechtspolitik in
Deutschland 

Im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik waren im Be-
richtszeitraum folgende Entwicklungen zu verzeichnen: 
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– Im Bereich der so genannten geschlechtsspezifischen
Verfolgung wurde Rechtssicherheit für die betroffe-
nen Frauen geschaffen. 

Die Koalitionsvereinbarung sieht vor (Ziffer VIII, letz-
ter Absatz): „Wir werden die Verwaltungsvorschriften
mit dem Ziel der Beachtung geschlechtsspezifischer
Verfolgungsgründe überarbeiten“. Entsprechend  wur-
de die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Auslän-
dergesetz, die eine Klarstellung der ausländerrechtli-
chen Rechtslage in Fällen geschlechtsspezifischer
Verfolgung von Frauen enthält, am 7. Juni 2000 vom
Kabinett gebilligt. Sie trat am 6. Oktober 2000 in
Kraft.

Geschlechts-, insbesondere frauenspezifische Flucht-
gründe sind in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Ausländergesetz vom 28. Juni 2000 (AuslG-VwV) in
besonderer Weise berücksichtigt. Geschlechtsspezifische
Rechtsgutverletzungen, wie z. B. systematische Vergewal-
tigungen, Genitalverstümmelungen und andere schwer-
wiegende Formen sexueller Gewalt, werden ausdrücklich
als Gründe für ein Abschiebungshindernis nach § 53 Abs.
6 AuslG aufgeführt. Soweit es sich um eine vom Staat aus-
gehende oder dem Staat zurechenbare Verfolgung bzw.
Menschenrechtsverletzung handelt, wird sie – bei Vorlie-
gen der sonstigen Voraussetzungen – von den §§ 51 und
53 Abs. 4 AuslG erfasst. Im Einzelnen sind in der Verfah-
renspraxis folgende Entwicklungen zu verzeichnen: 

– Änderung der Belehrungsvordrucke beim Bundesamt
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

Das bei der Asylantragstellung ausgehändigte, fremd-
sprachige Merkblatt „Wichtige Mitteilung, – Beleh-
rung für Erst-/Folgeantragsteller über Mitwirkungs-
pflichten und Allgemeine Verfahrenshinweise –“
wurde ergänzt. Die Asylbewerberinnen werden bereits
anlässlich der Antragstellung darüber informiert, dass
im Bedarfsfall für die Anhörung eine Entscheiderin
zur Verfügung steht und das Bundesamt auch spezia-
lisierte Entscheiderinnen für den Bereich geschlechts-
spezifischer Verfolgung anbietet.

– Psychologische Schulungen von Dolmetscherinnen

Dolmetscherinnen werden vom Bundesamt – auch im
Hinblick auf die Einhaltung von Qualitätsstandards im
Asylverfahren – psychologisch geschult. In Zusam-
menarbeit mit den psychosozialen Zentren (PSZ) Düs-
seldorf, Frankfurt und dem Behandlungszentrum für
Folteropfer (BZFO) Berlin e.V. wurde ein gemeinsa-
mes erstes Schulungskonzept erarbeitet. 

Inhaltliche Schwerpunkte sind :

– die soziokulturellen und geschlechtsspezifischen
Aspekte von Flucht und Traumatisierung, 

– die besondere Situation von Traumatisierten sowie

– die Analyse und Auswertung der Rolle von Dol-
metscherinnen während einer Anhörung in sensi-
blen Fällen.

Die ersten Dolmetscherinnenschulungen fanden be-
reits statt.

Durch die allen Einzelentscheiderinnen (EE) angebotene
Schulung zur Erkennung von Traumatisierungen ist ge-
währleistet, dass entsprechende Symptome in der An-
hörung wahrgenommen werden können und im jeweiligen
Fall angemessen weiter verfahren wird. In einem solchen
begründeten Einzelfall tritt das  Beschleunigungsgebot
hinter die berechtigten Interessen der betroffenen Person
zurück.

Eine rücksichtsvolle Anhörungsgestaltung, ggf. durch
eine/n besonders geschulte/n EE/-in mit Sonderaufgaben,
mit jederzeitiger Unterbrechungsmöglichkeit bis hin zur
Vertagung (ggf. bei entsprechender ärztlicher Feststellung
sogar bis nach der Wiederherstellung der Verfahrens-
fähigkeit nach einer Therapie) wird bereits jetzt prakti-
ziert. Derartige Fälle unterliegen im gesamten Verlauf der
erhöhten Aufmerksamkeit des/der EE/-in mit Sonderauf-
gaben (sofern diese/r die Bearbeitung nicht ohnehin selbst
übernimmt) und des Referatsleiters/der Referatsleiterin.
Dies wurde mit den Dienstanweisungen Einzelentschei-
der (DA-EE) „Einzelentscheider/-innen mit Sonderaufga-
ben“ sowie „Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG“
nochmals herausgestellt. 

Diese Verfahrensweise gilt im Übrigen für Folteropfer so-
wie unbegleitete Minderjährige entsprechend.

Verbesserung des Arbeitsmarktzugangs für Asyl-
bewerber und geduldete Flüchtlinge 

Seit der 1. Änderungsverordnung der Arbeitsgenehmi-
gungsverordnung vom Dezember 2000 können jetzt Asyl-
bewerber und geduldete Flüchtlinge nach einer einjähri-
gen Wartezeit eine Beschäftigung aufnehmen, wenn dafür
entsprechend dem gesetzlichen Vermittlungs- und Be-
schäftigungsvorrang des § 285 Abs. 1 SGB III keine 
deutschen Arbeitssuchenden und diesen gleichgestellte
Ausländer (z. B. EU/EWR- Staatsangehörige, drittstaats-
angehörige Ausländer mit Daueraufenthaltsrecht wie die
anerkannten Asylberechtigten oder Flüchtlinge, die einen
Reiseausweis als Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flücht-
lingskonvention besitzen) zur Verfügung stehen. Nach ei-
nem Jahr rechtmäßiger Beschäftigung wird die Arbeits-
genehmigung unabhängig vom Beschäftigungsvorrang
verlängert, sofern der Betreffende bei demselben Arbeit-
geber tätig ist. 

Traumatisierte Ausländer, die sich wegen besonderer Ge-
schehnisse im Herkunftsland in fachärztlicher Behand-
lung befinden, erhalten in Anwendung einer Härtefall-
regelung im Arbeitsgenehmigungsrecht ebenfalls einen
unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt.

Zur politischen Verfolgung in Bürgerkriegs-
situationen

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss 
v. 10. August 2000 – 2 BvR 260/98 und 2 BvR 1353/98 –
(NVwZ 2000, S. 1165 ff.) den Begriff der quasi-staat-
lichen Verfolgung präzisiert. Es hatte beanstandet, dass
das Bundesverwaltungsgericht in zwei Verfahren afgha-
nischer Asylbewerber zu hohe Anforderungen an die An-
nahme des Vorliegens staatsähnlicher Herrschaftsorgani-
sation und damit an politische Verfolgung in einem
andauernden Bürgerkrieg gestellt habe. 
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Grundsätzlich geht das Bundesverfassungsgericht zwar
weiterhin davon aus, dass politische Verfolgung vom
Staat ausgehen müsse. Dem stehe jedoch nicht entgegen,
dass dem Staat solche staatsähnlichen Organisationen
gleichstünden, die den jeweiligen Staat verdrängt hätten
oder denen dieser das Feld überlassen habe und die ihn da-
her insoweit ersetzt hätten. Für diese quasi-staatliche Ver-
folgung kann es nunmehr genügen, wenn eine Bürger-
kriegspartei – in dem in Rede stehenden Fall die Taliban –
in einem Kernterritorium einen festgefügten Herrschafts-
bereich von gewisser Stabilität tatsächlich errichtet und
damit quasi-staatliche Herrschaftsmacht erlangt hat.

Der Gesetzgeber hat auf das Anliegen, einen verbesserten
Schutz vor nicht staatlicher und geschlechtsspezifischer
Verfolgung in Deutschland zu gewährleisten, im Rahmen
des Zuwanderungsgesetzes reagiert. In § 60 Abs. 1 Auf-
enthaltsgesetz wird klargestellt, dass Verfolgung, die an
bestimmte Merkmale anknüpft, unabhängig von der staat-
lichen oder nichtstaatlichen Qualität des Verfolgers bei
der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der
Genfer Flüchtlingskonvention zu berücksichtigen ist. Im
Ergebnis wird dadurch insbesondere der Schutz von Op-
fern schwerer Übergriffe, die an das Geschlecht anknüp-
fen, von Dritten ausgehen und vor denen der Staat nicht
schützen kann, wesentlich verbessert. Sie werden in Zu-
kunft bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen in Deutsch-
land ebenfalls den Flüchtlingsstatus nach der Genfer
Flüchtlingskonvention erhalten.

Exkurs: Das neue „Zuwanderungsgesetz“

Mit dem von Bundestag und Bundesrat im März 2002
verabschiedeten „Zuwanderungsgesetz“ hat die Bundes-
regierung eines ihrer wichtigsten Reformvorhaben ver-
wirklicht. Einer der Kernpunkte des Gesetzes ist die
grundsätzliche Zulassung von Arbeitszuwanderung; dies
stellt einen bedeutsamen Paradigmenwechsel in der deut-
schen Ausländerpolitik der vergangenen Jahrzehnte dar.
Das Gesetz greift wesentliche Teile der Vorschläge auf,
die die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ unter
Vorsitz von Frau Prof. Rita Süssmuth im Juli 2001 vor-
gestellt hatte. Mit dem Gesetz verfolgt die Bundes-
regierung das Ziel, die Zuwanderung zum Zwecke der Er-
werbstätigkeit zu erleichtern, die Steuerung und Begren-
zung des Zuzugs von Ausländern und die Integration dau-
erhaft aufhältiger Ausländer zu verbessern, die Erfüllung
der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland sicherzustellen (vgl. §1 Abs. 1 AufenthG)
sowie das Ausländerrecht und das Aufenthaltsrecht von
Unionsbürgern zu vereinfachen. Die Durchführung der
Asylverfahren soll gestrafft und beschleunigt werden. Im
Bereich der Flüchtlingspolitik enthält das „Zuwande-
rungsgesetz“ – in enger Bindung an die Genfer Flücht-
lingskonvention – wesentliche Verbesserungen für ge-
schlechtsspezifisch und nicht staatlich Verfolgte. Sie
werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten mit der
Aufenthaltserlaubnis künftig den selben Aufenthaltsstatus
wie Asylberechtigte. Das „Zuwanderungsgesetz“ soll
zum 1. Januar 2003 in Kraft treten. 

A 5 Menschenrechte und Wirtschaft
In einer Welt zunehmender Vernetzung und wirtschaft-
lichen Zusammenwachsens misst die Bundesregierung
der weltweiten Förderung von Frieden, Prosperität, De-
mokratie, dem Schutz der Menschenwürde und der Ach-
tung der Menschenrechte große Beachtung bei. „Globale
Spielregeln“ gewinnen hier zunehmend Bedeutung. Die
Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und rechts-
staatliche Verhältnisse zu schaffen, in denen sich die Men-
schenrechte entfalten können, sind nicht nur elementare
ethische Gebote, sondern zugleich Voraussetzungen für
nachhaltige politische Stabilität sowie für wirtschaftliche
und soziale Entwicklung in der Welt. 

Die universelle Wahrung der Menschenrechte ist vorran-
gig eine staatliche Aufgabe. Die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte von 1948 verpflichtet jedoch auch
die Einzelnen sowie alle Organe der Gesellschaft und da-

Lageberichte des Auswärtigen Amts 

Das Auswärtige Amt hat das Neukonzept bei der Erstel-
lung der Berichte zur asyl- und abschiebungsrelevanten
Lage, den so genannten „Lageberichten“, konsequent
umgesetzt (vgl. 5. Menschenrechtsbericht der Bundes-
regierung). Mittlerweile wurden alle der derzeit für 
37 Staaten erstellten Lageberichte auf Grundlage des
neuen Verfahrens verfasst. Eine Aktualisierung der Be-
richte erfolgt in der Regel im halb- oder jährlichen
Rhythmus. In Ländern, in denen besondere politische
Entwicklungen verliefen (z. B. Afghanistan, Mazedo-
nien) hat das Auswärtige Amt mehrfach so genannte 
„Ad-hoc“-Lageberichte erstellt, um eine aktuelle Unter-
richtung der Nutzer der Lageberichte, nämlich Gerichte, 
Innenbehörden, Bundesamt für ausländische Flüchtlinge
und über diese auch der Verfahrensbeteiligten, zu ge-
währleisten.

Der institutionalisierte Dialog mit Nichtregierungsorga-
nisationen und dem UNHCR zu den Lageberichten im
Rahmen von regelmäßig stattfindenden Gesprächsrun-
den wurde erfolgreich fortgeführt. Das Auswärtige Amt
hat in vielen Fällen Erkenntnisse der Gesprächspartner
in die Lageberichte eingearbeitet. Die Auslandsvertre-
tungen sind gehalten, alle verfügbaren Informationen
über das jeweilige Gastland – und dazu gehören auch
die Materialien von Menschenrechtsorganisationen –
bei der Erstellung der Lageberichte auszuwerten. Die
Redaktion der Lageberichte verbleibt gleichwohl in der
Verantwortung des Auswärtigen Amts, das die Lagebe-

richte aus Gründen des Quellenschutzes und der Not-
wendigkeit, die Berichte ohne Rücksichtnahme auf
außenpolitische Interessen formulieren zu können, wei-
weiterhin als „Verschlusssache – Nur für den Dienst-
gebrauch“ einstuft. Zum Konzept der Lageberichte 
und der Nachforschungspraxis des Auswärtigen Amts 
s. 5. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschen-
rechtspolitik in den Auswärtigen Beziehungen (www.
auswaertiges-amt.de).
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mit ebenfalls die wirtschaftlichen Akteure, zu ihrer Ver-
wirklichung beizutragen. Im Zuge der Globalisierung ge-
winnt diese Aufgabe immer größere praktische Relevanz.

Auch unter den Bedingungen der Globalisierung trägt je-
des Land die Hauptverantwortung für die eigene wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung, einschließlich der
Einhaltung der Menschenrechte. Zusätzlich kommt den
weltweit agierenden Unternehmen eine wichtige Rolle zu.
Sie können mit ihren Geschäftskontakten und Investiti-
onsentscheidungen sowie als „corporate citizens“ dazu
beitragen, die Einhaltung von Menschenrechten und So-
zialstandards in den Ländern, in denen sie tätig sind, zu
unterstützen. Dabei liegt der Schutz der Grundfreiheiten,
die Einhaltung rechtsstaatlicher Verfahren, der politische
und soziale Ausgleich als Grundlage staatlicher Stabilität
auch im Interesse international tätiger Unternehmen. 

Die im Jahre 2000 überarbeiteten OECD-Leitsätze für
multinationale Unternehmen wie auch die „Global Com-
pact“-Initiative von UN-Generalsekretär Kofi Annan, der
sich bereits eine Reihe namhafter deutscher Unternehmen
angeschlossen haben, sind wichtige Wegmarken zu die-
sem Ziel. Die Bundesregierung setzt sich aktiv dafür ein,
dieses Ziel zu erreichen. Insbesondere versucht sie, den
Dialog zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte in 
– jeweils unterschiedlichen Themenschwerpunkten gewid-
meten – Gesprächskreisen zwischen Politik, Wirtschaft,
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen vo-
ranzubringen.

5.1 Der „Global Compact“ des UN-General-
sekretärs

Die erstmals auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im
Februar 1999 vorgestellte Initiative des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen, Kofi Annan, für einen „Globalen
Pakt“ („Global Compact“) zwischen den Vereinten Na-
tionen und Wirtschaftsunternehmen hat zum Ziel, die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen, der
Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen zu

stärken und für die Durchsetzung zentraler Ziele der UNO
nutzbar zu machen. Ihr Generalsekretär fordert die Unter-
nehmen auf, sich neun aus den zentralen Zielen der UN
abgeleitete Prinzipien zum Menschenrechtsschutz, zu 
Sozial- und Umweltstandards zu Eigen zu machen und
freiwillig in ihrer Unternehmenspolitik zu beachten. Sie
ergeben sich aus der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, der Erklärung der Internationalen Arbeitsor-
ganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei
der Arbeit sowie aus dem Weltsozialgipfel von Kopenha-
gen 1995 und dem Umweltgipfel von Rio 1992. 

Menschenrechte

1. Die Wirtschaft soll die international verkündeten
Menschenrechte in ihrem Einflussbereich unterstüt-
zen und achten und

2. sicherstellen, dass sie nicht zum Komplizen von Men-
schenrechtsverletzungen wird.

Arbeitsbeziehungen

3. Die Wirtschaft soll die Vereinigungsfreiheit wahren
und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarif-
verhandlungen gewährleisten sowie ferner auf 

4. die Beseitigung aller Formen der Zwangs- oder
Pflichtarbeit,

5. die tatsächliche Abschaffung der Kinderarbeit und

6. die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäfti-
gung und Beruf hinwirken.

Umwelt

7. Die Wirtschaft soll umsichtig an ökologische Heraus-
forderungen herangehen,

8. Initiativen zur Förderung eines verantwortlicheren
Umgangs mit der Umwelt durchführen und 

9. sich für die Entwicklung und Verbreitung umwelt-
freundlicher Technologien einsetzen.

Die beteiligten Firmen sollen ferner Belege aus ihrer Ge-
schäftstätigkeit für ihr Engagement im „Global Compact“
auf einer Internetseite veröffentlichen (www.unglobal-
compact.org), um einerseits anderen Firmen nachah-
menswerte Beispiele zu liefern und andererseits Nicht-
regierungsorganisationen und der interessierten Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Am hochrangigen Gründungstreffen am 26. Juli 2001 in
New York haben 40 Unternehmen teilgenommen, darun-
ter acht namhafte, weltweit operierende deutsche Wirt-
schaftsunternehmen. Bis Ende 2001 konnte die Zahl der
mitwirkenden Firmen auf über 500 gesteigert werden. Die
Bundesregierung unterstützt nachdrücklich die Ziele des
„Global Compact“. Sie wirbt gegenüber der deutschen
Wirtschaft um Unterstützung der Initiative und steht mit
den deutschen „Global Compact“-Mitgliedern und dem
UN-Sekretariat in engem Kontakt. Die Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (gtz) hat in Abstimmung mit
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung und dem Auswärtigen Amt eine

„Es muss uns ein überragendes Ziel sein, die Globali-
sierung zu einer positiven Kraft für alle Völker zu ma-
chen. Die Globalisierung braucht ein politisch gestal-
tendes Korrektiv, sonst wird sie die Ungerechtigkeit in
der Welt weiter vermehren. Die von den Vorzügen der
Globalisierung bislang Ausgeschlossenen müssen künf-
tig stärker einbezogen und ihnen muss mehr politische
Mitbestimmung bei der Steuerung der globalen Pro-
zesse und eine faire Teilhabe an der Entwicklung der
Weltwirtschaft ermöglicht werden. Hierauf hinzuwir-
ken ist für die hoch entwickelten Länder eine Frage von
Moral und Verantwortung, aber auch des eigenen Inter-
esses, denn die globalen Fragen lassen sich nur lösen,
wenn alle Länder partnerschaftlich zusammenwirken.“ 

Rede von Bundesaußenminister Fischer vor der 55. UN-
Generalversammlung in New 

York, 14. September 2000
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Kontaktstelle eingerichtet, die als Ansprechpartner für
deutsche Firmen wie auch die Vereinten Nationen dienen
soll. Alle drei sind in ein Netzwerk der deutschen „Global
Compact“ Unternehmen einbezogen, das der Umsetzung
und Verbreitung der Prinzipien des „Global Compact“
dienen soll. Das Auswärtige Amt hat den „Global Com-
pact“ im Rahmen des „Forums Globale Fragen“ im Okto-
ber 2000 und im Juni 2001 unter Teilnahme von hochran-
gigen Vertretern des UN-Sekretariats der Öffentlichkeit
vorgestellt und eine Anschubfinanzierung für das neu ge-
schaffene Global Compact-Büro im UN-Sekretariat in
New York geleistet. 

In Anlehnung an die „Global Compact“ Initiative des UN-
Generalsekretärs haben die G8 in ihrer Initiative zum so-
zialen Unternehmertum vom Juli 2001 die Rolle, die Wirt-
schaftsunternehmen in konfliktträchtigen Regionen bei
der Konfliktverhütung und bei Wiederaufbaumaßnahmen
in post-Konflikt Situationen ausüben können, gewürdigt.
Sie beabsichtigen, mit dem Privatsektor und nicht staat-
lichen Akteuren optimale Verfahrensweisen auszuloten,
mit denen auf Herausforderungen im Umfeld potenzieller
Konfliktsituationen reagiert werden kann und in welcher
Form etwa Unternehmen und örtliche Gemeinden part-
nerschaftlich beim Aufbau der Zivilgesellschaft zusam-
menarbeiten können.

5.2 OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen

Auslandsinvestitionen leisten einen wichtigen Beitrag
zum wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fort-
schritt in den Gastländern. Mit ihrer Handels- und Inves-
titionstätigkeit tragen insbesondere die multinationalen
Unternehmen zur effizienten Nutzung von Finanz- und
Humankapital, Technologie sowie natürlichen Ressour-
cen bei. Sie erleichtern den Technologietransfer zwischen
den verschiedenen Regionen der Welt wie auch die Ent-
wicklung von Technologien, die den jeweiligen örtlichen
Gegebenheiten angepasst sind. Über formale Berufsbil-

dungsmaßnahmen wie auch über die Ausbildung am Ar-
beitsplatz tragen die multinationalen Unternehmen ferner
zur Entwicklung des Humankapitals in den Gastländern
bei.

Um diese positiven Effekte zu fördern und zu verstärken,
haben die Regierungen der OECD-Mitgliedstaaten sowie
von Argentinien, Brasilien und Chile im Juni 2000 eine
Neufassung der OECD-Leitsätze für multinationale Un-
ternehmen verabschiedet. Die OECD-Leitsätze stellen
Empfehlungen der Regierungen für ein verantwortungs-
volles und dem geltenden Recht entsprechendes unter-
nehmerisches Verhalten bei Auslandsaktivitäten dar. Die
Leitsätze treten weder an die Stelle geltenden Rechts noch
sind sie diesem übergeordnet. Die Beachtung der
Leitsätze durch die Unternehmen beruht auf dem Prinzip
der Freiwilligkeit und hat keinen rechtlich zwingenden
Charakter. Die Leitsätze dürfen weder den Wettbewerb
auf rechtswidrige Weise einschränken noch als Ersatz für
wirksame staatliche Gesetze und Regulierungen betrach-
tet werden.

Die Bundesregierung hat die Initiative der OECD zur
Neufassung der Leitsätze von Anfang an durch konstruk-
tive Mitarbeit unterstützt. Auch die deutsche Wirtschaft
hat in positiver Weise zur Weiterentwicklung der Verhal-
tensempfehlungen beigetragen und sich in öffentlicher
Erklärung zu den hierin niedergelegten Grundsätzen 
und Maßstäben bekannt. Die Unternehmen sollen die
Leitsätze überall dort, wo sie ihre Geschäftstätigkeit aus-
üben, unter Berücksichtigung der besonderen Gegeben-
heiten des jeweiligen Gastlands beachten. Hierbei sollten
die Unternehmen der erklärten Politik der Länder, in de-
nen sie tätig sind, voll Rechnung tragen und auch die Mei-
nungen der anderen Unternehmensbeteiligten in Betracht
ziehen.

Die Neufassung der OECD-Leitsätze für multinationale
Unternehmen enthält auch Empfehlungen für verantwor-
tungsvolle Unternehmenspraktiken im Bereich der Men-
schenrechte und der Arbeitsrechte, für deren Beachtung
sich auch die Bundesregierung einsetzt. Der Arbeitskreis
„Menschenrechte und Wirtschaftstätigkeit“, in dem neben
der Bundesregierung auch die Sozialpartner und Nichtre-
gierungsorganisationen vertreten sind, hat deshalb die
Neufassung der OECD-Leitsätze ausdrücklich begrüßt.

Die freiwillige Beachtung der Leitsätze wird durch die im
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie an-
gesiedelte „Nationale Kontaktstelle“ sowie einen Ar-
beitskreis „OECD-Leitsätze“ nachhaltig gefördert. Im 
Dezember 2001 fand hierzu auf Einladung des Bundes-
wirtschaftsministers eine hochrangige Konferenz statt, an
der auch der Präsident des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie und der Vorstand des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes teilnahmen. Alle Beteiligten waren sich 
einig, dass die kontinuierliche Unterstützung seitens 
der Wirtschaft, der Arbeitnehmerorganisationen und der
Nichtregierungsorganisationen und deren ständige Mit-
wirkung entscheidende Voraussetzungen dafür sind, dass
die neuen Leitsätze zu einem nützlichen Bezugsrahmen
und einem Werkzeug zur Förderung eines sozial verant-
wortungsvollen unternehmerischen Verhaltens werden.

„Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften“ 

Mit der von Deutschland eingebrachten und am 21. De-
zember 2000 im Konsens verabschiedeten Resolution
„Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften“ (Res. 55/
212) hatte die 55. UN-Generalversammlung den Ge-
danken einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und dem Privatsektor in allgemeiner
Form unterstützt. In ihrer bei der 56. Generalversamm-
lung wiederum von Deutschland – diesmal mit der ge-
samten Europäischen Union – eingebrachten und am 
11. Dezember 2001 im Konsens angenommenen Nach-
folgeresolution (Dok ...) hat die Generalversammlung
den Nutzen einer solchen Zusammenarbeit erneut be-
kräftigt und den „Global Compact“ als Beispiel dafür
angeführt, wie die Privatwirtschaft zur Verwirklichung
der Ziele der Vereinten Nationen beitragen kann. 
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5.3 Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation 

In der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der
Arbeit und ihre Folgemaßnahmen vom 18. Juni 1998 ha-
ben sich die gegenwärtig 174 Mitgliedstaaten der IAO
erstmalig politisch verbindlich auf Beachtung von so ge-
nannten Kernarbeitsstandards geeinigt. Zu diesen Kernar-
beitsstandards oder -normen zählen 

– die Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerken-
nung des Rechts zu Kollektivverhandlungen;

– die Beseitigung aller Formen von Zwangs- oder
Pflichtarbeit;

– die effektive Abschaffung der Kinderarbeit; 

– die Beseitigung der Diskriminierung in Beschäftigung
und Beruf. 

Diese Kernarbeitsnormen sind in den IAO-Übereinkom-
men Nummer 29 (Zwangsarbeit), 87 (Vereinigungsfrei-

heit und Schutz des Vereinigungsrechtes), 98 (Recht zu
Kollektivverhandlungen), 100 (Gleichheit des Entgeltes
männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwer-
tige Arbeit), 111 (Diskriminierung in Beschäftigung und
Beruf) sowie 138 (Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung) und 182 (Verbot der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit) niedergelegt. Deutschland hat alle 
Übereinkommen ratifiziert.

5.4 Arbeitskreis Menschenrechte und 
Wirtschaft 

Der auf Initiative des Beauftragten der Bundesregierung
für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe im Aus-
wärtigen Amt im Oktober 1999 gegründete Arbeitskreis
„Menschenrechte und Wirtschaft“11 hat seine Zusam-
menkünfte im Berichtszeitraum fortgesetzt. Der Arbeits-
kreis befasst sich mit den Beiträgen, die von Unternehmen
und Wirtschaftsverbänden, von Gewerkschaften, Regie-
rung und Nichtregierungsorganisationen – bei Anerken-
nung ihrer jeweils unterschiedlichen Interessen und Ak-
tionsmöglichkeiten – im Sinne des Schutzes und der
Förderung der Menschenrechte geleistet werden können.
Er hat mit einer vorläufigen Bestandsaufnahme zu beste-
henden Regelungen und Selbstverpflichtungen in Unter-
nehmen begonnen und eine Studie „Menschenrechte und
Außenwirtschaft“ angeregt, die vom Auswärtigen Amt in
Auftrag gegeben und im August 2000 fertig gestellt
wurde. Der Arbeitskreis wird vom Beauftragten für Men-
schenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe koordiniert. 

Der Arbeitskreis hat sich darauf verständigt, die Fort-
schreibung bestehender Regelungen und besonders inte-
ressante Beispiele aus der Praxis zu untersuchen. An den
Treffen des Arbeitskreises nehmen Vertreterinnen und
Vertreter des Bundesverbandes der Deutschen Industrie,
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände, der Gewerkschaften, des Auswärtigen Amts und
dreier weiterer Bundesressorts – der Bundesministerien
für Wirtschaft und Technologie, für Arbeit und Sozialord-
nung und für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung – sowie der NRO-Verbände Forum Menschen-
rechte (www.forum-menschenrechte.de) und VENRO
(Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen) teil. Im Februar 2002 haben die
Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung „Internationaler
Schutz der Menschenrechte und Wirtschaftstätigkeit“ for-
muliert.

„TRIPS“: Patentrechte und öffentliche Gesundheit

In einer besonderen Erklärung haben die Minister der
Welthandelsorganisation („World Trade Organisation“)
im November 2001 in Doha (Katar) eine Vereinbarung
zum Verhältnis Patentrechte („handelsbezogene As-
pekte der Rechte des geistigen Eigentums“; Trade Rela-
ted Aspects of Intellectual Property Rights/„TRIPS“)
und öffentliche Gesundheit getroffen. Danach sind die
WTO-Mitgliedstaaten durch TRIPS nicht daran gehin-
dert, Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesund-
heit zu ergreifen. Darüber hinaus wird bestätigt, dass die
Interpretation der TRIPS-Bestimmungen die Bedürf-
nisse der WTO-Mitglieder zum Schutz öffentlicher Ge-
sundheit und zur Förderung des Zugangs zu Medika-
menten berücksichtigen kann und soll; hierbei soll 
der im TRIPS bestehende Gestaltungsspielraum unter
größtmöglicher Berücksichtigung der Interessen der
Entwicklungsländer genutzt werden. Die Erklärung be-
tont jedoch auch, dass die für erforderlich gehaltenen
gesundheitspolitischen Maßnahmen der jeweiligen
Staaten im Einklang mit dem TRIPS-Übereinkommen
stehen müssen. Die Geltung der Regeln als solche
wurde hierbei in Doha von keinem WTO-Mitgliedsland
in Frage gestellt. Damit ist klargestellt, dass auch im
Rahmen des TRIPS-Übereinkommens ein angemesse-
ner Ausgleich zwischen den Interessen der Inhaber ge-
werblicher Schutzrechte sowie wichtigen nationalen
Zielen wie dem Schutz der öffentlichen Gesundheit 
hergestellt wird.

11 Siehe 5. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspoli-
tik in den auswärtigen Beziehungen, Drucksache 14/3739 v. 28. Juni
2000, www.auswaertiges-amt.de 
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Internationaler Schutz der Menschenrechte und Wirtschaftstätigkeit – Gemeinsame Erklärung von Bundes-
regierung, BDI und BDA, DGB, „Forum Menschenrechte“ und VENRO

„Die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte ist eine große Herausforderung für Politik, Wirtschaft, Gewerk-
schaften und Zivilgesellschaft. Die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und rechtsstaatliche Verhältnisse zu
schaffen, in denen sich die Menschenrechte entfalten können, sind nicht nur elementare ethische Gebote, sondern zu-
gleich Voraussetzungen für nachhaltige politische Stabilität sowie für wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der
Welt. 

Die universelle Wahrung der Menschenrechte ist vorrangig eine staatliche Aufgabe. Sie wurde von der Bundesregie-
rung zu einer Leitlinie deutscher Außenpolitik erklärt. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ver-
pflichtet jedoch auch die Einzelnen sowie alle Organe der Gesellschaft, und damit ebenfalls die wirtschaftlichen Ak-
teure, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. Im Zuge der Globalisierung gewinnt diese Aufgabe immer größere
praktische Relevanz. Dabei wird deutlich, dass der Schutz der Grundfreiheiten, die Einhaltung rechtsstaatlicher Ver-
fahren, der politische und soziale Ausgleich als Grundlage staatlicher Stabilität auch im Interesse international täti-
ger Unternehmen liegen.

Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen sollten vor allem innerhalb ihres unmittelba-
ren Verantwortungsbereichs für die Förderung und Verwirklichung der in den beiden Menschenrechtspakten der Ver-
einten Nationen festgestellten Menschenrechte eintreten. Darüber hinaus sind wir jedoch durch die Präambel der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgerufen, alle in der Erklärung festgeschriebenen Menschenrechte zu
fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereich zu ihrer Anerkennung und
Verwirklichung beizutragen. Insbesondere sollten wir sicherstellen, keine Menschenrechtsverletzungen mitzuverant-
worten und in Krisengebieten nicht zur Verschärfung von Konflikten beizutragen. 

Unsere Anerkennung gilt all denen in Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft, die sich für den
Schutz und die Förderung der Menschenrechte einsetzen. Wir halten es für wichtig, dass deutsche Unternehmen mit
konkreten Unternehmensentscheidungen nachahmenswerte Initiativen entwickeln, um zur Verwirklichung der Men-
schenrechte beizutragen. Wir begrüßen die Initiative des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kofi Annan, durch
den „Global Compact“ Unternehmen zur Einhaltung grundlegender Menschen- und Arbeitsrechte und Umweltstan-
dards zu ermutigen. Nun kommt es auf die Umsetzung dieser Prinzipien an. Viele Unternehmen, darunter auch deut-
sche, haben dem „Global Compact“ bereits ihre Unterstützung zugesichert.

Wir begrüßen auch die im Juni 2000 verabschiedete Neufassung der OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men. Diese Leitsätze enthalten Empfehlungen für verantwortungsvolle Unternehmenspraktiken – gerade auch im Be-
reich der Menschenrechte und der Arbeitsrechte, für deren Beachtung sich auch die Bundesregierung und die im Ar-
beitskreis vertretenen Organisationen einsetzen. 

Wir sehen es auf nationaler Ebene als unsere gemeinsame Aufgabe an, mit unseren jeweiligen Möglichkeiten auf 
die Wahrung der Menschenrechte hinzuwirken. Wir bekennen uns daher gemeinsam zur Achtung und zur Förderung
der Grundsätze, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie in den internationalen Menschen-
rechtspakten und -konventionen niedergelegt sind. Dazu gehören auch die in der „Erklärung der IAO über Grund-
legende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“ vom 18. Juni 1998 enthaltenen grundlegenden Arbeitsrechte, die auch
durch IAO-Übereinkommen geregelt sind: die Gewährleistung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und auf Tarif-
verhandlungen, die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit, die effektive Abschaffung der Kinderarbeit und die
Beseitigung von Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf.

Um dauerhaften Bestand zu haben, müssen Menschenrechte nicht nur in staatlichen Institutionen, in Betrieben und
gesellschaftlichen Organisationen, sondern auch in den Köpfen und Herzen der Menschen verankert sein. Gesell-
schaftliches Engagement zugunsten der Menschenrechte ist daher unverzichtbar. Dies gilt für alle Länder der Welt,
insbesondere jedoch für Länder, in denen die Menschenrechte in schwerwiegender Weise verletzt werden. Wir selbst
wollen im Rahmen unserer jeweiligen Möglichkeiten aktiv an der Förderung und Stärkung des weltweiten Schutzes
der Menschenrechte mitwirken. Diese gemeinsame Erklärung ist eine Basis für unser weiteres Bemühen, praktische
Schritte auf diesem Gebiet zu entwickeln und zu fördern. Wir rufen Politik Wirtschaft, Gewerkschaften und Zivilge-
sellschaft auf, durch eigenes konkretes Handeln zum Schutz aller Menschenrechte beizutragen.“ 
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5.5 Runder Tisch „Verhaltenskodizes“ 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) hat im Januar 2001 mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Unternehmen, Gewerk-
schaften, Nichtregierungsorganisationen und anderen Mi-
nisterien einen Runden Tisch zu Verhaltenskodizes von
Unternehmen initiiert. Der Runde Tisch „Verhaltenskodi-
zes“ setzt sich zum Ziel, die Umsetzung von Arbeits- und
Sozialstandards in Entwicklungsländern durch Verhal-
tenskodizes von Unternehmen (Codes of Conduct) zu ver-
bessern. Das BMZ moderiert den Diskussionsprozess und
fördert die gemeinsam entwickelten Maßnahmen.

Der Ansatz des Runden Tisches zeigt sich in der gemein-
samen Durchführung sowohl von Pilotmaßnahmen in
Entwicklungsländern als auch von Diskussionsprozessen
in Deutschland. Mit den Pilotprojekten sollen konkret 

– Sozialstandards in den beteiligten Unternehmen ge-
bessert,

– Lösungsorientierte Schlussfolgerungen aus prakti-
schen Problemen gezogen und 

– Empfehlungen für Einführung, Monitoring und Ve-
rifizierung von Verhaltenskodizes erarbeitet werden.

Im Jahre 2001 wurde gemeinsam von allen Beteiligten
des Runden Tisches ein Basispapier verabschiedet. Mit
ihm legt der Runde Tisch seine Ziele, Struktur und Vorge-
hensweise dar. Es wurden verschiedene Implementie-
rungs- und Monitoringansätze diskutiert und ein Arbeits-
plan erstellt, der offene Fragen klären soll. Gleichzeitig
sind Projekte zur gemeinsamen Implementierung und
zum Monitoring von Verhaltenskodizes in Vorbereitung.
Die aktuelle Diskussion, geplante Veranstaltungen sowie
Arbeitspapiere und Kontaktadressen finden sich im Inter-
net unter www.coc-runder-tisch.de. 

5.6 Menschenrechtskriterium bei Rüstungs-
ausfuhren und der Ausfuhr ziviler Güter 

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive Rüstungs-
exportkontrollpolitik; sie legt dabei zum Teil strengere
Kriterien an, als dies vom EU-Verhaltenskodex für Waf-
fenausfuhren (s. u.) gefordert wird. Im Unterschied zu ei-
ner Reihe anderer Staaten ist die Rüstungsexportpolitik
für die Bundesregierung kein Instrument ihrer Außen-
politik. Entscheidungen über Rüstungsexportvorhaben
werden nach einer sorgfältigen Abwägung außen-, sicher-
heits- und menschenrechtspolitischer Argumente getrof-
fen. Bei unterschiedlichen Auffassungen der am Ent-
scheidungsprozess beteiligten Ressorts über die Erteilung
oder Versagung von Ausfuhrgenehmigungen entscheidet
in der Regel abschließend der Bundessicherheitsrat.

– Die Politischen Grundsätze der Bundesregierung 
für Rüstungsexporte in der Fassung vom 19. Januar
2000 (s. www.bafa.de > Ausfuhrkontrolle > Politische
Grundsätze) räumen – zusammen mit den bereits seit
Mitte 1998 geltenden Kriterien des EU-Verhaltenskode-
xes für Waffenausfuhren – dem Menschenrechtskrite-
rium einen besonderen Rang ein. Auch wird das 
Menschenrechtskriterium darin erstmals konkret ausfor-
muliert und hinsichtlich seiner Anforderungen präzi-

siert. Rüstungsexporte, d. h. Ausfuhren von Kriegswaf-
fen und sonstigen Rüstungsgütern, darunter auch Gütern
mit doppeltem Verwendungszweck, die militärisch ge-
nutzt werden sollen, werden auf dieser Grundlage
grundsätzlich nicht genehmigt, wenn der „hinreichende
Verdacht“ besteht, dass das betreffende Rüstungsgut
(Waffen, Munition, besonders konstruierte Fahrzeuge,
aber auch z. B. Software) zur internen Repression oder
zu sonstigen fortdauernden und systematischen Men-
schenrechtsverletzungen missbraucht wird. Dabei spielt
die allgemeine Menschenrechtssituation im Bestim-
mungsland eine wichtige Rolle.

Zur Beurteilung der Menschenrechtssituation kommt
es vor allem darauf an, ob das Empfängerland eine
rechtsstaatliche Struktur besitzt und ob demokratische
und menschenrechtliche Grundprinzipien beachtet
werden, z. B. das Verbot von Folter und Misshandlun-
gen. Wie sich in Anwendung dieser Kriterien die Ver-
hältnisse in einem Land (sei es ein NATO- bzw.
NATO-gleichgestelltes oder „Drittland“) darstellen,
wird auf der Grundlage der Feststellungen von inter-
nationalen Organisationen wie der UN, der OSZE, des
Europarates oder der EU unter Einschluss der Berichte
deutscher Auslandsvertretungen ermittelt. Berichte in-
ternationaler Menschenrechtsorganisationen werden
ebenfalls berücksichtigt. Bei der Genehmigungsent-
scheidung, die den rechtlichen Vorgaben des Kriegs-
waffenkontroll- und des Außenwirtschaftsgesetzes
genügen muss, werden alle Umstände des Einzelfalls
berücksichtigt. Dabei sind oft schwierige Abwägun-
gen erforderlich. 

– Den am 8. Juni 1998 vom Rat der EU angenommenen
EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren (www.
bafa.de > Ausfuhrkontrolle > EU-Verhaltenskodex) hat
die Bundesregierung im Rahmen der Politischen
Grundsätze als Mindeststandard (mit zum Teil darüber
hinausreichender nationaler Praxis) übernommen. Hier
ist das Menschenrechtskriterium ein wichtiges von ins-
gesamt acht Kriterien. Darüber hinaus hat der Kodex
ein Verfahren gegenseitiger Unterrichtung über – z. B.
aufgrund des Menschenrechtskriteriums – abgelehnte
Ausfuhrentscheidungen etabliert. Will ein anderer Mit-
gliedstaat eine „im Wesentlichen gleichartige“ Ausfuhr
genehmigen, verpflichtet ihn der Kodex dazu, zuvor in
Konsultationen mit dem EU-Partner einzutreten. Das
Menschenrechtskriterium hat damit durch die Auf-
nahme in den EU-Prüfkatalog in Verbindung mit dem
eingeführten Notifizierungsverfahren über die nationa-
len Grenzen hinaus EU-weite Wirkung. Die EU-Bei-
trittskandidaten müssen diesen hohen Kontrollstandard
als Beitrittsvoraussetzung übernehmen.

– Der am 21. November 2001 vom Kabinett beschlossene
Rüstungsexportbericht 2000 (www.bmwi.de > Politik-
felder > Außenwirtschaft > Exportkontrolle) zeigt er-
neut, dass Deutschland beim Export von Kriegswaffen
und sonstigen Rüstungsgütern in politisch kritische Re-
gionen kaum in Erscheinung tritt (Kapitel III.2). Der
Jahreswert der deutschen Exporte von Kriegswaffen ist
2000 im Vergleich zum Jahr 1999 um 53 % gesunken;
deren Anteil an den deutschen Gesamtausfuhren lag bei
0,11 %. Der Rückgang des Jahreswertes der erteilten
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5.7 Menschenrechte und Ausfuhrgewähr-
leistungen des Bundes („Hermes-
Deckungen“)

Für die Vergabe von Ausfuhrgewährleistungen gelten die
„Richtlinien für die Übernahme von Ausfuhrgewähr-
leistungen“ vom 30. Dezember 1983, zuletzt geändert am
31. Januar 2002. Voraussetzung für die Übernahme einer
Ausfuhrgewährleistung ist gemäß Absatz 2.1 der vor-
genannten Richtlinien die Förderungswürdigkeit oder ein
besonderes staatliches Interesse der Bundesrepublik
Deutschland an der Durchführung des Ausfuhrgeschäftes.
Ein Ausfuhrgeschäft gilt insbesondere nicht als förde-
rungswürdig, wenn seiner Durchführung wichtige Inter-
essen der Bundesrepublik Deutschland entgegen stehen.
Im Einzelfall können projektbezogene Menschenrechts-
fragen eine wichtige Rolle spielen. 

Seit dem 26. April 2001 sind die „Leitlinien für die
Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und ent-
wicklungspolitischen Gesichtspunkten bei der Über-
nahme von Ausfuhrgewährleistungen des Bundes“ in
Kraft (s. www.ausfuhrgewaehrleistungen.de). Leitlinien
und Einzelfallprüfung stellen sicher, dass diese wichtigen
Gesichtspunkte verantwortungsvoll berücksichtigt wer-
den. Dazu gehören auch Menschenrechtsfragen, die sich
auf das zu unterstützende Projekt beziehen. 

Menschenrechtsfragen können sich insbesondere bei Lie-
ferungen an Streit- und Sicherheitskräfte eines Besteller-
landes stellen, in dem hinreichender Verdacht besteht,
dass das Ausfuhrgut vom Empfänger zu fortdauernden
oder systematischen Menschenrechtsverletzungen miss-
braucht wird.

In den Leitlinien wird unter Punkt 2. hervorgehoben, dass
die Indeckungnahme eines Exportgeschäftes nur im Rah-
men der im Außenwirtschaftsrecht geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere der Exportkontrollvorschrif-
ten, erfolgen kann. Für den Export von Kriegswaffen 
und sonstigen Rüstungsgütern gelten die Politischen
Grundsätze der Bundesregierung vom 19. Januar 2000
und die Entscheidungen des Bundessicherheitsrates. Zur
Einhaltung der Menschenrechtsfragen bei Exportkon-
trollfragen → A 5.6. 

Aktionsplan der Vereinten Nationen und Zusatzpro-
tokoll zur Bekämpfung der unerlaubten Herstellung
von und den unerlaubten Handel mit Schusswaffen
zum Übereinkommen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität 

Der Aktionsplan der Vereinten Nationen vom Juli 2001
zielt drauf, die illegale Zirkulation dieser Waffen zu un-
terbinden und den Opfern der durch sie verschärften
Konflikte, insbesondere Kindern, Frauen und Alten zu
helfen. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem UN-
Protokoll zur Bekämpfung der unerlaubten Herstellung
von und den unerlaubten Handel mit Schusswaffen 
zu. Das Protokoll wurde im Mai 2001 angenommen 
(→ B.1.2.2).

Ausfuhr ziviler Güter mit Menschenrechtsrelevanz

Neben Rüstungsgütern und Dual-use-Gütern kennt das
deutsche Ausfuhrrecht eine weitere Kategorie von Wa-
ren, deren Ausfuhr unter Menschenrechtsgesichtspunk-
ten kontrolliert wird: Güter, die besonders geeignet sind,

für Menschenrechtsverletzungen missbraucht zu wer-
den wie z. B. Elektroschlagstöcke und Elektroschock-
geräte und ihre hierfür besonders konstruierte Be-
standteile sowie Fußfesseln. Die Ausfuhr bedarf der 
Genehmigung im Einzelfall. Für die Ausfuhr von Elek-
troschlagstöcken wurden in den letzten Jahren in einer
Reihe von Fällen Genehmigungen erteilt, wenn nach
strenger Prüfung glaubhaft gemacht wurde, dass sie für
einen erlaubten Zweck – vor allem Viehtrieb – vorgese-
hen sind. Die EU-Staaten haben sich auf eine Liste wei-
terer Güter (Elektroschockgeräte, Metallfesseln, Hand-
schellen, Ausrüstung zur Kontrolle von Randalierern
etc.) geeinigt, deren Ausfuhr auf der Grundlage einer
noch zu schaffenden gemeinsamen europäischen Norm
in Zukunft ebenfalls kontrolliert werden soll. Hierdurch
wird der Kreis der kontrollierten Güter gegenüber der
bisherigen deutschen Rechtslage ausgeweitet.

Einzelgenehmigungen zur Ausfuhr von Rüstungsgü-
tern (insgesamt: 6 %) ist wesentlich auf eine erhebliche
Verminderung (24 %) der Genehmigungen für Ausfuh-
ren in so genannte Drittländer zurückzuführen, also
Länder außerhalb der EU- und NATO-Staaten sowie
der NATO-gleichgestellten Staaten (Australien, Neu-
seeland, Schweiz, Japan). 

– Besonders signifikant ist eine restriktive Exportkon-
trollpolitik auch bei der Lieferung von Kleinwaffen im
Sinne der EU-einheitlichen Klassifizierung. Durch
Kleinwaffen werden in vielen Staaten Konflikte, Men-
schenrechtsverletzungen und kriminelle Handlungen
überhaupt erst ermöglicht: In nahezu allen gewaltsam
ausgetragenen Konflikten der letzten zehn Jahre waren
militärische Klein- und Leichtwaffen das fast aussch-
ließliche Kampfmittel; sie sind leicht handhabbar und
ermöglichen damit auch, Kinder damit auszurüsten
und zu Kämpfen zu zwingen. Auf der Basis der von ihr
initiierten Gemeinsamen Aktion der EU zu Kleinwaf-
fen (1998) setzt sich die Bundesregierung aktiv gegen
die exzessive Anhäufung dieser Waffen ein. Das Klein-
waffendokument der OSZE (November 2000) nennt
als Kriterien, die zur Versagung der Exportgenehmi-
gung führen sollen, die Gefahr von Menschenrechts-
verletzungen, Unterdrückung, Terrorismus und organi-
sierter Kriminalität im Bestimmungsland. 

Die Bundesregierung unterstützt national und im Rahmen
der EU sowie der Vereinten Nationen zahlreiche Projekte,
die zum Abbau der Kleinwaffenbestände beitragen. Die
Bundeswehr hat seit 1990 ca. 1,5 Mio. überschüssige
Kleinwaffen zerstört. Die Bundesregierung wird weiterhin
national wie innerhalb der EU und in multilateralen Ex-
portkontrollgremien für eine Rüstungsexportpolitik mit
dem Ziel der Verhinderung von Menschenrechtsverletzun-
gen als Folge von Rüstungsgüterausfuhren eintreten. 
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Die Entscheidung über die Vergabe von Ausfuhrgewähr-
leistungen trifft der Interministerielle Ausschuss für Aus-
fuhrbürgschaften und -garantien (IMA). Unter den dabei
im Rahmen der Einzelfallprüfung zu beachtenden Krite-
rien ist der Schutz der Menschenrechte der Bundesregie-
rung ein besonderes Anliegen. Dem IMA gehören die
Ressorts Bundesministerium der Finanzen, Auswärtiges
Amt und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung an; den Vorsitz führt das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie. In den
Beratungen wird sichergestellt, dass Menschenrechtsfra-
gen in den Entscheidungen des IMA über Deckungsan-
träge sorgfältig geprüft werden und Hermes-Deckungen
im Einklang mit den Zielen der Bundesregierung zur
Menschenrechtspolitik stehen. 

Da wirtschaftliche sowie ökologische, soziale und ent-
wicklungspolitische Gesichtspunkte im Vergabeverfahren
für Ausfuhrgewährleistungen berücksichtigt werden, tra-
gen die Ausfuhrgewährleistungen zur Verbesserung der
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung
in den Bestellerländern bei.

A 6 Wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sind u. a.:
das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebens-
standard für sich und seine Familie, einschließlich ausrei-
chender Ernährung, Bekleidung und Unterbringung, so-
wie auf eine stetige Verbesserung der Lebensbedingungen
(Artikel 11 Absatz 1 des Internationalen Pakts über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte – „Sozialpakt“,
1966); das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit (Ar-
tikel 12), das Recht eines jeden auf Bildung (Artikel 13)
sowie das Recht eines jeden, am kulturellen Leben teilzu-
nehmen und an den Errungenschaften des wissenschaft-
lichen Fortschritts und seiner Anwendung teilzuhaben
(Artikel 15).

Schon die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
(1948) führte in den Artikeln 23 bis 27 wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle (WSK-)Rechte auf. Mit dem Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte („Sozialpakt“) wurde 1966 – parallel zur Verab-
schiedung des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte – das universelle Menschenrechtsin-
strument zu den WSK-Rechten geschaffen; ihm gehören

heute 145 Vertragsparteien an. Die Wiener Weltkonferenz
für Menschenrechte bekräftigte 1993, dass die WSK-
Rechte untrennbarer und gleichrangiger Teil der allge-
meinen Menschenrechte sind. Das europäische Pendant
zum Sozialpakt ist die Europäische Sozialcharta des Eu-
roparats von 1961, die 1996 revidiert wurde. 

Dass Gesellschaften, in denen die WSK-Rechte geachtet
und gefördert werden, meist politisch stabiler und wirt-
schaftlicher erfolgreicher sind als solche, in denen gra-
vierende Defizite bei den WSK-Rechten bestehen, kann
als erwiesen gelten. Die Verwirklichung der WSK-Rechte
liegt deshalb gerade auch im Interesse von Staaten; sie
wirken friedens- und stabilitätsfördernd und mehren den
Wohlstand. Um die Voraussetzungen für die umfassende
Beachtung der WSK-Rechte zu verbessern, ist die Schaf-
fung neuer und Stärkung bestehender Durchsetzungs- und
Überprüfungsmechanismen auch im Bereich der WSK-
Rechte ein wichtiges Aufgabenfeld. Dazu zählt die Stär-
kung der Menschenrechtsmechanismen von Europarat
und Vereinten Nationen, die Entwicklung und Anwen-
dung geeigneter Indikatoren und Richtwerte („bench-
marks“) zur „Operationalisierung“ der WSK-Rechte, vor
allem aber die Prüfung der Frage eines Beschwerdever-
fahrens im Rahmen eines Zusatzprotokolls zum UN-So-
zialpakt (s. u.). 

Für die tatsächliche Umsetzung kommt es entscheidend
darauf an, dass die weltweite Realisierung der WSK-
Rechte in einem breit angelegten Dialog thematisiert
wird, der alle betroffenen Akteure einschließt, vor allem
auch die Bevölkerungen in den betroffenen Staaten. Zwar
sind weiterhin primär die Staaten für Wahrung und Schutz
der Menschenrechte, also auch der wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte verantwortlich. Neben Re-
gierungen und internationalen Organisationen müssen
aber auch die internationalen Finanzinstitutionen, die Zi-
vilgesellschaft und Wirtschaftsunternehmen (→ A 5) in
die Bemühungen um eine Stärkung der WSK-Rechte ein-
bezogen sein. Die Bundesregierung propagiert diesen
breit angelegten Dialog und nimmt international als auch
innerstaatlich aktiv daran teil. Gemeinsam mit ihren eu-
ropäischen Partnern vertritt sie eine Politik, die zur steti-
gen Verbesserung der WSK-Rechte in aller Welt beitragen
soll; zur konkreten Umsetzung der WSK-Rechte in Ent-
wicklungsländern u. a. im Rahmen ihrer entwicklungspo-
litischen Zusammenarbeit (→ A 6.2). Außerdem hat sich
die Bundesregierung dafür eingesetzt, dass die WSK-
Rechte in die Europäische Grundrechts-Charta aufge-
nommen wurden (→ B 1.3.1). 

„Wir müssen Menschenrechte in einem umfassenden
Sinne verstehen. Die bürgerlich-politischen und die
wirtschaftlich-sozialen Menschenrechte bilden ein un-
trennbares Ganzes. Beide bedingen und verstärken sich
gegenseitig... Alle Menschenrechte sind gleichwertig
und müssen parallel vorangebracht und durchgesetzt
werden.“

Rede von Bundesaußenminister Fischer vor der 57. Men-
schenrechtskommission in Genf, 27. März 2001

„Wir treffen daher den Beschluss, die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte vollinhaltlich zu achten
und ihr Geltung zu verschaffen und uns um den vollen
Schutz und die Förderung der bürgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte für
alle in allen unseren Ländern zu bemühen.“

Ziffer 25 der „Millenniums-Erklärung“ der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen, 8. September 2000
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Am 24. August 2001 hat die Bundesregierung ihren 4. Be-
richt über die innerstaatliche Umsetzung der im Sozial-
pakt niedergelegten Rechte vor dem UN-Ausschuss für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte präsentiert
(→ B 3.2.1). Über die innerstaatliche Anwendung der Eu-
ropäischen Sozialcharta wird sie dem Generalsekretär des
Europarates ihren 20. Bericht vorlegen, sobald die Res-
sortabstimmung hierüber abgeschlossen ist. 

Die Bundesregierung begrüßt, dass der Dialog mit der 
Zivilgesellschaft in Deutschland über die Realisierung
der WSK-Rechte im Berichtszeitraum intensiviert wurde,
z. B. mit der Nichtregierungsorganisation FIAN (www.
fian.org) oder dem Arbeitskreis für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte des Forum Menschenrechte.
Sie bleibt bestrebt, die konstruktive Zusammenarbeit in
diesem Bereich, auch bei der Erstellung des 4. Deutschen
Staatenberichts, weiter zu vertiefen.  

6.1 Entwicklungen in der Menschenrechts-
kommission der Vereinten Nationen 

Die WSK-Rechte haben in den vergangenen Jahren in der
UN-Menschenrechtskommission eine deutliche Stärkung
erfahren. Bei der 57. MRK (2001) galten von insgesamt
82 elf Resolutionen WSK-Themen; daneben bestanden
sieben Mandate für MRK-Mechanismen (→ B 2.3.3) zu
Einzelthemen aus dem WSK-Bereich. Bei der 58. MRK
wurde im April 2002 im Rahmen der ebenfalls neuen Re-
solution zum Recht auf Gesundheit ein weiteres Mandat
für einen Sonderberichterstatter zum Recht auf ein
Höchstmaß an Gesundheit etabliert. Die Bundesregierung
hat die entsprechende, von Brasilien initiierte Resolution
mit eingebracht. Die Bundesregierung begrüßt, dass der
Gleichwertigkeit und Interdependenz aller Menschen-
rechte in der Menschenrechtskommission durch diese Re-
solution Ausdruck verliehen wird und engagiert sich für
eine weitere Stärkung der Verfahren und Mechanismen der
MRK im WSK-Bereich. Sie hat im Berichtszeitraum in der
MRK folgende Initiativen ergriffen bzw. unterstützt12 :

Frage eines Zusatzprotokolls zum Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte und Einsetzung eines Unabhängigen 
Experten durch die Menschenrechtskommission

Die Bundesregierung hat im November 1998 gegenüber
den Vereinten Nationen eine Stellungnahme abgegeben,
wonach sie der Auffassung ist, dass die Verfügbarkeit von
Individualbeschwerdemöglichkeiten grundsätzlich dazu
geeignet ist, Rechtsstellung und Rechtsbewusstsein der
Betroffenen zu stärken und die Bereitschaft der Vertrags-
staaten zur Implementierung ihrer Verpflichtungen zu för-
dern; sowie dass für das effiziente Funktionieren eines
Beschwerdemechanismus im Bereich der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte die Klärung des
genauen Regelungs- und Verpflichtungsgehalts dieser
Rechte sowie der Beschwerdebefugnis äußerst wichtig ist

(zum Zusatzprotokoll zum Sozialpakt → B 1.2.3).13 Sie
befürwortet deshalb, die verbleibenden Unklarheiten zum
konkreten Verpflichtungsgehalt der im Sozialpakt nieder-
gelegten Rechte zu beseitigen (→ Kasten).

Bei der 57. MRK hatte die Bundesregierung maßgeb-
lichen Anteil daran, dass durch die Schaffung des Man-
dats eines Unabhängigen Experten zur Frage eines Zu-
satzprotokolls zum Internationalen Übereinkommen über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in der
Grundsatz-Resolution zur Realisierung der WSK-Rechte
(Res. 2001/30) der langjährige Stillstand in der Anbah-
nung von Verhandlungen über ein Zusatzprotokoll zum
Sozialpakt überwunden wurde. Der Experte soll den der-
zeitigen Meinungsstand zu Nutzen und Funktionieren ei-
nes Zusatzprotokolls aufarbeiten und damit eine bessere
Grundlage für zukünftige Verhandlungen schaffen. Zum
Unabhängigen Experten hat die MRK im Juni 2001 
Hatem Kotrane (Tunesien) ernannt. Er hat der 58. MRK
(2002) seinen ersten Bericht vorgelegt (E/CN.4/2002/57).
Die 58. MRK verlängerte dessen Mandat um ein weite-
res Jahr und beschloss zugleich, dass bei der 59. MRK
eine förmliche Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Ent-
wurfs des Zusatzprotokolls eingesetzt werden soll 
(Res. E/CN.4/2002/L.40, op. 9f). 

12 Alle nachstehend genannten Dokumente in englischer Sprache im
UN-Dokument E/CN.4/2001/L.11/Add.4 vom 23. April 2001
(www.unhchr.ch > Dokumente).

Justiziabilität der WSK-Rechte:  Zusatzprotokoll zum
Internationalen Übereinkommen über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte und Unabhängiger
Experte der Menschenrechtskommission

Individual- und Gruppenbeschwerdeverfahren existie-
ren nach verschiedenen Menschenrechtsübereinkom-
men der Vereinten Nationen sowie im Rahmen regiona-
ler Menschenrechts-Instrumente (→ B 3), nicht aber für
das umfassendste internationale Instrument zu den
WSK-Rechten, den Sozialpakt.14 Die Wiener Weltkon-
ferenz über Menschenrechte hat deshalb bereits 1993
die Menschenrechtskommission aufgefordert, zusam-
men mit dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte die Frage von Zusatzprotokollen zum 
Sozialpakt zu prüfen (Dok. A/Conf.157/23; Teil 2, 
para. 75). Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte (→ B 2.3.2) hat der MRK im
Jahre 1996 eine Stellungnahme sowie den Entwurf eines
Textes für ein solches Zusatzprotokoll vorgelegt (Annex
zu Dok. E/CN.4/1997/105). Seither hat ein intensiver

13 Voller Wortlaut der Stellungnahme an die Vereinten Nationen im 
5. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung, www.auswaertiges-
amt.de.

14 Auch im Rahmen der (Revidierten) Europäischen Sozialcharta exis-
tiert kein Individual-Beschwerdeverfahren; als Kontrollmechanismus
ist hier wie auch im UN-Sozialpakt ein Berichtsverfahren vorgesehen.
Untersuchungs- und Kontrollmechanismen zu WSK-Rechten exis-
tieren auch im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation, der
UNESCO und des vertraulichen so genannte „1503-Verfahrens“ des
ECOSOC; diese sind jedoch ebenfalls nicht als Individual- oder
Gruppen-Beschwerdeverfahren ausgeformt. Zum Überprüfungsver-
fahren im Rahmen des Berichtswesens gemäß Artikel 16 ff. des Sozi-
alpakts → B 2.3.2; zum 4. Deutschen Staatenbericht gemäß Arti-
kel 16 Sozialpakt → B 3.2.1. 
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WSK-Resolutionen und Sonderberichterstatter der
Menschenrechtskommission 

Die Bundesregierung hat sich in der MRK im Berichts-
zeitraum aktiv am Verhandlungsprozess zu folgenden
WSK-Resolutionen beteiligt und diese mit eingebracht:
Recht auf Bildung, Recht auf Nahrung, Recht auf ange-
messenes Wohnen, Recht auf Gesundheit (58. MRK),
Menschenrechte und extreme Armut, Realisierung der
WSK-Rechte und Frage ihrer Verwirklichung in Entwick-
lungsländern (hier war Deutschland bei der 56. MRK
Haupt-Einbringer) sowie Landrechte von Frauen. Die 
Resolution zum Thema Angemessenes Wohnen als Teil
des Rechts auf einen angemessenen Lebensstandard 
(Res. 2001/28) hat die Bundesregierung bei der 57. MRK
neu initiiert und bei der 58. MRK erneut erfolgreich ein-
gebracht (Annahme im Konsens, s. u.). Mit Ausnahme der
Resolutionen zum Recht auf Nahrung und Realisierung
der WSK-Rechte sowie der Resolution zum Recht auf Ge-
sundheit (diese wurde erst bei der 58. MRK erstmals von
Brasilien initiiert) wurden alle genannten Resolutionen
von der 57. MRK im Konsens angenommen (www.unh-
chr.ch > Dokumente). 

Die Bundesregierung hat zudem bei der 58. MRK das 
Seminar zur „Operationalisierung der WSK-Rechte am
Beispiel des Rechts auf Gesundheit“ (11. April 2002) un-
terstützt, das wesentlich vom deutschen Mitglied des Aus-
schusses über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (→ B 2.3.2), Eibe Riedel, gestaltet wurde. 

Deutsche Resolution zum Recht auf angemessenes
Wohnen

Das Recht auf angemessene Unterbringung ist u. a. in Ar-
tikel 25 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte, in Artikel 11 Abs. 1 des Sozialpakts und in
Artikel 27 Abs. 3 der Kinderrechtskonvention niederge-
legt. Dennoch sind nach Schätzungen des United Nations
Human Settlements Programme (Habitat) mindestens 
100 Millionen Menschen weltweit, darunter 30 bis 
70 Millionen Kinder, ohne jegliche Unterkunft; für eine
weit größere Zahl von Menschen muss das Kriterium der
Angemessenheit als unerfüllt gelten. Die Bundesregie-
rung hat bei der 57. MRK erstmals eine Resolution zum
Thema Angemessenes Wohnen als Teil des Rechts auf ei-
nen angemessenen Lebensstandard eingebracht, die am
20. April 2001 nach schwierigen Verhandlungen im 
Konsens angenommen wurde (Res. 2001/28). Die Re-
solution ruft Staaten und Regierungen auf, dem Recht auf
angemessenes Wohnen mit besonderer Sorge um die
schwächeren Bevölkerungsschichten Geltung zu ver-
schaffen sowie dafür Sorge zu tragen, dass Diskriminie-
rungen jeder Art unterbleiben. Außerdem wird in der 
Resolution das Mandat des Sonderberichterstatters zum
Recht auf Wohnen (s. u.) spezifiziert. Deutschland hat die
Resolution bei der 58. MRK erneut eingebracht. Die Re-
solution wurde am 22. April 2002 im Konsens angenom-
men; sie hatte 44 Mit-Einbringer (2001: 29). In einer von
der Bundesregierung bezuschussten Podiumsdiskussion
mit Wohnungsbau-, Entwicklungs-, und Menschenrechts-
experten zum Recht auf Wohnung, die im Rahmen der
Habitat-Überprüfungskonferenz „Istanbul plus 5“ (New
York, Juni 2001) stattfand, stellte Deutschland den Vor-
sitzenden.

Sonderberichterstatter zum Recht auf Wohnen und
zum Recht auf Nahrung

Die 56. MRK nahm am 17. April 2000 die von der Bun-
desregierung eingebrachte Grundsatz-(„Omnibus-“)Re-
solution zur Realisierung der WSK-Rechte an, die als we-
sentliche Neuerung die Schaffung des Mandats eines
Sonderberichterstatters zum Recht auf angemessenes
Wohnen enthält. Seine Aufgabe besteht darin, über den
Stand der Realisierung des Rechts auf angemessenes
Wohnen zu berichten und, u. a. auf Grundlage von Kon-
sultationen mit Regierungen, internationalen Organisatio-
nen und der Zivilgesellschaft, Empfehlungen darüber ab-
zugeben, wie die Verwirklichung dieses Recht verbessert
werden kann. Zum ersten Sonderberichterstatter hat die
MRK am 4. September 2000 Miloon Kothari (Indien) er-
nannt. Er hat der 57. MRK seinen ersten Bericht vorgelegt
(E/CN.4/2001/51) und der 58. MRK erneut berichtet
(E/CN.4/2002/59).

Außerdem wurde bei der 56. MRK das Mandat eines Son-
derberichterstatters zum Recht auf Nahrung geschaffen.
Die Bundesregierung hat die entsprechende, von Kuba
initiierte Resolution zum Recht auf Nahrung (2000/25)
bei der 57. und 58. MRK mit eingebracht; im November
2001 auch bei der 56. Generalversammlung. Zum Son-
derberichterstatter wurde am 4. September 2000 Jean

Meinungsbildungsprozess über die Schaffung eines In-
dividualbeschwerdeverfahrens im Rahmen eines Zu-
satzprotokolls zum Sozialpakt stattgefunden, der jedoch
noch nicht zum Beginn konkreter Verhandlungen ge-
führt hat. 

Die Bundesregierung steht einem Beschwerdeverfahren
aufgeschlossen gegenüber; sie sieht zur Frage der Justi-
ziabilität dieser Rechte jedoch noch Klärungsbedarf.
Die Bundesregierung befürwortet, dass die Arbeiten zur
Klärung des Verpflichtungsgehalts der WSK-Rechte
vorangetrieben wurden.  Sie hat ausdrücklich die Schaf-
fung des Mandats eines Unabhängigen Experten zur
Frage eines Zusatzprotokolls zum Internationalen Über-
einkommen über wirtschaftliche und kulturelle Rechte
durch die 57. MRK (2001) unterstützt. Bei der 58. MRK
hat sich die Bundesregierung für die Einsetzung einer
Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des Protokolls ausge-
sprochen. Darüber hinaus unterstützet die Bundes-
regierung den Internationalen Workshop über die Jus-
tiziabilität der WSK-Rechte, den das Büro der
Hochkommissarin für Menschenrechte gemeinsam mit
der Internationalen Juristenkommission (International
Commission of Jurists, ICJ) am 5./6. Feburar 2001 in
Genf abhielt (E/CN.4/2001/62/Add.2). Die Bundesre-
gierung wird die ICJ bei der Klärung der Frage der Ju-
stiziabilität und der Beratung des Unabhängigen Exper-
ten auch im Zeitraum 2002 bis 2004 unterstützen. 
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Ziegler (Schweiz) ernannt. Er hat der 57. MRK seinen ers-
ten Bericht vorgelegt (E/CN.4/2001/53) und der 58. MRK
erneut berichtet (E/CN.4/2002/58). 

Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte

Der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (→ B 2.3.2) hat nach seiner Mandatierung durch
den UN-Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) seit 1989
vierzehn General Comments zu allgemeinen und speziel-
len Fragestellungen aus dem WSK-Bereich sowie zum
Berichtsverfahren des Sozialpakts vorgelegt. Die Kom-
mentare 4, 12 und 13 befassen sich mit dem Recht auf an-
gemessenes Wohnen, Recht auf angemessene Ernährung
und Recht auf Bildung. Der maßgeblich vom deutschen
Ausschussmitglied Eibe Riedel gestaltete Kommen-
tar Nr. 14 befasst sich mit dem Recht auf Gesundheit. 
Der Ausschuss prüft außerdem die Staatenberichte 
(→ B 2.3.2), die die Vertragsstaaten nach Artikel 16 des
Sozialpakts in regelmäßigen Abständen vorzulegen ha-
ben. Sie legen die Maßnahmen dar, die hinsichtlich der
Beachtung der in dem Pakt anerkannten Rechte getroffen
wurden, sowie die Fortschritte, die dabei erzielt wurden.
Der Ausschuss gibt dazu „Abschließende Bemerkungen“
ab (www.unhchr.ch > treaty based database), die öf-
fentlich sind. Zum vierten deutschen Staatenbericht 
→ B 3.2.1. Ferner hat der Ausschuss zahlreiche Stellung-
nahmen an Weltkonferenzen und Sondergeneralver-
sammlungen der Vereinten Nationen und andere interna-
tionale Gremien abgegeben.

6.2 Entwicklungen im Europarat und anderen
internationalen Organisationen

Europarat 

Die Europäische Sozialcharta vom 18. Oktober 1961, in
Kraft getreten am 26. Februar 1965, ist das Gegenstück
zur Europäischen Menschenrechtskonvention im Be-
reich der wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte. Sie
schützt neunzehn grundlegende soziale und wirtschaft-
liche Rechte. Wie die Europäische Menschenrechtskon-
vention sieht auch die Sozialcharta ein internationales
Rechtsschutzsystem vor, durch welches die Einhaltung
ihrer Normen durch die Vertragsstaaten überwacht wer-
den soll. Dieses Verfahren ist jedoch im Gegensatz zur
Europäischen Menschenrechtskonvention (→ B 1.1)
nicht gerichtsförmig ausgestaltet. Es basiert auf Staaten-
berichten über die Umsetzung der Charta, die die Regie-
rungen der Vertragsstaaten dem Europarat alle zwei Jahre
bzw. als Teilberichte jährlich einreichen müssen. Ein
Sachverständigenausschuss (so genannter Europäischer
Ausschuss für Soziale Rechte) sowie nachfolgend der aus
Vertretern der Vertragsstaaten gebildete Regierungsaus-
schuss legen dem Ministerkomitee Berichte mit Empfeh-
lungen vor. Das Ministerkomitee als Entscheidungsorgan
des Europarates kann notwendige Empfehlungen an die
betroffenen Regierungen richten.

Der jüngste, 19. deutsche Staatenbericht zu den Kern-
bestimmungen der Europäischen Sozialcharta (Berichts-

zeitraum 1999 bis 2000) ist dem Europarat am 13. August
2001 (deutsche Fassung) bzw. 22. Oktober 2001 (in Über-
setzung) zugeleitet worden. Er wurde den Sozialpartnern
zur Kenntnis gegeben. Die Prüfung durch den Europä-
ischen Ausschuss für Soziale Rechte ist derzeit noch nicht
abgeschlossen. Es ist damit zu rechnen, dass die Schluss-
folgerungen zur Beratung im Regierungsausschuss der
Sozialcharta im Mai und September 2002 vorliegen wer-
den. Der 20. deutsche Staatenbericht zu den so genannten
Nichtkernbestimmungen (Berichtszeitraum 1997 bis 2000)
ist dem Europarat in deutscher Sprache am 3. April 2002
zugeleitet werden.

Die Prüfung einer Ratifikation der Revidierten Europä-
ischen Sozialcharta von 1996 konnte noch nicht mit po-
sitivem Ergebnis abgeschlossen werden. Die Möglich-
keiten, bestehende Bedenken auszuräumen, werden
gegenwärtig geprüft. Wegen der Vielzahl der zu beteili-
genden Stellen und der Komplexität der Materie nimmt
die Prüfung jedoch erhebliche Zeit in Anspruch. Schwie-
rigkeiten bereiten vor allem verschiedene Anforderungen
der Überwachungsgremien an die innerstaatliche Umset-
zung von Regelungsgegenständen, die aus den sehr allge-
mein gehaltenen Formulierungen des Übereinkommens
abgeleitet werden. 

Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 

Die im Juni 1998 von der Internationalen Arbeitskon-
ferenz auf ihrer 86. Tagung angenommene Erklärung der
IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der 
Arbeit und ihre Folgemaßnahmen ermöglicht es Staaten,
die diejenigen Übereinkommen der IAO, in denen die 
grundlegenden Arbeitnehmerrechte („Kernarbeitsnor-
men“, → A 5.3) verankert sind, (noch) nicht ratifiziert ha-
ben, sich international politisch zu verpflichten, diese
Rechte einzuhalten. Eine der Folgemaßnahmen der Er-
klärung ist ein so genannter Globalbericht über jeweils
eine Gruppe von Rechten, der jährlich der Konferenz vor-
zulegen ist. In ihn fließen Informationen sowohl aus den
Durchführungsberichten der Vertragsstaaten der einschlä-
gigen Übereinkommen ein als auch aus den Berichten, die
Nichtvertragsstaaten aufgrund der Erklärung vorzulegen
haben. Themen der Globalberichte waren im Jahr 2000
die Vereinigungs- und die Tarifvertragsfreiheit und im
Jahr 2001 die Zwangsarbeit. 

Große Beachtung fand die erstmalige Anwendung des Ar-
tikels 33 der IAO-Verfassung (www.ilo.org) durch die In-
ternationale Arbeitskonferenz im Juni 2000 gegenüber
Myanmar wegen Verstoßes gegen das Verbot der Zwangs-
arbeit. In der Entschließung empfahl die Konferenz u. a.
den Mitgliedern – Regierungen, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer –, ihre Beziehungen zu Myanmar zu überprüfen,
und forderte den Generaldirektor auf, andere internatio-
nale Organisationen zu unterrichten und zu bitten, Akti-
vitäten im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Myanmar
einzustellen, wenn diese unmittelbar oder mittelbar ge-
eignet sind, die Fortdauer der Zwangsarbeit dort zu er-
leichtern.
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6.3 Maßnahmen der Entwicklungspolitik zur
Förderung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte

Als Beispiele für Maßnahmen, mit denen die Entwick-
lungszusammenarbeit wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte fördert, werden hier das Recht auf Bildung
und das Recht auf Nahrung angeführt. 

Recht auf Bildung
Das „Menschenrecht auf Bildung“ war zentraler Bezugs-
punkt der Weltbildungsforen von Jomtien (1990) und 
Dakar (2000). Das Verständnis von Grundbildung wurde
dabei in zweifacher Hinsicht erweitert. Grundbildung 
bedeutet demnach nicht nur die Vermittlung von Lesen,
Schreiben und Rechnen, sondern die Befriedigung „grund-
legender Lernbedürfnisse“, d. h. derjenigen Grundkennt-
nisse und Fertigkeiten, die Menschen brauchen, um ihre
Lebensbedingungen verbessern zu können. Grundbildung
soll als „enabling instrument“ Menschen in die Lage ver-
setzen, die Entwicklung der Gesellschaft, der sie an-
gehören, zu verstehen und mitzugestalten. Zweitens leg-
ten die Weltbildungsforen fest, dass es dabei nicht nur um
die Lernbedürfnisse von schulpflichtigen oder schulfähi-
gen Kindern geht, sondern auch um analphabetische Ju-
gendliche und Erwachsene in außerschulischen Bildungs-
programmen aller Art. 

Vor dem Hintergrund des überwölbenden Zieles der Ar-
mutsbekämpfung (→A 6.4) bestimmt dieser erweiterte Bil-
dungsbegriff die Gestaltung der Bildungsförderung in der
deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Gefördert wer-
den Maßnahmen und Vorhaben in der Grundbildung, der be-
ruflichen Bildung sowie in der Hochschul- bzw. der tertiären
Bildung. Von zunehmender Bedeutung sind zudem Bil-
dungsmaßnahmen, die sich auf den non-formalen, außer-
schulischen Bereich richten. Zwei Beispiele, aus denen der
Bezug zwischen den Maßnahmen im Bereich der Bildung
und die Förderung von Menschenrechten hervorgeht: 

Bildung für Mädchen und Frauen
Mädchen und Frauen stellen in vielen Ländern die Verlie-
rerinnen der Bildungssysteme dar: Mädchen werden zu
einem geringeren Anteil als Jungen eingeschult, und sie
verlassen die Schulen oftmals früher als ihre männlichen
Klassenkameraden. Neben geschlechtsspezifisch vermin-
derten Erwerbschancen ist in den betroffenen Ländern
deshalb oft auch der Anteil der Analphabetinnen größer
als bei Jungen und Männern. Neben sozio-kulturellen
Gründen kann eine Benachteiligung von Mädchen auch
im Schulsystem selbst liegen, angefangen bei so grund-
legenden Dingen wie der sanitären Ausstattung der Schu-
len. Eine Komponente der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit im Bildungsbereich ist deshalb beispielsweise
der Bau und die mädchengerechte Ausstattung von Schu-
len und Klassenräumen. Projekte der technischen Zusam-
menarbeit richten sich auch auf Fortbildungsmaßnahmen
für das Lehrpersonal oder non-formale Bildungsangebote
für Mädchen und Frauen außerhalb der Schulen.

Bildung für Flüchtlinge

Kinder und Jugendliche, aber auch erwachsene Analpha-
beten in Flüchtlingslagern haben oft keinerlei Zugangs-

möglichkeiten zu Bildungsangeboten. Oft sind in den
temporär angelegten oder spontan entstandenen Flücht-
lingslagern die materiellen Voraussetzungen für die Be-
reitstellung von Unterrichtsräumen nicht gegeben, und
geeignetes Lehrpersonal steht nicht zur Verfügung. Hohe
Migration verhindert den Aufbau von Klassen und 
die Verfolgung längerfristiger Bildungsziele. Geeignetes
Lehrmaterial steht nicht zur Verfügung. Die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt Bildungs-
angebote für Flüchtlinge und verfügt über Erfahrung in
der Bereitstellung von entsprechenden Angeboten für
Menschen in Flüchtlingslagern und temporären Massen-
unterkünften. Die Anforderungen reichen hierbei von der
inhaltlichen und sprachlichen Anpassung von Lehrmate-
rialien bis hin zu organisatorischen Fragen und der Be-
reitstellung einer Schulverwaltung unter schwierigsten
Bedingungen.

Recht auf Nahrung

Hunger und Unterernährung sind nach wie vor zen-
trale Entwicklungsprobleme der Welt. Immer noch sind
ca. 815 Millionen Menschen stark ernährungsgefährdet.
Dies ist häufig nicht Folge einer ungenügenden Nah-
rungsproduktion, sondern von Armut, mangelnder Kauf-
kraft und fehlendem Zugang zu produktiven Ressourcen
wie Land, Krediten und Wasser. Durch das Recht auf Nah-
rung wird anerkannt, dass alle Menschen einen rechtlich
begründeten Anspruch auf eine ausreichende Ernährung
haben.

Auf dem Welternährungsgipfel 1996 in Rom wurde die
Umsetzung des Rechts auf Nahrung erstmals im Rahmen
der Welternährungsorganisation (FAO) als verbindliche
Zielsetzung formuliert. Allerdings fehlt es bislang am po-
litischen Willen zur konsequenten Umsetzung dieses
Menschenrechts. Zwar haben einige Länder das Recht auf
Nahrung in ihren Verfassungen verankert, ausreichende
Vorraussetzungen für seine Umsetzung wurden jedoch
nur in unzureichendem Maße geschaffen. 

Das BMZ beauftragte im Jahr 2000 die Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) mit der
Durchführung des Sektorvorhabens „Umsetzung des
Menschenrechts auf Nahrung“, mit dem Ziel, innerhalb
von drei Jahren wirksame Ansätze zur Umsetzung des
Rechts auf Nahrung zu entwickeln, die Unterstützung von
politischen Entscheidungsträgern bei der normativen Ver-
ankerung und Verbreitung dieser Ansätze zu finden, und
das Thema Nahrung als Menschenrecht in der öffent-
lichen Diskussion zu verankern. Die Beratung deutscher
und internationaler Gremien ist ein wichtiges Arbeitsfeld
des Projektes. Diese Beratungsaufgabe wird insbeson-
dere unter der intensiven Mitarbeit verschiedener in die-
sem Bereich tätiger Nichtregierungsorganisationen (z. B.
FIAN, www.fian.org) verstärkt. So wird versucht, legisla-
tive Prozesse für die Umsetzung des Rechts auf Nahrung
in ausgewählten Kooperationsländern (z. B. Mosambik,
Indien) zu unterstützen und entsprechende Strategien zu
entwickeln.
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3. Internationale Expertenkonsultation zum Recht auf Nahrung, Bonn, 12. bis 14. März 2001 

Der Welternährungsgipfel beschloss 1996, das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) mit der Durch-
führung von Expertenkonsultationen zu dieser Problematik zu beauftragen. Die 3. Internationale Expertenkonsulta-
tion zum Recht auf Nahrung fand von 12. bis 14. März 2001 auf Einladung des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung in Bonn statt (www.bmz.de). Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Tagung
waren:

– Das Recht auf Nahrung hat den gleichen Stellenwert wie die anderen Menschenrechte; seine Umsetzung muss mit
der gleichen Entschiedenheit betrieben werden.

– Hungerbekämpfung und Armutsminderung sind untrennbar miteinander verbunden; Armutsminderungsstrategien
müssen den Zugang zu Nahrung als vordringliche Komponente beinhalten; 

– Wirtschaftliches Wachstum führt nicht automatisch zur Reduzierung von Unterernährung. Nur wenn eine gerechte
Verteilungspolitik auch die Armen an den Früchten des Wachstums teilhaben lässt und ihnen Zugang zu produk-
tiven Ressourcen verschafft, kann der Hunger wirksam bekämpft werden. 

– Die Umsetzung des Rechts auf Nahrung ist nicht alleine eine Verpflichtung von Staaten und Regierungen; sie liegt
auch in der Verantwortung von Familien, Gemeinden, der Privatindustrie sowie der internationalen Organisatio-
nen. Dies gilt insbesondere auch in Hinblick auf geschlechtsspezifische Benachteiligungen beim Zugang zu
Nahrung.

– Ein wichtiger nächster Schritt zur Durchsetzung des Rechts auf Nahrung ist die Entwicklung und Verabschiedung
eines internationalen Verhaltenskodex zum Recht auf angemessene Nahrung. 

Politik gegen den Hunger: Internationaler Workshop zu einem Verhaltenskodex zum Recht auf Nahrung, 
Berlin, 22./23. Mai 2002 

Im Vorfeld des „Welternährungsgipfel: Fünf Jahre danach“ (Rom, 10. bis 13. Juni 2002) veranstaltete das Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam mit anderen FAO-Mitgliedsländern
einen Internationalen Workshop zu einem Verhaltenskodex zum Recht auf Nahrung („Politik gegen den Hunger“ 
Berlin, 22./23. Mai 2002). Die Arbeitstagung, an der u. a. der FAO-Generalsekretär Jacques Diouf teilnahm, verfolgte
einen zweifachen Zweck:

1. Beitrag zur Mobilisierung des politischen Willens, die Bekämpfung von Hunger und Unterernährung wieder zu
einem prioritären politischen Anliegen zu machen; 

2. Unterstützung des Prozesses der Entwicklung und Anwendung eines freiwilligen Verhaltenskodexes zum Recht
auf Nahrung entsprechend Ziel 7.4 des Aktionsplans des Welternährungsgipfels 1996, orientiert an den Inhalten
des General Comment 12 des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (→ B 2.3.2) und
der Schlussfolgerung Nr. 5 der 3. Internationalen Expertenkonsultation zum Recht auf Nahrung in Bonn (12. bis
14. März 2001, s. o.).

Der Workshop in Berlin wandte sich im Gegensatz zu den bisherigen Veranstaltungen zum Recht auf Nahrung weni-
ger an ausgewählte Experten für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, sondern an eine breitere 
entwicklungs- und agrarpolitische Öffentlichkeit, insbesondere auch an die Delegierten des kommenden „Wel-
ternährungsgipfels: Fünf Jahre danach“. Mit diesem Workshop sollten u. a. die fachlichen Grundlagen erarbeitet wer-
den, um in der Abschlussresolution des „Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach“ eine sachgerechte Empfehlung
zu verabschieden, einen freiwilligen Verhaltenskodex zum Recht auf Nahrung und Ernährungssicherung in Zusam-
menarbeit zwischen FAO, UN-Hochkommissariat für Menschenrechte und anderen zuständigen Institutionen zu ent-
wickeln. Zum „Welternährungsgipfel: Fünf Jahre danach“ siehe www.fao.org. 
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Exkurs:

Zugang zu Wasser – Thema des 21. Jahrhunderts  

Angemessener Zugang zu Wasser, insbesondere Trink-
wasser, ist eine der großen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. Die Wasserfrage genießt deshalb seit
vielen Jahren in der Welternährungsorganisation (FAO),
im Weltentwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNDP) und anderen Programmen der Vereinten Natio-
nen wie auch in der bilateralen Entwicklungszusammen-
arbeit herausragenden Stellenwert. Die Millennium-Er-
klärung der Vereinten Nationen hat u. a. das Ziel gesetzt,
bis zum Jahre 2015 die Zahl der Menschen, die keinen 
gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, zu
halbieren. Die „Bonner Empfehlungen“ („Bonn Recom-
mendations for Action“) der Internationale Süsswasser-
konferenz in Bonn (3. bis 7. Dezember 2001) enthalten
wichtige Aussagen zur Frage des Zugangs zu Wasser. Die
Wasserfrage wird beim Weltgipfel für nachhaltige Ent-
wicklung („Rio + 10“, Johannesburg, Südafrika, 26. Au-
gust bis 4. September 2002) eine wichtige, beim Welt-
wasserforum in Japan im Jahre 2003 die zentrale Rolle
spielen. Als menschenrechtliches Thema, basierend auf
dem rechte-gestützten Ansatz (→ B 1.2) ist die Was-
serfrage dagegen in den internationalen Gremien bisher 
vergleichsweise wenig erörtert worden.15 Der UN-Aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(→ B 2.3.2) erarbeitet zurzeit einen Allgemeinen Kom-
mentar (General Comment), der Zugang zu Wasser als
Teil des Rechts auf einen angemessenen Lebenstandard
im Sinne von Artikel 11 Abs. 1 des Internationalen Pakts
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte be-
greift. Dieser Kommentar soll vom Sozialpaktausschuss
im November 2002 angenommen werden. Die Bundes-
regierung wird das Thema „Angemessener Zugang zu
Wasser, insbesondere Trinkwasser“ in ihrem 7. Men-
schenrechtsbericht (2004) aufgreifen. 

6.4 Armutsbekämpfung: Das Aktionspro-
gramm 2015 als Beitrag der Bundes-
regierung zur Umsetzung der globalen
Entwicklungsziele der UN-Millenniums-
erklärung

Derzeit müssen rund 1,2 Milliarden Menschen weltweit
mit weniger als einem Dollar pro Tag auskommen, d. h.
sind extrem arm. Etwa 800 Millionen Menschen hungern
oder leiden unter Mangelernährung. Die Armut in den Ent-
wicklungsländern ist eng verbunden mit vielen anderen
Problemen, so Bevölkerungswachstum oder HIV/AIDS,

mangelnden Bildungsmöglichkeiten, sozialer Ausgren-
zung. Die Menschenrechte der Betroffenen, insbesondere
ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte,
sind verletzt oder stark eingeschränkt. 

Die internationale Gemeinschaft ist sich einig, dass Armut
zu den Grundproblemen des beginnenden neuen Jahrhun-
derts gehört. Vor diesem Hintergrund haben sich die
Staats- und Regierungschefs in der Millenniumserklärung
der Vereinten Nationen (A/RES/55/2, www.un.org) im
September 2000 dem Ziel verpflichtet, bis zum Jahr 2015
den Anteil der extrem armen Menschen in der Welt zu hal-
bieren. Dabei wird die Bekämpfung der weltweiten Armut
heute in der internationalen Politik als eine globale Auf-
gabe angesehen, die über die Entwicklungspolitik hinaus-
geht.

Um den Beitrag Deutschlands zu verdeutlichen, kündigte
der Bundeskanzler ein nationales Aktionsprogramm der
Bundesregierung an, das unter Federführung des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung erarbeitet und am 4. April 2001 vom Kabinett
verabschiedet wurde. Dieses Aktionsprogramm 2015 –
Armutsbekämpfung: Eine globale Aufgabe sieht auch
konkrete Maßnahmen im Bereich der Menschenrechte
vor:

– verstärkte Unterstützung von Partnerregierungen und
zivilgesellschaftlichen Akteuren bei der Verwirkli-
chung aller Menschenrechte;

– Unterstützung eines funktionsgerechten Beschwerde-
mechanismus für die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechte;

– Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorga-
nisation bei Programmen für die Beachtung der Kern-
arbeitsnormen;

– Hinwirken auf eine verstärkte Berücksichtigung von
Menschenrechten bei Gestaltung von Politik und Vor-
haben der Internationalen Finanzinstitutionen; 

– Unterstützung der Bildungs- und Aufklärungsarbeit
zum Thema Menschenrechte in Deutschland.

Dem liegt die Überzeugung zugrunde, dass das ehrgeizige
Ziel der Armutshalbierung bis 2015 nicht allein mit den
herkömmlichen Mitteln der Entwicklungszusammen-
arbeit erreicht werden kann. Vielmehr ist ein breiteres
Verständnis der Armut unabdingbar, das nicht nur Ein-
kommen umfasst, sondern ebenso Beteiligungsmöglich-
keiten armer Menschen am gesellschaftlichen Leben,
Herausbildung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Ach-
tung der Menschenrechte etc. Es gilt, im Rahmen einer
partnerschaftlichen Zusammenarbeit national und inter-
national Handlungsspielräume zu schaffen, um Poten-
ziale der direkt Betroffenen zu mobilisieren. 

Wegen dieses gesellschaftlichen Bezugs wird Armuts-
bekämpfung als eine politische Aufgabe definiert; als
wichtiger Bestandteil einer Gesamtpolitik, die auf globale
Zukunftssicherung ausgerichtet sein muss. Die Fragen der
Kohärenz zwischen den unterschiedlichen Politikfeldern
sowie des koordinierten Einsatzes des gesamten politi-

15 Die Unterkommission der UN-Menschenrechtskommission hat einen
unabhängigen Experten zu diesem Thema eingesetzt, der 1998 eine
Studie vorgelegt hat (E/CN.4/Sub.2/1998/7). Aufbauend auf dessen
Arbeitsergebnissen, hat die Unterkommission bei ihrer 53. Sitzung
(August 2001) eine Resolution zum Thema „Promotion of the rea-
lization of the right to drinking water and sanitation“ angenommen
(E/CN.4/Sub.2/Res/2001/2), in der sie der MRK die Schaffung des
Mandats eines Sonderberichterstatters empfiehlt. Die 58. Menschen-
rechtskommission hat diese Resolution am 22. April 2002 mit 37 Ja-
bei einer Nein-Stimme und neun Enthaltungen indossiert. 
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schen Instrumentariums gewinnen somit an Bedeutung.
So ist für die Bundesregierung Armutsbekämpfung wich-
tiger Bestandteil ihrer gesamten Politikgestaltung, die un-
ter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung steht, und
überwölbende Aufgabe der Entwicklungspolitik (→ A 7). 

Exkurs:

Soziale Lebenslagen in Deutschland: DerArmuts- und
Reichtumsbericht der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat seit 1998 die Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung in Deutschland zu ei-
nem Schwerpunkt ihrer Politik gemacht und kommt damit
auch internationalen Verpflichtungen nach, die sich u. a.
aus dem Abschlussdokument des Weltsozialgipfels von
Kopenhagen im Jahr 1995 (Dok. A/Conf.166/9) und aus
Vereinbarungen auf europäischer Ebene ergaben. 

Am 25. April 2001 hat das Bundeskabinett den Bericht
„Lebenslagen in Deutschland – der erste Armuts- und
Reichtumsbericht“ verabschiedet und damit den Be-
schluss des Deutschen Bundestages vom 27. Januar 2000
umgesetzt (Drs. 14/2562). Am 19. Oktober 2001 hat der
Deutsche Bundestag beschlossen, die Armuts- und Reich-
tumsberichterstattung zu verstetigen und die Bundes-
regierung dazu verpflichtet, jeweils zur Mitte einer Wahl-
periode einen Bericht vorzulegen. Die nationale Armuts-
und Reichtumsberichterstattung wird flankiert durch den
„Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung 2001 bis 2003“, der aufgrund der
Vereinbarung der EU-Staats- und Regierungschefs von
Nizza vorgelegt wurde (EU-Dok. 14110/00).

Der Armuts- und Reichtumsbericht (Bundestagsdrucksa-
che 14/5990, www.bma.bund.de) beschreibt umfassend die
soziale Lage in Deutschland von den achtziger Jahren bis
zum Jahr 1998. Die Bundesregierung trägt damit der Not-
wendigkeit Rechnung, dass ein entwickelter Industriestaat
wie Deutschland detaillierte Kenntnisse über die soziale
Wirklichkeit als Grundlage politischen Handelns braucht.
Es wird ein differenziertes Bild der Verteilung von Ein-
kommen und Vermögen gezeichnet, aber auch der Blick auf
Chancengleichheit und soziale Teilhabe gerichtet.

Grundlage des Berichts ist ein differenziertes Armutsver-
ständnis im Sinne des Lebenslagenansatzes. Danach gel-
ten Personen, Familien und Gruppen dann als arm, wenn
sie über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mit-
tel verfügen, dass sie von der allgemein üblichen Lebens-
weise ausgeschlossen sind. Nach diesem pluralistischen
Armutsbegriff werden Unterversorgungslagen aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachtet, wie etwa relative
Einkommensarmut, gesundheitliche Beeinträchtigungen,
zerrüttete Familienverhältnisse, soziale Brennpunkte in
Großstädten, Obdachlosigkeit oder Überschuldung. Im
Hinblick auf den Reichtumsbegriff fehlen noch, auch we-
gen des erst in Ansätzen entwickelten Forschungsstandes,
klare Definitionen und Abgrenzungen. 

Die Vielzahl von Daten und Fakten, die der erste Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung liefert, lassen
sich in folgenden zentralen Entwicklungen für die Jahre
bis 1998 zusammenfassen: 

1. Das Phänomen sozialer Ausgrenzung ist auch in einem
wohlhabenden Land wie Deutschland anzutreffen.

2. In fast allen Lebensbereichen hat im Zeitraum bis
1998 soziale Ausgrenzung zugenommen und Vertei-
lungsgerechtigkeit abgenommen.

3. Das wichtigste Armutsrisiko ist Arbeitslosigkeit und,
damit häufig verbunden, Niedrigeinkommen. Wesent-
liche Ursachen hierfür liegen in fehlenden oder unzu-
reichenden Bildungsabschlüssen und mangelhafter
beruflicher Ausbildung. Besonders gefährdet sind Fa-
milien und Kinder, hier vor allem allein Erziehende,
Paare mit drei oder mehr Kindern und Zuwandererfa-
milien.

Der Bericht dokumentiert, welch erheblicher Handlungs-
bedarf beim Amtsantritt der Bundesregierung 1998 be-
standen hat. Er stellt dar, welche Maßnahmen die Bun-
desregierung seither verabschiedet bzw. auf den Weg
gebracht hat, um sozialer Ausgrenzung und mangelnder
Chancengleichheit in unserer Gesellschaft zu begegnen.
Zentrale Bedeutung haben die wachstumsorientierte Be-
schäftigungspolitik und der Abbau der Arbeitslosigkeit.
Weitere Maßnahmen sind die Steuerreform mit einer
deutlichen Verbesserung bei kleinen und mittleren Ein-
kommen; die Stärkung der Familien durch Kindergeld-
erhöhungen, Verbesserungen beim Erziehungsgeld, beim
Wohngeld und der Ausbildungsförderung. Arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen sind das JUMP-Programm zum
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und das Teilzeitgesetz,
das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.
Darüber hinaus wurde die Chancengleichheit behinderter
Menschen gesetzlich gestärkt. Die Bundesregierung hat
mit einer stetigen Erhöhung der Zukunftsinvestitionen
und der BAföG-Reform klare Prioritäten für Bildung und
Forschung gesetzt. Die Rentenstrukturreform stellt die so-
ziale Alterssicherung auch bei veränderter Bevölkerungs-
struktur auf eine verlässliche Basis und bekämpft mit der
bedarfsorientierten Grundsicherung zielgerichtet ver-
schämte Armut bei alten Menschen.

Es bleibt auch zukünftig das wichtigste Anliegen der Po-
litik gegen Armut und soziale Ausgrenzung, Armut
präventiv zu begegnen und die Menschen dazu zu befähi-
gen, ihr Leben aus eigener Kraft zu gestalten und am ge-
sellschaftlichen Leben und Fortschritt teilzuhaben. Durch
die Verstetigung der Armuts- und Reichtumsberichterstat-
tung ist gewährleistet, dass dafür die geeigneten Daten
und Fakten geliefert und analysiert und als Orientierungs-
größen für politische Entscheidungsprozesse und Kon-
zepte zur Verfügung gestellt werden. 

A 7 Menschenrechte und Entwicklungs-
zusammenarbeit

Im Berichtszeitraum hat die Bundesregierung die strate-
gische Orientierung der Entwicklungspolitik auch im
Hinblick auf die Verwirklichung der Menschenrechte in
ihrem 11. Bericht zur Entwicklungspolitik vom Mai 2001
und in ihrem Aktionsprogramm 2015 vom April 2001
„Armutsbekämpfung – eine globale Aufgabe“ ausgebaut
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und konkretisiert (www.bmz.de). Der 11. Entwicklungspo-
litische Bericht stellt die Neukonzipierung der Ziele der
Entwicklungspolitik dar: soziale Gerechtigkeit, wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit, politische Stabilität und öko-
logisches Gleichgewicht. Das Armutsaktionsprogramm
2015 konkretisiert diese Zieldimensionen im Hinblick auf
das Ziel der weltweiten Halbierung der extremen Armut.
Alle vier Zieldimensionen beinhalten die Beachtung und
Förderung von Menschenrechten. Im Hinblick auf die Ar-
mutsbekämpfung bedeutet dies die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten der Armen (opportunity), die
Stärkung ihrer politischen Teilhabe (empowerment) und
die Schaffung ausreichender sozialer Sicherheit (security).

Vier Zieldimensionen 

– Die soziale Dimension: Sie beabsichtigt vor allem die
Bekämpfung der Armut. Aus menschenrechtlicher
Sicht bedeutet dies, die Rechtsansprüche auf Respekt,
Schutz und Erfüllung von Menschenrechten wie
Recht auf Nahrung, Bildung, angemessenes Wohnen
und Gesundheit ernst zu nehmen und zu fördern, ins-
besondere auch die Rechte der Frauen und Mädchen
auf gleichen Zugang z. B. zu Bildungs- und Gesund-
heitseinrichtungen. Es heißt aber auch die Rechte auf
(Land-)Eigentum, Gewerkschaftsrechte oder Wahl-
rechte bei der Gestaltung der Entwicklungszusam-
menarbeit zu beachten und zu fördern. 

– Die zweite Zieldimension will die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit von Kooperationsländern insbe-
sondere durch armutsorientiertes Wachstum stärken.
Die Einbeziehung der armen Bevölkerungsschichten
bedeutet hier z. B. die Förderung von Arbeitnehmer-
rechten, wie sie in den Kernarbeitsnormen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation festgelegt sind, oder
auch des Rechts auf Eigentum. 

– Die politische Dimension: Sie zielt auf politische Sta-
bilität ab und betrifft vielfältige Menschenrechte, vor
allem auch im Bereich „Gewaltsame Konflikte und
Verletzung von Menschenrechten“. Gewaltsame Kon-
flikte implizieren Menschenrechtsverletzungen, aber
auch umgekehrt gilt, dass Menschenrechtsverletzun-
gen zu gewaltsamen Konflikten führen (→ B 2.6.5,
Ziviler Friedensdienst). Hier angesiedelt sind auch
spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Beteiligung
von Frauen („empowerment“) und die Gleichstellung
der Geschlechter als Umsetzung der UN-Konvention
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (s. Kapitel Frauenrechte). 

– Die vierte Zieldimension ist die Wahrung des ökolo-
gischen Gleichgewichts, um die natürlichen Ressour-
cen nicht zu gefährden. Beachtung und Förderung von
Rechten wie das Recht auf Zugang zu gesundem Was-
ser, aber auch die Landrechte indigener Völker oder
Minderheitenrechte stehen hier im Mittelpunkt.

Drei Interventionsebenen

Die Entwicklungspolitik wurde durch die strategische
Neuausrichtung auch als Baustein einer globalen Struk-

tur- und Friedenspolitik der Bundesregierung konzipiert.
Diese Politik setzt auf drei verschiedenen Ebenen an: 

– Reform der internationalen Strukturen durch Gestal-
tung globaler Rahmenbedingungen und internationa-
ler Regelwerke;

– Verbesserung der Strukturen in den Kooperationslän-
dern durch Entwicklungszusammenarbeit vor Ort;

– Verbesserung der Strukturen im Inland durch Auf-
klärungs- und Kohärenzarbeit.

Auf allen Ebenen wurden konkrete Maßnahmen ergriffen,
um die Menschenrechtssituation zu verbessern:

Globale Rahmenbedingungen und internationale Regel-
werke

Internationale Strukturen und Regelwerke zur weltweiten
Durchsetzung von Menschenrechten und der Förderung
von Demokratie müssen weiter entwickelt werden. Um
den Normsetzungs- und -durchsetzungsprozess zu för-
dern, unterstützt das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung Projekte wie die
Klärung von Rechtsfragen zur Verabschiedung eines In-
dividualbeschwerdeverfahrens zur Internationalen Kon-
vention über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (International Commission of Jurists, → B 1.2.3)
oder zur Umsetzung des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau (UN Di-
vision for the Advancement of Women, →A 1).

Im Bereich der Geberkoordinierung (Donors Assistance
Coordination, DAC) im Rahmen der OECD wurden mit
Unterstützung von Deutschland mehrere DAC-Richtli-
nien verabschiedet, z. B. zu „Gender Equality and Wo-
men's Empowerment in Development Cooperation“,
„Participatory Development and Good Governance“
(beide 2000) und „Helping Prevent Violent Conflict“
(2001).

Im Rahmen der Europäischen Union hat die Bundes-
regierung während ihrer Ratspräsidentschaft 1999 die
Verhandlungen über das AKP-EU-Partnerschaftsabkom-
men von Cotonou (Juni 2000) mitgestaltet. Insbesondere
legte sie Wert auf die Verankerung der guten Regierungs-
führung (good governance). In Fortführung der Arbeit
zum Cotonou-Abkommen engagierte sich die Bundes-
regierung bei der Abfassung der im Mai 2001 beschlos-
senen Mitteilung der Europäischen Kommission, die 
die durchgängige Einbeziehung der Förderung von Men-
schenrechten und Demokratie in die Beziehungen 
der EU zu Drittstaaten behandelt (→ B 2.2.2; Dok
COM(2001)252 final; www.europa.eu.int/comm/exter-
nal_relations). Diese Mitteilung soll vor allem die Politik
der Union im Sinne besserer Kohärenz aller Politikberei-
che zur Unterstützung von Menschenrechten und Demo-
kratie stärken. Sie soll auch die Verankerung des Themas
als Querschnitt für die Hilfsprogramme und den Politi-
schen Dialog der Union ermöglichen und schließlich eine
strategischere Ausrichtung der Förderung im Bereich
Menschenrechte und Demokratie erlauben.
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Verbesserung der Strukturen in den Kooperations-
ländern

Gleichzeitig fördert die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit Menschenrechte, indem sie entwicklungsför-
dernde nationale Strukturen unterstützt. Hierzu steht eine
breite Palette von Instrumenten und Institutionen zur Ver-
fügung: Zum einen engagiert sie sich über ihre Beiträge
zur europäischen und multilateralen Zusammenarbeit,
wie z. B. ihre Arbeit in der Europäischen Initiative für
Demokratie und Menschenrechte (→ B 2.2.3). Teil dieser
EU-Initiative sind die Projektbewilligungen des EU-Aus-
schusses für Demokratie und Menschenrechte, in dem die
Bundesregierung vertreten ist.

In der bilateralen Zusammenarbeit verfügt die Entwick-
lungszusammenarbeit über verschiedene Management-
Instrumente sowie über fünf Kriterien zur Bewertung der
nationalen Rahmenbedingungen der Partnerländer für
eine erfolgreiche Entwicklungspolitik16, die wesentlichen
Einfluss auf die Entscheidung der Frage haben, ob und
wie (Art und Umfang) mit einem Kooperationsland zu-
sammengearbeitet wird. Defizite sind Gegenstand des Po-
litikdialogs und können in Ausnahmefällen zum Abbruch
der Zusammenarbeit führen. Indikatoren zur Beurteilung
der Kriterien für die einzelnen Kooperationsländer sind
vor allem Menschenrechte, so z. B. Freiheit von Folter
und grausamer Behandlung, Beachtung der Menschen-
rechte bei Festnahme und im Justizverfahren, „Keine
Strafe ohne Gesetz“, Religionsfreiheit und Minderheiten-
schutz, Presse- und Informationsfreiheit, Koalitionsfrei-
heit, Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichstellung der Ge-
schlechter. Seit 1999 wurde die Gewährleistung der in den
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion verankerten Arbeitnehmerrechte als Indikator für 
das Kriterium „Schaffung einer marktfreundlichen und
sozialorientierten Wirtschaftsordnung“ aufgenommen.
Künftig wird auch die Förderung des friedlichen Zusam-
menlebens verschiedener Ethnien und Religionen in der
jeweiligen Gesellschaft eine wichtige Rolle für die Ge-
staltung der Entwicklungszusammenarbeit spielen.

Die Bewertung der Menschenrechtssituation in den Part-
nerländern fließt auch in ein anderes Management-Instru-
ment der deutschen Entwicklungszusammenarbeit ein,
die jeweiligen Länderkonzepte. Diese bilden die Grund-
lage für die Festlegung der Länderpolitik, die Geberkoor-
dinierung und den entwicklungspolitischen Dialog mit
den Partnerregierungen. Sie sind Bestandteil der Position
der Bundesregierung in multilateralen Entwicklungsgre-
mien und der EU.

Das BMZ hat den Schwerpunkt „Demokratie, Zivilge-
sellschaft und öffentliche Verwaltung (Menschenrechte
einschließlich ihrer besonderen Ausprägung in Frauen-
und Kinderrechten, Justizreform, Dezentralisierung und

Kommunalentwicklung)“ auch konzeptionell neu formu-
liert. Mittlerweile wurden mögliche Strategien und In-
halte für die verschiedenen Themenbereiche des Schwer-
punktes skizziert und mit mehr als 20 Partnerländern eine
Zusammenarbeit in diesem Schwerpunkt vereinbart. 

In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung im
Rahmen der bilateralen staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit jährlich etwa 80 Mio. Euro für Vorhaben zur
Förderung der Menschenrechte und demokratischer
Strukturen im engeren Sinne zur Verfügung gestellt. Pro-
jekte und Programme, die dies als wichtiges Nebenziel
darüber hinaus ebenfalls fördern, belaufen sich auf jähr-
lich rund 350 Mio. Euro. Eine Betonung erfahren dabei
die Kinder- und Frauenrechte mit den Schwerpunkten
rechts- und sozialpolitische Beratung, Bekämpfung der
Genitalverstümmelung, Abschaffung ausbeuterischer Kin-
derarbeit und Reintegration von Kindersoldaten (→ A 1,
A 2). Die Bundesregierung hat die 1995 bei der 4. Welt-
frauenkonferenz in Beijing von Deutschland gegebene
Zusage umgesetzt, bis zum Jahr 2000 40 Mio. US-$ für
rechts- und sozialpolitische Beratung bereit zu stellen, die
besonders die Interessen von Frauen wahrnimmt. 

Auch im Rahmen der Entwicklungspolitik setzt sich die
Bundesregierung seit einigen Jahren verstärkt für Krisen-
prävention und Friedenssicherung ein. Zu diesem Zweck
hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung seit Juni 1999 u. a. den Zivi-
len Friedensdienst aufgebaut (→ B 2.6.3), der zur ge-
waltfreien Austragung von Konflikten und bei der
Beobachtung der Menschenrechts- und Demokratiesitua-
tion beitragen soll. Bisher wurden über 80 Projekte be-
willigt, wovon sich etwa ein Drittel direkt auf den Men-
schenrechtsbereich einschließlich der Opferbetreuung
bezieht: z. B. Projekte in Guatemala zur Aufarbeitung von
Menschenrechtsverletzungen, in Kolumbien zur Beglei-
tung von Menschenrechtsgruppen; in Mexiko werden
Folteropfer psychosozial beraten, in Ruanda beschäftigt
sich ein Projekt mit Jugend- und Traumaarbeit, in den Phi-
lippinen mit der Dokumentation von traditionellen Land-
rechten oder in Brasilien mit der Förderung der Men-
schenrechte der Landbevölkerung. Für 2002 ist ein
Förderumfang von 10 Mio. Euro vorgesehen.

Die Bundesregierung hat die bewährte Unterstützung für
die Entwicklungsarbeit der politischen Stiftungen und der
beiden kirchlichen Zentralstellen für Entwicklungshilfe
intensiv fortgesetzt. Von den für diese Institutionen be-
reitstehenden Mitteln (fast 300 Mio. Euro) entfallen etwa
ein Drittel, d. h. insgesamt 100 Mio. Euro, auf die Förde-
rung der Menschenrechte und demokratischer Strukturen
(hinzu kommen noch Mittel für die Regionen Mittel- und
Osteuropa bzw. Neue Unabhängige Staaten). Diese Orga-
nisationen engagieren sich vor allem auch in Ländern, in
denen bilaterale staatliche Zusammenarbeit nicht möglich
ist. 1998 wurden neue Fördermöglichkeiten für Men-
schenrechtsvorhaben nationaler Nichtregierungsorga-
nisationen geschaffen, die in zunehmendem Maße ge-
nutzt werden (derzeitiges jährliches Fördervolumen: 
ca. 1,5 Mio. Euro). 

16 Die Kriterien sind: 1. Achtung der Menschenrechte, 2. Beteiligung
der Bevölkerung, 3. Rechtsstaatlichkeit und Gewährleistung von
Rechtssicherheit, 4. Schaffung einer marktfreundlichen und sozial-
orientierten Wirtschaftsordnung, 5. Entwicklungsorientierung des
staatlichen Handelns.
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Verbesserung der Strukturen in Deutschland

Schließlich setzt sich die Entwicklungspolitik auch im ei-
genen nationalen Rahmen für die weltweite Beachtung
der Menschenrechte ein. Die entwicklungs- und men-
schenrechtspolitische Aufklärungs- und Kohärenzarbeit
im Inland ist daher das dritte Handlungsfeld, an dem die
Entwicklungspolitik der Bundesregierung ansetzt. So hat
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium der Justiz und dem Auswärtigen Amt am Aufbau
des im März 2001 gegründeten Deutschen Instituts für
Menschenrechte mitgewirkt und trägt zur institutionellen
Förderung bei (→ B 2.5). 

Die Umsetzung der entwicklungspolitischen Inlandsauf-
gaben erfordert gemeinsame Anstrengungen aller staat-
lichen (Bund, Länder und Kommunen), gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Kräfte. So strukturierte die
Bundesregierung ihr bildungspolitisches Vorfeld 2001
neu, indem sie die Carl-Duisberg Gesellschaft (CDG) und
die Deutsche Stiftung für Entwicklungspolitik (DSE) fu-
sionierte und der neuen Gesellschaft die zusätzliche Auf-
gabe der inländischen Bildungsarbeit zuwies. Darüber hi-
naus ist Deutschland seit Oktober 2001 Mitglied des
Nord-Süd-Zentrums des Europarats mit Sitz in Lissabon.
Dies bietet Möglichkeiten, die Bildungsarbeit in Deutsch-
land auszuweiten und weiter zu qualifizieren. Diese neuen
politischen Strukturentscheidungen haben sich auch men-
schenrechtlich darin ausgewirkt, dass 2001 das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung Maßnahmen und Kampagnen zum „fairen
Handel“, also die Durchsetzung der wirtschaftlichen und
sozialen Rechte z. B. von Blumenarbeiterinnen, mit 
rund 325 000 Euro förderte. Hierbei haben Akteure aus
Wirtschaft, Handel, Verbraucherverbänden, Schulen und
staatlichen Stellen zusammengewirkt. 

In den Berichtszeitraum fällt auch der Beschluss der Bun-
desregierung über die Politischen Grundsätze für den Ex-
port von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern
vom 19. Januar 2000, die u. a. zum Ziel haben, durch Be-
grenzung und Kontrolle der Rüstungsexporte zur Siche-
rung der Menschenrechte und nachhaltigen Entwicklung
beizutragen (→ A 5.6). 

Rolle der Menschenrechte im EU-AKP-Abkommen
von Cotonou

Im Juni 2000 wurde in Cotonou (Benin) das Partner-
schaftsabkommen zwischen der EU als Union, den 
15 Mitgliedstaaten der EU und den sogenannten AKP-
Staaten, 77 Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazi-
fik, unterzeichnet. Es bildet das Nachfolgeabkommen zu
den vier Abkommen von Lomé, die seit 1975 die Ent-
wicklungs- und Handelsbeziehungen zwischen der EU
und den AKP-Staaten gestalten. Seit August 2000 wird 
es vorläufig angewandt.17 Seine Laufzeit beträgt 20 Jahre

und es umfasst für die ersten fünf Jahre zunächst finan-
zielle Leistungen in Höhe von 13,5 Mrd. Euro sowie 
1,7 Mrd. Euro für Finanzierungen durch die Europäische
Investitionsbank.

Die Menschenrechte haben in den Beziehungen dieser
Partner seit 1977 eine Rolle gespielt, wurden aber erst
1985 mit der Unterzeichnung des dritten Abkommens
von Lomé vertraglich verankert. Als das vierte Abkom-
men von Lomé 1994/95 u. a aufgrund der geänderten
Weltlage nach dem Wegfall des Ost-Westkonflikts revi-
diert wurde, wurde auch die Rolle, die Menschenrechte
in dieser Zusammenarbeit spielten, grundlegend über-
dacht und entsprechend angepasst. Es stand nicht mehr
wie bisher die Frage im Vordergrund, ob und mit wel-
chen Sanktionen (vor allem Aussetzung oder Abbruch
von Entwicklungshilfeleistungen) auf Menschenrechts-
verletzungen der Staaten im Süden reagiert werden
sollte. Vielmehr wurde die Zusammenarbeit insgesamt
politischer, und Menschenrechte, sowie nun auch neben
ihnen Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit, wur-
den positive Instrumente der Entwicklungspolitik. Sie
sind einerseits Grundlage und Kriterium für die Zusam-
menarbeit, aber auch Ziel und Maßstab für den Erfolg
der Entwicklung unserer Partnerstaaten. Dies bedeutet,
dass die explizite Förderung von politischen und bür-
gerlichen Rechten, der Zivilgesellschaft, Wahlen oder
auch Justizreformen zum Aufbau demokratisch legiti-
mierter und rechtsstaatlich funktionierender Staatlich-
keit in den Mittelpunkt rückte. Auch die Förderung von
Bereichen, die für die Implementierung wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Rechte so wichtig sind wie z. B.
Gesundheitsversorgung, Bildung oder Ernährungssiche-
rung, wurde wesentlich gestärkt. Gleichzeitig erhielten
die bereits existierenden Sanktionsmechanismen eine
rechtliche Grundlage in Form von Artikel 366 a des vier-
ten Abkommens von Lomé in seiner revidierten Fas-
sung.

Das Abkommen von Cotonou baut diesen positiven
Aspekt von Menschenrechten, Demokratisierung und
Rechtsstaatlichkeit noch weiter aus, vor allem hinsicht-
lich der Frauen- und Kinderrechte und der Rolle der 
Zivilgesellschaft. Menschenrechte, Demokratisierung
und Rechtsstaatlichkeit sind so genannte „wesentliche
Elemente“ des Abkommens. Aber auch die gute Regie-
rungsführung („good governance“) wird ein „fundamen-
tales Element“ und damit als Förderbereich anerkannt.
Deutschland hat sich in den Verhandlungen mit den
AKP-Staaten hierfür stark engagiert. Darüber hinaus
wurde das Instrument des Politischen Dialogs zur 
Unterstützung und Begleitung von Prozessen in den
Partnerstaaten, aber auch zu Konsultationen bei Men-
schenrechtsproblemen, erheblich ausgedehnt. Hierzu
komplementär wurden die Verfahren zu Konsultationen
und Sanktionen bei Verletzung der wesentlichen Ele-
mente (s. Artikel 96 Cotonou Abkommen) und bei
schwerwiegenden Korruptionsvorwürfen (s. Artikel 97
Cotonou-Abkommen) überarbeitet.17 Bisher wurden 45 Ratifikationen der EU notifiziert (Stand 4. April

2002). Zum Menschenrechtskriterium in EU-Assoziations- und Ko-
operationsabkommen mit Drittstaaten → B 2.2.4.
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A 8 Bio-Ethik als menschenrechtliche 
Herausforderung

Die Forschung auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften
macht rapide Fortschritte und bringt fast täglich neue Er-
kenntnisse über die Mechanismen des Lebens. Sie berührt
deshalb wie keine andere wissenschaftliche Errungen-
schaft zuvor unmittelbar das Wesen und das Selbstver-
ständnis des Menschen.

Bio- und gentechnologische Verfahren bieten auf der ei-
nen Seite große Chancen. Insbesondere im medizinischen
Bereich nähren sie die Hoffnung auf verbesserte Diagno-
stik und Therapie bis hin zur Heilung bislang als unheil-
bar geltender Krankheiten. Nicht zuletzt verbinden sich
mit der Nutzung dieser Schlüsseltechnologie Hoffnun-
gen auf wirtschaftliches Wachstum und zukunftsfähige
Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite bestehen Befürch-
tungen, dass die neuen Technologien nicht beherrschbar
sind und ihr Missbrauch zur Klonierung und Selektion
von Menschen sowie zur Diskriminierung Einzelner auf-
grund ihrer genetischen Disposition führen könnte. In 
diesem Spannungsfeld rücken ethische Fragen in den Vor-
dergrund, die die Politik nur in möglichst großer Über-
einstimmung mit der Gesellschaft beantworten kann 
und darf. Allein so sind langfristig tragfähige Entschei-
dungen möglich. Die Bundesregierung hat deshalb am 
2. Mai 2001 den Nationalen Ethikrat als nationales Forum
des Dialogs über ethische Fragen gegründet. 

Der Nationale Ethikrat der Bundesregierung reflektiert
die verschiedenen gesellschaftlichen Positionen und gibt
Impulse in die breite Öffentlichkeit. Er lädt die Bürgerin-
nen und Bürger zum Dialog ein. Mit seiner Einrichtung
verbindet sich die Absicht, die Diskussion von Experten-
kreisen und gesellschaftlichen Gruppen zusammenzufüh-
ren. Zu den Aufgaben des Nationalen Ethikrates gehören:

– die Vernetzung des wissenschaftlichen und gesell-
schaftlichen Diskurses zu Fragen der Lebenswissen-
schaften,

– Stellungnahmen zu ethischen Fragen neuer Entwick-
lungen auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften,

– Empfehlungen an die Politik,

– Beteiligung am internationalen Ethik-Diskurs

Der Nationale Ethikrat setzt sich aus bis zu 25 Mitgliedern
zusammen, die vom Bundeskanzler für vier Jahre be-
rufen werden. Die Mitglieder repräsentieren in besonde-
rer Weise naturwissenschaftliche, medizinische, theologi-
sche, philosophische, soziale, rechtliche und ökonomische
Belange. Der Nationale Ethikrat ist in seiner Tätigkeit un-
abhängig.

Für bestimmte Möglichkeiten der Gentechnik, aber auch
für bioethische Fragen, die sich im Zusammenhang mit
herkömmlicher medizinischer Technologie stellen, gelten
in Deutschland enge gesetzliche Schranken und rechts-
verbindliche Regeln zum Schutz des menschlichen Le-
bens und der Menschenwürde: Das Embryonenschutzge-
setz vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2746) regelt als
Strafgesetz neuere Möglichkeiten der Fortpflanzungsme-

Menschenrechte und Entwicklung – Menschenrecht
auf Entwicklung 

Die Vereinten Nationen haben konzeptionelle Fragen 
der Entwicklungszusammenarbeit bereits im Jahre 1986
durch eine Erklärung zum Recht auf Entwicklung 
aufgegriffen, die als Resolution A/41/128 von der 
UN-Generalversammlung angenommen wurde. In den
Schlussdokumenten der Wiener Menschenrechts-Welt-
konferenz von 1993 sowie in einer Vielzahl von Reso-
lutionen, denen Deutschland zugestimmt hat, wurde
diese Erklärung bekräftigt. Bei der Wiener Weltkon-
ferenz über Menschenrechte stellte das Thema „Men-
schenrechte und Entwicklung“ eines der beiden Haupt-
themen dar. Das Recht auf Entwicklung ist seither in
verschiedenen Gremien und Arbeitsprozessen in den
Vereinten Nationen weiter konkretisiert worden. 

Inhaltlich bedeutet die Erklärung nach Ansicht der
Bundesregierung zweierlei: 

– Entwicklung ist ein Prozess, der über die rein wirt-
schaftliche Dimension hinaus geht, in dem alle Men-
schenrechte geachtet werden müssen und der den
Menschen zum zentralen Subjekt des Entwicklungs-
prozesses macht

– Die Verantwortlichkeit für die Behebung interner
und externer Entwicklungshindernisse liegt bei den
Staaten. 

Dieser integrative Ansatz war in den letzten Jahren Ge-
genstand intensiver Erörterungen, die den Blick einer-
seits auf die zur Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung nötige Staatensolidarität gelenkt haben;
andererseits auf die humane und menschenrechtliche
Dimension des Entwicklungsprozesses und die Verant-
wortlichkeit eines jeden Landes für seinen eigenen Ent-
wicklungsprozess. Zu letzterem zählen u. a. kohärente
nationale Politiken, kompetente Regierungsführung
(good governance) und Partizipation. Mittlerweile hat
dieser Ansatz Eingang in die Strategien der internatio-
nalen und multilateralen Entwicklungs- und Finanzin-
stitutionen gefunden. 

Die 54. UN-Menschenrechtskommission schuf 1998 ei-
nen doppelten Mechanismus, bestehend aus einer Ar-
beitsgruppe von Regierungsvertretern und einem unab-
hängigen Experten (Professor Sengupta, Indien), um
konzeptionelle Fragen des Rechtes auf Entwicklung
weiter zu entwickeln und praktische Anregungen für
seine Umsetzung auszuarbeiten. Die bislang letzte Sit-
zung der Arbeitsgruppe hat von 25. Februar bis 8. März
2002 in Genf stattgefunden. In den Schlussfolgerungen
dieser Sitzung wurden u. a. die Bedeutung von Globali-
sierung, Schuldentilgung, Marktzugang sowie Zugang
zu neuen Technologien für die Verwirklichung des
Rechts auf Entwicklung anerkannt. 
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dizin und Humangenetik. Geschützt werden u. a. Em-
bryonen vor missbräuchlicher Verwendung. Techniken
wie die künstliche Veränderung der menschlichen Keim-
bahn oder das Klonen sind verboten. Bioethische Fragen
im Zusammenhang mit der Spende und Entnahme von
menschlichen Organen zum Zwecke der Transplantation
sind im Transplantationsgesetz vom 5. November 1997
(BGBl. I S. 2631) geregelt worden. Insbesondere die Re-
gelungen zur Spende sichern das Selbstbestimmungsrecht
von potenziellen Spendern, aber auch von Nichtspendern,
über ihre Organe über das Ableben hinaus ab. Das festge-
legte und strafbewehrte Verbot des Organhandels ent-
spricht dem supranationalen Konsens, dass der mensch-
liche Körper oder Teile davon nicht zur Erzielung
finanzieller Gewinne verwendet werden dürfen. Mit ge-
netischen Untersuchungen wird die umfassende Kenntnis
über die genetische Veranlagung eines Menschen mög-
lich. Die damit verbundenen Gefahren wie genetische
Diskriminierung werfen die Frage nach entsprechenden
Schutzregelungen auf. Der Meinungsbildungsprozess zu
einem Gentestgesetz ist jedoch bislang noch nicht abge-
schlossen. Dagegen hat sich der Deutsche Bundestag am
30. Januar 2002 für eine strenge Regulierung des Imports
und der Verwendung menschlicher embryonaler Stamm-
zellen ausgesprochen. Das betreffende Gesetz wird vo-
raussichtlich im Sommer 2002 in Kraft treten. Der Import
und die Verwendung embryonaler Stammzellen soll 
demnach grundsätzlich verboten werden, um einem Ver-
brauch weiterer Embryonen zur Gewinnung dieser
Stammzellen entgegenzuwirken. Ausnahmsweise sollen
Import und Verwendung zu Forschungszwecken erlaubt
sein, wenn u. a. die entsprechenden Stammzellen vor dem
1. Januar 2002 aus so genannten überzähligen Embryonen
gewonnen worden sind und eine staatliche Behörde eine
entsprechende Genehmigung erteilt hat.

Die Ankündigung einzelner Forscher im Ausland, sich
dem reproduktiven Klonen von Menschen zuzuwenden,
erweist andererseits die Notwendigkeit eines weltweit
gültigen Rechtsinstruments gegen das reproduktive Klo-
nen. Am 21. Juni 2001 gaben der französische und deut-
sche Außenminister, Védrine und Fischer, ihre Entschei-
dung bekannt, sich mit einer gemeinsamen Initiative in
den Vereinten Nationen für ein international verbindliches
Rechtsinstrument zum weltweiten Verbot des reproduk-
tiven Klonens von Menschen einzusetzen. 

Ein internationales Verbot des reproduktiven Klonens von
Menschen wird seit Jahren u. a. von Europarat, UNESCO
und WHO gefordert. Weltweit ist die UNESCO-Dekla-
ration von 1997 über das „Menschliche Genom und 
Menschenrechte“ das politisch wichtigste, wenn auch
rechtlich nicht bindende Dokument, in dem das repro-
duktive Klonen geächtet wird (Annahme durch die 
UNESCO-Generalkonferenz am 11. November 1997;
www.unesco.org/human_rights/hrbc.htm). Dieses Doku-
ment wurde durch die UN-Generalversammlung am 
9. Dezember 1998 indossiert (Res. 53/152). Auf politi-
scher Ebene gibt es also einen internationalen Konsens,
das reproduktive Klonen von Menschen zu verhindern.
Dieser Konsens wurde von den über 180 Mitgliedstaaten

der WHO durch eine Resolution in der Weltgesundheits-
versammlung 1999 bestätigt (Dok. WHA 51.10). Bisher
fehlt aber zur globalen Umsetzung dieses Konsenses ein
völkerrechtlich bindendes Instrument. Diese Lücke soll mit
der deutsch-französischen Initiative geschlossen werden.

Nur im Rahmen des Europarates gibt es derzeit rechts-
verbindliche Übereinkommen im Bereich von Bioethik
und Biomedizin, denen sich Deutschland allerdings bis-
lang aufgrund des noch nicht abgeschlossenen innerstaat-
lichen Meinungsbildungsprozesses nicht anschließen
konnte:

– Übereinkommen des Europarats zum Schutz der Men-
schenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf
die Anwendung von Biologie und Medizin – Überein-
kommen über Menschenrechte und Biomedizin vom
4. April 1997 („so genannte Bioethikkonvention“) und
Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens von
menschlichen Lebewesen 

Bei der Annahme dieses Dokuments (ETS 164, www.
conventions.coe.int) im November 1996 enthielt sich
Deutschland der Stimme mit dem Hinweis, dass die Bun-
desregierung zunächst die anhaltende Diskussion in Öf-
fentlichkeit und im parlamentarischen Raum in Deutsch-
land abwarten will. Der Meinungsbildungsprozess zur
Frage einer deutschen Unterzeichnung ist noch nicht ab-
geschlossen. Die Diskussion betrifft insbesondere die

Deutsch-französische Initiative zum Verbot des
reproduktiven Klonens von Menschen

Am 19. November 2001 wurde die von Frankreich und
Deutschland gemeinsam im sechsten Ausschuss der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen einge-
brachte Resolution zur „Internationalen Konvention
zum Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen“
im Konsens angenommen. Sie wurde am 11. Dezember
2001 vom Plenum der Generalversammlung indos-
siert (Res. 56/93; www.un.org/law/cloning/index.html). 
49 Staaten aus allen Kulturregionen haben die Resolu-
tion miteingebracht. Die Resolution sieht die Einset-
zung eines Sonderausschusses vor, der Verhandlungen
über eine Konvention zum weltweiten Verbot des repro-
duktiven Klonens vorbereiten soll, indem er die in der
Konvention zu behandelnden Elemente präzisiert und
ein Verhandlungsmandat erarbeitet. Der Ausschuss ist
vom 25. Februar bis 1. März 2002 in New York zu sei-
ner ersten Sitzung zusammengetreten, um sich über die
wissenschaftliche und ethische Dimension des Themas
auszutauschen. Im September 2002 wird eine weitere
Sitzung folgen, um das Verhandlungsmandat zu formu-
lieren. Die eigentliche Verhandlung einer Konvention
soll möglichst 2003 beginnen; diese Verhandlungen
könnten abermals ein Jahr beanspruchen. Die Verab-
schiedung der deutsch-französischen Resolution war ein
wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einem weltwei-
ten Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen. 
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Regelung des Artikel 17 Abs. 2 (Schutz von einwilli-
gungsunfähigen Personen bei Forschungsvorhaben, die
nicht zu deren eigenem unmittelbaren Nutzen sind) und
Artikel 18 (Schutz  von Embryonen). Hierzu wird insbe-
sondere die Diskussion und Beratung in der Enquete-
Kommission „Recht und Ethik der modernen Medizin“
abgewartet werden. Darüber hinaus wird die Bundes-
regierung bei ihrer Meinungsbildung  etwaige Empfeh-
lungen des Nationalen Ethikrats berücksichtigen.

Das bisher einzige rechtsverbindliche internationale Über-
einkommen über das Verbot des Klonens von menschli-
chen Lebewesen ist das so genannte Klonverbotsproto-
koll zum Biomedizinübereinkommen des Europarats
(ETS 168, www.conventions.coe.int), das bisher von elf
Staaten (aus der EU: Spanien, Griechenland und Portugal)
ratifiziert und von 18 weiteren Staaten gezeichnet worden
ist. Es ist am 1. März 2001 in Kraft getreten. Deutschland
kann dieses von ihm wesentlich mitgestaltete Überein-
kommen nicht zeichnen, weil dies die Zeichnung des 
zugrundeliegenden Biomedizinübereinkommens voraus-
setzt. Gleiches gilt für die Zeichnung des Zusatzüberein-
kommens betreffend die Transplantation von Organen
und Geweben menschlichen Ursprungs (ETS 186,
www.conventions.coe.int), das am 24. Janaur 2002 zur
Zeichnung aufgelegt worden ist und in Kraft treten wird,
wenn es von fünf Staaten – davon vier Mitgliedstaaten –
unterzeichnet sein wird.

Biotechnologierichtlinie der Europäischen Union

Die Bundesregierung hat am 18. Oktober 2000 den Ge-
setzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates über den recht-
lichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 6. Juli
1998 (Biotechnologierichtlinie) beschlossen. Am 21. Juni
2001 hat die erste Lesung im Deutschen Bundestag statt-
gefunden. Die Bundesregierung begrüßt, dass durch den
Gesetzentwurf ein wichtiger Beitrag zur Rechtssicherheit
beim EU-weiten Schutz des geistigen Eigentums im Be-
reich biotechnologischer Erfindungen geleistet wird. Zu-
gleich wird das nationale Patentrecht verbessert und prä-
zisiert, insbesondere bei der Funktionsbeschreibung für
Patentanmeldungen, bei den Patentierungsverboten, ins-
besondere zum Embryonenschutz, bei der Regelung von
Zwangslizenzen für abhängige Patente sowie beim Sor-
tenschutz in der Landwirtschaft. 

Die Bundesregierung sieht aber auch deutliche Hinweise
darauf, dass das europäische Patentrecht nicht in allen
Punkten endgültige Antworten auf die Herausforderungen
des neuen Technologiebereichs gefunden hat. Sie wird in
diesem Sinne einen Änderungsprozess auf europäischer
Ebene initiieren und für erforderliche Verbesserungen und
Präzisierungen eintreten. Insbesondere ist die Reichweite
des Stoffpatents im biotechnologischen Bereich zu über-
prüfen. Dies bedeutet insbesondere eine Prüfung der 
Voraussetzungen einer Patentierbarkeit von Genen, Gen-
sequenzen und Teilen von Gensequenzen, die von mensch-
lichen oder tierischen Lebewesen, Pflanzen oder Mikro-
organismen stammen. 

Aufgrund neuester Entwicklungen in der biomedizini-
schen Forschung müssen die ethisch gebotenen Grenzen

des Patentrechts gegenüber Bestrebungen, auch mensch-
liche Körperteile als solche zu patentieren, geschützt wer-
den. Darüber hinaus muss das Verhältnis von Patentrecht
und Sortenschutz angemessen ausgestaltet werden. Die
Bundesregierung wird die Umsetzung der Richtlinie
98/44/EG auch in ihren praktischen Auswirkungen in der
Bundesrepublik Deutschland und in den übrigen Mit-
gliedstaaten der Gemeinschaft intensiv verfolgen und die
Erfahrungen auswerten.

A 9 Minderheiten und „besondere Gruppen“ 
Der Schutz und die Wahrung aller Menschenrechte be-
treffen ganz besonders die Achtung der Rechte von An-
gehörigen nationaler, ethnischer, religiöser, durch ihre
Sprache, ihr Alter, eine Behinderung oder ihre sexu-
elle Orientierung definierten Minderheiten; sie sind auch
Rechte von besonders schutzbedürftigen „besonderen
Gruppen“19, die nicht notwendigerweise Minderheiten
darstellen (z. B. Indigene, die in manchen Staaten die Be-
völkerungsmehrheit stellen). Ihre Gleichberechtigung,
d. h. Nichtdiskriminierung bei der Gewährung aller Men-
schenrechte ist Voraussetzung für Gerechtigkeit und in
vielen Fällen für die politische und soziale Stabilität und
Frieden in den Staaten, in denen diese Gruppen leben. 

Aus der Verfolgung und oft gewaltsamen Diskriminie-
rung von Minderheiten und „besonderen Gruppen“, aus
ihrer mangelnden Einbeziehung in die sie betreffenden
Entscheidungen sowie aus ihrer ökonomischen und so-
zialen Benachteiligung entstehen Menschenrechtsverlet-
zungen und Konflikte. Die Politik der Bundesregierung
ist deshalb darauf angelegt, im Menschenrechtsdialog mit
allen Ländern dort, wo Minderheitenrechte und die
Rechte besonderer Gruppen verletzt werden, auf die Wah-
rung dieser Rechte zu drängen. Die Bundesregierung
nutzt dafür ihre bilateralen Kontakte und die Möglichkei-
ten innerhalb der EU, des Europarats, der OSZE und der
Vereinten Nationen. 

9.1 Schutz der Religionsfreiheit
Das Recht auf Religionsfreiheit und damit die Rechte
aller Religionsgemeinschaften einer Gesellschaft sind 
u. a. in Artikel 18 Abs. 1 des Internationalen Paktes über
bürgerliche und politische Rechte festgelegt. Dieser be-
sagt: „Jedermann hat das Recht auf Gedankens-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die
Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung eigener
Wahl zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottes-

18 Im UN-Sprachgebrauch bezeichnet der Ausdruck „besondere Grup-
pen“ diejenigen Personen, deren De-jure-Menschenrechtsschutz zwar
durch alle grundlegenden Menschenrechtsübereinkommen gewähr-
leistet wird, deren besondere Belange oder Situation jedoch ein be-
sonderes Schutzbedürfnis erkennen lassen. Hierzu werden auch alte
oder behinderte Menschen oder solche mit besonderen Erkrankungen
wie zum Beispiel HIV/AIDS gezählt. Zu den Menschenrechten alter
Menschen siehe den Exkurs am Ende von → A 2.2; zur Konvention
über die Rechte Behinderter s. → B 1.2.3. 
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dienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Un-
terricht zu bekunden“. Das Eintreten für Religionsfreiheit
weltweit ist fester und wichtiger Bestandteil der Men-
schenrechtspolitik der Bundesregierung. Allerdings un-
terliegt das Recht auf freie Wahl und Ausübung der Reli-
gion in Teilen der Welt gravierenden Einschränkungen,
die von Gängelung über Repression bis hin zu massiven
und systematischen Menschenrechtsverletzungen ein-
schließlich der gewaltsamen Verfolgung von religiösen
Minderheiten reichen können. 

Der Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskom-
mission (→ B 2.3.3) für religiöse Intoleranz, Prof. Abdel
Fatah Amor, kommt in seinem Bericht an die 56. Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen über die
Bekämpfung aller Formen der Intoleranz und Diskrimi-
nierung aufgrund von Religion und Glaube (UN-Doku-
ment A/56/253, www.unhchr.ch) zu dem Ergebnis, dass
religiöse Intoleranz weiterhin vielerorts zu Akten der Ge-
walt, der Einschüchterung und des Zwangs führt. Er hebt
allerdings auch die positiven Entwicklungen seit der An-
nahme der Erklärung über die Beseitigung jeder Form von
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion
und des Glaubens vom 25.11.1981 (UN-Dok. A/Res/
36/55, www.un.org) hervor.

UN-Menschenrechtskommission und -Generalversamm-
lung behandeln die Religionsfreiheit und religiöse 
Intoleranz regelmäßig in gesonderten Resolutionen 
(Res. 2001/42, www.unhchr.ch). Die Bundesregierung
unterstützt diese – bei der Generalversammlung und der
Menschenrechtskommission von Irland eingebrachten –
Resolutionen und tritt einseitiger Instrumentalisierung
des Themas Religionsfreiheit entschieden entgegen. Die
Förderung von religiöser Toleranz durch schulische Er-
ziehung stand im Vordergrund der „Internationalen Kon-
sultativkonferenz zur schulischen Erziehung in Fragen
der Religionsfreiheit, Toleranz und Freiheit von Diskri-
minierung“, die auf Einladung des Sonderberichterstat-
ters der Menschenrechtskommission, Prof. Abdel Fatah
Amor, vom 23. bis 25. November 2001 in Madrid statt-
fand. Die Konferenz hat ein Abschlussdokument verab-
schiedet, das Elemente einer internationalen Strategie für
die schulische Bildung in Bezug auf Religionsfreiheit und
Toleranz enthält. An seiner Ausarbeitung haben die Bun-
desregierung und, über das Sekretariat der Kultusminis-
terkonferenz, die Bundesländer mitgewirkt. 

Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit des Eintretens für
Religionsfreiheit weltweit ist es, sich in gleicher Weise
und in gleicher Intensität für die Glaubensfreiheit aller
Religionen und religiösen Gruppen und für die Opfer re-
ligiöser Verfolgung und Diskriminierung unabhängig von
ihrer religiösen Zugehörigkeit einzusetzen. Dem wider-
spricht nicht, wenn in der Praxis das Eintreten Deutsch-
lands für die Freiheit aller Religionen auch durch die 
religiöse Prägung der deutschen und europäischen Ge-
schichte bestimmt ist. Dies zeigt sich im durch den christ-
lichen Glauben motivierten persönlichen Einsatz zahlrei-
cher Menschen in Deutschland für die Menschenrechte
und bedrängte Glaubensbrüder und -schwestern, aber
auch für die Freiheit anderer Religionen in aller Welt; er

hat zu vielfältigen Kontakten auch nicht christlicher Reli-
gionen untereinander beigetragen. Die vielfältigen Kon-
takte von kirchlichen Gruppen mit christlichen Gemein-
den und anderen Religionsgemeinschaften im Ausland,
das Wissen über deren vielerorts schwierige Situation und
das Engagement der deutschen Kirchen für verfolgte oder
diskriminierte Christen und religiös Verfolgte anderer Re-
ligionen in aller Welt bedeuten für die Menschen in den
betroffenen Staaten eine oft unschätzbare Hilfe. Die Bun-
desregierung sieht diese weltweiten Kontakte der deut-
schen Zivilgesellschaft als wichtigen Beitrag zum inter-
kulturellen Dialog und damit als wichtigen Bestandteil
deutschen menschenrechtlichen Engagements an. 

Deutschland gewährt Personen Schutz, die aufgrund ihrer
Religionszugehörigkeit Opfer politischer Verfolgung ge-
worden sind. Dies gilt unabhängig davon, welcher reli-
giösen Gemeinschaft die Betroffenen angehören. So 
haben z. B. muslimische Ahmadis, Aleviten, Baha'is,
Christen (katholische, protestantische, syrisch-orthodoxe
u. a.); Sikhs und Yeziden in Deutschland Asyl erhalten,
wenn sie in ihren Heimatländern wegen ihrer Religions-
zugehörigkeit politischer Verfolgung ausgesetzt waren.
Besonderes Augenmerk legte die Bundesregierung auf
die Situation von Muslimen in Deutschland nach den Ter-
roranschlägen von New York und Washington. Die Be-
fürchtung, Muslime könnten im Gefolge dieser Ereignisse
verstärkter Diskriminierung, einer Art Generalverdacht
ausgesetzt sein, hat sich jedoch nicht bestätigt. Vielmehr
war die Reaktion in der Gesellschaft differenziert und hat
sogar zu einem Zuwachs des Interesses der Bevölkerung
an der islamischen Religion geführt.

9.2 Indigene Völker 
Bereits 1953 kam eine Studie der Internationalen Arbeits-
organisation (IAO/ILO) zu dem Ergebnis, dass „der Le-
bensstandard indigener Bevölkerungen in unabhängigen
Staaten in der Regel extrem niedrig liegt und in der Mehr-
heit der Fälle noch beträchtlich unter dem der bedürftigs-
ten Schichten der nicht indigenen Bevölkerung“.19 An
dieser Analyse hat sich nach einer Analyse der Weltbank
aus dem Jahre 1994 im Grundsatz wenig geändert.20 Ne-
ben oft gravierender wirtschaftlicher und sozialer Be-
nachteiligung sind Indigene besonders häufig von Verlet-
zungen der bürgerlichen und politischen Rechte betroffen.
Außerdem ringen viele indigene Völker um die Wahrung
ihrer kulturellen Rechte bzw. kulturellen Identität. 

Auch am Ende der „UN-Dekade der Indigenen Völker“,
die noch bis 2004 andauert, bleibt der Schutz der Men-
schenrechte von Indigenen eine schwierige Herausforde-
rung. Allerdings hat es im Berichtszeitraum eine Reihe
positiver Entwicklungen gegeben. Der rechtliche Schutz

19 Zitiert im Bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechts-
kommission zur Lage der Menschenrechte und Grundfreiheiten indi-
gener Bevölkerungsgruppen, Rudolfo Stavenhagen, an die 58. Men-
schenrechtskommission (Dok. E/CN.4/2002/97); www.unhchr.ch), 
S. 13. 

20 So die vergleichende Studie der Weltbank Indigenous People and 
Poverty in Latin America, 1994. 
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von Indigenen auf nationaler Ebene hat vor allem in Lat-
einamerika, aber auch in Südost-Asien und Afrika Fort-
schritte gemacht. In Guatemala, Mali und Mexiko sind in
jüngerer Zeit Friedensabkommen zwischen Regierungen
und Indigenen geschlossen worden; ihre Implementie-
rung ist allerdings weiterhin problematisch. Fragen be-
züglich der Rechte von Indigenen betreffen vor allem
Land und Territorium, Umwelt und natürliche Ressour-
cen, rechtliche Gleichstellung, Sprache, Kultur und Bil-
dung, Armut, politische Partizipation und Autonomie und
das Recht auf Selbstbestimmung. Weil das Kernproblem
Diskriminierung und Marginalisierung bilden, spielten
die Rechte der Indigenen auch bei der Weltkonferenz ge-
gen Rassismus in Durban, Südafrika (31. August bis 
8. September 2001, → A, Brennpunkt Rassismus) eine
wichtige Rolle. Die Bundesregierung trägt durch ihr 
weltweites Eintreten für die Menschenrechte, durch ihre
Mitarbeit in den Vereinten Nationen und ihren Sonderor-
ganisationen sowie im Rahmen bi- und multilateraler ent-
wicklungspolitischer Zusammenarbeit zur Lösung der
Probleme der eingeborenen Bevölkerungen bei. Im Rah-
men von Menschenrechtskommission und Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen hat die Bundesregie-
rung die Resolutionen zum Schutz indigener Völker
unterstützt.

Die Menschenrechtskommission hat den Indigenen Völ-
kern in den letzten Jahren verstärkt Beachtung geschenkt.
Auf Empfehlung der 56. Menschenrechtskommission
(Res. 2000/87) wurde vom Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen (ECOSOC) im Juli 2000 beschlossen,
ein Ständiges Forum für Indigene Völker einzurichten,
das den Vereinten Nationen als Beratungsgremium für in-
digene Angelegenheiten dienen soll (Permanent Forum).
Das Ständige Forum ist im Mai 2002 erstmals zusam-
mengetreten. Die bereits 1995 eingesetzte Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe zur Erarbeitung einer „Erklärung über die
Rechte Indigener Völker“ hat ihre Tätigkeit im Berichts-
zeitraum fortgesetzt. Die Verhandlungen über diese Er-
klärung verliefen jedoch bislang schleppend. Ein erfolg-
reicher Abschluss der Arbeit dieser Arbeitsgruppe ist
nicht in Sicht, nachdem auch die siebte Sitzung in Genf
vom 25. Januar bis 8. Februar 2002 keine Einigung auf 
einen verbindlichen Textentwurf erbrachte. Schwierigkei-
ten bereitet der bislang vorliegende Textentwurf vor allem
deshalb, weil er gegenüber Indigenen Gruppenschutz-
rechte konstituiert, statt den Schutz individualrechtlich
auszugestalten. Wie ihre Partner aus der Europäischen
Union tritt die Bundesregierung für eine individualrecht-
liche Ausgestaltung menschenrechtlicher Normen ein. 

ILO-Konvention 169

Das einzige internationale Vertragswerk, das einen um-
fassenden Schutz der Rechte indigener Völker zum 
Gegenstand hat, ist das Übereinkommen Nr. 169 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO/ILO) über einge-
borene und in Stämmen lebende Völker aus dem Jahr
1989; das die ältere ILO-Konvention Nr. 107 ablöste. Es
ist bisher von 14 Staaten, darunter Dänemark und den
Niederlanden als einzigen EU-Staaten ratifiziert worden. 

Die Bundesregierung hat die gesetzgebenden Körperschaf-
ten 1992 unterrichtet (Bundestagsdrucksache 12/2150;
Bundesratsdrucksache 125/92), dass eine Ratifikation das
Übereinkommen nicht in Betracht käme, weil in Deutsch-
land keine indigenen Völker im Sinne des Überein-
kommens leben. Der 12. Deutsche Bundestag und der 
Bundesrat nahmen diese Bewertung zustimmend zur
Kenntnis. In der Folgezeit war die Frage der Ratifizierung
des Übereinkommens Gegenstand mehrerer parlamen-
tarischer Initiativen. Auch Nichtregierungsorganisationen
forderten in Kampagnen und Zuschriften vermehrt,
Deutschland solle das Übereinkommen ratifizieren, um
dadurch seine Solidarität mit in anderen Staaten lebenden
indigenen Völkern zu bekunden. Das für die Angelegen-
heiten der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) fe-
derführend zuständige Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung hat daher Ende 1998 im Ressortkreis er-
neut die Frage der Ratifizierung des Übereinkommens zur
Diskussion gestellt. 

Die beteiligten Bundesministerien kamen Mitte 1999
überein, durch eine Interpretationsanfrage an das Interna-
tionale Arbeitsamt zur Klärung beizutragen, ob und ggf.
in welchem Umfang durch eine Ratifizierung des Über-
einkommens mittelbare Verpflichtungen für Deutschland
z. B. im Bereich der Außen-, Außenwirtschafts- und Ent-
wicklungspolitik entstehen würden. Die Antwort des In-
ternationalen Arbeitsamtes, die im August 2001 erfolgte,
hat jedoch zu keiner abschließenden Klärung der Angele-
genheit geführt, sondern vielmehr neue Fragen aufgewor-
fen, die nunmehr in zwei neu gestellten Interpretationsan-
fragen geklärt werden müssen. Sobald Antworten auf
diese Anfragen vorliegen, wird die Bundesregierung die
Möglichkeit der Ratifizierung des Übereinkommens ab-
schließend prüfen. 

9.3 Sinti und Roma
Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Rahmenübe-
reinkommen des Europarates zum Schutz nationaler Min-
derheiten seit 1. Februar 1998 und die Europäische Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen seit 1. Januar
1999 in Kraft (→ B 1.1). Zu den nationalen Minderheiten
nach dem Rahmenübereinkommen gehören die deutschen
Sinti und Roma; ihre Sprache Romanes ist durch die 
Europäische Charta der Minderheitensprachen geschützt.
Auf Ebene des Europarates hat außerdem der Lenkungs-
ausschuss Migration (CDMG) auf seiner 43. Sitzung 
(6. bis 8. Juni 2001) die von der Expertengruppe
Roma/Sinti MG-S-ROM vorbereitete Empfehlung zur
Verbesserung der wirtschaftlichen und Beschäftigungs-
lage der Roma in Europa gebilligt. Das Ministerkomitee
des Europarats hat auf seiner 696. Sitzung (3. Februar
2000) eine Empfehlung zu Bildung und Erziehung für die
Kinder der Roma in Europa verabschiedet.

Die Bundesregierung setzt sich in den multilateralen Gre-
mien für die Verbesserung der Lage der Sinti und Roma
ein. Sie hat auf OSZE-Ebene den im Jahr 1994 gegründe-
ten Contact Point for Roma and Sinti Issues (CPRSI) beim
OSCE-Office for Democratic Institutions and Human
Rights (ODIHR) unterstützt. Der CPRSI hat ein Arbeits-



Drucksache 14/9323 – 80 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

programm für die Jahre 2001 und 2002 entwickelt, das
Projekte und Workshops enthält, die auf die Umsetzung
von Roma- und Sinti-Rechten in den OSZE-Mitgliedstaa-
ten abzielen. Das jüngste Projekt des CPRSI war der
„Workshop on Roma Political Participation“ vom 30. No-
vember bis 1. Dezember 2001 in Prag. Im September
2001 hat der damalige rumänische OSZE-Vorsitz eine
Konferenz über Angelegenheiten der Roma und Sinti in
Bukarest veranstaltet. Hauptziel der Konferenz war es, in
der OSZE einen politischen Prozess zur Verabschiedung
eines „Aktionsplans für Roma und Sinti“ in Gang zu 
setzen. Auf dem Bukarester OSZE-Ministertreffen vom
3./4. Dezember 2001 hat der Ständige Rat ODHIR offi-
ziell mit der Ausarbeitung des Aktionsplans beauftragt.

9.4 Diskriminierung von Lesben und 
Schwulen

Auf nationaler Ebene hat die Bundesregierung im Be-
richtszeitraum einen großen Schritt zur Beendigung der
Diskriminierung von Lesben und Schwulen gemacht. Das
„Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichge-
schlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften“
vom 16. Februar 2001 ist am 1. August 2001 in Kraft 
getreten. Es ermöglicht Lebenspartnern gleichen Ge-
schlechts, ihrer Beziehung durch ein eigenes Rechtsinsti-
tut einen rechtlichen Rahmen zu geben. Es enthält fol-
gende Kernpunkte:

– Begründung der Eingetragenen Lebenspartnerschaft
bei der von den Ländern zu bestimmenden Behörde;

– Möglichkeit, einen gemeinsamen Namen zu bestim-
men;

– gegenseitige Unterhaltspflichten und -rechte bei be-
stehender Lebenspartnerschaft;

– „kleines Sorgerecht“ des Lebenspartners (Mitentschei-
dung in Angelegenheiten des täglichen Lebens des
Kindes);

– gesetzliches Erbrecht des überlebenden Lebenspart-
ners;

– Recht des überlebenden Lebenspartners, in einen
Mietvertrag über Wohnraum einzutreten;

– Zeugnisverweigerungsrechte;

– Regelungen über die Folgen der Trennung von Le-
benspartnern (z. B. Unterhaltsrecht); 

– Einbeziehung des Lebenspartners in die Kranken- und
Pflegeversicherung;

– Nachzugs- und Einbürgerungsrechte für ausländische
Lebenspartner. 

Weitere Punkte, deren Umsetzung die Bundesregierung
anstrebt, wie etwa Berücksichtigung der Lebenspartner-
schaft bei Sozialleistungen und im Steuerrecht, sind noch
im Vermittlungsausschuss anhängig, weil der Bundesrat
seine Zustimmung verweigert hat. 

Auf internationaler Ebene setzt sich die Bundesregierung
gemeinsam mit ihren europäischen Partnern nachdrück-

lich, aber gegen nicht unerheblichen Widerstand anderer
Staaten und bestimmter Nichtregierungsorganisationen
gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientie-
rung ein. Sie begrüßt, dass es bei der 58. Menschen-
rechtskommission erneut gelungen ist, dieses menschen-
rechtliche Merkmal in einer Resolution zu verankern.21

Die Bundesregierung muss bei ihren Bemühungen zur
Beseitigung von Diskriminierungen von Lesben und
Schwulen dem Umstand Rechnung tragen, dass die kul-
turellen und gesellschaftlichen Traditionen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen und ihre Ansichten in die-
ser Frage stark divergieren und dass die Vereinten
Nationen deshalb – wie auch die überwiegende Zahl in-
ternational tätiger Nichtregierungsorganisationen – in
Fragen der Verfolgung und Diskriminierung wegen sexu-
eller Orientierung bislang nicht sehr profiliert tätig 
geworden sind. Die Bundesregierung hat auf der Tagung
des Ausschusses für Nichtregierungsorganisationen des
UN-Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC)22 2001 den
Antrag der International Lesbian and Gay Association
(ILGA) unterstützt, Konsultativstatus im ECOSOC zu 
erlangen. Dem Antrag war jedoch in der Abstimmung
kein Erfolg beschieden. Die Diskussionen im Ausschuss
für Nichtregierungsorganisationen zeigten einmal mehr,
dass die internationale Gemeinschaft in dieser Frage noch
keinen Konsens gefunden hat.

Die Bundesregierung bemüht sich, durch behutsames und
schrittweises Vorgehen zur Bildung eines Bewusstsein
beizutragen, dass Verfolgung und Diskriminierung von
Schwulen und Lesben eine Menschenrechtsverletzung
darstellen. Dies geschieht, da international anerkannte
Normen und Durchsetzungsinstrumente bislang fehlen,
vor allem durch eine offene Darstellung ihrer Haltung
zum Diskriminierungsverbot. Im Verlauf der Menschen-
rechtsweltkonferenz 1993 gehörte Deutschland neben
Australien, Österreich, den Niederlanden und Kanada zu
der kleinen Staatengruppe, die zur Frage des Verbots der
Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung Stel-
lung genommen hatte. Auch bei der Weltfrauenkonferenz
in Peking 1995 und ihrer Evaluierungskonferenz, der Son-
dergeneralversammlung Frauen 2000 („Peking plus 5“) im
Juni 2000 (→ A 1.1) setzte sich Deutschland gegen die
Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung ein. Re-
den der Europäischen Union bei der Generalversamm-
lung und der Menschenrechtskommission der Vereinten
Nationen zu Diskriminierungsfragen schließen seitdem
regelmäßig auch diesen Aspekt ein. Seit Inkrafttreten des
Amsterdamer Vertrages nennt Artikel 13 EG-Vertrag die
sexuelle Orientierung ausdrücklich als unzulässigen Dis-
kriminierungsgrund. Die Bundesregierung hat sich bei
der Regierungskonferenz zur Änderung der vertraglichen
Grundlagen der Europäischen Union mit Nachdruck für
diese Änderung des EG-Vertrags eingesetzt. 

21 In der von Schweden eingebrachten und von Deutschland mit einge-
brachten Resolution zu Extralegalen Hinrichtungen, Res. 2002/L51.
Die Resolution wurde mit 36 Ja- und zwei Nein-Stimmen bei 14 Ent-
haltungen angenommen. 

22 Geschaffen durch ECOSOC-Resolution 3/1946. 
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Im System der Vereinten Nationen behandeln WHO 
und UNAIDS insbesondere Fragen der Prävention, der
Bekämpfung und der angemessenen medizinischen Be-
handlung. Die Menschenrechtskommission geht insbe-
sondere auf Diskriminierungsfragen und den Zugang zu
medizinischer Versorgung (Res. 2001/33 der 57. MRK)
als Teils des Rechts eines jeden auf das für ihn erreichbare
Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit ein
(Artikel 12 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte). Zum Recht auf Gesundheit
hat die 58. MRK erstmals eine Resolution verabschiedet
(www.unhchr.ch, → A 6.1). 

9.6 Unterstützung der Minderheitenrechte
durch die Bundesregierung in den 
Vereinten Nationen, der Europäischen
Union, dem Europarat und der OSZE 

Die 1992 angenommene UN-Erklärung über die Rechte
von Angehörigen nationaler oder ethnischer, religiöser
und sprachlicher Minderheiten (Resolution A 47/135) so-
wie die entsprechenden Resolutionen der UN-Menschen-
rechtskommission und der Generalversammlung (zuletzt
E/CN.4/RES/2001/55 und A 56/162, beide im Konsens
angenommen) über die Rechte von Personen, die natio-
nalen oder ethnischen, religiösen oder sprachlichen Min-
derheiten angehören, fordern die Staaten und die interna-
tionale Gemeinschaft auf, die Rechte der Angehörigen
von Minderheiten, auch durch entsprechende Erziehung,
zu fördern und zu schützen und ihre Beteiligung an allen
Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, reli-
giösen und kulturellen Lebens der Gesellschaft sicher zu
stellen.23 Die Bundesregierung bemüht sich bilateral in
Projekten und Maßnahmen zur Förderung der Demokra-
tie und des Minderheitenschutzes um die Förderung und
Entwicklung integrativer Strukturen politischer Partizipa-
tion sowie um die Zusammenarbeit konkurrierender ge-
sellschaftlicher Gruppen. 

Darüber hinaus unterstützt die Bundesregierung im Rah-
men der Vereinten Nationen die Arbeitsgruppe der Men-
schenrechtskommission zu Minderheiten, welche die
Umsetzung der 1992 von den Vereinten Nationen verab-
schiedeten Erklärung über die Rechte von Angehörigen
nationaler, ethnischer, religiöser und linguistischer Min-
derheiten überprüft. Außerdem hat die Bundesregierung
die Einrichtung des „Ständigen Forums für Indigene Völ-
ker“ unterstützt (→ A 9.2). 

In der Europäischen Union ist bereits ein hoher Grund-
und Menschenrechtsschutz gewährleistet, auch für An-
gehörige von nationalen Minderheiten (→ B 2.2). Die 
Europäische Union führt darüber hinaus mit zehn mittel-

Internetadressen zur Situation von Lesben und
Schwulen:

Regionalverband Europa der International Lesbian and
Gay Association (ILGA): www.ilga-europe.org, Les-
ben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD):
www.lsvd.de.

23 Die Minderheiten-Erklärung enthält allerdings keine Definition des
Minderheitenbegriffs. Die Formulierungen erlauben es, ihn sehr weit
auszulegen. Die Bundesregierung ist dagegen der Auffassung, dass
sich der Begriff der Minderheiten auf nationale Minderheiten be-
schränken sollte und somit auf Personen, welche die jeweilige Staats-
angehörigkeit der Aufenthaltsstaaten besitzen und dort traditionell in
ihrem angestammten Siedlungsgebiet leben.

Globaler Gesundheitsfonds zur Bekämpfung von
HIV/AIDS, Malaria und Tuberkolose
Bei der Sondergeneralversammlung der Vereinten Na-
tionen zu HIV/AIDS fand auch der von Kofi Annan
vorgeschlagene globale Gesundheitsfonds zur Bekämp-
fung von HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose (GF-
ATM) breite Unterstützung. Auf dem G8-Wirtschafts-
gipfel in Genua wurde der Fonds im Juli 2001 auf den
Weg gebracht. Bundeskanzler Schröder sagte anlässlich
des Besuchs von UN-Generalsekretär Kofi Annan im
Juli 2001 als deutschen Beitrag 300 Mio. DM zu; insge-
samt verfügt der Fonds zurzeit über Zusagen von knapp
2 Mrd. US-$. Der Fonds steht für Beiträge von bi- und
multilateralen Gebern genauso wie von Unternehmen
und Privatpersonen offen. Die Bundesregierung legt be-
sonderen Wert darauf, dass die Arbeit des Fonds auch
vor Ort in enger Zusammenarbeit mit anderen Gebern
und nationalen Verantwortlichen stattfindet. 

9.5 HIV/AIDS-Infizierte
Circa 40 Millionen Menschen, darunter vier Millionen Kin-
der (→A2.1) waren bis Ende 2001 an den Folgen von AIDS
gestorben. 2001 allein starben weltweit drei Millionen Men-
schen an AIDS, davon lebten 2,3 Millionen in Subsahara-
Afrika (→ C 4). Auf dem afrikanischen Kontinent droht die
dramatische Ausbreitung der Krankheit die in den letzten
Jahren erzielten Erfolge bei der nachhaltigen Entwicklung
wieder zu gefährden. Weltweit stellt AIDS auch ein men-
schenrechtliches Problem der Ausgrenzung und der Diskri-
minierung sowie des angemessenen Zugangs zu medizini-
scher Versorgung dar. HIV/AIDS-Infizierte bilden im
Sprachgebrauch der UN-Menschenrechtskommission eine
„besondere Gruppe“, die besonderen Schutzes und beson-
derer Aufmerksamkeit bedarf. 

Im Juni 2001 fand in New York eine Sondergeneralver-
sammlung der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS statt. Das
Schlussdokument „Global Crisis – Global Action“ enthält
einen umfassenden und praxisorientierten Ansatz zur
Bekämpfung von HIV/AIDS, mit einem ausgewogenen
Verhältnis von Prävention, Betreuung und Behandlung.
Das Dokument betont die Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle als eine wesentliche Voraus-
setzung für die Verringerung der HIV/Aids-Gefährdung
und die Achtung der Rechte der Menschen mit HIV/AIDS
als Bestandteil wirksamer Maßnahmen gegen die Krank-
heit. Die Abschlusserklärung enthält die Verpflichtung, bis
2003 Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften sowie an-
dere Maßnahmen zu beschließen, zu stärken oder durchzu-
setzen, um alle Formen der Diskriminierung von Menschen
mit HIV/AIDS und Angehörigen gefährdeter Gruppen zu
beseitigen und ihnen die volle Wahrnehmung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten.
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und osteuropäischen Staaten sowie mit Malta und Zypern
Verhandlungen über den Beitritt zur EU, bei denen auch
der Schutz von Minderheitenrechten eine Rolle spielt.
Eine Voraussetzung für die Aufnahme dieser Verhandlun-
gen ist die Erfüllung des politischen Kriteriums, das der
Europäische Rat in Kopenhagen 1993 aufgestellt hat.
Dazu zählen ausdrücklich Menschenrechte und Minder-
heitenschutz. Die Fortschritte bei der Erfüllung dieses
Kriteriums werden von der Kommission in den Beitritts-
ländern beobachtet (pre-accession monitoring). 

In der Menschenrechtspolitik der EU im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik spielen
Aspekte der Minderheitenrechte und insbesondere ihr
Schutz vor Diskriminierung eine zentrale Rolle. Die Bun-
desregierung unterstützt maßgeblich in den entsprechen-
den Foren diesen Dialog. Im Rahmen der Europäischen
Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR)
wurden im Jahr 2000 mittelfristig Projekte zur Bekämp-
fung der Diskriminierung von Minderheiten und indige-
nen Völkern als Förderschwerpunkt festgelegt. Die Bun-
desregierung setzt sich außerdem dafür ein, dass die
EU-Grundrechtscharta vom Dezember 2000 (→ B 1.3.1),
die die Rechte von Minderheiten zusätzlich verankert, bei
der nächsten Regierungskonferenz in die Verträge bzw.
eine künftige Europäische Verfassung einbezogen wird.

Wesentlich stützt sich die Europäische Kommission bei
der Beurteilung des Minderheitenschutzes durch die EU
Beitrittskandidaten in den jährlichen Fortschrittsberichten
auf die Erkenntnisquellen des Europarates. Die regel-
mäßigen Staatenberichte im Rahmen der einschlägigen
Übereinkommen des Europarats, des Rahmenüberein-
kommens zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Fe-
bruar 1995 und der Europäischen Charta der Regio-
nal- oder Minderheitensprachen vom 5. November 1992
(→ B 1.1.1, B 2.1.6) dienen - auch der Bundesregierung -
als Erkenntnisgrundlage für die Entwicklung der Situa-
tion von Minderheiten in Europa. Den ausführlichen ers-
ten deutschen Staatenbericht über die in Deutschland zur
Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Rahmenüberein-
kommen zum Schutz nationaler Minderheiten ergriffenen
Maßnahmen des Bundes und der Länder hat die Bundes-
regierung am 24. Februar 2000 an den Europarat über-
mittelt (www.bmi.bund.de, → B 3.1.3).

Die Einhaltung des Rahmenübereinkommens wird durch
das Ministerkomitee des Europarates überwacht, das von
einem Beratenden Ausschuss unterstützt wird. Der ge-
genwärtige Ausschussvorsitzende ist ein von der Bundes-
regierung entsandter Staatsrechtslehrer (Prof. Dr. Rainer
Hoffmann, Universität Kiel). Der Beratende Ausschuss, 
– zusammengesetzt aus Experten im Bereich des Minder-
heitenschutzes – berichtet dem Ministerkomitee auf der
Basis von Staatenberichten und Vor-Ort-Erhebungen. Auf
ausdrückliche Einladung der Bundesregierung hat der 
Beratende Ausschuss im Juni 2001 die Bundesrepublik

Deutschland bereist und dabei sowohl mit Vertretern der
Organisationen der Minderheiten und der zuständigen
Stellen des Bundes und der Länder sowie mit Mitgliedern
des Deutschen Bundestages Gespräche geführt, als auch
die Situation von Minderheiten in deren Siedlungsgebie-
ten in Augenschein genommen. Der erste Bericht des Be-
ratenden Ausschusses über Deutschland ist von diesem
am 1. März 2002 beschlossen worden. Nach Veröffent-
lichung kann dieser Bericht auf der Website des Eu-
roparates abgerufen werden (www.humanrights.coe.int/
Minorities/Eng/SiteMap.htm).

Nachdem die Europäische Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen des Europarates für Deutschland
am 1. Januar 1999 in Kraft getreten ist, hat die Bundes-
regierung am 18. November 2000 den ersten Staatenbe-
richt für Deutschland nach diesem Übereinkommen vor-
gelegt (www.bmi.bund.de). Zur Fortentwicklung des
innerstaatlichen Schutzes von Minderheitensprachen hat
die Bundesregierung am 24. September 2001 den Entwurf
des Zweiten Gesetzes zur Europäischen Charta der Re-
gional- oder Minderheitensprachen beschlossen, das in-
zwischen dem Gesetzgebungsverfahren zugeleitet wor-
den ist. 

Aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der innerstaatli-
chen Umsetzung der beiden oben genannten völkerrecht-
lichen Abkommen und die mögliche Weiterentwicklung
dieser Instrumente werden alljährlich auf Implementie-
rungskonferenzen erörtert, zu denen das Bundesministe-
rium des Innern neben den zuständigen Ressorts des 
Bundes und der Länder auch Vertreter der nationalen Min-
derheiten und Sprachgruppen in Deutschland einlädt. 

Dem Ende 1992 geschaffenen Amt des OSZE-Hochkom-
missars für nationale Minderheiten (HKNM) kommt im
Rahmen der Konfliktprävention eine Schlüsselbedeutung
im gesamteuropäischen Raum zu. Der HKNM soll schon
im Frühstadium sich abzeichnende Spannungen im Zu-
sammenhang mit nationalen Minderheiten, die das Poten-
zial zur Entwicklung eines Konflikts im OSZE-Raum be-
sitzen, identifizieren und ihnen begegnen. Durch die
Implementierung internationaler Standards zu Minderhei-
tenrechten im Erziehungs- und Sprachbereich soll die
Grundlage für eine nachhaltige minderheitenfreundliche
Entwicklung geschaffen werden. Die Bundesregierung
schätzt die Einflussmöglichkeiten des HKNM hoch ein,
auf diplomatischem Wege politische Lösungen für inner-
bzw. zwischenstaatliche Minderheitenprobleme zu erar-
beiten. Der HKNM hat sich durch engagierte Amts-
führung der bisherigen Amtsinhaber Max van der Stoel
(Niederlande, 1992 bis 2001) und Rolf  Ekeus (Schweden,
seit Juli 2001) als effizientes Instrument der Frühwarnung
und Krisenprävention erwiesen. Die Bundesregierung hat
durch Bereitstellung von Personal und Finanzierung kon-
kreter Projekte die Arbeit des Hochkommissars unter-
stützt und wird dies auch künftig tun.
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Stichwort Toleranz- und Menschenrechtserziehung

Die Situation von Minderheiten und besonderen Gruppen macht deutlich: Toleranz ist der Schlüssel zur Lösung ei-
ner Vielzahl von Problemen bzw. zu deren Prävention. Dabei bedeutet Toleranz nicht nur eine passiv-hinnehmende
Verhaltensweise, ein bloßes Zulassen des „Anderen“, sondern die Aufgabe, praxisorientiert und aktiv ein gewalt- und
diskriminierungsfreies Zusammenleben zu gestalten. Daraus folgt die Notwendigkeit der Stärkung und Förderung der 
Toleranz durch Bildung. Toleranz- und Menschenrechtserziehung sind Daueraufgaben in jeder Gesellschaft. 

Bereits in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 wurde dies erkannt und gefordert,
„durch Unterricht und Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern“. Mit Resolution 49/184 der
UN-Generalversammlung vom 23. Dezember 1994 wurde die Dekade der Menschenrechtserziehung von 1995 bis
2004 ausgerufen. Leitlinie der Menschenrechtserziehung soll demnach der Kampf gegen Vorurteile aufgrund des 
Geschlechts und gegen rassistische Vorurteile sein. 

Toleranz- und Menschenrechtserziehung hat im Rahmen der Vereinten Nationen auf der Weltkonferenz gegen 
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und darauf bezogene Intoleranz (Durban, 31. August bis 
8. September 2001, → Teil A, „Brennpunkt Rassismus“) eine große Rolle gespielt. In der Menschenrechtskommis-
sion ist sie regelmäßig, so auch wieder bei der 58. MRK 2002, Gegenstand einer Resolution, die Deutschland mit ein-
bringt. Auf der „Internationalen Konsultativkonferenz zur schulischen Erziehung in Fragen der Religionsfreiheit, 
Toleranz und Freiheit von Diskriminierung“ (Madrid, 23. bis 25. November 2001, → A 9.1) stand sie im Mittelpunkt;
in der UNESCO spielt sie eine zentrale Rolle. Die Bundesregierung unterstützt die Deutsche UNESCO-Kommission,
die der Menschenrechtserziehung zahlreiche Aktivitäten und Projekte widmet. Diese Aktivitäten haben in hohem
Maße dazu beigetragen, den Gedanken der Menschenrechtserziehung bei vielen Institutionen und Bildungseinrich-
tungen zu verankern. 

Auch die Europäische Union setzt auf Menschenrechtserziehung als Instrument zur Stärkung von Demokratie und
Toleranz. Das auf interkulturelle Lernerfahrungen ausgerichtete EU-Aktionsprogramm „Jugend“ (2000 bis 2006)
dient der Unterstützung von Projekten, die der Fremdenfeindlichkeit und der Intoleranz vorbeugen. Es ist mit seiner
Veröffentlichung am 18. Mai 2000 förmlich in Kraft getreten und hat eine Laufzeit von sieben Jahren (2000 bis 2006).
Der Schwerpunkt des Aktionsprogramms liegt beim Europäischen Jugendaustausch sowie beim Europäischen Frei-
willigendienst. Als Programmziel hat die EU-Kommission und der Rat der EU ausdrücklich die Förderung eines ak-
tiven Beitrags der Jugendlichen zum Aufbau Europas durch ihre Teilnahme an grenzüberschreitenden Austauschpro-
grammen innerhalb der Gemeinschaft oder mit Drittländern an erster Stelle genannt, um das Verständnis für die
kulturelle Vielfalt Europas und seine gemeinsamen Grundwerte zu entwickeln und damit die Achtung der Men-
schenrechte und die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu fördern. 

Der zweite Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarats über
Deutschland vom 15. Dezember 2000 (→ B 3.1.1) betont die Bedeutung von Menschenrechtserziehung und Sensi-
bilisierungsmaßnahmen zur Vorbeugung von Diskriminierungen in Deutschland. Verschiedene Projekte und Initiati-
ven auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene werden dabei lobend erwähnt und deren Ausweitung angeregt. Die
Bundesregierung nimmt diese Empfehlungen – ebenso wie die Empfehlungen des UN-Ausschusses zur Beseitigung
der Rassendiskriminierung und die Abschlussdokumente der Weltkonferenz gegen Rassismus, die ebenfalls Aussa-
gen zum Thema Menschenrechtserziehung enthalten – ernst und setzt sich mit ihnen auseinander. In wichtigen Be-
reichen wie der schulischen Erziehung, der Fortbildung und Sensibilisierung etwa von Polizei und Strafvollzugsper-
sonal liegt die Kompetenz bei den Ländern. 

Die Bundesregierung begrüßt mit Nachdruck, dass Menschenrechtserziehung in der Menschenrechtsdebatte auf na-
tionaler Ebene eine der Hauptaufgaben des 2001 gegründeten Deutschen Instituts für Menschenrechte (→ B 2.5) sein
wird. Im Oktober 2001 hat zudem in Berlin eine Europäische Konferenz zur Bekämpfung von Rassismus bei Ju-
gendlichen in Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und der EU-Kommission stattgefunden. Mit dieser
Konferenz haben 100 Jugendliche aus 31 europäischen Staaten, die sich in antirassistischen Initiativen und Projekten
aktiv engagieren, Gelegenheit für einen intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch, für gemeinsame Diskus-
sionen über Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei Jugendlichen sowie zum Aufbau europäischer
Netzwerke erhalten.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Reihe von Modellvorhaben und Initiativen zur Förde-
rung demokratischen Handelns in der Schule, der beruflichen Bildung und in der Weiterbildung in Gang gesetzt. Ins-
besondere zielen diese Projekte auf die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Intole-
ranz und Gewalt. Unter anderem geht es hierbei um die Verbesserung der Beratung von Lehrern und Multiplikatoren,
um auf das Sozialverhalten in Kindergärten, in Schulen und in der beruflichen Bildung Einfluß nehmen zu können.
Beispielhaft seien aus einer Vielzahl von Vorhaben die Folgenden genannt: 

– BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“. Ziel dieses 2002 gestarteten und auf fünf Jahre angelegten 
Modellprogramms der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) ist die
systematische Verbindung von Aspekten der Schulentwicklung mit der Förderung demokratischer (Alltags-)Kul-
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tur unter Einbeziehung des sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes der Schulen und ihrer Schüler. Die verschie-
denen Maßnahmen und Modellprogramme werden miteinander vernetzt. Für das Programm stehen insgesamt 
12,8 Mio. Euro zur Verfügung, die hälftig von Bund und Ländern aufgebracht werden.

– Forschungsverbund „Stärkung der Integrationspotenziale einer modernen Gesellschaft“. Zurzeit fördert das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung die Pilotphase eines umfassenden Forschungsverbundes. In der Haupt-
phase sollen ab 2002 in verschiedenen Untersuchungsfeldern die Erfolgsfaktoren für soziale Integration unter-
sucht werden, um sie vor allem für Jugendliche in Schulen, Jugendgruppen und Vereinen nutzbar machen zu
können. Zum Forschungsverbund gehören auch Untersuchungen über wechselseitige Vorbehalte und Feindbilder
zwischen Angehörigen muslimischer und christlicher Gemeinschaften.

– Entwicklung und Erprobung eines Fort- und Weiterbildungsprogramms gegen Gewalt, Ausländerfeindlichkeit,
politischen Extremismus und Antisemitismus. Mit diesem Projekt, das in 10 Bundesländern läuft, soll eine interne
Evaluation von sozialer Schulqualität vorgenommen und ein modulares Weiterbildungsprogramm mit schulischer
und außerschulischer Fortbildung realisiert werden. Mit der Entwicklung unterschiedlicher Fernlehrgangsange-
bote wird für die Fort- und Weiterbildung eine Grundlage geschaffen, die gegen Gewalt und Ausländerfeindlich-
keit nachhaltig genutzt werden kann.

– Entwicklung und Erprobung einer multimedialen Handreichung für Ausbilder in Betrieben und außerbetriebli-
chen Einrichtungen zum Thema Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Mit diesem (ressortüber-
greifenden) Vorhaben wird ein methodisch offenes Multimediapaket in modularisierter Form zum Einsatz in der
beruflichen Bildung entwickelt. Diese Arbeitsmaterialien zum Abbau fremdenfeindlicher Tendenzen können so-
wohl von Ausbildern als auch Auszubildenden genutzt werden. Interaktives Handeln wird angestrebt. An der Ent-
wicklung und Erprobung der Materialien sind erfahrene Ausbilder aus Groß- und Handwerksbetrieben beteiligt.
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Das System menschenrechtlicher Normen und Mechanis-
men, so wie es heute regional und international besteht,
entstand im Wesentlichen als Antwort auf die barbarische
Versagung der menschlichen Würde und anderer unver-
äußerlicher Rechte durch die totalitären Regime, die den
Zweiten Weltkrieg entfesselt hatten und in ihm unterlegen
waren (26. Juni 1945: Charta der Vereinten Nationen,
10. Dezember 1948: Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte, 4. November 1950: Europäische Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten).
Dieser gleichzeitig verlaufende und sich gegenseitig sti-
mulierende Prozess der Verrechtlichung des Menschen-
rechtsschutzes in Europa und weltweit ist die Grundlage
dafür, dass Menschenrechte vom moralischen Postulat zu
einklagbaren Rechten im Rahmen praktischer Politik
werden konnten. Diese Entwicklung des Menschen-
rechtsschutzes erfolgte auf regionaler Ebene vor allem in
Europa (zunächst Europarat, später zusätzlich KSZE/
OSZE, seit einiger Zeit auch in der EU) sowie auf dem
amerikanischen und afrikanischen Kontinent, die sich
ebenfalls regionale Menschenrechts-Chartas und -Mecha-
nismen gaben. Im globalen Rahmen kommt die Förde-
rung der Menschenrechte den Vereinten Nationen zu.

Im Berichtszeitraum gab es wesentliche Weiterentwick-
lungen im menschenrechtlichen Normensystem. Den-
noch ist der Katalog menschenrechtlicher Normen nicht
vollständig. Vielmehr besteht die Notwendigkeit fort, den
Menschenrechtsschutz normativ weiter zu entwickeln.
Allerdings ist die Schaffung neuer Normen wegen der
meist sehr unterschiedlichen Interessen der Verhand-
lungspartner, d. h. der internationalen Staatengemein-
schaft, ein langer und meist schwieriger Prozess. In den
Verhandlungen über neue Konventionen, Fakultativpro-
tokolle, Deklarationen usw. vollzieht sich ein Ringen um
die von allen akzeptierten Werte zum Schutze der Men-
schen. Er kann nur Erfolg haben, wenn die beteiligten Ak-
teure die Bereitschaft haben, Kompromisse einzugehen.
Selbst mit Kompromissen behaftete Normen sind jedoch
wirksamer als ideale, wenn sie – anders als Letztere – von
einer großen Zahl von Staaten mitgetragen werden und als
internationale Rechts- und Anspruchsgrundlagen dienen
können.

Im Teil → B 1 werden die normativen Fortschritte be-
schrieben, die im Menschenrechtsbereich im Berichts-
zeitraum erzielt wurden. Der Abschnitt geht auch auf die
Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs ein. Teil
→ B 2 beschreibt bestehende Plattformen und Mechanis-
men zur Umsetzung von Menschenrechten der Vereinten
Nationen, des Europarats, der EU, der OSZE sowie den
Beitrag, den nationale Menschenrechtswächter ein-
schließlich der Zivilgesellschaft leisten. Hier wird auch
auf konkrete Maßnahmen der Bundesregierung zur
Prävention von Menschenrechtsverletzungen und zur
Förderung der Menschenrechte im Ausland eingegangen.

Der dritte Teil stellt dar, wie die Bundesregierung ihren
vertraglichen Verpflichtungen aus den Menschenrechts-
übereinkommen im Berichtszeitraum nachgekommen ist
und welche Überprüfungs- und Beschwerdemechanismen
in Deutschland betreffenden Fällen relevant waren. 

B 1 Weiterentwicklung des internationalen
Normensystems

1.1 Europarat

Einführung

Der Europarat mit seinen mittlerweile 44 Mitgliedstaaten
(Stand Mai 2002) hat sich seit seiner Gründung 1949 für
die Förderung der Menschenrechte, pluralistischer De-
mokratie und der Rechtsstaatlichkeit eingesetzt und Leit-
linien für ein demokratisches Europa geschaffen. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind die Weiterentwicklung des
Menschenrechtsschutzes sowie die Heranführung der
neuen Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa an die
europäischen Strukturen. Durch umfangreiche Beratungs-
und Unterstützungsprogramme, die teilweise gemeinsam
mit der EU und der OSZE durchgeführt werden, fördert
der Europarat den demokratischen Reformprozess und
die Angleichung der Rechtsstandards in den mittel- und
osteuropäischen Ländern.

Zu den grundlegenden der inzwischen 186 vom Europa-
rat verabschiedeten völkerrechtlich verbindlichen Kon-
ventionen zählen vor allem die Europäische Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK), das Europäische Übereinkommen zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe, die Europäische Sozialcharta,
das Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minder-
heiten, die Europäische Charta der Regional- oder Min-
derheitensprachen und das Menschenrechtsübereinkom-
men zur Biomedizin (s. nachstehender Kasten). Der
Europarat arbeitet durch diese völkerrechtlichen Überein-
kommen oder in anderer Weise vor allem auf folgende
Ziele hin:

– Schutz der bürgerlichen und politischen Rechte im
Rahmen der in der Europäischen Menschenrechtskon-
vention festgelegten Verfahren (Individualbeschwer-
de bzw. Staatenbeschwerde vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte),

– Schutz der sozialen und wirtschaftlichen Rechte mit-
tels der von der Europäischen Sozialcharta vorgesehe-
nen Verfahren,

– Schutz von Personen, denen die Freiheit entzogen ist,
durch das Besuchssystem des Europäischen Aus-
schusses zur Verhütung von Folter und unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung,

Teil B Internationaler Menschenrechtsschutz: Konzepte, Normen, Instrumente; Weiterentwicklung
und Wege zur Durchsetzung; deutsche Verpflichtungen 
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– Schutz der Rechte nationaler Minderheiten mithilfe
des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler
Minderheiten und der Europäischen Charta der Re-
gional- oder Minderheitensprachen des Europarates
und

– Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Anti-
semitismus und Intoleranz ( Europäische Kommission
gegen Rassismus und Intoleranz – ECRI). 

Gleichzeitig ist im Europarat im Laufe der Zeit die wirk-
same Überprüfung der von den Mitgliedstaaten mit dem
Beitritt eingegangenen Verpflichtungen – das so genannte
Monitoring – weiterentwickelt worden (→ B 2.1.6). An-
dauernde, schwerwiegende Verstöße gegen den Acquis
des Europarates können Sanktionen bis hin zum Aus-
schluss des betreffenden Landes aus der Organisation
nach sich ziehen. 

Der Europarat verbindet als einzige europäische Organi-
sation eine paneuropäische Mitgliedschaft mit einem
rechtlich verbindlichen Rahmen, einklagbaren Garantien
und einem weit gefächerten spezifischen Programmange-
bot zur Unterstützung demokratischer Reformprozesse.
Der Europarat ist folglich nicht nur Wächter, sondern
auch wirkungsvoller Förderer einer über die Europäische
Union hinausreichenden Wertegemeinschaft und nimmt
damit eine Schlüsselfunktion bei der Stabilisierung de-
mokratischer und rechtsstaatlicher Strukturen in Mittel-
und Osteuropa ein.

– Aus den genannten Gründen weist die Bundesregie-
rung dem Europarat eine Vorreiter-Rolle bei der Schaf-
fung und Durchsetzung des einheitlichen europäischen
Rechtsraumes und der europäischen Wertegemein-
schaft zu. Diese Haltung hat sie im Berichtszeitraum
wiederholt öffentlich zum Ausdruck gebracht (Rede
von Bundeskanzler Schröder vor der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates am 26. Septem-
ber 2000, Rede von Bundesminister Fischer anlässlich
des Festakts des Bundestages am 9. Oktober 2000 zum
50. Jahrestag der Zeichnung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention und des Beitritts der Bundesre-
publik Deutschland zum Europarat, Regierungser-
klärung vom 26. Oktober 2000 zum 50. Jahrestag der
Zeichnung der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion; www.auswaertiges-amt.de). Auch finanzielle

Beispiele für freiwillige Zuwendungen an den Euro-
parat im Jahre 2000:

– 100 000 DM zur Finanzierung der Mitarbeit von Eu-
roparats-Experten im Büro des Beauftragten des rus-
sischen Präsidenten für Menschenrechte in Tschet-
schenien, Kalamanov; 

– 150 000 DM für Europarats-Projekte zur Errichtung
von Ombudsman-Institutionen in Südosteuropa; 

– 100 000 DM für Europarats-Projekte mit dem Ziel
der Verbesserung der Lage der Roma; 

– 1 000 000 DM für ein gemeinsames Europarats-/
OSZE-Projekt zur Förderung multiethnischer Ge-
sellschaften in Südosteuropa; 

im Jahre 2001: 

– 153 000 Euro zur Finanzierung der vom Europarat
unterstützten Rechtsreform in Jugoslawien;

– 450 000 Euro im Jahr 2001 zugunsten des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte (→ B 2.1.1)
zum Abbau des Beschwerderückstaus infolge der
enorm angestiegenen Zahl neuer Beschwerden
(auch vorgesehen für 2002).

Leistungen im Berichtszeitraum untermauern die
Wertschätzung, die die Bundesregierung der Arbeit des
Europarates entgegenbringt. 

Deutschland, seit 1950 Mitglied des Europarats, ar-
beitet auf allen Ebenen intensiv an den Programmen
des Europarates mit. Als einer der fünf Hauptbeitrags-
zahler neben Frankreich, Großbritannien, Italien und
Russland leistet Deutschland einen Beitrag zum Haus-
halt des Europarats in Höhe von 12,7 Prozent (Ge-
samtvolumen 2002: 169 Mio. Euro). Deutschland
hatte den Vorsitz im Ministerkomitee zuletzt von 
November 1997 bis Anfang Mai 1998 inne. Der Deut-
sche Hans-Christian Krüger ist als stellvertretender
Generalsekretär der zweithöchste Beamte der Organi-
sation. Seit 1. Dezember 2000 hat der Deutsche Klaus
Schumann den Posten des Politischen Direktors des
Europaratssekretariats inne.

Bilanz: Die wichtigsten Menschenrechtsinstrumente des Europarats

– Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950, in Kraft seit
3. September 1953 (EMRK, ETS-Nr.: 005 – BGBl. 1952 II S. 685) und Zusatzprotokolle

Die „Europäische Menschenrechtskonvention“ sieht eine Reihe von Grundrechten und Grundfreiheiten vor: Recht
auf Leben, Verbot der Folter, Verbot von Sklaverei und Zwangsarbeit, Recht auf Freiheit und Sicherheit, Recht auf ei-
nen gerechten Prozess, keine Bestrafung ohne Gesetz, Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Ge-
danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Recht
auf Ehe, Recht auf wirksame Beschwerde und Verbot der Diskriminierung. In den Zusatzprotokollen der Konvention
werden weitere Rechte garantiert (z. B. die Protokolle Nr. 6 und 13 zur vollständigen Abschaffung der Todesstrafe;
das Ende 2000 gezeichneten Protokoll Nr.12, mit dem das durch die EMRK geregelte Diskriminierungsverbot er-
heblich erweitert hat, → B 1.1.1). Die Vertragsstaaten der Konvention sichern allen ihrer Herrschaftsgewalt unterste-
henden Personen diese Rechte und Freiheiten zu. 



– Die Europäische Sozialcharta vom 18. Oktober 1961, in Kraft getreten am 26. Februar 1965 (ESC, ETS-
Nr.: 035 – BGBl. 1964 II S. 1262)

ist das Gegenstück zur Europäischen Menschenrechtskonvention im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Grund-
rechte. Sie schützt 19 grundlegende soziale und wirtschaftliche Rechte. Die Sozialcharta sieht ein internationales Re-
chenschaftssystem vor, durch welches die Einhaltung ihrer Normen durch die Vertragsstaaten überwacht werden soll.
Es basiert auf Staatenberichten über die Umsetzung der Charta, die die Regierungen der Vertragsstaaten dem Euro-
parat alle zwei Jahre einreichen müssen (zu den deutschen Berichtspflichten und anderen Verpflichtungen Deutsch-
lands nach internationalen Übereinkommen → B 3). Ein Sachverständigenausschuss (so genannter Europäischer Aus-
schuss für Soziale Rechte) sowie der aus Vertretern der Vertragsstaaten gebildete Regierungsausschuss legen dem
Ministerkomitee Berichte mit Empfehlungen vor. Das Ministerkomitee als Entscheidungsorgan des Europarates kann
notwendige Empfehlungen an die betroffenen Regierungen richten. Der Revision der Sozialcharta von 1996 hat die
Bundesregierung bislang ebenso wenig zugestimmt wie den sonstigen Zusatzprotokollen.

– Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe vom 26. November 1987 (ETS-Nr.: 126, BGBl. 1989 II S. 946):

Die so genannte „Anti-Folter-Konvention“ des Europarates hat einen Ausschuss unabhängiger Sachverständiger 
geschaffen (so genannte Anti-Folter-Ausschuss), der in den Mitgliedstaaten die Menschenrechtslage von Personen
überprüft, denen die Freiheit entzogen ist. Seine Besuche in Haftanstalten, psychiatrischen Anstalten und Gewahr-
samseinrichtungen für Personen, die abgeschoben werden sollen, setzen die umfangreiche Mitwirkung der Mitglied-
staaten voraus. Der Ausschuss verfasst Berichte über seine Besuche mit konkreten Empfehlungen und Verbesse-
rungsvorschlägen mit dem Ziel, den Schutz der inhaftierten Personen vor Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken. Die Vorschläge beziehen sich z. B. auf das Verhalten der Poli-
zei und des Vollzugs- oder Pflegepersonals sowie auf die räumliche Gestaltung der besuchten Einrichtung. Der be-
suchte Staat erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine Veröffentlichung des vom Anti-Folter-Ausschuss erstellten
Berichts erfolgt nur mit Zustimmung des betroffenen Staates. Das am 1. März 2002 für die Vertragsstaaten der Anti-
Folter-Konvention in Kraft getretene Protokoll Nr. 1 eröffnet auch Nichtmitgliedstaaten des Europarates die Zeich-
nung dieser für die Folterbekämpfung in Europa wegweisenden Konvention (→ A 3.3).

– Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995, in Kraft seit 1. Fe-
bruar 1998 (ETS-Nr.157 – BGBl. 1997 II S. 1406)

ist das erste rechtsverbindliche multilaterale europäische Übereinkommen, das dem Schutz von Angehörigen nationa-
ler Minderheiten im Allgemeinen gewidmet ist. Hauptziel des Rahmenübereinkommens ist es, den Angehörigen von
Minderheiten vollständige und tatsächliche Gleichberechtigung zu sichern sowie Bedingungen zu schaffen, die ihnen
die Bewahrung und Entwicklung ihrer Identität unbeschadet des Vorrangs des Rechts sowie territorialer Integrität und
Souveränität des Staates ermöglichen. Das Ministerkomitee des Europarates überwacht die Erfüllung der unter dem
Rahmenübereinkommen eingegangenen Verpflichtungen. Die Vertragsparteien sind gehalten, schriftliche Staatenbe-
richte über die zur Erfüllung der Verpflichtungen nach dem Rahmenübereinkommen ergriffenen Maßnahmen zu über-
mitteln. Das Ministerkomitee des Europarats, das von einem beratenden Ausschuss unabhängiger Sachverständiger be-
raten wird, überwacht die Durchführung des Übereinkommens durch die Vertragsstaaten und erteilt ggf. Empfehlungen.

– Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats vom 5. November 1992,
in Kraft getreten am 1. März 1998 (ETS-Nr.: 148 – BGBl. 1998 II S. 1314)

sieht den Schutz und die Förderung der geschichtlich gewachsenen Regional- und Minderheitensprachen Europas vor.
Die Bewahrung der Sprachen- und Kulturvielfalt bedeutet nicht nur Identitätssicherung und Erhalt eines kulturellen
Erbes, sondern dient auch der innerstaatlichen Verständigung und der Integration aller Bürger in den Staat; Toleranz
und Offenheit für andere Sprachen und Kulturen werden von der Charta vorausgesetzt und eingefordert. Die Anwen-
dung der Charta wird von einem Sachverständigenausschuss kontrolliert, der die Aufgabe hat, die von den Vertrags-
staaten regelmäßig vorzulegenden Berichte zu prüfen.
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Aus dem Berichtszeitraum sind im Wesentlichen folgende
normativen Neuerungen zu nennen:

1.1.1 Protokoll Nr. 12 zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 
vom 4. November 2000

Das 12. Protokoll macht aus dem auf Konventionsrechte be-
schränkten Diskriminierungsverbot des Artikel 14 EMRK
(s. o.) ein allgemeines Diskriminierungsverbot. Es ist so-

mit eine wesentliche Ergänzung zur EMRK. Das Proto-
koll wurde am 4. November 2000 anlässlich der Minis-
terkonferenz zum 50. Jahrestag der EMRK in Rom von
den meisten der damals noch 41 Mitgliedstaaten des Eu-
roparats gezeichnet. Auch Deutschland gehörte zu den
Erstzeichnern.

Der außenpolitische Nutzen dieses Protokolls liegt aus
deutscher Sicht vor allem in dem von ihm langfristig aus-
gehenden Beitrag zu einer Annäherung der Rechts- und
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Verwaltungsstandards der mittel- und osteuropäischen
(„MOE“-) Staaten an den in Westeuropa geltenden höhe-
ren Standard beim Diskriminierungsschutz.

1.1.2 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zum
Schutz der Menschenrechte und der Men-
schenwürde im Hinblick auf die Anwen-
dung von Biologie und Medizin über das
Verbot des Klonens von menschlichen
Lebewesen

Das so genannte Klonverbotsprotokoll von 1998 trat am
1. März 2001 in Kraft; es war am 31. März 2002 von elf
Mitgliedstaaten des Europarats ratifiziert und von 18 wei-
teren gezeichnet. Das Protokoll baut auf der Bioethik-
Konvention auf, verbietet Erzeugung menschlicher 
Embryonen zu Forschungszwecken und verpflichtet Ver-
tragsstaaten zu „angemessenem Schutz“ des Embryos, so-
fern die jeweilige nationale Rechtsordnung die Forschung
an Embryonen in vitro zulässt. Deutschland hat die
Bioethik-Konvention wie auch das Klonverbotsprotokoll
wesentlich mitgestaltet, wegen der kontroversen Diskus-
sionen über die Bestimmungen zur fremdnützigen For-
schung an nicht einwilligungsfähigen Personen und zum
Embryonenschutz jedoch bislang nicht gezeichnet. Der-
zeit werden weitere Zusatzprotokolle zur Bioethik-Kon-
vention erarbeitet, die die mit der Gentechnik und Hu-
mangenomforschung verbundenen medizinischen und
ethischen Fragen weiter regeln sollen (Zusatzprotokolle
zur biomedizinischen Forschung, zum Schutz menschli-
cher Embryonen und Föten, zur Humangenetik. Siehe
auch → A 8). 

1.1.3 Konvention über Datennetzkriminalität
(„Cyber Crime Übereinkommen“) vom
23. November 2001

Das so genannte Cyber Crime-Übereinkommen ist am
23. November 2001 in Budapest nach mehr als vierjähri-
ger Verhandlung im Expertenkreis von 26 Mitgliedstaaten
des Europarates (unter anderem Deutschland) und vier
Nichtmitgliedstaaten (USA, Kanada, Japan, Südafrika)
unterzeichnet worden. Es ist das erste völkerrechtlich ver-
bindliche Vertragswerk, das via Internet und andere Com-
puternetzwerke begangene Straftaten normativ regelt. Re-
gelungsgegenstände sind unter anderem Straftaten im
Zusammenhang mit Kinderpornographie, Betrug und Ver-
letzung des Urheberrechts sowie der Netzwerksicherheit
im Internet. Hauptziel des Cyber Crime-Übereinkommens
ist es, eine gemeinsame Strafrechtspolitik und -gesetzge-
bung der Vertragsstaaten hinsichtlich des Schutzes der Ge-
sellschaft vor Cyber Kriminalität zu fördern.

Unter anderem enthält das Übereinkommen eine Vor-
schrift zur Strafbarkeit von durch Nutzung von Computer-
und Telekommunikationssystemen begangenen kinder-
pornographischen Delikten, welche die Vertragsstaaten
zur Schaffung entsprechender nationaler Mindeststan-
dards verpflichtet. In den Schutz der Vorschrift werden
Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren, zumindest aber
bis zu 16 Jahren, einbezogen. 

Die anlässlich des 77. Deutsch-Französischen Gipfeltref-
fens in Freiburg am 12. Juni 2001 vereinbarte gemein-
same deutsch-französische Initiative zur Ausarbeitung 
eines Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des Europa-
rates über Datennetzkriminalität, mit dem die Bekämp-
fung der Verbreitung rassistischen und fremdenfeind-
lichen Gedankengutes im Internet angestrebt werden soll,
ist umgehend nach Zeichnung des Übereinkommens
durch eine gemeinsame Protokollerklärung des deutschen
und französischen Delegationsleiters bei der 776. Sitzung
des Komitees der Ministerbeauftragten beim Europarat
am 6. Dezember 2001 umgesetzt worden. 

1.1.4 Protokoll Nr. 13 zur EMRK betreffend 
die vollständige Abschaffung der 
Todesstrafe

Das Komitee der Ministerbeauftragten des Europarates
hat am 21. Februar 2002 im Konsens den Text des Proto-
kolls Nr.13 zur EMRK angenommen. Dieses Protokoll
wird auf der nächsten Sitzung des Ministerkomitees des
Europarates (110. Sitzung in Vilnius am 2./3. Mai 2002)
zur Zeichnung aufgelegt werden. Die Bedeutung des 
13. Protokolls liegt darin, dass die bislang noch zugelas-
sene Ausnahme vom Verbot der Todesstrafe im Europa-
ratsraum (Beibehaltung der Todesstrafe in Kriegszeiten
oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr, vgl. Protokoll Nr.6
zur EMRK) gestrichen wird. Daraus folgt das umfassende
Verbot der Todesstrafe für alle Vertragsstaaten. Die Bun-
desregierung beabsichtigt, die Zeichnung von Protokoll
Nr.13 unmittelbar bei Auflegung vorzunehmen. 

1.1.5 Protokoll Nr. 1 zur Anti-Folter-Konvention
Das am 1. März 2002 in Kraft getretene in Kraft getretene
Protokoll Nr. 1 zur Anti-Folter-Konvention eröffnet auch
Nichtmitgliedstaaten des Europarates die Zeichnung die-
ser für die Folterbekämpfung in Europa wegweisenden
Konvention. Siehe → A 3.3. 

1.2 Vereinte Nationen 
In den Vereinten Nationen werden Menschenrechtsthe-
men heute nicht nur in der Menschenrechtskommission
und dem Dritten Ausschuss der Generalversammlung
erörtert, d. h. in den primär dafür zuständigen UN-Gre-
mien, sondern in einer Vielzahl von Zusammenhängen in
nahezu allen Gremien und Organisationen der Vereinten
Nationen. Bei UN-Organisationen wie UNICEF oder
UNESCO stehen Schutz und Wahrung der Menschen-
rechte im Mittelpunkt der Tätigkeit. Bei anderen UN-Or-
ganisationen (z. B. UNDP, Habitat, FAO) ist der men-
schenrechtliche Ansatz in den vergangenen Jahren
verstärkt in den Vordergrund getreten. Auch hat beispiels-
weise der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Okto-
ber 2000 eine eintägige Sonderdebatte zum Thema
„Frauen in bewaffneten Konflikten“ geführt und eine Re-
solution hierzu verabschiedet (Dok. SR Res.1325). 

Diese Entwicklung ist ein Ergebnis des „human rights
mainstreaming“, d. h. der querschnitthaften Vernetzung
der Menschenrechte in allen Politikbereichen. Die Hoch-
kommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, hat
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sich dieser Aufgabe im Rahmen ihrer menschenrechtli-
chen Koordinierungsfunktion besonders angenommen.
Das Büro der Hochkommissarin (OHCHR, www.
unhchr.ch) in Genf hat mehrere Kooperationsabkommen
mit anderen UN-Organisationen abgeschlossen (z. B.
UNDP, UNHSP/Habitat), die den menschenrechtlichen
Ansatz des OHCHR mit dem z. B. entwicklungs- oder so-
zialpolitischen Grundansatz anderer UN-Organisationen
verknüpfen. Zunehmend wurde so in die Tätigkeit von
UN-Gremien und -Organisationen ein rechtegestützter
Ansatz (engl.: rights-based approach) verankert oder in
die Debatte eingeführt. Mit diesem Ansatz wird betont,
dass es sich bei der Realisierung bestimmter Bedürfnisse
(z. B. nach ausreichender Nahrung oder angemessenen
Wohnstandards) um die Realisierung von Menschenrech-
ten handelt, zu deren Schutz, Förderung und Erfüllung die
Staaten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln
verpflichtet sind. 

Die Bundesregierung unterstützt diese Vernetzungen nach-
drücklich. Sie hat sowohl das Büro der Hochkommissarin
für Menschenrechte als auch andere UN-Organisationen
darin unterstützt und sich in den UN-Gremien für eine 
stärkere Zusammenführung von Sachthemen und -auf-
gaben mit dem menschenrechtlichen Ansatz eingesetzt. 

Ein weiteres wichtiges Ziel bildet die Verbreiterung des
internationalen Wertekonsenses. Dieser besteht zwar un-
ter einer großen Zahl von Staaten, eine oft erhebliche Zahl
von Staaten schließt sich diesem Wertekonsens jedoch
nicht oder nicht durchgehend an. Abzulesen ist dies am
Stand der Ratifikationen der grundlegenden Internationa-
len Menschenrechtsübereinkommen, die den internatio-
nalen Werte-Kanon bilden, durch die 191 UN-Mitglied-
staaten (Stand: 8. Februar 2002; Quelle: www.unhchr.ch): 

– Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte (engl. CESCR, 1966): 145 Ver-
tragsstaaten

– Internationaler Pakt über bürgerliche und politische
Rechte (CCPR, 1966): 148 

– Internationales Übereinkommen zur Beseitigung je-
der Form von Rassendiskriminierung (CERD,
1966): 161

– Übereinkommen gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe (CAT, 1984): 128

– Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW, 1979): 168

– Übereinkommen über die Rechte des Kindes (CRC,
1989): 191

Die zu diesen internationalen Konventionen existieren-
den Zusatzprotokolle sind jüngeren Datums; die Zahl der
erfolgten Ratifikationen ist geringer (zu den im Berichts-
zeitraum in Kraft getretenen UN-Zusatzprotokollen → B
1.2.2.). Alle Übereinkommen und Zusatzprotokolle in
deutscher Sprache unter www.auswaertiges-amt.de 
> Außenpolitik > Menschenrechte > wichtige Dokumente.

Die Bundesregierung wirbt mit ihren europäischen Part-
nern mit großem Nachdruck dafür, dass eine größere Zahl
von Staaten diese Übereinkommen ratifiziert und in die-
sen Staaten geeignete Maßnahmen zur faktischen Umset-
zung der Übereinkommen ergriffen werden. Sie wendet
sich gegen Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck der Über
einkommen unvereinbar sind (dies betrifft z. B. den so ge-
nannte „Scharia-Vorbehalt“). Sie arbeitet im Rahmen
konkreter Projekte mit UN-Organisationen und direkt mit
Staaten zusammen, um diese bei Ratifikation und Umset-
zung der Menschenrechtsübereinkommen zu unterstüt-
zen. Sie sieht in solcher Zusammenarbeit eine Möglich-
keit, darauf hinzuwirken, dass die Menschenrechtslage
insbesondere in denjenigen Staaten verbessert wird, in de-
nen die Menschenrechte de facto oder latent besonders
gefährdet sind. 

Im normativen Bereich hat es im Berichtszeitraum Weiter-
entwicklungen gegeben, die in Abschnitt → B 1.2.2 dar-
gestellt sind. Zunächst sind die Schritte zu erwähnen, die
zur Errichtung des Internationalen Strafgerichtshofs
(IStGH; International Criminal Court, ICC) geführt haben.

1.2.1 Internationale Strafgerichtsbarkeit: 
Errichtung des Internationalen 
Strafgerichtshofes 

Am 17. Juli 1998 wurde in Rom nach intensiven Ver-
handlungen das so genannte Römische Statut von der 
Diplomatischen Staatenkonferenz der Vereinten Nationen
zur Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs
(IStGH) in Rom verabschiedet. 120 Staaten stimmten für
den Kompromissvorschlag des Konferenzsekretariats,
sieben Staaten dagegen, 21 Staaten enthielten sich der
Stimme. Am 1. Juli 2002 wird das Statut in Kraft treten,
nachdem am 11. April 2002 in Rom die 60. Ratifikations-
urkunde hinterlegt worden ist. 

Damit wird zum erstmals in der Geschichte des Völker-
rechts ein unabhängiger ständiger Internationaler Strafge-
richtshof errichtet. Der IStGH, der seinen Sitz in Den
Haag haben wird, ist dafür zuständig, in Ergänzung zu den
nationalen Gerichtsbarkeiten „die schwersten Verbre-
chen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes
berühren“, zu verfolgen. Dazu gehören laut Römischem
Statut das Verbrechen des Völkermords, Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen sowie – nach
Einigung über eine angemessene Definition – das Verbre-
chen der Aggression. 

Das Ergebnis von Rom kann als Meilenstein in der Ge-
schichte des Völkerrechts betrachtet werden. Es ist nicht
nur nach mehrjährigen Verhandlungen gelungen, zu einem
Ergebnis – dem Römischen Statut – zu kommen. Vielmehr
scheint das Römische Statut auch zu gewährleisten, dass
ein starker, unabhängiger, effektiver und damit glaubwür-
diger Internationaler Strafgerichtshof – und kein bloßer
„Papiertiger“ – errichtet werden wird. Das Statut in seiner
jetzigen Form stellt einen entscheidenden Erfolg der so ge-
nannten „gleichgesinnten“ („like minded“) Staaten dar, ei-
ner Gruppe von zuletzt etwa 60 Staaten (Deutschland war
eines der Gründungsmitglieder), die sich gemeinsam für
einen unabhängigen und effektiven Gerichtshof einsetz-
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ten, indem sie bestimmte Mindesterfordernisse für den In-
ternationalen Strafgerichtshof herausarbeiteten und diese
als Verhandlungsziele auch durchsetzten. 

Einen nicht zu unterschätzenden positiven Einfluss auf
den Verhandlungsverlauf hatten die an dem Verhandlungs-
prozess als Beobachter teilnehmenden Nichtregierungsor-
ganisationen. Hier sind vor allem zu nennen: amnesty in-
ternational (www.amnesty.de), Human Rights Watch, das
Lawyers Committee for Human Rights und die für den
Verhandlungsprozess zur Errichtung des Strafgerichtshofs
eigens gebildete Dachorganisation „NGO Coalition for an
International Criminal Court“ (cicc@igc.org). Internet-
adresse mit aktuellen Informationen zum Internationalen
Strafgerichtshof: www.iccnow.org. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Römische Statut
am 10. Dezember 1998, dem 50. Jahrestag der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte, unterzeichnet und
fast auf den Tag genau zwei Jahre später, am 11. Dezem-
ber 2000, ratifiziert. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist,
dem 31. Dezember 2000, haben insgesamt 139 Staaten
das Statut unterzeichnet, darunter am letzten Tag der Frist
auch die USA und Israel. In der Folge schritt der Rati-
fikationsprozess überraschend schnell voran: Am
11. April 2002 hatten 66 Staaten das Statut ratifiziert, da-
runter alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Bei
vielen anderen Staaten sind die Vorbereitungen für die Ra-
tifikation weit vorangeschritten. Die Bundesregierung un-
terstützt diese Bemühungen aktiv und stellt auch die von
Deutschland dabei gemachten Erfahrungen zur Verfü-
gung, etwa auf Konferenzen, die vielfach auch von Nicht-
regierungsorganisationen organisiert werden. 

Die Bundesregierung bedauert, dass die USA am
6. Mai 2002 erklärten, sich an die Zeichnung des Statuts
nicht länger gebunden zu fühlen. Die Bundesregierung
und ihre europäischen Partner haben ihrem Bedauern am
14. Mai 2002 in einer gemeinsamen Erklärung Ausdruck
verliehen. Die Bundesregierung bemüht sich darüber 
hinaus sowohl bilateral als auch im Rahmen der EU, 
zögernde oder dem Gerichtshof kritisch gegenüberste-
hende Staaten von dem IStGH-Projekt zu überzeugen. Am
11. Juni 2001 verabschiedeten die Außenminister der 
EU einen u. a. auf maßgebliche Beteiligung der Bundes-
regierung zurückgehenden Gemeinsamen Standpunkt 
(→ B 2.2.2), in der sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine
vorbehaltlose Unterstützung des Gerichtshofes festlegen.

Seit 1999 tagt in New York eine Vorbereitungskommis-
sion, die bis zum Inkrafttreten des Statuts die notwendi-
gen Nebeninstrumente zum Statut erarbeiten soll. Auch
hier sind die Arbeiten schon weit vorangeschritten. Be-
reits im Juni 2000 wurden die Verfahrens- und Beweisre-
geln für den Gerichtshof und die so genannten „Verbre-
chenselemente“ (unverbindliche Auslegungshilfen für die
Straftatbestände des Statuts) fertiggestellt; im Oktober
2001 folgten die Entwürfe für ein Abkommen über das
Verhältnis des IStGH zu den Vereinten Nationen, für ein
Abkommen über die Vorrechte und Immunitäten des Ge-
richtshofes, für die Geschäftsordnung der Versammlung
der Vertragsstaaten und für die Finanzregeln (Haushalts-
ordnung) des Gerichtshofes. Weitere Sitzungen der Vor-
bereitungskommission im April und Juli 2002 werden

sich vor allem mit dem Entwurf des Haushaltes für das
erste Jahr und den Grundsätzen für das noch auszuhan-
delnde Sitzstaatabkommen mit den Niederlanden be-
schäftigen. Die Bundesregierung war und ist aktiv an den
Verhandlungen der Vorbereitungskommission beteiligt.

Daneben wurden, auch auf Betreiben und mit Unterstüt-
zung der Bundesregierung, die Vorbereitungen für die
praktische Errichtung des Gerichtshofes möglichst bald
nach dem Inkrafttreten des Statuts in Angriff genommen.
Die Bundesregierung wird auch diesen Prozess tatkräftig
unterstützen, damit das Versprechen eines effektiven stän-
digen internationalen Gerichtshofes für die Aburteilung
schwerster Straftaten auch eingelöst wird.

1.2.2 Weiterentwicklung des Normenschutzes
und Stärkung der Überprüfungs-
mechanismen

Im Berichtszeitraum wurde die Arbeit an mehreren neuen
Menschenrechts-Instrumenten abgeschlossen; einige da-
von traten in diesem Zeitraum in Kraft. An anderen In-
strumenten wurden die Arbeiten fortgesetzt oder begon-
nen oder die dafür erforderlichen prozeduralen Schritte
eingeleitet. Die Bundesregierung begrüßt diese Neuerun-
gen nachdrücklich. Sie hat das innerstaatliche Zustim-
mungsverfahren zu neuen völkerrechtlichen Vereinbarun-
gen im Menschenrechtsbereich auf den Weg gebracht
oder bereits abgeschlossen. Sie treibt die Arbeiten an wei-
teren Vereinbarungen mit voran und hat selbst zusammen
mit Frankreich eine Initiative für eine neue Konvention
ergriffen (zur deutsch-französischen Initiative für eine
Konvention gegen das reproduktive Klonen → A 8). 

Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau

Am 6. Oktober 1999 nahm die 54. UN-Generalversamm-
lung den Text eines Zusatzprotokolls zum UN-Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau (CEDAW) an. Die Vorarbeiten wurden
wesentlich in der UN-Frauenrechtskommission (FRK,
Commission on the Status of Women, CSW) geleistet, in
der Deutschland von April 1998 bis März 2000 den Vor-
sitz hatte. Bei ihrer 43. Sitzung im März 1999 nahm die
FRK den Entwurf des Zusatzprotokolls an. Deutschland
war zusammen mit zahlreichen europäischen Partnern am
10. Dezember 1999 unter den Erstzeichnern des Proto-
kolls. Während seiner EU-Präsidentschaft im ersten Halb-
jahr 1999 hat Deutschland zusammen mit den anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union weltweit für das
Zusatzprotokoll geworben und so zum erfolgreichen Ab-
schluss der Verhandlungen beigetragen. Am 22. Dezem-
ber 2000 ist das Protokoll nach Hinterlegung der zehnten
Ratifikationsurkunde in Kraft getreten; Deutschland hat
seine Ratifikationsurkunde am 15. Januar 2002 hinterlegt.
Am 8. Februar 2002 war das Zusatzprotokoll von 30 Staa-
ten ratifiziert und von weiteren 45 Staaten gezeichnet
(www.unhchr.ch). 

Das Protokoll beinhaltet im Wesentlichen zwei neue Ele-
mente: ein Beschwerdeverfahren, das Frauen, die sich
durch einen Vertragsstaat in den im Abkommen verbrief-
ten Rechten verletzt fühlen, die Möglichkeit gibt, nach
Ausschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsmittel vor
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dem Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau Beschwerde einzulegen. Zweitens
gibt das Zusatzprotokoll dem Ausschuss die Befugnis,
Untersuchungen durchzuführen, wenn zuverlässige An-
gaben vorliegen, die auf schwerwiegende oder systema-
tische Verletzungen der im Übereinkommen nieder geleg-
ten Rechte durch einen Vertragsstaat hinweisen. 

Beschwerderecht (Artikel 2 ff.):

Artikel 2 sieht vor, dass eine Beschwerde („Mitteilung“)
durch eine Frau bzw. mehrere betroffene Frauen selbst
wie auch von einer anderen Person bzw. Gruppe für eine
oder mehrere Frauen eingelegt werden kann, um die
Verletzung ihrer Konventionsrechte durch einen Ver-
tragsstaat geltend zu machen. Beschwerden für andere
Personen dürfen nur mit deren Zustimmung eingelegt
werden, es sei denn, es kann dargelegt werden, dass sie
auch ohne Zustimmung in deren Namen erfolgen. Der
CEDAW-Ausschuss darf die Beschwerde nur behan-
deln, wenn er festgestellt hat, dass alle innerstaatlichen
Rechtsmittel ausgeschöpft wurden oder die Anwendung
derartiger Rechtsmittel eine effektive Abhilfe unver-
hältnismäßig verzögern würde oder wahrscheinlich er-
folglos wäre. 

Untersuchungsverfahren (Artikel 8 ff.): 

Das Zusatzprotokoll sieht auch ein Untersuchungsver-
fahren vor: Der CEDAW-Ausschuss kann bei einer 
verlässlichen Information über „schwerwiegende oder
systematische“ Verletzungen des Diskriminierungsver-
botes durch einen Vertragsstaat eine Untersuchung durch
seine Sachverständigen veranlassen. Die Untersuchung
kann auch einen Besuch des Hoheitsgebietes des Ver-
tragsstaates beinhalten. Der Vertragsstaat kann bei der
Zeichnung oder Ratifizierung des Protokolls die Kom-
petenz des Ausschusses für die Regelungen zum Unter-
suchungsverfahren unter Artikel 8 f. nicht anerkennen
und dieses Verfahren von vornherein ablehnen (Arti-
kel 10; so genannte „opt-out“-Klausel).

Soweit Artikel 2 des Fakultativprotokolls von einer
„Verletzung eines im Übereinkommen niedergelegten
Rechts durch diesen Vertragsstaat“ spricht, können nur
solche Bestimmungen des Übereinkommens gemeint
und Gegenstand einer Mitteilung sein, die im Konkreti-
sierungsgrad Individualrechten entsprechen. Davon zu
unterscheiden sind solche Bestimmungen des Fakultativ-
protokolls, die Zielvorgaben beschreiben, für deren
Umsetzung dem Vertragsstaat ein Ermessensspielraum
politischer Gestaltung zusteht. Für diese Sichtweise
spricht nicht nur der Wortlaut der Bestimmung, sondern
auch seine Verhandlungsgeschichte, bei der man sich
des Unterschiedes zwischen Rechten (rights) und sons-
tigen Bestimmungen (provisions) des Übereinkommens
sehr bewusst war. Dabei wird zunächst dem Ausschuss
die Auslegung obliegen, welche Bestimmungen hin-
reichend konkrete Rechte enthalten, die nach dem Fa-
kultativprotokoll beschwerdefähig sind, und welche
sonstigen Staatenverpflichtungen nach Teil V des Über-
einkommens überprüft werden. 

Außerdem kann der CEDAW-Ausschuss vom Vertrags-
staat rechtswahrende Maßnahmen verlangen, bevor eine
endgültige Entscheidung über eine Beschwerde getroffen
wird, um irreparable Schäden von dem mutmaßlichen 
Opfer der Verletzung abzuwenden. Vorbehalte zum Zu-
satzprotokoll sind nicht erlaubt. 

Das Zusatzprotokoll stellt einen wichtigen Schritt zu ei-
nem verbesserten Menschenrechtsschutz von Frauen dar.
Es soll vor allem Frauen in jenen Ländern helfen, in de-
nen der nationale Rechtsschutz nicht ausgebaut ist. Da-
rüber hinaus hat es hohe politische Bedeutung für die An-
erkennung von Frauenrechten als Menschenrechten. Die
Bundesregierung hat den CEDAW-Ausschuss bei der Er-
arbeitung der nach dem Fakultativprotokoll erforderli-
chen Verfahrensregeln unterstützt: Auf Einladung des
Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend fand vom 27. bis
30. November 2000 in Berlin ein Seminar der Ausschuss-
mitglieder statt, bei dem die Verfahrensregeln für den Be-
schwerdemechanismus fertig gestellt wurden (→ A 2).

Aus Anlass des zwanzigjährigen Jubiläums der Verab-
schiedung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau hat das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am
25./26. November 1999 eine Tagung des Menschen-
Rechts-Zentrums der Universität Potsdam und deren Do-
kumentation finanziell mitgefördert. Der Text des Über-
einkommens sowie des Fakultativprotokolls in einer
vorläufigen amtlichen Übersetzung sind der interessierten
deutschen Öffentlichkeit anlässlich dieses Jubiläums in
Form einer Broschüre zugänglich gemacht worden. Das
Zusatzprotokoll ist in deutscher Sprache unter www.aus-
waertiges-amt.de > Außenpolitik > Menschenrechtspoli-
tik > wichtige Dokumente abrufbar. 

Zusatzprotokolle zum Übereinkommen über die
Rechte des Kindes

Im Mai 2000 nahm die UN-Generalversammlung zwei
Protokolle zum Übereinkommen über die Rechte des
Kindes vom 20. November 1989 an: das Fakultativproto-
koll betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderpro-
stitution und die Kinderpornographie sowie das Fakulta-
tivprotokoll betreffend die Beteiligung von Kindern an
bewaffneten Konflikten (in deutscher Sprache unter
www.auswaertiges-amt.de). Bundeskanzler Schröder hat
die Protokolle während des Millennium-Gipfels der Ver-
einten Nationen am 6. September 2000 gezeichnet. Das
Protokoll betreffend den Verkauf von Kindern ist drei Mo-
nate nach Hinterlegung der zehnten Ratifikationsurkunde
am 18. Januar 2002 in Kraft getreten; das Protokoll zur
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten am
12. Februar 2002. An der Verhandlung der Fakultativpro-
tokolle war die Bundesregierung aktiv beteiligt. Die Rati-
fikation der beiden Protokolle durch Deutschland ist in
Vorbereitung.

Das Fakultativprotokoll über Kinder in bewaffneten Kon-
flikten erhöht die Standards des Artikel 38 der Konven-
tion, indem es das Mindestalter für die unmittelbare Teil-
nahme an Feindseligkeiten von bisher 15 auf 18 Jahre
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heraufsetzt und die Zwangsrekrutierung von Jugendli-
chen unter 18 Jahren verbietet. Das Fakultativprotokoll
betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornographie gibt erstmals eine Defi-
nition dieser Tatbestände und verpflichtet die Staaten,
diese mit Strafe zu bewehren, was unter dem entspre-
chenden Artikel der Kinderkonvention bislang explizit
nicht der Fall war.

Die Bundesregierung war daneben aktiv an der Ausarbei-
tung und Aushandlung des am 17. Juni 1999 von der In-
ternationalen Arbeitskonferenz angenommenen Überein-
kommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen
zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderar-
beit beteiligt. Nach Verabschiedung des Vertragsgesetzes
durch Bundestag und Bundesrat hat die Bundesregierung
am 18. April 2002 die Ratifikationsurkunde beim Interna-
tionalen Arbeitsamt hinterlegt. 

Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende or-
ganisierte Kriminalität und seine Zusatzprotokolle

Am 15. November 2000 nahm die UN-Generalversamm-
lung das Übereinkommen gegen die grenzüberschrei-
tende organisierte Kriminalität sowie zwei Zusatzproto-
kolle zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, und gegen die Schleusung von Migranten an. Ein
drittes Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung
von und den Handel mit Schusswaffen wurde von der 
Generalversammlung am 31. Mai 2001 verabschiedet.
Deutschland hat das Übereinkommen und die Zusatzpro-
tokolle gegen Menschenhandel und die Schleusung von
Migranten am 12. Dezember 2000 gezeichnet; das inner-
staatliche Zustimmungsverfahren ist derzeit im Gange.
Die Zeichnung des Schusswaffen-Protokolls ist beab-
sichtigt. Die Konvention war am 28. Februar 2002 von
140 Staaten gezeichnet und von acht ratifiziert; die Zu-
satzprotokolle von 102 Staaten (Menschenhandel), 
98 (Schleusung) bzw. 26 (Schusswaffen) gezeichnet und
von sechs Staaten ratifiziert (Schusswaffen-Protokoll:
null). Für das Inkrafttreten von Konvention bzw. Zusatz-
protokollen sind jeweils 40 Ratifikationen erforderlich.
Die Volltexte sowie der aktuelle Zeichnungs- und Ratifi-
kationsstatus sind unter www.undcp.org abrufbar. 

Im menschenrechtlichen Zusammenhang stellt insbeson-
dere das Protokoll gegen den Menschenhandel eine we-
sentliche Errungenschaft dar. Es enthält – noch vor den
Bestimmungen über die Kriminalitätsbekämpfung – aus-
führliche Regelungen zum Schutz der Opfer von Men-
schenhandel. So sollen die Privatsphäre der Opfer in Ge-
richtsverfahren, ebenso wie ihre Sicherheit, geschützt und
– auch in Zusammenarbeit mit nicht staatlichen Organi-
sationen – angemessene Hilfeleistungen (etwa Unter-
kunft, medizinische und psychologische Beratung) bereit
gestellt werden. Andere Bestimmungen betreffen die Ge-
währung von Aufenthaltsrechten und/oder die Rückkehr
der Opfer in ihr Heimatland, sowie die ausdrückliche
Pflicht zur Beachtung der Menschenrechte und des
Schutzes vor Diskriminierung jeder Art bei der Anwen-

dung des Protokolls. Auch das Protokoll gegen die
Schleusung von Migranten enthält Regelungen über den
Schutz der Rechte der Betroffenen. 

1.2.3 Entwicklung weiterer Instrumente 
Bei den Bemühungen um den weiteren Ausbau des men-
schenrechtlichen Instrumentariums gibt es zum Teil auch
Schwierigkeiten zu überwinden. Dies gilt z. B. für die
Schaffung eines Beschwerdemechanismus durch ein Zu-
satz- (Fakultativ-) Protokoll zum Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Die
zum Teil bereits seit Jahren andauernde Arbeit an diesem
und anderen Instrumenten wurde im Berichtszeitraum
fortgesetzt, sie konnte wegen weiterhin ungeklärter recht-
licher Fragen oder weiterhin bestehender Vorbehalte zahl-
reicher Staaten jedoch nicht zum Abschluss gebracht wer-
den.

Andere menschenrechtlichen Weiterentwicklungen befin-
den sich „in statu nascendi“. Dazu zählen die Bestrebun-
gen zur Schaffung einer Konvention für die Rechte 
Behinderte und einer Konvention gegen das Verschwin-
denlassen sowie die deutsch-französische Initiative für
eine Konvention gegen das reproduktive Klonen (→ A 8). 

Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Die Wiener Menschenrechtskonferenz rief 1993 dazu auf,
die Einführung eines Beschwerdeverfahrens zum Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte durch ein Zusatzprotokoll zu diesem Pakt zu prü-
fen (→ A 6.1). Seit 1996 liegt der Entwurf eines Zusatz-
protokolls vor, den der Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte erarbeitet hat. Die Aufnahme
von Verhandlungen über den Text ist bisher jedoch nicht
erfolgt. Sie scheitert hauptsächlich an der nach Auffas-
sung vieler Staaten noch nicht ausreichend geklärten
Frage der Justiziabilität der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte. Im Rahmen internationaler Tagungen
ist diese Frage mehrfach erörtert worden; ein tragfähiger
Konsens unter den Staaten ist bisher jedoch nicht erzielt
worden. Die Bundesregierung verspricht sich von der
Mandatierung eines Unabhängigen Experten zur Frage
eines Zusatzprotokolls zum Sozialpakt durch die UN-
Menschenrechtskommission im Jahre 2001, dass in den
für die Erarbeitung eines praktikablen Beschwerdever-
fahrens zentralen Fragen Fortschritte erzielt werden kön-
nen.24

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Verfüg-
barkeit von Individualbeschwerdemöglichkeiten grund-
sätzlich dazu geeignet ist, Rechtsstellung und Rechtsbe-
wusstsein der Betroffenen zu stärken und die Bereitschaft
der Vertragsstaaten zur Implementierung ihrer Verpflich-
tungen zu fördern. Die bereits bestehenden internationa-
len Verfahren des Individualrechtsschutzes zeigen ihre
Qualität als wesentliche Bestandteile des internationalen

24 Die 58. MRK beschloss die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zu 
diesem Thema, die mit der 59. MRK ihre Tätigkeit aufnehmen soll
(→ A 6.1, B 2.3.1). 
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Menschenrechtsschutzes. Für das effiziente Funktionie-
ren eines Beschwerdemechanismus im Bereich der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sind jedoch
die Klärung des genauen Regelungs- und Verpflichtungs-
gehalts dieser Rechte sowie der Beschwerdebefugnis
äußerst wichtig. Hier bestehen nach Auffassung der Bun-
desregierung noch Defizite oder Unklarheiten, die aufge-
arbeitet werden sollen. 

Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung 

Bereits zu Beginn der Neunzigerjahre wurden Verhandlun-
gen zur Ausarbeitung eines Fakultativprotokolls zum Übe-
reinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung der Vereinten
Nationen aufgenommen. Die Bundesregierung hat sich
stets entschieden für die Einrichtung eines effektiven Über-
prüfungsmechanismus durch ein Zusatzprotokoll zum UN-
Übereinkommen gegen Folter ausgesprochen. Ziel dieses
Zusatzprotokolls ist es, eine Möglichkeit zu schaffen, die
Verhältnisse in Gewahrsamseinrichtungen der Vertrags-
staaten zu überprüfen (Haftanstalten, psychiatrische An-
stalten, Einrichtungen zur Abschiebung auf Flughäfen, mi-
litärische Gewahrsamseinrichtungen usw.). Ein solcher
Überprüfungsmechanismus existiert beispielsweise mit
dem Europäischen Übereinkommen zur Verhütung von
Folter auf regionaler Ebene (→ B 1.1). Der durch ein Zu-
satzprotokoll eingerichtete UN-Überprüfungsmechanis-
mus soll nicht allein Verstöße gegen das UN-Übereinkom-
men gegen Folter aufdecken, sondern auch präventiven
Charakter haben, also dazu beitragen, dass es erst gar nicht
zu solchen Menschenrechtsverletzungen kommt. 

Ein erster Entwurf für ein Zusatzprotokoll wurde bereits
1991 vorgelegt. Die weiteren Verhandlungen über den
Text gingen jedoch nur schleppend voran, weil viele Staa-
ten durch die mögliche Einrichtung internationaler Über-
prüfungsmechanismen eine Beeinträchtigung ihrer 
Hoheitsrechte befürchten. Mit aktiver deutscher Unter-
stützung konnte in einer Verhandlungsrunde im Januar
2001 ein EU-Text vorgelegt werden, der die zentralen
Elemente für einen effektiven internationalen Verifikati-
onsmechanismus enthält. Bei der vorläufig letzten Ver-
handlungsrunde vom 14. bis 25. Januar 2002 in Genf
wurde ein Kompromisstext erarbeitet, der ein Zusam-
menwirken internationaler und nationaler Überprüfungs-
mechanismen vorsieht. Im Rahmen einer von Costa Rica
eingebrachten Resolution wurde das Zusatzprotokoll von
der 58. Menschenrechtskommission angenommen (aller-
dings nicht im Konsens, → B 2.3.1) und dem Wirtschafts-
und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC ) zur In-
dossierung vorgelegt. 

Konvention für die Rechte Behinderter

Die Rechte von Behinderten sind in den vergangenen 
Jahren in der internationalen Menschenrechtsdebatte ver-
stärkt in den Vordergrund getreten. Die UN-General-
versammlung hat in ihrer 56. Sitzungsperiode 2001 
beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die Vor-
schläge zu einer umfassenden Konvention zum Schutz
der Rechte behinderter Menschen prüft und entspre-

chende Studien ausarbeitet. Dabei sollen die bisher 
erreichten Normierungen von Rechten behinderter Men-
schen in den Bereichen Sozialentwicklung, Menschen-
rechte und Nichtdiskriminierung Beachtung finden. Wei-
terhin sollen die einschlägigen Empfehlungen der
Menschenrechtskommission und der Kommission für So-
zialentwicklung berücksichtigt werden. Eine endgültige
Entscheidung über die Ausarbeitung einer Konvention
zum Schutze der Rechte der behinderten Menschen wird
nach Vorlage der Ergebnisse der Arbeitsgruppe erfolgen.
In der Europäischen Union wurde 2003 zum Jahr der Be-
hinderten ausgerufen. 

Konvention gegen das erzwungene und unfreiwillige
Verschwinden

Das erzwungene und unfreiwillige Verschwinden von
Personen ist eine in vielen Teilen der Welt zu beobach-
tende schwere Menschenrechtsverletzung. Eine im Jahre
1980 von der Menschenrechtskommission der Vereinten
Nationen eingesetzte Arbeitsgruppe zum erzwungenen
und unfreiwilligen Verschwinden berichtet jährlich über
mehrere hundert neuer Fälle. Von 1980 bis Ende 2001
wurden von dieser Arbeitsgruppe bereits über 49 000 Fälle
registriert. Diese hohe Zahl veranlasste 1992 die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen, eine Allgemeine
Erklärung über den Schutz aller Personen vor erzwunge-
nem Verschwinden (GA 47/133) anzunehmen. 1998
wurde ein erster Konventionsentwurf zu diesem Thema
von der Menschenrechtsunterkommission vorgelegt, der
in der Zwischenzeit von einzelnen Staaten kommentiert
worden ist (E/CN.4/SUB.2/RES/1998/25, www. unhchr.ch). 

Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme darauf
hingewiesen, dass internationale Rechtsgrundlagen exis-
tieren, um die Menschenrechte Gefangener zu wahren
und willkürliche Verfolgung zu verhindern. Neue Kodifi-
zierungsvorhaben sind aus Sicht der Bundesregierung da-
her nicht zwingend notwendig. Die Bundesregierung hat
dennoch die in der 57. Menschenrechtskommission 2001
von Frankreich eingebrachte Resolution zum erzwunge-
nen und unfreiwilligen Verschwinden von Personen un-
terstützt (E/CN.4/RES/2001/46, www.unhchr.ch), in der
erstmals vereinbart wurde, eine intersessionale Arbeits-
gruppe zur Erarbeitung eines Entwurfs einer Konvention
zum erzwungenen und unfreiwilligen Verschwinden 
einzusetzen und einen unabhängigen Experten zu beauf-
tragen, eine Studie hierzu zu erstellen. Diese Studie wurde
Anfang 2002 fertig gestellt und lag der 58. Menschen-
rechtskommission im Frühjahr 2002 vor (E/CN.4/2002/71).
Sie kommt zum Ergebnis, dass ein rechtlich verbindliches
Instrument zum Schutz vor erzwungenem und unfreiwil-
ligem Verschwinden notwendig sei. 

Erklärung über die Rechte Indigener Völker

Die Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission zur
Erklärung über die Rechte Indigener Völker setzte ihre
Tätigkeit im Berichtszeitraum fort. Ein Durchbruch in den
seit Jahren andauernden Verhandlungen über die Er-
klärung konnte nicht erzielt werden. Im Näheren sowie
zur Einrichtung des Permanenten Forums für Indigene
Völker → A 9.3.
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Im Oktober 2000 schloss der Konvent seine Arbeiten ab
und legte den Entwurf einer „Charta der Grundrechte der
Europäischen Union“ vor. Diese wurde am 7. De-
zember 2000 zum Auftakt des Europäischen Rates von
Nizza von der Präsidentin des Europäischen Parlaments,
dem Präsidenten der Kommission sowie dem Präsidenten
des Rates der Europäischen Union feierlich proklamiert.

Die Charta (http://ue.eu.int) formuliert in klarer und ver-
ständlicher Form die auf Unionsebene geltenden Rechte.
Die Präambel stellt das Bekenntnis zur Würde des Men-
schen in den Mittelpunkt. In sechs Kapiteln werden die
allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte sowie die wirt-
schaftlichen und sozialen Rechte aufgeführt (Würde des
Menschen, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Bürgerrechte
und justizielle Rechte). Neben „klassischen“ Grund-
rechtsgewährleistungen sind auch „innovative“ Bestim-
mungen enthalten, beispielsweise das Verbot des repro-
duktiven Klonens (Artikel 3), das Recht der Kinder auf
Schutz und Fürsorge und auf Berücksichtigung ihrer Mei-
nung (Artikel 24) und das Recht auf eine gute Verwaltung
(Artikel 41). Das siebte Kapitel enthält Allgemeine Be-
stimmungen, die u. a. Regelungen über die Adressaten der

Exkurs: Staatliche und nicht staatliche Akteure im Menschenrechtsschutz 
Grundsätzlich gilt, dass für die Achtung der Menschenrechte die Staaten verantwortlich sind, Menschenrechtsverlet-
zungen von Staaten begangen werden und sie als Adressaten menschenrechtlicher Normen allein verantwortlich für ihre
innerstaatliche Einhaltung sind. Andererseits wird zunehmend argumentiert, dass es nicht staatliche Akteure gibt, die
ähnliche Macht über Individuen haben wie Staaten und deshalb wie diese als Adressaten menschenrechtlicher Normen
in die Verantwortung zu nehmen sind. Dies gelte zum einen für Bürgerkriegsparteien, paramilitärische Truppen und auch
Terrorgruppen, zum anderen für international agierende Wirtschaftsunternehmen und die internationalen Finanzinstitu-
tionen. Beiden Kategorien sei gemein, dass sie über die Personen, die in ihrem Wirkungsbereich stehen, Einfluss bis hin
zu quasi-staatlicher Macht ausüben können. 

Die Diskussion über die Frage, ob auch nicht staatliche Akteure Adressaten menschenrechtlicher Normen sein und so-
mit (im rechtsdogmatischen Sinne) Menschenrechtsverletzungen (im Gegensatz zu „einfachen“ Verbrechen) begehen
können, ist noch nicht zu einem Ergebnis gekommen; sie erfordert eine sorgfältige Abwägung. Nicht staatliche Akteure
als Adressaten der Menschenrechtspolitik in die Pflicht zu nehmen ist dann berechtigt, wenn eine entsprechende Aus-
weitung des Menschenrechtsbegriffs eine bestehende Schutzlücke im internationalen Menschenrechtssystem schließen
könnte (de facto-Schutz vor Menschenrechtsverletzungen, wenn ein Staat dies nicht kann oder will) und ein „Mehr“
an Menschenrechtsschutz erbringen würde (Beispiel: Einhaltung von Kernarbeitsnormen durch Wirtschaftsunterneh-
men). „Aufgabe des Verantwortungsprimats des Staates“ bedeutete in diesem Falle nicht die Entlassung der Staaten
aus ihrer Verantwortung, sondern die zusätzliche Verpflichtung nicht staatlicher Akteure zur Beachtung menschen-
rechtlicher Standards. 

Eine solche Ausweitung des Menschenrechtsbegriffs auf nicht staatliche Akteure birgt allerdings auch Gefahren des Miss-
brauchs: So könnten z. B. menschenrechtsverletzende staatliche Maßnahmen gegen Bürgerkriegsparteien oder bewaff-
nete Gruppen, die ihren angeblichen menschenrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, als Maßnahmen „zum
Schutz der Menschenrechte“ proklamiert und damit völkerrechtlich „legitimiert“ werden. Die im Zusammenhang mit
den Ereignissen nach dem 11. September 2001 geäußerte Frage, ob auch international operierende Terrorgruppen aus
menschenrechtlichen Normen verpflichtet sind, beantwortet sich von selbst: Ihre Existenz und ihr Handeln ist gerade
auf die massive Verletzung von Rechtsgütern des Einzelnen gerichtet. Von Terrorgruppen die Einhaltung der Men-
schenrechte zu verlangen, ergibt schon logisch keinen Sinn. 

Eine Inpflichtnahme von Wirtschaftsunternehmen unmittelbar aus menschenrechtlichen Verpflichtungen birgt die
Gefahr, dass die Staaten, in deren Gebiete die Unternehmen operieren, versuchen könnten, sich von der Sorge um die
Einhaltung entsprechender menschenrechtlicher Normen freizuzeichnen (zu Selbstverpflichtungen wirtschaftlicher
Unternehmen → A 5). Die Auswirkungen, die eine derartige Ausweitung des Menschenrechtsbegriffs haben könnte,
sind deshalb im Rahmen der internationalen Menschenrechtsdebatte sorgfältig abzuwägen. Die Bundesregierung
wird sich an der Diskussion hierüber aktiv beteiligen. 

1.3 Europäische Union 

1.3.1 Charta der Grundrechte und übriger
Grundrechtsschutz der EU 

Um die in der Europäischen Union auf Unionsebene ge-
währleisteten Grundrechte (→ B 2.2) zu kodifizieren und
damit ihre Bedeutung und Tragweite für die Unionsbürger
sichtbarer und verständlicher zu machen, beschloss der
Europäische Rat von Köln am 4. Juni 1999 maßgeblich
auf deutsche Initiative hin die Schaffung einer Grund-
rechtecharta der Europäischen Union. Mit der Ausarbei-
tung betraute der Europäische Rat einen Konvent aus je
einem Beauftragten der Staats- und Regierungschefs so-
wie des Präsidenten der EU-Kommission, aus 16 Mitglie-
dern des Europäischen Parlaments sowie aus je zwei na-
tionalen Parlamentariern. Der Konvent nahm am
17. Dezember 1999 seine Arbeit auf und wählte Bunde-
spräsident a. D. Prof. Dr. Roman Herzog zu seinem Vor-
sitzenden. Um eine möglichst breite, unionsweite Diskus-
sion herbeizuführen, waren die Beratungen des Konvents
öffentlich, und alle vorbereitenden Arbeiten wurden über
das Internet zugänglich gemacht. Über Anhörungen ge-
sellschaftlicher und politischer Gruppen wurde die Zivil-
gesellschaft eingebunden.
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Grundrechte, Grundrechtsschranken sowie das Verhältnis
zu anderen Grundrechtsgewährleistungen, insbesondere
der EMRK, treffen.

Die Charta entfaltet eine nicht zu unterschätzende politi-
sche Wirkung. Mit ihrer Proklamation haben sich Euro-
päisches Parlament, Rat und Kommission zur Einhaltung
der Rechte verpflichtet. Rechtlich stellt die Charta über
die Selbstbindung der genannten Organe hinaus eine
mögliche Bezugsgrundlage für die Rechtsprechung des
EuGH dar. Der Europäische Rat von Nizza hat in seiner
„Erklärung zur Zukunft der Europäischen Union“ be-
schlossen, dass im Rahmen des „Post-Nizza-Prozesses“
u. a. der Status der Charta geklärt werden soll. Dabei ist
die Bundesregierung bestrebt, die Charta in die Verträge
aufzunehmen und ihr dadurch volle Rechtsverbindlich-
keit zu verschaffen.

1.3.2 Neufassung des Sanktionsmechanismus
bei Verletzung der Grund- und Menschen-
rechte durch einen Mitgliedstaat

Im Falle einer schwerwiegenden und anhaltenden Men-
schenrechtsverletzung durch einen Mitgliedstaat greift
der Sanktionsmechanismus des Artikel 7 EU-Vertrag: Der
Rat kann einstimmig eine derartige Verletzung feststellen
und dann auf Grundlage einer solchen Feststellung mit
qualifizierter Mehrheit beschließen, bestimmte sich aus
dem Vertrag ergebende Rechte des betreffenden Mit-
gliedstaates – einschließlich des Stimmrechts im Rats –
auszusetzen.

Dieser Sanktionsmechanismus wurde durch die auf der
Regierungskonferenz 2000 in Nizza beschlossenen Ände-
rung des EU-Vertrages ausgebaut: Neben dem Vorliegen
einer schwerwiegenden Verletzung soll der Rat künftig
mit einer 4/5-Mehrheit eine eindeutige Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung von Grund- und Menschen-
rechten feststellen und auf dieser Grundlage an den be-
treffenden Mitgliedstaat geeignete Empfehlungen richten
können.

1.3.3 Weitere Entwicklungen des EU-recht-
lichen Normensystems

Zahlreiche EU-Rechtsakte haben im Berichtszeitraum zu
einer Stärkung der Grund- und Menschenrechte beigetra-
gen. Beispielhaft seien folgende Bereiche genannt: Auf
Grundlage von Artikel 13 EG-Vertrag wurden zwei Anti-
Diskriminierungs-Richtlinien verabschiedet: Die Richtli-
nie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwen-
dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied
der Rasse oder der ethnischen Herkunft sowie die Richt-
linie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf.
Zur Umsetzung dieser Richtlinien hat das Bundesminis-
terium der Justiz im Dezember 2001 einen Entwurf für ein
nationales Antidiskriminierungsgesetz vorgestellt, der
zurzeit innerhalb der Bundesregierung beraten wird. Die
Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juni 2001 über
Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden
Schutzes hat zu einer erheblichen Besserstellung von

Flüchtlingen geführt. Sie wird in Deutschland in Gestalt
des Ende März 2002 dem Bundespräsidenten zur Unter-
zeichnung zugeleiteten Zuwanderungsgesetzes umgesetzt
(→A 4.2, Exkurs). 

B 2 Wege zur Durchsetzung der Menschen-
rechte: Institutionen, Mechanismen und
Maßnahmen

Mit zunehmender Ausdifferenzierung des menschen-
rechtlichen Normensystems wird immer deutlicher, dass
die eigentlichen Defizite bei der Implementierung beste-
hender Normen bestehen. Entscheidende Bedeutung
kommt deshalb der weitestmöglichen Akzeptanz aller
Menschenrechtsnormen zu sowie den Mechanismen, Ins-
titutionen und konkreten Maßnahmen, die den Men-
schenrechten in der Realität Geltung verschaffen können.
Dies wird in der Regel nur gelingen, wenn Verfahren exis-
tieren, die gewährleisten, dass festgestellte Menschen-
rechtsdefizite sowohl innerhalb der betreffenden Staaten
als auch von der internationalen Gemeinschaft wahrge-
nommen und damit die verletzenden Staaten rechen-
schaftspflichtig gemacht werden können. Dies funktio-
niert umso besser, je enger der betroffenen Staat mit der
internationalen Gemeinschaft kooperiert und gemeinsam
mit ihr nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht. 

Die Durchsetzung der Menschenrechte ist eine Quer-
schnittsaufgabe: Jedes politische Handeln ist darauf aus-
zurichten, Achtung und Wahrung der Menschenrechte zu
gewährleisten. Dies gilt für internationale Organisationen
ebenso wie für nationale Regierungen; zivilgesellschaftli-
che Akteure müssen einbezogen werden. 

Umsetzung der Menschenrechte hat eine doppelte Ziel-
setzung: Zum einen geht es um die Überprüfung der Ein-
haltung der Menschenrechte in Vergangenheit und Ge-
genwart, d. h. um die Überwachung des Ist-Zustandes und
gegebenenfalls Ahndung von Menschenrechtsverletzun-
gen durch national oder international dazu mandatierte
Organe, Vertreter der Parlamente oder der Zivilgesell-
schaft. Zum anderen geht es um positive Gestaltung der
Lebensbedingungen in einem Lande, um einen möglichst
weitreichenden Menschenrechtsschutz in der Zukunft ga-
rantieren oder zumindest in Aussicht stellen zu können.
Die kontrollierende, gegebenenfalls auch punitive Seite
des Menschenrechtsschutzes und ihre positive, zukunfts-
gestaltende und präventive Seite müssen sich ergänzen;
ist die eine erfolgreich, wird sie positiv auf die andere
rückwirken.

Der Schutz der Menschenrechte darf deshalb nicht erst bei
der „Heilung“ – soweit dies überhaupt möglich ist – oder
der Ahndung und Wiedergutmachung von Menschen-
rechtsverletzungen beginnen, sondern muss weit früher
bei ihrer Verhinderung ansetzen. Die Prävention von
Menschenrechtsverletzungen muss zentrales Element je-
der Menschenrechtspolitik sein. Ihre Dividende besteht in
sozialem Frieden, Stabilität, (relativem) Wohlstand und
einer von den Bürgern als sicher und gerecht empfunde-
nen staatlichen Ordnung, die in punkto Leistungsfähigkeit
und Kreativität erheblich von der Achtung der Menschen-



Drucksache 14/9323 – 96 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

rechte als positivem Einflussfaktor profitiert. Wo gutes
und verantwortungsbewusstes Regierungshandeln herrscht,
wird dem Schutz und der Achtung der Menschenrechte
deshalb aus dem wohlverstandenen Interesse des Staates
heraus höchster Stellenwert eingeräumt.

Die folgenden Abschnitte → B 2.1 bis B 2.4 stellen die
Überprüfungs- und Rechenschaftsverfahren sowie die po-
sitiven Gestaltungsmittel dar, die im Rahmen der Verein-
ten Nationen, des Europarats, der OSZE und der Europä-
ischen Union existieren. Die Begriffe „Umsetzung“ und
„Durchsetzung“ bedeuten hierbei zweierlei: unabhängige
und effektive Überprüfung der Einhaltung der Menschen-
rechte, sowie Schaffung der Grundlagen dafür, dass die
Voraussetzungen für ihre künftige Beachtung und Ver-
wirklichung verbessert werden. → B 2.5 befasst sich mit
nationalen Menschenrechtskommissionen, Menschen-
rechtsinstituten, Nichtregierungsorganisationen, Ombuds-
leuten und Menschenrechtsverteidigern als zivilgesell-
schaftlichen Überwachungsmechanismen. → B 2.6 stellt
ausgewählte Maßnahmen der Bundesregierung zur Prä-
vention von Menschenrechtsverletzungen und zur Förde-
rung der Menschenrechte im Ausland dar. 

2.1 Europarat25

2.1.1 Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte

Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK, → B 1.1), zu deren
Ratifikation jeder Mitgliedstaat des Europarates ver-
pflichtet ist, sieht mit dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) in Strassburg einen seit 1998
ständigen internationalen Spruchkörper vor. Der EGMR
befasst sich mit Individualbeschwerden einzelner Perso-
nen (gerichtet gegen einen Vertragsstaat der Konvention)
oder mit Staatenbeschwerden der Vertragsstaaten gegen-
einander, durch die Verletzungen der EMRK geltend 
gemacht werden können. Auf Ersuchen des Ministerko-
mitees des Europarates kann der Gerichtshof auch Gut-
achten zu Fragen der Auslegung der Konventionen und
ihrer Protokolle abgeben. Die Zulässigkeit einer Be-
schwerde hängt davon ab, dass der innerstaatliche Rechts-
weg erschöpft ist. In Deutschland ist Voraussetzung auch,
dass der Beschwerdeführer wegen der Verletzung seiner
Rechte erfolglos das Bundesverfassungsgericht angeru-
fen hat. Das Verfahren vor dem Gerichtshof ist öffentlich,
das Urteil ergeht in den Amtssprachen des Europarats
(Englisch und Französisch).

Der Gerichtshof hebt Urteile deutscher Gerichte oder
Verwaltungsakte nicht auf und verpflichtet den Vertrags-
staat auch nicht zum Erlass von Verwaltungsakten. Stellt
der Gerichtshof einen Verstoß gegen die Menschenrechts-
konvention fest, kann er der verletzten Partei nach Arti-
kel 41 eine gerechte Entschädigung zubilligen. Nach
§ 359 Nr. 6 StPO besteht jedoch seit der Novelle vom 
9. Juli 1998 (BGBl. I S. 1802) ein Wiederaufnahmegrund,

wenn der Europäische Gerichtshof eine Verletzung der
Menschenrechtskonvention oder ihrer Protokolle festge-
stellt hat und das rechtskräftige Urteil auf dieser Verlet-
zung beruht. Die Parteien eines Rechtsstreits sind an die
Urteile des Gerichtshofes gebunden und müssen die not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, um diese umzusetzen.

Das Ministerkomitee des Europarats überwacht den Voll-
zug der Urteile des EGMR. Mittels dieser Verfahrensrege-
lung ist sichergestellt, dass einem Rechtsspruch des 
Gerichts gegen einen Mitgliedstaat auf der politischen
Ebene des Europarates solange nachgegangen wird, bis der
verurteilte Staat Vollzug meldet. Im Falle ausbleibenden
Vollzugs des Urteils wird der säumige Mitgliedstaat in der
Regel durch so genannte Interimsresolutionen vom Minis-
terkomitee aufgefordert, das Urteil zu vollziehen. Bis heute
hat es keinen einzigen Fall gegeben, in dem ein Mitglied-
staat des Europarates dauerhaft seine Verpflichtung zur 
Urteilsvollstreckung geleugnet bzw. diese verweigert hätte.
Eine solche Haltung müsste in letzter Konsequenz Auswir-
kungen auf den Mitgliedstatus eines Europaratsmitglieds
haben. Im Berichtszeitraum hat sich Deutschland im Minis-
terkomitee des Europarates stets aktiv für die zeitgerechte
Umsetzung von Urteilen des EGMR eingesetzt. 

Der EGMR hat im Berichtszeitraum einen erheblichen
Anstieg eingegangener Beschwerden zu verzeichnen ge-
habt. Die Zahl neu eingereichter Beschwerden nahm im
Jahr 2000 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent, im
Jahr 2001 gar um 32 Prozent zu. Allerdings beginnen glei-
chermaßen die 2001 – mit tatkräftiger Hilfe der Bundes-
regierung, s. u. – eingeleiteten finanziellen und struktu-
rellen Maßnahmen zur Stärkung der Effizienz des
Gerichtshofs Wirkung zu zeigen. Der „output“ des EGMR
hat 2001 bereits deutlich zugenommen. Insgesamt hat der
Gerichtshof im vergangenen Jahr ca. 10 000 Verfahren ab-
geschlossen (= +30 Prozent), d. h. inzwischen steigt die
Produktivität des Gerichtshofs fast in gleichem Maße wie
die Zahl der Neueingänge.

Die Bundesregierung hat mehrfach – zuletzt in der Re-
gierungserklärung vom 26. Oktober 2000 aus Anlass des
fünfzigsten Jahrestages der Zeichnung der Europäischen
Menschenrechtskonvention – die Schlüsselfunktion der
Europäischen Menschenrechtskonvention und des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte für die Wah-
rung eines einheitlichen Menschenrechtsschutzes in ganz
Europa unterstrichen und im Lichte der oben geschilder-
ten dramatisch gestiegenen Beschwerdezahlen vor allem
aus den neuen Mitgliedstaaten Mittel- und Osteuropas die
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichts-
hofs betont.

Zur Unterstützung des Gerichtshofs hat Deutschland im
Jahr 2001 einen freiwilligen Beitrag von ca. 450 000 Euro
geleistet. Auch im Haushalt 2002 ist ein freiwilliger na-
tionaler Beitrag in dieser Höhe zur Stärkung des Ge-
richtshofs vorgemerkt. Die Stärkung des EGMR wird
auch in den kommenden Jahren einen Schwerpunkt deut-
scher Europaratspolitik darstellen.

Die Entscheidungen des Gerichtshofs sind im Internet ab-
rufbar unter www.echr.coe.int. Da die Entscheidungen bis-

25 Allgemeine Einführung in den Europarat und seine Instrumente 
→ B 1.1. 
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lang nur in einer oder beiden Amtssprachen des Europara-
tes (Englisch, Französisch) veröffentlicht werden, wird
sich die Bundesregierung verstärkt darum bemühen, mit
dem Gerichtshof künftig auch Übersetzungen der wichtigs-
ten Urteile in die deutsche Sprache zu vereinbaren.

2.1.2 Der Generalsekretär des Europarates
Neben dem Gerichtshof kann auch der Generalsekretär
des Europarates zur Überwachung der Anwendung der
Europäischen Menschenrechtskonvention beitragen. Ar-
tikel 52 EMRK gibt dem Generalsekretär das Recht, einen
Mitgliedstaat nach eigenem Ermessen zu ersuchen, eine
Erklärung darüber abzugeben, inwieweit bestimmte staat-
liche Maßnahmen oder Gesetzgebungsakte im Einklang
mit den Verpflichtungen stehen, die sich aus der Ratifika-
tion der EMRK ergeben. Generalsekretär Schwimmer
(Österreich) hat im Berichtszeitraum erstmals Gebrauch
von diesem Instrument gemacht, als er im Jahre 2000 die
russische Regierung im Zusammenhang mit ihrem Vorge-
hen in Tschetschenien zwei mal zu einer Erklärung gemäß
Artikel 52 EMRK aufgefordert hat.

2.1.3 Ausschuss zur Verhütung der Folter
Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe vom 26. November 1987 (ETS-Nr.: 126,
BGBl. 1989 II S. 946) hat einen Ausschuss unabhängiger
Sachverständiger geschaffen (Ausschuss zur Verhütung
der Folter, Committee for the Prevention of Torture,
CPT), der in den Vertragsstaaten die Menschenrechtslage
von Personen überprüft, denen die Freiheit entzogen ist.
Seine Besuche in Haftanstalten, psychiatrischen Anstal-
ten und Gewahrsamseinrichtungen für Personen, die ab-
geschoben werden sollen, setzen die Mitwirkung der Ver-
tragsstaaten voraus. 

Der Ausschuss verfasst Berichte über seine Besuche mit
konkreten Empfehlungen und Verbesserungsvorschlägen
mit dem Ziel, den Schutz der nicht in Freiheit lebenden
Personen vor Folter und unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe zu verstärken. Die Vor-
schläge beziehen sich z. B. auf das Verhalten der Polizei
und des Vollzugs- oder Pflegepersonals sowie auf den 
räumlichen Zustand der besuchten Einrichtung. Der be-
suchte Staat erhält Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Eine Veröffentlichung des vom Ausschuss erstellten Be-
richts erfolgt nur mit Zustimmung des betroffenen Staa-
tes. In Fällen mangelnder Kooperation durch den besuch-
ten Staat kann der Ausschuss eine so genannte Öffentliche
Erklärung hierüber abgeben. Dieses Mittel ist in der Ver-
gangenheit erst drei mal angewandt worden. Die über
Deutschland in diesem Zusammenhang bislang erstellten
Berichte und Stellungnahmen werden demnächst im In-
ternet veröffentlicht (www.bmj.bund.de).

2.1.4 Europäische Kommission gegen Rassis-
mus und Intoleranz (ECRI)

ECRI ist in der Folge des ersten Europaratsgipfels der
Staats- und Regierungschefs 1993 in Wien geschaffen
worden. Aufgabe der Kommission ist es, Vorschläge zu

erarbeiten und insbesondere die Wirksamkeit der bereits
ergriffenen gesetzgeberischen, politischen und anderen
Maßnahmen der Europarats-Mitgliedstaaten zur Bekämp-
fung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitis-
mus und Intoleranz zu prüfen und zu bewerten. 

ECRI setzt sich aus Experten aller Mitgliedstaaten des
Europarates zusammen. Diese Sachverständigen werden
von ihren Regierungen in ihrer persönlichen Eigenschaft
ernannt und arbeiten unabhängig von Weisungen der sie
entsendenden Europarats-Mitgliedstaaten auf der Grund-
lage persönlicher Verantwortung, strikter Vertraulichkeit,
grundsätzlich nach dem Konsensprinzip (Ausnahme: An-
trag auf förmliche Abstimmung) und außerhalb der inter-
gouvernementalen Zusammenarbeit im Europarat. Der
deutsche ECRI-Vertreter ist der Beauftragte der Bundes-
regierung für Menschenrechtsfragen im Bundesministe-
rium der Justiz. Um die vorgeschriebene Vertraulichkeit
der Zusammenarbeit der ECRI-Experten zu gewähr-
leisten, finden innerhalb der Bundesregierung keine 
Ressortabstimmungen zu den von dem deutschen ECRI-
Mitglied einzunehmenden Positionen bzw. zu den ECRI-
Stellungnahmen gegenüber anderen Mitgliedstaaten statt.

Im Einzelnen setzt ECRI folgende Schwerpunkte:

– Überprüfung von Gesetzgebung, Politiken und ande-
ren Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Intoleranz
auf ihre Wirksamkeit hin;

– Formulierung von Politikempfehlungen gegenüber
den Europarats-Mitgliedstaaten;

– Prüfung bestehender völkerrechtlicher Instrumente in
diesem Bereich mit Blick auf eine mögliche Verstär-
kung ihrer Wirkungsweise und

– Evaluierung der nationalen Umsetzung (Zeichnung/
Ratifikation) von völkerrechtlichen Instrumenten. 

Herzstück ihrer Arbeit sieht ECRI in einem länderspezi-
fischen Ansatz: So genannte „country by country“ (CBC)-
Gruppen, bestehend i. d. R. aus jeweils vier bis fünf
ECRI-Mitgliedern, untersuchen andere Europarats-Mit-
gliedstaaten im Rahmen von fact finding-Besuchen und
Gesprächen mit örtlichen Regierungsstellen und Nichtre-
gierungsorganisationen darauf hin, ob es Erscheinungen
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gibt und wie die
Mitgliedstaaten solchen Phänomenen begegnen. Die Mit-
wirkung des ECRI-Vertreters des untersuchten Staates bei
der Evaluierung ist nach dem ECRI-Mandat ausgeschlos-
sen. Ein Entwurf des Berichts wird mit einem von der 
jeweiligen Regierung ernannten Verbindungsbeamten
schriftlich erörtert und anschließend in seiner endgültigen
Form an die Regierung des besuchten Landes weiterge-
leitet und veröffentlicht. Eine Vetomöglichkeit des von
ECRI untersuchten Staates gegen Feststellungen des Be-
richts besteht nicht. Allerdings kann der untersuchte Staat
der Veröffentlichung widersprechen, was bisher jedoch
nicht vorgekommen ist. 

Bislang sind zwei Berichtsrunden unternommen worden.
Die erste Runde endete Ende 1998. Seit 1999 arbeitet
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ECRI in einer zweiten Runde nach dem oben beschriebe-
nen cbc-Ansatz; diese Runde soll im Dezember 2002 ab-
geschlossen werden. Ein erster Bericht über Deutschland
mit entsprechenden Empfehlungen wurde im Frühjahr
1998 vom Europarat veröffentlicht. Darin hatte ECRI ins-
besondere asylrechtliche, ausländerrechtliche und staats-
bürgerschaftsrechtliche Fragen angesprochen, ihre Be-
sorgnis über rassistische Entwicklungen in Deutschland
ausgedrückt und die Bundesregierung insgesamt aus-
drücklich in ihren Bemühungen bestärkt. 

Ein zweiter Bericht über Deutschland ist im Dezember
2000 beschlossen und im Juli 2001 veröffentlicht worden.
Er ist – zusammen mit einer abweichenden Stellung-
nahme des Nationalen Verbindungsbeamten – im Internet
abrufbar unter http://ecri.coe.int (→ B 3.1.1). 

2.1.5 Der Europäische Kommissar für 
Menschenrechte

Der Kommissar für Menschenrechte des Europarates
nahm am 1. Januar 2000 seine Tätigkeit auf, nachdem das
Mandat am 7. Mai 1999 von der Parlamentarischen Ver-
sammlung beschlossen worden war. Er nimmt diejenigen
Aufgaben wahr, die nicht in die Kompetenz anderer 
Einrichtungen des Europarates fallen. Zu seinen Aufga-
ben gehören: Förderung der Menschenrechtserziehung
(→ A 9), Rat- und Auskunftserteilung über Menschen-
rechtsschutz, Erleichterung der Arbeit nationaler Ombud-
spersonen oder vergleichbarer Stellen und Unterstützung
der Mitgliedstaaten bei der Behebung von Mängeln im
System des nationalen Menschenrechtsschutzes. Seine
Amtszeit beträgt sechs Jahre und kann nicht verlängert
werden. Sein Sitz befindet sich in Straßburg. Erster Amts-
inhaber ist der spanische Jurist Alvaro Gil Robles. Ein se-
parates Budget für den Kommissar für Menschenrechte
besteht nicht. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in
der Unterstützung der Mitgliedstaaten und anderer Ak-
teure, die sich für die Menschenrechte engagieren, er hat
eine stark präventive Funktion. Alvaro Gil-Robles hat
eine vielfach anerkannte Rolle bei der Suche nach einer
politischen Lösung des Tschetschenienkonflikts gespielt.

2.1.6 Monitoring im Europarat
Neben den oben dargestellten Mechanismen hat der Eu-
roparat seit seiner Öffnung für die jungen Demokratien in
Mittel- und Osteuropa in den Neunzigerjahren verstärkt
weitere Instrumente entwickelt, die die Einhaltung der mit
dem Beitritt eingegangenen Verpflichtungen durch die
neuen Mitgliedstaaten sicherstellen bzw. eine politische
Auseinandersetzung hierüber in den Europaratsorganen
ermöglichen sollen. Zu unterscheiden ist insoweit das an
Konventionen anknüpfende juristische Überwachungs-
und Beratungssystem von dem komplementär ausgeübten
politischen Monitoring durch die verschiedenen Europa-
ratsorgane (Parlamentarische Versammlung, Ministerko-
mitee, Kongress der Gemeinden und Regionen).

Parlamentarische Versammlung (PV)

Die Grundlage für das spätere Monitoring neuer Mit-
gliedstaaten durch die PV wird bereits vor ihrer Aufnahme

in den Europarat gelegt. Der vom Ministerkomitee ausge-
sprochenen Einladung zum Beitritt ist ein von der PV er-
stellter so genannter Pflichtenkatalog mit Verpflichtungen
beigefügt, die vom Neumitglied nach dem Beitritt – teil-
weise in einer festgesetzten Frist – zu erfüllen sind. Die-
ser Pflichtenkatalog soll das Neumitglied dabei unterstüt-
zen, den Acquis des Europarates in möglichst kurzer Zeit
zu erwerben. Im Berichtszeitraum ist der Bundestagsab-
geordnete Helmut Lippelt als Ko-Berichterstatter der Par-
lamentarischen Versammlung (Rechtsausschuss) im Fall
des Beitrittskandidaten Bundesrepublik Jugoslawien tätig
gewesen.

Der Pflichtenkatalog ist die Grundlage für das ein Jahr
nach Aufnahme in den Europarat einsetzende Monitoring
von Neu-Mitgliedstaaten, das unter der Ägide des Moni-
toring-Ausschusses der PV stattfindet. Der von den Be-
richterstattern erstellte Monitoring-Bericht wird im Rah-
men der PV-Plenarsitzung diskutiert und führt in der
Regel zur Verabschiedung einer Resolution (gerichtet an
den untersuchten Staat) und einer Empfehlung (gerichtet
an das Ministerkomitee, das auf dieser Basis den Dialog
mit dem Staat weiterführt). Hat das Neumitglied alle
Nach-Beitritts-Verpflichtungen erfüllt, wird das Monito-
ringverfahren förmlich durch Resolution der PV abge-
schlossen. Im Berichtszeitraum sind zwei Mitglieder der
deutschen PV-Delegation als Berichterstatter des Monito-
ringausschusses zuständig gewesen: der Bundestagsabge-
ordnete Rudolf Bindig für die Evaluierung Russlands und
der Bundestagsabgeordnete Benno Zierer für die Türkei.

Kein Monitoring im dargestellten Sinne ist die Befassung
der PV aus dringlichem Anlass mit der konkreten men-
schenrechtlichen, demokratischen oder rechtsstaatlichen
Situation in einem Mitgliedstaat (gleichgültig ob Alt- oder
Neumitglied). Sie ist auf Antrag einer bestimmten Anzahl
von PV-Abgeordneten oder Fraktion(en) in der PV mög-
lich. Diese so genannte Dringlichkeitsdebatte in der 
PV-Plenarsitzung kann zu einem Beschluss über die
Durchführung einer Ad-hoc-Evaluierung des betreffen-
den Landes durch speziell ernannte PV-Berichterstatter
führen. Im Berichtszeitraum hat es entsprechende Dring-
lichkeitsdebatten z. B. im Fall Russland/Tschetschenien
(2000: PV-Ko-Berichterstatter der Bundestagsabgeord-
nete Rudolf Bindig) und Mazedonien (2001) gegeben.

Ministerkomitee (MK)

Nicht auf Neu-Mitgliedstaaten beschränkt ist das Monito-
ring des MK. Im Gegensatz zu dem länderspezifischen
Ansatz der PV überprüft das MK unterschiedslos alle 
Mitgliedstaaten des Europarates in einem themenspezifi-
schen Vergleich. Bislang waren folgende Themen Gegen-
stand des MK-Monitorings: Medien- und Meinungsfrei-
heit, Funktionsweise der demokratischen Institutionen,
Funktionieren der Justiz, kommunale und regionale De-
mokratie, Todesstrafe, Polizei- und Sicherheitsdienste.

Anders als das PV-Monitoring findet die Erörterung der
Ergebnisse des MK-Monitorings bislang in nicht öffentli-
chen, so genannten „in camera“-Sitzungen des MK statt.
Die Bundesregierung hat sich wiederholt für eine Veröf-
fentlichung der Monitoringergebnisse des MK ausgespro-
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chen, um die Transparenz und Öffentlichkeitswirksam-
keit der Arbeit des MK zu erhöhen und damit dem Moni-
toring des MK größeren Nachdruck zu verleihen (so z. B.
Bundeskanzler Schröder am 26. September 2000 vor der
PV in Straßburg und Bundesminister Fischer am 9. Okto-
ber 2000 anlässlich des Festakts des Deutschen Bundes-
tags zur 50-jährigen Mitgliedschaft Deutschlands im 
Europarat).

Überprüfung der aus Europaratsübereinkommen
herrührenden Verpflichtungen 

Komplementär zu dem politisch ausgerichteten Monitoring
von PV und MK ist das eher juristische Überwachungs-
system im Rahmen der diversen menschen- oder minder-
heitenrechtlich einschlägigen Europaratsübereinkommen
ausgestaltet. Es besteht aus Berichtspflichten der Vertrags-
staaten, Beratung der eingereichten Staatenberichte durch
einen Ausschuss unabhängiger Sachverständiger und Wei-
terleitung des Berichts mit Empfehlungen des Ausschusses
an das Ministerkomitee, das seinerseits Empfehlungen an
den berichtenden Staat abgibt. Dieses Berichts- und Bera-
tungssystem ist im Wesentlichen gleichförmig vorgesehen
bei dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten, der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen und im Anwendungsbereich der Eu-
ropäischen Sozialcharta.

Sein Schwerpunkt besteht weniger in dem Aspekt der
Kontrolle, als in der Verpflichtung der Vertragsstaaten, in
den durch die betreffenden Konventionen geregelten
Rechtsbereichen mittels der von ihnen anzufertigenden
Staatenberichte ein nationales politisches Konzept für den
jeweils infrage stehenden Bereich zu entwerfen (z. B.: na-
tionale Minderheitenschutzpolitik). Die anschließende
Auseinandersetzung von Experten und dem MK mit dem
nationalen Staatenbericht gewährleistet einen sachorien-
tierten und öffentlichen Dialog, der innen- und außenpo-
litische Wirkung entfaltet und per se vorbeugenden und
bewusstseinsbildenden Charakter besitzt. Zu den deut-
schen Berichten → B 3.1. 

2.2 Europäische Union 
Die EU ist eine auf die Grund- und Menschenrechte ge-
stützte Wertegemeinschaft (vgl. Präambel EU-Vertrag,
www.eu.int). Grund- und Menschenrechte sind allen Mit-
gliedstaaten gemeinsam. Die Europäische Union und ihre
Institutionen achten diese Rechte, wie sie sich aus der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. Novem-
ber 1950 (neugefasst 1998, → B.1.1) sowie aus den ge-
meinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaa-
ten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts
ergeben (Artikel 6 EU-Vertrag). Dies gilt im „Inneren“ für
die Mitgliedstaaten und für die Organe und Institutionen
der EU, nach „Außen“ laut Artikel 11 EU-Vertrag in der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Die EU berücksichtigt in ihrem Handeln die 1993 anläss-
lich der Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte be-
kräftigte Universalität, wechselseitige Abhängigkeit und
Unteilbarkeit aller Menschenrechte – d. h. der bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-

len Rechte. Die Union macht es sich zur Aufgabe, den
Prozess der Einbeziehung der in Bezug auf die Men-
schenrechte und die Demokratisierung gesetzten Ziele in
alle externen und internen politischen Maßnahmen der
EU zu intensivieren. Daher unterstützt sie die zuneh-
mende internationale Tendenz, die Förderung der Men-
schenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit
in die Förderung von Frieden und Sicherheit, die Ent-
wicklungszusammenarbeit und die Handelspolitik zu in-
tegrieren. Sie hat sich dafür eine Reihe praktischer Instru-
mente gegeben. 

Die Europäische Union verfügt daneben über neue Instru-
mente, die den Schutz der Menschenrechte in der EU auf
Unionsebene sicherstellen sollen (→ B 1.3; zur am 
7. Dezember 2000 proklamierten EU-Grundrechtecharta
→ B 1.3.1). Die Bundesregierung hat die Weiterentwick-
lung des Menschenrechtsschutzes in der EU mit großem
Engagement unterstützt und gefördert. Sowohl die Einrich-
tung der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit (→Teil A, Brennpunkt Ras-
sismus) als auch die Schaffung der EU-Grundrechtecharta
gehen maßgeblich auf deutsche Initiativen zurück.

2.2.1 Menschenrechtsschutz in der Europä-
ischen Union: Europäischer Gerichtshof,
Petitionsausschuss des Europäischen
Parlaments und Europäischer Bürger-
beauftragter 

Der Schutz der Grundrechte gegenüber Rechtsakten der EU
wird in erster Linie durch die Rechtsprechung des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) mit Sitz in Luxemburg ge-
währleistet. Dieser hat die Grundrechte in Ausfüllung seines
Auftrags zur Wahrung des Rechts bei der Anwendung und
Auslegung der Verträge (Artikel 220 EG-Vertrag) bereits
seit Ende der sechziger Jahre als allgemeine Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts anerkannt. Er hat diesen Schutz durch
zahlreiche Entscheidungen stetig weiterentwickelt. Dem
EuGH gehören 15 Richter an, die in ihrer Arbeit von acht
Generalanwälten unterstützt werden. Deutschland ist durch
die Richterin Ninon Colneric im EuGH vertreten. Deutscher
Generalanwalt ist Siegbert Alber. 

Der EuGH stellt die Einhaltung des Rechts bei der Anwen-
dung der Verträge sicher. Die Mitgliedstaaten und die Or-
gane der EU sowie Einzelpersonen können Angelegenhei-
ten, die unter das Gemeinschaftsrecht fallen, dem
Gerichtshof unterbreiten. Die Entscheidungen des Gerichts-
hofs sind bindend. Vor dem seit 1989 dem Gerichtshof bei-
geordneten Gericht erster Instanz kann jede natürliche oder
juristische Person gegen Entscheidungen von EU-Organen,
die sie individuell und unmittelbar betreffen, Nichtigkeits-
klage (Artikel 230 EGV) erheben. Hierbei kann sie sich
auch auf die in der EU geltenden Menschenrechte und
Grundfreiheiten (Artikel 6 II EUV) berufen. Gegen Ent-
scheidungen des Gerichts erster Instanz ist ein Rechtsmittel
zum Europäischen Gerichtshof gegeben. Daneben können
die Menschenrechte auch in Untätigkeitsklagen (Artikel
232 EGV), Amtshaftungsklagen (Artikel 235 EGV) sowie
in Vorabentscheidungsverfahren (Artikel 234 EGV) vor
dem Europäischen Gerichtshof entscheidungsrelevant wer-
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den. Der Gerichtshof hat durchgängig anerkannt, dass die
Grundrechte integraler Bestandteil der gemeinschaftlichen
Rechtsordnung sind, und somit dafür gesorgt, dass die Men-
schenrechte in der Rechtsprechung umfassende Berück-
sichtigung fanden. Beim schrittweisen Aufbau der Recht-
sprechung des EuGH seit 1969 wurde auf die gemeinsamen
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten sowie auf
internationale Verträge zum Schutz der Menschenrechte
Bezug genommen. Der Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (→ B 1.1)
kommt dabei besondere Bedeutung zu. 

Darüber hinaus können sich Unionsbürger bei angenom-
menen Verletzungen ihrer Grundrechte an den Petitions-
ausschuss des Europäischen Parlaments wenden 
(www.europarl.eu.int/committees/peti_home.htm). Be-
schwerden über Missstände bei der Tätigkeit der Organe
oder Institutionen der Gemeinschaft können daneben
auch gegenüber dem Europäischen Bürgerbeauftragten
vorgebracht werden (www.euro-ombudsman.eu.int/).
Das Amt des Bürgerbeauftragten wurde durch den Vertrag
von Maastricht neu eingeführt und wird seit 1995 von 
Jacob Söderman (Finnland) ausgeübt.

2.2.2 Menschenrechtspolitik der EU im Rahmen
der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) 

Die Europäische Union als Wertegemeinschaft, die auf
Demokratie und der Wahrung der Menschenrechte beruht,
muss auf die Durchsetzung dieser Werte auch in ihren
Außenbeziehungen achten. Mit der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) haben die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union ein Instrument 
geschaffen, das dieser Werteorientierung in einer
kohärenten und effektiven gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik Ausdruck verleiht und mit konkreten
Durch- und Umsetzungsmaßnahmen Geltung verschafft.
Die laufende Abstimmung von Menschenrechtsfragen
durch die EU-Mitgliedstaaten und die Kommission im
Rahmen der GASP findet in der Ratsarbeitsgruppe „Men-
schenrechte“ (COHOM) statt, in der auch die Politik der
Union in der UN-Menschenrechtskommission und in der
UN-Generalversammlung koordiniert wird. Die verbind-
lichen Beschlussfassungen für die Menschenrechtspolitik
der Union erfolgen auf Ebene des Rats. 

Gemeinsame Strategien, Gemeinsame Standpunkte
und Gemeinsame Aktionen 

Gemeinsame Strategien, Gemeinsame Standpunkte und
Gemeinsame Aktionen sind die wichtigsten Rechtsinstru-
mente der GASP. Sie sind in vielen Fällen im Zusam-
menhang mit Menschenrechtsfragen zum Einsatz gekom-
men. Diese Instrumente verbessern die Kohärenz des
internationalen Handelns der Union und geben der Union
politisches Gewicht. Die EU hat im Berichtszeitraum ge-
meinsame Strategien, Aktionen oder Standpunkte mit
Menschenrechtsbezug zum Mittelmeerraum, zum west-
lichen Balkan und zur Bundesrepublik Jugoslawien, 
zu Afrika insgesamt und zu einzelnen afrikanischen Staa-
ten, zu Afghanistan und zu Myanmar angenommen. Im 
Juni 2001 nahm die Union außerdem einen Gemeinsamen

Standpunkt zum Internationalen Strafgerichtshof 
(→ B 1.2.1) an. Eine Gemeinsame Strategie zu Russland/
Tschetschenien und zur Ukraine hatte die Union bereits
1999 angenommen.26

Erklärungen und Demarchen

Weitere wichtige außenpolitische Instrumente der EU in
Menschenrechtsfragen sind öffentliche Erklärungen 
sowie Demarchen bei Regierungen von Drittländern. De-
marchen werden in der Regel in der so genannten „Tro-
ika“-Zusammensetzung27 oder vom Ratsvorsitz (Präsi-
dentschaft) unternommen. Sie können vertraulich
erfolgen oder aber auch gerade öffentlich gemacht wer-
den. Außerdem kann die EU öffentliche Erklärungen ab-
geben, in denen eine Regierung oder andere Adressaten
zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen oder in de-
nen positive Entwicklungen begrüßt werden. Demarchen
und Erklärungen werden auf breiter Basis eingesetzt, um
menschenrechtsbezogene Anliegen vorzubringen. Am
häufigsten betrafen sie im Berichtszeitraum illegale In-
haftierung, gewaltsames Verschwindenlassen von Perso-
nen, die Todesstrafe, Folter, Flüchtlings- und Asylfragen,
die Bewertung des Ablaufs von Wahlen, außergerichtliche
Tötungen, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die
Vereinigungsfreiheit sowie das Recht auf einen fairen
Prozess. Die länderbezogenen Demarchen und Erklärun-
gen, die die EU zwischen 1. Juli 1999 und 30. Juni 2001
durchgeführt bzw. abgegeben hat, sind in den EU-Jahres-
berichten zur Menschenrechtslage 2000 bzw. 2001 
(→ B 2.2.5) aufgelistet. 

Politischer Dialog 

Menschenrechtsfragen werden regelmäßig im Rahmen
des politischen Dialogs der EU mit bestimmten Partnern
behandelt, so z. B. mit Iran, Vietnam, Sudan, der Ent-
wicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC)
u. a. Im Juni 2001 fand zudem eine Sondierungssitzung
der EU und der Demokratischen Volksrepublik Korea
(Nordkorea) über Menschenrechte statt; über die Folge-
maßnahmen im Anschluss an diese Sitzung wird noch be-
raten. Für den politischen Dialog mit den AKP- (Afrika-,
Karibik-, Pazifik-) Staaten wurden durch das im Juni 2000
in Cotonou unterzeichnete AKP-EG-Kooperationsab-
kommen (→ A 7) neue Bereiche vereinbart, etwa Kon-
fliktverhütung und Krisenbewältigung, verantwortungs-
bewusstes staatliches Handeln („good governance“),
Migration und Gleichstellung der Geschlechter. Der poli-
tische Dialog im Rahmen des Cotonou-Abkommens um-
fasst ferner eine regelmäßige Bewertung in Bezug auf die
Achtung der Menschenrechte, der demokratischen
Grundsätze und der Rechtsstaatlichkeit, die wesentliche
Elemente des Abkommens sind. Im Falle einer Verletzung
dieser Elemente können Konsultationen aufgenommen
werden; im Extremfall kann das Abkommen mit einem

26 Zu den Strategien, Aktionen und Standpunkten im Einzelnen siehe
EU-Jahresbericht zur Menschenrechtslage 2001, S. 34–38.

27 Aktueller Inhaber der EU-Ratspräsidentschaft, künftige Präsident-
schaft im folgenden Semester und EU-Kommission.
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Mit bestimmten Ländern unterhält die EU einen privile-
gierten Menschenrechtsdialog. Mit den USA, Kanada und
den assoziierten Ländern führt sie – in der Regel durch die
Troika – in halbjährlichen Abständen Expertensitzungen
vor der Tagung der UN-Menschenrechtskommission und
der Jahrestagung der UN-Generalversammlung durch.
Hauptziel ist, Fragen von gemeinsamem Interesse und
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit in den multilate-
ralen Gremien im Bereich der Menschenrechte zu erör-
tern. Die Dialogtreffen mit den USA geben der EU auch
Gelegenheit, die Frage der Todesstrafe und – nach der
Festlegung des Gemeinsamen Standpunkts zum IStGH –
die Ratifizierung des Statuts des Internationalen Strafge-
richtshofs durch die USA zur Sprache zu bringen. Die as-
soziierten Länder werden von der EU u. a. über Initiativen
unterrichtet, denen sie sich anschließen können. Dies gilt
beispielsweise für die Erklärungen (statements) der EU
vor der UN-Generalversammlung und der Menschen-
rechtskommission. Zudem greift die EU Menschen-
rechtsfragen im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen
auf (→ B 2.2.4). 

Schlussfolgerungen des Rates zur Rolle der Euro-
päischen Union bei der Förderung der Menschen-
rechte und der Demokratisierung in Drittländern
vom 25. Juni 2001 

Auf Grundlage der Mitteilung der Kommission zur Rolle
der Europäischen Union bei der Förderung der Men-
schenrechte und der Demokratisierung in Drittstaaten
vom 8. Mai 2001 (KOM(2001)252 endg.; http://ue.eu.int)
hat der Rat am 25. Juni 2001 die Schlussfolgerungen des
Rates zur Rolle der Europäischen Union bei der Förde-
rung der Menschenrechte und der Demokratisierung in
Drittländern angenommen. Sie bilden einen wichtigen
Beitrag zur Stärkung der Kohärenz und der Schlüssigkeit
der Politik der EU auf dem Gebiet der Menschenrechte
und der Demokratisierung. Die Mitteilung ist die Antwort
auf das von den Mitgliedstaaten, dem Europäischen 
Parlament und Nichtregierungsorganisationen für Men-
schenrechte und Entwicklung geltend gemachte Erforder-
nis einer kohärenteren Menschenrechts- und Demokrati-
sierungsstrategie der EU, auch bei der Verwendung ihrer
Mittel der Außenhilfe. 

In der Mitteilung werden drei Bereiche genannt, in denen
die Kommission verstärkt tätig werden kann, und ent-
sprechende Maßnahmen aufgeführt: 

– Förderung kohärenter und schlüssiger Politiken zur
Unterstützung der Menschenrechte und der Demokra-
tisierung, u. a. durch Abstimmung der Gemeinschafts-
politiken mit dem Vorgehen der EU im Rahmen der
GASP;

– Erhöhung der Priorität für Menschenrechte und De-
mokratisierung in den Beziehungen der EU zu Dritt-
ländern und aktive Nutzung des politischen Dialogs,
der Handels und der Auslandshilfe; 

– strategische Gestaltung des Konzeptes für die Europä-
ische Initiative für Demokratie und Menschenrechte
(EIDHR, → B 2.2.3), indem Programme und Projekte

Menschenrechtsdialog und Kooperationsprogramm
EU – China 

Der 1997 wieder aufgenommene Menschenrechtsdialog
zwischen der EU und China bildet den Rahmen für eine
ausführliche Erörterung der Menschenrechtslage in
China. Gegenstand der halbjährlichen Begegnungen auf
der Ebene hoher Beamter sind Bereiche, die der EU An-
lass zur Besorgnis geben, aber auch menschenrechtliche
Themen und Fragen der Rechtsstaatlichkeit, die für die
chinesische Regierung von besonderem Interesse sind.
Zum anderen spricht die EU Einzelfälle Inhaftierter und
Verfolgter an, über die sie unterrichtet werden möchte
und zu denen sie Vollstreckungserleichterungen oder
Freilassung fordert. Die förmlichen Begegnungen wer-
den durch halbjährliche Menschenrechtsseminare er-
gänzt, an denen Vertreter aus der Justiz, aus dem Hoch-
schulbereich und Fachleute aus den Verwaltungen in der
EU und in China teilnehmen. In seinen Schlussfolge-
rungen zur Überprüfung des Dialogs zwischen der EU
und China im Bereich der Menschenrechte vom 22. Ja-
nuar 2001 hat der Rat für Allgemeine Angelegenheiten
erneut bekräftigt, dass die Union den Dialog mit China
für ein wertvolles Mittel des Gedankenaustauschs im In-
teresse einer Verbesserung der Situation in den ihres Er-
achtens problematischen Bereichen hält, dass dieser je-
doch nur dann eine annehmbare Lösung darstellt, wenn
dabei Fortschritte erzielt werden. Was die Menschen-
rechtssituation in China anbelangt, so hat der Rat am 
22. Januar 2001 einige positive Entwicklungen aner-
kannt28, sich andererseits besorgt darüber geäußert, dass
im Bereich der Versammlungs-, Meinungs- und Verei-
nigungsfreiheit, der Religions- oder Glaubensfreiheit,
der Rechte der Minderheiten – unter anderem in Tibet –,
der Todesstrafe, der Folter u. a. m. keine Fortschritte 
zu erkennen waren. Am 19. März 2001 und am
11. März 2002 hat der Rat für Allgemeine Angelegen-
heiten die Menschenrechtssituation in China erneut
erörtert. In beiden Fällen hat er gewisse Verbesserun-
gen, aber daneben weiterhin ganz erhebliche Defizite
konstatiert. Außerdem hat die Union ihre Besorgnis über
die Menschenrechtslage in China bei der 56., 57. und
58. Sitzung der Menschenrechtskommission in ihren
Erklärungen zur Frage der Verletzung der Menschen-
rechte und der Grundfreiheiten in der Welt zum Aus-
druck gebracht. Ihr Kooperationsprogramm zur Unter-
stützung der Menschenrechte in China hat die EU im
Berichtszeitraum ausgebaut. Unter anderem hat sie ein
Netzwerk zwischen chinesischen und europäischen
Wissenschaftlern eingerichtet, das China bei der Ratifi-
zierung und Umsetzung der beiden UN-Menschen-
rechtspakte unterstützen soll. Wegen der Anwendung
der Folter und der Todesstrafe hat die EU gegenüber der
chinesischen Regierung mehrfach demarchiert.

28 Siehe EU-Jahresbericht zur Menschenrechtslage 2001, S. 42.

Mitgliedstaat ausgesetzt werden, so z. B. geschehen im
Falle von Simbabwe im Februar 2002 und von Haiti im
Jahr 2001. 
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in Drittländern stärker abgestimmt und besser auf die
Ziele der Förderung von Menschenrechten und De-
mokratie ausgerichtet werden. Hierbei sind folgende
vier thematische Prioritäten festgelegt: 1) Demokrati-
sierung, 2) verantwortungsbewusstes staatliches Han-
deln und Rechtsstaatlichkeit, 3) Bekämpfung von
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminie-
rung, 4) Bekämpfung der Todesstrafe und der Folter. 

In den Schlussfolgerungen, die der Rat im Anschluss an
die Kommissionsmitteilung am 25. Juni 2001 annahm,
bekannte er sich im Hinblick auf eine kohärentere und
wirkungsvollere Politik der EU auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und der Demokratisierung erneut dazu, 

– für Kohärenz zwischen den Maßnahmen der Gemein-
schaft einerseits und der EU-Mitgliedstaaten im Rah-
men der GASP wie auch der Entwicklungspolitik 
andererseits zu sorgen, und zwar durch enge Zusam-
menarbeit und Koordinierung zwischen den zuständi-
gen Ratsgremien und der Kommission; 

– Aspekte der Menschenrechte und der Demokratisie-
rung in die Politik und die Maßnahmen der EU einzu-
beziehen;

– für Offenheit der EU-Menschenrechtspolitik im Zuge
eines verstärkten Dialogs mit dem Europäischen Par-
lament und der Bürgergesellschaft zu sorgen; 

– in regelmäßigen Abständen vorrangige Maßnahmen
bei der Umsetzung seiner auf die Menschenrechte und
die Demokratisierung ausgerichteten Politik zu ermit-
teln und zu überprüfen. 

Die Ratsarbeitsgruppe „Menschenrechte“ (COHOM)
wirkt in enger Zusammenarbeit mit den geographisch zu-
ständigen Ratsarbeitsgruppen (z. B. für Asien, Latein-
amerika, Afrika: COASI, COLAT, COAFR) an der Um-
setzung dieser Maßgaben. 

2.2.3 Europäische Initiative für Demokratie und
Menschenrechte (EIDHR) 

Seit 1994 werden die Maßnahmen der EU in den Be-
reichen Menschenrechte, Demokratisierung, Wahlbe-
obachtung und Konfliktprävention in Drittstaaten unter
der Bezeichnung „Europäische Initiative für Demokratie
und Menschenrechte“ (engl.: European Initiative for 
Democratisation and Human Rights, EIDHR,
www.eu.int/comm/europeaid) zusammengefasst. Hierfür
wurden aus dem Haushalt der Europäischen Union 2001
102 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Im Jahre 2000 wur-
den im Rahmen von EIDHR 142 Demokratisierungs- und
Menschenrechtsprojekte in 30 Staaten außerhalb der Eu-
ropäischen Union durchgeführt. Bei der Festlegung der
Schwerpunkte von EIDHR berücksichtigt die EU-Kom-
mission die von der EU in internationalen Gremien und
im Rahmen ihrer Gemeinsamen Strategien und Gemein-
samen Standpunkte (→ B 2.2.2) zum Ausdruck gebrach-
ten Positionen, die Auffassungen der Delegationen der
Kommission in Drittländern und die Entschließungen des
Europäischen Parlaments. 

Die thematischen Prioritäten von EIDHR in den ca. 
30 Schwerpunktländern sind: 

– Förderung und Schutz der Menschenrechte, 

– Unterstützung der Demokratisierung, 

– Konfliktverhütung und Wiederherstellung des zivilen
Friedens,

– Internationaler Strafgerichtshof, 

– Unterstützung und Überwachung von Wahlen. 

Als Schwerpunktländer werden solche ausgewählt, in de-
nen das Potenzial für EIDHR-Projekte besonders viel ver-
sprechend ist. Damit werden andere Länder von einer För-
derung jedoch nicht ausgeschlossen.

Bei der konkreten Durchführung und Verwaltung der
zahlreichen Projekte arbeitet die EU-Kommission eng 
mit Nichtregierungsorganisationen und internationalen 
Organisationen zusammen. Indem die EU Nichtregie-
rungsorganisationen in den Drittstaaten direkt fördert,
kann sie auch dazu beitragen, sich herausbildende Zivil-
gesellschaften zu stärken. Die EU-Kommission führt
durch die zuständige Kommissions-Dienststelle Euro-
peAid regelmäßig Projekt-Ausschreibungen durch
(http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ddh_en.htm).
Außerdem fördert EIDHR so genannte Mikro- oder
Kleinstprojekte (weniger als 50 000 Euro für 12 Monate),
die von den Delegationen der EU-Kommission in den
Drittstaaten verwaltet und örtlich ausgeschrieben werden. 

2.2.4 Menschenrechtskriterien in EU-Abkommen
mit Drittstaaten und Menschenrechte als
EU-Beitrittskriterium 

Menschenrechtsklausel in EU-Assoziations- und 
Kooperationsabkommen

In den Assoziations- und Kooperationsabkommen, die die
EU in den letzten Jahren verhandelt hat – Assoziationsab-
kommen mit den Palästinensischen Autonomiegebieten,
Marokko, Tunesien, Algerien, Israel, Jordanien, Ägypten
und Libanon – oder noch verhandelt (Syrien) sowie in den
Rahmenabkommen mit Mercosur, Chile und Mexiko, den
Kooperationsabkommen mit Südafrika, Sri Lanka, Viet-
nam, Laos, Kambodscha, Pakistan und Bangladesch, und
dem Cotonou- (AKP-) Abkommen (→ A 7) sind Men-
schenrechtsklauseln als integraler Bestandteil der Ab-
kommen enthalten. Sie ermöglichen es einer Vertragspar-
tei, bei Verletzungen der Menschenrechte durch die
andere Vertragspartei geeignete Maßnahmen bis hin zur
Suspendierung der Zusammenarbeit zu treffen, um die
Respektierung der Menschenrechte durchzusetzen. Die
andere Seite kann Konsultationen beantragen oder ein
Streitbeilegungsverfahren in Anspruch nehmen, um die
entsprechenden Vorwürfe abschließend klären zu lassen.
Das Thema Menschenrechte kann auch im Rahmen des
politischen Dialogs zwischen den Vertragsparteien be-
handelt werden. Es gab eine Reihe von Konsultationen
nach den entsprechenden Artikeln 96 und 97 des Coto-
nou-Abkommens, die zur zeitweisen Einstellung der Zu-
sammenarbeit geführt haben. Alle Konsultationen bis auf
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die mit Simbabwe und Haiti (→ B 2.2.2) wurden positiv
abgeschlossen mit schriftlichen Erfüllungszusagen und
tatsächlicher Umsetzung.

Menschenrechte als Beitrittskriterium 

Für die EU-Beitrittskandidaten Lettland, Litauen, Est-
land, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien,
Rumänien, Bulgarien, Zypern, Malta und die Türkei gel-
ten die 1993 vom Europäischen Rat in Kopenhagen ver-
einbarten „Kopenhagener Kriterien“. Nach diesen politi-
schen Kriterien müssen beitrittswillige Länder über stabile
Institutionen zum Schutz von Demokratie, Rechts-
staatlichkeit, Menschenrechten und Minderheiten verfü-
gen. Die Bedeutung menschenrechtlicher Standards im
Beitrittsprozess wird dadurch unterstrichen, dass ihre 
Erfüllung Voraussetzung für die Aufnahme von Beitritts-
verhandlungen ist. Die Einhaltung der Kriterien wird
überwacht und, soweit erforderlich, im Rahmen der Bei-
trittsverhandlungen eingefordert; außerdem wird auf sie
im Rahmen der jährlichen „Fortschrittsberichte“ der EU-
Kommission eingegangen. Die jüngsten Fortschrittsbe-
richte der Europäischen Kommission vom 13. November
2001 stellten fest, dass die zwölf Länder, mit denen Ver-
handlungen aufgenommen wurden, die politischen Krite-
rien weiterhin erfüllen. Mit der Türkei wurden noch keine
Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Alle Länder, mit
denen Beitrittsverhandlungen aufgenommen wurden,
sind Mitgliedstaaten des Europarates und haben die ein-
schlägigen europäischen und UN-Menschenrechtsab-
kommen ratifiziert, einschließlich des 6. Protokolls der
Europäischen Menschenrechtskonvention zur Abschaf-
fung der Todesstrafe. 

2.2.5 EU-Jahresberichte zur Menschen-
rechtslage 

Zurückgehend auf eine deutsch-britische Initiative, legt
die EU seit 1999 einen jährlichen EU-Bericht zur Men-
schenrechtslage vor. Der dritte Bericht, der den Zeitraum
1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 abdeckt, wurde im Oktober
2001 veröffentlicht (http://ue.eu.int). Er bietet eine Über-
sicht über Aspekte der Menschenrechtspolitik sowohl der
EU in ihren Außenbeziehungen als auch innerhalb der EU
auf Unionsebene. Teil 2 des Berichts geht auf die unions-
internen Maßnahmen in einer Reihe vorrangiger Bereiche
wie Rassismus, Asyl und Einwanderung, Menschenhan-
del sowie Menschenrechte und Wirtschaft ein. Teil 3 stellt
die Außenbeziehungen der EU und ihre Rolle auf interna-
tionaler Ebene dar: die Instrumente und Initiativen der EU
in den Beziehungen zu Drittländern, das Vorgehen der EU
in internationalen Gremien (Vereinte Nationen, Europa-
rat, OSZE, Stabilitätspakt für Südosteuropa), Themen von
besonderer Bedeutung für die EU (Todesstrafe, Folter,
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Recht auf
Entwicklung, Rechte der Kinder und der Frauen u. a. m.)
sowie die Situation der Menschenrechte in der Welt. Im
Anhang sind wichtige Dokumente abgedruckt wie z. B.
die Leitlinien betreffend die Todesstrafe bzw. betreffend
Folter (vgl. → A 3) und die Schlussfolgerungen des Rates
zur Rolle der Europäischen Union bei der Förderung der
Menschenrechte und der Demokratisierung in Drittlän-

dern (vgl.→ B 2.2.2. am Ende). Der Bericht ist in allen
Amtssprachen der Europäischen Union beim Generalse-
kretariat des Rates sowie in deutscher, englischer und
französischer Sprachfassung beim Auswärtigen Amt er-
hältlich.

Der EU-Menschenrechts-Jahresbericht ist das Ergebnis
einer Kollektivarbeit: Unterstützt von der EU-Kommis-
sion und dem EU-Ratssekretariat, sind Menschenrechts-
experten der 15 EU-Mitgliedstaaten an seiner Erarbeitung
beteiligt. Auch die Bundesregierung hat Teile des Jahres-
berichts 2001 im Entwurf erstellt und den EU-Partnern
zur Abstimmung zugeleitet. Der EU-Jahresbericht zur
Menschenrechtslage ist damit ein weiteres Beispiel für
den Grad an Zusammenarbeit, den die Mitgliedstaaten 
der Union im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik erreicht haben. Der Jahresbericht bildet
außerdem ein wichtiges Bezugsinstrument für die Erörte-
rung der Frage, auf welche Weise die Menschenrechtspo-
litik der Union noch kohärenter und wirksamer gestaltet
werden kann. 

2.3 Vereinte Nationen 
Die Vereinten Nationen sind die wichtigste universelle
Organisation, um die Achtung der Menschenrechte und
der Demokratie weltweit durchzusetzen. Der Schutz der
Menschenrechte ist in Artikel 1 der UN-Charta als eines
ihrer Ziele festgelegt; die zahlreichen Organe, Pro-
gramme und Sonder- und Unterorganisationen der Ver-
einten Nationen sind allesamt diesem Ziel verpflichtet.
Die sechs internationalen Menschenrechtsübereinkom-
men und ihre Zusatzprotokolle (in deutscher Sprache un-
ter www.auswaertiges-amt.de) bilden den Grundstock des
internationalen Menschenrechtsschutzes. Die zum Ab-
schluss des Millennium-Gipfels der Vereinten Nationen
am 8. September 2000 angenommene „Millennium-Er-
klärung“ wird über die ganze Breite der UN-Aktivitäten
hinweg als Referenzdokument für den Menschenrechts-
bereich – die anderen Bereiche sind internationaler Frie-
den und Sicherheit und nachhaltige Entwicklung, insbe-
sondere Armutsbekämpfung – in Anspruch genommen.29

Für die verschiedenen UN-Programme und Sonderorga-
nisationen bildet die Förderung der Menschenrechte eine
satzungsgemäße Handlungsorientierung; bei einigen UN-
Organisationen (UNICEF, UNESCO) steht sie im Mittel-
punkt. Der rechtegestützte Ansatz (rights based approach)
in allen Politikbereichen, der im Sinne eines „human
rights mainstreaming“ die Menschenrechte mit ihrer indi-
vidualrechtlichen Ausgestaltung zur Grundlage der Arbeit
in allen UN-Organisationen und bei der Ausarbeitung
aller Programme und Maßnahmen machen soll (→ B 1.2),
bildet, obwohl nicht unumstritten, in der internationalen
Menschenrechtsdebatte eine der wichtigsten Entwicklun-
gen der vergangenen Jahre.  

29 Hierzu und zur Zusammenarbeit Deutschlands mit den Vereinten Na-
tionen insgesamt siehe den Bericht der Bundesregierung zur Zusam-
menarbeit zwischen Deutschland und den Vereinten Nationen im
Jahre 2001, www.auswaertiges-amt.de, daneben die Publikationen
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN),
info@dgvn.de.
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2.3.1 Menschenrechtskommission und Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen

Das primär mit Menschenrechtsfragen befasste Gre-
mium innerhalb des UN-Systems ist die jährlich in Genf
tagende Menschenrechtskommission (MRK, Commis-
sion on Human Rights; funktionale Kommission des
UN-Wirtschafts- und Sozialrats, ECOSOC). In sehr
ähnlicher, allerdings weniger umfänglicher Weise ist
der Dritte Ausschuss für Soziale, Humanitäre und Kul-
turelle Fragen der UN-Generalversammlung (GV)
ebenfalls mit Menschenrechtsthemen befasst. Dies ge-
schieht in MRK und GV auf breitestmöglicher Basis:
Neben den UN-Mitgliedstaaten beteiligen sich zahlrei-
che UN-Organisationen und andere von den Vereinten
Nationen mandatierte Akteure an den Diskussionen
(z. B. Vertreter von UNICEF, UNDP, UNFPA, WHO
oder die Sonderberichterstatter der MRK und Sonder-
beauftragten des UN-Generalsekretärs, → B 2.3.3), da-
neben eine Vielzahl von Nichtregierungsorganisatio-
nen, die im Laufe des vergangenen Jahrzehnts
zunehmend Zugang zum Geschehen erlangt haben und
darauf Einfluss nehmen. GV und MRK sind der zentrale
Ort, an dem Menschenrechtsexperten von innerhalb und
außerhalb des UN-Systems ihre Stimme einbringen, für
ihre Standpunkte werben und eine Bilanz der Men-
schenrechtslage in der Welt vornehmen können. Die 
56. GV (2001) hat zu Menschenrechtsthemen insgesamt
54 Resolutionen angenommen, die 58. MRK (2002) ins-
gesamt 84. 

Zu den regelmäßigen Sitzungen der MRK (jeweils
März/April) und des 3. Ausschusses der GV (Oktober/No-
vember) kommen Sondergeneralversammlungen und
Sondersitzungen der MRK zu bestimmten Themen hinzu.
Im Berichtszeitraum waren dies Sondergeneralversamm-
lungen zu Frauen (5. bis 9. Juni 2000, → A 1), zur Sozial-
entwicklung (26. bis 30. Juni 2000), zur Umsetzung der
Habitat-Agenda, „Habitat II“ (6.bis 8. Juni 2001), sowie
zu HIV/AIDS (25./26. Juni 2001, → A 9.5). Die für Sep-
tember 2001 geplante Sondergeneralversammlung zu
Kindern (→ A 2.1.1) musste wegen der Ereignisse am 
11. September 2001 auf Mai 2002 verschoben werden.
Außerdem fand von 17. bis 19. September 2000 eine Son-
dersitzung der Menschenrechtskommission zur Nahost-
Problematik statt. 

Die Resolutionen von MRK und GV fallen in zwei Grup-
pen: die so genannte „thematischen Resolutionen“, u. a.
zur Verwirklichung der bürgerlichen und politischen
Rechte, der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte, der Rechte der Frauen und Kinder, der Rechte von
Minderheiten und besonderen Gruppen (→ A 9) u. a. m.;
sowie die Gruppe der „Länderresolutionen“ zur Situation
der Menschenrechte in zahlreichen Staaten der Welt. Zur-
zeit werden in der MRK etwa 20 solcher Länderresolu-
tionen eingebracht; die Zahl der thematischen Resolutio-
nen liegt mit über 60 deutlich darüber (vollständige Liste
und Texte der Resolutionen im Volltext unter www.
unhchr.ch). Das Pensum der GV, weniger umfangreich als
das der MRK, deckt die gleiche thematische Bandbreite
ab (www.un.org). 

„Länderresolutionen“ in der UN-Menschenrechtskommission 

Eine erhebliche Anzahl von Staaten der Erde bietet in Hinblick auf ihre Menschenrechtslage Anlass zu großer Sorge.
Rund 20 Staaten waren im Berichtszeitraum ein- oder mehrmalig Gegenstand von Länderresolutionen oder so ge-
nannten „Chairperson´s Statements“ der MRK. Darin wird Sorge über spezifische Aspekte der Menschenrechtslage
im Lande ausgedrückt, aber auch Anerkennung für erzielte Fortschritte ausgesprochen und zu konkreten Verbesse-
rungen unter Einbeziehung internationaler und zivilgesellschaftlicher Akteure aufgerufen. Die Folge-Entwicklung
und Einhaltung der in diesen Resolutionen geforderten Standards kann nicht nur durch die MRK selbst, sondern zu-
sätzlich auch durch so genannte UN-“Mechanismen“ (Sonder-Berichterstatter, Sonder-Beauftragte, → B 2.3.3) über-
wacht werden. Die EU ist einer der aktivsten so genannten „Haupt-Einbringer“, d. h. Initiatoren von Länderresolu-
tionen. Bei der 58. Menschenrechtskommission (s. u.). hat die EU Resolutionen zu Irak, Myanmar, Iran,
Südosteuropa, der Russischen Föderation (Menschenrechtslage in Tschetschenien, → C 1), Sudan, Kongo und erst-
mals Simbabwe sowie zu israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten eingebracht. Außer-
dem hat sie die so genannte „Chairperson´s Statements“ zu Kolumbien und Osttimor verhandelt.30 Deutschland war
an der EU-internen Abstimmung, d. h. Formulierung dieser Resolutionstexte im Rahmen der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik der EU (→ B 2.2.2) intensiv beteiligt. 

Das Mittel der Länderresolution ist politisch nicht unumstritten. Dies ist in der 58. MRK besonders deutlich gewor-
den. Zum einen erheben Kritiker den Vorwurf, es gälten unterschiedliche Maßstäbe, so dass ein Land Gegenstand ei-
ner Länderresolution wird, ein anderes mit vergleichbarer oder sogar problematischerer Menschenrechtslage dagegen
nicht. Ein anderer Kritikpunkt lautet, dass die Resolutionen von MRK und GV wegen fehlender Durchsetzungs-, ge-
schweige denn Sanktionsmaßnahmen ohne praktische Auswirkungen bleiben. Unbestritten ist allerdings, dass mit
Länderresolutionen eine Berufungsgrundlage geschaffen wird, auf die sich die Zivilgesellschaft in den betroffenen
Staaten stützen kann.

30 „Chairperson´s Statements“ werden grundsätzlich im Konsens aller MRK-Mitglieder sowie im Einvernehmen mit dem betroffenen Staat verhan-
delt und angenommen. Sie spiegeln einen besonders breiten Konsens wider sowie die Tatsache, dass der betroffene Staat mit der MRK, ihren Me-
chanismen und dem Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte (OHCHR, www.unhchr.ch) kooperiert. 
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Die Europäische Union spielt in MRK und GV eine ge-
wichtige Rolle. In der MRK stellt die EU zurzeit neun von
insgesamt 53 Mitgliedern (wobei allerdings auch Nicht-
mitglieder weitgehende Befugnisse haben31 und deswe-
gen in großer Zahl während der Sitzung vertreten sind); in
der GV stellt sie mit 15 von 191 ein relativ gesehen klei-
neres Kontingent. Das hohe Maß an Abstimmung inner-
halb der EU im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik (GASP, → B 2.2.2 und → Einleitung,
„Europäisierte und europäische Menschenrechtspolitik“)
erlaubt es ihr, Positionen zumeist geschlossen und daher
mit großem Gewicht in die Verhandlungsprozesse und
Abstimmungen einzubringen. Die EU wird deshalb auch
wegen ihrer Größe und ihres Gewichts von anderen Re-
gionalgruppen oder sonstigen Gruppenbildungen32 als
Verhandlungspartner gesucht und geschätzt. Die Vertre-
tung der EU-Position nach außen erfolgt grundsätzlich
durch die jeweilige EU-Ratspräsidentschaft. Die EU-

Partner übernehmen jedoch häufig im Rahmen einer 
Arbeits- und Lastenteilung wichtige Aufgaben (burden
sharing).

Bei den Entscheidungsfindungen innerhalb der EU setzt
sich die Bundesregierung mit großem Engagement im
Sinne ihrer menschenrechtlichen Überzeugungen für ei-
nen entsprechenden EU-Konsens ein. Da sich die Politik
der EU-Mitgliedstaaten weitgehend auf dieselben Werte
gründet, erfolgt die Bestimmung gemeinsamer Positionen
in MRK und GV in der Regel ohne größere Meinungsun-
terschiede. Kompromisse und Konzessionen in Einzelfra-
gen sind dennoch in der Praxis unvermeidlich. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Geschlossenheit der EU eine
wichtige Vorbedingung für die Effizienz ihrer Politik im
multilateralen Rahmen darstellt. Abstriche an nationalen
Positionen zugunsten eines einheitlichen Auftretens sind
deshalb sinnvoll und vertretbar, wenn dem ein entschei-
dender Zugewinn an Effektivität gegenüber steht und die
grundsätzliche Werteorientierung nicht in Gefahr gerät. 

Im Verhältnis zu anderen regionalen Gruppen und Mit-
gliedern in MRK und GV gilt es, Positionen und Initiati-
ven mit Blick auf bestehende Mehrheits- und Kräftever-
hältnisse zu entwickeln. Nicht nur die EU ist bestrebt, für
ihre Positionen Mehrheiten oder die Unterstützung zahl-
reicher MRK- und GV-Mitglieder zu mobilisieren. Auch
andere, in sich mehr oder weniger konsolidierte Gruppen
oder Einzelmitglieder tun dies und können sich häufig 

Die Reaktion betroffener Staaten auf Länderresolutionen zeigt aber sehr deutlich, dass dieses Instrument eben kein
wirkungsloses Mittel ist. Kein Staat will von der Staatengemeinschaft wegen seiner Menschenrechtslage verurteilt
werden. Er unternimmt deshalb häufig nicht nur diplomatische Schritte, sondern bemüht sich um konkrete Verbesse-
rungen, um eine Verurteilung zu vermeiden. Die Reaktionen können in einer von zwei Weisen ausfallen: Indem ein
Staat sich zur Kooperation mit der MRK bereit findet – in diesem Falle ist eine Konsens-Resolution, evtl. ein „Chair-
person´s Statement“ erreichbar –, oder indem ein Staat versucht, eine Resolution über die Menschenrechtslage in sei-
nem Lande abzuwehren. Gruppensolidarität und Blockbildungen können dabei zu Mehrheitsverhältnissen führen, die
Resolutionen scheitern lassen. Dies ist in der 58. MRK erstmals auch bei Länderresolutionen der Fall gewesen, die
die EU eingebracht hatte (s. u.). Ein prozedurales Abwehrmittel, von dem in der 58. MRK verstärkt Gebrauch ge-
macht wurde, ist der in der Geschäftsordnung der MRK vorgesehene so genannte Nicht-Befassungs-Antrag (non-ac-
tion motion). China ist es in der MRK regelmäßig gelungen, sich der Erörterung seiner internen Menschenrechtslage
in der Menschenrechtskommission durch derartige Nichtbefassungsanträge zu entziehen. In der 58. MRK wurde das
Instrument des Nichtbefassungsantrags erstmals bei zwei weiteren Länderresolutionen eingesetzt: von Simbabwe (er-
folgreich) und Kuba (gescheitert). Weil dieses prozedurale Mittel die MRK in ihrer Wirksamkeit nachhaltig
schwächen kann, wendet sich die EU gegen den Einsatz von Nichtbefassungsanträgen. Bei der 57. MRK gab sie eine
Erklärung ab, aus welchen Gründen sie sich dem Nichtbefassungsantrag widersetzte, den China eingebracht hatte, um
den Resolutionsentwurf der USA zur Menschenrechtslage in China zu blockieren. Die EU wirbt demgegenüber für
ihren Ansatz, Staaten, deren Menschenrechtslage Gegenstand einer MRK-Resolution ist, in die Verhandlungen mög-
lichst aktiv und auf der Basis von Kooperation einzubeziehen. 

Die Bundesregierung verfolgt bei den Länderresolutionen der MRK einen doppelten Ansatz: Wo immer möglich, den
betroffenen Staat zur Kooperation zu bringen und einen konstruktiven Dialog, der allerdings konkrete Verpflichtun-
gen und deren Einhaltung beinhalten muss, einzugehen oder auszubauen; oder, wo nicht möglich, mittels internatio-
nalen öffentlichen Drucks darauf hinzuwirken, dass die fraglichen Regierungen im Interesse ihres öffentlichen und
internationalen Ansehens Konzessionen machen und schrittweise Verbesserungen zulassen. Wo Länderresolutionen
angesichts bestehender Mehrheitsverhältnisse in der Menschenrechtskommission zwar wünschenswert, aber nicht
durchsetzbar sind, kann sich die Europäische Union des komplementären Instruments der Länderrede bedienen. Wie
die Reaktionen der darin erwähnten Staaten immer wieder zeigen, geht bereits von der Erwähnung eines Landes eine
hoch zu bewertende politische Signalwirkung aus. Allerdings ist auch dieses Instrument nicht unumstritten, weil es
den Eindruck erweckt, als sitze die Europäische Union über eine Vielzahl von Staaten gewissermaßen „zu Gericht“.

31 Auch Nichtmitglieder können zum Beispiel Resolutionen einbringen
und Redezeit im Plenum beanspruchen. Sie können sich jedoch nicht
an Abstimmungen beteiligen und solche auch nicht beantragen. 

32 Neben den fünf Regionalgruppen GRULAC („Gruppe lateinamerika-
nischer und karibischer Staaten“), WEOG („Gruppe westeuropäischer
und anderer Staaten“, hierin auch Deutschland und die EU) sowie der
osteuropäischen, der asiatischen und der afrikanischen Gruppe zum
Beispiel die Blockfreienbewegung (G77, Non-aligned Movement)
oder die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC).
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damit durchsetzen. Da durchaus nicht alle Mitgliedstaaten
von MRK und GV eine an den Menschenrechten orien-
tierte Politik verfolgen, kann es in solchen Fällen schon
einen Erfolg darstellen, wenn Rückschritte verhindert
werden. Wenn es zu bestimmten Staaten eine so genannte
„Länderresolution“ (s. o.) gibt und zu anderen trotz eben-
falls nicht befriedigender Menschenrechtslage nicht, spie-
gelt dies die politischen Kräfteverhältnisse im Allgemei-
nen und in MRK und GV im Besonderen wider. Auch bei
thematischen Resolutionen – Beispiel Todesstrafe – kann
eine Initiative durch eine geschlossene Front der Ableh-
nung in Gefahr geraten (→ A 3.2). 

58. Menschenrechtskommission (Genf, 18.März bis
26. April 2002) 

Die 58. MRK bewältigte von 18. März bis 26. April 2002
abermals ein enormes Arbeitspensum (über 80 teils län-
derbezogene, teils thematische Resolutionen sowie über
20 Entscheidungen). Polen stellte den Vorsitzenden;
Deutschland hatte in diesem Jahr einen der Vize-Vorsitze
inne und vertrat die „Gruppe westeuropäischer und ande-
rer Staaten“ (WEOG) im Büro der MRK. 

Die 58. Sitzung der MRK war schwierig und stark polari-
siert, stärker noch als in vergangenen Jahren. Die meisten
Kontroversen waren nicht neu, aber stärker zugespitzt.
Dennoch konnte bei den Sachthemen das Erreichte im
Wesentlichen gehalten, vielfach auch Neues erreicht wer-
den (s. u.). Bei den Länderresolutionen gab es dagegen
Misserfolge (s. u.), anders als in der 57. MRK, als noch
alle EU-Länderresolutionen mit Erfolg durchgesetzt wer-
den konnten. Prägend war die Überschattung der gesam-
ten MRK durch die Nahost-Problematik. Statt wie noch
im Vorjahr fünf verabschiedete die 58. MRK acht israel-
kritische Resolutionen und drängte damit andere wichtige
Themen in den Hintergrund. Die Emotionalisierung aus
der Nahost-Debatte, Kontroversen bei Nord-Süd-Themen
sowie die politische Verknüpfung nicht miteinander ver-
wandter Fragestellungen führten insbesondere zu stärke-
rem Widerstand gegen Länderresolutionen, so dass einige
von ihnen nicht mit Erfolg durchgebracht werden konn-
ten. Gruppensolidarität war noch stärker als in den Vor-
jahren ein prägender Faktor. 

Das Instrument des Nichtbefassungsantrags wurde bei der
58. MRK nicht nur gegen die Länderresolutionen zu
Zimbabwe und Kuba eingesetzt, sondern auch gegen eine
thematische Resolution, die von Costa Rica eingebrachte
Resolution zum Zusatzprotokoll zur UN-Anti-Folter-
Konvention. Der Antrag konnte abgewehrt werden; die
entsprechende Resolution wurde – allerdings nicht im
Konsens – angenommen. Das prozedurale Instrument des
Nichtbefassungsantrags führt tendenziell zu einer Aus-
höhlung der Kompetenz der MRK und trifft die Substanz
internationaler Menschenrechtspolitik. Seine Verwen-
dung kann jedoch auch als Ausdruck grundsätzlicher Ver-
ärgerung über die Verurteilung einzelner Staaten durch
Länderresolutionen gedeutet werden. 

Erschwerend für den Ablauf der MRK kam nach Beginn
der Sitzung eine Entscheidung des Generalsekretärs
hinzu, vor dem Hintergrund der Haushaltslage der Ver-
einten Nationen alle Abend- und Nachtsitzungen zu strei-

chen. Folge war eine drastische Kürzung der Redezeiten
für alle Teilnehmer, die zu großem Unmut bei den teil-
nehmenden Nichtregierungsorganisationen führte, aber
auch dazu, dass die Sonderberichterstatterinnen und 
Sonderberichterstatter und anderen MRK-Mechanismen
(→ B 2.3.3) die Vorstellung ihrer Berichte gegenüber dem
MRK-Plenum verkürzen mussten. 

Thematische Resolutionen 

Bei den bürgerlichen und politischen und den wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechten konnte trotz des
schwierigen Umfelds die Substanz gewahrt, teilweise
ausgebaut werden. Beispiele: 

– Konsensannahme der dänischen Anti-Folter-Resolu-
tion und Annahme der Resolution zum Zusatzproto-
koll zur UN-Anti-Folter-Konvention (→ B 1.2.3),
Letztere allerdings nicht im Konsens (Abstimmungs-
ergebnis: 29 Ja- bei 10 Nein-Stimmen und 14 Enthal-
tungen) und erst, nachdem ein Nichtbefassungsantrag
abgewehrt worden war; 

– (erstmalige) Aufführung sexueller Orientierung als 
verbotener Anknüpfungsgrund für unterschiedliche 
Behandlung in der schwedischen Resolution zu 
„extralegalen Hinrichtungen“ („summary executions“);

– Aufnahme eines Passus zum besonderen Schutz von
Journalisten in die kanadische Resolution zur Mei-
nungsfreiheit; die Initiative hierzu ging von Deutsch-
land aus; 

– Konsensannahme der von Deutschland eingebrachten
Resolution zum Recht auf Wohnen bei deutlich erwei-
tertem Miteinbringerkreis (2001: 29 Einbringern;
2002: 44; → A 6.1);

– Konsensannahme der zweijährlichen deutsch-
indischen Resolution zu den Beratenden Diensten 
(→ B 2.3.5) mit 80 Miteinbringern (gegenüber 45 bei
der 56. MRK); 

– Annahme der EU-Resolution gegen die Todesstrafe,
allerdings mit schlechterem Abstimmungsergebnis als
im Vorjahr (2002: 25 Ja-, 20 Nein-Stimmen, acht Ent-
haltungen; 2001: 27-18-7).

Zu den Resolutionen der 58. MRK zu den wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechten → A 6.1. 

Länderresolutionen

Gescheitert sind dagegen bei der 58. MRK die EU-Initia-
tiven zu Tschetschenien (15 Ja-, 16 Nein-Stimmen bei 
22 Enthaltungen), Iran (19:20:14 Stimmen) und Sim-
babwe (erfolgreicher Nichtbefassungsantrag), weiterhin
ein kritischer Ergänzungsantrag der EU zur Resolution zu
Äquatorialguinea. Angenommen wurden u. a. Resolutio-
nen zu Sudan, Irak, Südosteuropa, Myanmar und Demo-
kratische Republik Kongo (alle von der EU eingebracht),
Afghanistan (von Italien verhandelt, vom MRK-Vorsit-
zenden als Konsenstext eingebracht) und zur Menschen-
rechtslage in Kuba (von Uruguay eingebracht). Daneben
hat die EU die Erklärungen des Vorsitzes („Chairperson´s
Statements“) zu Osttimor und Kolumbien verhandelt. Zu
China wurde 2002 keine Resolution eingebracht. 
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Ausblick

Die Belastung der MRK durch aus deutscher und europä-
ischer Sicht sachfremde Themen; die Tendenz zur Kom-
petenzaushöhlung durch Nichtbefassungsanträge, und der
Trend zu Polarisierung statt Versachlichung in der MRK
zwingen dazu, nach Wegen zu suchen, wie ihre Arbeit auf
eine bessere Grundlage gestellt werden könnte. Ein
Nachdenken hierüber hat bereits begonnen. Reformideen
für die MRK müssen aber sorgfältig durchdacht sein,
wenn nicht riskiert werden soll, dass sie zur Durchsetzung
von Rückschritten missbraucht werden können. 

2.3.2 Die „Vertragsorgane“ der Menschen-
rechts-Übereinkommen 

Die UN-Menschenrechtskonventionen sehen Sachver-
ständigen-Ausschüsse als Rechenschaftsmechanismen
vor, die den Schutz der Menschenrechte in den Mitglied-
staaten überprüfen und damit sichern sollen.35 Sie haben
zwei Kernaufgaben: Prüfung der periodischen Berichte,
die die Vertragsstaaten an die Ausschüsse (so genannte
„Vertragsorgane“, engl. „treaty bodies“) zu erstatten ha-
ben; sowie Annahme und Behandlung – dies ist allerdings
nur bei vier der insgesamt sechs Übereinkommen möglich –
von Individual- und Gruppenbeschwerden, die ebenfalls
bei den Vertragsorganen anhängig gemacht werden kön-
nen (zu den verschiedenen Verfahren → B 3). In den Staa-
tenberichten müssen die Vertragsstaaten zu jedem Artikel
der Übereinkommen über die zur Durchführung der Be-
stimmungen getroffenen Maßnahmen und die diesbezüg-
lich erreichten Fortschritte und Hindernisse berichten.
Die Ausschüsse evaluieren diese Berichte, die allgemein
erhältlich sein sollen, und machen ihre Schlussfolgerun-
gen öffentlich (abzurufen unter www.unhchr.ch; Schlussfol-
gerungen der Ausschüsse zu den deutschen Staatenberichten
in deutscher Übersetzung unter www.auswaertiges-amt.de).
Die Berichte können u. a. von der Zivilgesellschaft in den
Vertragsstaaten als Grundlage und Bezugspunkt für die
innerstaatliche Menschenrechtsdebatte genutzt werden.
Zu den im Berichtszeitraum an die Ausschüsse übermit-
telten oder von diesen behandelten deutschen Staatenbe-
richten an die Vereinten Nationen → B 3.2. 

Außerdem verfassen die Vertragsorgane Allgemeine
Kommentare (General Comments) bzw. Allgemeine
Empfehlungen zu zentralen Themen aus ihrem Aufgaben-
bereich. Die Kommentare gehen dezidiert auf den Gehalt
einzelner Bestimmungen der Menschenrechtsüberein-
kommen ein und geben Empfehlungen, wie die Realisie-
rung dieser Bestimmungen verbessert werden kann. Die
Ausschüsse haben bisher 95 solcher Kommentare und
Empfehlungen zu einer Vielzahl von Themen verfasst, die
alle unter www.unhchr.ch abrufbar sind (Übersicht im
Dokument HRI/GEN/1/Rev.5 vom 26. April 2001). Da-
neben gaben die Vertragsorgane Stellungnahmen zu The-
men in ihrem Aufgabenbereich an Weltkonferenzen, UN-
Sondergeneralversammlungen u. Ä. ab. 

Deutschland und die EU in der 58. MRK 

In der 58. MRK (18. März bis 26. April 2002) war die
EU als Gemeinschaft „Einbringer“, d. h. Initiator von
acht Länderresolutionen33 und zwei thematischen Reso-
lutionen34 und damit einer der aktivsten Einzelakteure.
Daneben brachten Mitgliedstaaten der EU in nationaler
Eigenschaft zahlreiche weitere Resolutionsentwürfe
ein. Insgesamt fast ein Drittel aller MRK-Resolutionen
wurde im Berichtszeitraum von der EU oder einem ih-
rer Mitgliedstaaten initiiert. Deutschland brachte 2002
zwei nationale Initiativen ein, eine Resolution zum
„Recht auf angemessenes Wohnen“ (→ A 6.1) sowie
eine weitere, gemeinsam mit Indien, zu den „Beraten-
den Diensten“ (→ B 2.3.5). Beide Resolutionen wurden
im Konsens angenommen. 

Die EU gab bei der 58. MRK wie in den Vorjahren zu
den meisten Tagesordnungspunkten EU-Statements im
Namen aller EU-Staaten ab; viele der EU assoziierten
Staaten schlossen sich diesen Statements an. Im EU-Sta-
tement zur „Menschenrechtslage in allen Teilen der
Welt“ (Tagesordnungspunkt 9 der MRK) brachte die EU
bei der 58. MRK (2002) erneut ihre Besorgnis über die
Menschenrechtssituationen in vielen Staaten der Erde
zum Ausdruck, zu denen in der MRK keine gesonderten
Resolutionen existieren. Außerdem hat die EU in zahl-
reichen thematischen Erklärungen ihre Positionen dar-
gelegt, so z. B. zur Lage der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte, der bürgerlichen und politischen
Rechte u. a. m. Deutschland hat u. a. ein nationales Sta-
tement zum Schutz von Journalisten und anderen An-
gehörigen der Medien in Krisen- und Konfliktsituatio-
nen abgegeben. 

Die EU und mit ihr die Bundesregierung hat aktiv dazu
beigetragen, in schwierigen Konsensfindungsprozessen
zwischen den Regionalgruppen oder einzelnen Mitglie-
dern konsens- oder mehrheitsfähige Positionen zu erar-
beiten. Die Polarisierung der MRK über politische Fra-
gen – an erster Stelle wegen der Lage im Nahen Osten,
aber auch entlang von „Nord-Süd-Themen“ – hat die Ei-
nigung auf tragfähige Lösungen jedoch in vielen Fällen
erheblich erschwert. Es geht deshalb in der Kommission
nicht nur darum, die bestehenden Meinungsunter-
schiede zu Menschenrechtsfragen im Sinne eines mög-
lichst universellen Wertekonsenses zu überwinden. Es
geht auch darum, MRK und GV als Gremium für den
Austausch über Menschenrechtsfragen funktionsfähig
zu halten, politische Blockaden zu vermeiden und so die
Integrität der Kommission als dem zentralen Men-
schenrechtsgremium der Vereinten Nationen für die Zu-
kunft zu bewahren. 

33 Zu Iran, Irak, israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten, My-
anmar/Burma, Demokratische Republik Kongo, Sudan, Südosteu-
ropa, Tschetschenien und erstmals Simbabwe; außerdem ergriff die
EU die Initiative zur Ausarbeitung von Konsens-Erklärungen
(„Chairperson´s Statements“) zu Kolumbien und Osttimor. 

34 Zur Todesstrafe und – gemeinsam mit der Gruppe lateinamerikani-
scher und karibischer Staaten – zu den Rechten der Kinder.

35 Eine Ausnahme stellt der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte dar, der nicht durch eine Bestimmung des Überein-
kommens (Sozialpakt), sondern 1985 durch eine Resolution des Wirt-
schafts- und Sozialrats begründet wurde.
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Die Rechenschaftspflicht, die durch die Übereinkommen
und die darin begründeten Ausschüsse erzeugt wird, ist
ein wesentlicher Faktor bei der Überprüfung der Men-
schenrechtssituation in den Vertragsstaaten. Da diese mit
der Ratifikation der Übereinkommen die Berichtspflich-
ten anerkannt haben, kann den Überwachungsverfahren
nicht die Staatensouveränität als Schutzschild entgegen
gehalten werden. Auch um diese Position zu untermauern,
hat die Bundesregierung pünktlich und stets in großer 
Offenheit mit den Überwachungsmechanismen zusam-
men gearbeitet. Sie hat außerdem die Arbeit der „Ver-
tragsorgane“ finanziell unterstützt (so z. B. den CEDAW-
Ausschuss durch ein Expertentreffen in Berlin, → A 1.1). 

Die Mitglieder der Ausschüsse werden in persönlicher Ei-
genschaft gewählt; sie unterstehen nicht der Weisung
durch die Regierungen ihrer Herkunftsländer. Bei der Zu-
sammensetzung der Ausschüsse wird auf angemessene
geographische Verteilung sowie auf Vertretung der wich-
tigsten Rechtssysteme geachtet. Aufgrund der zunehmen-
den Zahl von Ratifikationen der Übereinkommen und der
sich daraus ergebenden Zunahme von Staatenberichten
sind die Ausschüsse bestrebt, die Zahl ihrer Mitglieder
oder die Zahl der jährlichen Zusammenkünfte („sessi-
ons“) zu erhöhen. Die Bundesregierung hat die dafür er-
forderlichen Änderungserklärungen abgegeben; zuletzt
am 25. Februar 2002 für eine Verlängerung der jährlichen
Sitzungsdauer des Ausschusses zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau. 

Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte

Die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Internatio-
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (engl. CESCR) wird vom Ausschuss für wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte überprüft. Die-
ser Ausschuss wurde 1985 durch eine Resolution des
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) begründet, um die
Durchführung des Internationalen Paktes über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt) zu über-
wachen, der am 3. Januar 1976 in Kraft trat. Der Aus-
schuss tagte zum ersten Mal im Jahr 1987. Er tritt zweimal
jährlich zu dreiwöchigen Tagungen in Genf zusammen.
Der Ausschuss besteht aus unabhängigen Sachverständi-
gen, die von den Vertragsstaaten für vier Jahre gewählt
werden. In seinen Leitlinien für die Berichterstattung hat
der Ausschuss folgende Ziele in Bezug auf die Berichts-
pflichten der Staaten festgelegt: Gewährleistung einer
umfassenden Überprüfung der innerstaatlichen Rechts-
vorschriften sowie Verwaltungsvorschriften, -verfahren
und -praktiken, Sicherstellung einer regelmäßigen Be-
obachtung der tatsächlichen Situation hinsichtlich der im
Pakt niedergelegten Rechte, Empfehlungen für Regierun-
gen, Strategien zur Durchführung des Sozialpakts zu er-
arbeiten sowie Erleichterung des Informationsaustauschs
zwischen den Vertragsstaaten im Hinblick auf gemein-
same Probleme und mögliche Lösungswege bei der Ver-
wirklichung der im Pakt niedergelegten Rechte.

Vertragsorgane

Der Ausschuss ... (Mitglieder) überwacht ... Deutsches Mitglied

Menschenrechtsausschuss (18) Pakt über politische und 
bürgerliche Rechte

Prof. Dr. Eckart Klein

... für wirtschaftliche. soziale und 
kulturelle Rechte (18)

Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte

Prof. Dr. Eibe Riedel

... gegen Folter (10) Antifolter-Konvention –

... für die Rechte des Kindes (10) Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes

–

... für die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (23)

Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau

Dr. Hanna Beate Schöpp-Schilling

... für die Beseitigung von 
Rassendiskriminierung (18)

Übereinkommen zur 
Beseitigung von 
Rassendiskriminierung

Anfang 2000 bis April 2001 
Prof. Dr. Brun-Otto Bryde; Juli bis 
Ende 2001 Prof. Dr. Gabriele Britz 

Ferner:

IAO-Sachverständigenausschuss IAO-Übereinkommen Prof. Dr. Bernd von Maydell

Ausschuss der Internationalen 
Arbeitskonferenz

vom Sachverständigenausschuss 
ausgewählte Einzelfälle

–
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Der Ausschuss hat bisher 14 „Allgemeine Kommentare“
über die im Pakt enthaltenen Rechte und Bestimmungen
ausgearbeitet, die den Vertragsstaaten dabei helfen sollen,
ihren Berichtspflichten nachzukommen, und um größere
Auslegungsklarheit in Hinblick auf Ziel, Bedeutung und
Inhalt des Paktes zu schaffen (www.unhchr.ch). Auf jeder
seiner Tagungen führt der Ausschuss eine eintägige allge-
meine Aussprache über einzelne Bestimmungen des Paktes
und andere Fragen durch. Bisherige Aussprachen betrafen
das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wohnung, wirt-
schaftliche und soziale Indikatoren, das Recht auf Teil-
nahme am kulturellen Leben, die Rechte der Senioren, das
Recht auf Gesundheit, die Bedeutung sozialer Sicherungs-
netze für den Schutz der wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Rechte, die Menschenrechtserziehung, die Ausle-
gung und praktische Anwendung der Pflichten der
Vertragsstaaten und den Entwurf eines Fakultativprotokolls
zu dem Pakt. Der Ausschuss holt schriftliche Informationen
von nicht staatlichen Organisationen ein und sieht auf jeder
seiner Tagungen ein Treffen für die Entgegennahme münd-
licher Informationen von nicht staatlichen Organisationen
vor. Zum im Januar 2000 vorgelegten und im August 2001
durch den Ausschuss erörterten vierten deutschen Bericht
gemäß Artikel 16 des Sozialpakts → B 3.2.1. 

Ausschuss für Menschenrechte
Instrument zur Überwachung der Durchführung des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte (engl. CCPR) vom 19. Dezember 1966 und seiner
beiden Protokolle ist der Ausschuss für Menschenrechte.
Der letzte deutsche Bericht wurde dem Ausschuss 1996
präsentiert. Der aus 18 unabhängigen Sachverständigen
bestehende Ausschuss dient der Überwachung der Durch-
führung des Internationalen Paktes über bürgerliche und
politische Rechte („Zivilpakt“) und seiner beiden Proto-
kolle. Er tritt dreimal jährlich (im März in New York, im
Juli und November in Genf) zusammen. 
Die Vertragsstaaten müssen dem Ausschuss alle fünf
Jahre Berichte über die Maßnahmen, die sie zur Verwirk-
lichung der in dem Pakt niedergelegten Rechte getroffen
haben, und über die bei der Ausübung dieser Rechte er-
zielten Fortschritte vorlegen. Die Berichte werden vom
Ausschuss in öffentlicher Sitzung geprüft; am letzten Ta-
gungstag gibt der Ausschuss abschließende Bemerkungen
und Stellungnahmen ab, in denen er die wesentlichen An-
liegen zusammenfasst und den betreffenden Regierungen
Vorschläge und Empfehlungen unterbreitet. Der Ausschuss
ermutigt nicht staatliche Organisationen, ihm für die Prü-
fung der Berichte der Staaten schriftliche Informationen
und Berichte vorzulegen. Der Ausschuss hat eine Reihe
Allgemeiner Kommentare vorgelegt, darunter zu zahlrei-
chen einzelnen Artikeln des Zivilpakts.36 Zum deutschen
Bericht nach Artikel 40 des Zivilpakts → B 3.2.5. 

Ausschuss für die Beseitigung der Rassendis-
kriminierung

Auch das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 
7. März 1966 sieht einen Mechanismus vor, der den
Schutz der Menschenrechte in den Vertragsstaaten 
sichern sollen. Der Ausschuss für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung, dem die Mitgliedstaaten regel-
mäßig Bericht zu erstatten haben, überwacht die Durch-
führung dieses Übereinkommens, das am 4. Januar 1969
in Kraft trat. Seine Mitglieder prüfen die von den Ver-
tragsstaaten in zweijährlichen Abständen einzureichen-
den Berichte – ausführliche Berichte alle vier Jahre,
kurze Aktualisierungen in den dazwischen liegenden
Zweijahresabschnitten – und geben Stellungnahmen und
Empfehlungen auf der Grundlage ihrer Gespräche mit
Regierungsvertretern ab. Der Ausschuss, der aus 18 von
den Vertragsstaaten für vier Jahre gewählten Sachver-
ständigen besteht, tritt zweimal jährlich in Genf zu drei-
wöchigen Tagungen zusammen. Der Ausschuss kann
zwischenstaatliche Beschwerden sowie Mitteilungen
einzelner Personen oder Personengruppen, die behaup-
ten, Opfer einer Verletzung des Übereinkommens zu
sein, entgegennehmen und daraufhin tätig werden. Der
letzte (15.) deutsche Bericht nach Artikel 9 des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung wurde 2000 übermittelt und im März 2001
vom Ausschuss in mündlicher Verhandlung mit der deut-
schen Seite erörtert (→ B 3.2.2, www.auswaertiges-
amt.de).

Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung
der Frau

Die Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (CEDAW) anhand der Staaten-
berichte der Vertragsparteien obliegt dem Ausschuss für
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau. Dieser
Ausschuss besteht zurzeit aus 22 unabhängigen Expertin-
nen sowie einem Experten, die in persönlicher Eigen-
schaft von den Vertragsstaaten für vier Jahre gewählt wer-
den. Der Ausschuss prüft die Staatenberichte der
Vertragsstaaten und gibt Empfehlungen ab, die helfen sol-
len, Schritte zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen zu unternehmen. Informationen, die zur
Unterstützung der Arbeit des Ausschusses dienen, werden
von den Staaten, verschiedenen Sonderorganisationen der
UN sowie von Frauenorganisationen und Menschen-
rechtsorganisationen und anderen unabhängigen Stellen
eingeholt. Der Ausschuss hatte wesentlichen Anteil an der
Erarbeitung des am 22. Dezember 2000 in Kraft getrete-
nen Zusatzprotokolls zum Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(→ B 1.3.1). Mit diesem Zusatzprotokoll, das Deutsch-
land am 15. Januar 2002 ratifiziert hat, kann der Aus-
schuss auch Individual- oder Gruppenbeschwerden ent-
gegen nehmen und selbstständige Untersuchungen in
Staaten durchführen, wenn Hinweise auf systematische
und fortdauernde Verletzungen der in dem Übereinkom-

36 Der deutsche Sachverständige im Menschenrechtsausschuss, Prof. 
Dr. Eckart Klein, hat maßgeblich den General Comment Nr. 27 des
Ausschusses zu Artikel 12 des Zivilpakts (Recht auf Freizügigkeit) ge-
staltet. Professor Dr. Klein ist außerdem im Zeitraum 2001/2002 Be-
richterstatter des Ausschusses (Rapporteur) an die UN-Generalver-
sammlung und Vorsitzender des Arbeitskreises zur Verbesserung der
Arbeitsmethoden des Ausschusses. Professor Dr. Klein ist Leiter des
MenschenRechtsZentrums der Universität Potsdam und Mitglied des
Kuratoriums des Deutschen Instituts für Menschenrechte (→ B 2.5). 
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men festgelegten Rechte vorliegen.37 Deutschland legte
im Oktober 1998 seinen vierten Bericht gemäß Artikel 18
des Übereinkommen vor, der am 1. Februar 2000 vom
Ausschuss erörtert wurde (→ B 3.2.3). Der fünfte Deut-
sche Bericht befindet sich zurzeit in der Erarbeitung.
Auch der CEDAW-Ausschuss hat eine Reihe von Allge-
meinen Kommentaren (hier: Empfehlungen) vorgelegt,
die unter www.unhchr.ch abrufbar sind. 

Ausschuss gegen Folter

Auch nach dem UN-Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame und unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (BGBl.
1990 II S. 246) bestehen Berichtspflichten (Artikel 19 des
Übereinkommens). Der Ausschuss gegen Folter trat zum
ersten Mal im April 1988 zusammen und besteht aus zehn
Sachverständigen, die Angehörige der Vertragsstaaten
sein müssen. Die Mitglieder werden von den Vertrags-
staaten für vier Jahre gewählt und können wieder gewählt
werden. Der Ausschuss hält zwei ordentliche Tagungen
jährlich ab (Mai und November). Der Ausschuss prüft
zum einen die Berichte der Vertragsstaaten über die Maß-
nahmen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus
dem Übereinkommen gegen Folter getroffen haben (Arti-
kel 19). Zum anderen kann er Untersuchungen einleiten,
wenn er zuverlässige Informationen darüber erhält, dass
in einem Vertragsstaat systematische Folterungen stattfin-
den (Artikel 20). Wenn eine Staatenbeschwerde (Arti-
kel 21) oder eine Individualbeschwerde (Artikel 22) ge-
gen einen Vertragsstaat erhoben wird, bittet der Ausschuss
den betroffenen Staat um Stellungnahme und überprüft
die Vorwürfe. Der Ausschuss kooperiert mit dem von der
MRK ernannten Sonderberichterstatter über Fragen der
Folter. Die Bundesrepublik Deutschland hat ihren zweiten
deutschen Bericht am 28. August 1996 vorgelegt; er
wurde vom Ausschuss gegen Folter am 11. Mai 1998 in
öffentlicher Sitzung in Genf behandelt. Am 19. Oktober
2001 hat die Bundesregierung ihre Annahmeerklärung zu
Artikel 21 und 22 des Übereinkommens beim Generalse-
kretär der Vereinten Nationen hinterlegt (→ A 3.2).

Ausschuss für die Rechte des Kindes

Auch die UN-Konvention über die Rechte des Kindes
vom 20. Dezember 1989 sieht die Überprüfung der Um-
setzung des Übereinkommens auf der Grundlage von
Staatenberichten durch ein dafür geschaffenes Vertragsor-
gan, den Ausschuss für die Rechte des Kindes vor. Dieser
Ausschuss besteht aus zehn Sachverständigen, die von
den Vertragsstaaten vorgeschlagen und für vier Jahre ge-

wählt werden. Eine Änderung der Konvention mit dem
Ziel, die Zahl der Sachverständigen von zehn auf 18 zu er-
höhen, ist von den Vertragsstaaten gebilligt worden, muss
aber erst von zwei Dritteln der Staaten ratifiziert werden,
um in Kraft zu treten. Deutschland hat dieser Änderung
bereits zugestimmt. Der Ausschuss tritt dreimal jährlich
(Januar, Mai, September) zusammen. Die Vertragsstaaten
müssen ihren einleitenden Bericht innerhalb von zwei
Jahren nach der Ratifikation  vorlegen; danach müssen sie
alle fünf Jahre Berichte vorlegen. Seit Januar 1993 führt
der Ausschuss allgemeine Aussprachen zu bestimmten
Themen oder Fragen durch, so z. B. zu den Themen
Schutz des Kindes in bewaffneten Konflikten, wirtschaft-
liche Ausbeutung des Kindes, Rechte des Kindes in der
Familie, Rechte der Mädchen, Jugendgerichtsbarkeit und
Kinder im Zeitalter von HIV/AIDS. Auch dieser Aus-
schuss hat eine Reihe von Allgemeinen Kommentaren
vorgelegt (www.unhchr.ch).

Die Aussprachen zwischen dem Ausschuss und den Ver-
tragsstaaten sind in der Regel öffentlich; der Ausschuss
ermutigt die Regierungen dazu, das innerstaatliche Ver-
fahren der Berichterstattung offen und transparent, insbe-
sondere unter Beteiligung der Zivilgesellschaft zu gestal-
ten. In den Berichterstattungsleitlinien des Ausschusses
für die Staaten werden konkrete Durchführungsmaßnah-
men bei der Verwirklichung der Grundsätze und Bestim-
mungen des Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des betont. Der zweite deutsche Staatenbericht wurde
dem Ausschuss im Mai 2001 übermittelt (→ B 3.2.4). 

Überprüfungsorgane der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) 

Wirtschaftliche und soziale Menschenrechte sind auch in
einigen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (IAO) niedergelegt: Vereinigungs- und Tarifver-
tragsfreiheit, Verbot der Zwangs- und Pflichtarbeit, Dis-
kriminierungsverbot, Lohngleichheit für Frauen und
Männer, Verbot der Kinderarbeit (→ A 5.3). Der Sachver-
ständigenausschuss für die Anwendung der Übereinkom-
men und Empfehlungen überprüft die von den Vertrags-
staaten der Übereinkommen alle zwei bzw. fünf Jahre
vorzulegenden Durchführungsberichte. Wenn er Ver-
tragsverletzungen für gegeben hält, führt er diese in sei-
nem jährlichen Bericht an die Internationale Arbeitskon-
ferenz auf. Der Ausschuss für die Anwendung der
Übereinkommen und Empfehlungen der Internationalen
Arbeitskonferenz wählt eine Reihe der im Bericht des
Sachverständigenausschusses enthaltenen Fälle aus, die
er mit Vertretern der Regierungen der betroffenen Staaten
behandelt und über die er sodann Schlussfolgerungen
trifft. Diese werden vom Konferenzplenum mit der An-
nahme des Ausschussberichts verabschiedet. Zu den deut-
schen Berichten an die IAO → B 3.2.6.

2.3.3 Sonderberichterstatter der UN-Menschen-
rechtskommission bzw. -Generalver-
sammlung und Sonderbeauftragte 
des UN-Generalsekretärs 

Eine zweite Gruppe von Überprüfungsmechanismen im
UN-System bilden die Mandate für Sonderberichterstat-

37 Die deutsche Sachverständige im CEDAW-Ausschuss, Dr. Hanna-
Beate Schoepp-Schilling, war Vorsitzende einer Arbeitsgruppe zum
CEDAW-Fakultativprotokoll, die während einer Sitzungsperiode in-
formell tagte und dabei das Formular zum Einreichen einer derartigen
„Mitteilung“ erarbeitet. Im Januar 2002 wurde dieses Formular vom
Ausschuss verabschiedet. Doktor Schoepp-Schilling erarbeitet zur-
zeit eine „Allgemeine Empfehlung“ zu Artikel 4 Absatz 1 CEDAW
betreffend zeitweilige Sondermaßnahmen zur beschleunigten De-
facto-Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sie ist außerdem Stell-
vertretende Vorsitzende des Kuratoriums des Deutschen Instituts für
Menschenrechte (→ B 2.5).
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ter der Menschenrechtskommission und der General-
versammlung sowie die Sonderbeauftragten des UN-
Generalsekretärs. Die Sonderberichterstatter und Son-
derbeauftragten üben ihr Mandat frei von Weisungen
aus. Die Berichterstatter werden durch Beschlüsse 
der Menschenrechtskommission bzw. der Generalver-
sammlung für meist mehrjährige Zeiträume berufen;
vor ihrer Ernennung konsultieren sich die Mitgliedstaa-
ten über das jeweilige Büro der MRK bzw. GV, in 
denen die fünf UN-Regionalgruppen mit Vertretern re-
präsentiert sind.38 Die Beauftragten werden vom UN-
Generalsekretär ernannt. Daneben bestehen zu einigen
Sachthemen von der Menschenrechtskommission 
mandatierte Arbeitsgruppen (Übersicht unter www.
unhchr.ch). 

Zurzeit bestehen für diese so genannten „nicht konventio-
nellen“, weil sich nicht aus den Menschenrechtsüberein-
kommen (Konventionen) ergebenden „Mechanismen“
etwa 40 derartige Mandate. Sie teilen sich in zwei Grup-
pen:

– Ländermandate; bei ihnen berichten die Berichterstat-
ter über die Menschenrechtssituation in bestimmten
Ländern; sie sprechen dabei sowohl Mahnungen als
auch Empfehlungen aus. Am 28. Februar 2002 be-
standen in der Menschenrechtskommission zehn sol-
cher Mandate. Seit 28. Dezember 2000 zählt dazu
Bundesminister a. D. Gerhard Baum als Sonderbe-
richterstatter für den Sudan. 

– „Thematische Mandate“; bei ihnen untersuchen Be-
richterstatter oder Arbeitsgruppen den Stand der Rea-
lisierung einzelner Menschenrechte weltweit und 
geben Empfehlungen ab, welche Schritte zur verbes-
serten Umsetzung dieser Rechte unternommen wer-
den können. Die so genannten „thematischen Mecha-
nismen“ können in Erfüllung ihres Mandats auch
Länderbesuche durchführen. Diese auf bestimmte
Ländersituationen fokussierenden Berichte werden
als Addenda zu den regulären thematischen Berichten
zirkuliert.

Alle Berichte werden öffentlich gemacht (www.unhchr.ch).
Die Berichterstatter und anderen „Mechanismen“ tragen
außerdem in den Plenarsitzungen der Menschenrechts-
kommission und teilweise im 3. Ausschuss der Gene-
ralversammlung vor; hierzu findet in vielen Fällen 
anschließend ein „interaktiver Dialog“ zwischen den Me-
chanismen und den Staaten statt. Die Mechanismen führen
in der Regel einen intensiven Meinungsaustausch mit
Nichtregierungsorganisationen, sowohl bei ihren Besuchen
in den Mandats-Staaten (soweit hierbei keine Einreisebe-
schränkungen bestehen) als auch bei der MRK in Genf und
der GV in New York. 

Die Berichte der Sonderberichterstatter und anderen Me-
chanismen bieten in den Verhandlungen von UN-Men-
schenrechtskommission und Generalversammlung wich-
tige Bezugsinformationen für die Erörterung von
Ländersituationen und thematischen Fragen; in den ein-
schlägigen Resolutionen wird in der Regel auf sie Bezug
genommen. Wann immer möglich, wählen die Bericht-
erstatter im Umgang mit den Regierungen einen koope-
rativen Ansatz, der darauf abzielt, die Bemühungen des
Staates bei der Verbesserung der Menschenrechtslage
konstruktiv zu begleiten. Dieser kooperative Ansatz ist 
allerdings nicht immer möglich, z. B. wenn Regierungen
den Berichterstattern Einreisegenehmigungen oder die
aktive Zusammenarbeit während eines Besuchs verwei-
gern, oder wenn Staaten versuchen, die Mechanismen ih-
rer Unabhängigkeit zu berauben und sie politischer Auf-
sicht unterstellen wollen. Deutschland unterstützt
deshalb mit seinen europäischen Partnern die Bemühun-
gen, eine größere Zahl von Staaten zur Zulassung von
Besuchen der Mechanismen zu bringen. Um diese
Bemühungen zu bestärken, haben die EU-Mitgliedstaa-
ten erklärt, dass sie Besuche von Sonderberichterstattern
auf ihrem Staatsgebiet jederzeit zulassen würden, ohne
dass es hierfür einer gesonderten Billigung bedarf („ste-
hende Einladung“). 

2.3.4 Internationale Strafgerichtsbarkeit: Inter-
nationale „Ad-hoc“-Strafgerichtshöfe 

Die beiden bestehenden Internationalen Strafgerichtshöfe
für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) und für Ruanda
(IStGHR; so genannte Ad-hoc-Gerichtshöfe) haben durch
Auslegung und Konkretisierung völkerrechtlicher Straf-
normen und durch die Entwicklung neuer Verfahrensvor-
schriften Maßstäbe gesetzt. Sie werden sich auch auf 
die künftige Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs
(→ B 1.3.1) und auf nationale Rechtsordnungen auswir-
ken. Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit dieser
Gerichtshöfe vorbehaltlos. 

Ein weiterer Ad-hoc-Gerichtshof soll in Sierra Leone 
(→ C 4) entstehen und die dort seit 1996 verübten schwe-
ren Verbrechen juristisch aufarbeiten. Das Abkommen
zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung von
Sierra Leone, mit dem der Gerichtshof gegründet werden
soll, wurde am 16. Januar 2002 unterzeichnet; eine 
Planungsmission reiste bereits nach Freetown. Die Bun-
desregierung unterstützt diesen Gerichtshof mit einer An-
schubfinanzierung von 1 Million US-$. Der Gerichtshof
wird sich aus internationalen und sierraleonischen Rich-
tern zusammensetzen.

Zur Aburteilung der Verbrechen der Roten Khmer in
Kambodscha (→ C 6) soll dort ein ähnlicher Gerichtshof
geschaffen werden. Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Regierung von
Kambodscha haben aber am 8. Februar 2002 zu 
einem Abbruch der Verhandlungen darüber geführt. Die
Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass in Kambodscha
doch noch ein glaubwürdiger, unabhängiger und von den
Vereinten Nationen mitgetragener Gerichtshof entsteht.

38 Deutschland vertritt die „Gruppe der westlichen und anderen Staa-
ten“, der neben den Staaten der EU und anderen Staaten Westeuropas
unter anderem auch Kanada, die USA, Japan, Australien und Neu-
seeland angehören, im Jahre 2002 im Büro der 58. Menschenrechts-
kommission.
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Bekämpfung der Straflosigkeit: Die Internationalen
Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien
(IStGHJ) und für Ruanda (IStGHR) 

Vor dem IStGHJ werden im ehemaligen Jugoslawien be-
gangene Delikte wie Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen angeklagt. Auch
der IStGHR hat mit Urteilen gegen Hauptverantwortli-
che für den Völkermord in Ruanda Strafrechtsgeschichte
geschrieben: Zum ersten Mal hat hier ein internationaler
Strafgerichtshof in Anwendung der Völkermordkonven-
tion von 1948 ein Urteil wegen Völkermords gefällt. Die
Grundlage für die Tätigkeit des IStGHJ in Den Haag 
bilden die Sicherheitsrats-Resolutionen 808/93 und
827/93, die sich auf Kap. VII der UN-Charta stützen. Die
Zuständigkeit des IStGHJ erstreckt sich auf das gesamte
Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, sodass auch die im
Kosovo begangenen Verbrechen vor dem Gerichtshof
angeklagt werden können. Grundlage für die Tätigkeit
des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda in
Arusha (Tansania) bildet die Sicherheitsratsresolution
955/94.

Die Verurteilung der Hauptverantwortlichen für die Ver-
brechen im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda ist
Voraussetzung für die Aufarbeitung der Vergangenheit
und damit auch für die Wiederherstellung des Friedens in
der Region. Die Aufarbeitung von Gewalttaten und die
konkrete Zuweisung von Verantwortung für Verbrechen
sowie die Bestrafung der Täter individualisieren Schuld
und Verantwortung und verhindern somit, dass durch pau-
schale kollektive Schuldzuweisungen neue Opfer ge-
schaffen werden. 

Durch den IStGHJ wurden bisher 26 Personen verurteilt
(Stand: 20. Februar 2002), nicht alle Urteile sind jedoch
rechtskräftig. Der bosnische Serbe Dusco Tadic, der in
Deutschland festgenommen und im November 1994 an
den Gerichtshof überstellt worden war, wurde wegen sei-
ner menschenverachtenden Taten am 26. Januar 2000 ab-
schließend zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er ver-
büßt seine Strafe in Deutschland. Goran Jesilic, der selbst
ernannte „serbische Adolf“, wurde am 5. Juli 2001 in der
Berufungsinstanz zu 40 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Mit dem erstinstanzlichen Urteil gegen Radislav Krstic
im Srebenica-Verfahren am 2. August 2001 hat auch der
IStGHJ erstmals auf Verantwortlichkeit wegen Völker-
mords erkannt. Das Urteil im Foca-Prozess, der am 
22. Februar 2001 in erster Instanz abgeschlossen wurde,
hat einen wichtigen Präzedenzfall insofern geschaffen,
als die Anklage allein die Beteiligung an sexueller Ge-
walt gegen Frauen zum Gegenstand hatte und diese als
Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft hat. 

Am 2. November 2001 bzw. 13. November 2001 wurden
weitere sieben Angeklagte zu Haftstrafen zwischen drei
und 25 Jahren wegen Morden, Folterungen und Verge-
waltigungen verurteilt, die von Mai bis August 1992 in
den Lagern Omarska, Keraterm und Trnopolje begangen
worden waren. Unterlassen wurde in diesen Verfahren als
hinreichend für Strafbarkeit wegen Verbrechens gegen die
Menschlichkeit gewertet. 

Verfahren gegen den früheren serbischen Staatsprä-
sidenten Slobodan Milosevic

Seit 12. Februar 2002 verhandelt die 3. Kammer unter
Vorsitz des Richters May die drei zusammengelegten
Verfahren gegen den früheren serbischen Staatspräsi-
denten Slobodan Milosevic zu Verbrechen im Kosovo,
in Bosnien und Herzegowina und in Kroatien. Seit der
Überstellung des ehemaligen jugoslawischen Präsiden-
ten Slobodan Milosevic nach Den Haag verfolgt die
Chefanklägerin Carla del Ponte die Verhaftung weiterer
noch in Freiheit befindlicher Hauptverantwortlicher.
Unternehmungen zur Festnahme des früheren Führers
der bosnischen Serben, Karadzic, u. a. von SFOR An-
fang März 2002 auf dem Gebiet der Republika Srpska,
verliefen allerdings bisher erfolglos.

Die Arbeit des Ruanda-Tribunals wird immer noch durch
Defizite im Bereich der internen Verwaltung, der Rechts-
staatlichkeit von Verfahren, der Verfahrensdauer und
Schwierigkeiten bei Verhaftungen etc. erschwert. Prozess-
fortschritte sind nur langsam zu verzeichnen: Am 
18. September 2001 wurde das Verfahren gegen 
Elizaphan und Gerard Ntakirutimana (Pastor der 7-Tage-
Adventisten in Kibuye und dessen Sohn) wegen Völker-
mordes u. a. eröffnet. Am 20. September 2001 wurde der
ehemalige Militärkaplan in der Ruhengeri-Präfektur, 
Emmanuel Rukundo, von der Schweiz nach Arusha über-
stellt. Am 25. September 2001 erfolgte die Überstellung
des ehemaligen Finanzministers von Ruanda, Emmanuel
Ndindabahizi, an den IStGHR; am 3. Oktober 2001 
überstellte Belgien das Mitglied des Machtzirkel um den
ehemaligen Staatspräsidenten Habyarimana, Protais 
Zigiranyirazo, nach Arusha. Am 20. Oktober 2001 er-
folgte die Verhaftung des ehemaligen Gouverneurs der
Präfektur Kigali-Rural, Francois Karera, in Nairobi. Die
Verurteilung von Alfred Musema wurde am 16. Novem-
ber 2001 von der Berufungskammer aufrechterhalten
(Verurteilung wegen Vergewaltigung als Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit). Am 4. Februar 2002 wurde Ex-
Premierminister Faustin Twagiramungu im Verfahren ge-
gen Elizaphan und Gerard Ntakirutimana (s. o.) als Zeuge
vernommen. Bei den Verfahren gegen Mitglieder der 
aktuellen Tutsi-dominierten Regierung Ruandas wegen
Racheakten an den Hutu hat die Leiterin der Anklage-
behörde, Frau Carla del Ponte, mehrfach die mangelnde
Zusammenarbeit Ruandas mit dem Tribunal beklagt.

Deutsche Unterstützung für die Internationalen
Strafgerichtshöfe 

Die Bundesregierung unterstützt die Arbeit der Interna-
tionalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien
bzw. für Ruanda in unterschiedlicher Form. Die Bundes-
regierung hat dem IStGHJ über ihren regulären Beitrag in
Höhe von zurzeit jährlich über 8 Mio. US-$ hinaus
200 000 US $ für die Fortführung eines Verfahrens zur Si-
cherstellung der Freizügigkeit in Bosnien und Herzego-
wina zur Verfügung gestellt. 1999 wurden Exhumie-
rungsprojekte des IStGHJ mit 150 000 US-$ unterstützt.
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Für den IStGHR hat die Bundesregierung neben ihrem re-
gulären Beitrag in Höhe von zurzeit jährlich ca. 7,5 Mio.
US-$ bis Februar 1999 die Arbeit eines deutschen Staats-
anwalts bei dem Gerichtshof  finanziert.

Daneben tauschen die deutschen Strafverfolgungsbehör-
den Informationen mit dem IStGHJ aus und stimmen ei-
gene Verfahren mit ihm ab. Deutschland leistet in großem
Umfang Rechtshilfe bei Ersuchen des Gerichtshofes und
hat eine große Zahl von Personen aufgenommen, die vom
IStGHJ als Zeugen benötigt werden. Diese werden von
Rückführungsmaßnahmen in ihre Heimat zunächst aus-
genommen und haben in Deutschland Anspruch auf Sozi-
alleistungen. Für die Untersuchung von Massengräbern
im Kosovo 1999/2000 hat die Bundesregierung zur Un-
terstützung des IStGHJ ein großes Team von Ermittlungs-
beamten des Bundes und der Länder zur Verfügung ge-
stellt. Sofern sich aufgrund einer Stellungnahme des
IStGHJ eine Gefährdung bei der Rückkehr ergibt, wird
den Zeugen eine Aufenthaltsbefugnis auf der Grundlage
des § 32 des Ausländergesetzes erteilt. 

Bei der Neuwahl der Richter des IStGHJ am 14. März
2001 hat die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen erstmals auch einen Deutschen gewählt. Der ehe-
malige Richter beim Bundesgerichtshof Wolfgang 
Schomburg hat sein Amt am 22. November 2001 angetre-
ten. Außerdem unterstützt die Bundesregierung alle Maß-
nahmen zur Beschleunigung der Arbeit der Gerichtshöfe.
Eine Aufarbeitung der Konflikte ist nur möglich, wenn die
Gerichtshöfe ihr Mandat zeitnah erfüllen. So hat sich die
Bundesregierung im Jahr 2000 für die Schaffung eines
Pools von so genannten „ad litem“-Richtern beim IStGHJ
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um für vier Jahre ge-
wählte Richter, die bei Engpässen für einzelne Verfahren
aus einem Pool von insgesamt 27 Richtern herangezogen
werden können. Ihre Befugnisse sind jedoch einge-
schränkt; beispielsweise dürfen sie nicht im Rahmen des
Ermittlungsverfahrens tätig werden. Am 12. Juni 2001 hat
die Generalversammlung Prof. Albin Eser, Direktor des
Max-Planck-Institutes für ausländisches und internationa-
les Strafrecht, in den Pool der Ad-litem-Richter gewählt.

2.3.5 UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte: Beratende Dienste und 
Feldmissionen

Um die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Förderung
der Menschenrechte und der Demokratie zu bündeln,

Internetadressen

Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugo-
slawien: www.un.org./icty 

Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda: www.ictr.org 

Exkurs: Das Verfahren LaGrand (Deutschland./.
USA) vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in
Den Haag

Das Verfahren LaGrand ist am 27. Juni 2001 in Den
Haag mit der Urteilsverkündung zu Ende gegangen. Der
IGH hat den deutschen Anträgen dabei nahezu vollstän-
dig stattgegeben. 

Karl und Walter LaGrand hatten 1982 im US-Bundes-
staat Arizona eine Bank überfallen und dabei den Filial-

leiter getötet. Hintergrund des Verfahrens vor dem IGH
war, dass es die US-Behörden völkerrechtswidrig ver-
säumt hatten, die Brüder LaGrand 1982 nach ihrer Ver-
haftung unverzüglich über ihr Recht zur Kontaktauf-
nahme mit dem zuständigen deutschen Konsulat zu
informieren (Artikel 36 Wiener Konsularrechtskonven-
tion, WÜK). Das Konsulat hätte insbesondere für wirk-
samen Rechtsbeistand im Strafverfahren gesorgt. Nach-
dem die Brüder LaGrand 1992 durch Zufall von der
jahrelang unterbliebenen Benachrichtigung erfahren
hatten, verweigerten die amerikanischen Gerichte Karl
und Walter LaGrand die Geltendmachung der – von der
US-Seite eingeräumten – WÜK-Verletzung mit dem Ar-
gument, diese sei nunmehr „prozessual verspätet“. Karl
LaGrand wurde nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel
und trotz intensiver, auf höchster Ebene unternommener
deutscher Bemühungen um eine Begnadigung am
23. Februar 1999 hingerichtet. Walter LaGrand wurde
am 3. März 1999 unter Verstoß gegen eine auf deutschen
Antrag getroffene Eilentscheidung des IGH hingerich-
tet. Dieser Entscheidung zufolge hatten die USA alles zu
unternehmen, damit Walter LaGrand bis zum Abschluss
des Hauptverfahrens nicht hingerichtet werde. 

Das Verfahren ist weit über den Einzelfall hinaus von
großer Bedeutung für die Auslegung zentraler Vorschrif-
ten der Wiener Konsularrechtskonvention (WÜK) und
damit für den Schutz verhafteter Ausländer weltweit. Mit
seinem LaGrand-Urteil hat der IGH insbesondere be-
stätigt, dass die Wiener Konsularkonvention nicht nur
Rechte von Staaten schützt, sondern etwa in Artikel 36
auch Rechte des Einzelnen. Gegenstand des LaGrand-
Verfahrens war nicht die Todesstrafe als solche, weder
auf die USA bezogen noch allgemein. Für die Entschei-
dung der dem IGH unterbreiteten Rechtsfragen war aber
von Bedeutung, dass die Brüder LaGrand zum Tode ver-
urteilt worden waren, da die Ablehnung jeder gerichtli-
chen Überprüfung der WÜK-Verletzung als „prozessual
verspätet“ in Todesstrafenfällen besonders dramatische
und irreversible Konsequenzen haben kann. 

Dem Urteil kommt auch deshalb grundsätzliche Bedeu-
tung zu, weil der IGH erstmals die völkerrechtliche Ver-
bindlichkeit seiner Eilentscheidungen offiziell bestätigt
hat. Dies war jahrelang völkerrechtlich umstritten. Da-
rüberhinaus hat der IGH die USA dazu verpflichtet, in
künftigen Fällen der Verurteilung deutscher Staatsan-
gehöriger zu schweren Strafen eine Möglichkeit der
Überprüfung zu schaffen, wenn die Verurteilung unter
Verletzung der konsularischen Benachrichtigungs-
pflicht erfolgt war. Die USA hatten vor dem IGH ledig-
lich die schlichte Tatsache einer WÜK-Verletzung ein-
geräumt, jedoch im übrigen Abweisung aller weiteren
deutschen Anträge beantragt. Die Bundesregierung setzt
das Urteil in ihrer konsularischen Praxis um.
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wurde im Jahr 1994 als Ergebnis der Wiener Menschen-
rechtsweltkonferenz von 1993 das Amt des UN-Hoch-
kommissars/der UN-Hochkommissarin für Menschen-
rechte mit einem eigenen Sekretariat in Genf geschaffen
(Office of the High Commissioner for Human Rights,
OHCHR, www.unhchr.ch). Nach dem Ecuadorianer 
José Ayala Lasso (1994 – 1997) hat seit 1997 die ehema-
lige irische Staatspräsidentin Mary Robinson das Amt der
Hochkommissarin inne. Ihre Aufgabe liegt darin, die
Menschenrechtsaktivitäten der Vereinten Nationen zu ko-
ordinieren und bei gravierenden Menschenrechtsverlet-
zungen aktiv zu werden. Dabei soll sie die anderen Poli-
tikbereiche der UN mit der Menschenrechtspolitik
querschnitthaft vernetzen (→ B 1.2). Sie ist an der Kon-
zeption der zivilen Komponente von friedenserhaltenden
Maßnahmen (engl.: peace keeping missions) beteiligt und
pflegt Konsultationen mit den Entwicklungsagenturen im
UN-System und mit den internationalen Finanzinstitutio-
nen. Mit mehreren UN-Sonderorganisationen hat sie Ko-
operationsabkommen geschlossen. Die Hochkommissa-
rin hat bei der 58. MRK angekündigt, keine Verlängerung
ihres im September 2002 auslaufenden Mandats anzu-
streben.

Die Hochkommissarin verfügt für ihre eigene Politik über
verschiedene Instrumente: den politischen Dialog und die
Herstellung von „Weltöffentlichkeit“ bei besonders gra-
vierenden und akuten Menschenrechtsverletzungen, aber
auch über spezifische Programme wie die „Beratenden
Dienste“ („advisory services“), die Entsendung men-
schenrechtlicher Feldmissionen sowie die Errichtung von
eigenen Verbindungsbüros in Drittstaaten. Im Jahre 2000
war das Büro der Hochkommissarin in 41 Staaten aktiv,
im Jahre 2001 in 44 Staaten. Die Bundesregierung fördert
diese spezifischen Instrumente finanziell; in der Men-
schenrechtskommission bringt sie außerdem gemeinsam
mit Indien regelmäßig eine Resolution zu den beratenden
Diensten ein, die dieses Instrument – entsprechend etwa
der technischen Zusammenarbeit – fördern und stärken
soll.

Beratende Dienste 

Die Beratenden Dienste sind das UN-Instrument zur 
Beratung und für die technische Zusammenarbeit im
Menschenrechtsbereich, z. B. bei Justiz- und Gesetzesre-
formen, Hilfe bei menschenrechtlichen Überprüfungsme-
chanismen, Förderung des Bewusstseins für den Schutz
der Menschenrechte, Menschenrechtserziehung usw. Sie
werden zu ca. 80 Prozent aus freiwilligen Beiträgen der
UN-Mitgliedstaaten finanziert. Die Bundesregierung
setzt sich nachdrücklich für die Beratenden Dienste ein
und betreut gemeinsam mit Indien die einschlägige Reso-
lution in der Menschenrechtskommission (zuletzt bei der
58. MRK; www.unhchr.ch). Gerade in Umbruchs- und
Nachkonfliktsituationen erwiesen sich die Beratenden
Dienste als nützlich, indem sie den Einstieg in die men-
schenrechtliche Kooperation zwischen einem Staat und
den UN ermöglichten. Vor allem in Mittel- und Osteuropa
waren die Beratenden Dienste in den letzten Jahren sehr
erfolgreich. Der deutsche Beitrag zu den Beratenden
Diensten, im Jahre 1992 noch 200 000 DM, betrug im
Haushaltsjahr 2000 rund 200 000 Euro. 

Menschenrechtliche Feldmissionen und 
Verbindungsbüros 

Seit Beginn der 90er-Jahre hat sich erwiesen, wie nützlich
es für die Friedenskonsolidierung nach dem Ende eines
gewalttätigen Konfliktes ist, Menschenrechtskomponen-
ten in Friedenserhaltende Maßnahmen der UN vor Ort mit
einzubeziehen. Diese Aufgabe übernehmen die Feldmis-
sionen der Hochkommissarin. Nur vor Ort können die 
internationalen Standards in nationale Gesetze und Recht-
spraxis umgesetzt werden, kann effektiv über Menschen-
rechte informiert werden und über Menschenrechtsverlet-
zungen aus erster Hand berichtet werden. Allerdings
begegnen menschenrechtliche Feldmissionen der Hoch-
kommissarin in manchen Staaten auch politischen Vorbe-
halten.

Die erste, inzwischen beendete, menschenrechtliche Feld-
mission wurde nach Ruanda entsandt. Es folgten weitere
derartige Missionen, u. a. nach Burundi, Kolumbien,
Kambodscha, Kongo, Bosnien und Herzegowina, Kroa-
tien und Jugoslawien inkl. Kosovo. Zum Teil eröffnete die
Hochkommissarin auch eigene Büros vor Ort, mit dem
Doppelauftrag der Lagebeobachtung und der Beratungs-
bzw. Projektarbeit. Im Jahr 2000 war das Büro der Hoch-
kommissarin mit Feldmissionen in 27 Ländern aktiv. Die
Bundesregierung hat im Berichtszeitraum menschen-
rechtliche Feldmissionen sowohl finanziell (z. B. die Mis-
sionen im ehemaligen Jugoslawien mit 486 000 Euro im
Jahre 2000 oder die Mission in Kolumbien mit insgesamt
256 000 Euro seit 1998) als auch konzeptionell unter-
stützt.

2.3.6 Menschenrechtsschutz im Rahmen der
UNESCO39

Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO)
beschäftigt sich mit Menschenrechtsfragen in drei Berei-
chen:

– Im rechtlichen Bereich existiert seit 1978 ein vom
Exekutivrat der UNESCO eingerichteter Ausschuss
für Konventionen und Empfehlungen (Conventions
and Recommendations, CR), der derzeit aus 30 Staa-
tenvertretern des Exekutivrats, darunter auch
Deutschland, besteht und sich sowohl mit Staatenbe-
richten als auch mit Einzelfällen befasst. Er tritt jähr-
lich zweimal zusammen. Im Falle der Staatenberichte
werden die Vertragsparteien aufgefordert, in regel-
mäßigen Abständen, meist alle sechs Jahre, über recht-
liche und andere Maßnahmen zu berichten, um die
Ziele der Übereinkommen und Empfehlungen zu ver-
wirklichen. Auf seiner Herbstsitzung im Jahre 2001
hat der Exekutivrat beschlossen, die Zusammenarbeit
bei der Überwachung der Verwirklichung und Einhal-
tung des Rechts auf Bildung (Artikel 13 und 14 des
Sozialpakts) durch die Einrichtung einer Gemeinsa-
men Expertengruppe mit dem Sozialpaktausschuss

39 Beitrag mit freundlicher Genehmigung der Deutschen UNESCO-
Kommission, dispatch@unesco.de. 
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(→ B 2.3.2) zu vertiefen. Die Expertengruppe wird
ihre Arbeit im Herbst 2002 aufnehmen. Bei Einzelbe-
schwerden über Menschenrechtsverletzungen können
Beschwerden nicht nur vom Opfer einer Verletzung,
sondern auch von Personen oder Nichtregierungsor-
ganisationen unterbreitet werden, die zuverlässige
Kenntnis darüber besitzen. Einschränkend ist der Aus-
schuss nur für Menschenrechtsverletzungen zustän-
dig, die in den Zuständigkeitsbereich der UNESCO
fallen. Das CR-Verfahren ist darauf angelegt, in einem
Dialog mit den betreffenden Regierungen eine gütli-
che Einigung anzustreben. Der Ausschuss tagt nicht
öffentlich; die Vertraulichkeit bezieht sich sowohl auf
die Verhandlungen als auch auf die erzielten Ergeb-
nisse. Zwischen 1978 und 2001 hat der Ausschuss ins-
gesamt 488 Beschwerden behandelt; in 300 Fällen
wurde eine gütliche Einigung erzielt. 

– Im sozialwissenschaftlichen Bereich fördert die 
UNESCO die multi-disziplinäre Arbeit über Men-
schenrechte. Dazu gehört u. a. die ethische Dimension
beim wissenschaftlichen Fortschritt, z. B. der Bio- und
Wissenschaftsethik. Im Rahmen des weltweiten Netz-
werkes der UNESCO-Lehrstühle werden Forschung
zu und Information über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte im Kontext einer nachhaltigen Ent-
wicklung gefördert; hierzu gehört auch ein verstärkter
Schutz der Rechte der Frauen. 

– Im Erziehungsbereich wird die Förderung der „Bil-
dung für alle“ als oberstes Ziel betrachtet. Hier geht es
um die konkrete Umsetzung des Rechts auf Bildung
und Ausbildung, wie es in vielen UN-Menschen-
rechtsverträgen sowie Übereinkommen der UNESCO
und der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
enthalten ist (→ A 6.3). Bis zum Jahre 2015 soll – ent-
sprechend der Millenniums-Erklärung der UN – 
sichergestellt werden, „dass Kinder in der ganzen
Welt, Jungen wie Mädchen, eine Primarschulbildung
vollständig abschließen können und dass Mädchen
wie Jungen gleichberechtigten Zugang zu allen Bil-
dungsebenen haben“. Die UNESCO hat hier eine ko-
ordinierende Rolle übernommen, um eine entspre-
chende Planung auf allen Ebenen (national, regional
und international) in enger Kooperation mit der Welt-
bank, UNFPA, UNDP und UNICEF sicherzustellen.
Im Zusammenhang mit der UN-Dekade für Men-
schenrechtserziehung (1995 bis 2004) setzt sich die
UNESCO dafür ein, dass nationale Pläne zur Men-
schenrechtserziehung sowie entsprechende Lehr- und
Lernmaterialien erstellt werden. Dabei geht es um
eine Werteerziehung, die Menschenrechte und Demo-
kratie, Frieden, Toleranz und Dialog zwischen den
Kulturen umfasst. Ferner gehören hierzu auch inter-
national vergleichende Schulbuchanalysen und -revi-
sionen.

Seit Mitte 2001 wird im UNESCO-Sekretariat, nicht zu-
letzt auf ausdrücklichen Wunsch Deutschlands, an einer
programmübergreifenden Strategie für den Bereich der
Menschenrechte gearbeitet, welche die oben genannten
drei Bereiche zusammenführen soll. Zu diesem Zwecke

wurde eine intersektorale Arbeitsgruppe gegründet, die
zunächst eine kritische Bestandsaufnahme durchgeführt
hat. Im Sommer 2002 werden informelle Konsultationen
durchgeführt, an der auch deutsche Experten beteiligt
sind. Der Exekutivrat der UNESCO wird auf seiner Sit-
zung im Herbst 2002 über die von der Organisation ein-
zuschlagende Strategie beraten.

Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) mit Sitz in
Bonn hat sich insbesondere im Bereich der Menschen-
rechtserziehung und -information (→ A 9.6) engagiert.
Die DUK ist mit anderen Nichtregierungsorganisationen
im „Forum Menschenrechte“ zusammengeschlossen und
hat sich dafür eingesetzt, dass im neu gegründeten Deut-
schen Institut für Menschenrechte die Menschenrechtser-
ziehung in Deutschland zu einem Schwerpunkt ausgebaut
wird und das Institut sich als Anlaufstelle für die Umset-
zung des Programms im Rahmen der UN-Dekade für
Menschenrechtserziehung versteht.

Auch die Zusammenarbeit mit und in den Ländern der
Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten Jah-
ren erfolgreich weiterentwickelt. Ende 2000 hat auf An-
regung der DUK die Kultusministerkonferenz ihre „Emp-
fehlung zur Förderung der Menschenrechtserziehung“
vom 4. Dezember 1980 überarbeitet und erklärt, dass
Menschenrechtserziehung zum „Kernbereich der Bil-
dungs- und Erziehungsaufgaben von Schule“ gehört. 

Am 8. Mai 2001 wurde ein UNESCO-Lehrstuhl für Men-
schenrechtserziehung an der Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg (www.menschenrechtserziehung.de)
eingerichtet. Der Präsident der DUK hat zu diesem Anlass
in Vertretung des Generaldirektors der UNESCO Vor-
schläge zur Umsetzung des UNESCO-Programms zur
Menschenrechtserziehung in Deutschland vorgestellt.
Der UNESCO-Lehrstuhl hat im Januar 2002 eine Konfe-
renz zur Menschenrechtserziehung für über 100 Lehrer
im Sekundarbereich, Universitätsprofessoren und Studie-
rende durchgeführt. Die Kommission wird sich dafür ein-
setzen, dass ähnliche Veranstaltungen auch in anderen
Ländern der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt
werden. Zu weiteren Aktivitäten der DUK s. www.
unesco.de.

2.4 OSZE 
Der Menschenrechtsschutz in der OSZE gründet sich auf
die Schlussakte von Helsinki der KSZE aus dem Jahr
1975 (Korb 1, Prinzip VII, sowie Korb 3, Zusammenar-
beit in humanitären und anderen Bereichen). Nach 1989
hat sich dieser Bereich, die „menschliche Dimension“ der
OSZE, zu einem unverzichtbaren Element des Men-
schenrechts- und Minderheitenschutzes in Europa ent-
wickelt, besonders durch die Charta von Paris und das
Dokument von Kopenhagen von 1990. Im System der 
Sicherheitsarchitektur der OSZE ist die menschliche 
Dimension zu einem der tragenden Pfeiler mit einem aus-
differenzierten Instrumentarium zur Umsetzung des Men-
schenrechtsschutzes geworden. Deutschland ist einer der
großen Beitragszahler in der OSZE und unterstützt zu-
sätzlich die Arbeit der OSZE in der menschlichen 
Dimension mit umfangreichen freiwilligen Leistungen
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für die Projekte der OSZE-Institutionen und -Missionen.
Dazu kommen die Beiträge durch Bereitstellung von Per-
sonal: Etwa 150 Deutsche werden derzeit zur OSZE se-
kundiert.

Menschenrechtliche Institutionen und Mechanismen
der OSZE sind:

– das Büro für demokratische Einrichtungen und Men-
schenrechte (Office for Democratic Institutions and
Human Rights, ODIHR) mit Sitz in Warschau, das
Wahlbeobachtungsmissionen in den Mitgliedstaaten
organisiert, Menschenrechtsprojekte durchführt und
allgemein die Einhaltung der OSZE-Verpflichtungen
zum Menschenrechtsschutz überwacht (→ 2.4.1)

– der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten mit
Sitz in Den Haag, der auf die Wahrung der Minder-
heitenrechte in den Mitgliedstaaten achtet. Seinem
Einsatz ist es mit zu verdanken, dass die Sprachen-
und Minderheitengesetzgebung in einigen Ländern
Mittel- und Osteuropas die berechtigten Interessen der
dort ansässigen Minderheiten berücksichtigt.

– der Beauftragte für die Medien mit Sitz in Wien, ein
Amt, das auf deutsche Initiative Anfang 1998 ge-
schaffen wurde und derzeit vom ehemaligen Bundes-
tagsabgeordneten Freimut Duve ausgeübt wird. Der
Medienbeauftragte überwacht die Arbeitsbedingun-
gen für Zeitungen sowie Rundfunk- und Fernsehan-
stalten, insbesondere im Hinblick auf ihre Möglich-
keiten zu regierungsunabhängiger Berichterstattung
und berät Regierungen bei der Erstellung einer mo-
dernen Mediengesetzgebung.

– Die Feldmissionen der OSZE (→ 2.4.2).

2.4.1 ODIHR: Büro für Demokratische Institu-
tionen und Menschenrechte

Das „Office for Human Rights and Democratic Institutions“
(ODIHR) führt jährliche Implementierungstreffen durch,
bei denen eine Bestandsaufnahme zur Lage der Menschen-
rechte in den Mitgliedstaaten gemacht wird. Dabei werden
die Entwicklungen im Bereich der „Menschlichen Dimen-
sion“ der OSZE diskutiert und Verstöße gegen das 
menschenrechtliche Regelwerk der OSZE deutlich 
angesprochen. Die Schwerpunkte des letzten Treffens 
(17. bis 27. September 2001) sowie die Vielzahl der behan-
delten Einzelthemen zeigen die Differenziertheit und die
Bandbreite der Tätigkeit der OSZE im Menschenrechtsbe-
reich: Wichtigste übergeordnete Themen der OSZE sind
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Im Rahmen der De-
mokratieförderung geht es um den Aufbau demokratischer
Strukturen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, um
freie und faire Wahlen, Staatsangehörigkeitskonzepte und
auch staatsbürgerliche Erziehung. Zur Rechtsstaatlichkeit
gehören elementare Grundwerte wie die Unabhängigkeit
der Justiz, das Recht auf ein faires und öffentliches Verfah-
ren und Transparenz der Gesetzgebung. 

Der Schutz der Grundfreiheiten, den die demokratischen
und rechtsstaatlichen Strukturen gewährleisten sollen, be-
inhaltet die Freiheit von Folter, die Meinungs-, Informati-
ons- und Pressefreiheit, die Glaubens- und Gewissens-

freiheit, Koalitions- und Versammlungsfreiheit, aber auch
Gleichheits- und Nichtdiskriminierungsrechte. So be-
müht sich die OSZE um den Schutz nationaler Minder-
heiten, z. B. der Sinti und Roma oder jüdischer Minder-
heiten, setzt sich für kulturelle Rechte von Minderheiten
ein und bekämpft aggressive nationalistische Strömungen
und Rassismus. Im Bereich der Förderung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern und der Nichtdiskriminie-
rung von Frauen ist sie um die Einbeziehung geschlechts-
spezifischer Fragestellungen und Aufgabenschwerpunkte
im Rahmen aller ihrer Tätigkeiten bemüht (gender main-
streaming, → A 1.2) und strebt innerhalb ihrer Strukturen
eine Erhöhung des Frauenanteils an. 

ODIHR hat im Berichtszeitraum eine Vielzahl von Semi-
naren und Konferenzen durchgeführt, u. a. zu den Themen
Roma und Sinti (10. bis 13. September 2001 in Bukarest),
wo es um die Umsetzung nationaler Aktionspläne zur
Verwirklichung der Rechte von Sinti und Roma ging, zu
„Kindern in bewaffneten Konflikten“ (Mai 2000), zu
„Wahlen“ (29. bis 31. Mai 2001), wo es um eine Be-
standsaufnahme der Erfahrungen bei der Wahlbeobach-
tung und ein effizientes Follow-up zu den Empfehlungen
der ODIHR-Wahlbeobachtungsmissionen ging, sowie zur
Bekämpfung des Menschenhandels. Eine Konferenz zu
diesem Thema fand auf Einladung des Auswärtigen Amts
am 15./16. Oktober 2001 in Berlin statt (www.auswaerti-
ges-amt.de). Im Mittelpunkt der Konferenz stand die 
Situation in den Zielländern. Es wurden Empfehlungen
erarbeitet für eine wirksamere innen- und zwischenstaat-
liche Zusammenarbeit in den Bereichen Prävention, 
Opferschutz und Strafverfolgung.

Im Bereich der Demokratisierungshilfe reichten die Prio-
ritäten des ODIHR im Berichtszeitraum vom Training für
Mitarbeiter der russischen Menschenrechts-Beauftragten
für Tschetschenien (Kalamanow), über die Intensivierung
der Zusammenarbeit mit den fünf zentralasiatischen Re-
publiken im Rahmen bestehender Vereinbarungen bis hin
zu zusätzlichen Aktivitäten im Bereich der Bekämpfung
von Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

2.4.2 OSZE-Feldmissionen
Die Feldmissionen der OSZE sind eines der wesentlichen
Instrumente der OSZE bei der Frühwarnung, Konflikt-
verhütung und Krisenbewältigung. Sie leisten einen wich-
tigen Beitrag zum gesellschaftlichen Wiederaufbau in der
Nachkonfliktphase in dem durch die 55 Mitgliedstaaten
definierten geographischen Raum von Vancouver bis
Wladiwostok. Die Mandate der Missionen werden vom
Ständigen Rat der OSZE, d. h. im Einvernehmen mit den
Gastländern, verabschiedet. Die Tätigkeit der OSZE-Mis-
sionen stellt ein in dieser Form einzigartiges Instrument
internationaler Unterstützungs-, Beobachtungs- und Be-
ratungsarbeit dar, das auf dem Konsens aller OSZE-Teil-
nehmerstaaten beruht. 

Aufgabe der Feldmissionen ist es, unmittelbar vor Ort
auch Menschenrechtsverletzungen nachzugehen und die
Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards zu
fördern. 19 dieser Feldmissionen bestehen derzeit in den
verschiedenen Teilnehmerstaaten der OSZE. Die Perso-
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nalstärke der Missionen reicht, je nach Bedarf, von eini-
gen wenigen Mitarbeitern z. B. in Turkmenistan bis hin zu
mehreren hundert im Kosovo, in Bosnien und Herzego-
wina oder in Kroatien. Die jeweiligen Mandate der Mis-
sionen sind unterschiedlich, jedoch gehören der Aufbau
zivilgesellschaftlicher, rechtsstaatlicher und demokrati-
scher Strukturen zu den wichtigsten Aufgaben. Daneben
gibt es eine Vielzahl weiterer Missionsaufgaben, etwa
multi-ethnische Polizeiausbildung, Grenzbeobachtung,
Überwachung von Waffenstillständen, Minderheiten-
schutz, Förderung und Schutz der Medienfreiheit, För-
derung des Dialogs insbesondere zwischen ethnischen
Gruppen, die Unterstützung bei der Vereinbarung von 
Autonomieregelungen, Hilfestellung bei der Durch-
führung von Wahlen oder Wirtschafts- und Umweltfragen. 

Gegenwärtig gibt es 19 OSZE-Missionen bzw. OSZE-
Büros mit knapp 1 000 internationalen Mitarbeitern, von
denen Deutschland rund 10 Prozent stellt. Geographisch
sind Missionen der OSZE vor allem auf dem Balkan bzw.
im ehemaligen Jugoslawien (sechs), im Kaukasus sowie
in Zentralasien (neun) im Einsatz. Im Einzelnen gibt es
Missionen in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bos-
nien und Herzegowina, Georgien, Kasachstan, Kirgisis-
tan, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Moldau, Serbien,
Tadschikistan, Tschetschenien, Turkmenistan, Usbekistan
sowie die Beratungs- und Beobachtungsgruppe der OSZE
in Weißrussland; daneben Persönliche Beauftragte für den
Minsk-Prozess (Nagorny-Karabach) und für Zentrala-
sien, sowie den OSZE-Projektkoordinator in der Ukraine.
Besonders im Kaukasus und in Zentralasien hat die OSZE
im Berichtszeitraum ihre Aktivitäten erheblich ausgebaut
und ist dort nun flächendeckend vor Ort präsent. 

Die Leiterinnen und Leiter der Missionen, in der Regel er-
fahrene Berufsdiplomaten, werden vom Amtierenden
Vorsitzenden nach Konsultationen mit betroffenen und in-
teressierten Staaten ernannt. Durch regelmäßige Bericht-
erstattung an den Ständigen Rat der OSZE ermöglichen
die Missionen ein neutrales, nuanciertes Bild der Lage vor
Ort. Sie stellen damit ein einheitliches Informationsbild in
allen Hauptstädten der Teilnehmerstaaten her. Darüber hi-
naus können die Missionen je nach Mandat auch vermit-
telnd tätig werden. Sie haben sich als effizientes Instru-
ment der Konfliktprävention und -bewältigung bewährt. 

Drei Missionen – in Albanien,  Kasachstan und Weißruss-
land – werden derzeit von Deutschen geleitet (Stand: 
15. März 2002). Darüber hinaus sind rund 100 Deutsche
in OSZE-Missionen tätig. Üblicherweise bestehen Lang-
zeitmissionen aus etwa sechs bis zehn Experten; erheblich
größer ist die Mission in Georgien (rund 40 Mitglieder).
Andere Größenordnungen erreichen die OSZE-Mission
im Kosovo (OMIK) mit rund 350 Mitarbeitern, die Kroa-
tien-Mission (rund 80 Mitglieder) sowie die für die Um-
setzung des Dayton-Abkommens und den Aufbau einer
Zivilgesellschaft wichtige Bosnien-Mission der OSZE
(ca. 170 Mitglieder). Der finanzielle und personelle An-
teil der Balkan-Missionen an den gesamten Aktivitäten
der OSZE beträgt rund 80 Prozent, ist aber in den letzten
Jahren tendenziell leicht gesunken, insbesondere auf-
grund der verstärkten krisenpräventiven Arbeit der OSZE
in Zentralasien und im Kaukasus. Deutschland trägt auch
finanziell in erheblichem Maße zu den Aktivitäten der

OSZE bei und ist mit einem Anteil von ca. 10 Prozent
zweitgrößter Beitragszahler.

Die vom Auswärtigen Amt seit Juli 1999 angebotenen
Vorbereitungskurse für ziviles Personal zum Einsatz in in-
ternationalen Friedensmissionen der UNO, OSZE und EU
(→ B 2.6.4) unterstreichen das personelle Engagement
der Bundesregierung für die OSZE. Seither wurden mehr
als 25 Kurse für über 500 Teilnehmer veranstaltet. Durch
die Kurse wurde gleichzeitig eine Personalreserve für in-
ternationale Einsätze aufgebaut. In einer speziellen „Da-
tenbank ziviles Friedenspersonal“ stehen dem Auswärti-
gen Amt inzwischen rund 700 Experten für solche
Einsätze u. a. bei der OSZE zur Verfügung (→ B 2.6.4). 

Internetadresse der OSZE: www.osce.org

2.5 Menschenrechtswächter: Nichtregierungs-
organisationen, Nationale Kommissionen,
Ombudsleute und Institute, Menschen-
rechtsverteidiger 

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Zahl international
operierender nicht staatlicher Organisationen auf dem
Felde der Menschenrechte stark zugenommen. Eine große
Zahl von Nichtregierungsorganisationen registriert sich
anlässlich großer Menschenrechtskonferenzen der Ver-
einten Nationen wie der Weltkonferenz gegen Rassismus
in Durban (August/September 2001, → A, „Brennpunkt:
Rassismus“) oder während der jährlichen Tagungen der
UN-Menschenrechtskommission (MRK 2001: 250 Orga-
nisationen). Nichtregierungsorganisationen sind aus der
internationalen Menschenrechtspolitik nicht mehr wegzu-
denken. Amnesty international (www.amnesty.de), Hu-
man Rights Watch (www.hrw.org) und viele andere haben
mit dazu beigetragen, dass der weltweite Schutz der Men-
schenrechte in den vergangenen Jahrzehnten stärker ins
Blickfeld der Öffentlichkeit gelangt ist und erheblich ver-
bessert wurde. 

Die Nichtregierungsorganisationen spielen eine wichtige
Rolle bei der Durchsetzung der Menschenrechte, beispiels-
weise durch die Mobilisierung einer internationalen Öf-
fentlichkeit gegen menschenrechtsverletzende Regime und
bei der Stärkung einer funktionierenden Zivilgesellschaft,
aber auch in konkreter Projekt- und Lobbyarbeit „vor Ort“.
Sie übernehmen Aufgaben bei der Informationsbeschaf-
fung über Menschenrechtsverletzungen und bei der Über-
wachung der Einhaltung menschenrechtlicher Normen.
Nichtregierungsorganisationen machen auf Einzelschick-
sale von Personen aufmerksam, die Opfer von Folterungen
geworden sind oder denen die Hinrichtung droht. Sie geben
diesen Menschen ein Gesicht, entreißen sie der Anonymität
und ermöglichen es damit der internationalen Öffentlich-
keit, sich direkt für den Schutz ihrer Rechte einzusetzen.
Außerdem leisten sie wertvolle konzeptionelle Beiträge zur
internationalen Menschenrechtsdebatte. Die Bundesregie-
rung begrüßt, dass die Ziele zahlreicher deutscher und in-
ternationaler Nichtregierungsorganisationen und die Ziele
der Menschenrechtspolitik der Bundesregierung einen ho-
hen Grad an Übereinstimmung aufweisen und dass hieraus
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im gemeinsamen Bemühen um Verbesserungen der Lage
der Menschenrechte Synergie-Effekte erzielt werden konn-
ten (→ A 3.4). 

In vielen Staaten bilden Nichtregierungsorganisationen
den Kern einer demokratischen Zivilgesellschaft. Sie zu
unterstützen ist deshalb den internationalen Organisatio-
nen ebenso wie der Bundesregierung auch im Sinne der
Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein An-
liegen. Zu Beispielen für „private-public partnerships“
zwischen Nichtregierungsorganisationen und deutschen
Fördermaßnahmen s. → B 2.6 und Teil → A.

Internationale Zusammenarbeit kann die Arbeit nationa-
ler Einrichtungen ergänzen, aber nicht ersetzen. Nationa-
len Bürgerbeauftragten, Kommissionen und Menschen-
rechtsinstituten kommt deshalb bei der Wahrnehmung
wichtiger Aufgaben des Menschenrechtsschutzes hohe
Bedeutung zu. Wo der Rechtsweg zu lange dauert oder
uneffektiv ist, bieten Petitionskommissionen oder Bür-
gerbeauftrage eine Beschwerdeinstanz, mit deren Hilfe
die Bürger die Verletzung ihrer Rechte durch den Staat
verfolgen können. An die Bürgerbeauftragten – oft als
Ombudsleute bezeichnet40 – kann sich jeder Bürger wen-
den, der glaubt, durch den Staat in seinen Rechten verletzt
zu sein. Sie werden in der Regel von den Parlamenten er-
nannt, sollten aber politisch unabhängig sein, um ihre
Aufgaben unparteiisch ausüben zu können. 

Die Bürgerbeauftragten oder nationalen Menschenrechts-
kommissionen in den über 110 Ländern, in denen solche
Einrichtungen mittlerweile existieren (www.unhchr.ch),
können in ihren Kompetenzen und Verfahrensweisen sehr
unterschiedlich ausgelegt sein. Der „Defensor del Pue-
blo“ (Argentinien, Kolumbien), der „Investigator-Gene-
ral“ (Sambia) oder die „Volksanwaltschaft“ (Österreich)
haben aber gemeinsam, dass sie ohne staatliche Wei-
sungsbefugnis die Hintergründe von Bürgerbeschwerden
ermitteln, in Akten Einsicht nehmen und zwischen Staat
und Bürgern vermitteln können. Über die Parlamente und
die Öffentlichkeit können die Ombudsleute auf die Behör-
den einwirken. Sie bildeten und bilden damit ein wichti-
ges Element im Übergang von der Diktatur zur Demokra-
tie, z. B. in Staaten Lateinamerikas oder in Mittel- und
Osteuropa. In Deutschland nehmen die Petitionsaus-
schüsse des Bundes- und der Landtage die Aufgaben des
Ombudsman wahr. Seit 1995 haben auch die EU-Institu-
tionen einen Ombudsman (Europäischer Bürgerbeauf-
tragter, zurzeit Jacob Söderman, Finnland, → B 2.2.1). 

Nationale Kommissionen zur Aufarbeitung zurückliegen-
der Menschenrechtsverletzungen, ob in zivilgesellschaft-
licher, staatlicher oder gemischter Zusammensetzung,
leisten für die Bewältigung von Lasten der Vergangenheit
und für die Versöhnung von verfeindeten Bevölkerungs-
gruppen oft eminent wichtige Beiträge. Die Beiträge die-
ser Wahrheits- oder Versöhnungskommissionen haben in
vielen Fällen – Guatemala, Mexiko, Südafrika u. a. m. –
dazu geführt, dass verdecktes Unrecht der Vergangenheit

aufgeklärt, Strafverfolgungen eingeleitet und damit eine
wichtige Grundlage für die gesellschaftliche Aussöhnung
gelegt wurde. Auch die Bekämpfung der Straflosigkeit
(→ C 4) ist durch diese Kommissionen gestärkt worden,
auch wenn die Ermittlungen der Kommissionen meist
nicht unmittelbar gerichtsverwertbaren Charakter haben.
Obwohl es in vielen Fällen nicht zur Strafverfolgung
kommt, wirken die nationalen Kommissionen vorbeu-
gend und „läuternd“; schon indem sie geschehenes Un-
recht historisch festhalten, erfüllen sie eine wesentliche
Vorbedingung für Wiedergutmachung und Versöhnung. 

Ein weiteres wichtiges zivilgesellschaftliches Instrument
im System des nationalen Menschenrechtsschutzes sind
Menschenrechtsinstitute. Sie sollen die vorhandenen
staatlichen und nicht staatlichen Institutionen ergänzen
und vernetzen. Auf einem 1993 von der UNO in Paris ver-
anstalteten Treffen wurden gemeinsame Standards und
Aufgaben für die nationalen Menschenrechtsinstitute
festgelegt. Demzufolge müssen die Institute von der Re-
gierung unabhängig sein; neben Forschungsaufgaben sol-
len sie die Menschenrechtssituation im In- und Ausland
beobachten, die Politik in Menschenrechtsfragen beraten,
Projekte im In- oder Ausland durchführen und menschen-
rechtsbezogene Bildung anbieten. Inzwischen gibt es
zahlreiche Institute. Hervorhebenswert sind das Dänische
Zentrum für Menschenrechte oder das inter-amerikani-
sche Institute of Human Rights in Costa Rica. In Deutsch-
land wurde am 9. März 2001 das Deutsche Institut für
Menschenrechte mit Sitz in Berlin gegründet (→ Kasten).
Die Menschenrechtskommission verabschiedet jährlich
eine Resolution, die sich unter dem Tagesordnungspunkt
„Effektives Funktionieren von Menschenrechtsmechanis-
men“ mit Nationalen Institutionen für die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte befasst (Resolution
2001/80 der 57. MRK, www.unhchr.ch).

Besondere Beachtung verdient schließlich der Schutz von
so genannten Menschenrechtsverteidigern, die wegen ih-
res Engagements – oft unter aufopferungsvollen, ja le-
bensgefährlichen Bedingungen – für die Menschenrechte
in ihren Staaten behindert, benachteiligt, verfolgt und
manchmal getötet werden. Diese Menschenrechtsverteidi-
ger – Rechts- und Staatsanwälte und Richter, Gewerk-
schafter, Wissenschaftler, Publizisten, Angehörige von
Kirchen oder anderen Religionsgemeinschaften u. a. m. –
spielen für die Überwachung der Menschenrechtslage und
die Mahnung zur Einhaltung der Menschenrechte in ihren
Staaten eine oft herausragende Rolle. Aus eben diesem
Grund sind sie häufig staatlichen Repressionen ausgesetzt,
die von ungerechtfertigten Verhaftungen über Entzug der
Berufszulassung bis hin zu physischem Druck, im Ex-
tremfall mit Todesfolge, reichen können. Menschenrechts-
verteidiger bedürfen deshalb des internationalen Schutzes
durch internationale Aufmerksamkeit. In vielen Fällen hat
internationale Wachsamkeit und die Herstellung von Öf-
fentlichkeit, die häufig von Nichtregierungsorganisationen
ausgingen, zu einem besseren Schutz engagierter Men-
schenrechtsverteidiger beigetragen sowie dazu, dass sie
ihre Tätigkeit in ihren Ländern fortsetzen konnten. Die Er-
klärung zu den Menschenrechtsverteidigern, die die UN-
Generalversammlung am 10. Dezember 1998, d. h. zum
50. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte, annahm, sowie die jährlichen Resolutionen der

40 Das Wort stammt aus dem Schwedischen, wo der erste Justiz-
Ombudsmann schon 1809 eingerichtet wurde.
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Menschenrechtskommission zu Menschenrechtsverteidi-
gern (www.unhchr.ch) stellen wichtige politische Beru-
fungsgrundlagen dar, aufgrund derer in konkreten Fällen
die Rechte von Menschenrechtsverteidigern gegenüber
Regierungen geltend gemacht werden können. Im Jahr
2000 hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen Hina
Jilani (Pakistan) zur Sonderbeauftragten für Menschen-
rechtsverteidiger ernannt.

„Tausende von Menschenrechtsverteidigern in aller
Welt kämpfen für das Recht, ihre Tätigkeit frei von
staatlicher Drangsalierung nachgehen zu können. Sie
tun dies oft gegen massive Widerstände und unter sehr
großen persönlichen Risiken und Opfern. Ihnen muss
dringend geholfen werden.“

Rede von Bundesaußenminister Fischer am 22. März
2000 vor der 56. Menschenrechtskommission in Genf. 

Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschen-
rechtspolitik und humanitäre Hilfe hat erste Schritte ein-
geleitet, um die Zusammenarbeit von Organisationen in
Deutschland zu erleichtern, die Menschenrechtsverteidi-
ger unterstützen, die nach Deutschland kommen, weil sie
aus Furcht vor Repressionen ihr Land vorübergehend ver-
lassen müssen (zur Arbeit des Beauftragten → Einlei-
tung).

Internetadressen:

Europäischer Bürgerbeauftragter 
www.euro-ombudsman.eu.int 

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages
www.bundestag.de/gremien/a2 

International Ombudsman Institute 
www.law.ualberta.ca/centres/ioi 

Deutsches Institut für Menschenrechte

Am 8. März 2001 beschloss die Gründerversammlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) die Grün-
dung und Satzung des DIMR. Inzwischen wurde die Satzung genehmigt und das Institut als Verein eingetragen. Die
Gemeinnützigkeit seiner Aufgabenerfüllung ist anerkannt. Das Kuratorium ist gewählt, hat sich konstituiert und meh-
rere Sitzungen abgehalten. Es hat den Vorsitzenden (Werner Lottje, „Forum Menschenrechte“) und die beiden Stell-
vertreterinnen bestimmt. Die stellvertretende Direktorin des Instituts, Frauke Seidensticker (ehemalige Generalse-
kretärin der schweizer Sektion von amnesty international) hat ihre Arbeit im Oktober 2001 aufgenommen. Die Stelle
des Direktors wurde in einer Kuratoriumssitzung am 15. Mai 2002 mit Percy MacLean, Vorsitzender Richter am Ver-
waltungsgericht Berlin, besetzt. Weitere Personaleinstellungen sind erfolgt. Die Räume in Berlin sind bezogen. In ei-
ner Klausurtagung am 29. November 2001 hat das Kuratorium erste Festlegungen für seine inhaltliche Arbeit getrof-
fen.

Wichtiger Anstoß für die Gründung des Instituts war eine einstimmig verabschiedete Entschließung des Deutschen
Bundestages am 7. Dezember 2000 aus Anlass des Tages der Menschenrechte (Bundestagsdrucksache 14/4801). Darin
spricht sich der Deutsche Bundestag für die Gründung eines unabhängigen Deutschen Instituts für Menschenrechte
aus und fordert die Bundesregierung auf, in enger Abstimmung mit den Nichtregierungsorganisationen und der Wis-
senschaft die hierfür notwendigen Schritte einzuleiten. Diese Aufgabe, damit auch die Koalitionsvereinbarung zwi-
schen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bündnis 90/Die GRÜNEN vom 20. Oktober 1998, hat die
Bundesregierung erfüllt.

Die Bundestagsentschließung war das einvernehmliche Ergebnis eines längeren und breit angelegten Diskussions-
prozesses, an dem sich insbesondere Vertreter des „Forum Menschenrechte“ als Dachorganisation der Nichtregie-
rungsorganisationen (www.forum-menschenrechte.de), die Wissenschaft, die Bundestagsfraktionen und die Bundes-
regierung beteiligten. Dieses Einvernehmen ist nach Auffassung der Bundesregierung besonders hoch einzuschätzen,
weil es die Gründung des Instituts im Konsens aller beteiligten Kräfte ermöglichte.

Es besteht Einigkeit darüber, dass das Institut eine Einrichtung der Zivilgesellschaft sein soll. Konsens besteht auch
über die Aufgaben, die das Institut erfüllen soll. Dies sind:

– Information und Dokumentation

– praxisbezogene Forschung

– Politikberatung

– menschenrechtsbezogene Bildungsarbeit im Inland

– internationale Zusammenarbeit.

Das Institut soll dabei auch die ihm nach den Pariser Grundsätzen der Vereinten Nationen (Dok. A/RES/48/134 vom
4. März 1994, → B 2.5) zugedachte Aufgabe erfüllen, die innerstaatliche Menschenrechtslage zu beobachten und zu
verbessern.
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2.6 Maßnahmen der Bundesregierung zur
Prävention von Menschenrechtsver-
letzungen und zur Förderung der 
Menschenrechte im Ausland

Es gibt eine klare Wechselbeziehung zwischen Menschen-
rechtsverletzungen einerseits und zwischenstaatlichen und
internen Konflikten andererseits: Systematische Men-
schenrechtsverletzungen geschehen im Zusammenhang
mit zwischen- oder innerstaatlichen bewaffneten Konflik-
ten, Konflikte entstehen aber umgekehrt auch da, wo Men-
schenrechte systematisch verletzt werden. Die Hochkom-
missarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte Mary
Robinson hat in diesem Sinne festgestellt: „Die Men-
schenrechtsverletzungen von heute sind die Kriege von
morgen“. Deshalb sind die vielfältigen Anstrengungen der
Bundesregierung zur Konfliktverhütung und -bewältigung
zugleich ein wichtiger Beitrag zur Prävention von Men-
schenrechtsverletzungen; umgekehrt sind Maßnahmen,
die die Achtung der Menschenrechte sicherstellen, gleich-
zeitig Maßnahmen zur Konfliktprävention. 

Die Bundesregierung hat im Jahre 2000 ein Gesamtkon-
zept zur zivilen Krisenprävention, Konfliktlösung und
Friedenskonsolidierung erstellt und dem Bundessicher-
heitsrat zur Kenntnis gebracht. Dieses Konzept hat die
Bündelung verschiedener Politikbereiche zu einer
kohärenten Präventionsstrategie zum Ziel: 

Der erwähnte breite Konsens spiegelt sich in der Zusammensetzung der Gremien des DIMR wieder. Mitglieder der
Gründerversammlung waren drei Vertreter des „Forum Menschenrechte“, ein Vertreter der Wissenschaft, eine Ver-
treterin der Medien, ein Mitglied mit Bezug zu internationalen Organisationen, zwei Mitglieder des Menschen-
rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und der Beauftragte für Menschenrechtsfragen der Bundesregierung
im Bundesministerium der Justiz. Im 16-köpfigen Kuratorium sind als stimmberechtigte Mitglieder vertreten: die
Gründungsmitglieder (mit Ausnahme des Vertreters der Bundesregierung), drei Mitglieder von Menschenrechtsaus-
schüssen der Vereinten Nationen, ein Vertreter der Bundesbeauftragten für Ausländerfragen und eine Vertreterin des
UNHCR. Als Vertreter ohne Stimmrecht gehören dem Kuratorium an: der Beauftragte der Bundesregierung für Men-
schenrechtsfragen (Bundesministerium der Justiz), der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik
und Humanitäre Hilfe (Auswärtiges Amt), ein Vertreter des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung sowie ein vom Bundesrat benannter Vertreter. In dem Fehlen des Stimmrechts für die drei Vertreter
der Bundesressorts und des Bundesrats kommt das Einvernehmen darüber zum Ausdruck, dass das Institut eine Ein-
richtung der Zivilgesellschaft sein soll (info@institut-fuer-menschenrechte; Webseite im Aufbau). 

Gesamtkonzept der Bundesregierung zur zivilen
Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskon-
solidierung

Konfliktprävention oder der weitgehend synonym ge-
brauchte Begriff „Krisenprävention“ umfasst

– die Prävention im engeren Sinne, also das Bemühen,
die gewaltsame Austragung eines sich abzeichnen-
den Konflikts abzuwenden;

– die Beilegung bereits ausgebrochener Konflikte, vor
allem durch Friedenseinsätze der Vereinten Nationen
bzw. mit einem Mandat der UNO;

– die Friedenskonsolidierung, auch als „post-conflict
conflict-prevention“ bezeichnet.

Die Politik der Bundesregierung ist diesen Zielen seit
langem verpflichtet. Sie stellen sich jedoch nach dem
Ende des Kalten Krieges und zunehmendem Staatenzer-
fall in- und außerhalb Europas mit neuer Dringlichkeit.
Deshalb hat die Bundesregierung unter Federführung
des Auswärtigen Amts im Jahr 2000 ein Gesamtkonzept
zur „zivilen Krisenprävention, Konfliktlösung und Frie-
denskonsolidierung“ abgestimmt (www.auswaertiges-
amt.de). Dieses stellt noch deutlicher die Konflikt-
prävention als Querschnittsaufgabe heraus, die in
verschiedenen Politikbereichen umzusetzen ist. Dabei
müssen Staat und Zivilgesellschaft zusammenwirken.
Nationale Maßnahmen sind in die Friedensbemühungen
auf europäischer und internationaler Ebene unter dem
Dach der Vereinten Nationen, des Europarats, der G-8,
der OSZE, der Europäischen Union, der NATO sowie
auch außereuropäischer Regionalorganisationen wie der
OAU eingepasst. 

Der zentralen Aufgabe deutscher Politik im internationa-
len Rahmen – Erhalt oder Schaffung des Friedens und
Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen – dient
der gesamte politische Dialog mit anderen Staaten, so-
wohl auf bilateraler wie auf multilateraler Basis. Diese
überwölbenden Politikinstrumente werden durch spezifi-
sche Instrumente zur Friedenswahrung und zur Förderung
der Menschenrechte im Ausland ergänzt, d. h. mit vielfäl-
tigen konkreten Vorhaben, mit denen die Bundesregie-
rung mittelbar oder unmittelbar politische, soziale, wirt-
schaftliche und ökologische Stabilität in aller Welt
fördert. Zum multilateralen Wirkungskreis zählen die
Maßnahmen der Vereinten Nationen, zu deren Gesamt-
Haushalt Deutschland über seinen Regelbeitrag fast ein
Zehntel beiträgt (2002: 9,845 Prozent); des Weiteren die
Unterstützung von Maßnahmen zur Krisenprävention und
zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen im
Rahmen des Europarats oder der OSZE (→ B 1 und B 2);
aber beispielsweise auch die Unterstützung der interna-
tionalen Strafgerichtsbarkeit mit ihrer auch general-
präventiven Wirkung. 

Daneben fördert die Bundesregierung die Menschen-
rechte mit vielfältigen Vorhaben auf bilateraler Basis,
z. B. im Rahmen ihrer bilateralen Entwicklungszusam-
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menarbeit. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich 
– Stichwort Kohärenz – auch aus anderen Politikberei-
chen anführen. So dient z. B. die unter der politischen
Verantwortung des Auswärtigen Amts vom Bundesminis-
terium für Verteidigung durchgeführte – und ihrerseits
streng an die Einhaltung der Menschenrechte gekoppelte –
Ausstattungshilfe für die Streitkräfte afrikanischer Länder
gezielt der Stärkung regionaler Fähigkeiten zur Krisen-
prävention und Friedenserhaltung und damit der Ver-
hinderung von Menschenrechtsverletzungen. Auch ein
Vorhaben zur Entsendung deutscher Justizvollzugsbeam-
ter zur UN-Übergangsverwaltung im Kosovo hat eine
präventive Zielsetzung: Durch dieses Projekt soll zum ei-
nen die Strafverbüßung von Kriegsverbrechern unter-
stützt werden – Stichworte Bekämpfung der Straflosigkeit
und Generalprävention –, zum anderen der Aufbau eines
rechtsstaatlichen und menschenrechtskonformen Straf-
vollzuges im Kosovo.

Hier zeigt sich immer wieder: Schon geringe finanzielle
Unterstützung kann viel bewirken. Auch mit geringem
materiellen Aufwand herbei geführte Anstöße, etwa zu
Aufklärung und Bewusstseinsbildung in Menschen-
rechtsfragen, können große Wirkung zeigen und erheblich
dazu beitragen, die Lage der Menschenrechte in einem
Land zu verbessern.

In Erfüllung des Bundestagsbeschlusses vom 5. April 2001
(Beschlussempfehlung Bundestagsdrucksache 14/5795)
wird im folgenden Abschnitt anhand von Beispielen aus
den Geschäftsbereichen des Auswärtigen Amtes und des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung eine Reihe konkreter Maßnahmen be-
schrieben, die die Prävention von Konflikten und Men-
schenrechtsverletzungen und die Förderung der Men-
schenrechte im Ausland zum Ziel haben. Auf die Förderung
der Menschenrechte und die immanent konfliktpräventiven
Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Entwicklungszu-
sammenarbeit wird in Abschnitt → A 7 eingegangen. Die
hier beschriebenen Maßnahmen umfassen: 

– Unterstützung friedenserhaltender Maßnahmen, 

– Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte im
Ausland,

– Maßnahmen der Demokratisierungshilfe einschließ-
lich der Wahlbeobachtung, 

– das Programm zur Ausbildung und Entsendung von
Zivilpersonal für internationale Friedensmissionen, 

– die zivilen Friedensdienste. 

2.6.1 Unterstützung friedenserhaltender 
Maßnahmen

Zunächst nur für das Haushaltsjahr 2000, dann auch für
2001 hatte der Deutsche Bundestag eine signifikante 
Erhöhung des Titels für die Unterstützung friedenser-
haltender Maßnahmen durch das Auswärtige Amt um 
10,22 Mio. Euro (20 Mio. DM) auf 14,62 Mio. Euro 
(28,6 Mio. DM) beschlossen. Mit der Erhöhung des Mittel-
ansatzes verbunden war eine Ausweitung der Zweckbe-

stimmung auf internationale Maßnahmen der Krisen-
prävention und Konfliktbewältigung. Für 2002 wurden die
Mittel in großen Teilen verstetigt. Daneben werden Sonder-
mittel aus dem Maßnahmenpaket der Bundesregierung zur
Bekämpfung des internationalen Terrorismus zur Bearbei-
tung solcher Konflikte eingesetzt, welche den Nährboden
für internationalen Terrorismus abgeben. Im Ergebnis wer-
den im Jahr 2002 rund 19 Mio. Euro für ein Maßnahmen-
paket mit folgenden Schwerpunkten zur Verfügung stehen:

– ziviles Personal und materielle Unterstützung für UN-
Friedensmissionen;

– Förderung konfliktbearbeitender Einzelprojekte von
Nichtregierungsorganisationen;

– Unterstützung von Friedensprozessen und Konflikt-
bearbeitungsinstrumenten der UN und der Regional-
organisationen.

Eine detaillierte Aufstellung der geförderten Projekte ent-
hält der Bericht der Bundesregierung zur Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und den Vereinten Nationen
im Jahr 2001 (www.auswaertiges-amt.de), der ausführ-
lich auf den deutschen Beitrag zu den friedenserhaltenden
Maßnahmen sowie parallel zur konzeptionellen und ope-
rativen Behandlung der Verhütung bewaffneter Konflikte
im Rahmen der Vereinten Nationen eingeht.

Darüber hinaus leistet das Auswärtige Amt mit der Finan-
zierung der Entsendung von insgesamt 516 Polizeibeam-
ten des Bundes und der Länder auf den Balkan, 152 nach
Bosnien und Herzegowina (bis zu 5,25 Mio. Euro im Jahr
2002) und 364 in den Kosovo (bis zu 10 Mio. Euro pro Jahr
seit 2000) einen weiteren wichtigen Beitrag zur flankie-
renden Unterstützung von UN-Missionen. Von der Wie-
derherstellung und Sicherung rechtsstaatlicher Verhält-
nisse und dem Aufbau einer lokalen Polizei gehen
nachhaltige Impulse für die Herausbildung demokrati-
scher Strukturen in den jeweiligen Zivilgesellschaften aus.

2.6.2 Projekte zur Förderung der Menschen-
rechte im Ausland 

Seit dem Haushaltsjahr 2000 sind im Haushalt des 
Auswärtigen Amts Mittel für die Unterstützung von Maß-
nahmen zur Förderung der Menschenrechte im Ausland
eingestellt. Diese Mittel beliefen sich im Jahr 2000 auf
1,585 Mio. Euro, im Haushaltsjahr 2002 auf 2,173 Mio.
Euro. Im Jahr 2002 stehen außerdem Sondermittel im
Rahmen des „Stabilitätspakts für Afghanistan“ (→ C,
„Brennpunkt: Afghanistan) in Höhe von einer Million
Euro zur Verfügung.

Mit diesen Mitteln werden Projekte in aller Welt unter-
stützt, die geeignet sind, einen möglichst konkreten Bei-
trag zur Verbesserung der Menschenrechtslage in Dritt-
staaten zu leisten. Ein substanzieller Anteil dieses Titels
wird für Projekte des Büros der Hochkommissarin für
Menschenrechte und Vorhaben anderer UN-Institutionen
(z. B. der Abteilung für Frauenförderung im UN-Sekreta-
riat) eingesetzt; ein weiterer substanzieller Teil zur Förde-
rung von Projekten von Nichtregierungsorganisationen,
z. B. bei Vorhaben zur Menschenrechtserziehung, zur
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2.6.3 Wahlbeobachtung und Demokratisie-
rungshilfe

Verbesserungen beim Schutz und der Förderung von
Menschenrechten gehen weltweit unmittelbar mit der
Förderung demokratischer Strukturen einher. Obwohl in
einigen Ländern Rückfälle in diktatorische Praktiken be-
obachtet werden mussten, ist doch in den letzten Jahren
eine erfreuliche Zahl von Staaten zu demokratischen Re-
gierungsformen übergegangen. Insbesondere in Staaten,
die am Anfang des Übergangs zu mehr Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie stehen, ist eine kontinuierliche beglei-
tende Unterstützung mit dem Ziel der Festigung demo-
kratischer Strukturen notwendig. Wichtige Instrumente
deutscher Demokratisierungshilfe sind Maßnahmen im
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, die Unter-
stützung bei der Vorbereitung und Durchführung von
Wahlen und Wahlbeobachtung sowie Parlamentshilfe. 

– Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit unter-
stützt die Bundesregierung Demokratisierungspro-
zesse u. a. durch Vorhaben der politischen Bildungs-
arbeit, die Förderung unabhängiger Medien und
Journalistenausbildung, durch die Zusammenarbeit
mit Parteien und Parlamenten, durch Rechts- und Jus-
tizreformvorhaben, Maßnahmen der demokratischen
Dezentralisierung und die Stärkung kommunaler
Selbstverwaltung, durch die Förderung der politischen
Partizipation der Zivilgesellschaft und benachteiligter
Gruppen, insbesondere auch der Frauen, u. a. m. Auch
Maßnahmen aus den Bereichen Verwaltungsreform
und Unterstützung marktwirtschaftlicher Strukturen
tragen zur Konsolidierung demokratischer Ordnungen
bei. Im Rahmen des TRANSFORM-Programms der
Bundesregierung wurden die Staaten Mittel- und Ost-
europas und die „Neuen unabhängigen Staaten“
(NUS) mit dem Ziel unterstützt, die Grundlagen der
Demokratie zu festigen und die Voraussetzungen für
die Einführung eines funktionierenden marktwirt-
schaftlichen Systems zu verbessern. 

– Im Zusammenhang mit der Unterstützung bei der Vor-
bereitung und Durchführung von Wahlen unterstützt
die Bundesregierung sowohl Projekte im Rahmen der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union als auch bilaterale Vorhaben. Für
die Förderung von über 60 Projekten zur Vorbereitung
von Wahlen wurden im Berichtszeitraum knapp 
3,5 Millionen Euro aufgewendet. Die Schwerpunkte
lagen in diesem Zeitraum bei südosteuropäischen
Staaten sowie bei verschiedenen Ländern in Afrika
und Asien. So wurde z. B. in Albanien ein Projekt zum
Aufbau eines Datenzentrums für die Kommunalwah-
len im Jahre 2000 mit 130 000 Euro und in Kambod-
scha im Jahre 2001 die Beschaffung eines neuen 
Computersystems zur Wählererfassung für die Ge-
meindewahlen mit 270 000 Euro unterstützt.

Der Wahlbeobachtung kommt eine mehrfache Funk-
tion zu: Zum einen dient sie der Kontrolle von Wahlen,
indem sie deren Vorbereitung und Durchführung ver-
folgt und kritisch bewertet, zum anderen verdeutlicht

Stärkung von Menschenrechtsgruppen und dem Schutz
von Menschenrechtsverteidigern, zur Unterstützung von
Projekten gegen die weibliche Genitalverstümmelung
u. a. m. Dem Deutschen Institut für Menschenrechte 
(→ B 2.5) wurden aus diesem Titel im Haushaltsjahr 2002
rund 460 000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Verwendungsbeispiele aus dem Haushaltsjahr 2002

– Unterstützung der Büros der Hochkommissarin für
Menschenrechte in Kambodscha (75 000 Euro) und
in Kolumbien (130 000 Euro); das Büro in Kolum-
bien, das der Beobachtung und Verbesserung der
dortigen Menschenrechtslage dient, unterstützt die
Bundesregierung seit 1998; 

– Unterstützung eines Projekts zur Bekämpfung der
weiblichen Genitalverstümmelung einer lokalen
Nichtregierungsorganisation in Tansania (rund
30 000 Euro seit 1999); 

– Unterstützung eines Projekts der UN-Abteilung für
Frauenförderung zur Umsetzung des Frauen-
rechtsübereinkommens (CEDAW, → A 2; rund
110 000 Euro); 

– Unterstützung der Wahrheitskommission in Panama
bei der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzun-
gen während der Militärdiktatur (rund 17 000 Euro); 

– Zuwendung an das Büro der Hochkommissarin für
Menschenrechte zur Unterstützung nationaler Men-
schenrechtsinstitutionen (100 000 Euro); der Bera-
tenden Dienste (→ B 2.3.5; 200 000 Euro) sowie der
Sonderberichterstatter und anderer Mechanismen der
Menschenrechtskommission (projektiert 75 000 Euro);

– Unterstützung der Menschenrechtskammer in Sara-
jewo (15 000 Euro); 

– Unterstützung des Anti-Folterfonds sowie der Anti-
Diskriminierungs-Einheit im Büro der Hochkom-
missarin für Menschenrechte (130 000 Euro bzw.
50 000 Euro); 

– Unterstützung von Medienprojekten im Bereich der
Menschenrechtserziehung einer palästinensischen
und einer russischen Nichtregierungsorganisation
(insgesamt ca. 30 000 Euro); 

– Unterstützung der Internationalen Juristenkommis-
sion (ICJ) für eine Bestandsaufnahme der vorhande-
nen rechtlichen Normen in Afghanistan (120 000
Euro);

– Finanzierung der „Ersten Konsultation afghanischer
Frauen“ in Kabul (6. bis 8. März 2002, → C, „Brenn-
punkt: Afghanistan) und eines Internationalen
Workshops über Menschenrechte in Afghanistan in
Kabul (9. März 2002; insgesamt ca. 200 000 Euro);

– Unterstützung eines UNICEF-Projekts zur Wieder-
errichtung des Schulwesens in Afghanistan („Back
to School-Programm“) unter besonderer Berück-
sichtigung der Belange afghanischer Mädchen und
Frauen (300 000 Euro).
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sie das Interesse der internationalen Gemeinschaft an
der demokratischen Entwicklung eines Landes und
stellt eine wichtige Maßnahme zur Förderung der bür-
gerlichen und politischen Menschenrechte dar. Um
die Anforderungen an Deutschland zu erfüllen, sich an
internationalen Wahlbeobachtungsmissionen zu betei-
ligen, sind die jährlich dafür zur Verfügung gestellten
Mittel von 1999 bis 2001 von knapp 1,8 Mio. Euro auf
über 3,4 Mio. Euro fast verdoppelt wurden. Aber auch
die personellen Anforderungen an Deutschland bei der
Vorbereitung, Durchführung und Beobachtung von
Wahlen, sind im Berichtszeitraum weiter gestiegen.
Zu den 37 internationalen Wahlbeobachtungsmissio-
nen der EU bzw. der OSZE, die im Berichtszeitraum
statt fanden, wurden insgesamt 255 deutsche Wahlbe-
obachter entsandt (darunter z. B. die OSZE- Beobach-
tung der Präsidentschaftswahlen in Russland 2000: 
23 Teilnehmer aus Deutschland; Präsidentschaftswah-
len in Belarus 2001: 14 Wahlbeobachter aus Deutsch-
land; zu den OSZE-Feldmissionen → B 2.4.2). 

– Für die Unterstützung ausländischer Parlamente wer-
den von der Bundesregierung jährlich 512 000 Euro
bereitgestellt. Hierbei handelt es sich in erster Linie
um Sachspenden wie Fachliteratur für die Parlaments-
bibliotheken oder Büroausstattung. So wurden z. B.
im Jahr 2001 für Burkina Faso Fotokopierer im Wert
von 25 000 Euro übergeben. Diese Förderung dient
dazu, die Arbeitsbedingungen gewählter Interessen-
vertretungen in einzelnen Ländern zu verbessern. 

2.6.4 Vorbereitung ziviler Fachkräfte für den
Einsatz in internationalen Friedens-
missionen

Zivile Friedensmissionen der Vereinten Nationen und der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE) leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur
Konfliktprävention, zum Krisenmanagement und dem
Wiederaufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen nach ei-
nem Konflikt. Sie haben damit auch wesentlichen Anteil
am Schutz und der Förderung der Menschenrechte in Kri-
sengebieten. Die Aufgaben derartiger Friedensmissionen
sind äußerst vielschichtig und verbinden zivile, polizeili-
che und teilweise militärische Komponenten miteinander.
Dementsprechend umfassend sind die Mandate solcher
Missionen. Sie reichen von der Überwachung eines Waf-
fenstillstands über den Aufbau ziviler Strukturen, polizei-
liche Aufgaben, Beobachtung der Menschenrechtssitua-
tion sowie Demokratisierung und Wahlbeobachtung bis
hin zu Aufgaben an der Schnittstelle zu strukturorientier-
ten Maßnahmen der Entwicklungshilfe im weitesten
Sinne.

Dementsprechend wichtig ist eine sorgfältige Auswahl
und gründliche Vorbereitung des zivilen Personals, das in
internationalen Friedensmissionen zum Einsatz kommt.
Das Auswärtige Amt hat daher im Jahr 1999 ein speziel-
les Programm ins Leben gerufen, um potenzielle Missi-
onsteilnehmer bereits im Vorfeld auf ihren schwierigen
Einsatz vorzubereiten. Seitdem haben über 500 deutsche
und ausländische Teilnehmer einen Vorbereitungskurs

durchlaufen. Die deutschen Kursteilnehmer werden in
eine Personalreserve aufgenommen, die bei Bedarf ggf.
auch kurzfristig zum Einsatz gebracht werden kann. Das
Auswärtige Amt unterstützt durch die Entsendung dieser
zivilen Fachkräfte die Missionen der UNO und der OSZE
und stärkt damit deren Handlungsfähigkeit bei der zivilen
Krisenprävention und Konfliktregelung.

Das Zentrum für internationale Friedenseinsätze“
(ZIF)

Um den seit Jahren wachsenden Anforderungen aus
dem internationalen Bereich bei zivilem Friedensperso-
nal besser Rechnung tragen zu können, hat das Auswär-
tige Amt im April 2002 das „Zentrum für internationale
Friedenseinsätze“ (ZIF) mit Sitz in Berlin gegründet.
Das ZIF deckt das gesamte Aufgabenspektrum im Be-
reich ziviles Friedenspersonal ab: von der Rekrutierung
über die Vorbereitung bis hin zur einsatzbegleitenden
Betreuung und Nachbetreuung. Mit dem ZIF leistet das
Auswärtige Amt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung
der Infrastruktur der Krisenprävention und zivilen Kon-
fliktbearbeitung.

2.6.5 Der zivile Friedensdienst 
Beim Zivilen Friedensdienst (Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) arbeiten staatliche und nicht staatliche Trä-
ger zusammen. Mittels des Einsatzes qualifizierter Fach-
kräfte von anerkannten Entwicklungsdiensten soll der 
gewaltfreie Umgang mit Konflikten und Konfliktpoten-
zialen gefördert werden, z. B. durch Vermittlung bei Kon-
flikten zwischen Angehörigen verschiedener Interessen-
gruppen, Ethnien und Religionen; durch Stärkung
vorhandener Ansätze zur Versöhnung und Friedenssiche-
rung sowie durch Beiträge zum Wiederaufbau. Zahlreiche
Maßnahmen, wie beispielsweise die Unterstützung von
Menschenrechtsgruppen, dienen unmittelbar dem Schutz
der Menschenrechte. Die Aufgaben im Rahmen des ZFD
werden unter Verantwortung des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung dem
Deutschen Entwicklungsdienst (DED) in Zusammenar-
beit mit weiteren fünf anerkannten Entwicklungsdiensten
(Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V., Dienste
in Übersee, Eirene, Weltfriedensdienst und Christliche
Fachkräfte International), dem Forum Ziviler Friedens-
dienst e.V. und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden e.V. übertragen. Innerhalb der ersten 18 Monate
des ZFD wurden für die mehrjährigen Einsätze von 
124 Friedensfachkräften rund 30 Mio. Euro bereit gestellt
(www.bmz.de).

B 3 Die internationalen menschenrechtlichen
Verpflichtungen Deutschlands

Einführung: Internationale Überprüfungsverfahren
über die Umsetzung in Deutschland

In den internationalen und regionalen Menschenrechtsü-
bereinkommen sowie auf Grundlage von Beschlüssen der
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zuständigen Organe der Vereinten Nationen und des Eu-
roparats sind im Wesentlichen drei Verfahren zur Über-
prüfung der in diesen Übereinkommen festgelegten Be-
stimmungen in den Vertragsstaaten vorgesehen: 

– Berichtsverfahren

– Besuchsverfahren 

– Beschwerdeverfahren. 

Danach können entweder 

– nach den Übereinkommen dazu legitimierte interna-
tionale Organe die Einhaltung der vertraglichen Ver-
pflichtungen in einem bestimmten Land nach einem
festgelegten Berichtsverfahren prüfen, oder 

– nach den Übereinkommen dazu legitimierte interna-
tionale Organe Beschwerden oder andere Rechtsmit-
tel von Personen, Gruppen oder Staaten behandeln,
die Verstöße eines Vertragsstaats gegen seine vertrag-
lichen Verpflichtungen geltend machen, oder 

– hierfür mandatierte Organe (Ausschüsse oder Sonder-
berichterstatter) Besuche in dem betreffenden Land
durchführen, z. T. auch auf Ad-hoc-Basis. 

Diese Verfahren bilden eine Schnittstelle zwischen inner-
staatlicher und internationaler Ebene des Menschen-
rechtsschutzes. Zum Abschluss ihrer Untersuchungen
nehmen die Überprüfungsorgane – meist öffentlich – Stel-
lung, geben Empfehlungen ab oder sprechen – im Falle
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – 
Urteile aus. Dieser Berichtsabschnitt legt dar, wie
Deutschland im Berichtszeitraum seinen Verpflichtungen
gemäß internationalen und regionalen Menschenrechtsü-
bereinkommen nachgekommen ist und welche Verfahren
es mit Bezug auf Deutschland gegeben hat. 

Berichtsverfahren

Gemäß ihren Verpflichtungen aus internationalen Men-
schenrechtsübereinkommen legt die Bundesregierung
über die Verwirklichung der in diesen Übereinkommen
festgelegten Rechte in Deutschland regelmäßig in so ge-
nannten Staatenberichten an internationale Ausschüsse
Rechenschaft ab. Die Bundesregierung berichtet darin,
wie die einzelnen in den Übereinkommen festgelegten
Rechte in Deutschland garantiert werden, welche Maß-
nahmen zu ihrer Realisierung ergriffen wurden und wel-
che Fortschritte oder Hindernisse es hierbei gibt oder ge-
geben hat. Die zuständigen Ausschüsse der Vereinten
Nationen, der Internationalen Arbeitsorganisation und des
Europarats prüfen diese Berichte und nehmen in so ge-
nannten „Beobachtungen“ oder „Schlussfolgerungen“ zur
Verwirklichung der einzelnen Menschenrechte in
Deutschland Stellung. Außerdem geben sie Empfehlun-
gen ab, welche Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden
sollten. Die „Schlussfolgerungen“ sind in der Regel 
öffentlich. Sie sind ebenso wie die Berichte in deutscher
Sprache von den Webseiten der Bundesressorts abrufbar
(Internetadressen siehe → Anhang).

Das Berichtsverfahren an internationale Ausschüsse
(„treaty bodies“, „Vertragsorgane“, → B 2.3.2) bildet das

Herzstück der internationalen  Überprüfung und ist für die
Stärkung der Menschenrechte von herausragender Be-
deutung: Es identifiziert Schwachstellen und Defizite und
zeigt im Einzelnen auf, mit welchen konkreten gesetzli-
chen, administrativen oder sonstigen Maßnahmen staatli-
che Stellen auf die Verbesserung des Menschenrechts-
schutzes in ihrem Land hinarbeiten können. 

Die für die verschiedenen Berichtsverfahren zuständigen
Ausschüsse haben die Kooperation der Bundesregierung
bei der Darlegung ihrer innerstaatlichen Menschenrechts-
politik im Rahmen des Berichtsverfahren mehrfach 
ausdrücklich gewürdigt. Sie begrüßten, wenn bei der 
Erarbeitung der Berichte Nichtregierungsorganisationen
einbezogen waren; Stellungnahmen deutscher Nichtre-
gierungsorganisationen – sowohl schriftliche als auch bei
der Prüfung mündlich vorgetragene – fanden wiederum in
den Beratungen der Ausschüsse Berücksichtigung. 

Besuchsverfahren 

Für bestimmte Bereiche besteht im Rahmen der Vereinten
Nationen und des Europarats die Möglichkeit, die Men-
schenrechtslage in Vertragsstaaten im Rahmen von Be-
suchsverfahren zu überprüfen. Im Rahmen des Europara-
tes geschieht dies – ggf. auch nicht angekündigt – durch
die Ausschüsse zur Verhütung der Folter bzw. gegen Ras-
sismus und Intoleranz (ECRI, CPT, s. u. und → B 2.1.3,
B 2.1.4); im Rahmen der Vereinten Nationen durch Son-
derberichterstatter und Sonderbeauftragte (→ B 2.3.3).
Im Rahmen eines nach bestimmten Regeln ablaufenden
Besuchsverfahrens können diese dazu legitimierten 
Organe spezifische Aspekte der Menschenrechtslage vor
Ort überprüfen. In ihren Schlussfolgerungen geben die
Überprüfungsorgane Empfehlungen über geeignete Ver-
besserungsmaßnahmen ab. Die Schlussfolgerungen wer-
den in der Regel öffentlich gemacht. Deutschland war im
Berichtszeitraum Ziel zweier Besuche von Europarats-
gremien (→ B 3.1.1). Die Schlussfolgerungen über diese
Besuche, soweit bereits öffentlich, sind in deutscher Spra-
che unter www.bmj.bund.de abrufbar. 

Die Bundesregierung sieht in den Besuchsverfahren ein
wichtiges Instrument, um die Menschenrechtslage in ein-
zelnen Ländern transparent zu machen. In vielen Staaten
stellen diese Verfahren das einzige wirksame reguläre
Überwachungs- („monitoring“) Instrument überhaupt
und damit eine besonders wichtige internationale Einwir-
kungsmöglichkeit dar. Im Sinne einer weiteren Stärkung
der Besuchsmechanismen der Vereinten Nationen hat die
Bundesregierung gemeinsam mit ihren europäischen
Partnern gegenüber der UN-Menschenrechtskommission
erklärt, dass sie bereit ist, die UN-Menschenrechts-„Me-
chanismen“ (Sonderberichterstatter und Sonderbeauf-
tragte) jederzeit zu Besuchen zu empfangen, ohne dass es
hierfür im Einzelfall einer gesonderten Einwilligung be-
darf („stehende Einladung“).

Beschwerdeverfahren 

Im Rahmen der Vereinten Nationen bestehen seit dem In-
krafttreten des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau am
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22. Dezember 2000 (→ B 1.2.2) Individual- oder Grup-
penbeschwerdeverfahren nach vier der sechs zentralen
Menschenrechtsübereinkommen:

1. Nach dem Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte, 

2. nach dem Übereinkommen zur Beseitigung aller For-
men von Rassendiskriminierung (Artikel 14), 

3. nach dem Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
sowie

4. nach dem Übereinkommen gegen Folter (Artikel 22;
Artikel 21 sieht außerdem die Möglichkeit einer Staa-
tenbeschwerde vor, s. u.). 

Für das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und
den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte existieren derartige Verfahren bislang
nicht (zur Frage eines Zusatzprotokolls zum Sozialpakt 
→ A 6.1 und → B 1.2.3). Allerdings können Verletzungen
der Rechte nach den letztgenannten Übereinkommen im
vertraulichen „1503“-Verfahren (→ B 3.2.8) anhängig ge-
macht werden. Vom Instrument der Staatenbeschwerde,
wie u. a. in Artikel 21 des Übereinkommens gegen Folter
festgelegt, hat im UN-Rahmen bisher kein Staat Gebrauch
gemacht. Im Rahmen der Europäischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist ein
justizförmiges Rechtsmittelverfahren vor dem Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte vorgesehen. 

Die Bundesregierung hat sich im Berichtszeitraum im
Rahmen der Vereinten Nationen drei Beschwerdeverfah-
ren neu unterworfen: nach Artikel 14 des Übereinkom-
mens zur Beseitigung aller Formen von Rassendiskrimi-
nierung (30. August 2001), nach Artikel 21 und 22 des
Übereinkommens gegen Folter (19. Oktober 2001) und
nach dem Zusatzprotokoll zum Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
(15. Januar 2002). Zum Beschwerdeverfahren gemäß
dem ersten Zusatzprotokoll zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte hatte sich die Bun-
desrepublik bereits 1993 verpflichtet. Damit hat Deutsch-
land alle Beschwerdeverfahren zugelassen, die nach den
Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen
derzeit existieren. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme dieser Verfahren ist, dass der innerstaatliche
Rechtsweg ausgeschöpft und die gleiche Angelegenheit
nicht bereits in einem anderen internationalen Untersu-
chungsorgan anhängig ist. Der Verfahrensweg ist in den
Übereinkommen bzw. deren Zusatzprotokollen niederge-
legt (www.auswaertiges-amt.de).  

3.1 Deutsche Verpflichtungen im Rahmen 
des Europarats 

3.1.1 Äußerungen der Überprüfungsmechanis-
men des Europarats zu Deutschland 

Im Berichtszeitraum haben folgende Überprüfungsme-
chanismen des Europarats Berichte zu bestimmten men-
schenrechtlichen Bereichen in der Bundesrepublik vorge-
legt:

– Die Europäische Kommission gegen Rassismus und
Intoleranz (ECRI, → B 2.1.4) verabschiedete am 
15. Dezember 2000 ihren Zweiten Bericht über
Deutschland (CRI (2001) 36), der am 3. Juli 2001 ver-
öffentlicht worden ist. Im Rahmen der Vorbereitungen
fand vom 23. bis 26. Oktober 2000 erstmals ein Kon-
taktbesuch in Deutschland statt, bei dem die Bericht-
erstatter mit Vertretern verschiedener Ministerien und
öffentlicher Verwaltungen zusammentrafen. In ihrem
Zweiten Bericht über Deutschland zeigt sich ECRI 
– wie schon im ersten Bericht 1998 – weiterhin be-
sorgt über die Situation von Ausländern und solchen
Personen, die als Ausländer betrachtet werden. Da
sich der bestehende Gesetzesrahmen und die politi-
schen Maßnahmen als unzureichend bei der wirksa-
men Bekämpfung dieser Probleme erwiesen hätten,
wird die Ergreifung weiterer Maßnahmen zur
Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Frem-
denhass und Intoleranz empfohlen. Im Anhang des
Berichts haben die deutschen Regierungsbehörden in
ihren „Beobachtungen der deutschen Behörden zum
Bericht von ECRI über Deutschland“ Stellung ge-
nommen und die Vorwürfe gegenüber Deutschland
teilweise als zu pauschal zurückgewiesen.

– Der Europäische Ausschuss zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe (CPT, → B 2.1.3) hat der Bundesrepublik
vom 3. bis 15. Dezember 2000 seinen dritten turnus-
mäßigen Besuch erstattet. In seinem nachfolgend 
erarbeiteten Bericht setzt sich der Ausschuss ausführ-
lich mit der Situation in den einzelnen Institutionen
auseinander, die er besucht hat (Haftanstalten, Ab-
schiebegewahrsamseinrichtungen, Polizeidienststel-
len, psychiatrische Einrichtungen und – zum ersten
Mal in seiner Geschichte – Altenpflegeheime). Er
spricht zudem eine Reihe von Empfehlungen aus. Die
Bundesregierung erarbeitet derzeit eine Stellung-
nahme zum vorgelegten Bericht, der gemäß Artikel 11
des Übereinkommens noch vertraulich ist.

3.1.2 Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte

Nach nur zwei Urteilen gegen Deutschland im Jahr 2000
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) im Jahr 2001 13 Urteile gegen Deutschland ge-
fällt. Die für Deutschland unter politischen Gesichts-
punkten bedeutsamsten Verfahren im Jahr 2001 wurden
allesamt zugunsten der Bundesrepublik Deutschland ent-
schieden (s. u.). Verurteilungen Deutschlands erfolgten
vor allem wegen Verletzung des Rechts auf ein faires Ver-
fahren (Artikel 6 EMRK). Sie spiegelten im Wesentlichen
Mängel im jeweils gerügten Einzelverfahren wider, nicht
jedoch strukturelle Defizite.

– In den Verfahren Krenz, Streletz und Kessler gegen
Deutschland wandten sich die Beschwerdeführer, die
hohe Amtsträger der ehemaligen DDR waren, gegen
ihre strafrechtliche Verurteilung durch deutsche Ge-
richte. Sie waren wegen der Tötung unbewaffneter
Flüchtlinge an der innerdeutschen Grenze wegen Tot-
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schlags in mittelbarer Täterschaft aufgrund des von ih-
nen gegebenen Schießbefehls an der Mauer verurteilt
worden. Der Gerichtshof bestätigte die deutschen Ge-
richtsurteile und stellte fest, dass kein Verstoß gegen
das Verbot rückwirkender Bestrafung nach Artikel 7
der Europäischen Menschenrechtskonvention vorliegt.

– In der Sache G. Noack u. a. gegen Deutschland be-
haupteten die Beschwerdeführer, die Entscheidungen
der deutschen Behörden, den Braunkohleabbau auf
dem Gebiet der Gemeinde Horno weiterzuführen, und
die damit verbundene Umsiedlung der Einwohner die-
ser Gemeinde verstoße gegen Vorschriften der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention. Der Gerichts-
hof entschied, dass angesichts des dem Staat in der
Sache zustehenden Beurteilungsspielraums der um-
strittene Eingriff, wenngleich ohne Frage schmerzhaft
für die Einwohner der Gemeinde Horno, gegenüber
dem verfolgten berechtigten Ziel nicht unverhältnis-
mäßig war.

– Die Beschwerde Prinz Hans-Adam II. von Liechten-
stein gegen Deutschland wies der Gerichtshof als un-
begründet zurück. Der Fürst von Liechtenstein hatte
vor den deutschen Zivilgerichten erfolglos auf He-
rausgabe eines Gemäldes geklagt. Das Gemälde aus
dem Vermögen seines Vaters war 1946 von der Tsche-
choslowakischen Republik auf der Grundlage der 
Beneš-Dekrete enteignet worden. Als Leihgabe ge-
langte es 1996 in eine Ausstellung in Köln, wo der
Fürst es beschlagnahmen ließ. Die deutschen Zivilge-
richte hatten die Klage wegen Artikel 3 Abs. 1 und 3
des Überleitungsvertrags als unzulässig abgewiesen. 

– Die Beschwerde Bankovic u. a. gegen 17 Europäische
Nato-Mitgliedstaaten ist vom EGMR am 19. Dezem-
ber 2001 einstimmig für unzulässig erklärt worden.
Gegenstand des Verfahrens war das Bombardement
des Hauptquartiers des Belgrader Rundfunks in der
Nacht vom 22. auf den 23. April 1999 durch Kräfte der
NATO. Die Beschwerdeführer sind überwiegend nahe
Angehörige von Personen, die bei diesem Bombarde-
ment getötet wurden. Ein Beschwerdeführer hat den
Angriff mit erheblichen Verletzungen überlebt. Die
Beschwerde richtete sich gegen die 17 europäischen
NATO-Staaten, die als Mitglieder des Europarats an
die Europäische Menschenrechtskonvention gebun-
den sind. Die Beschwerdeführer beriefen sich in ers-
ter Linie auf eine Verletzung des Rechts auf Leben
nach Artikel 2 der Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten des Europarates
(EMRK). Der Gerichtshof hatte vor allem die Zuläs-
sigkeitsfrage zu entscheiden, ob die Opfer des Bom-
bardements der Hoheitsgewalt der europäischen
NATO-Staaten und dem Schutz der Europäischen Men-
schenrechtskonvention unterstanden (Artikel 1 EMRK).
Der Gerichtshof folgte dabei der Rechtsauffassung der
europäischen NATO-Staaten, wonach die gerügte
Handlung der beklagten Staaten in Belgrad die Juris-
diktion der EMRK-Vertragsstaaten nicht begründe
und damit  eine Verantwortlichkeit  nach der Konven-
tion nicht gegeben sei.

Noch anhängig ist das Verfahren DSR-SENATOR LINES
GMBH gegen die Mitgliedstaaten der EU. Die Voll-
streckungsschuldnerin, Senator Lines, hat den Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen, um die
Vollstreckung eines Bußgeldbescheides über ca. 25 Mio.
DM wegen Kartellverstoßes durch die Europäische Kom-
mission, die angeblich zu ihrem Konkurs führen würde,
zu verhindern. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin
sind alle 15 Mitgliedstaaten der EU für das Handeln der
Kommission und des Europäischen Gerichtshofs, der die
vorläufige Vollstreckbarkeit des Bescheids bestätigt hatte,
im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention
verantwortlich.

3.1.3 Erfüllung der Berichtspflichten durch
Deutschland

Deutschland hat im Berichtszeitraum folgende Berichts-
pflichten als Vertragsstaat von menschen- oder minderhei-
tenrechtlichen Übereinkommen des Europarates erfüllt:

– Vorlage des ersten Staatenberichts gemäß Artikel 25
Absatz 1 des Rahmenübereinkommens des Europara-
tes zum Schutz nationaler Minderheiten am 24. Fe-
bruar 2000 (Verabschiedung der bislang nicht 
veröffentlichten Stellungnahme des Beratenden Aus-
schusses zum deutschen Staatenbericht am 1. März
2002). Der Text des Staatenberichts und die Stellung-
nahme des Beratenden Ausschusses sind abrufbar un-
ter www.bmi.bund.de und unter www.coe.int (link:
National Minorities).

– Vorlage des ersten Staatenberichts gemäß Artikel 15
Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen im November 2000 (im Inter-
net abrufbar unter www.bmi.bund.de (link: Publika-
tionen) und unter www.coe.int (link: Regional or Mi-
nority Languages).

– Vorlage der folgenden deutschen Staatenberichte im
Rahmen der sich aus der Europäischen Sozialcharta
(ESC) ergebenden Berichtspflichten (abrufbar unter
www.coe.int, link: Social Charter); 2000: 17. Bericht
zu allen Kernartikeln der ESC sowie 18. Bericht zu ei-
nem Teil der so genannte Nichtkernartikel; 13. Au-
gust 2001: 19. Bericht wieder zu den Kernartikeln der
ESC; 3. April 2002: 20. Bericht. 

3.2 Vereinte Nationen 

Die nachstehend behandelten deutschen Staatenberichte
an die Vereinten Nationen sowie Stellungnahmen 
der zuständigen Ausschüsse sind in deutscher und eng-
lischer Sprache unter www.auswaertiges-amt.de 
> Außenpolitik > Menschenrechtspolitik > Wichtige
Dokumente > Staatenberichte abrufbar. 

3.2.1 4. Deutscher Bericht gemäß Artikel 16 
des Internationalen Pakts über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (CESCR) 

Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte (→ B 2.3.2) behandelte am 24. August 2001
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den am 11. Januar 2000 vorgelegten vierten deutschen Be-
richt über die innerstaatliche Anwendung des Internatio-
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte.

Der Ausschuss begrüßte u. a. die Bemühungen, Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen, die Bedeu-
tung der Armutsbekämpfung im Rahmen der deutschen
Entwicklungshilfe, die Bemühungen, Unterschiede bei
den Einkommens- und Lebensbedingungen zwischen den
alten und den neuen Bundesländern zu beseitigen (deren
Fortbestehen er gleichzeitig bedauerte), die Neuordnung
des Staatsbürgerschaftsrechtes und die im Kampf gegen
kommerzielle sexuelle Ausbeutung erzielten Fortschritte.
Kritisch bewertete der Ausschuss u. a., dass die öffentli-
chen Entwicklungshilfeleistungen Deutschlands mit 
0,26 Prozent des Bruttosozialprodukts merklich hinter der
von den Vereinten Nationen gesetzten Zielgröße von 
0,7 Prozent zurückbleiben, die hohe Arbeitslosigkeit, das
Fortbestehen von Lohndifferenzen zwischen Männern
und Frauen, die lange Dauer des Asylverfahrens, das ge-
nerelle Streikverbot für Beamte, die Situation in deut-
schen Pflegeheimen, das Fehlen einer Armutsdefinition
und einer Armutsgrenze, die steigende Zahl von Obdach-
losen und Überlegungen zur Einführung von Studienge-
bühren.

Obwohl die Bundesregierung nicht alle kritischen Be-
merkungen des Ausschusses teilt (z. B. zum Beamten-
streikverbot oder zur Sinnhaftigkeit der Festlegung einer
Armutsgrenze) und überdies bedauert, dass vor und
während der Behandlung des deutschen Berichts gege-
bene Erläuterungen etwa zur Situation in Pflegeheimen
oder zum Umgang der Obdachlosigkeit vom Ausschuss
nicht ausreichend gewürdigt wurden, wird sie Bemerkun-
gen des Ausschusses im Rahmen der künftigen Politikge-
staltung angemessen berücksichtigen. 

Der nächste Bericht wird im Jahre 2006 erwartet. Die
Bundesregierung wird bei der Abfassung des Berichts er-
neut – wie erstmals bei der Erstellung des 4. Berichts,
was vom Sozialpaktausschuss beifällig zur Kenntnis ge-
nommen wurde – deutsche Nichtregierungsorganisatio-
nen beteiligen. Die Bundesregierung hat die Bemerkun-
gen des Ausschusses in deutscher Übersetzung der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht (www.auswaertiges-
amt.de).

3.2.2 15. Deutscher Staatenbericht gemäß 
Artikel 9 des Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung (CERD)

Im 15. Deutschen Staatenbericht gemäß Artikel 9 des In-
ternationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung (CERD, → A Brenn-
punkt Rassismus), den die Bundesregierung am
29. Juli 2000 dem UN-Ausschuss zur Beseitigung aller
Formen von Rassendiskriminierung (→ B 2.3.2) über-
sandte und der am 13./14. März 2001 behandelt wurde,
werden die Entwicklungen nach dem 13./14. deutschen
Staatenbericht vom 1. Mai 1996 beschrieben (CERD/C/
229/Add. 5). In seinen Schlussfolgerungen zu diesem Be-

richt vom 20. März 1997 (CERD/C/304/Add. 24) hatte
der Ausschuss seine Besorgnis wegen der in Deutschland
in erheblichem Umfang auftretenden Fremdenfeindlich-
keit und Rassendiskriminierung einschließlich antisemiti-
scher Handlungen und Feindseligkeiten gegenüber be-
stimmten ethnischen Gruppen sowie rassistischer Gewalt
geäußert. Die Bundesregierung bekräftigte im 15. Be-
richt, dass sie die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus als vordringliche Aufgabe von Staat und
Gesellschaft ansieht, und schildert die Maßnahmen, die
sowohl der Staat als auch die Zivilgesellschaft in Deutsch-
land hierzu ergriffen haben.

Der Ausschuss erörterte den Bericht im März 2001 in
mündlicher Verhandlung mit der deutschen Delegation,
die sich aus Vertretern verschiedener Bundesministerien
und einem Vertreter eines Landesinnenministeriums 
zusammensetzte. In ihrem einführenden Statement zur
Präsentation des Berichts wies die deutsche Delegation
besonders auf den Besorgnis erregenden Anstieg der
rechtsextremistischen, fremdenfeindlichen und antisemi-
tischen Straftaten im Jahr 2000 in Deutschland hin und
betonte, dass die Regierung der Bekämpfung von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit absolute Priorität ein-
räume. Sie suche daher auch den konstruktiven Dialog mit
dem Ausschuss.

In seinen Schlussbemerkungen vom 22. März 2001
(CERD/C/58/Misc.21/Rev.4, www.unhchr.ch,www.bmj.
bund.de, www.auswaertiges-amt.de) würdigte der Aus-
schuss die Offenheit der deutschen Präsentation. Er teilte
die Sorge angesichts der Zunahme rassistischer Gewalt
und zeigte sich auch über wiederholte Berichte über ras-
sistische Vorkommnisse in Polizeiwachen oder gegenüber
Asylbewerbern und den Anstieg rassistischer Propaganda
im Internet besorgt. Er begrüßte andererseits das Verbot
mehrerer rechtsextremistischer Vereinigungen sowie die
Schaffung mehrerer Sonderprogramme zur Bekämpfung
von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bei jungen
Menschen. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts
sowie die Einrichtung der Stiftung zur Entschädigung
ehemaliger Zwangsarbeiter nahm der Ausschuss mit Be-
friedigung zur Kenntnis. Der Ausschuss begrüßte die
Gründung des unabhängigen Deutschen Instituts für
Menschenrechte (→ B 2.5), die Bildung des Ausschusses
für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe durch den
Deutschen Bundestag und die Veröffentlichung des Men-
schenrechtsberichts der Bundesregierung, der in Zukunft
stärker auf die Menschenrechtslage in Deutschland aus-
gerichtet sein soll. Der nächste deutsche Staatenbericht
muss am 15. Juni 2004 vorgelegt werden. 

3.2.3 4. Deutscher Bericht gemäß Artikel 18 
des Übereinkommens zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (CEDAW)

Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Ausschuss für
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (CEDAW,
→ B 2.3.2) im Oktober 1998 ihren vierten Staatenbericht
nach Artikel 18 des Übereinkommens zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau vom 18. De-
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zember 1979 vorgelegt (→ A 1.1). Der Ausschuss hat die-
sen Bericht wie auch den zusammengelegten zweiten und
dritten Bericht der Bundesrepublik Deutschland während
seiner 464. und 465. Sitzung am 1. Februar 2000 geprüft.
Er stellte fest, dass die wirksame Umsetzung des Über-
einkommens in Deutschland durch keine erheblichen Ein-
flussfaktoren oder Schwierigkeiten beeinträchtigt wurde,
sah jedoch noch Defizite bei der Umsetzung der Gleich-
stellung insbesondere in der Arbeitswelt. Er forderte die
Bundesregierung  zur weiteren Verbesserung des gesetz-
lichen und sozialen Schutzes ausländischer Frauen, ins-
besondere von Asylbewerberinnen, und zu verbesserten
Rahmenbedingungen für die Opfer von Frauen- und
Mädchenhandel auf.

Zurzeit wird der fünfte Staatenbericht vorbereitet. Er soll
bis zur zweiten Jahreshälfte 2002 in aktualisierter Form
zum vorhergehenden Bericht fertiggestellt sein und die in
diesem Zeitraum getroffenen Gesetzgebungs-, Gerichts-,
Verwaltungs- und andere Maßnahmen sowie die entspre-
chenden konkreten Fortschritte aufzeigen. 

3.2.4 2. Deutscher Bericht gemäß Artikel 44 
des Übereinkommens über die Rechte
des Kindes (CRC)

Der zweite Bericht der Bundesrepublik Deutschland an
die Vereinten Nationen gemäß Artikel 44 Abs. 1b des
Übereinkommens über die Rechte des Kindes ist am
16. Mai 2001 vom Bundeskabinett verabschiedet und an
den Ausschuss für die Rechte des Kindes übermittelt wor-
den. Der Ausschuss hat den Bericht noch nicht behandelt.
Die 191 Vertragsparteien der UN-Kinderrechtskonven-
tion berichten alle fünf Jahre über die Umsetzung ihrer
Verpflichtungen zum Schutz der Kinder sowie ihrer um-
fassenden Förderung und Beteiligung an Maßnahmen, die
sie betreffen. 

Der Bericht stellt dar, welche Maßnahmen in Deutschland
zur Verwirklichung der Rechte aus der UN-Konvention
zwischen 1994 und April 1999 ergriffen wurden. Er zeigt,
dass sich die rechtliche Situation von Kindern in Deutsch-
land in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat.
Zu den bedeutendsten Fortschritten gehören die Ein-
führung eines Rechts auf gewaltfreie Erziehung, die Re-
form des Kindschaftsrechts, der Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz, die Reform des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes, Verbesserungen beim Familienleistungsaus-
gleich sowie die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.
Den Anforderungen des Artikel 44 der Konvention gemäß
benennt der Bericht auch noch bestehende Probleme bei
der Umsetzung der Konvention. 

Entsprechend Artikel 44 Abs. 3 der Konvention konzen-
triert sich der Bericht auf die Veränderungen, die sich im
Berichtszeitraum ergeben haben, und wiederholt nicht
Angaben aus dem Erstbericht. Erst- und Zweitbericht er-
gänzen sich daher. Dies trifft auch für die generelle in-
haltliche Ausrichtung der Berichte zu. Der Erstbericht war
im Wesentlichen eine umfassende Darstellung des recht-
lichen Rahmens, innerhalb dessen die Kinderrechte in
Deutschland verwirklicht werden. Der Zweitbericht da-
gegen setzt den Akzent auf die tatsächliche Umsetzung

der Konvention in Deutschland. Allerdings erhebt er nicht
den Anspruch einer umfassenden Darstellung der Situa-
tion von Kindern in Deutschland. 

Der Bericht macht deutlich, dass die Bundesregierung die
UN-Kinderrechtskonvention zum Ausgangspunkt und zur
Richtschnur ihrer Kinderpolitik gemacht hat. Er doku-
mentiert zugleich, dass sich neben dem Bund auch 
Länder und Gemeinden sowie eine Vielzahl von Nichtre-
gierungsorganisationen für die Umsetzung der Kinder-
rechtskonvention in Deutschland engagieren. – Der dritte
deutsche Bericht ist im April 2004 fällig. Der zweite Be-
richt ist unter www.bmfsfj.de abrufbar sowie beim Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
als Broschüre erhältlich. 

3.2.5 Deutsche Berichte gemäß Artikel 19 
des Übereinkommens gegen die 
Folter und gemäß Artikel 40 des 
Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte 

Diese beiden Berichte werden zurzeit erarbeitet und sol-
len dem UN-Ausschuss für Menschenrechte bzw. dem
Ausschuss gegen die Folter (→ B 2.3.2) vor Ende der 
14. Wahlperiode des Deutschen Bundestags übermittelt
werden.

3.2.6 Berichtspflichten nach den Überein-
kommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) 

In einigen der mittlerweile 184 Übereinkommen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO, Abkommen ab-
rufbar unter www.ilo.org) sind wirtschaftliche und soziale
Menschenrechte wie Vereinigungs- und Tarifvertragsfrei-
heit, Verbot der Zwangs- und Pflichtarbeit, Diskriminie-
rungsverbot, Lohngleichheit für Frauen und Männer, Ver-
bot der Kinderarbeit niedergelegt. Deutschland hat diese
Übereinkommen ratifiziert und muss dem Sachverständi-
genausschuss für die Anwendung der Übereinkommen
und Empfehlungen alle zwei bzw. fünf Jahre Durch-
führungsberichte vorlegen. Wenn der Ausschuss Vertrags-
verletzungen für gegeben hält, führt er diese in seinem
jährlichen Bericht an die Internationale Arbeitskonferenz
auf. Der Ausschuss der Internationalen Arbeitskonferenz
für die Anwendung der Übereinkommen und Empfehlun-
gen wählt sodann eine Reihe der im Bericht des Sachver-
ständigenausschusses enthaltenen Fälle aus, die er mit
Vertretern der Regierungen der betroffenen Staaten be-
handelt und über die er Schlussfolgerungen trifft, die vom
Konferenzplenum mit der Annahme des Abschlussbe-
richts verabschiedet werden.

Der Sachverständigenausschuss hat sich seit Vorlage des
5. Berichts der Bundesregierung über ihre Menschen-
rechtspolitik in den auswärtigen Beziehungen in folgen-
den Fällen mit der Situation in Deutschland befasst:

1999:

– Festsetzung der Arbeitsbedingungen der Beamten
durch Gesetz (statt durch Tarifvertrag) als Nichtein-
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haltung des Übereinkommens Nr. 98 (Tarifvertrags-
freiheit): Der Ausschuss forderte Bundesregierung
und Gewerkschaften auf, nach Wegen zur Verbesse-
rung des derzeitigen Verfahrens zu suchen und bat um
Informationen über die eingeleiteten Modellprojekte.

– Nichteinstellung von Staatsbediensteten der ehemali-
gen DDR in den öffentlichen Dienst des vereinigten
Deutschlands im Zusammenhang mit dem Überein-
kommen Nr. 111 (Diskriminierungsverbot): Der Aus-
schuss bat um weitere Informationen über ergangene
gerichtliche Entscheidungen und über bestimmte Ver-
fahren in einzelnen Bundesländern.

2000:

– Streikverbot für Beamte: Der Ausschuss hielt an sei-
ner Spruchpraxis fest, wonach das Übereinkommen
Nr. 87 (Vereinigungsfreiheit) es lediglich gestatte, das
Streikrecht bestimmter im öffentlichen Dienst Tätiger
nach ihrer Funktion, nicht aber, wie in Deutschland,
nach ihrem Status einzuschränken. 

– Im Fortbestehen – bei rückläufiger Tendenz – von so
genannten „Leichtlohngruppen“ in einer Reihe von
Tarifverträgen sah der Ausschuss – wie in früheren
Jahren – eine mit dem Übereinkommen Nr. 100
(Lohngleichheit) nicht zu vereinbarende Durchbre-
chung des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleichwer-
tige Arbeit“. Der Ausschuss ersuchte die Bundesre-
gierung, überzeugend auf die Tarifvertragsparteien
einzuwirken.

2001:

– Beschäftigungsverhältnisse von Gefangenen: Während
die Arbeitsbedingungen von Gefangenen in einem
freien Beschäftigungsverhältnis als Fortschritt bewer-
tet werden, übt der Ausschuss Kritik daran, dass in an-
deren Fällen ohne Zustimmung der Gefangenen und
zu weniger günstigen Arbeitsbedingungen über deren
Arbeitskraft verfügt werde: Hinsichtlich des Überein-
kommens Nr. 29 (Zwangsarbeit) kommen die Sach-
verständigen somit zu einer differenzierten Bewer-
tung der Situation in Deutschland.

– Bekräftigung der Auffassung, dass die Festsetzung der
Arbeitsbedingungen der Beamten nicht durch Tarif-
verträge (sondern durch den Gesetzgeber) zu regeln,
mit Übereinkommen Nr. 98 (Tarifvertragsfreiheit) un-
vereinbar ist. Der Sachverständigenausschuss nimmt
jedoch die Ausführungen im letzten deutschen Bericht
über ein zwischen dem Bundesministerium des Innern
und den Gewerkschaften vereinbartes Modellprojekt
zur Kenntnis und bittet die Bundesregierung insoweit
um weitere Unterrichtung.

3.2.7 Besuche von UN-„Mechanismen“ 
in Deutschland

Die durch Resolutionen der UN-Generalversammlung
bzw. der Menschenrechtskommission eingesetzten Son-
derberichterstatter der Menschenrechtskommission und
Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs („Mecha-

nismen“, → B 2.3.3) haben entweder thematische oder
länderbezogene Mandate; auch die Mechanismen zu the-
menbezogenen Fragen können jedoch in Erfüllung ihres
Mandates Staatenbesuche durchführen. Im Berichts-
zeitraum haben keine solchen UN-Mechanismen
Deutschland besucht. Über den Deutschlandbesuch des
UN-Sonderberichterstatters zu Rassismus und Fremden-
feindlichkeit im Jahre 1995 hat die Bundesregierung 
in ihrem 3. Menschenrechtsbericht berichtet; über die Be-
suche des Sonderberichterstatters zu Fragen religiöser 
Intoleranz, Prof. Abdel Fatah Amor (17. bis 28. Septem-
ber 1997) und der Sonderberichterstatterin zu Giftmüll-
fragen und Menschenrechten, Frau Fatma Zohra Ouhachi-
Vesely (25. bis 29. Oktober 1999) in ihrem 5. Men-
schenrechtsbericht (www.auswaertiges-amt.de). 

3.2.8 Beschwerdeverfahren nach den 
UN-Menschenrechtsübereinkom-
men und „1503-Verfahren“

Zu Beginn des Berichtszeitraumes hatte sich Deutschland
einem Beschwerdeverfahren unterworfen, die im Rahmen
der Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Natio-
nen existieren (siehe oben), am Ende des Berichtszeit-
raums vier. Deutschland hat damit in allen Fällen, wo dies
möglich ist, die Kompetenz der jeweils zuständigen UN-
Ausschüsse für die Entgegennehme und Behandlung von
Beschwerden (so genannten „Mitteilungen“, communica-
tions) anerkannt. In den drei Beschwerdeverfahren, die
Deutschland im Berichtszeitraum zugelassen hat – d. h.
nach dem Übereinkommen gegen die Folter, dem Über-
einkommen zur Beseitigung aller Formen von Rassendis-
kriminierung und dem Zusatzprotokoll zum Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau – sind noch keine Verfahren anhängig gemacht wor-
den.

Nach dem Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte, das für die Bun-
desrepublik Deutschland seit dem 25. November 1993 in
Kraft ist, sind der Bundesrepublik Deutschland bisher vier
Beschwerden zugestellt worden, von denen zwei durch
den Menschenrechtsausschuss als unzulässig zurückge-
wiesen worden sind. Noch nicht entschieden ist die Be-
schwerde des Chefs der Grenztruppen der ehemaligen
DDR, der sich gegen seine strafrechtliche Verurteilung
nach der Wiedervereinigung wendet. Er war wegen Tot-
schlages und versuchten Totschlages sowie der Beihilfe
dazu verurteilt worden. Seiner Meinung nach verstößt
diese Verurteilung gegen das in Artikel 15 des Zivilpakts
enthaltene Verbot der rückwirkenden Bestrafung. Dane-
ben ist ein Verfahren noch nicht abgeschlossen, in dem der
Beschwerdeführer geltend macht, ihm sei unter Verstoß
gegen den Zivilpakt der Umgang mit seinen Kindern ver-
wehrt worden. 

„1503-Verfahren“ 

Im Rahmen der Resolution 1503 des Wirtschafts- und So-
zialrats der Vereinten Nationen (ECOSOC) kann die Men-
schenrechtskommission Beschwerden über Menschen-
rechtsverletzungen in einem vertraulichen Verfahren
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prüfen. Ziel dieses Verfahrens ist allerdings nicht die Ab-
hilfe in Einzelfällen. Es wird vielmehr geprüft, ob sich
aufgrund von Beschwerden ein Gesamtbild schwerer und
zuverlässig bezeugter Menschenrechtsverletzungen in ei-
nem Staat ergibt. Gegen die Bundesrepublik Deutschland
gerichtete Beschwerden wurden ausnahmslos im Rahmen
eines Vorprüfungsverfahrens abgewiesen. 

Das „1503-Verfahren“ wurde durch die 56. MRK (2000)
reformiert (www.unhchr.ch). Die einschlägige MRK-Re-
solution 2000/109, die auf den Empfehlungen der MRK-
Arbeitsgruppe zur Erhöhung der Effizienz der Mechanis-
men basiert, wurde vom Wirtschafts- und Sozialrat der
Vereinten Nationen (ECOSOC) am 16. Juni 2000 als Re-
solution 2000/3 angenommen. 
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Kein Staat ist per se gegen Menschenrechtsverletzungen
gefeit. In vielen Staaten der Erde verdichten sich diese je-
doch zu einem Muster von schweren oder systematischen
Menschenrechtsverletzungen. Oft geht damit einher, dass
in diesen Staaten die vorhandenen Gesetzes- und Rechts-
systeme diese Menschenrechtsverletzungen nicht oder
nicht ausreichend bekämpfen oder verfolgen können oder
wollen.41 Andere Staaten wiederum haben sich nicht nur
deklaratorisch zur Einhaltung und Förderung der Men-
schenrechte verpflichtet, sondern streben deren Umset-
zung aktiv an; oft stoßen sie dabei allerdings auf struktu-
relle oder institutionelle Hindernisse, die sie alleine nicht
vollständig bewältigen können. Außerdem gibt es regio-
naltypische Formen von Menschenrechtsverletzungen;
insbesondere solche, die durch traditionelle Vorstellungen
und Praktiken geprägt sind, aber auch durch verbrecheri-
sche Interessen motiviert sein können.42

Der nachstehende Teil geht auf ausgewählte Situationen
in Ländern ein, auf die eines oder mehrerer dieser Krite-
rien zutrifft. Dem Befund gravierender Menschenrechts-
verletzungen in vielen Staaten der Erde wurden dabei 
ermutigende Entwicklungen gegenüber gestellt, die ver-
deutlichen, dass es im Berichtszeitraum auch zahlreiche
positive Tendenzen gegeben hat. In thematischen Kästen
wird auf ausgewählte regionalspezifische Sonderthemen
eingegangen. Der vorangestellte „Brennpunkt: Afghani-
stan – 11. September 2001 und die Folgen für die Men-
schenrechtspolitik“ beschäftigt sich mit der aktuellen
Menschenrechtslage und den Beschlüssen und Maßnah-
men zum Wiederaufbau von Gesellschaft und Staat in Af-
ghanistan, darüber hinaus aber auch konzeptionell mit den
Herausforderungen an die Menschenrechtspolitik nach
dem 11. September 2001. 

A) Aktuelle Menschenrechtslage und Wie-
deraufbau von Gesellschaft und Staat 
in Afghanistan

Die Lage der Menschenrechte in Afghanistan ist nach wie
vor unzureichend. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass
Afghanistan seit 23 Jahren im Kriegs- und/oder Bürger-
kriegszustand ist und erst jetzt die Möglichkeit besteht,
dieses dunkle Kapitel der afghanischen Geschichte zu be-
enden. Menschenrechtsverletzungen in weltweit beispiel-

losem Ausmaß, besonders an Frauen, wurden durch das
Talibanregime (1994 bis 2001), aber auch durch Teile der
Vereinigten Front („Nordallianz“) begangen. Insbeson-
dere unter dem Regime der Taliban wurden Frauen ihre
Menschenrechte systematisch vorenthalten, u. a. das
Recht auf Unversehrtheit der Person, das Recht auf freie
Bewegung, das Recht auf Bildung und das Recht auf 
Zugang zum Arbeitsmarkt. Auch Kommandeure der Ver-
einigten Front und deren Milizenangehörige haben insbe-
sondere in den Jahren 1992 bis 1996 schwerste Verbre-
chen begangen (Vergewaltigungen, außergerichtliche
Erschießungen, massive Einschränkung der Bewegungs-
freiheit, rücksichtsloser Beschuss der Stadt Kabul 1992
bis 1994).

In der derzeitigen Lage ist vor allem entscheidend, die
Versorgung der Bevölkerung mit dem Notwendigsten si-
cher zu stellen. Darüber hinaus gibt es aber die mittel- und
langfristige Aufgabe des Wiederaufbaus des Landes.
Nachhaltige Verbesserungen sind nur im Zusammenhang
mit dem Aufbau rechtsstaatlicher und demokratischer In-
stitutionen zu erzielen, die sich den menschenrechtlichen
Grundsätzen verpflichtet fühlen. Afghanistan ist aus Vor-
Taliban-Zeiten Vertragsstaat einer Reihe menschenrecht-
licher Übereinkommen (Internationaler Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte; Internationaler
Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Internatio-
nales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung; Übereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe; Übereinkommen über die Rechte
des Kindes) und dementsprechend an die dort niederge-
legten Normen gebunden.

Im Bereich der Hauptstadt Kabul hat sich die Menschen-
rechtssituation eindeutig verbessert. Dies ist maßgeblich
auf die Präsenz der internationalen Truppen („Internatio-
nal Security Assistance Force“, ISAF) und die massive
Präsenz ausländischer Journalisten vor Ort zurückzu-
führen. Außerhalb Kabuls ergibt sich ein weniger klares
Bild. Hier gibt es insbesondere in Gegenden, in denen die
Interimsadministration keinen politischen Zugriff hat,
weiter erhebliche Defizite. 

Im Gegensatz zum Talibanregime sind Menschenrechts-
verletzungen unter der afghanischen Übergangsverwal-
tung, die seit Ende 2001 die Regierungsgeschäfte führt,
nicht systematische Politik. Aber eklatante Mängel in Be-
zug auf faire Gerichtsverfahren, die Situation in den Ge-
fängnissen und die weitergehende, allgemeine Straflosig-
keit bei Menschenrechtsverletzungen geben weiter zu
größter Besorgnis Anlass. Die wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte sind in Afghanistan nicht gewähr-
leistet. Mindestens 25 % der Bevölkerung sind auf re-
gelmäßige internationale Nahrungsmittellieferungen an-
gewiesen, die Wohnungslage ist desolat. 90 % der

Teil C Menschenrechte weltweit

Brennpunkt: Afghanistan – 11. September 2001 und
die Folgen für die Menschenrechtspolitik

41 Zum Thema „Straflosigkeit“ siehe der Kasten in → C 5. 
42 Zu so genannten „Ehrenverbrechen“ und schädlichen traditionellen

Praktiken siehe → C 3 bzw. C 6; zur weiblichen Genitalverstümm-
lung → C 4; zu „Blutdiamanten“ siehe → C 4. 
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afghanischen Frauen sind Analphabetinnen. Dementspre-
chend stehen für die Mehrheit der afghanischen Bevölke-
rung, Männer wie Frauen, existentielle Bedürfnisse im
Vordergrund: ausreichende Ernährung, ein „Dach über
dem Kopf“ und Sicherheit. 

Die Lage der Frauen hat sich – besonders auf dem Land, wo
die meisten Afghanen und Afghaninnen leben – durch die
neuen politischen Verhältnisse bislang wenig verändert.
Grund dafür sind in erster Linie fortbestehende, Frauen
diskriminierende Traditionen und fehlende (Schul-) Bil-
dung der Frauen auf dem Land. Positive Veränderungen hat
es nur in Teilbereichen gegeben. Hier ist an erster Stelle die
Aufhebung des Bildungs- und Arbeitsverbots zu erwähnen.
Einzelne Ministerien stellen mittlerweile wieder Frauen
ein. Das unter den Taliban bestehende „Mahram-Edikt“
(Verbot des Aufenthalts in der Öffentlichkeit ohne männli-
che Begleitung) wurde aufgehoben. Allerdings spielt der
kulturelle Hintergrund für die gesellschaftliche Akzeptanz
von Maßnahmen zur Stärkung der Rechte von Frauen nach
wie vor eine große Rolle in Afghanistan. 

Die Lage der ethnischen Minderheiten hat sich ersten 
Anzeichen zufolge gebessert. Eine systematische Dis-
kriminierung der Minderheiten ist seit dem Fall der Taliban
nicht mehr bekannt geworden. Dagegen sehen sich pasch-
tunische Minderheiten in von Tadschiken, Hazaras und 
Usbeken dominierten Gebieten einer oft gezielten Ver-
folgung ausgesetzt (körperliche Misshandlungen, Ver-
gewaltigungen, Tötungsdelikte, Brandstiftungen, Plünde-
rungen). Die Bundesregierung hat Berichte über Übergriffe
gegen ethnische Paschtunen im Norden des Landes zum
Anlass genommen, den Vorsitzenden Karsai zu Maßnah-
men zur nachhaltigen Verbesserung der Lage aufzufordern.
Karsai hat im Gespräch mit Bundesaußenminister Fischer
am 13. März 2002 in Berlin die Bemühungen der Über-
gangsverwaltung Afghanistans unterstrichen, diese unhalt-
baren Zustände abzustellen. Er hat nach Bekanntwerden
entsprechender Vorwürfe umgehend eine hochrangige
Untersuchungskommission in den Norden Afghanistans
entsandt, deren Bericht derzeit ausgewertet wird.

Menschenrechte und Afghanistan nach 
dem 11. September 2001

Bei ihrer Entscheidung für eine Unterstützung des militäri-
schen Einsatzes in Afghanistan hat sich die Bundesregie-
rung vor allem von der Einsicht leiten lassen, dass ohne den
Einsatz militärischer Mittel die beispiellose Symbiose zwi-
schen den Terroristen der Al Qaida und Osama bin Ladens
einerseits sowie dem Talibanregime andererseits und damit
die Gefahr einer Wiederholung der blutigen Anschläge
nicht einzudämmen gewesen wäre. Militärische Mittel ge-
gen jene einzusetzen, deren Ziel die Vernichtung anders
Denkender ist und die mit den Mitteln des Dialogs und der
Diplomatie nicht zu erreichen waren, war als ultima ratio
geboten, um Gewalt und Terror, eine humanitäre Katastro-
phe und massive Menschenrechtsverletzungen zu beenden.

In den Tagen nach den Anschlägen und insbesondere seit
Beginn der Militäroperationen Anfang Oktober konzen-
trierten sich menschenrechtliche Diskussionen in Öffent-
lichkeit und Politik auf die unmittelbaren Folgen der mi-

litärischen Anti-Terror-Maßnahmen für die afghanische
Bevölkerung sowie auf Warnungen vor unverhältnis-
mäßigem Militäreinsatz und vor Missachtung der Regeln
des humanitären Völkerrechts (grausame Waffen, „Kolla-
teralschäden“ bei der Zivilbevölkerung, unmenschliche
Behandlung von Überläufern und Gefangenen). 

Wahrung des humanitären Völkerrechts

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass humanitä-
res Völkerrecht in allen bewaffneten Konflikten ange-
wandt werden muss. Wegen der Parallelen zwischen der
Durchführung militärischer Maßnahmen gegen Terroris-
ten mit bewaffneten Konflikten sind auch hier die
Grundsätze des humanitären Völkerrechts zu beachten.
Diese Forderung gilt sowohl für unmittelbare militärische
Aktionen als auch für die Behandlung von Gefangenen
und Überläufern, konkret für die

– Aufklärung der Misshandlungs- und Grausamkeitsvor-
würfe gegen den heutigen Vizeverteidigungsminister,
General Abdul Raschid Dostum; 

– Frage nach dem rechtlichen Status und den Haftbe-
dingungen der aus Kandahar in Gefangenenlager auf
dem US-Militärstützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba
überführten Kämpfern der Taliban und Al Qaida.
Nüchterne Überprüfung der amerikanischen Versiche-
rung, die Gefangenen „trotz unklaren Rechtsstatus“
(„battlefield detainees“) „wie Kriegsgefangene“ zu
behandeln, also die Grundsätze der III. Genfer Kon-
vention über die Behandlung von Kriegsgefangenen
zumindest analog anzuwenden, medizinische Versor-
gung und freie Religionsausübung zu garantieren so-
wie Besuche durch das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK) zuzulassen;

– Frage nach der rechtlichen Bewertung der von US-
Präsident Bush am 13. November 2001 per Dekret
eingerichteten US-Militärtribunale zur Aburteilung
von Taliban/Al Qaida-Kämpfern; 

– Frage nach der Zulässigkeit der Auslieferung mut-
maßlicher Terroristen an Staaten, in denen Misshand-
lungen, Folter oder die Todesstrafe drohen; so z. B. die
einschlägige Resolution der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates vom 24. Januar 2002: Aus-
lieferungsbegehren soll nicht stattgegeben werden,
wenn der auszuliefernden Person in dem die Ausliefe-
rung begehrenden Staat die Todesstrafe droht. Ebenso
der UN-Sonderberichterstatter gegen Folter, Nigel
Rodley, am 17. Oktober 2001: Die Auslieferung solle
nur möglich sein, wenn der Empfängerstaat zusichert,
dass Ausgelieferte weder misshandelt oder gefoltert
werden noch die Todesstrafe zu befürchten haben. 

– Demgegenüber hat sich die Bundesregierung aktiv an
der Erarbeitung des 13. Protokolls zur Europäischen
Menschenrechtskonvention beteiligt, das die Abschaf-
fung der Todesstrafe auch im Kriegsfall kodifiziert (→
B 1.1.4). Das Protokoll ist am 3. Mai 2002 bei der Mi-
nistertagung des Europarates in Wilna zur Zeichnung
aufgelegt worden und dort bereits von 36 Staaten, un-
ter ihnen Deutschland, gezeichnet worden. 
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auch Dank der Unterstützung wichtiger Staaten
(Deutschland, USA, Iran; die aktive Rolle der Bundes-
regierung, insbesondere die Intervention von Bundesmi-
nister Fischer bei Ex-Präsident Burhanuddin Rabbani
hat in einer entscheidenden Phase der Verhandlungen 
den Durchbruch ermöglicht) – zustande gekommene 
Abschlussdokument, das „Bonner Abkommen“ vom 
5. Dezember 2001, soll die Voraussetzungen für den
Wiederaufbau einer repräsentativen, demokratischen
Gesellschaftsordnung, für einen friedlichen Neubeginn
in Afghanistan schaffen. Es sieht unter anderem vor 

– Vorbereitung einer Sonderratsversammlung („Emer-
gency Loya Jirga“), die nach sechs Monaten eine
Übergangsregierung und ein Staatsoberhaupt bestel-
len soll; danach Große Ratsversammlung („Loya
Jirga“), die eine Verfassungskommission einrichten
und Neuwahlen vorbereiten wird; 

– die Schaffung einer unabhängigen Menschenrechts-
kommission, deren Aufgabe u. a. die Überwachung
der Menschenrechtslage, die Untersuchung von
Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan sowie
die Einrichtung nationaler Menschenrechtsinstitu-
tionen sein wird;

– die Einrichtung eines Frauenministeriums (als Mi-
nisterin ernannt: Dr. Sima Samar, zugleich auch
stellvertretende Regierungschefin);

– Einrichtung einer Justiz-Kommission zum Wieder-
aufbau des nationalen Rechtssystems auf der Basis
der Verfassung von 1964 „in Einklang mit islami-
schen Prinzipien, internationalen Standards, recht-
staatlichen Grundsätzen und afghanischen Gesetzes-
traditionen“.

Nicht unterschätzt werden sollte allerdings der enorme
Nachholbedarf des Landes nach dem Ende des Taliban-
regimes. Nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg, landesty-
pischen Stammesfehden und Warlord-Autokratien ist
das gewaltsame Austragen von Konflikten Teil des af-
ghanischen Alltages. Hinzu kommen ausgeprägt patriar-
chalische Stammessitten, eine durch die Scharia ge-
kennzeichnete Rechts- und Gesellschaftsstruktur sowie
die Struktur der Stammesgesellschaften und zahlreichen
Ethnien. Die Verwirklichung menschenrechtlicher Stan-
dards wird daher langen Atem erfordern.

Rolle der Frauen in der afghanischen Gesellschaft

Dabei geht es auch an vorderster Stelle um die Förde-
rung und Durchsetzung der Rechte von Frauen und
Mädchen. Angesichts der wichtigen Zielvorgabe, die
Rolle der Frauen in der afghanischen Zivilgesellschaft
konkret zu stärken und ihnen die aktive Formulierung
und Durchsetzung ihrer Interessen zu ermöglichen, um-
fasst dies nicht nur die Beseitigung der systematischen
Diskriminierung bei Bildung, Beschäftigung und Ge-
sundheitswesen, sondern auch die Sicherstellung des
Beitrags von Frauen zum politischen und wirtschaftli-
chen Wiederaufbauprozess in Afghanistan. Im Rahmen
ihres besonderen Engagements beim Wiederaufbau von

Wiederaufbau von Gesellschaft und Staat in 
Afghanistan

Nach dem politischen Durchbruch auf der Petersberg-
Konferenz (28. November bis 5. Dezember 2001), der Re-
gierungsübernahme durch das Interims-Kabinett Hamid
Karzai und konkretisierten Wiederaufbauperspektiven
stehen Fragen des menschen- und bürgerrechtskonformen
Aufbaus der afghanischen Zivilgesellschaft einschließ-
lich einer gleichberechtigten Beteiligung der Frauen im
Vordergrund der Bemühungen menschenrechtlicher Ak-
teure.

Neben zunächst prioritären Aufgaben wie Sicherung ei-
nes tragfähigen Friedens, Aufrechterhaltung von Sicher-
heit und Ordnung, Demilitarisierung und humanitärer
Erstversorgung müssen sich Wiederaufbaubemühungen
und erste Schritte zum „nation building“ von Anfang an
an bestehenden Menschenrechtsstandards orientieren und
entsprechende Grundpfeiler in die Fundamente der neuen
Staatsordnung einziehen. 

„Die Staatengemeinschaft ist zu einer großen Anstren-
gung bereit. Sie verbindet damit klare Erwartungen: ...
die Achtung und den Schutz der Menschenrechte. Dazu
gehört an vorderster Stelle, den Frauen ihre Rechte und
ihre Würde zurückzugeben. Ihre aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen und politischen Leben ist für die
friedliche Zukunft des Landes unverzichtbar.“ Außen-
minister Fischer am 27. November 2001 bei der Eröff-
nung der Petersberg-Konferenz

„Aufgabe dieser Regierung wird die Achtung und der
Schutz der Menschenrechte aller Bürger des Landes
sein, ob Mann, Frau oder Kind. Dafür muss auch ge-
währleistet werden, dass bisher ausgeschlossene Grup-
pen, vor allem die Frauen, an diesem Prozess unein-
geschränkt teilnehmen können.“ Grußwort von UN-Ge-
neralsekretär Kofi Annan vom 27. November 2001 an
die Teilnehmer der Petersberg-Konferenz 

Um die Beachtung der grundlegenden Bestimmungen in-
ternationaler Menschenrechtsnormen durch Regierung,
Polizei, Militär und Sicherheitskräfte des Post-Taliban-
Afghanistan sicherzustellen, kam es entscheidend auf die
Ausgestaltung der entsprechenden Rahmenbedingungen
des politischen Prozesses im Frühstadium der Verhand-
lungen über die Zukunft des Landes an. Umso wichtiger
war der erfolgreiche Abschluss der Petersberger Afghani-
stan-Konferenz (27. November bis 5. Dezember 2001), zu
der die Bundesregierung unter der Ägide der Vereinten
Nationen als Gastgeber (in „technischer“ Hinsicht, nicht
als Vermittler, Fazilitator oder gar Verhandlungspartei)
sämtliche relevanten Vertreter der Anti-Taliban-Allianz
und hierzu beauftragten UN-Vertreter eingeladen hatte.
Drei der 40 afghanischen Delegierten am Verhand-
lungstisch waren Frauen. 

Das unter maßgeblicher Verhandlungsführung des UN-
Sonderbeauftragten Lakhdar Brahimi – nicht zuletzt aber
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Schulen in Afghanistan fördert die Bundesregierung z. B.
die „Jamhuriat“-Mädchenschule in Kabul. 

Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates vom 31. Okto-
ber 2000 bekräftigt die Wichtigkeit einer angemessenen
Rolle von Frauen bei Entscheidungsfindungen im Bereich
der Konfliktverhütung und Konfliktbeilegung und for-
dern die Staatenwelt u. a. auf, Frauen in die Verhandlun-
gen über Friedensabkommen, Verfassungen und Wie-
deraufbaustrategien und deren Durchführung mit einzu-
beziehen. Auch die Millenniums-Erklärung der UN-Ge-
neralversammlung vom September 2000 betont die Wich-
tigkeit einer größeren Rolle von Frauen in der
Gesellschaft. Diese Vorgaben der Vereinten Nationen un-
terstützt die Bundesregierung nachdrücklich. Frauenför-
derung und die Beteiligung von Frauen am politischen
und wirtschaftlichen Wiederaufbauprozess in Afghanis-
tan in diesem Sinne zählen zu den Schwerpunkten deut-
scher Menschenrechtspolitik. Die von der Bundesregie-
rung finanzierten „Ersten Konsultationen afghanischer
Frauen“ von 6. bis 8. März 2002 hatten das Ziel, hierfür
einen wichtigen Grundstein vor Ort zu legen. 

Vor dem Hintergrund, dass der Islam weitgehend die
Grundlage für die Werteordnung der afghanischen Bevöl-
kerung bildet, wird es bei der Durchsetzung dieser Vor-
stellungen darauf ankommen, den Frauen in Afghanistan
zuzuhören und sie in ihren eigenen Bestrebungen zu un-
terstützen und zu stärken. Die Debatte im Deutschen Bun-
destag am 13. Dezember 2001 zum Tag der Menschen-
rechte hat sich schwerpunktmäßig mit den Frauenrechten
beschäftigt. Sowohl der interfraktionelle Entschließungs-
antrag des Deutschen Bundestages zur „Teilnahme von
Frauen am Friedensprozess in Afghanistan“ von SPD,
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und PDS (14/7815) als 
auch der Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion
„Rechte der Frauen in Afghanistan durchsetzen und stär-
ken – Frauen an politischen Prozessen beteiligen“
(14/7784) stützten die Haltung der Bundesregierung aus-
drücklich.

Rolle der Bundesregierung beim Wiederaufbau Af-
ghanistans (zur Petersberg-Konferenz zu Afghanis-
tan vom 28. November bis 5. Dezember 2001 s. o.):

– Deutsche Beteiligung an Sicherheitsaspekten des
Wiederaufbaus: 

Nach der Erklärung von Bundeskanzler Gerhard
Schröder vom 11. September zur „uneingeschränkten
Solidarität“ mit den USA beim Kampf gegen den in-
ternationalen Terrorismus sowie dem Bundestags-Be-

schluss zur Unterstützung militärischer Maßnahmen
(„Enduring Freedom“) der Anti-Terrorkoalition durch
bis zu 3 900 Bundeswehrsoldaten stimmte der Deut-
sche Bundestag am 22. Dezember 2001 dem Antrag
der Bundesregierung auf Zustimmung zur Beteiligung
deutscher Streitkräfte an der Internationalen Schutz-
truppe ISAF (gem. UN-SR-Res. 1386) zur Sicherung
des Friedens- und Wiederaufbauprozesses in Kabul
mit großer Mehrheit zu. Demnach können bis zu 1 200
deutsche Soldaten im Rahmen der ISAF eingesetzt
werden. Der Einsatz ist zunächst bis zum 20. Juni
2002 befristet. Die ersten deutschen Soldaten trafen zu
Jahresbeginn 2002 in Kabul ein. 

– Vorsitz der „Afghanistan Support Group“ im Jahre
2001 und rasche Hilfe vor Ort:

Als Vorsitz der Afghanistan Support Group im Jahre
2001 lud Deutschland am 5./6. Dezember 2001 in Ber-
lin zur Jahressitzung, die im Anschluss an die Peters-
berg-Konferenz stattfand. Im Mittelpunkt stand das
Schicksal der Not leidenden Zivilbevölkerung in Af-
ghanistan und seinen Nachbarstaaten. Bundesaußen-
minister Fischer kündigte an, zu den 2001 bereits im
Rahmen der Afghanistan-Sonderhilfe zur Verfügung
gestellten rund 6,1 Mio. Euro (12 Mio. DM) weitere er-
hebliche Mittel zur Linderung von Not, Elend, Hunger,
Krankheit und Flüchtlingshilfe zur Verfügung zu stel-
len. Als erste Vertreterin der Regierung eines Geber-
landes auf Ministerinebene besuchte Bundesministerin
Wieczorek-Zeul am 13./14. Dezember 2001 Kabul. Sie
bekräftigte vor Ort Deutschlands volle Unterstützung
für den Friedensprozess und sagte ein langfristiges und
substantielles Engagement Deutschlands für Wieder-
aufbau und humanitäre Hilfe in Afghanistan zu.

– Bestellung von deutschen Afghanistan-Beauftragten: 

Bereits im Oktober 2001 berief Bundesaußenminister
Fischer den deutschen Diplomaten Hans-Joachim 
Daerr zum Afghanistan-Beauftragten des Auswärtigen
Amts. Ferner wurde im Auswärtigen Amt ein Sonder-
stab Afghanistan eingerichtet, der alle Afghanistan be-
treffenden politischen Fragen und die verschiedenen
Aspekte des deutschen Beitrags zum Wiederaufbau Af-
ghanistans innerhalb des Auswärtigen Amts koordi-
niert. Der Sonderbeauftragte reiste am 22. November
2001 erstmals nach Kabul, um die Vorbereitungen zur
Wiedereröffnung der deutschen Botschaft einzuleiten. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung bestellte Abteilungsleiter
Prof. Michael Bohnet zum Sonderbeauftragten für den
Wiederaufbau Afghanistans. Ebenfalls im BMZ
wurde die Arbeitsgruppe „Wiederaufbau Afghani-
stan“ unter Beteiligung der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau – KfW und der Deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit – gtz eingerichtet. Sie
koordiniert deutsche Beiträge zum Wiederaufbau 
Afghanistans, um einen kohärenten Gesamtbeitrag
Deutschlands sowie Synergieeffekte zwischen den
einzelnen Maßnahmen zu erzielen und die Einbindung
der deutschen Programme im Rahmen der internatio-

„Die Gesellschaft ist wie ein Vogel: Er hat zwei Flügel. 

Und ein Vogel kann nicht fliegen, wenn ein Flügel 
gebrochen ist.“

Afghanische Frau über die Stellung der Frauen in der 
afghanischen Gesellschaft, 

November 2001
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nalen Arbeitsteilung mit anderen bilateralen sowie mit
multilateralen Gebern sicherzustellen. In diesem Rah-
men werden regelmässig „Runde Tische“ zu Themen
wie „Rechtssicherheit, Demokratieförderung, Aufbau
staatlicher Strukturen und Demobilisierung“, „Bil-
dung“, „Gesundheit“ usw. abgehalten, zu denen neben
Vertretern der Bundesregierung und Durchführungs-
organisationen auch die politischen Stiftungen sowie
deutsche Nichtregierungsorganisationen eingeladen
werden.

– Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Afghanis-
tan:

Als erster ausländischer Botschafter übergab der 
Leiter der deutschen Botschaft, Rainer Eberle am 
9. Januar 2002 sein Beglaubigungsschreiben. 

– Eröffnung des Deutschen Büros für Entwicklungszu-
sammenarbeit in Kabul

Am 23. März 2002 wurde in Kabul das Deutsche Büro
für Entwicklungszusammenarbeit durch den Sonderbe-
auftragten des BMZ für den Wiederaufbau Afghanis-
tans, Professor Dr. Bohnet, eröffnet, das neben der Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (gtz) und der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auch den Deut-
schen Entwicklungsdienst (DED) beherbergt.

– Entsendung von zusätzlichem Personal zur Koordi-
nierung der Zusammenarbeit an die deutsche Bot-
schaft Kabul: 

Ebenfalls zum 1. Januar 2002 wurde die ehemalige
Frauenbeauftragte des Auswärtigen Amts als An-
sprechpartnerin für die Zusammenarbeit mit der Zivil-
gesellschaft (inkl. Frauenorganisationen) und huma-
nitären Hilfsorganisationen an die deutsche Botschaft
in Kabul entsandt. Sie nimmt vor Ort auch die Koor-
dinierung mit anderen internationalen Gebern (Euro-
päische Union, Vereinte Nationen etc.) in diesem Be-
reich wahr. Zum 28. Februar 2002 wurde zusätzlich
eine Referentin des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an die
Botschaft abgeordnet, um dort als Ansprechpartnerin
für die Koordinierung der Wiederaufbauhilfe (inkl.
entwicklungspolitische Aspekte der Frauenförderung)
der Bundesrepublik Deutschland für Afghanistan, die
Bundesministerin Wieczorek-Zeul in Höhe von 
320 Mio. Euro auf der Wiederaufbaukonferenz in To-
kyo im Januar 2002 zugesagt hatte, zu agieren. 

– Ernennung von Klaus-Peter Klaiber zum Afghanistan-
Beauftragten der EU:

Der Allgemeine Rat der EU ernannte am 10. Dezem-
ber 2001 den deutschen Diplomaten Klaus-Peter 
Klaiber zum EU-Beauftragten für Afghanistan. Klai-
ber trat Ende des Jahres seine neue Aufgabe in
Afghanistan an. Zu seinem Aufgabenbereich gehört
die Beratung des Hohen Beauftragten Javier Solana
und des Europäischen Rats zum afghanischen Frie-
densprozess, zu Menschenrechtsfragen, Terrorismus-
und Drogenbekämpfung, Flüchtlingsrückführung, hu-

manitärer Hilfe sowie Wiederaufbau. Auf Anregung
der Bundesregierung wurde in den Stab des EU-Be-
auftragten eine schwedische Expertin aufgenommen,
die sich insbesondere der Lage und Rechte der afgha-
nischen Frauen annehmen wird. Des weiteren hat das
Auswärtige Amt eine Mitarbeiterin in den Stab des
EU-Beauftragten für Afghanistan entsandt.

– Einrichtung eines Projektbüros zum Wiederaufbau der
afghanischen Polizei: Die Vereinten Nationen und die
afghanische Interimsregierung haben die Bundesrepu-
blik Deutschland gebeten, die Führungsrolle beim
Wiederaufbau der afghanischen Polizei zu überneh-
men. Zwischen dem Bundesministerium des Innern
und dem Innenministerium der Übergangsverwaltung
von Afghanistan wurden am 15. März 2002 Vereinba-
rungen über Sitz und Status der nach Afghanistan zu
entsendenden Polizeibeamten sowie über die Ge-
währung polizeilicher Ausbildungs- und Ausstat-
tungshilfe für die afghanische Polizei abgeschlossen.
Bereits seit dem 2. Februar 2002 ist das in Kabul ein-
gerichtete Projektbüro mit zwölf deutschen Polizeibe-
amten besetzt und hat die Aufgabe, die afghanische In-
terimsregierung in Fragen des Wiederaufbaus der
afghanischen Polizei zu beraten und die Ausbildungs-
und Ausstattungshilfe vor Ort zu koordinieren.

– Deutsche Teilnahme an Wiederaufbau-Konferenzen: 

Nach Schätzungen von Weltbank und UN sind in den
kommenden zehn Jahren rund 15 Mrd. Euro für den
Wiederaufbau Afghanistans erforderlich. Mit der
dafür notwendigen Mobilisierung und Koordinierung
der internationalen Unterstützung für den Wiederauf-
bau Afghanistans beschäftigten sich seit dem Sturz des
Taliban-Regimes eine Reihe von Treffen, insbeson-
dere der hierzu eingerichteten Staatengruppe, der die
USA, die EU, Japan und Saudi-Arabien angehören.
Die Bundesregierung hat an diesen internationalen
Konferenzen und an den Sitzungen der Steuerungs-
gruppe zum Wiederaufbau Afghanistans mit ressort-
übergreifenden Delegationen unter Leitung des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und
Zusammenarbeit bzw des Auswärtigen Amts teilge-
nommen, so u. a. in Washington (28./29. Nobember
2001; Steuerungsgruppe), Berlin (5./6. Dezember
2001; „Afghanistan Support Group“), Brüssel 
(15. Dezember 2001), Tokyo (21./22. Januar 2002) und
Kabul (10./11. April 2002 Implementierungsgruppe). 

Die von Deutschland im Jahre 2001 allein an huma-
nitärer Hilfe für Afghanistan zugesagten Mittel belie-
fen sich auf über 50 Mio. Euro. Im Vordergrund 
standen u. a. Basisgesundheitsversorgung, Wiederin-
standsetzung von Flüchtlingsunterkünften, Verbesse-
rung der Trinkwasserversorgung und vor allem die
Minenräumung.

Der Übergang von humanitärer Hilfe und entwick-
lungsorientierter Nothilfe (inkl. „nation building“)
verläuft fließend und parallel. Die im Rahmen des Sta-
bilitätspaktes Afghanistan für 2002 vorgesehenen
Wiederaufbaubeträge der Bundesregierung belaufen
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sich insgesamt auf 80 Mio. Euro. Für die kommenden
vier Jahre wurden in Tokyo durch Bundesministerin
Wieczorek-Zeul insgesamt 320 Mio. Euro in Aussicht
gestellt. Schwerpunkte des deutschen Beitrags sind
die Bereiche Gesundheit, Bildung, Förderung der Be-
teiligung von Frauen am politischen und wirtschaftli-
chen Wiederaufbau, Errichtung demokratischer Insti-
tutionen sowie Wasserversorgung. In allen Bereichen
kommt der Beteiligung und Teilhabe von Frauen und
Mädchen besondere Bedeutung zu.

Nach dem Ende des Talibanregimes hat Afghanistan
kein funktionierendes Verwaltungssystem mehr. Neben
dem wirtschaftlichen Aufbau ist deshalb auch der Auf-
bau rechtstaatlicher und leistungsfähiger staatlicher
Strukturen und Entscheidungsmechanismen in allen
Politikbereichen ein dringendes Anliegen. Diese Auf-
gaben umfassen auch den Wiederaufbau zivilgesell-
schaftlicher Fähigkeiten. Schwerpunkte deutscher Wie-
deraufbauhilfe liegen daher auf Projekten zur
Ernährungssicherung (inkl. Saatgut), Gesundheit und
Bildung, Infrastruktur, Katastrophenvorsorge, Polizei-
hilfe (Deutschland ist in diesem Bereich die „lead na-
tion“), Minenräumung, Demokratisierung und Struk-
turaufbau in Verwaltung und Zivilgesellschaft, Schutz
von Menschenrechten und Frauenförderung. 

Dass die Begriffe „Demokratie“ und „Menschenrechte“
in diesem Zusammenhang im Sinne der einschlägigen
Pakte und Vereinbarungen der Vereinten Nationen ver-
standen werden, ist selbstverständlich. Bei allem Res-
pekt vor gewachsenen Traditionen und Unterschieden
in den Rechtssystemen (Stichwort „Scharia“) sowie
Wichtigkeit von Projekt-Nachhaltigkeit durch „Afghan
ownership“ bedeutet dies, dass eine Verständigung über
die gemeinsamen Grundwerte bei der Universalität der
Menschenrechte ansetzen muss. In diesem Zusammen-
hang für uns wichtige Anliegen sind etwa das Folter-
verbot, die Gleichberechtigung von Mann und Frau,
strafrechtliche Garantien, aber auch die Abschaffung
der Todesstrafe. Diese bilden die Ausgangsbasis für die
Kooperation mit der gegenwärtigen afghanischen Inte-
rimsverwaltung oder der späteren Übergangsregierung
wie auch der am Ende des administrativen Aufbaupro-
zesses die Regierungsgewalt übernehmenden neuen af-
ghanischen Regierung. 

Der Beitrag Deutschlands zum Wiederaufbau und zur
Entwicklung Afghanistans wird sich darüber hinaus
einbinden in den Gesamtbeitrag der EU zur Un-
terstützung Afghanistans. Zusätzlich zu den bilateralen
Hilfsleistungen trägt Deutschland auch ca. 23 % der
Mittel der Europäischen Kommission, die aus dem
EU-Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Die EU-
Kommission finanzierte etwa im Jahre 2001 huma-
nitäre Projekte in Afghanistan in Höhe von 103 Mio.
Euro. Für das Jahr 2001 leisteten alle EU-Länder zu-
sammen 500 Mio. Euro Hilfe für Afghanistan. Für den
Wiederaufbau wird die EU (Kommission und Mit-
gliedstaaten) 2002 rund 600 Mio. Euro zur Verfügung
stellen.

B) Menschenrechtsschutz nach dem 
11. September 2001 

Die Ereignisse des 11. September richteten die Weltpolitik
neu aus. Ihre Auswirkungen und Herausforderungen auch
für die Menschenrechtspolitik sind erheblich. Einerseits galt
und gilt es, durch entschlossenes legislatives, polizeiliches
und auch militärisches Handeln den Terror zu bekämpfen
und unsere Sicherheit zu schützen, zugleich aber politische
Antworten auf Krisen und Konflikte zu entwickeln, die Un-
frieden, Gewalt und auch Terrorismus hervorbringen. Dabei
die freiheitlichen Grundwerte unseres Zusammenlebens
und das über Jahrzehnte in internationalen Gremien für die
Menschenrechte Erreichte zu wahren und fortzuentwickeln,
stellt die größte Herausforderung deutscher Menschen-
rechtspolitik nach den Terroranschlägen dar. 

Neben den unmittelbaren praktischen Auswirkungen, wie
der Verschiebung von Großkonferenzen (so z. B. die ur-
sprünglich für 19. bis 21. September 2001 geplante UN-
Sondergeneralversammlung zu Kindern, → A 2.1.1, und
der Beginn der 56. UN-Generalversammlung) und atmos-
phärischer Rückwirkungen auf die Diskussionen in UN-
Menschenrechtsforen in New York und Genf steht die in-
ternationale Menschenrechtspolitik auch thematisch seit
der Zäsur des 11. September vor gewaltigen zusätzlichen
Aufgaben. Es geht darum, 

– der Aufweichung bisher erreichter Menschenrechts-
standards durch einen „Anti-Terror-Rabatt“ entgegen-
zutreten („Wahrung des Acquis“); 

– die Chancen der Neuorientierung vieler Staaten für ei-
nen Ausbau des Multilateralismus, einen verstärkten
Dialog der Kulturen und die Bekämpfung der Terror-
ursachen zu nutzen;

– in Afghanistan: eine menschen- und bürgerrechtskon-
forme Ausgestaltung des Wiederaufbaus des Landes
unter gleichberechtigter Beteiligung der Frauen sicher-
zustellen.

Gewandelte Bedrohungsszenarien

Der 11. September 2001 machte deutlich, dass kein Staat
unverwundbar ist, dass zu Mord und Selbstmord Ent-
schlossene jederzeit mit unvorstellbarer Gewalt zuschla-
gen können. Diese erschreckende Einsicht ist nicht neu,
seit den Gräueltaten von New York und Washington be-
sitzt sie jedoch eine andere Dimension. 

Das Aufbrechen staatlicher Strukturen durch fortschrei-
tende Globalisierung, damit einhergehende politische und
soziale Instabilitäten, internationaler Terrorismus, Proli-
feration von Massenvernichtungswaffen sowie funda-
mentalistische Strömungen in ihren verschiedenen Er-
scheinungsformen stellen staatliche Sicherheitsvorsorge
am Anfang des 21. Jahrhunderts vor neue Herausforde-
rungen. Die sicherheitspolitische Landschaft zeigt sich
dabei heute weniger übersichtlich und wesentlich kom-
plexer. Die Zahl der Akteure hat sich vervielfacht, ebenso
die Zahl der Risiken und Bedrohungsszenarien. Die
Wahrscheinlichkeit asymmetrischer Angriffe unter Ein-
satz verschiedener Kräfte und Mittel sowie Missachtung
jeglicher Rechtsnormen ist, zum Beispiel bei terroristi-
schen Angriffen, signifikant gestiegen. Der 11. September
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2001 hat diesem komplizierten Lagebild eine weitere Di-
mension hinzugefügt. 

Die Nichtbeachtung der bestehenden internationalen
menschenrechtlichen Verpflichtungen, zunehmende Ge-
gensätze zwischen Arm und Reich, Übervölkerung und
Not, Mangel an Demokratie und Rechtstaatlichkeit bilden
häufig Wurzeln und Nährboden für Radikalisierung und
religiösen Fanatismus. Verweigerte Partizipation an Ent-
scheidungsprozessen, Ungleichheit, Isolation sowie das
Entstehen regionaler Machtvakuen schaffen Szenarien,
die kriminellen und extremistischen Organisationen
ideale Rekrutierungs- und Aktionsfelder bieten. Die Be-
seitigung der Ursachen für Gewaltbereitschaft, Hass und
Intoleranz wird daher im Vordergrund jeder nachhaltigen
Bekämpfung des Terrorismus stehen müssen. 

Chancen der Zäsur

Ohne globale Zusammenarbeit ist es nicht möglich, die
Konfliktursachen zu bekämpfen. Ein Ruck zu globalem
Bewusstsein und ein Schub für regionale Ordnungs- und
Friedensinitiativen sind spürbar. Die Bundesregierung
tritt dafür ein, dass die Staatengemeinschaft diese Her-
ausforderungen annimmt. In der Zäsur nach den Anschlä-
gen, im Schulterschluss gegen den Terror liegt daher auch
die große Chance, durch Zusammenrücken der Staaten-
welt, Stärkung des Multilateralen und Bekämpfung der
Ursachen von Instabilität und Unfrieden eine Verlangsa-
mung der Spirale von Gewalt und Unfrieden zu erreichen
und Konfliktherde wirksam zu entschärfen.

Neuem Zulauf für Extremisten und fanatische Gewalttä-
ter wird entgegengewirkt, wenn einerseits Hunger, Elend,
politische und soziale Perspektivlosigkeit, Armut, Krank-
heit und Rechtlosigkeit wirksam angegangen, anderer-
seits kulturelle, wirtschaftliche und politische Identitäten
und gesellschaftliche Gestaltungsideen anderer respek-
tiert werden. Es gilt, nicht nur die Symptome, sondern die
vielfältigen Ursachen des Terrorismus zu bekämpfen.
Dem weltweiten Schutz der Menschenrechte kommt da-
bei größte Bedeutung zu. Die Bundesregierung leistet
hierzu – auch international – einen erheblichen Beitrag. 

Herausforderungen für die Menschenrechtspolitik

Krisen- und Konfliktprävention 

Ungelöste, in zunehmendem Maße innerstaatliche Kon-
flikte sowie religiöser oder weltanschaulicher Fanatismus
bedrohen den Weltfrieden heute mehr und anders als zu
Zeiten der Blockkonstellation. Eine umfassende Strategie
gegen den Terrorismus muss die politischen Konflikte
und die ihnen häufig zugrunde liegenden Entwicklungs-
fragen angehen, aus denen sich Hass, Terror und Ver-
zweiflung speisen; muss also auf Vorbeugung setzen.
Dies heißt auch, die Grundlagen einer kooperativen Ord-
nungspolitik für das neue Jahrhundert zu entwerfen, einer
Politik, die auf eine Welt setzt, die allen Völkern eine ge-
rechte Teilhabe an Wohlstand und politischen Entschei-
dungsprozessen ermöglicht. 

Hierzu gehört, die Zonen des Friedens, der Prosperität
und der Demokratie auszuweiten, regionale und globale
internationale Institutionen fortzuentwickeln und die
Konfliktaustragung weltweit zu zivilisieren und zu ver-
rechtlichen. Dazu gehört aber auch, die ökonomische
Globalisierung sozial gerechter zu gestalten. Dafür spie-
len nachhaltige Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, Fair-
ness und vor allem die umfassende Achtung politischer,
bürgerlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Menschenrechte eine herausragende Rolle. 

Ein zentraler Aspekt hierbei ist das Werben und Eintreten
für „gute Regierungsführung“ („good governance“), die
Achtung der Menschenrechte, Abbau krasser sozialer Un-
gleichheiten, wirksame Bekämpfung der Korruption so-
wie die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft um-
fasst. So verstandene Menschenrechtspolitik leistet einen
essentiellen Beitrag zur Friedenspolitik.

Dialog der Kulturen

Interkultureller und interreligiöser Dialog trägt zum Ab-
bau von „Sprachlosigkeit“, Intoleranz und Gewaltnei-
gung bei und verhindert oder reduziert Konfliktpotential.
Initiativen, die das Gewaltpotential insbesondere bei Ju-
gendlichen vermindern sollen, sind ein Schwerpunkt
deutscher Menschenrechtspolitik. Wir müssen unseren
Beitrag dazu leisten, dass den Hassparolen ihre verführe-
rische Wirkung genommen wird. Aufklärung, Toleranz,
Zuhören, Bildungsangebote, aber auch selbstbewusstes
Eintreten für universelle Werte gehören hierzu. 

Für den Religionsdialog – nicht zuletzt die Frage des Um-
gangs mit dem Islam – ist es wichtig, Freiheit, Toleranz,
Minderheitenschutz und Menschenrechte nicht als Grund-
werte des Westens, sondern als universelle, gemeinsame
Werte zu vertreten und zugleich deutlich zu machen, dass
die von Säkularismus und Aufklärung geprägten westli-
chen Gesellschaften nicht religionsfeindlich sind. 

Aus Konfliktscheu einen bloßen Höflichkeitsdialog zu be-
ginnen, wäre allerdings der falsche Ansatz. Der militante
Islamismus wäre ein ungeeignetes Objekt multikultureller
Toleranz. Auch zu den Themen „islamische Körperstra-
fen“ (etwa Auspeitschen, Steinigung, Amputationen),
„Stellung der Frau in der Gesellschaft“ sowie dem in 

„Es geht nach dem 11. September um ein „Mehr“ an
menschenrechtlicher Orientierung, nicht um ein „Weni-
ger“. Bundesaußenminister Fischer am 5. Oktober 2001
vor dem Forum Menschenrechte, Berlin

„Gerade nach den Ereignissen des 11. September stellt
sich die Frage der globalen Durchsetzung von Men-
schenrechten drängender denn je ¼. Es darf unter kei-
nen Umständen zu einer Aushebelung von menschen-
rechtlichen Grundnormen unter dem Deckmantel von
Terrorismusbekämpfung kommen ¼. Der Strategie der
Terroristen muss entschlossenes Engagement für eine
offene Gesellschaft und der Dialog der Zivilisationen
auf der unumstößlichen Grundlage universaler Men-
schenrechte entgegengesetzt werden“. Bundesaußenmi-
nister Fischer am 10. Dezember 2001 zum Tag der Men-
schenrechte



Drucksache 14/9323 – 138 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

konservativ-islamischen Staaten geltend gemachten gene-
rellen „Scharia-Vorbehalt“43 trotz universeller Geltung der
Menschenrechte muss der Dialog offensiv, selbstbewusst
und kritisch geführt werden. Liberalität gegenüber Anders-
denkenden, Selbstkritik, Glaubens-, Bekenntnis und Mei-
nungsfreiheit, Fähigkeit zur Selbstkorrektur, diskursive
Verständigung auch über moralisch-ethische Fragen, Dis-
kussion statt exklusiver Wahrheitsanspruch sollten in die-
sem Dialog selbstbewusst zu vertretende Grundwerte sein.

Das Auswärtige Amt, aber auch andere Institutionen, be-
reiten zahlreiche aktuelle Maßnahmen und Initiativen zum
Kulturdialog vor. Hierzu zählen u. a. im Rahmen der Aus-
wärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) der „Dialog
der Kulturen“, insbesondere das AKBP-Sonderprogramm
„Europäisch-Islamischer Dialog“, Projekte aus Mitteln des
Stabilitätspaktes Afghanistan, für den die Bundesregierung
insgesamt 80 Mio. Euro bereit stellte, Veranstaltungen des
Forum Globale Fragen und zum Islam in Europa im Aus-
wärtigen Amt, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit unserer 
Auslandsvertretungen, Diplomatenausbildung, „Runde Ti-
sche“ des Planungsstabes des Auswärtigen Amts, „Präsi-
denteninitiative Dialog Westen-Islam“, der Internationale
Politikdialog „Entwicklung und Kulturen – Kulturen der
Entwicklung“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Veranstaltungen
des Bundesministeriums für Verteidigung.

Wahrung menschenrechtlicher Standards

Internationale Grundrechts- und Menschenrechtsstan-
dards müssen sich nicht zuletzt gerade auch in Krisenzei-
ten bewähren. Menschenrechte und Terrorismusbekämp-
fung sind dabei nicht als Antagonismen zu sehen. Beide
dienen den Menschen und einem Leben in Freiheit und
Menschenwürde.

Bei allem Verständnis für die erforderlichen sicherheits-
politischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Terroris-
mus und neuer Bedrohungsszenarien, ist es Politik der
Bundesregierung, auf Wahrung des menschenrechtlich
Erreichten zu bestehen und nicht zuzulassen, dass die
notwendigen strengeren Sicherheitsmaßnahmen die frei-
heitlichen Grundwerte unseres Zusammenlebens und die
Menschenrechte gefährden. Gerade Demokratien sind bei
der Terrorismusbekämpfung an eigenen Maßstäben zu
messen. Die Bundesregierung tritt dafür ein, u. a. Folgen-
dem entgegenzuwirken:

– erhöhter Nachsicht und Toleranz gegenüber Staaten
mit problematischen Menschenrechtssituationen, nur
weil diese sich am Kampf gegen den internationalen
Terrorismus beteiligen („Anti-Terror-Rabatt“); 

– einem Stillstand, ausgelöst durch die Dominanz si-
cherheitsrelevanter Diskussionen, bei der internatio-
nalen Normierung von Menschenrechten in UN-Gre-
mien, etwa in der Menschenrechtskommission oder
dem Dritten Ausschuss der UN-Generalversammlung;

– einer „Umwidmung“ von Menschenrechtsverletzun-
gen in Anti-Terror-Maßnahmen: Es gibt keinen „Frei-
brief“ für Regierungen, im Namen der Terrorbekämp-
fung die Menschenrechte zu missachten; 

– der Aushebelung menschenrechtlicher Grundstan-
dards durch Aussetzung bestehender Verpflichtungen
aus internationalen Menschenrechtsabkommen („De-
rogations-Klauseln“), etwa die Suspendierung von Ar-
tikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(Freiheitsentzug) unter Berufung auf Artikel 15 Abs. 2
EMRK, wonach im Falle von Krieg oder öffentlichem
Notstand Vertragsparteien Maßnahmen ergreifen kön-
nen, durch die Verpflichtungen aus der EMRK außer

„Das eigentliche Ziel der Terroristen ist es, einen Krieg
der Kulturen auszulösen und den Nahen und Mittleren
Osten in Brand zu setzen. In einen solchen Konflikt dür-
fen wir uns unter keinen Umständen hineintreiben las-
sen. Wir kämpfen gegen den internationalen Terrorismus
und nur gegen ihn, nicht gegen den Islam. Wir müssen
der Strategie des Terrorismus den ‘Dialog der Kulturen
und Religionen’ entgegensetzen. Wir brauchen eine vom
gegenseitigen Verständnis getragene geistige Auseinan-
dersetzung und den Versuch einer ehrlichen Verständi-
gung über die Grundwerte, die uns verbinden. Ein sol-
cher Dialog setzt die Existenz gemeinsamer Werte
voraus, ebenso aber auch den Respekt vor den gewach-
senen Traditionen und Unterschieden. Allerdings muss
eines dabei klar sein: Menschenrechte sind universelle,
nicht westliche Werte. Auf sie hat sich die internationale
Völkergemeinschaft in der UN-Charta und den Men-
schenrechtspakten geeinigt. Jeder Dialog muss auf die-
ser Universalität der Menschenrechte gründen.“ Bun-
desaußenminister Fischer am 12. November 2001 vor
der 56. Generalversammlung der Vereinten Nationen

7. Forum Globale Fragen im Auswärtigen Amt,
16./17. Mai 2002 

43 Scharia = islamische Rechtsordnung; der so genannte „Scharia-Vor-
behalt“ erklärt summarisch diejenigen Bestimmungen internationaler
Übereinkommen für einen Vertragsstaat für nicht bindend, die nicht
im Einklang mit der Scharia stehen. 

Die Universalität der Menschenrechte und der Rechte
der Frauen waren eines der Themen auf dem 7. Forum
Globale Fragen zum Thema „Dialog der Kulturen am
16./17. Mai 2002 im Auswärtigen Amt in Berlin. Unter
der Leitung der Vorsitzenden des Bundestagsausschus-
ses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, Christa
Nickels, diskutierten Irene Khan, Generalsekretärin von
amnesty international, Margaret Sekaggya, Vorsitzende
der ugandischen Menschenrechtskommission, Prof. 
Dr. Sabine von Schorlemer von der Technischen Uni-
versität Dresden und der Beauftragte des Auswärtigen
Amts für den Islam-Dialog, Botschafter Dr. Gunther
Mulack, mit Gästen aus Wirtschaft, Regierung und Zi-
vilgesellschaft über „Menschenrechte als Wertgrund-
lage für den Dialog der Kulturen“. Eine Publikation der
Redebeiträge ist in Vorbereitung. 
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Kraft gesetzt werden können oder durch eine aus-
ufernde Anwendung bzw. Interpretation bestehender
Ausschlussklauseln von völkerrechtlichen Schutzbe-
stimmungen (z. B. des Artikel 1 F Genfer Flüchtlings-
konvention);

– der Verletzung von Menschenrechten unter Ausnut-
zung der Ablenkung internationaler Öffentlichkeit auf
andere Regionen und Themen („Windschatten-Maß-
nahmen“); es gilt, Terrorismus nicht nur menschen-
rechtskonform zu bekämpfen, sondern auch etwa der
Beschränkung unliebsamer Opposition unter dem
Deckmantel der Terrorismusbekämpfung entgegenzu-
wirken;

– der Einleitung bzw. gesetzliche Verabschiedung über-
zogener und unverhältnismäßiger Maßnahmen und
Befugnisse von Sicherheitsbehörden; dagegen kommt
es auf das Abklopfen strengerer „Sicherheitspakete“
und schärferer Überwachungsmaßnahmen von Bür-
gern auf Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit an; 

– Tendenzen zu Pauschalierung und Stigmatisierung
einzelner Bevölkerungsgruppen oder Ressentiments
gegen Fremde, Ausländerfeindlichkeit und Suche
nach einfachen Feindbildern und Sündenböcken;

– alleiniger Dominanz der Themen innerer und äußerer
Sicherheit vor menschenrechtlichen, sozialen, kultu-
rellen und entwicklungspolitischen Aspekten. C 1 Europa

Südosteuropa

Bundesrepublik Jugoslawien

Die neue politische Führung Jugoslawiens und Serbiens, die
am 5. Oktober 2000 bzw. nach den serbischen Parlaments-
wahlen am 23. Dezember 2000 die Regierung übernommen
hat, ist den Prinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
Pluralismus und dem Respekt der Menschenrechte ver-
pflichtet. Staatliche Repression, wie sie während des
Milosevic-Regimes üblich war, findet nicht mehr statt. Auch
massive Menschenrechtsverletzungen, wie noch unter
Milosevic, werden nicht mehr gemeldet. Dennoch kann
nicht ausgeschlossen werden, dass angesichts der noch nicht
gefestigten demokratischen und rechtsstaatlichen Struktu-
ren vereinzelt weiterhin Menschenrechte verletzt werden 
(z. B. im Polizeigewahrsam und im Strafvollzug das Recht
auf Unversehrtheit der Person).

Die Unabhängigkeit der Justiz ist in der Praxis auch nach
dem demokratischen Wandel noch nicht gewährleistet,
obwohl der Grundsatz der Gewaltenteilung verfassungs-
rechtlich verankert ist und auch aufgrund des Vorranges
des Bundesrechts in den Teilrepubliken Geltung hat. Der
Grund hierfür ist heute nicht mehr von staatlicher Seite
ausgeübter Druck auf die Richterschaft, sondern noch im-
mer weitverbreitete Unkenntnis über die Rolle und Funk-
tion einer unabhängigen Justiz in einem demokratischen
Rechtsstaat. Auch nach dem 5. Oktober 2000 ist die Justiz
noch immer nicht frei von äußerer Beeinflussung; sie
fürchtet Repressalien von Seiten der Anhänger des alten
Regimes. Die unzureichende materielle Ausstattung der

Umfassende Konvention gegen den internationalen
Terrorismus 

Terroristische Akte stellen nach herrschender Rechts-
auffassung keine Menschenrechtsverletzung dar. Hinter
dieser zunächst weltfremd anmutenden Feststellung ste-
hen konzeptionell-juristische, aber auch politische
Gründe. Menschenrechtsschutz obliegt vor allem den
Staaten, daher können Menschenrechtsverletzungen in
der Regel nur von staatlich Handelnden verursacht wer-
den. Terroristische Akte dagegen können von staat-
lichen und von nicht-staatlichen Akteuren ausgehen.
Diese Unterscheidung ist in den vergangenen Jahren im-
mer wieder kritisch hinterfragt worden, auch in der
Menschenrechtskommission und im Dritten Ausschuss
der UN-Generalversammlung. Ein Konsens in dieser
rechtsdogmatischen Frage wurde bisher jedoch nicht er-
zielt (→ B 1.2.3). 

Die herrschende Meinung geht davon aus, dass mit ei-
ner Qualifizierung terroristischer Akte als Menschen-
rechtsverletzungen kein Mehr an Schutz vor solchen
Verbrechen erreicht werden würde. Im Gegenteil, Re-
gierungen, die im Kampf gegen Terroristen selbst 
Menschenrechte verletzen, könnten zumindest eine mo-
ralische Legitimation erhalten, da sie gegen Menschen-
rechtsverletzer und -verletzungen vorgingen. 

Dennoch ist der Zusammenhang zwischen der Frage
„Menschenrechte und Terrorismus“ offensichtlich: Un-

zweifelhaft ist, dass beim Schutz vor bzw. dem Kampf
gegen den Terrorismus menschenrechtliche Normen
ohne Abstriche zu beachten sind. Wichtige Vorausset-
zung dafür, dass in dieser rechtlichen Frage eine
Annäherung erzielt werden könnte, wäre u. a. eine von
breitem Konsens getragene Terrorismus-Definition. 

Auf die Initiative Indiens geht der Entwurf für eine „Um-
fassende Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus“
zurück, der im Sechsten Ausschuss (Rechtsausschuss)
der UN-Generalversammlung verhandelt wird. Anders
als die bisher von der UN-Generalversammlung ange-
nommenen sektoralen Anti-Terrorismus-Konventionen,
die beim Tatort oder beim Tatwerkzeug ansetzen (z. B.
Entführen von Flugzeugen), wählt dieser Entwurf einen
allgemeinen Ansatz, mit dem alle Arten des Terrorismus
erfasst und alle Regelungslücken der bereits bestehenden
zwölf Konventionen zu Einzelfragen geschlossen wer-
den sollen. In der 56. UN-Generalversammlung (Okto-
ber/November 2001) wurde der indische Entwurf weiter
beraten; seine Annahme in der 56. Generalversammlung
scheiterte jedoch. Ausschlaggebend hierfür war vor al-
lem die Frage von Ausnahmeregelungen für Befreiungs-
bewegungen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin,
dass diese Frage möglichst noch vor Beginn der 57. Ge-
neralversammlung gelöst werden kann. 
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Gerichte und die niedrigen Gehälter der Richter wirken
sich ebenfalls negativ auf eine Stärkung der Unabhängig-
keit der Justiz aus. 

Die Lage der bisher besonders benachteiligten Minder-
heiten (Sandzak-Moslems, Kosovo-Albaner, Roma, Min-
derheiten in der Vojvodina) hat sich verbessert. Die neue
Bundesregierung hat einen Sandzak-Moslem, Razim Lja-
jic, zum Minderheitenminister berufen, ein Ungar ist
stellvertretender Premierminister der neuen serbischen
Regierung. Das jugoslawische Parlament hat am 26. Fe-
bruar 2002 ein Gesetz zum Schutz der nationalen Min-
derheiten verabschiedet. Als eigenständige Volksgruppe
wurden erstmals auch die Roma anerkannt. An der Erar-
beitung des neuen Minderheitengesetzes, das Minderhei-
tenrechte gemäß internationalem Standard verankert, wa-
ren insbesondere der Europarat und die OSZE beteiligt.
Mit der Verabschiedung des Minderheitengesetzes erfüllt
die Bundesrepublik Jugoslawien eine wesentliche Vo-
raussetzung für den Beitritt zum Europarat und kommt ih-
rer Verpflichtung aus der am 11. Mai 2001 ratifizierten
und seit 1. September 2001 für Jugoslawien in Kraft be-
findlichen Rahmenkonvention des Europarates zum
Schutz nationaler Minderheiten nach. 

Schritte zur Freilassung der noch etwa 80 politischen ko-
sovo-albanischen Häftlinge und etwa 80 weiterer Ko-
sovo-Albaner, die aufgrund gewöhnlicher krimineller
Handlungen verurteilt sind, unternimmt die neue Führung
nur zögerlich. Das am 5. März 2001 in Kraft getretene
Amnestiegesetz erfasst nicht die politischen Gefangenen,
die gemäß Artikel 125 des jugoslawischen Strafgesetz-
buchs verurteilt worden sind, d. h. diejenigen, die wegen
Terrorismusakten verurteilt sind. Anfang 2002 sind je-
doch die Akten von 116 Gefangenen durch die serbischen
Behörden an die UNO-Übergangsverwaltung (UNMIK)
zur Revision übergeben worden. UNMIK wertet dies als
bedeutenden Fortschritt zu einer Lösung der Frage der po-
litischen Gefangenen. Im Bereich der Printmedien steht
nach der Abschaffung repressiver Regelungen aus der
Zeit Milosevics (Aufhebung des Informationsgesetzes
vom 20. Januar 1998 durch das serbische Parlament am
14. Februar 2001) eine grundlegende Neuregelung der
Rechte und Pflichten von Journalisten und Verlagen an.
Ein entsprechender Gesetzentwurf ist in Vorbereitung.
Auch bei den elektronischen Medien wird ein radikaler
Neuanfang ohne Rücksicht auf unter dem Milosevic-Re-
gime erworbene Besitzstände angestrebt. 

Auch vor dem Hintergrund des für 2002 angestrebten Bei-
tritts zum Europarat muss die Bundesrepublik Jugoslawien
ihre Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
(IStGHJ, → B 2.3.4), die sie durch Unterzeichnung des
Dayton-Abkommens eingegangen ist, deutlich intensivie-
ren. Der Streit zwischen dem jugoslawischen Präsidenten
Kostunica und dem serbischen Premierminister Djindjic
über die rechtliche Zulässigkeit von Überstellungen an den
IStGHJ ist weiter ungelöst. Nach der von Djindjic ange-
ordneten Überstellung Milosevics an den IStGHJ am 
28. Juni 2001 im Vorfeld der Geberkonferenz für die Bun-
desrepublik Jugoslawien ist bisher kein weiterer serbischer

Staatsangehöriger aus der Bundesrepublik Jugoslawien
nach Den Haag überstellt worden. Seit dem Inkrafttreten
des Gesetzes über die Zusammenarbeit der Bundesrepublik
Jugoslawien mit dem IStGHJ am 11. April 2002 haben sich
allerdings fünf Angeklagte freiwillig gestellt. Die jugosla-
wische Regierung hat außerdem beim Kreisgericht Belgrad
die Zwangsauslieferung 18 weiterer mutmaßlicher Kriegs-
verbrecher beantragt. Die Verhaftung und Überstellung der
bosnischen Zwillingsbrüder Banovic am 8. November
2001 durch die serbische Polizei löste eine Meuterei der
Spezialeinheit „Rote Barette“ aus. Anfang Februar ist der
Prozess gegen Slobodan Milosevic vor dem Internationa-
len Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den
Haag eröffnet worden. Milosevic werden Völkermord,
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit im Kosovo, in Kroatien und in Bosnien zur Last gelegt.
Er wird für die Vertreibung von rund 800 000 Kosovo-Al-
banern und die Ermordung von mindestens 900 Menschen
verantwortlich gemacht. Die Anklage rechnet mit einer
Prozessdauer von bis zu zwei Jahren.

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem angestrebten Bei-
tritt zum Europarat ist die Abschaffung der Todesstrafe in
der Republik Serbien am 26. Februar 2002 zu sehen. Le-
diglich in Montenegro wurde die Änderung des dortigen
Strafgesetzbuches, die auch dort die Abschaffung der To-
desstrafe umfassen soll, noch nicht vollzogen.

Die Region Südserbien, die überwiegend von Albanern be-
wohnt ist, war bis Mai 2001 Schauplatz bewaffneter Aus-
einandersetzungen zwischen serbischen bzw. jugoslawi-
schen Sicherheitskräften und albanischen Rebellen, die
sich in der für Armee und Polizei unzugänglichen Puffer-
zone entlang der administrativen Grenze zum Kosovo fest-
gesetzt hatten. Durch den von EU und NATO vermittelten
Waffenstillstand, die Öffnung der Gemeinsamen Sicher-
heitszone und die Demobilisierung der albanischen Rebel-
len beruhigte sich die Lage weitgehend. Im Rahmen des
nach dem Südserbien-Beauftragten Belgrads benannten
„Covic-Plan“ wurden zahlreiche Maßnahmen zur wirt-
schaftlichen und politischen Stabilisierung der Region be-
schlossen. Nach UNDP-Angaben sind seither ca. 20 Mio.
Euro an internationalen Hilfsleistungen in die Region ge-
flossen. Noch ungenügend ist die Integration der albani-
schen Bevölkerung in politische und administrative Struk-
turen. Die für Mitte Juni angekündigten Kommunalwahlen
in den betroffenen Gemeinden sollen ein erster Schritt zur
verstärkten Partizipation der Albaner sein.

Kosovo

Mit der Verabschiedung der Resolution 1244 am 
10. Juni 1999 hat der Sicherheitsrat eine neue Grundlage
für eine friedliche Entwicklung im Kosovo geschaffen.
Die internationale militärische Präsenz KFOR und die zi-
vile Präsenz der UNO-Übergangsverwaltung (UNMIK)
sind u. a. für die Erhaltung der Sicherheit und Ordnung,
den Aufbau einer internationalen Verwaltung bis zum
Funktionieren aufzubauender örtlicher demokratischer
Strukturen, die Rückkehr der Vertriebenen und Flücht-
linge und den wirtschaftlichen Wiederaufbau verantwort-
lich (www.unmikonline.org). Bereits am 11. Juni 1999
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rückten erste KFOR-Truppen in den Kosovo ein. Vom ers-
ten Tag an kehrten Tausende in ihre Heimat zurück, aus
der sie in menschenverachtender Weise vertrieben wor-
den waren. Bis Ende 2001 sind nach Angaben des 
UNHCR nahezu alle der 850 000 kosovo-albanischen
Flüchtlinge und Vertriebenen wieder in das Kosovo
zurückgekehrt.

Dennoch wirken die durch die serbische Vertreibungspo-
litik erzeugten Hass- und Rachegefühle weiter und haben
zu neuen Gewalttaten geführt. Im Berichtszeitraum ereig-
neten sich zahlreiche ethnisch motivierte Morde und Ent-
führungen. Opfer dieser Gewalt waren alle Ethnien, ins-
besondere aber die im Kosovo lebenden Serben und
Roma sowie Kosovo-Albaner, die der Kollaboration ver-
dächtigt werden. Neue Flüchtlingswellen sind die Folge.
Weniger als 100 000 Serben verbleiben nach Erhebungen
der UNMIK im Kosovo. Auch ein großer Teil der Roma
und Aschkali haben den Kosovo verlassen. Auch mosle-
mische Slawen sind Opfer geworden. Die im Kosovo ver-
bleibenden Menschen aus Minderheiten-Ethnien siedeln
sich zum Selbstschutz oft in ethnisch homogenen Enkla-
ven an und werden so zu intern Vertriebenen. 

KFOR und UNMIK versuchen, die Gewalt einzudäm-
men. Sie patrouillieren durch die Städte und stellen Wa-
chen vor historischen und religiösen Monumenten auf.
Fast jeder zweite KFOR-Soldat wird zum Schutz von
Minderheiten eingesetzt. Die internationale Polizei im
Kosovo hat bis Ende 2001 eine Stärke von 4 700 Polizis-
ten erreicht. Gleichzeitig sind inzwischen ca. 4 300 Ab-
solventen (darunter Angehörige von Minderheiten und
Frauen) der von der OSZE geleiteten Polizeischule im
Einsatz. Von UNMIK ernannte internationale Richter und
juristisches Personal nahmen ihre Tätigkeit auf. 

Der Aufbau örtlicher demokratischer Strukturen hat im
Berichtszeitraum erhebliche Fortschritte gemacht. Im
Herbst 2000 wurden unter der Leitung der OSZE erstmals
freie Kommunalwahlen durchgeführt und Verwaltungs-
verantwortung auf kommunaler Ebene an die gewählten
Vertreter übertragen. Es folgten am 17. November 2001
allgemeine Parlamentswahlen, ebenfalls unter OSZE-
Leitung, die die Zusammensetzung der 120 Abgeordnete
umfassenden „Versammlung“ bestimmten, wobei je zehn
Sitze für Vertreter der Kosovo-Serben sowie andere nicht-
albanische Minderheiten reserviert waren. Die Wahlen
verliefen ruhig und unter substantieller Teilnahme der
Minderheiten, die in dem im Dezember erstmals zusam-
mengetretenen Parlament nun überproportional vertreten
sind. Die sich an die Wahl anschließenden Versuche zur
Regierungsbildung und Koalitionsgespräche verliefen
zunächst erfolglos und brachten zunehmend ein Klima
der Einschüchterung mit sich. Erst am 4. März 2002
wurde aufgrundlage einer vorher ausgehandelten Koaliti-
onsvereinbarung der Führer der LDK, Ibrahim Rugova,
zum Präsidenten und der PDK-Abgeordnete Rexhepi zum
Premierminister gewählt.

Deutschland leistet seinen Beitrag durch die etwa 4 700
KFOR-Soldaten der Bundeswehr im Kosovo mit Schwer-
punkt im deutschen Verantwortungsbereich der Multina-
tionalen Brigade Süd (Zentrum: Prizren). 320 deutsche 

Polizisten gehören zu den gut 3 100 internationalen Polizi-
sten, die die Sicherheitssituation verbessern sollen. An der
OSZE-Mission im Kosovo beteiligt sich Deutschland mit
über 40 internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(von insgesamt ca. 350). Die Organisation der Parla-
mentswahlen im November 2001 hat Deutschland zusätz-
lich mit ca. 40 Langzeit- und 200 Kurzzeitüberwachern
unterstützt. An führender Stelle übernehmen Deutsche
Verantwortung. Zum Sonderbeauftragten des UN-Gene-
ralsekretärs im Kosovo und damit zum Leiter der UNMIK
wurde im Januar 2002 der deutsche Diplomat Michael
Steiner berufen. Der frühere Stadtkämmerer Frankfurts,
Tom Koenigs, leitet als Stellvertretender Sonderbeauftrag-
ter den Aufbau der örtlichen Zivilverwaltung. Schließlich
übernahm Stephan Feller im Februar 2002 das Kommando
der internationalen UNMIK-Polizei. 

Deutsche Hilfsleistungen konzentrieren sich auf die Be-
reiche Instandsetzung von Wohngebäuden und öffentli-
chen Einrichtungen, Wiederaufbau der Infrastruktur, Ein-
richtung unabhängiger Medien sowie medizinische
Versorgung. Die Hilfe richtet sich auch ganz gezielt an die
serbische Bevölkerungsgruppe, um die Versorgung in ih-
rer oft isolierten Lage zu erleichtern. 

Im Juni 2000 wurde durch UNMIK-Verordnung die Insti-
tution des Ombudsmann für den Schutz und die Förde-
rung der Menschenrechte im Kosovo unter Berücksich-
tigung internationaler Menschenrechtsstandards geschaf-
fen (www.ombudspersonkosovo.org). Es ist die Aufgabe
des Ombudsmanns, Allen zugängliche Mechanismen zu
schaffen, die die Aktionen der internationalen Verwaltung
oder anderer zentraler und lokaler Institutionen einer
Überprüfung im Hinblick auf die Wahrung der Men-
schenrechte unterziehen. Ein Bericht des Ombudsmanns,
Marek Nowicki, vor dem Bundestagsausschuss für Men-
schenrechte und humanitäre Hilfe im Januar 2002 machte
deutlich, dass dieses Angebot von Kosovaren aller Eth-
nien angenommen wurde. Es wurde über seinen eigentli-
chen Rahmen hinaus erweitert: Ein Großteil der anhängi-
gen Fälle betrifft aus ungeklärten Eigentumsverhältnissen
an Grundstücken sich ergebende Beeinträchtigungen des
Rechtsgefühls, aber auch Bitten um Vermittlung zwischen
einzelnen ethnischen Gruppen. 

Das drängendste Problem der Gewährung ausreichender
Sicherheit für alle Bewohner des Kosovo wird aber auch
durch eine Aufstockung der KFOR oder der UNMIK-Poli-
zeikräfte allein nicht gelöst werden können. Entscheidend
ist der Wille zur Versöhnung oder zumindest der Wille zum
friedlichen Nebeneinander. Insbesondere den Führern der
Volksgruppen obliegt es, wieder aufeinander zuzugehen
und eine Gesellschaft zu formen, die für Kosovo-Albaner
ebenso wie für Kosovo-Serben, Roma und alle anderen
Minderheiten Platz hat. 

Bosnien und Herzegowina

Die Menschenrechtslage in Bosnien und Herzegowina hat
sich seit Unterzeichnung des Friedensabkommens von
Dayton Dezember 1995 nicht zuletzt aufgrund der inten-
siven internationalen Bemühungen deutlich verbessert.
Kritisch zu bewerten ist weiterhin die Situation der an



Drucksache 14/9323 – 142 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

ihren Heimatort zurückkehrenden ethnischen Minderhei-
ten. Dies gilt sowohl für die häufig verzögerte Rückgabe
ihres Wohneigentums als auch hinsichtlich ihrer schlep-
penden Reintegration in das soziale Leben (Arbeitsmarkt,
Schulbildung).

Der Schutz der Menschenrechte in Bosnien und Herzego-
wina ist weitestgehend institutionalisiert. Neben der ge-
samtstaatlichen Menschenrechtskammer mit Sitz in Sara-
jewo existiert sowohl auf Gesamtstaats- als auch
Entitätsebene das Amt des Ombudsmanns. Daneben sind
mehrere internationale Organisationen im Menschen-
rechtsbereich aktiv: das Büro des Hohen Repräsentanten
(www.ohr.int), eingesetzt zur Unterstützung der Umset-
zung des Abkommens von Dayton; die OSZE (www.os-
cebih.org); der Europarat; die Hochkommissarin für Men-
schenrechte sowie der Hochkommissar für Flüchtlinge
der Vereinten Nationen; das Informationszentrum für Re-
patriierung; die Internationale Helsinki Stiftung und die
internationale Kommission für Eigentumsansprüche von
intern Vertriebenen und Flüchtlingen. 

Die internationale Schutztruppe SFOR leistet im Rahmen
des Friedensabkommens von Dayton einen wichtigen
Beitrag u. a. zur Aufrechterhaltung eines sicheren Umfel-
des für die Rückkehr der Minderheiten in Bosnien und
Herzegowina. Die von den Vereinten Nationen geleitete
Polizeimission IPTF überwacht und steuert die Reform
der nationalen Polizeikräfte, um diese auf die Übernahme
der vollen Verantwortung für die öffentliche Sicherheit im
Land vorzubereiten. Deutschland stellt mit 1 700 Soldaten
(SFOR) sowie ca. 140 Polizisten (IPTF) umfangreiche
Kontingente für diese Aufgaben bereit. 

Die Bundesrepublik Deutschland setzt sich bilateral so-
wie im Rahmen der EU und des Friedensimplementie-
rungsrates aktiv für die Umsetzung des Abkommens von
Dayton und insbesondere seiner menschenrechtlichen
Komponenten ein. Die Vergabe von Wiederaufbaumitteln
ist konsequent an die Bereitschaft der durchführenden
bosnischen Organisationen zur Umsetzung des Abkom-
mens von Dayton gebunden; Projekte zur Unterstützung
von Minderheitenrückkehr genießen dabei besondere
Aufmerksamkeit. Der Internationale Streitschlichter für
die Föderation Bosnien und Herzegowina, der Bundes-
tagsabgeordnete Christian Schwarz-Schilling, setzt sich
ebenfalls aktiv für die Umsetzung der Bestimmungen des
Daytoner Abkommens ein. Die Arbeit der Menschen-
rechtskammer wird durch die Entsendung eines der acht
internationalen Richter, Prof. Rauschning, sowie eine
weitere Beraterin gefördert.

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Resolutionen
der Menschenrechtskommission und der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen zur Situation der Men-
schenrechte im früheren Jugoslawien mit eingebracht, die
die Staaten auffordern, die Bedingungen für die Rückkehr
der Flüchtlinge und intern Vertriebenen zu schaffen, die
Wahrung der Rechte der Minderheiten zu garantieren und
uneingeschränkt mit dem Internationalen Strafgerichtshof
für das ehemalige Jugoslawien bei der Festnahme und
Auslieferung von mutmaßlichen Kriegsverbrechern zu-
sammenzuarbeiten. Der mit der Resolution der Men-
schenrechtskommission eingesetzte Sonderberichterstat-

ter der Vereinten Nationen legt darüber hinaus seine 
Berichte zur Menschenrechtslage in Bosnien und Herze-
gowina und der Bundesrepublik Jugoslawien in regel-
mäßigen Abständen vor. 

Kroatien

Kroatien hat sich durch die Unterzeichnung des Vertrags
von Dayton sowohl zur Unterstützung der Rückkehr von
Kriegsflüchtlingen nach Kroatien als auch zur Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für
Jugoslawien verpflichtet. Seit dem Wechsel von Regie-
rung und Parlament Anfang 2000 wird diese Verpflich-
tung zunehmend umgesetzt. In der kroatischen Politik und
Öffentlichkeit bleibt das Thema aber umstritten. Der Be-
schluss der Regierung, zwei vom IStGHJ wegen Kriegs-
verbrechen angeklagte hohe kroatische Militärs nach Den
Haag auszuliefern, führte im Juli 2001 zu einer Regie-
rungskrise. Eine folgende Vertrauensabstimmung im Par-
lament bekräftigte jedoch den Kurs der Regierung Racan
und stärkte gleichzeitig die parlamentarische Basis für die
Zusammenarbeit mit dem IStGHJ. 

Die kroatische Regierung hat seit ihrem Amtsantritt die
rechtlichen und materiellen Bedingungen für eine ver-
stärkte Rückkehr der noch verbleibenden Flüchtlinge deut-
lich verbessert. Dieser Kurs wird jedoch nicht selten durch
lokale Stellen konterkariert. So erfolgen Entscheidungen
über die Rückgabe von Wohneigentum durch kommunale
Kommissionen bzw. deren Durchsetzung nur schleppend.
In zahlreichen Fällen werden Häuser rückkehrwilliger Ser-
ben noch von kroatischen Flüchtlingen aus Bosnien be-
wohnt, u. a. weil deren Wohnungseigentum in Bosnien
zerstört oder fremdbelegt ist. Größtes Hindernis für eine
verstärkte Rückkehr bleibt allerdings die wirtschaftliche
Rückständigkeit der überwiegend abgelegenen, verkehrs-
fernen Gebiete, fehlende Erwerbsmöglichkeiten und eine
noch immer zerstörte Infrastruktur. Im Rahmen der trilate-
ralen Regionalen Flüchtlingsinitiative unter dem Dach des
Stabilitätspakts bemüht sich Kroatien gemeinsam mit der
Bundesrepublik Jugoslawien und Bosnien und Herzego-
wina um dauerhafte Lösungen für die Rückkehr und Inte-
gration der verbleibenden Flüchtlinge.

Mazedonien

Die Menschenrechte werden in Mazedonien durch die
Verfassung gewährleistet. Über deren Einhaltung wacht
ein Ombudsmann. Es gibt keine staatliche gelenkte oder
systematische, vom Staat tolerierte Verfolgung oder Re-
pression von Personen und Gruppen aufgrund rassischer,
religiöser, ethnischer oder sozialer Zugehörigkeit. Zum
Teil gravierende Mängel tauchen aber immer wieder in
der Umsetzung auf. So kritisieren internationale Men-
schenrechtsorganisationen eine teilweise nicht kohärente
Gesetzgebung, d. h. manche Gesetze stehen nicht im Ein-
klang mit der Verfassung und/oder mit den von der Re-
gierung eingegangenen internationalen Verpflichtungen.
Oft mangelt es auch an Ausführungsvorschriften und ei-
ner konsequenten Durchsetzung. 

Es gibt Vorfälle von Willkür oder Gewaltanwendung
durch Polizei- und Vollzugsbehörden, die sich tendenziell
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häufiger gegen Angehörige der Minderheiten (insbeson-
dere ethnische Albaner und Roma) richten. Problematisch
sind auch die schlechten Haftbedingungen, die vielfach
menschenrechtlichen Anforderungen nicht genügen. Hin-
sichtlich der Stellung der Frau in Mazedonien gibt es
deutliche Unterschiede zwischen mitteleuropäisch ge-
prägten Familien (v.a. slawische Mazedonier in den Städ-
ten) und den muslimischen oder zumindest orientalisch
beeinflussten Familien (v.a. Albaner und Roma). 

Minderheitenrechte sind internationalem Standard ent-
sprechend in der Verfassung des ethnisch stark zersplitter-
ten Landes (u. a. Albaner, Roma, Türken, Serben, Vlachen)
verankert. Staatlicherseits erfolgt keine gezielte Repres-
sion. Jedoch fühlen sich Minderheiten im Lande im Alltag
zum Teil diskriminiert. Eine Sonderstellung nehmen die
ethnischen Albaner ein, die ca. 25 % der mazedonischen
Bevölkerung stellen. Sie fordern u. a. faktische politische
und gesellschaftliche Gleichstellung, insbesondere eine
entsprechende Repräsentation in öffentlichen Ämtern und
eine Stärkung der kulturellen Rechte und sind bereit, wie
die seit Januar 2001 bestehende  Krise zeigt, diesen For-
derungen mit Gewalt Nachdruck zu verleihen. Die am 
13. August 2001 unter Beteiligung der internationalen Ge-
meinschaft abgeschlossene Ohrider Rahmenvereinbarung
mit den damit verbundenen Verfassungs- und Gesetzesän-
derungen will diesen Forderungen entsprechen. Diese
rechtlichen Maßnahmen bieten allerdings keinen Schutz
gegen Vorurteile und soziale Ablehnung, wie sie vor allem
die Roma (ca. 2 % Bevölkerungsanteil) durch einen Groß-
teil der Bevölkerung erfahren. 

Im Verlauf der von bewaffneten albanischen Gruppen be-
gonnenen Auseinandersetzungen kam und kommt es seit
Januar 2001 zu einer Reihe von teils schwerwiegenden
Verbrechen und Vergehen auf beiden Seiten, auch gegen-
über Zivilisten. Die Kampfhandlungen forderten zahlrei-
che Opfer. Seitens der mazedonischen Sicherheitskräfte
kam es zu willkürlichen Beschießungen von Dörfern oder
Verhaftungen und Misshandlungen von ethnischen Alba-
nern sowie seitens der ethnischen Albaner zu Vertreibun-
gen, Entführungen, Folterungen und Ermordungen von
slawischen Mazedoniern oder „abtrünnigen“ ethnischen
Albanern.

Deutschland hat maßgeblichen Anteil daran, dass der
Ausbruch eines Bürgerkrieges bislang verhindert werden
konnte und dass die Anzahl von Menschenrechtsver-
letzungen inzwischen erheblich zurückgegangen ist.
Deutschland leistet seinen Beitrag hierzu durch die etwa
600 Task Force Fox-Soldaten der Bundeswehr in Maze-
donien. Deutschland hat die Leitfunktion für die Task
Force Fox übernommen. Aufgabe der Soldaten ist es, den
Beobachtern von OSZE und EU, welche durch ihre An-
wesenheit eine geordnete und friedliche Rückkehr der
mazedonischen Sicherheitskräfte in ehemals von ethnisch
albanischen Kämpfern gehaltenes Gebiet gewährleisten
und die damit entscheidend zur Vertrauensbildung zwi-
schen den Volksgruppen beitragen, Schutz zu bieten.
Deutschland beteiligt sich zudem an den Beobachtermis-
sionen der OSZE (Gesamtzahl der Beobachter: ca. 200,
davon ca. 15 Deutsche) und der EU (European Union Mo-

nitoring Mission (EUMM) mit gegenwärtig 54 Beobach-
tern, darunter 6 Deutsche). Aufgabe der Monitoring 
Mission ist es, die Entwicklung der politischen und Si-
cherheitslage zu überwachen und im Rahmen der Stabili-
sierungspolitik der EU zur Vertrauensbildung in Mazedo-
nien beizutragen und in möglichen kritischen Situationen
den Rat der Europäischen Union frühzeitig zu warnen.

Albanien

Die Menschenrechtslage in Albanien hat sich verbessert.
Die auch nach den Parlamentswahlen vom Juni 2001 von
der sozialistischen Partei geführte Regierung unter Pre-
mierminister Meta, seit Februar 2002 unter Premiermini-
ster Majko, bemüht sich, hinsichtlich der Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten möglichst wenig
Anlass zu Kritik zu geben. Die albanische Verfassung ga-
rantiert Menschenrechte auf internationalem Standard.
Praktisch alle wichtigen Abkommen zum Schutz der
Menschenrechte wurden von Albanien unterzeichnet.
Eine systematische Verletzung der Menschenrechte von
staatlicher Seite wie früher ist nicht mehr erkennbar. Das
Land ist seit dem 13. Juli 1995 Mitglied des Europarats,
akzeptiert internationale, unabhängige Beobachtergrup-
pen und arbeitet mit Menschenrechtsorganisationen zu-
sammen. Mit Wirkung vom 1. Oktober 2000 hat Albanien
das Protokoll Nr. 6 zur Europäischen Menschenrechts-
konvention ratifiziert und sich damit zur Abschaffung der
Todesstrafe verpflichtet.

Auch die Schaffung der Institution eines Ombudsmanns
ist Realität geworden. Es bestehen jedoch noch immer
Defizite bei der Umsetzung der Menschenrechtsgarantien
durch Polizei, Justiz und Verwaltung, bedingt vor allem
durch staatliche Ineffizienz, Armut und Korruption. Die
Menschenrechte in Albanien scheinen heute weniger
durch Repression und staatlichen Zugriff als dadurch ge-
fährdet, dass der Staat nicht immer in der Lage ist, die
Grundrechte der Bevölkerung zu schützen.

Die Regierung stellt aber weiterhin die Integration Alba-
niens in Europa als das wichtigste Ziel ihrer Politik he-
raus, was auch durch die neugeschaffene Stelle des
Staatsministers für Integration unterstrichen wird. Dabei
ist sie sich bewusst, dass eine weitere Verbesserung der
Menschenrechtsstandards Bedingung für die Annäherung
an Europa ist. Der Beitritt Albaniens zum Europarat im
Jahr 1995 und die Ratifizierung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention mit Wirkung zum 2. Oktober 1996
waren wichtige Schritte in diese Richtung. 

Stabilitätspakt für Südosteuropa

Am 30. Juli1999 wurde in Sarajewo der Stabilitätspakt
für Südosteuropa als Instrument der Zukunftsgestaltung
auf dem Balkan auf deutsche Initiative ins Leben geru-
fen. Damit setzte die internationale Gemeinschaft ein
sichtbares Zeichen des Engagements für die Stabilisie-
rung der gesamten Region. Grundidee des Paktes ist es,
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Rumänien

Die rumänische Regierung hat fast alle wichtigen interna-
tionalen und europäischen Menschenrechtsabkommen ra-
tifiziert. Noch nicht ratifiziert sind die Europäische Charta
der Regional- oder Minderheitensprachen und die Euro-
päische Sozialcharta. Die Rechte von Minderheiten sind
sowohl in der Verfassung als auch in der Verfassungs-
wirklichkeit geschützt. 

Trotzdem gibt es Defizite bei der Durchsetzung des Men-
schenrechtsschutzes in der Praxis. So wird immer wieder
glaubhaft über Folter und Misshandlungen sowie unge-
rechtfertigten Schusswaffengebrauch durch die rumäni-
sche Polizei berichtet. Derartige Übergriffe werden nicht
immer ausreichend verfolgt. Falsch verstandener Corps-
Geist sowie die weitverbreitete Korruption im Polizeiap-
parat und – zumindest teilweise – auch in der Justiz 
behindern Betroffene häufig bei der wirksamen Durch-
setzung ihrer Rechte. Außerdem ist der rumänische Ge-
setzgeber der Resolution 1123 vom 24. April 1997 des Eu-
roparates noch nicht nachgekommen, in der die
Abschaffung verschiedener Paragraphen des Strafgesetz-
buches verlangt wird, die negative Auswirkungen auf die
Pressefreiheit haben. Homosexuelle Handlungen zwi-
schen Erwachsenen sind durch Eilerlass der rumänischen
Regierung vom Sommer 2001 nicht mehr strafbar. 

Die rumänische Regierung ist bemüht, die Rechte der na-
tionalen Minderheiten auszudehnen. Allerdings hat sich
dadurch die Situation der ca. 1,5 Mio. Roma in Rumänien
bislang nicht nachhaltig verbessert. Ihre Lage ist nach wie
vor durch hohe Arbeitslosigkeit, soziale Diskriminierung
und ein weit unter dem Durchschnitt der übrigen Bevöl-
kerung liegendes Bildungsniveau charakterisiert. Die
Ende 2000 gewählte rumänische Regierung unter Pre-
mierminister Nastase hat ein Programm zur Verbesserung
der Lage der Roma vorgelegt, das von der Roma-Ge-
meinde in Rumänien begrüßt wurde. Die Umsetzung läuft
langsam an.

Durch die anhaltend schlechte wirtschaftliche Lage in
Rumänien haben sich die Lebensbedingungen der Roma
seit 1990 weiter verschlechtert. Im Bildungswesen und
Ausbildungsbereich werden Roma im Alltag benach-
teiligt, außerdem sind in Einzelfällen immer wieder will-
kürliche Maßnahmen von Polizeiorganen und Gewalt-
tätigkeiten festzustellen. Die Situation der Roma in Süd-

osteuropa insgesamt findet im Rahmen der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik besondere Aufmerksam-
keit der Europäischen Union, auch im Hinblick auf die
Bedeutung dieser Frage für den EU-Beitrittsprozess 
(→ A 9). 

Bulgarien

Bulgarien, das sich seit 1989 in einem schwierigen Prozess
politischer und wirtschaftlicher Umstrukturierung befin-
det, ist 1992 dem Europarat beigetreten, hat im selben Jahr
die Europäische Menschenrechtskonvention und 1999 das
Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz na-
tionaler Minderheiten ratifiziert. Vorrangiges Menschen-
rechtsproblem ist der Umgang mit ethnischen Minderhei-
ten. Vor allem Roma sind wirtschaftlich schlechter gestellt
und stoßen bei der bulgarischen Bevölkerung und biswei-
len auch bei Behörden auf Ressentiments. In geringerem
Umfang trifft dies auch auf die Pomaken (ethnische Bul-
garen, die in der osmanischen Zeit zum Islam konvertiert
sind) zu. Die Partei der türkischen Minderheit („Bewe-
gung für Rechte und Freiheiten“) ist mit zwei Ministern in
der Regierung vertreten. Roma sind im politischen Leben
und im Parlament nicht entsprechend ihrem Bevölke-
rungsanteil vertreten. Sozialökonomisch liegt der Status
der Roma weit unter dem bulgarischen Durchschnitt, was
sich z. B. in einer hohen Arbeitslosenrate, schlechten
Wohnverhältnissen, unzureichender Gesundheitsversor-
gung und hoher Analphabetenrate ausdrückt. Dort, wo sie
in Stadtvierteln geschlossen siedeln, sind sie regelmäßig
nicht integriert. Die Regierung hat inzwischen Programme
für die Integration der Roma in die bulgarische Gesell-
schaft beschlossen, deren Umsetzung jedoch unter unzu-
reichenden finanziellen Mitteln und mangelnder Verwal-
tungskapazität des Nationalen Rates für Ethnische und
Demographische Fragen leidet.

Von Artikel 11 Abs. 4 der bulgarischen Verfassung, der die
Gründung politischer Parteien auf ethnischer, rassischer
und konfessioneller Grundlage untersagt, ist vor allem die
Organisation der mazedonischen Minderheit, OMO-Ilin-
den, betroffen. Im Oktober 2001 qualifizierte der Europä-
ische Gerichtshof für Menschenrechte das Verbot ver-
schiedener Versammlungen der Organisation in den
Jahren 1994 bis 1997 als Verstoß gegen das Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit.

Türkei

Nach wie vor ist die Menschenrechtslage in der Türkei
insgesamt unbefriedigend. Die gravierendsten Defizite
betreffen Folter und Misshandlungen im Polizeigewahr-
sam, sowie Einschränkungen der Meinungs- und Presse-
freiheit. Ein beträchtlicher Teil der Menschenrechtsver-
letzungen steht in engem Zusammenhang mit der
Kurdenproblematik. Die Menschenrechtslage in der Tür-
kei wird sich aus Sicht der Bundesregierung erst dann
grundlegend ändern, wenn gesetzliche Regelungen kon-
sequent durchgesetzt werden. Die Bundesregierung sieht
es daher als ihre Aufgabe an, sowohl auf eine strukturelle
Verbesserung der Menschenrechtslage in der Türkei hin-
zuwirken, als auch auf konkrete Fälle aufmerksam zu ma-
chen, in denen allgemeine Menschenrechte oder interna-
tionale Konventionen verletzt werden. Darüber hinaus

in den Ländern der Region Fortschritte in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu bewirken und sie dadurch an
die euroatlantischen Strukturen heranzuführen. Als In-
strument präventiver Diplomatie macht der Stabilitäts-
pakt die Länder Südosteuropas zum Mitteilhaber eines
umfassenden Ansatzes für die Region. Seit seiner Grün-
dung hat der Stabilitätspakt einen wesentlichen Beitrag
zu Demokratisierung, marktwirtschaftlichen Reformen
und deren sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen
in Südosteuropa geleistet und insbesondere eine zuneh-
mend dynamische Entwicklung der regionalen Koope-
ration in Gang gesetzt. 



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 145 – Drucksache 14/9323

setzt sich die Bundesregierung für eine bessere Zusam-
menarbeit der türkischen Regierung mit inländischen und
ausländischen Menschenrechtsorganisationen ein. Vor al-
lem die Arbeit der verschiedenen türkischen Nichtregie-
rungsorganisationen in diesem Bereich ist aus Sicht der
Bundesregierung sehr wichtig für eine Verbesserung der
Menschenrechtslage in der Türkei. Entscheidende Bedeu-
tung kommt außerdem der Frage eines Beitritts der Tür-
kei zur EU zu. 

Auf dem Europäischen Rat in Helsinki im Dezember
1999 wurde der Türkei der EU-Kandidatenstatus verlie-
hen. Voraussetzung für die Aufnahme von Beitrittsver-
handlungen ist allerdings die Erfüllung der politischen
Kopenhagen Kriterien von 1993. Sie besagen, dass Bei-
trittskandidaten „institutionelle Stabilität als Garantie für
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung
der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Min-
derheiten“ nachweisen müssen. Die Europäische Union
hat am 8. März 2001 eine Beitrittspartnerschaft mit der
Türkei verabschiedet, die die Ziele und Prioritäten zur Er-
füllung der oben genannten Beitrittskriterien festlegt. Sie
enthält einen Katalog von kurz- bis mittelfristig zu erfül-
lenden konkreten Vorgaben im Menschenrechtsbereich,
den die Türkei umsetzen muss:

– Stärkung des Rechts auf Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit;

– Stärkung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von
Folter;

– Ausbau der Möglichkeiten, gegen Menschenrechts-
verletzungen zu klagen;

– Mittelfristig Abschaffung der Todesstrafe;

– Aufhebung aller rechtlichen Vorschriften, die türki-
schen Staatsangehörigen den Gebrauch ihrer Mutter-
sprache in Fernsehen und Radio verbieten;

– Umfassendes Konzept zur Verbesserung der Lage im
Südosten (kurdische Gebiete).

Der Fortschrittsbericht der EU-Kommission vom 13. No-
vember 2001 über die Fortschritte der Türkei bei der 
Umsetzung der Vorgaben der Beitrittspartnerschaft ein-
schließlich der Verwirklichung der Kopenhagener Krite-
rien kam zu folgendem Schluss:

„Trotz zahlreicher Veränderungen an der Verfassung,
den Gesetzen und in der Verwaltungspraxis muss die
Menschenrechtssituation in der Türkei in Bezug auf
die Rechte des Einzelnen weiter verbessert werden.
Obwohl die Türkei beginnt, Fortschritte auf einigen
Gebieten zu machen, erfüllt sie noch nicht die Kopen-
hagener Kriterien. Die Türkei wird daher ermutigt,
den Reformprozess zu intensivieren und zu beschleu-
nigen, um zu garantieren, dass Menschenrechte und
Grundfreiheiten sowohl den Gesetzen nach als auch in
der Praxis für alle Bürger im ganzen Land voll ge-
schützt sind.“ 

Kandidatenstatus, Beitrittspartnerschaft und Fortschritts-
bericht haben sich als wirksame Instrumente erwiesen,

Menschenrechtsdefizite in der Türkei klar anzusprechen
und eine schrittweise Verbesserung der Menschenrechts-
lage zu erreichen. Im rechtlichen Bereich kam es im Ok-
tober 2001 zu einem wichtigen Schritt in die richtige
Richtung: Das türkische Parlament verabschiedete eine
Reihe von Verfassungsänderungen, mit denen der Schutz
von Menschenrechten und Grundfreiheiten gestärkt wer-
den soll. Die Verfassungsänderungen sollen insbesondere
die Möglichkeiten zur Einschränkung von Grundrechten
– v.a. das Recht auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und
Vereinigungsfreiheit – begrenzen. Darüber hinaus zielen
die Verfassungsänderungen auf eine Stärkung der Mei-
nungsfreiheit, auf die Eindämmung von Polizeiwillkür
und auf die Erweiterung kultureller Rechte der kurdisch-
stämmigen Bevölkerung in der Türkei. 

Auch die gesetzlichen Möglichkeiten zur Verhängung der
Todesstrafe wurden eingeschränkt. Allerdings wurde die
Todesstrafe – entgegen den Vorgaben der EU-Beitritts-
partnerschaft – nicht vollständig abgeschafft, sondern für
Terrordelikte, sowie Kriegszustand oder unmittelbare
Kriegsgefahr beibehalten. Die Bundesregierung wie auch
die Europäische Union haben die Verfassungsänderungen
als einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Men-
schenrechtslage wie auch zur Erfüllung der Kopenha-
gener Kriterien begrüßt, gleichzeitig aber darauf hinge-
wiesen, dass die Umsetzung der Verfassungsänderungen
durch Anpassung einfacher Gesetze sowie deren konse-
quente Anwendung für eine endgültige Bewertung ent-
scheidend sein wird. 

Anfang Februar 2002 hat das türkische Parlament eine
Reihe von Gesetzesänderungen zur Umsetzung der Ver-
fassungsänderungen im Bereich Meinungsfreiheit verab-
schiedet. Diese Änderungen bedeuten in erster Linie ein
geringeres Strafmaß für bestimmte Meinungsdelikte, ob
sie jedoch zu weniger Anklagen bzw. Verurteilungen
führen werden, ist eher fraglich. Das am 14. Mai 2002
vom türkischen Parlament verabschiedete neue Rund-
funk- und Fernsehgesetz („RTÜK-Gesetz“) bedeutet ei-
nen Rückschritt im Bereich Meinungsfreiheit durch die
Vermehrung der Verbotstatbestände für Rundfunk- und
Fernsehsendungen und durch die Androhung von hohen
Geldstrafen bei Zuwiderhandlung. Die Bundesregierung
setzt sich daher – gemeinsam mit ihren Partnern in der Eu-
ropäischen Union – für eine noch weitergehende Libera-
lisierung bestehender Gesetze in Bezug auf Meinungs-
freiheit ein. 

2001 erlangten insbesondere die Hungerstreiks türkischer
Häftlinge gegen die Einführung eines neuen Zellentyps,
der so genannten F-Typ-Zellen, internationale Aufmerk-
samkeit. Die bislang in türkischen Haftanstalten üblichen
Massenzellen mit bis zu 60 Insassen sollen durch kleinere
Zellen mit nur einem bis drei Insassen ersetzt werden. Die
türkische Regierung beabsichtigt mit dieser Maßnahme,
das Entstehen krimineller Strukturen in den Massenzellen
zu unterbinden. Die hungerstreikenden Häftlinge befürch-
ten allerdings, dass die neuen F-Typ-Zellen der Verhän-
gung von Isolationshaft Vorschub leisten, und dass sie in
kleineren Zellen möglichen Übergriffen des Gefängnis-
personals weitgehend schutzlos ausgeliefert sein könnten.
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Eine Anzahl terroristischer Gruppierungen, z. B. die auch
in Deutschland als terroristische Vereinigung verbotene
linksextreme DHKP-C, sind an der Organisation der Hun-
gerstreiks beteiligt. 

Das Anti-Folter-Komitee des Europarates (CPT → B 2.1.3)
ist zuletzt im April 2001 in die Türkei gereist, um sich ein
eigenes Bild von den F-Typ-Zellen zu machen. Dabei hat
das CPT bekräftigt, dass F-Typ-Zellen mit europäischen
Normen kompatibel sind, es müssten jedoch Gemein-
schaftsaktivitäten für Häftlinge ermöglicht werden. Die
türkische Regierung hat daraufhin einige Reformmaßnah-
men eingeführt. Zum Beispiel wurde Artikel 16 des Anti-
terrorgesetzes (Einzelhaft bei Terrordelikten) gelockert.
Zusätzlich wurden zwei Gesetze zur Einrichtung von Kon-
trollkomitees für Haftanstalten („Gefängnisbeiräte“) 
sowie zur Beauftragung von Spezialrichtern, die sich mit
Beschwerden von Häftlingen befassen, im Parlament ver-
abschiedet. Dennoch dauern die Hungerstreiks weiter an;
über 40 Hungerstreikende sind mittlerweile verstorben.

Um gegen die Hungerstreiks vorzugehen und die Kon-
trolle über die Haftanstalten zu gewinnen, ist die Polizei
im Dezember 2000 in den Gefängnissen und im Novem-
ber 2001 im Istanbuler Stadtteil Kücükarmutlu gegen die
Hungerstreikenden und deren Anführer vorgegangen. Da-
bei kam es zu Todesfällen, die zumindest teilweise darauf
zurückzuführen sind, dass die Polizei das erforderliche
Maß an Gewalt überschritten hat. Die Bundesregierung
setzt sich aus humanitären Gründen gegenüber den türki-
schen Behörden dafür ein, nach Möglichkeit alles zu un-
terlassen, was das Leben der Hungerstreikenden weiter
gefährden könnte. Insbesondere hat sich die Bundesregie-
rung in Einzelfällen für die Gewährung von Haftaufschub
bis zur Genesung eingesetzt. Circa 400 Personen wurden
auf diesem Wege vorübergehend freigelassen. Einige von
ihnen sind jedoch aufgrund zu langer Nahrungsverweige-
rung gesundheitlich so schwer geschädigt, dass sie vo-
raussichtlich nicht mehr genesen werden. 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion44

Russische Föderation 

In den ersten beiden Amtsjahren von Präsident Putin war
keine Verbesserung der Menschenrechtssituation in Russ-
land zu verzeichnen. Putins Ankündigungen zur Durch-
setzung des Rechtsstaates („Diktatur des Gesetzes“) 
bewirkten bisher tendenziell die Stärkung zentralstaatli-
cher exekutiver Strukturen zum Nachteil der Rechtsstel-
lung des Einzelnen. Im Zuge der Reform der föderalen
Beziehungen setzte der Präsident 2000 andererseits eine
schrittweise Angleichung der regionalen Gesetze an die
Verfassung durch. Diese Entwicklung trug zur Wieder-
herstellung eines einheitlichen Rechtsraumes in Russland
bei und schränkt die Eingriffsmöglichkeiten der Gouver-
neure auf konstitutionelle Rechte der Bürger ein. Die im
Herbst 2001 verabschiedete Justizreform erscheint in Be-
zug auf die Verbesserung der Rechtsstellung der Bürger
als ein Kompromiss, der sowohl eindeutige Fortschritte

beinhaltet (Einschränkung der Rolle der Staatsanwalt-
schaft, Stärkung der Befugnisse der Verteidigung, finan-
zielle Besserstellung der Richter, Beschränkung von de-
ren Amtszeit) als auch Mängel (nur halbherzige Stärkung
der Rolle der Richter, weiter bestehende Gefahr der Be-
einflussung der Gerichte durch die Administrationen ins-
besondere in den Regionen). 

Weiterhin ist die Situation durch eine breite Kluft zwi-
schen guten legislativen Grundlagen und Ansätzen und der
tatsächlichen Umsetzung, die viele Defizite aufweist ge-
kennzeichnet. Russland garantiert in der Verfassung von
1993 zwar alle Menschenrechte und Grundfreiheiten, die
Umsetzung der verfassungsrechtlichen Garantien und po-
litischen Absichtserklärungen scheitert jedoch vor allem
am mangelnden politischen Willen der Regierenden und
zum anderen an beschränkten finanziellen Möglichkeiten.
Politische Stabilisierung unter Putin wurde teilweise durch
die Besetzung hoher Regierungsposten mit erfahrenen,
aber gerade nicht demokratischen Idealen verpflichteten
Personen aus den Geheimdiensten erreicht. Dies trägt zu
der bei Behörden, Politikern, aber auch normalen Bürge-
rinnen und Bürgern immer noch fehlenden Sensitivität für
Menschenrechtsfragen bei, z. B. zur Gleichgültigkeit ge-
genüber unmenschlichen Zuständen in Kinderheimen und
gegenüber behinderten und kranken Menschen. Hinzu
kommen die geringe Durchsetzungsfähigkeit der Zentral-
regierung und finanzielle Engpässe, die die Schaffung der
infrastrukturellen Voraussetzungen z. B. im Strafvollzug
behindern. Weiter erschwert wird die Situation durch das
Fehlen einer unabhängigen Judikative und die verbreitete
Korruption. Auch die hohe Kriminalität und der Mangel an
innerer Sicherheit beeinflussen die Menschenrechtslage
negativ. Weiterhin gibt es willkürliche staatliche Eingriffe
in das Privatleben wie Abhörmaßnahmen und unberech-
tigte Wohnungsdurchsuchungen. 

Nach wie vor geht die Polizei bei Verhaftungen und in Un-
tersuchungshaft mit brutalen Mitteln vor, wozu die Ein-
schüchterung durch die hohe Gewaltbereitschaft der or-
ganisierten Kriminalität beiträgt. Vor allem Betrunkene,
Obdachlose und Personen mit fremdländischem Ausse-
hen, d. h. überwiegend mit dunkler Hautfarbe, müssen mit
Misshandlungen und Schikanen rechnen. Strafverfol-
gungsmaßnahmen werden willkürlich oder aus persönli-
chen Motiven eingeleitet. Prominente Einzelfälle von
Menschenrechtsverletzungen waren die Verfahren gegen
Aleksander Nikitin und Grigorij Pasko, die die Bundesre-
gierung gegenüber der russischen Regierung mehrfach
angesprochen hat. Beide wurden angeklagt, weil sie mas-
sive nukleare Umweltverschmutzungen durch die russi-
sche Marine öffentlich bekannt gemacht haben, während
gegen die staatlichen Verursacher nicht vorgegangen
wurde. Nikitin wurde mittlerweile rechtskräftig freige-
sprochen, während das in rechtstaatlicher Hinsicht zwei-
felhafte Verfahren gegen Pasko noch immer andauert. 

Auch im Strafvollzug kommt es durch staatliches Han-
deln bzw. Unterlassen immer wieder zu zahlreichen 
und schweren Menschenrechtsverletzungen. Die Straf-
anstalten sind veraltet und hoffnungslos überbelegt; me-
dizinische Versorgung und Verpflegung sind völlig unzu-44 Siehe auch → C 2, Südlicher Kaukasus und Zentralasien.
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reichend. Verbreitung gefährlicher Krankheiten wie ins-
besondere der Tuberkulose ist die zwangsläufige Folge.
Sowohl bei der Aufklärung von Straftaten als auch im
Strafvollzug kommt es häufig zu Folter und Misshand-
lungen, vor allem weil in sowjetischer Tradition weiterhin
ein Geständnis für das beste Beweismittel gehalten wird.
Die Bundesregierung setzt sich deshalb im Rahmen des
Europarates gerade für Maßnahmen zur Verbesserung der
Zustände im Strafvollzug ein. 

Gravierend sind auch die zahlreichen Menschenrechts-
verletzungen in den Streitkräften, insbesondere die 
Misshandlung und Ausbeutung von Rekruten durch 
dienstältere Soldaten aus den Gruppen der Mannschafts-
dienstgrade und der Sergeanten und die Misshandlung
Untergebener durch Offiziere. Hier hofft die Bundesre-
gierung auf Verbesserungen durch Beratung und gezielten
Einsatz finanzieller Mittel im Rahmen des Europarates
oder der OSZE. Auch ein Zivildienstgesetz ist noch im-
mer nicht verabschiedet. Ein neuer Entwurf liegt der
Duma vor. Kritiker heben hervor, dass die Ausgestaltung
des Zivildienstes so unattraktiv gestaltet werden soll, dass
praktisch davon abgeschreckt wird. Wehrpflichtige sind
weiterhin gezwungen, das ihnen verfassungsmäßig zuste-
hende Recht auf Wehrdienstverweigerung vor Gericht
durchzusetzen. Zumeist gelingt dies erst nach zwei oder
drei kostspieligen Instanzen. 

Rassismus und Minderheitendiskriminierung sind zwar
keine politische Strategie, zeigen sich aber vor dem Hin-
tergrund des andauernden Tschetschenienkriegs vor allem
im Verhalten der Polizeibehörden gegenüber so genannten
„Menschen kaukasischen Aussehens“, die mit zahlreichen
Kontrollen und Schikanen zu leben haben. Darüber hinaus
wird immer wieder über landesweite Behinderungen von
Tschetschenen bei der Wohnsitznahme, bei Kranken- und
Schulversorgung berichtet. Vereinzelt kam es auch zu ge-
waltsamen Übergriffen rechtsradikaler Gruppen auf kau-
kasisch Aussehende. Antisemitische  Ressentiments sind
weiter latent vorhanden, ohne dass eine nachhaltige Ab-
wehrpolitik seitens des Staates zu registrieren wäre. 

Frauen wird zwar durch die russische Verfassung Gleich-
heit garantiert, ihre tatsächliche Situation wird aber durch
patriarchal geprägtes Rollenverhalten und die Wirren der
Transformationszeiten, in denen sie zunehmend aus dem
Berufsleben verdrängt werden, bestimmt. Weiterhin ver-
liert eine große Zahl Frauen ihr Leben durch Gewalt im
engsten Familienkreis. Schutzmöglichkeiten (Frauenhäu-
ser) für die Betroffenen und ihre Kinder sind viel zu we-
nige vorhanden (etwa 30 in ganz Russland, davon drei in
Moskau). Das Recht der Kinder auf Bildung wird vielfach
nicht mehr gewährleistet. Die Heime, in denen elternlose,
obdachlose und behinderte Kinder untergebracht werden,
stehen Haftanstalten an Unmenschlichkeit in nichts nach.
Manche ziehen es vor, der Brutalität der Heimverwaltun-
gen zu entgehen und lieber auf der Straße zu leben. 

Die Todesstrafe wurde im Berichtszeitraum weder ver-
hängt noch vollstreckt, ihre vollständige Abschaffung 
– und damit die Erfüllung einer bei Aufnahme in den Eu-
roparat im Jahre 1996 übernommenen Verpflichtung –
steht in Russland allerdings weiterhin aus. Die Medien

unterlagen während der vergangenen Jahre der direkten
oder indirekten Einflussnahme des Staates oder von so ge-
nannten „Oligarchen“. Beobachter sehen darin eine poli-
tisch motivierte Zurückdrängung eines unabhängigen,
auch regierungskritischen Journalismus.

Tschetschenien 

Russland betrachtet den Tschetschenien-Konflikt weiter-
hin als „anti-terroristische Operation“ und als „innere An-
gelegenheit“. Nach dem 11. September 2001 hat Russland
gefordert, vor dem Hintergrund der unabweisbaren Ver-
bindungen der tschetschenischen Rebellen zu den Taliban
und dem El Qaida-Netzwerk die Notwendigkeit und An-
gemessenheit des russischen Vorgehens in Tschetschenien
anzuerkennen. Die Bundesregierung hat wiederholt deut-
lich gemacht, dass bei allem Verständnis für den Kampf
gegen den Terrorismus und für die territoriale Integrität
Russlands das Vorgehen seiner Streitkräfte gegen die Zi-
vilbevölkerung aus ihrer Sicht inakzeptabel und mit den
europäischen und internationalen Normen nicht vereinbar
ist. Die Berichte des Europarats und seriöser internatio-
naler und russischer Menschenrechtsorganisationen über
Mord, Folter, Plünderungen und Vergewaltigungen, über
grausame Ausschreitungen in den so genannten „Filtrati-
onslagern“ und bei so genannten „Säuberungen“ durch
russische Sicherheitskräfte geben Anlass zu großer Sorge. 

Die Bundesregierung hat deshalb Russland dazu aufge-
fordert,

– die Kämpfe einzustellen und ernsthaft und erkennbar
mit der Suche nach einer politischen Lösung zu be-
ginnen,

– ausländischen Hilfsorganisationen ungehinderten Zu-
gang zu gewähren und unabhängige internationale Be-
obachter zuzulassen, 

– in Tschetschenien die Menschenrechte einzuhalten und
Menschenrechtsverletzungen umfassend und ener-
gisch aufzuklären und tatsächlich zu ahnden.

Die Bundesregierung hat darüber hinaus die tschetscheni-
schen Rebellen dazu aufgefordert,

– alle Verbindungen zum internationalen Terrorismus
insb. zum Al Qaida Netzwerk und zum Talibanregime
abzubrechen,

– ihre Anschläge und Überfälle, insbesondere Terror,
Vergehen und Verbrechen, die die Zivilbevölkerung in
Mitleidenschaft ziehen, einzustellen und ernsthaft
eine politische Kompromisslösung mit Moskau anzu-
streben.

Seit dem Ende des ersten Tschetschenien-Kriegs 1996 hat-
ten russische Behörden nur sehr eingeschränkte Einfluss-
möglichkeiten in der Republik. Die Macht außerhalb der
Hauptstadt Grosny lag dort in den Händen von so genann-
ten „Feldkommandeuren“, die sich vielfach aus kriminellen
Aktivitäten finanzierten. Die Entführten sind zum großen
Teil grausam gefoltert und oft auch ermordet worden. Zum
Teil wurde die Scharia angewandt, öffentliche Hinrichtun-
gen wurden erst auf Druck der internationalen Öffentlich-
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keit eingestellt. Heute richten sich Verbrechen der tschet-
schenischen Rebellen gegen russische Sicherheitskräfte
(Folter, Morde) und gegen Tschetschenen, die mit den Rus-
sen zusammenarbeiten. Hinzu kommen Berichte über Ver-
schleppung und Vergewaltigung von Frauen und Plünde-
rungen. Die Partisanenkriegsführung der Rebellen trägt den
Krieg zudem in Ortschaften und verstärkt die Gefahr von
Repressalien und Ausschreitungen russischer Sicherheits-
kräfte gegen die Zivilbevölkerung.

Die humanitäre Lage der Binnenflüchtlinge in den eben-
falls zu Russland gehörenden Nachbarrepubliken Ingu-
schetien und Dagestan, in anderen Regionen Russlands und
in Georgien ist weiterhin schlecht. Dort können sie immer-
hin mit internationaler humanitärer Hilfe versorgt werden.
Die Fortsetzung internationaler Hilfslieferungen bleibt not-
wendig (1999-2001: EU-Mittel für den Nordkaukasus:
über 44 Mio. Euro, außerdem durch die Bundesregierung
14,5 Mio. DM). Die internationalen Hilfstransporte werden
jedoch immer wieder von russischen Sicherheitskräften be-
hindert.

Über Ausschreitungen und Menschenrechtsverletzungen
föderaler Truppen gegen die verbleibende Zivilbevölke-
rung in Tschetschenien (geschätzt 700 000) berichten 
immer wieder Flüchtlinge, aber auch der von Moskau ein-
gesetzte Verwaltungschef Kadyrow und der tschetscheni-
sche Duma-Abgeordnete Aslachanow. An Straßensper-
ren, Kontrollpunkten und Grenzübergängen soll die
Zivilbevölkerung Schikanen und Erpressungen der russi-
schen Sicherheitskräfte ausgesetzt sein. Die Entdeckung
von Massengräbern (z. B. in Sdorowje bei Grosny im
Frühjahr 2001) ebenso wie das Verschwinden des be-
kannten Menschenrechtlers Altemirow, die kurzzeitige
Inhaftierung der Journalistin Politkowskaja, Bedrohun-
gen und Übergriffe auf Menschenrechtsaktivisten (z. B.
die Fälle Kutajew und Eischijew) haben im Jahr 2001 in-
ternationale Aufmerksamkeit erregt. Bei „Säuberungen“
in Sernowodsk, Assinowskaja, Kutschaloi, Argun,
Noschaj Jurt, Zozin Jurt und Urus Martan zwischen Juli
2001 und Anfang Januar 2002 soll es zu schweren Men-
schenrechtsverletzungen gekommen sein. In „Filtrations-
lagern oder -punkten“ bzw. in nicht registrierten Haftla-
gern seien Gefangene schweren Misshandlungen
ausgesetzt worden. Die Bundesregierung hat sich in kon-
kreten Einzelfällen immer wieder für die Aufklärung der
Vorfälle und ggf. die Freilassung Betroffener eingesetzt.

Ausländischen Vertretern von Nichtregierungsorganisa-
tionen ist der legale Zugang nach Tschetschenien weiter-
hin nahezu unmöglich. Wichtig war daher die Arbeitsauf-
nahme des Büros des Menschenrechtsbeauftragten des
russischen Präsidenten, Kalamanow, im nordtschet-
schenischen Snamenskoje im Frühsommer 2000, dem
auch drei Vertreter des Europarats angehören und die Prä-
senz der russischen Menschenrechtsorganisation „Memo-
rial“ mit mehreren Büros (u. a. Grosny) in Tschetsche-
nien. Kalamanows Rolle wird von einigen Beobachtern
kritisch gesehen. Daneben existiert eine Kommission un-
ter Leitung des Duma-Abgeordneten Krascheninnikow
sowie die Duma-Kommission unter Leitung des ehemali-
gen Abgeordneten Tkatschow. Letztere initiierte eine dif-

ferenzierte parlamentarische Behandlung des Tschet-
schenienkonflikts. Allerdings verfügt keine der genannten
Kommissionen oder der anderen Menschenrechtsbeauf-
tragten (Mironow, Kartaschkin) über ein ausreichendes
Mandat bzw. politischen Einfluss, um eine Beendigung
der von staatlicher Seite in Tschetschenien begangenen
Menschenrechtsverletzungen durchzusetzen und die
Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Positiv ist auch
der schrittweise Aufbau ziviler Gerichte, Verwaltung und
tschetschenischer Polizei und die Reduzierung der Anzahl
von Kontrollpunkten in Tschetschenien.

Nach der Annahme der kritischen, von der EU einge-
brachten Resolutionen in der Menschenrechtskommis-
sion der Vereinten Nationen im April 2000 und im April
2001 und begrenzten Sanktionen der Parlamentarischen
Versammlung des Europarats im April 2000 ist es schritt-
weise zu einer vorsichtigen Öffnung der russischen Posi-
tion gekommen. Neben dem IKRK, das im Frühsommer
2000 nach Tschetschenien zurückgekehrt ist und 
UNHCR, der einen Großteil der humanitären Hilfe koor-
diniert, stehen der Europarat (Menschenrechte) und die
OSZE (umfassendes, auch politisches Mandat) im Vor-
dergrund der multilateralen Zusammenarbeit zu Tsche-
tschenien.

Im Europarat, insbesondere nach erheblichem Druck der
Parlamentarischen Versammlung des Europarats auf Russ-
land – so wurde z. B. der russischen Delegation zur Par-
lamentarischen Versammlung von April 2000 bis Januar
2001 das Stimmrecht entzogen – hat sich die Zusammen-
arbeit mit Russland intensiviert. Seit Juni 2000 sind drei
Mitarbeiter des Europarats im Menschenrechtsbüro des

Tschetschenien in der UN-Menschenrechts-
kommission

Die EU brachte bei der 56. und 57. Sitzung der UN-
Menschenrechtskommission eine Resolution ein, die
Besorgnis über das militärische Vorgehen Russlands in
Tschetschenien ausdrückte und mit deutlicher Mehrheit
der Mitglieder der Menschenrechtskommission ange-
nommen wurde (Res.2001/24; www.unhchr.ch). In bei-
den Jahren waren der Annahme der Resolution Ver-
handlungen mit Russland über einen Konsenstext
(„chairperson’s statement“ → B 2.3.1) vorausgegangen.
Drei Forderungen an Russland (Anwendbarkeit huma-
nitären Völkerrechts, nationale Untersuchungskommis-
sion nach internationalen Standards, ungehinderter Zu-
gang nach Tschetschenien für Sondermechanismen der
Vereinten Nationen) erwiesen sich aber letztlich als so
kritisch, dass ein Konsens darüber in der Menschen-
rechtskommission nicht zu erzielen war. Bei der 58.
MRK strebte die EU wie schon in den Vorjahren wie-
derum ein mit Russland im Konsens erarbeitetes Chair-
person´s Statement an, über das jedoch wieder keine Ei-
nigung erzielt werden konnte. Die Abstimmung über
den Resolutionsentwurf der Europäischen Union endete
mit einer knappen Niederlage (15 Ja- bei 
16 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen, → B 2.3.1). 



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 149 – Drucksache 14/9323

Sonderbeauftragten Kalamanov tätig. Der Europarat war
die erste permanent auf tschetschenischem Boden prä-
sente internationale politische Organisation seit Ausbruch
des Konflikts 1999. Das Büro Kalamanow hat bis De-
zember 2001 über 22 000 Beschwerden entgegengenom-
men. Problematisch bleibt die Weiterverfolgung regis-
trierter Beschwerden durch staatliche russische Stellen.
Nach offiziellen russischen Zahlen – die allerdings stark
variieren – gab es bisher 360 abgeschlossene staatsan-
waltliche Untersuchungen gegen Angehörige russischer
Sicherheitskräfte wegen Verbrechen gegen die Zivilbe-
völkerung und lediglich ca. 20 gerichtliche Verurteilun-
gen von Angehörigen der russische Sicherheitskräfte
(Stand Januar 2002). Am 25. Januar 2001 wurde die Ein-
setzung einer gemeinsamen parlamentarischen Arbeits-
gruppe der Parlamentarischen Versammlung des Europa-
rats und der Duma beschlossen, die dauerhaft die
Implementierung der bisherigen Empfehlungen der Ver-
sammlung und der Duma vom September 2000 durch die
russische Regierung überwachen soll. Das Anti-Folter-
Komitee des Europarats warf Russland einen Mangel an
Zusammenarbeit bei der Aufklärung von konkreten Vor-
würfen über schwere Menschenrechtsverstöße vor. Russ-
land wurde zu einer substanziellen Verbesserung der Ko-
operation aufgerufen. Das Ministerkomitee hat einer
Verlängerung des Mandats der Europaratsvertreter im
Büro Kalamanow bis April 2002 zugestimmt. 

Die OSZE-Unterstützungsgruppe konzentriert sich nach
über zweijähriger Abwesenheit seit ihrer lange verzöger-
ten Rückkehr im Juni 2001 vor allem auf humanitäre Hilfe
für die Vertriebenen und die Untersuchung von Men-
schenrechtsverletzungen. Obwohl es Russland bisher
nicht gelungen ist, einen politischen Ausweg aus der
Sackgasse des fortgesetzten Guerillakriegs zu finden,
werden offizielle Verhandlungen unter OSZE-Vermitt-
lung weiterhin abgelehnt. Der politische Teil des Mandats
der Gruppe (Förderung einer friedlichen Lösung und Sta-
bilisierung der Situation in Tschetschenien im Rahmen
der territorialen Integrität Russlands und der OSZE-Prin-
zipien), der auf dem OSZE-Gipfel in Istanbul 1999 noch
bestätigt wurde, wird von russischer Seite bestritten. Die
OSZE-Untergruppe bleibt damit in ihrer Tätigkeit sehr
beschränkt.

Am 16. August 2000 wurde ein Memorandum zwischen
Russland und dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR)
über dessen Tätigkeit in Tschetschenien unterzeichnet.
Ziel des Memorandums ist die Klarstellung der politischen
und rechtlichen Grundlagen der humanitären Operationen
sowie der Voraussetzungen für Missionen zur Schätzung
des humanitären Bedarfs und der Sicherheitssituation in
Tschetschenien. Der UNHCR versorgt mehrere Flücht-
lingslager in Inguschetien und versucht, mit lokalen Kräf-
ten auch humanitäre Hilfe in Tschetschenien zu leisten. 

Ukraine

Die ukrainische Verfassung garantiert zwar die Grund-
freiheiten und Menschenrechte, in der Praxis sind jedoch
viele Defizite bei der Umsetzung festzustellen. Bilateral,
aber auch im Rahmen des Europarates, der OSZE und der

EU bemüht sich die Bundesregierung um Verbesserungen
bei der Beachtung der Menschenrechte in der Ukraine.
Nach wie vor gibt es große Mängel des Rechtssystems,
beginnend mit Folter und Misshandlungen in Polizeige-
wahrsam und Untersuchungshaft, über mangelnde Unab-
hängigkeit der Richter bis zu unmenschlichen Zuständen
in Gefängnissen. Auch die Menschenrechtsbeauftragte
des ukrainischen Parlaments und das Verfassungsgericht
haben noch keine nennenswerten Veränderungen bewir-
ken können. Zahlreiche Gesetze, die den Schutz der Grund-
rechte betreffen, sind noch immer nicht verabschiedet
bzw. reformiert worden.

Eklatante Verstöße gegen die Menschenrechte, z. B. ge-
gen Rechte der Untersuchungs- und Strafgefangenen, der
Militärangehörigen und der Insassen psychiatrischer
Krankenhäuser, beruhen in der Regel auf individuellem
Fehlverhalten, werden aber durch strukturelle Ursachen
begünstigt: mangelnde Ausbildung, ungenügende diszi-
plinarische und strafrechtliche Ahndung, Überbelegung
der Haftanstalten, ausstehende Gehälter und Korruption,
mangelnder Rechtsschutz gegenüber Verhaftungen, z. T.
incommunicado-Haft bei der örtlichen Miliz vor Über-
stellung in eine Untersuchungshaftanstalt. Es gibt eine
Reihe bi- und multilateraler Projekte mit aktiver deut-
scher Beteiligung, mit deren Hilfe Verbesserungen er-
reicht werden sollen (u. a. Beratung und Weiterbildung
der mit der Rechtsdurchsetzung befassten Stellen und Per-
sonen im Rahmen des TRANSFORM-Programms der
Bundesregierung).

Auch die Pressefreiheit gehört zu den Grundrechten, de-
ren Durchsetzung Regierung und Parlament nicht hin-
reichend betreiben. Auch wenn die Presse nicht mehr for-
meller Zensur unterworfen ist, gibt es genügend indirek-
ten Druck zur Selbstzensur, z. B. durch Verweigerung 
finanzieller Unterstützung, Steuerfahndung und Beleidi-
gungsklagen. Dies macht sich v.a. in Zeiten des Wahl-
kampfes bemerkbar. Die Todesstrafe wurde im April 2000
durch die Ratifikation des 6. Protokolls zur EMRK und
Änderungen des Strafgesetzbuches, der Strafprozessord-
nung und des Strafvollzugsgesetzes völkerrechtlich ver-
bindlich abgeschafft. Todesurteile sind regelmäßig in le-
benslange Haftstrafen umgewandelt worden.

Die Situation der Frauen hat sich in den letzten Jahren
durch die mit dem Transformationsprozess einhergehen-
den wirtschaftlichen und sozialen Probleme deutlich ver-
schlechtert. Die Verdrängung von Frauen aus dem Ar-
beitsmarkt und die damit verbundene wirtschaftliche Not
führt zu mehr Prostitution und Frauenhandel. Gewalt ge-
gen Frauen innerhalb und außerhalb der Familie wird vom
Staat weder angemessen aufgeklärt noch verfolgt.

Weißrussland

Nach seiner Wiederwahl bei den Präsidentschaftswahlen
im September 2001, die von den europäischen Organisa-
tionen nicht als demokratisch anerkannt wurden, domi-
niert Präsident Lukaschenko weiterhin die politischen
Verhältnisse in Weißrussland. Er regiert auf der Grundlage
der von ihm selbst in einem manipulierten Referendum
1996 durchgesetzten Verfassung, die ihm weit reichende
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Kompetenzen verleiht und sowohl gegen das Prinzip der
Gewaltenteilung als auch gegen andere grundlegende
Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit verstößt. Insbesondere
ist die Unabhängigkeit der Justiz in Weißrussland nicht ge-
währleistet.

Die allgemeine Menschenrechtslage hat sich in Weißruss-
land auch im Berichtszeitraum nicht verbessert. Vielmehr
wurden im Vorfeld, aber auch nach den Präsidentschafts-
wahlen oppositionelle Parteien und Organisationen sowie
die nicht staatlichen Medien verstärkt unter Druck gesetzt.
Weiterhin kommt es, insbesondere im Umfeld oppositio-
neller Veranstaltungen, zu willkürlichen, allenfalls dem
Buchstaben des Gesetzes nach legalen Festnahmen und
damit einhergehenden Misshandlungen. Die mangelnde
Kontrolle über die weißrussischen Rechtsschutzorgane
führt dabei regelmäßig dazu, dass Festgenommene und In-
haftierte tatbestandsunabhängig einer rüden Behandlung
durch Miliz und Strafvollzugsbeamte ausgesetzt sind. 

Die Instrumentalisierung der Justiz zu politischen Zwe-
cken setzt sich fort. Dies manifestiert sich in zahlreichen
kurzfristigen Haft- und in Geldstrafen gegen Teilnehmer
an nichtgenehmigten Demonstrationen und ähnlichen
Veranstaltungen. Die Umstände, unter denen seit den Prä-
sidentschaftswahlen mehrere leitende Mitarbeiter von Be-
trieben und Verwaltungen verhaftet wurden, legen die
Vermutung nahe, dass auch politische Motive hinter der
Strafverfolgung stehen. Dies gilt z. B. für die am 18. Juni
2001 erfolgte Verurteilung des Nuklearwissenschaftlers
Prof. Bandazhewskij aufgrund von Korruptionsvorwür-
fen. In- und ausländische Nichtregierungsorganisationen
vermuten, dass sie aus politischen Gründen erfolgte. 

Auch an der seit Jahren festzustellenden Nichtbeachtung
von durch die Verfassung garantierten Bürgerrechten hat
sich nichts geändert (z. B. erhebliche Einschränkungen
des Vereinigungs- und Versammlungsrechts sowie der
Meinungsfreiheit durch eine bürokratische und restriktive
Genehmigungspraxis; Ausdehnung von Untersuchungs-
haft über unverhältnismäßig lange Zeiträume, faktische
Verhängung von Administrativhaft durch Miliz und
Staatsanwaltschaft ohne richterliche Sanktion; Einschrän-
kung des Rechts auf rechtlichen Beistand; Eingriffe in die
Privatsphäre durch die staatlichen Kontrollorgane). Wei-
terhin ungeklärt ist auch das Schicksal von vier seit
1999/2000 verschwundenen prominenten Persönlichkei-
ten aus dem Lager der Gegner von Präsident Luka-
schenko; die Aufklärungsbemühungen der staatlichen
Behörden können nach Meinung zahlreicher Beobachter
nicht überzeugen.

Die Todesstrafe wird in Weißrussland nach wie vor ver-
hängt und auch vollstreckt, da Präsident Lukaschenko von
seinem Begnadigungsrecht in aller Regel keinen Ge-
brauch macht. Allerdings ist die Tendenz der verhängten
und vollstreckten Todesurteilen rückläufig (nach offiziel-
len Angaben im Jahre 2001 vier verhängte und – nach An-
gaben einer Menschenrechtsorganisation – weniger als
zehn vollstreckte Urteile; im Jahre 2000 vier verhängte
und 16 vollstreckte Todesurteile, 1999 insgesamt 52 Hin-
richtungen). Im Prozess gegen vier Personen, die der Ent-
führung des Kameramanns Sawadskij und weiterer Ge-

waltverbrechen angeklagt sind, forderte die Staatsanwalt-
schaft am 13. Februar 2002 die Todesstrafe für die Ange-
klagten. Menschenrechtsorganisationen beklagen Verfah-
rensfehler und mangelnde Transparenz in dem hinter
verschlossen Türen verhandelten Prozess. Das 2001 in
Kraft getretene weißrussische Strafgesetzbuch hat die An-
zahl der Delikte, für die die Todesstrafe verhängt werden
kann, erheblich reduziert, und die Möglichkeit der Ver-
hängung der lebenslangen Freiheitsstrafe ausgeweitet. Es
ist davon auszugehen, dass eine deutliche Mehrheit der
Bevölkerung Weißrusslands die Anwendung der Todes-
strafe nach wie vor unterstützt (ein Referendum hatte
1996 eine Dreiviertelmehrheit ergeben). In der National-
versammlung hat allerdings eine Diskussion über ein Mo-
ratorium in der Frage der Todesstrafe begonnen. Die Ver-
hängung und Vollstreckung der Todesstrafe ist einer der
zentralen Gründe, die dem Beitritt Weißrusslands zum
Europarat entgegenstehen. 

Seit 1998 ist in Weißrussland eine Berater- und Beobach-
tergruppe der OSZE tätig. Sie bemüht sich darum, das
Land auf dem Wege zur Demokratisierung und zur Be-
achtung der Menschenrechte zu unterstützen. Entspre-
chend ihrem Mandat arbeitete die Mission auf die 
Schaffung der Voraussetzungen für freie Präsident-
schaftswahlen in Belarus im September 2001 hin. Die
weißrussische Regierung nahm die Beratungsangebote
und Vermittlungsversuche der OSZE-Mission jedoch
nicht an und warf ihr einseitige Unterstützung der Oppo-
sition vor. Seit Ende 2001 strebt die Regierung eine Be-
schränkung des Mandats an und verzögert die Ernennung
des neuen Missionsleiters.

Moldawien

Menschenrechte und Minderheiten werden von der Verfas-
sung geschützt. Mit dem Beitritt zum Europarat 1995 hat
sich die Republik Moldau verpflichtet, ihre Gesetzgebung
den dort gesetzten Standards anzupassen. Zwar ist seither
die Todesstrafe abgeschafft worden, die Reform weiterer
Rechtsbereiche schreitet jedoch nur sehr schleppend voran.
Dies gilt auch für die Angleichung der Gesetzgebung an die
Europäische Menschenrechtskonvention.

Ein Gesetzentwurf über die Angehörigen nationaler Min-
derheiten wurde vom Parlament noch immer nicht verab-
schiedet, da bisher keine Einigung über die Definition des
Begriffs Minderheit erzielt werden konnte. Es ist aber
festzustellen, dass die verschiedenen Ethnien bisher auf-
fallend konfliktfrei zusammenleben. Die Religionsfrei-
heit ist seit 1992 gesetzlich geregelt und wird weitestge-
hend gewährt. Es gibt keine staatliche religiöse
Verfolgung.

Zwar sind bisher keine Fälle politischer Gefangener be-
kannt geworden. Auch willkürliche Verhaftungen hat es
seit Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit 1991 nicht
gegeben. Die Bedingungen für in den moldauischen 
Gefängnissen Inhaftierte müssen aber als menschenun-
würdig bezeichnet werden. Auch gibt es immer wieder
glaubwürdige Berichte über Misshandlungen in Polizei-
gewahrsam und Untersuchungshaft. Die Tätigkeit der
Strafverfolgungsbehörden entzieht sich oftmals der Kon-
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trolle der Staatsanwaltschaft. Im schlecht und unregel-
mäßig bezahlten Justizwesen ist Korruption weit verbrei-
tet und der Ausgang von Gerichtsverfahren wird nicht sel-
ten von der Finanzkraft der Prozessbeteiligten beeinflusst.

Seit der Übernahme der Amtsgeschäfte durch eine kom-
munistische Regierung im Frühjahr 2001 sind zunehmend
Defizite in der Menschenrechtssituation zu verzeichnen: so
wurde im Januar 2002 die im Parlament vertretene Oppo-
sitionspartei CDVP vom moldauischen Justizministerium
für die Dauer eines Monats suspendiert. Die Partei hatte
Protestkundgebungen gegen die von der Regierung ge-
plante Einführung obligatorischen Russischunterrichts in
den Schulen des mehrheitlich von ethnischen Rumänen be-
wohnten Landes organisiert. Gleichzeitig wurde die Immu-
nität von drei führenden Mitgliedern der Partei aufgehoben.
Als Reaktion auf Interventionen der EU (Demarche durch
die deutsche Botschaft in Chisinau als lokale EU-Präsi-
dentschaft) und des Europarats wurde die Suspendierung
zwei Wochen später wieder zurückgenommen.

Die Pressefreiheit ist eingeschränkt. Insbesondere die für
die staatlichen Fernseh- und Radiosender tätigen Journa-
listen üben Selbstzensur zur Vermeidung von Konflikten.
Der einzige landesweit zu empfangene moldauische Fern-
sehsender wird immer mehr als Sprachrohr einer zuneh-
mend autoritäre Züge zeigenden Regierung instrumenta-
lisiert.

Im Februar 2002 unternahm die Regierung den Versuch,
die der Minderheit der Gagausen gewährten und vom Eu-
roparat als vorbildlich bezeichneten Autonomierechte
mittels eines umstrittenen Referendums auszuhebeln. Die
Durchführung des Referendums wurde jedoch von ga-
gausischen Sicherheitskräften vereitelt. 

C 2 Südlicher Kaukasus und Zentralasien 

Südlicher Kaukasus

Seit Unabhängigkeit der drei südkaukasischen Staaten
1991 hat sich die Lage der Menschenrechte dort insgesamt
verbessert. Seit 1999 gehört Georgien, seit 25. Januar 2001
gehören Armenien und Aserbaidschan dem Europarat an.
Diese haben beim Beitritt eingegangene Verpflichtungen
im Bereich Menschenrechte und Demokratie sukzessiv zu
erfüllen. Die Bundesregierung setzt sich bi- wie multilate-
ral (Europarat, EU, OSZE) für Achtung und Schutz der
Menschenrechte im Südlichen Kaukasus ein und unter-
stützt zu diesem Zweck einzelne Projekte.

Anerkennung verdienen die von offizieller Seite teilweise
selbstkritisch geführte Diskussion über die Menschen-
rechtslage, die wiederholt bekundete Bereitschaft, inter-
national wie bilateral beim Schutz der Menschenrechte
stärker zusammenzuarbeiten sowie Anstrengungen in jün-
gerer Zeit, die nationalen Instrumente zum Schutz der
Menschenrechte zu schärfen, in einzelnen Bereichen Pro-
jekte zur Menschenrechtserziehung durchzuführen sowie
den Strafvollzug zu verbessern. 

Demgegenüber sind in anderen Bereichen nur geringe
Fortschritte bei der Umsetzung menschenrechtlicher

Standards zu verzeichnen. Immer noch sind Misshand-
lungen und Folterungen in Polizei- und Untersuchungs-
haft festzustellen. Als ein besonders schwerwiegendes
Problem wird in allen drei Staaten die weit verbreitete
Korruption beschrieben. Die Unabhängigkeit der Ge-
richte ist trotz der weitgehend an westlichen Vorbildern
orientierten Rechtsreformen nicht gewährleistet. Nicht
selten wird über Fälle von Polizeiwillkür berichtet sowie
über Menschenrechtsverletzungen in den Streitkräften.
Eine faktische Gleichbehandlung nationaler, ethnischer
und religiöser Minderheiten ist nicht sichergestellt. Er-
schwert wird die Gestaltung der Reformen durch die
schwierige wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölke-
rung im Allgemeinen und der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen aus den Nachbarstaaten und aus Binnenkonflikten im
Besonderen. Zur Verbesserung der Lage sind auch über-
fällige politische Lösungen für die regionalen Konflikte
um Berg-Karabach bzw. Abchasien notwendig.

Bei einem großen Teil der Bevölkerung ist das Bewusst-
sein für die Bedeutung demokratischer und rechtsstaatli-
cher Prinzipien noch wenig entwickelt. Allerdings sind
auch ermutigende Ansätze der Entstehung einer aktiven
Zivilgesellschaft festzustellen. Eine Vielzahl von Nicht-
Regierungsorganisationen arbeitet an der Gestaltung von
Projekten im Bereich der Menschenrechtserziehung, der
Verbesserung der Haftbedingungen, der Korruptions-
bekämpfung, der Herausbildung einer unabhängigen Jus-
tiz und Stärkung der gesellschaftlichen und politischen
Rolle der Frauen. 

Die Bundesregierung setzt sich deshalb dafür ein, nicht
nur die Zusammenarbeit im Menschenrechtsbereich auf
Regierungsebene zu intensivieren, sondern im Rahmen
deutscher und europäischer Menschenrechtspolitik ge-
zielt die zivilgesellschaftlichen Kräfte zu unterstützen, die
sich in vielfältiger Weise für die Verbesserung der Lage
engagieren, insbesondere grenzüberschreitend die Zivil-
gesellschaften der Nachbarstaaten zusammenführen.

Bei aller Ähnlichkeit der Probleme bestehen im Einzelnen
durchaus beachtliche Unterschiede zwischen den drei
südkaukasischen Staaten:

Armenien

Armenien ist bereits 1993 einer Reihe internationaler
Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte beige-
treten. Allerdings bestehen erhebliche Defizite bei der 
Implementierung internationaler menschenrechtlicher
Verpflichtungen. Die Sicherheitsbehörden sind noch
weitgehend von sowjetischer Ausbildung und Denkweise
geprägt. Die demokratische Einbindung der Geheimdiens-
te ist bisher nicht gelungen, u. a. weil man wegen des an-
dauernden Konfliktes um Berg-Karabach auf sie ange-
wiesen ist. Die geringen Gehälter der Staatsbediensteten
machen diese anfällig für Korruption. Seit der Amtsüber-
nahme von Präsident Kotscharian wird diese aber ver-
stärkt strafrechtlich verfolgt. Nach wie vor ist die Unab-
hängigkeit der Justiz von der Exekutive nicht
gewährleistet (positiv aber die geplante Übertragung der
Verantwortung für den Strafvollzug an das Justizministe-
rium). Die Unabhängigkeit der Gerichte (Artikel 94 und
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97 der Verfassung) wird durch Nepotismus, finanzielle
Abhängigkeiten, inadäquate Verfahrensvorschriften und
durch die weit verbreitete Korruption in der Praxis einge-
schränkt. Verfahrensgrundrechte wie rechtliches Gehör
und Verteidigung durch Personen des Vertrauens werden
mittlerweile gewährt. Dazu kommen Defizite bei der Ge-
währleistung der Pressefreiheit. 

Zeitgleich mit Aserbaidschan nahm der Europarat am 
25. Januar 2001 Armenien auf (unter der Auflage einer
baldigen Lösung des Berg-Karabach-Konflikts, Abschaf-
fung der Todesstrafe, Einführung eines Wehrersatzdiens-
tes und Amts des Ombudsmanns, Novellierung des Par-
teien- und Mediengesetzes etc.). Armenien unterliegt
insoweit einem langfristigen Nachbeitritts-Monitoring.
Der ungelöste Konflikt um Berg-Karabach beeinflusst
nicht nur maßgeblich die wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen (isolierte Lage Armeniens, fortbe-
stehender Abwanderungsdruck), sondern behindert die
gesellschaftliche Entwicklung insgesamt.

Georgien

Achtung und Schutz der Menschenrechte haben sich seit
Inkrafttreten der neuen Verfassung 1995, die sich an west-
lichen Vorbildern orientiert, verbessert. Bei der Ein-
führung europäischer Demokratie- und Rechtstandards ist
Georgien weiter fortgeschritten als seine südkaukasischen
Nachbarn. So nahm der Europarat 1999 Georgien als ers-
ten südkaukasischen Staat auf. Die Todesstrafe wurde
1997 abgeschafft. 

Georgien hat die Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK) mit Wirkung zum 20. Mai1999 ratifiziert sowie
das Sechste Protokoll zur EMRK betreffend die Abschaf-
fung der Todesstrafe mit Wirkung zum 1. Mai 2000. Ent-
gegen seiner bei Aufnahme in den Europarat übernom-
menen so genannten Nachbeitritts-Verpflichtung hat
Georgien jedoch bislang nicht die einschlägigen Minder-
heitenübereinkommen, das so genannte Anti-Folter-Über-
einkommen des Europarats und das Erste Zusatzprotokoll
zur EMRK ratifiziert.

Eine umfassende Reform des materiellen Strafrechts,
Strafprozess-, Strafvollzugs- und Zivilrechts ist inzwi-
schen - dank intensiver Beratung durch den Europarat - in
Kraft getreten. Nichtregierungsorganisationen wie staatli-
che menschenrechtliche Institutionen wie die Ombuds-
frau und die Beauftragte für Menschenrechtsfragen im
Nationalen Sicherheitsrat leisten engagierte Arbeit. Aner-
kennung verdient, dass die Regierung zum Teil selbstkri-
tisch die Lage der Menschenrechte diskutiert, eine stär-
kere bi- und mulilaterale Zusammenarbeit beim Schutz
der Menschenrechte anstrebt und zur Schärfung der na-
tionalen Instrumente zum Schutz der Menschenrechte so-
wie Verbesserung des  Strafvollzugs bereit ist. 

Ungeachtet dieser positiven Entwicklung in vereinzelten
Bereichen hat das Monitoring Georgiens durch die Parla-
mentarische Versammlung des Europarats im September
2001 jedoch nach wie vor schwere Defizite im Men-
schenrechtsbereich (u. a. Misshandlungen und Folterun-
gen in Polizei- und Untersuchungshaft, Haftbedingun-

gen), ausbleibende Fortschritte bei der Lösung regionaler
Konflikte sowie die mangelnde europaratskonforme Um-
setzung verschiedener Gesetzesvorhaben festgestellt. Die
grassierende Korruption bleibt ein gravierendes Problem,
die Unabhängigkeit der Justiz trotz beachtlicher Refor-
men noch unzulänglich. Religiöse Minderheiten (v.a.
Zeugen Jehovas) werden immer wieder Opfer fanatischer
Anhänger der georgisch-orthodoxen Kirche. Bei allen
wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligungen religiö-
ser und ethnischer Minderheiten unterliegen jedoch die
Jesiden keiner besonderen Diskriminierung. Die Gestal-
tung der Reformen wird auch durch die allgemein schwie-
rige wirtschaftliche und soziale Lage erschwert. 

Aserbaidschan

Die Parlamentswahlen im November 2000/Januar 2001
waren von erheblichen Unregelmäßigkeiten bestimmt.
Angesichts beachtlicher vorangegangener Bemühungen,
sich dem Acquis der Wertegemeinschaft des Europarates
anzunähern, stimmte das Ministerkomitee des Europara-
tes am 25. Januar 2001 dennoch der gemeinsamen Auf-
nahme Aserbaidschans und Armeniens unter Auflagen zu
(u. a. Freilassung aller politischen Gefangenen, Respek-
tierung der Meinungs- und Pressefreiheit). Aserbaidschan
unterliegt einem langfristigen Nach-Beitritts-Monitoring
des Europarates. In ihrem Bemühen um die Mitglied-
schaft im Europarat führte die Regierung eine Reihe von
Rechtsreformen durch (Familienrecht, Arbeitsrecht, Poli-
zeirecht, Zivil- und Strafprozessrecht, Gerichtsverfas-
sung). Weitere Gesetze wurden seit Beitritt zum Europa-
rat verabschiedet oder sind in Vorbereitung. Dennoch hat
die Parlamentarische Versammlung des Europarates am
24. Januar 2002 in einer Entschließung bei grundsätzli-
cher Anerkennung bislang erzielter Fortschritte insbeson-
dere die Freilassung der noch einsitzenden politischen
Gefangenen und bessere Zusammenarbeit mit dem Euro-
parat im Bereich des Strafvollzugs gefordert. 

Insgesamt ist der Schutz der Menschenrechte in Aser-
beidschan unbefriedigend. Präsident Alijew beherrscht
Politik und Gesellschaft seines Landes. Meinungs-, Ver-
einigungs-, Versammlungsfreiheit gelten in der Praxis nur
begrenzt. Die Lage der Medien hat sich im Laufe des Jah-
res 2001 verschlechtert. Ende Dezember 2001 hob Präsi-
dent Alijew jedoch einige Beschränkungen auf. Politisch
Andersdenkende werden, sofern sie die Macht des Präsi-
denten gefährden, verfolgt. Die Zahl hat sich im Laufe des
Jahres 2001 erhöht. Ende Dezember 2001 begnadigte Prä-
sident Alijew jedoch zahlreiche (auch politische) Gefan-
gene. Im Polizeigewahrsam werden Bürger misshandelt
und nicht selten gefoltert. Auch der Strafvollzug leidet un-
ter inhumanen Haftbedingungen. Anhänger christlicher
Glaubensgemeinschaften werden benachteiligt. Vor die-
sem Hintergrund hat sich die Zivilgesellschaft (Men-
schenrechts- und Frauengruppen) dennoch in beachtlicher
Vielfalt entwickelt.

Zentralasien

Die Unabhängigkeit von Kasachstan, Kirgisistan, Tadschi-
kistan, Turkmenistan und Usbekistan war Folge des Zu-
sammenbruchs der UdSSR und nicht Ergebnis eines 
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inneren demokratischen Aufbruchs. Demzufolge werden
die Staaten dieser Region von mehr oder weniger stark au-
tokratisch geprägten Präsidialregimen regiert. Für Turk-
menistan z. B. bedeutete die Unabhängigkeit daher ledig-
lich die Ablösung eines unfreiheitlichen Systems durch ein
anderes. So orientieren sich die neuen Präsidenten der zen-
tralasiatischen Länder – mit Ausnahme von Kirgisistan –
eher an autoritären asiatischen Modellen. Die Westbin-
dung der Staaten dieser Region erfolgt in erster Linie durch
ihre Mitgliedschaft in der OSZE, die ihre Kanäle nutzt, um
auf undemokratische Entwicklungen hinzuweisen. 

Die Bundesregierung setzt sich nachdrücklich auf bi- und
multilateraler Ebene für die Einhaltung der Menschen-
rechte in dieser Region ein. Sie hat sich für die Achtung
und den Ausbau der Prinzipien von Demokratie und
Rechtstaat verwandt und misst Menschenrechtsfragen
große Bedeutung bei. Das militärische Engagement der
USA in Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan führte
zu einer engeren Zusammenarbeit mit diesen drei zentral-
asiatischen Staaten. 

Kasachstan

Kasachstan ist OSZE-Teilnehmerstaat und hat 1998 
beim Menschenrechtsschutz ermutigende Fortschritte ge-
macht, indem es eine Reihe wichtiger Übereinkommen
gezeichnet hat: Die Genfer Flüchtlingskonvention von
1951 und das dazugehörige Protokoll von 1967, die Kon-
ventionen gegen den Genozid von 1948, gegen Rassen-
diskriminierung von 1965, gegen Folter von 1984 und 
gegen Frauendiskriminierung von 1979. Die Rechtswirk-
lichkeit bleibt jedoch deutlich hinter den Bestimmungen
der Konventionen zurück. 

Trotz Einführung neuer Straf-, -verfahrens- und -voll-
zugsgesetze bleiben Menschenrechtsverletzungen durch
die Staatsorgane üblich. Eine effektive Kontrolle der Ge-
setzmäßigkeit der Strafrechtspflege existiert weiterhin
nicht. Die Justiz übt sich in vorauseilendem Gehorsam ge-
genüber der Exekutive. Bei Verhaftungen kommt es zu
Übergriffen (Schläge, Erstickungsversuche), in einigen
Fällen auch mit Todesfolge. Die Todesstrafe besteht fort
und wird auch vollstreckt. Allerdings wurde mit dem
neuen Strafgesetzbuch, das zum 1. Januar 1998 in Kraft
getreten ist, die Zahl der mit der Todesstrafe bedrohten
Delikte erheblich verringert und umfasst nunmehr eine
enge Auswahl an Kapitaldelikten, jedoch keine Wirt-
schaftsdelikte mehr. Gegen Frauen, Minderjährige und
Personen über 65 Jahre darf die Todesstrafe nicht ver-
hängt werden. Nach offiziellen Angaben hat diese Straf-
rechtsänderung echte Rückwirkung und frühere Verurtei-
lungen können aufgehoben werden. 

Oppositionelle Gruppen und deren Angehörige werden
vielfach durch Einschränkung der Vereinigungs- und Ver-
sammlungsfreiheit und Verfolgungen ihrer Führer behin-
dert. Kritische Medien werden politisch, juristisch (z. B.
„Beleidigung des Präsidenten und seiner Familie“), tech-
nisch (Kündigungen von Verträgen mit der staatlichen
Druckerei, Begrenzung der Werbeeinnahmen, Ausschluss
vom landesweiten Verteilersystem, periodische Neufest-
setzung der Sendefrequenzen) und seit 1. Januar 2002 auch

wirtschaftlich (Zwang zu mehr Eigenproduktionen, die
sich nur finanzstarke Sender leisten können, die von der
Präsidentenfamilie kontrolliert werden) diskriminiert. Es
gab einige gewaltsame Angriffe auf unabhängige Journa-
listen, darunter 1998 auch auf eine deutsche Journalistin. 

Die Verfassung Kasachstans von 1995 räumt dem Präsi-
denten Nasarbajew zulasten des Parlaments sehr weitrei-
chende Vollmachten ein. Bei seiner Wiederwahl zum Prä-
sidenten im Januar 1999 gelang Präsident Nasarbajew ein
Spitzenergebnis, weil er zwei ernst zu nehmende Gegen-
kandidaten von der Wahl ausschloss, darunter auch den
aussichtsreichsten Herausforderer, den ehemaligen Pre-
mierminister Kaschegeldin, der sich aufgrund einer gegen
ihn am 6. September 2001 verhängten zehnjährigen Ge-
fängnisstrafe im Ausland aufhält. Der diskriminierende
Zugang der Opposition zur Presse während der kurzen
Wahlvorbereitungszeit und massiver Druck auf Arbeit-
nehmerinnen, Arbeitnehmer und Studierende sowie Unre-
gelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe offenbarten das
Fehlen hinreichender demokratischer Standards. EU,
OSZE und USAäußerten deutliche Kritik an der Wahl und
forderten die Regierung zu einer Revision des Wahlgeset-
zes auf. Die Parlamentswahlen im Oktober 1999 wurden
von einer OSZE-Mission beobachtet, die leichte Verbes-
serungen konstatierte, sich aber mit Kritik ebenso wie bei
den Kommunalwahlen im Jahr 2001 nicht zurückhielt. 

Kirgisistan

Im Vergleich zu anderen zentralasiatischen Staaten hat
zwar Kirgisistan früh und relativ konsequent begonnen,
Menschenrechtsdefizite abzubauen und die Bürgerrechte
zu kodifizieren, die Praxis lässt aber insbesondere in
jüngster Zeit zumindest Zweifel aufkommen, ob dieser
Weg weiterhin konsequent verfolgt wird. Eine Reform
des Strafrechts, die am 1. Januar 1998 in Kraft trat, löste
das Strafrecht der Sowjetunion ab. Die Todesstrafe blieb
zwar für eine Reihe von Straftaten erhalten, ist aber in
keinem Fall mehr zwingend. 

Aus Anlass des 50. Jahrestages der Erklärung der Men-
schenrechte verkündete Präsident Akajew am 5. Dezember
1998 ein zweijähriges Moratorium auf die Vollstreckung
der Todesstrafe, das mit Erlass vom 4. Dezember 1998 
in Kraft trat und seither jährlich verlängert wird. Deutsch-
land und die EU-Partner haben dieses Moratorium als 
einen Schritt zur Verbesserung der Menschenrechtslage
gewürdigt, drängen aber darauf, die Todesstrafe völlig ab-
zuschaffen, zumindest aber das Moratorium für größere
Zeiträume zu verlängern. 

Wie in Kasachstan wurde gegen den aussichtsreichsten
politischen Gegner Präsident Akajews Felix Kulow am
22. Januar 2001 in 2. Instanz eine siebenjährige Gefäng-
nisstrafe verhängt. Kulow ist allerdings seit Mitte 2000 in-
haftiert. Auch gegen weitere missliebige Parlamentarier
wird die Waffe von Strafverfahren für angebliche länger
zurückliegende Straftaten eingesetzt, in denen eine unter-
schwellige politische Motivation nicht auszuschließen ist.
Immer wieder werden Geständnisse durch Misshandlung
erzwungen; außerdem kommt es vereinzelt zu Todesfäl-
len in Haftanstalten. 
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Obwohl die Regierung die radikalislamischen so genannten
„Wahabis“ als Bedrohung für die Stabilität des Landes an-
sieht und diese Sekte stark kontrolliert, blieb die Religions-
freiheit weitgehend gewährleistet, selbst als im Süden des
Landes sowie in der Grenzregion im Dreiländereck Kirgisi-
stan, Usbekistan und Tadschikistan bewaffnete Kämpfer mit
einer Gesamtstärke von zeitweise etwa 1 000 Mann mehrere
Dörfer besetzt und Geiseln genommen hatten. Der Druck
auf die „Wahabis“, die Islamische Bewegung Turkestans
und „Hizb ut Tahrir“-Anhänger wurde aber verstärkt.

Tadschikistan

Bei der Implementierung von menschenrechtlichen Nor-
men bestehen in Tadschikistan große Defizite. Das in der
tadschikischen Verfassung verankerte Prinzip der Rechts-
staatlichkeit weist in der täglichen Praxis große Lücken
auf. Gravierende Defizite bestehen in den tadschikischen
Strafvollzugsanstalten, in denen menschenunwürdige Be-
dingungen herrschen. Neben Folter und physischer Miss-
handlung sind unzureichende medizinische Versorgung,
Unterernährung und Überbelegung zentrale Probleme.
IKRK und OSZE schätzen, dass bis zu 10 % aller Häft-
linge durch diese Haftbedingungen vom Tode bedroht
sind. Eine gewisse Kooperationsbereitschaft der tadschi-
kischen Generalstaatsanwaltschaft ist jedoch erkennbar. 

Die Todesstrafe wird in Tadschikistan weiterhin verhängt
und vollstreckt. In der tadschikischen Öffentlichkeit hat
eine Diskussion über ein Moratorium dieser Strafe be-
gonnen. Besonders die Vertreter der islamischen Opposi-
tion lehnen ein solches Moratorium jedoch kategorisch
ab. Die tadschikische Verfassung garantiert Religionsfrei-
heit; im allgemeinen respektiert die Regierung dieses
Recht. Die Behörden entziehen sich dagegen dem Dialog
zu Menschenrechtsfragen und behindern die Tätigkeit
von Menschenrechtsorganisationen. Die Regierung hat
trotz einer Zusage aus dem Jahre 1996 noch keinen Om-
budsmann für Menschenrechtsfragen bestellt. Die Presse-
freiheit ist weiterhin nicht gewährleistet. Zwar gibt es
keine förmliche Zensur, die Regierung kontrolliert jedoch
de facto die Printmedien sowie Radio und Fernsehen.

Turkmenistan

Das gesamte politische Leben in Turkmenistan bestimmt
der im Dezember 1999 auf Lebenszeit „gewählte“ auto-
kratisch regierende Präsident Nijasow. Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit sind nicht entwickelt, Oppositionspar-
teien weiterhin nicht zugelassen. An den letzten Parla-
mentswahlen im Dezember 1999 nahmen nur Kandidaten
der turkmenischen Einheitspartei „Demokratische Partei
Turkmenistans“ teil; Neuwahlen für den Nachfolger von
Präsident Nijasow werden nach dessen Willen erst im
Jahre 2010 stattfinden. 

Die Menschenrechtslage hat sich in den letzten Jahren
eher verschlechtert. Auch die Gründung eines Menschen-
rechtsinstituts im Oktober 1996, das dem Staatspräsiden-
ten selbst untersteht, hat keine positiven Veränderungen
gebracht.

Die religiöse Bekenntnisfreiheit, die in Artikel 11 der
turkmenischen Verfassung verankert ist, genießen nach

wie vor nur die sunnitischen Moslems und die russisch-
orthodoxen Christen. Sie bilden derzeit die einzigen Reli-
gionsgemeinschaften, die von den staatlichen Behörden
eine Registrierung erhalten haben. Angehörige anderer
Glaubensrichtungen, vor allem Protestanten, wurden seit
November 2001 vermehrt vom KNB (vormals KGB) bei
Gottesdiensten gestört; Bibeln wurden beschlagnahmt
und Häuser und Wohnungen als „illegale Versammlungs-
räume“ gerichtlich enteignet. 

Derzeit befindet sich ein aus religiösen Gründen inhaf-
tierter Gefangener im Hochsicherheitsgefängnis von
Turkmenbashi, der trotz Demarchen europäischer Staa-
ten, der OSZE und der USA in einem nicht rechtsstaatli-
chen Verfahren zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Von
der traditionellen Generalamnestie des Präsidenten
anlässlich des Ende des Ramadans Mitte Dezember 2001,
bei der 8 891 Häftlinge freigelassen und die Strafe von
9 400 Häftlingen halbiert wurde, blieb er ausgeschlossen.
Jedoch wurde der zweite prominente Häftling aus dem
Gefängnis von Turkmenbashi, der zu einer Haftstrafe von
acht Jahren verurteilt war und ebenfalls von der Amnestie
ausgeschlossen war, am 8. Januar 2002 überraschend von
Präsident Nijasow freigelassen. Mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2000 wurde die Todesstrafe abgeschafft, nachdem
ihre Vollstreckung bereits durch ein Moratorium seit dem
1. Januar 1999 ausgesetzt worden war.

Usbekistan

In Usbekistan kontrastiert eine moderne demokratische
Verfassung (1992), die die Achtung der Menschenrechte,
Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, effektive
Möglichkeiten der Strafverteidigung und andere Schutz-
rechte garantiert, mit einer autoritären, repressiven Ver-
fassungswirklichkeit. Die Menschenrechtslage in Usbeki-
stan bleibt äußerst besorgniserregend. Usbekistan bleibt
ein Staat mit sowjetischer Erblast und orientalischer Kul-
tur, dessen politisches System die Menschenrechte syste-
matisch missachtet. Wirkliche Oppositionsparteien sind
bis heute nicht zugelassen, Vereinigungs- und Versamm-
lungsfreiheit stark eingeschränkt. 

Besonders stark verfolgt werden religiöse Aktivisten. 
Das Religionsgesetz von 1998 räumt dem Staat weitge-
hende Kontrollmöglichkeiten über das religiöse Leben im
Lande ein. Mehrere Geistliche „verschwanden“. Die ver-
fassungsrechtlich garantierte Meinungsäußerungsfreiheit
wird unter dem Vorwand der Bekämpfung des islamisti-
schen Fundamentalismus erheblich eingeschränkt. 

Neben strenger Presse- und Fernsehzensur (Nichtzulas-
sung des unabhängigen Fernsehsenders ALC-TV und
Verfolgung des Betreibers Schuchrat Babadschanow)
bemüht sich die Regierung, über den staatlichen Internet-
Provider Uzpak die Voraussetzungen auch für eine umfas-
sende Kontrolle der Internet-Kommunikation zu schaf-
fen. Die Lage in den usbekischen Gefängnissen gilt
allgemein als äußerst schlecht. Anfang 2001 vereinbarten
die usbekische Regierung und das Internationalen Komi-
tee vom Roten Kreuz (IKRK) den freien und ungehinder-
ten Zugang des IKRK zu Gefängnissen und Haftanstalten.
Diese Vereinbarung ist nach einigen Inspektionsbesuchen
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von usbekischer Seite einseitig suspendiert worden. Die
Regierung hat auf diplomatischen Druck hin später zuge-
sichert, den vereinbarten freien Zugang wieder zu ge-
währen.

C 3 Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika

Algerien

Die algerische Verfassung von 1996 garantiert die 
Grundrechte einschließlich einer unabhängigen Justiz;
Algerien ist Mitglied der meisten Menschenrechts-
konventionen. In der Praxis gibt es aber erhebliche Defi-
zite bei der Beachtung und Durchsetzung der Menschen-
rechte. Die soziale und gesetzliche Gleichstellung von
Frauen ist nach wie vor nicht erreicht, auch wenn Frauen
vereinzelt prominente Positionen in Politik und Gesell-
schaft errungen haben. Das Familiengesetzbuch von 1984
orientiert sich an traditionellen islamischen Vorstellungen
und ordnet die Frau dem Mann unter. Eine Reform dieses
Gesetzeswerkes ist bisher am Widerstand traditionalisti-
scher Kreise gescheitert. Die Todesstrafe existiert in Al-
gerien zwar für bestimmte Verbrechen, ist jedoch seit
1993 nicht mehr vollstreckt worden. 

Die gegenwärtige Menschenrechtslage in Algerien steht
in direktem Zusammenhang mit der jüngsten Geschichte
des Landes. Algerien war seit seiner Unabhängigkeit im
Jahr 1962 ein Einparteien-Staat. Dieses System wurde
1989 durch eine Volksabstimmung abgeschafft. Neben
der bisherigen Einheitspartei FLN (Front de Libération
national) gewann eine islamistisch ausgerichtete religiös-
politische Bewegung, der Front islamique du Salut (FIS),
eine immer größere Anhängerschaft. Als sich beim ersten
Wahlgang für die Nationalversammlung im Dezember
1991 herausstellte, dass die islamistische FIS eine Mehr-
heit gewinnen würde, wurde der zweite Wahlgang von der
Regierung abgesagt und die FIS später verboten. In der
Folge kam es zu  islamistischem Terror und staatlicher Re-
pression. Über 100 000 Algerier sind im Zuge der Aus-
einandersetzungen umgekommen, davon die weitaus
meisten Angehörige der Zivilbevölkerung, die bei Massa-
kern islamistischer Terrororganisationen getötet wurden.

Beim Kampf der algerischen Regierung gegen islamisti-
sche Terroristen haben die Sicherheitskräfte erhebliche
Menschenrechtsverletzungen begangen. Die Entspan-
nung der Sicherheitslage, der Aufbau gewählter politi-
scher Institutionen und die von Staatspräsident Bouteflika
seit seiner Wahl im April 1999 eingeleitete Politik der „na-
tionalen Eintracht“ haben aber zu einer deutlichen Ver-
besserung der Menschenrechtslage geführt. 

Die Europäische Union hat sich seit Ende 1997 besonders
intensiv mit der Lage in Algerien befasst. Sie hat der al-
gerischen Regierung im Januar 1998 einen kontinuierli-
chen Dialog zu allen gemeinsam interessierenden Fragen
angeboten, der u. a. auf Ministerebene geführt wird und
Menschenrechtsfragen breiten Raum gewährt. Die EU hat
während dieses Dialoges immer wieder betont, dass die
legitime Bekämpfung des Terrorismus die algerische Re-
gierung nicht von der Pflicht zur Beachtung der Men-

schenrechte entbindet. Die EU unterstützt den Politikan-
satz umfassender Reformen von Staatspräsident Boutef-
lika.

Nach dem Besuch einer vom UN-Generalsekretär gebil-
deten „Gruppe herausragender Persönlichkeiten“ unter
der Leitung des früheren portugiesischen Präsidenten
Mário Soares in Algerien im Jahre 1999 haben seit 2000
alle großen Nichtregierungsorganisationen Algerien be-
suchen können (u. a. amnesty international, Human
Rights Watch, Fédération Internationale des Droits de
l’Homme / FIDH). Die algerische Regierung hat die Exis-
tenz eines Problems der sogenannten „Verschwundenen“,
deren Zahl ca. 4 500 betragen dürfte, anerkannt und zuge-
sagt, sich um eine Lösung zu bemühen. 

Die EU und mit ihr die Bundesregierung halten an der For-
derung der uneingeschränkten Zusammenarbeit mit den
Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen fest
und thematisieren diese und andere menschenrechtsrele-
vante Forderungen regelmäßig z. B. in den Reden der EU-
Präsidentschaft vor der Menschenrechtskommission der
Vereinten Nationen in Genf und vor der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen in New York. 

Irak

Irak ist ein totalitärer Staat. Eine Gewaltenteilung existiert
nicht. Der Revolutionäre Kommandorat vereinigt in sich
legislative und exekutive Vollmachten. Das Parlament ist
politisch machtlos und dient allein legitimatorischen Zwe-
cken. Das irakische Kabinett ist in allen wesentlichen Ent-
scheidungen von Saddam Hussein und dessen Präsidial-
amt abhängig. Rechtsstaatliche Prinzipien werden grob
missachtet. Irak verletzt trotz formaler Garantie von
Grundrechten und trotz seines Beitritts zu einigen Men-
schenrechtskonventionen seit vielen Jahren systematisch
die Menschenrechte auf vielen Gebieten. Auch im Be-
richtszeitraum gab es keine Anzeichen für Verbesserun-
gen. Unter Missachtung der Menschenrechte werden vor
allem die gesellschaftlichen, politischen, religiösen und
ethnischen Gruppen verfolgt, die das Machtmonopol der
Regierung vermeintlich oder tatsächlich in Frage stellen.
Die Grundrechte Meinungs- und Informationsfreiheit,
Vereinigungs- und Bewegungsfreiheit und das Recht auf
ein ordentliches und faires Gerichtsverfahren werden
ständig verletzt. Folter und willkürliche Verhaftung sind
weit verbreitet. Die Todesstrafe wird häufig angewandt,
auch für Taten, die nach westlichem Verständnis nicht
schwerwiegend oder gar nur Vergehen sind. Es gibt immer
wieder Berichte über große Zahlen extralegaler Hinrich-
tungen, insbesondere in Gefängnissen. Menschenrechtsor-
ganisationen können sich im Irak nicht frei betätigen.

Anfang 2002 hat der Irak erstmals seit zehn Jahren wieder
einen Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechts-
kommission ins Land gelassen. Anders als sein Vorgänger
kann sich der Sonderberichterstatter, Andreas Mavrom-
matis (Zypern), damit nicht nur auf Informationen „aus
zweiter Hand“ stützen. Der Sonderberichterstatter hat 
der 58. MRK am 15. März 2002 seinen jüngsten Bericht 
über die Menschenrechtslage im Irak vorgelegt
(E/CN.4/2002/44, www.unhchr.ch). 
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Die Europäische Union hat die Menschenrechtslage im
Irak in den letzten Jahren regelmäßig in den zuständigen
internationalen Gremien angesprochen und mit Mehrheit
angenommene Resolutionen zur Menschenrechtslage im
Irak eingebracht. Die EU tritt energisch allen Versuchen
der irakischen Regierung entgegen, als eigentliches Men-
schenrechtsproblem die von den Vereinten Nationen ver-
hängten Sanktionen darzustellen. Die EU und ihre Mit-
gliedstaaten sind besorgt über die schlechte humanitäre
Lage des irakischen Volkes. Sie drängen darauf, dass der
Irak die Erlöse aus den Ölverkäufen, die unter Aufsicht
der Vereinten Nationen stattfinden, in Zukunft verstärkt
zur Befriedigung der tatsächlichen Bedürfnisse seiner Be-
völkerung einsetzt und wirklich benötigte Güter einkauft.
Dazu zählen neben den üblichen Nahrungsmitteln insbe-
sondere medizinische Waren aller Art. Zwecks Bekämp-
fung und Reduzierung von Krankheiten und der nach wie
vor hohen Kindersterblichkeit fordern sie durch den er-
höhten Einsatz der Treuhandgelder verstärkte Anstren-
gungen im Bereich der Trinkwasserversorgung. 

Iran

Die Menschenrechtslage im Iran wird vom Selbstver-
ständnis des Landes als islamischer Staat geprägt, in dem
das Prinzip der Herrschaft des obersten islamischen
Rechtsgelehrten gilt. Der Koran und die Tradition des
Propheten Mohammad gelten in der Interpretation durch
die schiitischen Religions- und Rechtsgelehrten als abso-
lut. Staatsverfassung und Gesetzgebung folgen diesen
Leitlinien. Die so entstandene Rechtsordnung wider-
spricht in vielen Punkten unserem Menschenrechtsver-
ständnis. So gibt es in diesem System keine Religions-
freiheit außer in dem vom Koran gesetzten Spielraum für
die Angehörigen sogenannter „Buchreligionen“. Ebenso
ist nach dem Buchstaben des Gesetzes die volle Gleich-
berechtigung von Frauen nicht möglich. In den letzten
Jahren haben sich im Iran jedoch die Stimmen gemehrt,
die – bei voller Wahrung der Botschaft des Islam – auf
eine freiere Auslegung von Koran und Tradition drängen.
Die zweimalige Wahl des gegenwärtigen iranischen
Staatspräsidenten Khatami in den Jahren 1997 und 2001
mit jeweils überwältigender Mehrheit ist Ausdruck dieser
gesellschaftlichen Tendenz, die sich aber nur mit Mühe
gegen beharrende Kräfte behauptet und festigt. Als wich-
tigste Fortschritte können bisher verzeichnet werden:
Festigung der Demokratie, Abbau der Unterdrückung von
Informationen und einzelne Verbesserungen bei der Stel-
lung der Frau in der Öffentlichkeit.

Im Iran kommt es trotz der beschriebenen Fortschritte
weiter zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen. Die
Justiz entzieht sich einer strengen Bindung an Rechts-
staatlichkeit und missbraucht häufig ihre Zuständigkeiten
aus politischen Gründen. Sicherheitsgesetze werden 
genutzt, um individuelle Menschenrechte außer Kraft zu 
setzen. Willkürliche Verhaftungen, Misshandlungen und
Folter in Polizeigewahrsam und Gefängnissen und Ver-
letzungen der Meinungsfreiheit sind häufig. Die Strafjus-
tiz wird vielfach politisch instrumentalisiert. Nicht durch
die Verfassung anerkannte religiöse Minderheiten – an
erster Stelle die Baha’i – werden verfolgt und Opfer dis-

kriminierender Maßnahmen. Sowohl die Todesstrafe als
auch Körperstrafen werden häufig verhängt und voll-
streckt. Die iranischen Gesetze weisen Frauen einen 
minderen Status mit erheblichen Einschränkungen der
persönlichen Freiheit zu. Bei Verstößen gegen die frauen-
spezifischen Kleidungs- und Verhaltensregeln drohen
drastische Strafen. Andererseits können einzelne Frauen
in hohe Staatsämter aufsteigen. 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten führen
gemeinsam als auch je einzeln mit Iran offene und um-
fassende Gespräche, bei denen regelmäßig die Men-
schenrechte behandelt werden. Eine Zusammenarbeit des
Iran mit den Menschenrechtsmechanismen der Vereinten
Nationen existiert nur in Ansätzen. Die Europäische
Union thematisiert die Menschenrechtslage im Iran in den
Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen und
bringt sowohl bei der Menschenrechtskommission als
auch bei der Generalversammlung regelmäßig Resolutio-
nen zum Iran ein, die bisher stets mit Mehrheit angenom-
men wurden. 

Libyen

Die Menschenrechtslage in Libyen ist nur im Zusammen-
hang mit dem seit der Revolution von 1969 durch den 
Revolutionsführer Oberst Gaddafi entwickelten einzigar-
tigen System der „Herrschaft der Volksmassen“ (arab. 
Jamahiriya) zu verstehen. Diese 1977 proklamierte 
„Jamahiriya“ postuliert, dass jede Vertretung des Volkes
etwa im Sinne einer parlamentarischen Demokratie als
Verfälschung seines Willens gilt. Insofern fehlen in Li-
byen die klassischen Instrumente einer repräsentativen
Demokratie wie Parlament, Parteien oder Regierung.
Höchstes Exekutivorgan ist ein sogenanntes allgemeines
Volkskomitee, das in der Funktion einem Kabinett nach
traditionellem Muster vergleichbar ist. Dabei bleiben dem
Revolutionsführer Gaddafi, der de jure kein Staatsamt
ausübt, als Vordenker bzw. Interpret des Konzepts der 
„Jamahiriya“ alle wichtigen politischen, ökonomischen
und militärischen Entscheidungen vorbehalten. 

Nach dem System der Jamahiriya können die verschiede-
nen Basis-Volkskomitees – dem Willen der revolu-
tionären Volksmassen entsprechend – nur zu übereinstim-
menden Entscheidungen gelangen. Folglich kann ein
Dissens gar nicht erst entstehen, der wiederum Daseins-
berechtigung für Oppositionelle oder Andersdenkende
wäre. Da bereits die Existenz von Opposition oder abwei-
chender Meinung den offiziellen revolutionären Kon-
senstheorien widerspricht, kommt es in Libyen zur Ver-
folgung oppositioneller Kräfte, wobei insbesondere
islamistische Gruppen hart betroffen sind. Es gibt Be-
richte über willkürliche Inhaftierungen, unfaire Gerichts-
verfahren, Folter, willkürliche Hinrichtungen und weitere
Menschenrechtsverletzungen, die im Einzelfall jedoch
von außen nicht zu verifizieren sind. Grundrechtsgaran-
tien existieren in Libyen nicht. Der Wunsch des Revoluti-
onsführers Gaddafi nach einer ungestörten Entwicklung
seiner Gesellschaftstheorien in Libyen hatte auch zu star-
ken Abschottungstendenzen gegenüber dem Ausland in
politischer, wirtschaftlicher und auch kultureller Hinsicht



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 157 – Drucksache 14/9323

geführt. In den letzten Jahren zeichnet sich aber eine gra-
duelle Öffnung des Landes ab. 

Aufgrund des systemimmanenten Isolationismus des
Landes, aber auch infolge des seit dem Lockerbie-Atten-
tat von 1986 von den Vereinten Nationen verhängten
Sanktionsregimes gestaltete sich jegliche Zusammenar-
beit mit Libyen grundsätzlich äußerst schwierig. Nach
Aussetzung des UN-Sanktionsregimes im Sommer 1999
und der darauf folgenden Aufhebung der Sanktionen der
Europäischen Union (mit Ausnahme des Waffen-Embar-
gos) hat Libyen Interesse an einer Teilnahme an den euro-
mediterranen Integrationsbestrebungen (Barcelona-Pro-
zess) gezeigt. Libyen muss jedoch für einen formalen
Beitritt zum Barcelona-Prozess auch dessen Acquis zu
den Menschenrechten übernehmen. Die EU wird somit
künftig im Dialog mit dem neuen Mittelmeer-Partner Li-
byen Prinzipien und Durchsetzung der Menschenrechte
verstärkt thematisieren können. Eine Zusammenarbeit
mit Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen
fand bisher kaum statt, obwohl Libyen die meisten Men-
schenrechtskonventionen der Vereinten Nationen unter-
zeichnet hat. Die Aussetzung der UN-Sanktionen gegen
Libyen könnte hier zu einem Wandel beitragen. Das Ber-
liner Landgericht hat in seinem Urteil vom 13. November
2001 eine erhebliche Mitverantwortung libyscher Stellen
für das Attentat auf die Berliner Diskothek „La Belle“ am
5. April 1986 festgestellt. Die Bundesregierung unter-
stützt das Anliegen der Opfer und setzt sich gegenüber Li-
byen für eine Entschädigungsregelung ein. 

Wenngleich Gaddafi in der von ihm entworfenen Gesell-
schaftstheorie zunächst von einer „natürlichen“ Rollen-
teilung zwischen Mann und Frau im Sinne des auch in 
Libyen traditionell verankerten patriarchalen Verständ-
nisses der Frau ausging, so hat sich die Teilnahme der
Frau im öffentlichen Leben im Verlauf der Entwicklung
kontinuierlich verstärkt. So haben Frauen z. B. Zugang zu
allen Bildungseinrichtungen und zum Arbeitsmarkt und
können sich überall frei bewegen. Bei Einführung beson-
ders umstritten war die uneingeschränkte Einbeziehung
von Frauen in den Militär- bzw. Ersatzdienst. 

Palästinensische Gebiete

Die Menschenrechtslage in den palästinensischen Gebie-
ten ist seit Ausbruch der so genannten „al-Aqsa-Intifada“
Ende September 2000 von dem mit zunehmender Gewalt
ausgetragenen israelisch-palästinensischen Konflikt über-
schattet. Deshalb standen und stehen für die Bundes-
regierung die politischen Bemühungen um ein Ende von
Gewalt und Terror und um Rückkehr an den Verhand-
lungstisch im Vordergrund. Die Menschenrechtslage
blieb gleichwohl Anlass zu erheblicher Sorge. Dies gilt
für das Verhalten der palästinensischen Behörde wie für
das der israelischen Besatzungsmacht in den palästinensi-
schen Gebieten.

Die Bundesregierung hat sich daher viele Male bilateral
wie auch zusammen mit ihren europäischen Partnern
grundsätzlich, aber auch im konkreten Einzelfall für die
Einhaltung der Menschenrechte in den palästinensischen
Gebieten sowohl gegenüber der israelischen Regierung

als auch gegenüber der Palästinensischen Behörde einge-
setzt.

Zu den Bemühungen der Bundesregierung, was das 
Verhalten der israelischen Behörden anbelangt, gehört die
jährlich mit den EU-Partnern in die UN-Menschenrechts-
kommission eingebrachte Resolution, die kritisch zu den
israelischen Siedlungen in den palästinensischen Gebie-
ten Stellung bezieht (Resolution 2001/8 der 57. MRK,
www.unhchr.ch, dort auch die EU-Resolution der 
58. MRK). Am 15. Juli 1999 traten aufgrund einer Reso-
lution der UN-Generalversammlung erstmals die Ver-
tragsstaaten der IV. Genfer Konvention über den Schutz
von Zivilpersonen in Kriegszeiten vom 12. August 1949
zusammen, um die Anwendung der Konvention auf die is-
raelisch besetzten Gebiete, einschließlich Ost-Jerusalem,
zu erörtern. Wesentliches Ergebnis war die Bestätigung
der grundsätzlichen Anwendbarkeit der IV. Genfer Kon-
vention auf die genannten Gebiete. Auf Drängen der Ara-
bischen Liga und nach schwierigen Konsultationen der
Schweiz in ihrer Rolle als Depositar der Genfer Konven-
tionen traten die Vertragsparteien der IV. Genfer Konven-
tion am 5. Dezember 2001 erneut zusammen. Israel wurde
aufgefordert, die Bestimmungen dieser Konvention, die
den völkerrechtlichen Rahmen für Besatzungsverhält-
nisse vorgibt, in allen Teilen zu beachten. Dazu gehört
auch, nicht durch Siedlungsbau die demographischen
Verhältnisse in den besetzten Gebieten zu verändern, wie
dies seit Jahren geschieht. 

Israel wurde darüber hinaus wiederholt und mit Nach-
druck dazu aufgerufen, ungeachtet seines Rechts, den Ter-
rorismus zu bekämpfen, zur Deeskalation der Lage bei-
zutragen. Dazu gehört insbesondere, seine Streitkräfte aus
den unter der vollen Kontrolle der Palästinensischen
Behörde stehenden Gebieten (den so genannten „A-Ge-
bieten“) zurückzuziehen, die außergerichtlichen Tötun-
gen einzustellen, die Blockaden der Gebiete und die Ein-
schränkungen für die Bevölkerung aufzuheben, die
Siedlungspolitik zu stoppen und das Völkerrecht einzu-
halten. Weiterhin wurde von Anfang des Konflikts an im-
mer wieder festgestellt, dass das Übermaß an Gewaltan-
wendung nicht zu rechtfertigen ist. 

Die Bundesregierung hat insbesondere auch die Militär-
operation der israelischen Streitkräfte Anfang April im
Flüchtlingslager Jenin mit großer Sorge zur Kenntnis ge-
nommen und ihren Rückzug gefordert. Sie bedauerte,
dass die Entsendung eines fact finding-Teams des UN-
Generalsekretärs nach Jenin letztlich an der israelischen
Regierung gescheitert ist. Auf der UN-Notstands-Sonder-
generalversammlung am 8. Mai 2002 hat die Bundesre-
gierung zusammen mit ihren EU-Partnern daher den UN-
Generalsekretär mit dazu aufgefordert, auf der Grundlage
verfügbarer Informationen eine eigene Beurteilung der
Vorgänge von Jenin vorzunehmen.

Die EU hat allerdings auch wiederholt mit allem Nach-
druck und großer Deutlichkeit gefordert, dass die palästi-
nensische Autonomiebehörde als rechtmäßige Autorität
den Terrorismus mit allen ihr zur Verfügung stehenden
rechtmäßigen Mitteln bekämpfen muss und nur ein Ver-
zicht auf Gewalt zum politischen Ziel führen kann. Die
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Bundesregierung hat auch bilateral in diesem Sinne viele
Male auf Präsident Arafat und seine Behörde eingewirkt.
Faktum ist aber leider auch, dass sich die palästinensische
Behörde im Frühjahr 2002 – unter dem anhaltenden mi-
litärischen Druck Israels – in einem Zustand zunehmen-
der Desintegration befindet und ihre Handlungsfähigkeit
eingeschränkt ist.

Die Beachtung der Menschenrechte durch die palästinen-
sische Behörde hat sich vor diesem Hintergrund natürlich
nicht verbessert, war aber schon vor Ausbruch der Unru-
hen am 28. September 2000 in den voll- und halbautono-
men palästinensischen Gebieten – nur in diesem übt sie
Verantwortung aus – unbefriedigend. Die palästinensi-
sche Behörde übte praktisch in allen Bereichen ein Durch-
griffsrecht aus. Eine Gewaltenteilung besteht nur auf dem
Papier. Dies gilt insbesondere für die Justiz, aber auch die
konkurrierenden staatlichen Polizei- und Sicherheitsdiens-
te haben die staatliche Gewalt zunehmend unkontrolliert
ausgeübt. Inhaftierungen fanden häufig ohne Haftbefehl
oder Gerichtsverfahren statt. Gegen Fälle von Lynchjustiz
sind die Polizeibehörden andererseits nicht eingeschrit-
ten. Die Todesstrafe wurde von palästinensischen Gerich-
ten weiterhin verhängt. Gegen ihre Vollstreckung hat Prä-
sident Arafat zwar ein Moratorium erlassen, im Einzelfall
bedurfte es aber der Intervention von außen, um die Voll-
streckung zu verhindern. Seit dem 2. Dezember 2001 hat
Arafat besondere Notstandsvollmachten. Auch die Ver-
fassung (Basic Law), die vom Palästinensischen Legisla-
tivrat 1996 verabschiedet wurde, wurde von Präsident
Arafat bislang nicht unterzeichnet. Die Lokalwahlen wur-
den nicht durchgeführt.

Die Bundesregierung und die Europäische Union sind da-
von überzeugt, dass letztlich – auch nach einer Konflikt-
lösung – nur bei echten demokratischen Strukturen lang-
fristig an der Seite Israels eine Gewähr für die stärkere
Sicherung der Menschenrechte und für die Lebensfähig-
keit eines künftigen palästinensischen Staates besteht. Die
Bundesregierung fordert daher internationale Assistenz
beim Aufbau der demokratischen Staatsinstitutionen, vor
allem bei der palästinensischen Polizei, Justiz und Zivil-
gesellschaft. Die Bundesregierung unterstützt bereits seit
Jahren palästinensische Menschenrechtsorganisationen.
Hierzu gehören die Palestinian Independent Commission
for Citizens’Rights, die Palestinian Society for Protection
of Human Rights and Environment, das Gaza Centre for
Right and Law, LAW). Die Zusammenarbeit mit diesen
und weiteren Menschenrechtsorganisationen sowie dem
Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte bei
der Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen ist eng. 

Begrüßt wird die Ankündigung von Präsident Arafat vom
15. Mai 2002, Neuwahlen abzuhalten, womit er hinsicht-
lich der Einzelheiten den palästinensischen Legislativrat
beauftragte. Außerdem stellte er in Aussicht, Reformen –
auch der Sicherheitsapparate – durchzuführen. Begrüßt
wird auch die seit langem von der EU geforderte Unter-
zeichnung des Gesetzes zur Justizreform am 15. Mai
2002. Dies war zugleich Bedingung der EU für die Fort-
führung der Budgethilfe. Bemerkenswert ist, dass Präsi-
dent Arafat erneut Selbstmordattentate auf israelische Zi-

vilisten verurteilte, sie als für die palästinensische Sache
kontraproduktiv bezeichnete und den Legislativrat dazu
aufrief, sich dieser Frage anzunehmen. 

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien versteht sich als streng islamischer, nicht-
säkularer Staat, dessen oberstes Gesetz der Koran und die
Tradition des Propheten Mohammad („sunna“) sind. Der
saudische Staat mit König und Königshaus an der Spitze
ist nach diesem Selbstverständnis dazu berufen, die im
Koran enthaltenen Vorschriften durchzusetzen, ja er legi-
timiert sich durch eben diese Berufung. Diese religiöse
Ausrichtung prägt die Menschenrechtslage.

Im Dialog westlicher Staaten mit Saudi-Arabien über
Menschenrechte kommt es regelmäßig zu einem Prinzipi-
enkonflikt, weil Saudi-Arabien zwar die Menschenrechte
anerkennt, sie aber nur soweit gelten lässt, als sie im 
Einklang mit der saudischen Interpretation des religiös 
legitimierten Scharia-Rechts stehen. Es müssen daher
pragmatische Lösungen gefunden werden, um die beste-
henden Menschenrechtsdefizite zu beseitigen. Solche De-
fizite sind: 

Der Strafprozess vor saudischen Gerichten ist wenig
transparent und ermangelt der üblichen rechtsstaatlichen
Garantien. Die Todesstrafe wird häufig verhängt und auch
vollstreckt. Es gibt glaubwürdige Berichte darüber, dass
die staatlichen Sicherheitsorgane in Saudi-Arabien für
Folter und andere Formen unmenschlicher Behandlung
verantwortlich sind, obwohl Saudi-Arabien Vertragsstaat
der Konvention der Vereinten Nationen gegen die Folter
ist. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind deutlich
eingeschränkt. Die öffentliche Ausübung einer anderen
Religion als der des Islam ist in Saudi-Arabien verboten. 

Die Rechte der Frau sind nach der sehr restriktiven waha-
bitischen Auslegung des islamischen Rechts definiert, was
eine erhebliche Diskriminierung von Frauen im öffentli-
chen Leben und vielen Bereichen des Privatrechts bedeu-
tet. Saudi-Arabien ist am 7. September 2000 der Konven-
tion über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau beigetreten. Allerdings wurde bei dem Beitritt ein
so genannter Scharia-Vorbehalt eingelegt, gegen den
Deutschland Einspruch erhoben hat. Vorbehalte dieser Art
sind mit Ziel und Zweck des Übereinkommens unverein-
bar. 

Die Europäische Union thematisiert ihre Besorgnis über
die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien regelmäßig bei
der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
und vor dem 3. Ausschuss der Generalversammlung. Sie
drängt Saudi-Arabien zu einer besseren Zusammenarbeit
mit den UN-Menschenrechtsmechanismen und dazu, al-
len Menschenrechtskonventionen und anderen einschlä-
gigen internationalen Vereinbarungen beizutreten. Die
Mitgliedstaaten der EU nutzen parallel dazu bilaterale
Möglichkeiten, um die Menschenrechtslage in Saudi-
Arabien anzusprechen. Die Europäer stellen dabei auch
auf die Tatsache ab, dass es ungeachtet der verschiedenen
Menschenrechtsauffassungen der beiden Seiten Bereiche
gibt, in denen in den Prinzipien Übereinstimmung be-
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steht, wie z. B. bei Folter und anderen Formen un-
menschlicher Behandlung, die auch nach islamischem
Recht nicht statthaft sind. 

Sudan

Nachdem sich die Menschenrechtslage im Sudan bis Ende
des Jahres 2000, z. B. hinsichtlich der Presse- und Mei-
nungsfreiheit, leicht verbessert hatte, war danach im allge-
meinen leider wieder ein Rückschritt zu verzeichnen. Dies
stellte auch der am 28. Dezember 2000 zum Sonderbe-
richterstatter der Menschenrechtskommission der Verein-
ten Nationen für den Sudan ernannte Bundesminister a. D.
Gerhart Baum in seinem Bericht an die 56. Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen fest (vorgestellt am 
8. November 2001). Die Lage in den Bürgerkriegsgebieten,
auch in den von oppositionellen Gruppen kontrollierten
Gebieten, bleibt bedrückend. Der Konflikt wird von allen
Beteiligten mit großer Härte und ohne Rücksicht auf die Zi-
vilbevölkerung ausgetragen. Über 2 Millionen Bürger-
kriegstote, sowie mit ca. 4,5 Millionen die weltweit höchs-
te Zahl an Binnenvertriebenen sprechen eine deutliche
Sprache. Der UN-Sonderberichterstatter zu Binnenvertrie-
benen, Francis Deng, hat den Sudan im September 2001 be-
sucht, um sich ein Bild von deren Lage zu verschaffen und
nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Not zu lindern. 

Aber auch die nicht kriegsbedingten Menschenrechtsver-
letzungen haben seit Ende des Jahres 2000 wieder zuge-
nommen. Hierzu sind im Nordsudan u. a. die mehrfache
Vollstreckung von Amputationsstrafen und die gegen
Journalisten ausgeübten Repressalien zu zählen. Besorg-
niserregend ist zudem die Aufrechterhaltung des Ausnah-
mezustands und die Verschärfung der Sicherheitsgesetze.
In den von den Rebellen kontrollierten Gebieten sind
ebenfalls der repressive Umgang mit Oppositionellen, ex-
tralegale Tötungen und der Einsatz von Kindern als Sol-
daten in dem seit 1955 mit nur elfjähriger Unterbrechung
andauernden Konflikt zu beklagen. Bei der weiblichen
Genitalverstümmelung weist Sudan eine der weltweit
höchsten Raten auf (→ A 1.1 und Kasten in Teil C, „Sub-
Sahara-Afrika).

Im sudanesischen Bürgerkrieg setzen sowohl parami-
litärische Einheiten der Regierung und mit der Regierung
verbündete Milizen als auch die südsudanesischen Oppo-
sitionsgruppen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
ein (→ A 2 sowie den Bericht des UN-Generalsekretärs
vom 7. September 2001 zum Thema „Kinder in bewaff-
neten Konflikten“). Als positive Entwicklung ist jedoch
das Demobilisierungs-Programm zu sehen, in dessen
Rahmen UNICEF in Zusammenarbeit mit der SPLM/A
bisher knapp 4 500 Kinder demobilisiert und in ihre Hei-
matdörfer zurückgeführt hat. Ob es angesichts der Ge-
samtumstände gelingen wird, die Kinder wieder in das Zi-
villeben zu integrieren, bleibt abzuwarten.

Genitalverstümmelung bei Mädchen und Frauen ist weit
verbreitet, obwohl sich die sudanesische Regierung, der
Frauenverband und gesellschaftliche Gruppen in der Ab-
lehnung der Genitalverstümmelung einig sind. Sie wollen
diese tief verwurzelte patriarchale Sitte durch Aufklärung,
Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung für

Frauen und über eine Verbesserung des allgemeinen Le-
bensniveaus dauerhaft beseitigen, bisher jedoch ohne
greifbaren Erfolg (siehe Kasten und → A 1.1). Unterstüt-
zende Maßnahmen der Bundesregierung im Rahmen ei-
nes Ostafrika-Regionalprojekts sind in Vorbereitung. 

Im Grenzgebiet zwischen einigen arabisierten Nomaden-
stämmen und sesshaften schwarzafrikanischen Stämmen
im Westen Sudans gibt es traditionell sklavereiähnliche
Praktiken. Bei Überfällen werden vor allem Frauen und
Kinder gefangen genommen. Ein Teil wird bei anschlie-
ßenden Friedenskonferenzen ausgelöst, ein Teil aber wird
zur Zwangsarbeit zurückbehalten. Gelegentlich kommt es
auch zu vorbeugendem Austausch von Frauen und Kindern
bei Stammesstreitigkeiten als Maßnahme der Konfliktver-
meidung. Der Bundesregierung liegen jedoch Erkenntnisse
vor, wonach die Regierung diese Fälle von Menschenraub
nicht nur toleriert, sondern aktiv in ihre strategischen Über-
legungen einbindet und instrumentalisiert. 

Die Bundesregierung bemüht sich gemeinsam mit den eu-
ropäischen Partnern um einen konstruktiven Menschen-
rechtsdialog mit dem Sudan. So bringt sie gemeinsam mit
ihren Partnern in der Europäischen Union sowohl bei der
Generalversammlung der Vereinten Nationen in New
York als auch bei der Menschenrechtskommission in
Genf regelmäßig eine Sudan-Resolution ein. Die erste 
Resolution konnte 1999 noch im Konsens mit der suda-
nesischen Regierung verabschiedet werden, obwohl sie
deutliche Aussagen zu schwerwiegenden Menschen-
rechtsverletzungen wie Hinrichtungen, sklavereiähnli-
chen Praktiken, Folterungen, Haft ohne Gerichtsverfah-
ren, extralegalen Tötungen, sowie Bomben- und
Artillerieangriffen auf die Zivilbevölkerung enthielt.
Nachfolgende Resolutionen wurden mit der sudanesi-
schen Regierung, aber auch mit den USA kontrovers dis-
kutiert und nach streitiger Abstimmung angenommen. 

Hauptproblem des Landes – nicht nur im Menschen-
rechtsbereich – bleibt der Bürgerkrieg, der mit Unterbre-
chungen seit 1955 andauert. Er hat historische, soziokul-
turelle, sozioökonomische und geopolitische, aber auch
ethnische und religiöse Wurzeln, die auch heute noch we-
sentlichen Einfluss auf die multiethnische, multikultu-
relle, vielsprachige und multireligiöse Gesellschaft ha-
ben. Das Regime in Khartum propagiert den Islam als
staatstragende Religion und versucht, der Scharia, dem is-
lamischen Recht, landesweit Geltung zu verschaffen. Op-
fer sind die Angehörigen von Naturreligionen und ver-
schiedenen christlichen Gruppen in gleicher Weise wie
Muslime, die die politische Grundeinstellung der Regie-
rung nicht teilen. Repressalien bis hin zu extralegalen Tö-
tungen sind anders Denkende jedoch auch in den von den
verschiedenen südsudanesischen Rebellen kontrollierten
Gebieten ausgesetzt.

Die Friedensbemühungen der ostafrikanischen Regional-
organisation Inter Governmental Authority on Develop-
ment (IGAD) konnten bisher ebenso wenige Verhand-
lungserfolge verbuchen wie die Ägyptisch-Libysche
Initiative. Es bleibt abzuwarten, ob die jüngsten Friedens-
bemühungen der USA mehr Früchte tragen werden. Das
Bürgenstock-Abkommen vom 19. Januar 2002, das einen
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sechsmonatigen, verlängerbaren Waffenstillstand in den
Nuba-Bergen unter internationaler Beobachtung vorsieht,
ist ein wichtiger erster Schritt, den die Bundesregierung
ausdrücklich begrüßt. Der Erfolg der Friedensinitiative
hängt letztlich vor allem vom Friedenswillen der Kon-
fliktparteien und anderer interessierter Akteure ab.

Seit 1989 hat die Bundesregierung die entwicklungspoliti-
sche Zusammenarbeit wegen des Militärputsches des jetzi-
gen Staatspräsidenten al-Bashir und aufgrund der sich ra-
pide verschlechternden Menschenrechtslage eingestellt.
Diese Haltung wurde durch unverändert gültige Bundes-
tagsbeschlüsse aus den Jahren 1989, 1997 und 2000 ge-
stützt. Eine Wiederaufnahme der deutschen Entwicklungs-
hilfe über humanitäre Soforthilfe und Kleinprojekte hinaus
wird daher erst nach substanziellen Fortschritten bei der
Demokratisierung, der Beachtung der Menschenrechte und
bei Beendigung des Bürgerkrieges möglich sein. 

Syrien

Die Menschenrechtslage in Syrien bleibt weiterhin unbe-
friedigend. Erkennbare positive Tendenzen werden im-
mer wieder durch Repressionsmaßnahmen konterkariert.
Der vor Jahren eingeleitete vorsichtige Dialog der Regie-
rung mit Menschenrechtsorganisationen hat noch keine
Fortsetzung durch den neuen Präsidenten gefunden.

Der seit 1984 fällige Staatenbericht Syriens nach dem In-
ternationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte
(→ B 2.3.2) wurde im Januar 2000 eingereicht und im Au-
gust 2000 veröffentlicht. Auf die menschenrechtlichen
Realitäten in Syrien geht dieser Bericht allerdings be-
schönigend ein. Verletzungen der bürgerlichen und politi-
schen Rechte stellen in menschenrechtlicher Sicht viel-
mehr das Hauptproblem in Syrien dar. Der seit Sommer
2000 amtierende Staatspräsident Bashar al-Assad hat
zwar – wie sein Vater in den Jahren zuvor – Amnestien für
politische Strafgefangene erlassen und Ende 2000 ca. 600
bzw. Ende 2001 ca. 120 Personen, viele von ihnen
langjährig einsitzende politische Häftlinge, auf freien Fuß
gesetzt. Den Freilassungen steht jedoch die Verhaftung ei-
niger Politiker und Intellektuellen Ende 2001 gegenüber,
die sich öffentlich für gesellschaftliche und politische Re-
formen eingesetzt hatten. Zwei von ihnen sind unabhän-
gige Parlamentsabgeordnete, die Anfang 2002 von einem
öffentlichen Strafgericht zu langjährigen Haftstrafen ver-
urteilt worden sind. Die EU hat auf diese Verurteilungen
mit entsprechenden Demarchen in Damaskus reagiert.

Die übrigen Grundfreiheiten sind unverändert einge-
schränkt. Dabei beruft sich Syrien auf das seit 1963 gel-
tende Notstandsrecht. Die Medien sind weitgehend
gleichgeschaltet; sie werden von mehreren Geheimdiens-
ten sehr eng überwacht. Obwohl das Verschwindenlassen
von Personen merklich nachgelassen hat, gibt es immer
wieder glaubwürdige Berichte über Misshandlungen und
Folter bei Vernehmungen und während der Haft. Das sy-
rische Strafrecht kennt für zahlreiche Tatbestände die To-
desstrafe; sie wird in der Praxis aber nur selten ange-
wandt, sondern in der Regel in lebenslange Haftstrafen
umgewandelt. Tendenzen zur Abschaffung der Todes-
strafe sind nicht erkennbar.

Positiv hervorzuheben ist die verfassungsmäßig garan-
tierte und seitens der Regierung tatsächlich praktizierte
religiöse Toleranz in Syrien. Ethnische Minderheiten wie
z. B. die Kurden können relativ unbehelligt ihre kulturel-
len Traditionen pflegen; trotzdem bleibt die Lage der staa-
tenlosen Kurden in Syrien ein Problem. Verfolgung und
Unterdrückung setzen zudem ein, sobald ein Verdacht be-
steht, dass unter der Firmierung kultureller Interessen po-
litische Opposition betrieben wird. Da Versammlungen,
Feste, Konzerte etc. überwacht werden, bleibt für das Ein-
schreiten der Sicherheitsdienste ein weiter Bereich staat-
lichen Ermessens und staatlicher Willkür. Insbesondere
kurdische Feste werden kritisch überwacht, da dieser
Gruppe separatistische Tendenzen zugeschrieben werden.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist grundsätz-
lich durch Artikel 45 der syrischen Verfassung garantiert.
In der Realität der mehrheitlich muslimisch geprägten pa-
triarchalen Gesellschaft ist sie jedoch nicht umfassend 
gewährleistet. Frauenorganisationen kritisieren, dass ins-
besondere im Ehe-, Familien- und Erbrecht der überwie-
gende Anteil der weiblichen Bevölkerung männlicher Do-
minanz ausgeliefert sei. Es gebe auch ein hohes Maß an
nichtthematisierter, aber existierender Gewalt gegen
Frauen.

Die Bundesregierung spricht bei bilateralen Kontakten re-
gelmäßig die unbefriedigende Menschenrechtslage an. Die
Europäische Union hat während der belgischen Präsident-
schaft im 2. Halbjahr 2001 die Einsetzung einer Men-
schenrechtsgruppe beschlossen: in Damaskus befasst sich
eine Kontaktgruppe von EU und befreundeten Botschaften
mit der Beobachtung der Menschenrechtslage und arbeitet
bei der Behandlung von Einzelfällen zusammen. 

Tunesien

Die Menschenrechtslage in Tunesien ist ganz wesentlich
durch die innenpolitische und gesellschaftliche Entwick-
lung seit der Unabhängigkeit im Jahre 1956 geformt und
geprägt worden. In den ersten 30 Jahren tunesischer Eigen-
ständigkeit nach der französischen Kolonialherrschaft ent-
wickelte sich unter Präsident Bourguibas Einparteienherr-
schaft ein Staatswesen mit autoritären Zügen. Zwar wurde
Bourguiba 1987 abgelöst, doch haben sich die Strukturen
unter dem seit November 1987 regierenden Nachfolger
Ben Ali, der im Oktober 1999 mit einem Stimmenanteil von
99 % Mehrheit wiedergewählt wurde, weitgehend erhalten.
Die nach dem Machtwechsel 1987 angekündigten demo-
kratischen Reformvorhaben sind weitgehend nicht umge-
setzt worden. Zwar garantiert die Verfassung die Men-
schenrechte, zudem ist eine unabhängige Justiz und ein
umfangreicher Gesetzesrahmen zur Wahrung der Men-
schenrechte und der bürgerlichen Freiheiten geschaffen
worden. In der Praxis ist dieser Gesetzesrahmen als Beru-
fungsgrundlage jedoch weitgehend bedeutungslos. Ebenso
ist Tunesien Mitglied der meisten Menschenrechtskonven-
tionen, die aber in der Praxis nicht oder nur unzureichend
angewendet werden. 

Tunesien hat sich wirtschaftlich und sozial erfolgreich
entwickelt. Es gibt eine breite Mittelschicht. Ein Großteil
der Bevölkerung akzeptiert offenbar – wenigstens derzeit
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noch – Einschränkungen von Menschenrechten (z. B.
Meinungsfreiheit) als Preis für Stabilität und wirtschaftli-
che Prosperität. Die Entwicklungen im Nachbarland Al-
gerien während der 90er-Jahre haben diese Tendenz eher
noch verstärkt: die rigorose Bekämpfung islamistischer
Strömungen in Tunesien durch die tunesische Regierung
wurde von der Bevölkerungsmehrheit mitgetragen. 

Das staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Le-
ben Tunesiens wird mittlerweile völlig von der Partei des
Staatspräsidenten, dem Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD), dominiert, sodass de facto ein Ein-
parteien-Staat besteht. Daneben existierende Oppositi-
onsparteien sind bedeutungslos. Der RCD steht für einen
Kurs, der Wirtschaftsliberalität und sozialen Fortschritt
innenpolitisch mit stark autoritären Zügen verbindet. Tu-
nesier, die – gleich aus welchen Gründen – in Opposition
zu diesem System stehen, werden ausgegrenzt und kön-
nen Opfer polizeilicher Repressionsmaßnahmen werden,
die z. B. vom Entzug des Reisepasses bis zur Inhaftierung
und Verurteilung ohne fairen Prozess reichen. In diesem
Zusammenhang wird auch von Schikanen, Misshandlun-
gen und Folter berichtet. 

Durch das 1995 geschlossene umfassende Kooperations-
abkommen Tunesiens mit der Europäischen Union soll
Tunesien bis zum Jahr 2008 an den Europäischen Wirt-
schaftsraum mit dem Ziel eines Freihandelsabkommens
herangeführt werden. Das Kooperationsabkommen ent-
hält wie alle EU-Kooperations- und Assoziationsabkom-
men eine Menschenrechtsklausel (→ B 2.2.4). Die EU
setzt sich intensiv mit der Menschenrechtslage in Tune-
sien auseinander, bevorzugt dabei jedoch das Instrument
der nicht öffentlichen diplomatischen Intervention. Der
durch das Kooperationsabkommen geschaffene Rahmen
ermöglicht der EU einen institutionalisierten Kontakt mit
der tunesischen Regierung hinsichtlich deren Menschen-
rechtspraxis. Die beharrlichen Interventionen der EU und
ihrer Mitgliedstaaten haben in einer Reihe von Einzelfäl-
len Erfolg gehabt. Die EU fordert die tunesische Regie-
rung auch weiterhin auf, demokratische Reformen im
Land voranzutreiben und das Land nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch in seinem politischen Selbstverständ-
nis an Europa heranzuführen. 

Die tunesische Regierung war bisher in der Zusammenar-
beit mit den Menschenrechtsmechanismen der Vereinten
Nationen wie auch gegenüber Anliegen von Nichtregie-
rungsorganisationen sehr zurückhaltend. Sie verwies 
dabei immer wieder auf die unterschiedliche Prioritäten-
setzung bei den Menschenrechten im europäischen Kul-
turkreis und den sich anders darstellenden Prioritätenset-
zungen in Ländern wie Tunesien. Gleichwohl halten 
EU und Bundesregierung daran fest, dass Menschen-
rechtsfragen aus den Beziehungen zwischen der EU und
Tunesien nicht ausgeklammert werden dürfen; sie mah-
nen deshalb auch die Zusammenarbeit mit den UN-Men-
schenrechtmechanismen an. 

Die Stellung der Frau ist in Tunesien aufgrund verfas-
sungsmäßiger Garantien besser gestellt als in anderen is-
lamischen Staaten. Monogamie und das Recht beider
Partner auf Ehescheidung sind gesetzlich garantiert. Dis-

kriminierungen bestehen jedoch z. B. im islamisch ge-
prägten Erbrecht weiter. Frauen sind im Arbeitsleben fest
integriert. 40 % aller Studierenden an Hochschulen sind
Frauen. Die Regierung fördert die Emanzipation und
Gleichberechtigung der Frauen auch unter dem Gesichts-
punkt des Gegengewichts gegen islamistische Tendenzen
in Politik und Gesellschaft. 

C 4 Subsahara-Afrika
In der Außen- und Entwicklungspolitik der Bundesregie-
rung nimmt die Förderung der Menschenrechte eine zen-
trale Rolle ein. Die Verwirklichung der Menschenrechte
wird neben der guten Regierungsführung, Rechtsstaat-
lichkeit, Demokratisierung, Stärkung der Zivilgesell-
schaft, Pressefreiheit sowie der Entwicklung von trag-
fähigen Systemen zur Sicherung der Existenzgrundlagen
und der sozialen Grundrechte als Globalziel verstanden,
das weltweit Gültigkeit hat und damit auch im Mittel-
punkt unserer afrikapolitischen Zielsetzungen und Inte-
ressen steht.

Wichtige Anliegen sind für uns in diesem Zusammen-
hang, dass die Gleichstellung von Frauen und von Min-
derheiten herbeigeführt wird, Menschenhandel und skla-
vereiähnliche Kinderarbeit eingedämmt und Folter und
Todesstrafe bekämpft werden. Kulturelle Gründe und
Traditionen stehen der Verwirklichung dieser Ziele in vie-
len Staaten noch im Wege. Von konfliktinduzierten Men-
schenrechtsverletzungen in den Staaten, die sich in Krieg
oder Bürgerkrieg befinden abgesehen, sind grenzüber-
schreitende, regionaltypische Muster von Menschen-
rechtsverletzungen nur in Einzelfällen erkennbar. So
scheint das westliche Afrika in besonderem Maße (aber

Stichwort „Ehrenverbrechen“ 

Zu den verschiedenen Formen von Gewalt gegen
Frauen gehören in manchen Staaten – nicht nur in der
hier behandelten Region – die so genannten „Ehrenver-
brechen“, für die UN-Generalsekretär Kofi Annan den
Begriff „Schandeverbrechen“ geprägt hat: Gewaltakte
gegen Frauen zur „Rettung oder Wiederherstellung der
Familienehre“, die auf ein patriarchalisches und zu-
gleich gewaltbereites Frauenbild in der männlich domi-
nierten Gesellschaft zurückgehen. Besonders empörend
an ihnen ist, dass die Opfer dabei zu Täterinnen abge-
stempelt werden und das Verhalten der eigentlichen 
Täter nicht oder nicht ausreichend verfolgt wird. „Eh-
renverbrechen“ stellen eine Menschenrechtsverletzung
dar, wenn ein Staat sie duldet bzw. nicht mit Nachdruck
bekämpft. Die 55. UN-Generalversammlung hat in ihrer
Resolution RES/55/66 diese Verbrechen geächtet und
die Staaten zu konkreten Maßnahmen aufgerufen 
(→ A 1.1). Die Bundesregierung hat diese von den Nie-
derlanden initiierte Resolution mit eingebracht und un-
terstützt Regierungen, die gegen derartige Verbrechen
konsequent vorgehen. Die Politik der Bundesregierung
stellt daneben bilateral auf Maßnahmen ab, die Frauen
in den betroffenen Ländern in ihrem Kampf gegen Dis-
kriminierung und unmenschliche Praktiken unterstützt. 
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durchaus nicht ausschließlich) von Kinderhandel und
sklavereiähnlicher Kinderarbeit betroffen zu sein.

Die afrikanischen Staaten ihrerseits bekennen sich nach-
drücklich zum Schutz der Menschenrechte. Dies kam er-
neut in der konstitutiven Akte (Gründungsdokument) der
Afrikanischen Union (Sommer 2001), in der zudem auf
die afrikanische Menschenrechtscharta Bezug genommen
wird, ebenso deutlich zum Ausdruck wie in der Neuen
Afrikanischen Initiative (Sommer 2001), in der die Be-
achtung der Menschenrechte als eine der Grundvoraus-
setzungen für Entwicklung genannt ist. Grundlegende
Unterschiede sind in erster Linie bei der Frage der Todes-
strafe erkennbar. Die Todesstrafe hat in vielen Staaten
Afrikas nach wie vor eine hohe Akzeptanz in der Bevöl-
kerung und bei den Regierungen. Trotz regelmäßiger De-
marchen und Interventionen (vor allem im EU-Rahmen)
ist nicht mit einer baldigen Abschaffung der Todesstrafe
oder deutlichen Reduzierung ihrer Anwendbarkeit zu
rechnen, obwohl in den meisten Ländern die Todesstrafe
seit zwei Jahrzehnten nicht mehr durchgeführt wurde.

Westafrika

Die Situation der Menschenrechte in Westafrika gibt ein
differenziertes Bild ab. Während es in einigen Ländern im
Berichtszeitraum dank der Festigung der Demokratie zu
erfreulichen Verbesserungen bei der Beachtung der Men-
schen- und Bürgerrechte gekommen ist, war die Entwick-
lung in anderen Ländern von bedauernswerten Rück-
schritten geprägt. Als erfreulich ist vor allem die
Entwicklung in Ghana, Senegal und Mali hervorzuheben.

Deutlich verbessert hat sich die Situation in der jüngsten
Zeit auch in Sierra Leone und Côte d’Ivoire. 

Gambia

In Gambia als einem der kleinsten und ärmsten Länder
Afrikas bleibt die Menschenrechtslage problematisch. Es
finden systematische Einschüchterungskampagnen gegen
Oppositionelle sowie gegen Vertreter unabhängiger Me-
dien und verschiedener Nichtregierungsorganisationen
statt. Die wiederholten Übergriffe der Sicherheitskräfte
gipfelten im April 2000 in der Erschießung von 13 Ju-
gendlichen bei Schüler- und Studentendemonstrationen.
Die Bundesregierung hat in Zusammenhang mit dieser
Verletzung der Menschenrechte und demokratischer
Grundprinzipien sowohl bilateral als auch im EU-Rahmen
gegenüber der Regierung von Gambia protestiert. Die
Bundesregierung fördert im Rahmen ihrer Entwicklungs-
politik in Gambia insbesondere die unabhängigen Medien.

Kinderhandel und Zwangsarbeit von Kindern

Ausgelöst durch die Affäre um das so genannte „Skla-
venschiff“ ETIRENO wurde die internationale Auf-
merksamkeit im April 2001 auf das Problem der in
Westafrika verbreiteten Ausbeutung von Kindern durch
Zwangsarbeit und den grenzüberschreitenden Handel
mit Kindern gelenkt. Von mafiös organisierten Vermitt-
lerorganisationen werden Kinder aus den „ärmeren“
Staaten wie Mali, Burkina Faso, Benin und Togo in die
so genannten „reicheren“ Staaten Côte d’Ivoire und Ga-
bun verschleppt, um dort auf Plantagen oder in Privat-
haushalten unter unwürdigen Umständen Sklavenarbeit
zu leisten. Schätzungen gehen von bis zu 200 000 jähr-
lich „gehandelten“ Kindern aus. Die internationale Ge-
meinschaft leistet u. a. wichtige Beiträge  zu den viel-
fältigen Programmen des Kinderhilfswerkes UNICEF
in der Region. Die Mitgliedstaaten der EU haben im
Juni 2001 ferner eine Demarchenaktion in den betroffe-
nen Staaten durchgeführt, bei der sie ihre Besorgnis über
die Ausbeutung der Kinder zum Ausdruck gebracht ha-
ben. Erfreulich ist, dass die Staaten der Region das Pro-
blem inzwischen auch auf politischer Ebene (ECO-
WAS-Gipfel im Dezember 2001 in Dakar) aufgegriffen
haben. Sie streben eine engere polizeiliche Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung der international tätigen
Händlerringe an.

Beispiel Senegal

Trotz problelmatischer Zustände im Süden des Landes
(Einfälle benachbarter Stämme aus dem guineischen
Grenzgebiet in die Casamance) lässt sich dieses Land
als positives Beispiel in Afrika hinsichtlich des dort ge-
währten Schutzes der Menschenrechte anführen. Der
Schutz der Menschenrechte ist in der neuen senegalesi-
schen Verfassung vom Januar 2001 noch ausdrücklicher
verankert als in ihrer Vorgängerin und erklärtes Ziel al-
len politischen Handels. Es ist auch in der Praxis zufrie-
den stellend gewährleistet. Senegal zeichnet sich durch
funktionierende rechtsstaatliche und demokratische
Strukturen aus. Er gewährleistet in vorbildhafter Weise
die grundlegenden Freiheitsrechte, insbesondere die in
der laizistischen Verfassung ausdrücklich geschützte
Religionsfreiheit sowie die Presse- und Meinungsfei-
heit. Die neue Verfassung stärkt ausdrücklich die Rechte
der Frau und untersagt in vier Artikeln jedliche ethni-
sche Diskriminierung. Der Senegal hat alle wesentli-
chen UN-Menschenrechtskonventionen ratifiziert.

In der Auseinandersetzung mit der Unabhängigkeitsbe-
wegung MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques
de Casamance) beruf sich die senegalesische Regierung
darauf, Gewalt in Übereinstimmung mit der UN-Charta
nur zur Verteidigung der territorialen Integrität des Landes
und zum Schutz der Zivilbevölkerung einzusetzen, wobei
auf die Achtung der Menschenerechte größter Wert gelegt
werde. Da es den Sicherheitskräften nicht gelingt, die in
den Bereich derVersorgungskriminalität abgleitenden Ak-
tion von Banden mutmaßlicher MFDC-Kämpfer unter
Kontrolle zu bringen, sucht die Regierung Wade verstärkt
nache einem Verhandlungsfrieden. Verhandlungen sind
jedoch bisher daran gescheitert, dass es zz. weder eine po-
litische noch eine militärische Autorität gibt, die für den
MFDC insgesamt sprechen könnte. Menschenrechtsver-
letzungen durch Regierungstruppen sind im Berichtszeit-
raum nicht bekannt geworden, Verbrechen an der Bevöl-
kerung waren hingegen seitens der bewaffneten Banden
mutmaßlicher MFDC-Kämpfer zu beklagen.
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Die Länder der Mano River Union: Guinea, Liberia
und Sierra Leone

Seit Beginn der Neunzigerjahre ist die Region der ur-
sprünglich als Wirtschaftsgemeinschaft gegründeten
Mano River Union ein Brennpunkt humanitärer Krisen
und der eklatanten Verletzung grundlegender Menschen-
rechte. Extreme Armut einerseits und das Vorhandensein
wertvoller Rohstoffe wie Diamanten sind nach wie vor ur-
sächlich dafür, dass die Region weit von Frieden und Sta-
bilität entfernt ist. Hohe Gewaltbereitschaft, Missachtung
jedweder humanitärer Grundsätze und weite Verbreitung
moderner Kleinwaffen lassen die Zivilbevölkerungen in
Guinea, Sierra Leone und Liberia nicht zur Ruhe kommen. 

Gerade in den vergangenen zwei Jahren hat sich dabei der
Eindruck verstärkt, dass – gleichsam wie in einem System
kommunizierender Röhren – die Stabilisierung in dem ei-
nen Land durch eine Zuspitzung der Krise in einem oder
beiden Nachbarländern erkauft wird. So werden die Er-
folge der internationalen Gemeinschaft unter Führung der
Vereinten Nationen und Großbritanniens bei der Beendi-
gung des Bürgerkrieges in Sierra Leone begleitet von ei-
ner Ausweitung der bewaffneten Auseinandersetzungen
zwischen Regierung und Rebellen in einigen Provinzen
Liberias oder der Verschlechterung der allgemeinen Men-
schenrechtssituation in Guinea. 

Sierra Leone

Dennoch sollten die Verbesserungen, die in Sierra Leone
erreicht wurden, nicht unterschätzt werden. Der Einsatz
der weltweit größten Friedensmission der Vereinten Na-
tionen (UNAMSIL) sowie ein starkes Engagement briti-
scher Streitkräfte aufseiten der regulären sierraleonischen
Armee haben zur faktischen Beendigung des zehn Jahre
andauernden, von den Kriegsparteien mit unerbittlicher
Härte und Grausamkeit geführten Bürgerkriegs geführt.
Im Verlauf des Jahres 2001 haben über 40 000 Kämpfer
der berüchtigten RUF und anderer Milizen ein umfassen-
des Entwaffnungs- und Demobilisierungsprogramm
(DD&R-Disarmament, Demobilization and Reintegra-
tion-Programme) durchlaufen. 

Dank dieser positiven politischen Entwicklungen hat sich
auch die Menschenrechtslage in Sierra Leone gegenüber
den Vorjahren deutlich verbessert. Die am 14. August
2000 vom UN-Sicherheitsrat beschlossene und durch die
Unterzeichnung eines entsprechenden bilateralen Ab-
kommens zwischen den Vereinten Nationen und der Re-
gierung von Sierra Leone am 16. Januar 2002 eingeleitete
Einrichtung eines Sondergerichtshofs für Sierra Leone,
der seine Arbeit voraussichtlich noch im Jahr 2002 auf-
nehmen wird, begründet die Aussicht auf eine faire, un-
abhängige Aufarbeitung der schwersten Vergehen, die in
den letzten Jahren in Sierra Leone begangen wurden. Die
Bundesregierung hat zur Finanzierung des Sonderge-
richtshofs einen Beitrag von 1 Million US-Dollar als An-
schubfinanzierung geleistet.

Die für die Menschenrechtsentwicklung in Sierra Leone
entscheidende Entwaffnung, Demobilisierung und Rein-
tegration von Kombattanten wird von der Bundesregie-

rung nachhaltig unterstützt. 2001 wurden 6 Mio. Euro in
den von der Weltbank verwalteten Treuhandfonds zur Fi-
nanzierung des „Disarmament, Demobilization and Rein-
tegration“-Programms eingezahlt. Darüber hinaus wurde
im Januar 2001 ein bilaterales Entwicklungsvorhaben mit
einem Volumen von ebenfalls rund 6 Mio. Euro begon-
nen, das einen Beitrag zur sozialen Integration von Ex-
Kombattanten und ehemaligen Kindersoldaten in die Ge-
sellschaft leisten soll.

Guinea

Die Situation der Menschenrechte in Guinea hat sich seit
Ende September 2000 als Folge der sicherheitspoliti-
schen Krise zwischen den drei Nachbarländern erheblich
verschlechtert. Zwischen September 2000 und März
2001 war Guinea Opfer von Angriffen sierraleonischer
und liberianischer Rebellen, die schwerwiegende Verbre-
chen an der Bevölkerung zur Folge hatten. Unter diesen
hatten sowohl die einheimische Bevölkerung als auch
viele Flüchtlinge aus den Nachbarländern, die in Guinea
Zuflucht gefunden hatten, zu leiden. Die zeitweise über
500 000 Flüchtlinge aus Sierra Leone und Liberia wurden
nach Einsetzen der Rebellenangriffe und einer als Aufruf
zur Hetzjagd auf ausländische Flüchtlinge aufgefassten
Rede von Staatspräsident Conté obendrein zum Teil als
Kollaborateure verdächtigt, was zahlreiche Übergriffe
gegen sie zur Folge hatte.

Stichwort Konfliktdiamanten

Erlöse aus illegalen Verkäufen von Diamanten in Afrika
helfen bei der Finanzierung von bewaffneten Konflikten
in der Region und behindern ihre Beilegung – so auch
in den Ländern der Mano River Union und hier insbe-
sondere in Sierra Leone. Während die Diamantenindus-
trie in den meisten afrikanischen Ländern einen wichti-
gen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung leistet,
hat der Missbrauch der reichen Diamantenvorkommen
in Sierra Leone, Angola und der Demokratischen Repu-
blik Kongo fatale Auswirkungen auf die Menschen in
diesen Ländern. Die Gelder aus dem Verkauf der in den
von ihr besetzten Gebieten geförderten Diamanten un-
ter Beteiligung insbesondere der Regierung in Liberia
haben der berüchtigten Bewegung der „Revolutionary
United Front (RUF)“ den Kauf von Waffen und damit
die Fortdauer des grausamen Bürgerkrieges ermöglicht.
Die internationale Staatengemeinschaft hat auf diese
Entwicklung mittlerweile nicht nur mit Sanktionen ge-
gen den Handel mit illegal geförderten Diamanten aus
den Konfliktländern reagiert, sondern bemüht sich in
entsprechenden Verhandlungen seit Mitte 2000 um ein
UN-Abkommen über ein weltweites, lückenloses Zerti-
fizierungssystem für Diamanten. Der im Rahmen des so
genannten „Kimberley-Prozesses“ von einigen afrikani-
schen Diamanten produzierenden Staaten angestoßene
Verhandlungsprozess soll dazu führen, dass in Zukunft
der Handel mit Diamanten aus Konfliktstaaten unmög-
lich wird. 
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Auch die Anfang der Neunzigerjahre eingeleitete Demo-
kratisierung Guineas hat in den Jahren 2000 und 2001
Rückschläge erlitten. Kommunalwahlen im Juni 2000
waren begleitet von Einschüchterung und juristischer Be-
hinderung von Oppositionskandidaten. Zwar konnte auch
dank deutschen Einwirkens im Mai 2001 die Freilassung
des widerrechtlich inhaftierten Oppositionsführers Condé
erreicht werden, doch sicherte sich Präsident Conté im
November 2001 mittels einer in einem fragwürdigen Re-
ferendum durchgesetzten Verfassungsänderung de facto
die Möglichkeit eines lebenslangen Verbleibens im Amt.
Nach einem faktischen Moratorium von 16 Jahren wur-
den im Februar 2001 in Guinea erstmals wieder Todesur-
teile vollstreckt. 

Liberia

Das Lofa-County in Nordwest- Liberia ist seit langem
Schauplatz anhaltender Kämpfe zwischen Rebellen und
liberianischen Regierungstruppen und praktisch für aus-
ländische Beobachter abgeriegelt. Es ist zu befürchten,
dass mit den Kämpfen schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen und Verbrechen an der Zivilbevölkerung
einhergehen, ohne dass hierzu genauere Angaben möglich
sind. Durch die Kämpfe wurden seit Mitte 2001 etwa 20-
bis 30 000 Menschen aus dem Lofa-County vertrieben.

Letztlich werden nur über einen umfassenden regionalen
Ansatz nachhaltige Erfolge bei der Befriedung der Region
und damit bei der Verbesserung des Schutzes der Men-
schenrechte zu erreichen sein. Ebenso wie die westafrika-
nische Regionalorganisation ECOWAS bemüht sich die
EU, die im Sommer 2001 einen Sonderbeauftragten der
Präsidentschaft für die Krise in der Mano River Union er-
nannt hat, einen solchen integrierten Ansatz zu verfolgen.
Erste Erfolge grenzüberschreitend tätiger Nichtregie-
rungsorganisationen wie z. B. der Frauenorganisation des
„Mano River Women Peace Network“ sind dabei durch-
aus ermutigend.

Côte d’Ivoire

Nach einem weitgehend unblutig verlaufenen Putsch im
Dezember 1999 wurde Côte d’Ivoire bis zu den Präsi-
dentschaftswahlen im Oktober 2000 von einer Militärre-
gierung geführt. Während der Militärherrschaft kam es
mehrfach zu willkürlichen Verhaftungen und exzessiver
Gewaltanwendung gegenüber der Bevölkerung. Die
Wahlen im Oktober 2000 waren von besonders groben
Menschenrechtsverletzungen bis hin zu extralegalen Tö-
tungen begleitet, die sich vor allem gegen Anhänger des
populären Oppositionspolitikers Ouattara und seiner im
Norden der Côte d’Ivoire verwurzelten Partei RDR rich-
teten. Von diesen Wahlen waren zahlreiche Kandidaten
teilweise mit fadenscheinigen Begründungen vom obers-
ten Gerichtshof ausgeschlossen worden; zahlreiche ihrer
Anhänger wurden widerrechtlich festgehalten und von Si-
cherheitskräften zum Teil schwer misshandelt. Die ge-
waltsamen Auseinandersetzungen über den umstrittenen
Wahlausgang forderten zahlreiche Todesopfer. 

Anfang Januar 2001 führte ein nie ganz aufgeklärter
Putschversuch, der aus nördlichen Nachbarstaaten ge-

steuert worden sein soll, zu einer anfangs auch von der
Regierung unterstützten Hetzkampagne gegen Einwande-
rer aus diesen Ländern. Lynchjustiz, Vertreibungen,
Raubüberfälle führten zu einem Massenexodus der Be-
troffenen. 

Die EU demarchierte während der Militärherrschaft
mehrfach gegen willkürliche Verhaftungen und Gewalt-
anwendung vornehmlich durch Armeeangehörige. Auch
bei den Konsultationen im Rahmen des AKP-Abkom-
mens zwischen der EU und der ivorischen Regierung
wurden Menschenrechtsfragen thematisiert. Die ivori-
sche Regierung verpflichtete sich Anfang 2001, die
Gräuel und Gewalttaten während des Militärregimes un-
ter General Guei (vom Putsch Ende Dezember 1999 bis
Oktober 2000) und in der Zeit unmittelbar danach aufzu-
klären, für die Beachtung der Menschenrechte durch die
Streitkräfte zu sorgen und ausländerfeindliche Handlun-
gen öffentlich zu verurteilen. Seit April/ Mai 2001 ist der
Großteil der nach den diversen Unruhen Verhafteten aus
der Haft entlassen worden. 

Togo

Nach einer vorübergehenden Entspannung im Rahmen
des von der EU geförderten innertogoischen Dialogs und
insbesondere nach der Unterzeichnung des Rahmenab-
kommens von Lomé zwischen Opposition und Regierung
im Juli 1999 hat sich die Menschenrechtslage erneut ver-
schlechtert. Hintergrund dieser Entwicklung sind vor al-
lem die vorgezogenen Parlamentswahlen, die zunächst
für Oktober 2001, dann für März 2002 geplant wurden,
aber schließlich ohne neue Terminierung verschoben wur-
den.

Im Februar 2001 veröffentlichte die von den Vereinten
Nationen und der Organisation für Afrikanische Einheit
eingesetzte internationale Untersuchungskommission
ihren Bericht über die von „amnesty international“ erho-
benen Vorwürfe, wonach im Zusammenhang mit den Prä-
sidentschaftswahlen 1998 in Togo Hunderte von Personen
umgebracht worden seien. Die Bundesregierung hatte
150 000 DM zur Finanzierung der Untersuchungskom-
mission zur Verfügung gestellt. 

In Togo herrscht weiterhin ein Klima subtiler, aber sehr
effizienter politischer Einschüchterung. Oppositionspar-
teien werden – insbesondere im Landesinnern – vielfach
daran gehindert, Versammlungen abzuhalten oder lokale
Gruppen zu gründen. Dabei wurden in der Vergangenheit
regelmäßig Anhänger der Oppositionsparteien bedroht,
teilweise kam es auch zu gewaltsamen Übergriffen von
Anhängern des Regimes. Der Oppositionsführer Agboy-
ibo wurde im Sommer 2001 inhaftiert und erst im März
2002 wieder freigelassen.

Nigeria

Auch nach der Ablösung des Militärregimes durch eine
zivile, demokratisch gewählte Regierung 1999 bleibt die
Menschenrechtsbilanz des bevölkerungsreichsten Landes
Afrikas zwiespältig. Die von Präsident Obasanjo einge-
setzte, auch von der Bundesregierung unterstützte so 
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genannte „Oputa-Kommission“ hat zwar schwerwie-
gende Menschenrechtsverstöße unter den von 1983 bis
1998 herrschenden Militärdiktatoren an das Licht der Öf-
fentlichkeit gebracht; strafrechtliche Folgen blieben bis-
lang jedoch aus. Angesichts der wirtschaftlichen Not der
Bevölkerungsmehrheit und zunehmenden Fällen gewalt-
samer Auseinandersetzungen mit ethnischem oder reli-
giösem Hintergrund, die in den vergangenen Jahren Tau-
sende von Opfer forderten, sowie der weit verbreiteten
Neigung der Sicherheitskräfte zu exzessiver Gewaltan-
wendung kann in Nigeria nicht von einem effektiven
Menschenrechtsschutz für die breite Masse gesprochen
werden.

Als besonders problematisch muss die Einführung des is-
lamischen Scharia-Strafrechts in den nördlichen Bundes-
staaten seit Anfang 2000 gesehen werden. Die danach zu
verhängenden unmenschlichen Strafen wie Steinigung,
Amputation oder Auspeitschung stehen im Widerspruch
zu den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen
Nigerias wie auch der eigenen Verfassung, ohne dass die-
ser Normenkonflikt bislang gerichtlich festgestellt wor-
den ist. Im Oktober 2001 wurde erstmalig von einem ni-
gerianischen Scharia-Gericht eine geschiedene Frau, die
Opfer einer Vergewaltigung geworden war, wegen auße-
rehelichen Geschlechtsverkehrs zum Tod durch Steini-
gung verurteilt. Die Bundesregierung hat mit großer Ge-
nugtuung zur Kenntnis genommen, dass das Urteil durch
das Oberste Gericht wieder aufgehoben wurde.

Große Seen 

Demokratische Republik Kongo

Seit Amtsantritt von Präsident Joseph Kabila (Januar
2001) hat sich nach international geteilter Einschätzung
eine Chance für den Friedens- und Demokratisierungs-
prozess in der Demokratischen Republik Kongo aufgetan.
Mit der Verabschiedung des Parteiengesetzes vom 
18. Mai 2001 wurde das Betätigungsverbot für Parteien
aufgehoben. Es besteht ein Moratorium für die Durch-
führung der Todesstrafe. 

Ungeachtet punktueller Verbesserungen ist die Men-
schenrechtslage jedoch äußerst besorgniserregend, dies
gilt insbesondere für das von Ruanda und Uganda kon-
trollierte Gebiet. Formen der Folter werden von allen
Konfliktparteien praktiziert; Zwangsrekrutierungen 
– auch von Minderjährigen – fanden im Berichtszeitraum
statt. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen
zur Menschenrechtslage in der Demokratischen Republik
Kongo gab 2001 zu erkennen, dass er wenig Hoffnung auf
eine baldige, substanzielle Verbesserung habe. In den ge-
meinsam mit Ruanda bzw. Uganda kontrollierten ostkon-
golesischen Rebellengebieten kam es auch 2001 zu Mas-
sakern an Zivilisten. Meinungs- und Medienfreiheit
existieren hier nicht einmal ansatzweise. Die humanitär-
soziale Lage der kongolesischen Bevölkerung hat sich
weiter verschlechtert. 80 % der Kongolesen leben unter-
halb der Armutsgrenze, 16 Millionen Menschen – vor al-
lem Frauen und Kinder – sind von den Folgen des Krie-
ges unmittelbar betroffen. 

Die Bundesregierung beteiligt sich finanziell maßgeblich
an den EU-Maßnahmen, wie auch am Budget der UN-
Mission in der Demokratischen Republik Kongo. Im Jahr
2001 gewährte die Bundesregierung darüber hinaus Un-
terstützung für Maßnahmen u. a. zur Verbesserung der
Menschenrechtslage und für den innerkongolesischen
Versöhnungsdialog.

Die EU hat in ihren Ratsschlussfolgerungen, Erklärungen
und Demarchen auf die Besorgnis erregende Menschen-
rechtslage aufmerksam gemacht. Auf Initiative der EU
wurden auf der 57. Tagung der UN-Menschenrechtskom-
mission und im Rahmen der 56. Generalversammlung der
Vereinten Nationen Resolutionen angenommen, die kri-
tisch zur Menschenrechtslage in der Demokratischen Re-
publik Kongo Stellung nahmen. Die EU hat auch bei der
58. MRK einen Resolutionsentwurf eingebracht. 

Ruanda

Weniger als 10 Jahre nach Bürgerkrieg (1990 bis 1994),
Genozid (1994 begangen an über 800 000 Tutsi und als li-
beral geltenden Hutu) und den damit verbundenen massi-
ven Flüchtlingsbewegungen befindet sich Ruanda noch
immer in einer ökonomischen, sozialen und psychologi-
schen Ausnahmesituation. Ursache sind vor allem die eth-
nische Spaltung zwischen Hutu (ca. 85 % der Bevölke-
rung) und Tutsi (ca.15 %), die die Regierung mit einer
Versöhnungspolitik zu überwinden trachtet, innerethni-
sche Disparitäten und die durch die große Anzahl an
Rückkehrern aus Flüchtlingslagern bedingten Herausfor-
derungen.

Die ruandische Innen- und Außenpolitik wird durch das
Bemühen um äußere Sicherheit, nationale Einheit und
Versöhnung sowie den gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Wiederaufbau nach Krieg und Genozid bestimmt.
Laut Arusha-Abkommen von 1993, das die rechtliche
Grundlage bis zur Verabschiedung einer Verfassung bil-
det, hat der Schutz der Menschenrechte Verfassungsrang.
Die Nationale Menschenrechtskommission hat als for-
mell regierungsunabhängige Institution den Auftrag, den
Schutz der Menschenrechte zu fördern. Von ihr festge-
stellte Menschenrechtsverletzungen bestehen primär aus
Festnahmen ohne richterliche Anordnung.

Die ruandische Justiz steht vor der fast unlösbaren Auf-
gabe, nach Entlassung von Kindern, Jugendlichen und of-
fensichtlich Unschuldigen die verbleibenden 108 000 seit
Jahren inhaftierten Genozidverdächtigten in einem or-
dentlichen Gerichtsverfahren abzuurteilen. Die Haftbe-
dingungen sind besorgniserregend. Mithilfe des Deut-
schen Roten Kreuzes versucht die Bundesrepublik sie zu
erleichtern. Zur Beschleunigung der Verfahren hat die
ruandische Regierung ein Gesetz zur partizipativen Ge-
richtsbarkeit (Urteilsfindung durch kürzlich gewählte
Laienrichter für 11 000 Gerichte in den Dörfern – so ge-
nannte „Gacaca-Verfahren“) verabschiedet. Die Zustän-
digkeit für die Verurteilung der Hauptverantwortlichen
für den Genozid bleibt jedoch weiterhin bei den staat-
lichen Gerichten und dem Internationalen Strafgerichts-
hof in Arusha (→ B 2.3.4). Beide werden von der Bun-
desrepublik unterstützt.
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Die militärische Besetzung des östlichen Teils der Demo-
kratischen Republik Kongo hat zu schwerwiegenden
Menschenrechtsverletzungen gegenüber der dortigen Zi-
vilbevölkerung geführt. Verantwortlich hierfür sind nach
Auffassung der UN und internationaler Menschenrechts-
organisationen die von der ruandischen Armee unter-
stützte kongolesische Rebellengruppe RCD, die Armee
selbst und die gegen Ruanda operierenden Hutumilizen.
Im Ende 2001 verabschiedeten Gemeinsamen Standpunkt
hat die EU Ruanda nachdrücklich aufgefordert, Men-
schenrechte und humanitäres Völkerrecht in dem von der
ruandischen Armee kontrollierten Gebiet zu achten. Das
Mandat des Sonderbeauftragten der UN-Menschenrechts-
kommission für Ruanda wurde im März 2001 anlässlich
ihrer 57. UN-Sitzung gegen das Votum der EU nicht ver-
längert und die Resolution für „abgesetzt“ erklärt.

Burundi

Im seit 1993 andauernden Bürgerkrieg, entstanden aus
dem ethnischen Konflikt zwischen Hutu (85 % der Be-
völkerung) und Tutsi (14 % der Bevölkerung), bedeutete
der Abschluss des Friedensvertrages von Arusha vom 
20. August 2000 (nicht zu verwechseln mit dem Arusha-
Abkommen für Ruanda von 1993) die politische Gleich-
stellung der beiden Ethnien und die konstitutionelle Ga-
rantie des Schutzes der Minderheit der Tutsi (die sich
bisher auf ihre monoethnische Armee gestützt hatte). Die
Umsetzung dieses Abkommens durch Bildung einer aus-
gewogenen Übergangsregierung, eines repräsentativen
Parlaments und eines Senats haben erstmals die Aussicht
auf dauerhaften Frieden eröffnet.

Noch ist aber kein Waffenstillstand zwischen der Armee
und den burundischen Rebellengruppen geschlossen. Die
Vermittler, der südafrikanische Vizepräsident Zuma und
der gabunische Staatspräsident Bongo, konnten in den
Verhandlungen über einen Waffenstillstand bisher noch
keinen Erfolg erzielen. Heftige Kämpfe dauern an, ohne
dass eine Seite Aussicht auf militärischen Erfolg hätte.
Der europäische Rat und der UN-Sicherheitsrat haben die
Rebellengruppen mehrfach und eindringlich zur soforti-
gen Einstellung der Kampfhandlungen aufgefordert. Die
Bevölkerung leidet sowohl unter den Aktionen der Rebel-
len, als auch durch nachfolgende Angriffe der Armee.

Von der Armee, vor allem aber von den Rebellen, werden
Minderjährige rekrutiert oder zu Hilfsleistungen (Trans-
portdienste) herangezogen. Von der Regierung aufgestellte
und ausgerüstete Bürgermilizen stellen vielerorts für die
Bevölkerung eine Bedrohung dar. Mit der Novellierung des
Strafrechts haben die Fälle willkürlicher Verhaftung abge-
nommen. Unrechtmäßige Verhaftungen und Behandlung
der Gefangenen durch die Armee sind aber nicht selten.

Es gibt in Burundi über 350 zum Tode verurteilte Perso-
nen. Seit 1999 wurden allerdings keine Todesurteile mehr
vollstreckt. Die Verhältnisse in den Gefängnissen sind 
katastrophal. Einzelne Zellen sind oft mehr als dreifach
überbelegt. Es ist zu hoffen, dass die im Rahmen des 
Friedensabkommens eingesetzte Kommission für politi-
sche Gefangene und die geplante Justizreform Abhilfe
schaffen.

Alle nationalen, insbesondere die audio-visuellen Medien
unterliegen der Zensur. Journalisten sind Einschüchterun-
gen und Verhaftungen ausgesetzt und zur Selbstzensur ge-
zwungen. Die Verarmung der Bevölkerung nimmt zu.
Noch immer leben über 500 000 Binnenvertriebene in La-
gern in Burundi und über 600 000 Flüchtlinge in Lagern
in Tansania. Die Internationale Gemeinschaft ist bereit,
das Land im Wiederaufbau zu unterstützen und hat sich
im Dezember 2001 verpflichtet, dafür insgesamt 830 Mio.
US-Dollar bereitzustellen.

Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in
Burundi leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung
rechtstaatlicher Strukturen und zur Darstellung militäri-
scher Willkür. Die 57. wie auch die 58. Menschenrechts-
kommission haben eine von der Gruppe afrikanischer
Staaten initiierte Resolution zu Burundi im Konsens an-
genommen

Horn von Afrika

Äthiopien und Eritrea

In Äthiopien und Eritrea waren gravierende Menschen-
rechtsverletzungen, die im Zusammenhang mit dem 1998
ausgebrochenen Grenzkrieg stehen, auch nach dem im
Sommer 2000 geschlossenen Waffenstillstand zu bekla-
gen. Neben den von Äthiopien wie auch von Eritrea ver-
fügten Massendeportationen ist insbesondere die hohe
Zahl von Kriegsflüchtlingen besorgniserregend, denen
aufgrund der anhaltenden Spannungen im Grenzgebiet
und der Minengefahr die Rückkehr verwehrt ist, sowie die
von beiden Seiten nicht eingehaltene Verpflichtung zur
Freilassung der Kriegsgefangenen. In beiden Ländern wa-
ren darüber hinaus auch im innerstaatlichen Bereich mas-
sive Menschenrechtsverstöße zu registrieren. Die gegen-
über oppositionellen Kräften eingesetzte Gewalt spiegelte
die Furcht der Regierungen vor einem Entgleiten der po-
litischen Kontrolle nach dem für beide Seiten enorm ver-
lustreichen Waffengang.

In Äthiopien wurden nach den mit großer Härte (mindes-
tens 31 Tote) unterdrückten Studentenprotesten im April
2001 Oppositionspolitiker, Journalisten und Menschen-
rechtsaktivisten willkürlich inhaftiert. Auch bei den Par-
lamentswahlen im Sommer 2000, bei denen zahlreiche
Unregelmäßigkeiten zu verzeichnen waren, kam es insbe-
sondere im Süden des Landes zu exzessiver Gewaltan-
wendung und massiven Einschüchterungsversuchen
durch die Sicherheitskräfte und die Regierungsparteien.
Die Bundesregierung, die 2000/2001 u. a. den Aufbau von
Regionalbüros der Menschenrechtsorganisation „Ethio-
pian Human Rights Council“ finanzierte, bemüht sich zu-
sammen mit ihren Partnern in der EU im kritischen Dia-
log mit der äthiopischen Regierung sowie durch ihre
entwicklungspolitischen Beiträge um eine Verbesserung
der allgemeinen Menschenrechtslage, die Schaffung einer
offenen Zivilgesellschaft und weitere Fortschritte bei der
Demokratisierung.

Entsprechende Bemühungen wurden in Eritrea, wo im
Herbst 2001 elf prominente Dissidenten und Dutzende
weiterer Bürger verhaftet und alle unabhängigen Medien



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 167 – Drucksache 14/9323

geschlossen wurden, als Einmischung in innere Angele-
genheiten zurückgewiesen. Die Bundesregierung hat sich
mit den EU-Partnern deshalb auf ein einstweiliges Ein-
frieren der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit mit
Eritrea verständigt. 

Somalia

In Somalia führt das seit 1991 existierende politische
Machtvakuum und die damit einhergehende Anarchie vor
allem im Süden des Landes zu anhaltenden schweren Ver-
brechen, während im Nordwesten aufgrund der relativen
Stabilität der quasi-staatlichen Strukturen der internatio-
nal nicht anerkannten „Republik Somaliland“ eine deutli-
che Verbesserung der Lage verzeichnet werden konnte,
was mit Abschwächungen auch für die „Autonome Re-
gion Puntland“ im Nordosten gilt. Hauptopfer der fortge-
setzten Gesetzlosigkeit und der wiederholt ausbrechenden
Clan-Kämpfe sind vor allem Frauen und Kinder sowie die
zahlreichen Binnenflüchtlinge.

Südliches Afrika

Angola

Infolge des langjährigen, in erster Linie von den UNITA-
Rebellen zu verantwortenden Bürgerkriegs haben sich in
Angola demokratische und rechtstaatliche Strukturen nur
in Ansätzen entwickeln können. Nach Wiederausbruch
offener, mit aller Härte geführter militärischer Auseinan-

dersetzungen Ende 1998 hat sich die Lage weiter ver-
schärft. Vor allem in den umkämpften Gebieten wurden
regelmäßig schwerste Verbrechen insbesondere an Zivilis-
ten begangen. Zwangsrekrutierungen kamen vor. Regie-
rung und vor allem die UNITA wurden international für
die Verlegung von Antipersonenminen kritisiert. 

Die Zahl der Binnenvertriebenen hat 2001 die Viermillio-
nengrenze (rund ein Drittel der Bevölkerung) überschrit-
ten. Mütter- wie auch Kindersterblichkeitsrate gehören zu
den weltweit höchsten. Einkommen und Vermögen sind
in Angola extrem ungleich verteilt, die Mehrheit der
Angolaner lebt trotz des natürlichen Ressourcenreichtums
(Erdöl, Diamanten) im Elend.

Die angolanische Regierung zeigte 2001 punktuell
Bemühen um eine Verbesserung des Schutzes der Men-
schenrechte. Positive Entwicklungen sind bei der Presse-
und Meinungsfreiheit zu verzeichnen. Amnestiezusagen
für UNITA-Kämpfer wurden eingehalten. Vorbereitungen
für die 2003 in Aussicht gestellten Präsidentschafts- und
Parlamentswahlen haben begonnen. Mit dem Tod des
UNITA-Führers Savimbi am 22. Februar 2002 besteht die
Aussicht auf ein Ende des bewaffneten Konflikts. 

Die Bundesregierung fördert Maßnahmen des Büros der
Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Na-
tionen (→ B 2.3.5) in Angola. Gemeinsam mit den Ver-
einten Nationen versuchen Bundesregierung und EU auf
eine friedliche Konfliktlösung hinzuwirken und die hu-
manitäre Not zu lindern. Das gegen die UNITA gerichtete
Sanktionsregime der Vereinten Nationen hat die uneinge-
schränkte Unterstützung der Bundesregierung. 

Simbabwe

Das staatliche Handeln in Simbabwe war seit Anfang
2001 praktisch vollständig auf den Machterhalt und die
Wiederwahl von Präsident Mugabe bei den Präsident-
schaftswahlen im März 2002 ausgerichtet. In diesem Zu-
sammenhang kommt es auch nach der Wahl weiterhin zu
massiven Menschenrechtsverletzungen, die von der Re-
gierung z. T. gesteuert oder sogar selbst begangen werden.
Opfer sind vor allem und unabhängig von der Hautfarbe
Angehörige der Opposition, Farmer und Farmarbeiter.
Gesetze werden selektiv angewandt, Gerichtsurteile igno-
riert, einem Teil der Bürger der Schutz durch den Staat
verweigert. Täter werden oft nicht bestraft, zum einen auf-
grund der von Präsident Mugabe im Oktober 2000 erlas-
senen Amnestie für im Vorfeld der Parlamentswahlen –
mit Ausnahme von Mord und Vergewaltigung – began-
gene Verbrechen, zum anderen aufgrund der nachlässigen
Arbeit oder des mangelnden Verantwortungsbewusstseins
der Strafverfolgungsbehörden. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am politischen Prozess
wird – soweit nicht regierungskonform – systematisch be-
hindert. Die Durchführung freier und fairer Wahlen wurde
durch Einsatz von Gewalt und massive Einschüchterung
mithilfe von Anhängern der Regierungspartei ZANU-PF,
vor allem aber den so genannten „Kriegsveteranen“, Ge-
heimdienst und Militär, zielstrebig unterlaufen. Die Rechts-
staatlichkeit ist erheblich eingeschränkt, insbesondere

Bekämpfung der weiblichen Genitalverstümmelung

Die Lage der Frauen wird in Teilen Afrikas durch tra-
dierte religiöse und soziokulturelle Normen und Verhal-
tensmuster erschwert. Eine Menschenrechtsverletzung
von besonderer Grausamkeit ist die vor allem in den Ni-
lanrainerstaaten und am Horn von Afrika, aber auch in
Westafrika praktizierte, jährlich an geschätzten zwei
Millionen Mädchen verübte weibliche Genitalverstüm-
melung. Die Prävalenzraten liegen nach Angaben der
Weltgesundheitsorganisation dabei in einigen afrikani-
schen Staaten nahe der 100 Prozent. Während dieses
Thema noch vor wenigen Jahren ein Tabuthema war,
wird es heute, auch in Afrika, vielerorts öffentlich dis-
kutiert. Dabei gibt es hoffnungsvolle Ansätze: In vielen
afrikanischen Staaten steht die weibliche Genitalver-
stümmelung heute unter Strafe, und staatliche Auf-
klärungskampagnen gehen offensiv gegen diese Praxis
vor. In anderen Ländern, z. B. in Mali, setzt man nicht
auf strafbewehrtes Verbot, sondern auf gesellschaftliche
Überzeugungsarbeit, um überkommene Vorstellungen
und menschenrechtsfeindliche Praktiken zu überwin-
den. Der Afrikanischen Union liegt der Entwurf einer
Konvention gegen die weibliche Genitalverstümmelung
and andere – so der UN-Sprachgebrauch – „schädliche
traditionelle Praktiken“ vor. Die Bundesregierung 
unterstützt sowohl bi- als auch multilateral verschiedene
Initiativen, die sich die Eliminierung der weiblichen 
Genitalverstümmelung zum Ziel gesetzt haben 
(→ A 1.1). 
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durch selektive Anwendung geltenden Rechts, Nichtbeach-
tung von Gerichtsurteilen und Eingriffe in die richterliche
Unabhängigkeit. Eine neue  Welle weiterer repressiver Ge-
setzgebungsvorhaben (u. a. Gesetz zur öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung, Wahlrechtsänderungsgesetz, Pressege-
setz) hat seit Anfang 2002 zu weiteren schweren
Rückschlägen für Demokratie und Menschenrechte im
Lande geführt. 

Die Regierung Mugabe hat mehrere höchstrichterliche
Urteile zur Beendigung der illegalen Farmbesetzungen
nicht befolgt. Stattdessen wurde das Verfassungsgericht
unter Ausschaltung regierungskritischer und Ernennung
regierungsnaher Richter von fünf auf acht Personen er-
weitert und ein Vertrauter Mugabes zum Präsidenten des
Verfassungsgerichts ernannt. Das Gericht revidierte in der
Folge seine früheren Entscheidungen zur Landfrage und
gab der Regierung damit freie Hand bei der weiteren
Durchführung der Landreform sowie bei der entschädi-
gungslosen Enteignung von Grundbesitz. 

Simbabwe verfügt über eine große Zahl engagierter und
angesehener Menschenrechtsorganisationen, die die im
Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen (9. bis
11. März 2002) seit Jahresbeginn wieder deutlich ange-
stiegenen Menschenrechtsverletzungen dokumentieren
und mit Unterstützung der unabhängigen Presse die Ein-
haltung der Menschenrechte ständig anmahnen. Gemein-
sam mit den europäischen Partnern setzt sich die Bundes-
regierung auf allen Ebenen des politischen Dialogs
nachdrücklich für die Menschenrechte in Simbabwe ein.
Die Europäische Union hat mit Blick auf die Schwere und
Fortdauer der in Simbabwe begangenen Menschenrechts-
verletzungen bei der 58. Menschenrechtskommission
erstmals eine Resolution über die Menschenrechtslage in
Simbabwe eingebracht. Hervorzuheben ist außerdem das
Engagement der Politischen Stiftungen und der deutschen
Nichtregierungsorganisationen. 

Frauen und Familien leiden in besonderem Maße unter
der wirtschaftlichen Krise. Sinkende Familieneinkom-
men und steigende Schul- und Studiengebühren führen
dazu, dass zunächst die Mädchen ihre Schulausbildung
oder ihr Studium abbrechen müssen. Auch die AIDS-Pan-
demie trifft junge Frauen in besonderem Maße, wie z. B.
der weit überdurchschnittliche Prozentsatz von HIV/
AIDS-Infizierten unter jungen Müttern belegt. 

Aufgrund der massiven Verschlechterung der Menschen-
rechtslage sowie der politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in Simbabwe insgesamt hat die
Bundesregierung seit Mai 2000 die bilateral-staatliche
Entwicklungszusammenarbeit weitestgehend eingefro-
ren. Neuzusagen wurden bereits seit 1998 nicht mehr aus-
gesprochen, noch laufende Vorhaben wurden beendet
oder auf niedrigem Niveau und möglichst bevölkerungs-
nah fortgesetzt. Im Gegenzug hat die Bundesregierung im
Jahr 2001 zusätzlich 3 Mio. DM für die Arbeit von sim-
babwischen Nichtregierungsorganisationen zur Verfü-
gung gestellt und dabei insbesondere Maßnahmen zum
Schutz der Menschenrechte und der demokratischen
Grundprinzipien gefördert. Die Förderung nichtstaatli-
cher Vorhaben in Simbabwe belief sich im Jahr 2001 so-
mit auf über 10 Mio. DM. 

Die Bundesregierung setzte sich zudem für die Einleitung
von Konsultationen nach Artikel 96 des AKP-EG-Partner-
schaftsabkommens ein, da die wesentlichen Elemente die-
ses Abkommens (Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit,
Demokratie) durch die simbabwische Regierung massiv
verletzt wurden. Nach ergebnislosen Verhandlungen wur-
den die Konsultationen am 18. Feburar 2002 abgebrochen
und entsprechende zielgerichtete Sanktionen gegen An-
gehörige des Regimes eingeleitet (z. B. Verweigerung von
Einreisegenehmigungen in die EU-Staaten u. a.).

Mosambik

Eine systematische Verletzung der Menschenrechte gibt
es in Mosambik nicht. Jedoch kam es im November 2000
zu schweren Exzessen staatlicher Gewalt: Bei Protestak-
tionen der Opposition schossen Sicherheitskräfte in meh-
reren Ortschaften des Landes auf Demonstranten und 
töteten mehr als 30 Personen. Allerdings kam es auch zu
massiven Übergriffen durch Demonstrationsteilnehmer.
So wurden in der nordmosambikanischen Kleinstadt
Montepues mehrere Polizisten durch Demonstranten
getötet bzw. verstümmelt. Daraufhin verhafteten Sicher-
heitskräfte und Anhänger der Regierungspartei wahllos
und ohne gerichtlichen Beschluss vermeintliche Anhän-
ger der Opposition und ließen mehr als 100 von ihnen in
einer Polizeizelle ersticken.

Die mit Botschaften in Mosambik vertretenen EU-Mit-
gliedstaaten reagierten auf diese Ereignisse und forderten
Regierung und Opposition nachdrücklich auf, die Men-
schenrechte zu respektieren. Die o. g. Ausschreitungen
blieben bisher ein Einzelfall.

Weitere Schwachpunkte in der Menschenrechtsbilanz Mo-
sambiks sind die Diskriminierung von Frauen durch tradi-
tionelle Normen und patriarchalische Verhaltensmuster,
aber auch durch bestehende Gesetze, sowie die zuneh-
mende Recht- und Gesetzlosigkeit aufgrund eines wenig
qualifizierten und untätigen Justiz- und Polizeiwesens.

HIV/AIDS auf dem afrikanischen Kontinent 

Im Jahre 2001 starben weltweit drei Millionen Men-
schen an AIDS, davon lebten 2,3 Millionen in Subsa-
hara-Afrika. Von der HIV/AIDS-Pandemie ist somit der
afrikanische Kontinent am schwersten betroffen. Dabei
droht die dramatische Ausbreitung der Krankheit die in
den letzten Jahren erzielten Erfolge bei der nachhaltigen
Entwicklung wieder zu gefährden. Allein 1999 haben
laut UNAIDS 860 000 Grundschüler in Afrika durch
AIDS ihre Lehrer verloren. Die Lage ist von Land zu
Land allerdings sehr unterschiedlich. Einige Länder, al-
len voran Uganda (Infektionsrate von 14 % Anfang der
90er-Jahre auf heute 8 % gesenkt) und Sambia (Infek-
tionen bei schwangeren Mädchen in den letzten 6 Jah-
ren halbiert), haben es geschafft, durch frühzeitige und
intelligente Aufklärungskampagnen die Ansteckungsra-
ten vergleichsweise niedrig zu halten. Andere hingegen,
die das Problem jahrelang totgeschwiegen haben, haben
heute die dramatischen Konsequenzen zu bewältigen,
so z. B. Botswana, wo 25 % der 15- bis 24-Jährigen in-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 169 – Drucksache 14/9323

C 5 Lateinamerika und Karibik 

Überblick

Die Bezeichnung „Lateinamerika“ als geographischer Be-
griff darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass jede Region
und jedes Land besondere, zum Teil höchst unterschiedli-
che Verhältnisse aufweist. Bürgerliche und politische
Rechte, Meinungsfreiheit und die Möglichkeiten zur poli-
tischen Partizipation wurden bereits im 19. Jahrhundert in
den Verfassungen Lateinamerikas verankert, blieben aber
lange Zeit ein Privileg kleiner Schichten. Die Ausdehnung
dieser Rechte auf alle Teile der Bevölkerungen ist auch
heute noch nicht abgeschlossen. Es lässt sich aber feststel-
len, dass in der überwiegenden Zahl lateinamerikanischer
Staaten weiterhin eine Tendenz zu einer Verbesserung der
Menschenrechtssituation zu verzeichnen ist.

Die Menschenrechte zählen inzwischen zum Kernbestand
der politischen Werteordnung und des demokratischen
Selbstverständnisses in Lateinamerika. Nirgendwo sonst
werden die europäischen und nordamerikanischen Vor-
stellungen von Demokratie und Menschenrechten so 
uneingeschränkt geteilt. Schwere systematische Menschen-
rechtsverletzungen, unter den Militärdiktaturen der Sieb-
ziger-  und Achtzigerjahre an der Tagesordnung, gehören bis
auf wenige Ausnahmen der Vergangenheit an.

Dennoch stößt die umfassende Verwirklichung der Men-
schenrechte in Lateinamerika weiterhin auf Probleme. Es
gibt zwar ein breites Bekenntnis zu Rechtstaatlichkeit und
Reformen im Justizwesen, doch Gleichheit vor dem 
Gesetz ist noch nicht überall gewährleistet. In fast allen
Ländern der Region sind nach wie vor zahlreiche institu-
tionelle Schwächen hinsichtlich eines effektiven Men-
schenrechtsschutzes festzustellen. Dies gilt für Justiz und
Strafvollzug, aber gerade auch für die Sicherheitskräfte.
Problematisch bleibt vielerorts die Situation von Indige-
nen (→ A 9.2) und von anderen sozial benachteiligten
Gruppen.

Aus einer Reihe von lateinamerikanischen Staaten wird
weiterhin von willkürlichen Morden, Folterungen und un-
menschlichen Haftbedingungen berichtet, die häufig so-
ziale Randgruppen (indigene Bevölkerung, Straßenkin-
der, Landarbeiter), gelegentlich aber auch den politischen
Gegner treffen. Die Regierungen geben oft zu, dass staat-
liche Stellen Menschenrechtsverletzungen begehen und
führen sie auf Ausbildungs- und Ausrüstungsdefizite so-

wie auf ein ungenügendes Problembewusstsein bei den
Ordnungskräften zurück.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist in einigen Ländern das
Thema der so genannte „Impunidad“ (Straflosigkeit). Am-
nestien erschweren die Aufarbeitung vergangener Men-
schenrechtsverletzungen. Die aufgrund eines spanischen
Auslieferungsersuchens erfolgte Inhaftierung des chileni-
schen Ex-Diktators Augusto Pinochet in London im Okto-
ber 1998 hat innerhalb der Region zu einer heftigen Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Vergangenheit geführt.
Dieser Vorgang erweist sich als wichtige Etappe auf dem
Weg zu einer weltweiten Durchsetzung der Menschen-
rechte, die auch Diktatoren nicht ungestraft verletzen kön-
nen.

fiziert sind und davon ausgegangen werden muss, dass
zwei Drittel der heute 15-Jährigen an AIDS sterben wer-
den. Im Juni 2001 fand in New York eine Sondergeneral-
versammlung der Vereinten Nationen zu HIV/AIDS statt
(→ A 9.5). Das Schlussdokument „Global Crisis – Glo-
bal Action“ enthält einen umfassenden Ansatz zur
Bekämpfung von HIV/AIDS, wobei der Prävention die
entscheidende Rolle zukommt. Das Dokument fordert
auch die Achtung der Menschenrechte für die an
HIV/AIDS erkrankten Menschen und die Abschaffung
aller Formen der Diskriminierung ihnen gegenüber. 

Stichwort Straflosigkeit – der Fall Pinochet in Chile,
Verschwundene und Verschwindenlassen in 
Argentinien

Ein für die Fortentwicklung des Menschenrechts-Instru-
mentariums in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen-
der Vorgang ist die juristische Aufarbeitung des Unrechts
des Pinochet-Regimes in Chile. Gegen General Pinochet
selber ist das Verfahren bei strenger Beachtung rechts-
staatlicher Anforderungen bis zur Anklageerhebung vor
einem ordentlichen chilenischen Strafgericht gediehen.
Pinochet vermochte sich nicht auf frühere Amnestierege-
lungen zu berufen, da ihm das fortwährende Unrecht zum
Vorwurf gemacht wurde, das an den vom Militärregime
Verhafteten bzw. Verschleppten und bis heute Verscholle-
nen verübt wird, deren Schicksal weiterhin unaufgeklärt
ist. Dieser juristische Verfahrensstand ist umso bemer-
kenswerter, als der von manchen Beobachtern befürchtete
und von interessierter Seite immer wieder heraufbe-
schworene Bruch durch die chilenische Gesellschaft nicht
eingetreten ist. Im Gegenteil: Der ordentliche Verlauf des
gerichtlichen Untersuchungsverfahrens darf bereits heute
als ein Beitrag zur Aussöhnung innerhalb der chilenischen
Gesellschaft über das Unrecht der Militärdiktatur angese-
hen werden. Dass das strafrechtliche Verfahren angesichts
des körperlichen und mentalen Verfalls von Pinochet aus
gesundheitlichen Gründen schließlich noch vor Eröffnung
der Hauptverhandlung eingestellt wurde, kann ebenfalls
als Beleg für die Rechtsstaatlichkeit gewertet werden: Die
Einstellung erfolgte erst nach und unter ausdrücklichem
Verweis auf die positiv festgestellte Prozessunfähigkeit
Pinochets; gegen die Verfahrensaussetzung wurden
Rechtsmittel eingelegt, über die noch nicht abschließend
entschieden wurde. Damit ist die Auseinandersetzung mit
dem Unrecht aus der Zeit der Militärdiktatur in Chile aber
nicht zu Ende. Auch harrt noch eine Vielzahl von Schick-
salen Verschwundener und Verschollener der Aufklärung.

Anders stellt sich die Aufarbeitung des Unrechts der Mi-
litärdiktatur in Argentinien dar, wo es um die Aufklärung
des Schicksals von Verschleppten und Verschollenen aus
der Zeit der argentinischen Militärjunta geht. Während der
Diktatur des argentinischen Militärregimes von 1976 bis
1983 sind nach offiziellen Angaben fast 9 000 Personen
„verschwunden“, nach inoffiziellen Schätzungen bis zu
30 000. Nach dem Übergang von Diktatur zu Demokratie
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Spezifische Probleme in einzelnen Ländern bestehen fort.
Besonders dramatisch ist die Lage in dem vom Bürger-
krieg gezeichneten Kolumbien, wo im Jahre 2001 über
30 000 Todesopfer und mehr als 3 500 Entführungen zu
beklagen waren und ganze Landesteile nicht unter der
Kontrolle der Regierung sind. Schwersten Gewaltverbre-
chen durch paramilitärische Einheiten stehen Gewaltver-
brechen der Guerilla sowie Verletzungen der Menschen-
rechte durch Angehörige der Armee gegenüber. Einer
Verbesserung der Menschenrechtslage in Kolumbien
steht vor allem entgegen, dass der Regierung der effektive
Zugriff auf weite Landesteile entzogen ist. 

Die Lateinamerika-Politik der Bundesregierung ist darauf
ausgerichtet, den Bürger- und Menschenrechten volle Gel-
tung zu verschaffen. Gerade auch durch Kooperation in in-
ternationalen Foren sollen die Staaten Lateinamerikas
dafür gewonnen werden, sich dieses Ziel zu eigen zu ma-
chen. Die Bundesregierung hat deshalb im Berichtszeit-
raum erneut sowohl in der Generalversammlung als auch in
der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen
einschlägige Resolutionen zu diesen Themen mit initiiert
oder auf sonstige Weise unterstützt. Andererseits hat der er-
freuliche Wertekonsens zwischen den meisten lateinameri-
kanischen Staaten und Deutschland sowie der Europä-
ischen Union zu einem Ausbau der Zusammenarbeit in
Menschenrechtsfragen geführt. In der Menschenrechts-

kommission und der Generalversammlung bringen EU und
die Gruppe lateinamerikanischer und karibischer Staaten
(GRULAC) regelmäßig die Resolution zu den Rechten der
Kinder ein (→A2.1). Bei vielen anderen Resolutionen die-
ser Gremien liegen Positionen der EU und der GRULAC
nahe beieinander; in zahlreichen Zusammenhängen tau-
schen sich die beiden Gruppen über ihre Positionen aus und
kooperieren miteinander. Auch hat die Bundesregierung
beispielsweise beim Besuch des Beauftragten der Bundes-
regierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe
im Auswärtigen Amt in Chile (März 2002) engere Zusam-
menarbeit in Menschenrechtsfragen in internationalen Gre-
mien vereinbart. Die schon bisher vertrauensvolle und kon-
struktive Zusammenarbeit mit Chile in den internationalen
Menschenrechtsgremien kann durch diese Vereinbarung
weiter vertieft werden.45

mussten die Täter sich zunächst auch strafrechtlich ver-
antworten. 1985 wurden die Mitglieder der Militärjunta
verurteilt. Sie waren bis zu ihrer Begnadigung 1990 durch
den damaligen Präsidenten Menem in Haft. Aufgrund von
Gesetzesamnestien 1986 und 1987 – deren Verfassungs-
mäßigkeit im März 2001 von einem Bundesrichter und
anschliessend von einem Bundesberufungsgericht in
Zweifel gezogen wurde, ohne dass es bislang zu einer ab-
schliessenden Entscheidung durch den Obersten Gerichts-
hof gekommen wäre – findet in Argentinien derzeit jedoch
keine juristische Aufarbeitung der Vergangenheit statt.
Zwar sind internationale Haftbefehle in Kraft, insbeson-
dere ein Haftbefehl gegen General Mason sowie gegen
zwei weitere argentinische Staatsangehörige im Ent-
führungsfall Elisabeth Käsemann. Die argentinischen
Behörden lehnen die entsprechenden Auslieferungsersu-
chen deutscher Strafverfolgungsbehörden jedoch ab. In
verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere in
Spanien und Italien, wurden vergleichbare Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. Verfahren laufen auch in Frankreich,
Israel und Schweden. Sie begegnen bisher den gleichen
Schwierigkeiten wie die deutschen Verfahren. Obwohl es
gelungen ist, in einzelnen Fällen auf der Grundlage der
Freiwilligkeit durch die deutsche Botschaft in Buenos 
Aires Zeugenvernehmungen durchzuführen, werden auch
Ersuchen um richterliche Zeugenvernehmungen bislang
nicht positiv beschieden. Nach Einschätzung der An-
gehörigen der Opfer steht diese Haltung nicht nur der
Rechtsfindung entgegen. Sie erschwert auch die Aussöh-
nung innerhalb der in weiten Teilen bis heute traumati-
sierten argentinischen Bevölkerung. Sie wirft im Übrigen
einen Schatten auf die ansonsten ausgezeichneten bilate-
ralen deutsch-argentinischen Beziehungen. 

Die Resolutionen zu Kuba sowie die „Chairperson´s 
Statements“ der UN-Menschenrechtskommission zu Ko-
lumbien und Haiti wie auch die Berichte des UN-Hoch-
kommissariats für Menschenrechte über die Menschen-
rechtslage in Kolumbien (zuletzt E/CN.4/2002/17) sind
unter www.unhchr.ch abrufbar. Dort finden sich auch die
Berichte folgender „thematischer“ UN-Sonderberichter-
statter (→ B 2.3.3), die im Jahre 2001 lateinamerikani-
sche Staaten besucht haben (Addenda zu den regulären
Berichten):

– Sonderberichterstatter zu extralegalen Tötungen:
Honduras, August 2001

– Sonderberichterstatter zur Unabhängigkeit der Justiz:
Mexiko, Guatemala, Mai 2001

– Sonderberichterstatter zu den Menschenrechten von
Migranten: Ecuador, November 2001

– Sonderberichterstatter zur Glaubens- und Religions-
freiheit: Argentinien, April 2001

– Sonderberichterstatter zur Meinungsfreiheit: Argenti-
nien, Juli 2001 

– Sonderberichterstatterinnen zu Menschenrechtsver-
teidigern bzw. Gewalt gegen Frauen: Kolumbien, Ok-
tober/November 2001. 

Im Jahre 2002 führte der Sonderberichterstatter für die
Menschenrechte von Migranten einen Besuch an der US-
mexikanischen Grenze durch (25. Februar bis 8. März
2002), der Sonderberichterstatter zum Recht auf Nahrung
einen Besuch in Brasilien (März 2002). Die Berichter-
statter und Berichterstatterinnen haben die Kooperations-
bereitschaft der Regierungen bei der Durchführung der
Besuche gewürdigt. 

45 Bei der 58. MRK organisierte Deutschland gemeinsam mit Chile eine
Seitenveranstaltung der Menschenrechtskommission zum Recht auf Ge-
sundheit. Dabei wurden die Möglichkeiten einer Operationalisierung
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte anhand von Richt-
werten, Indikatoren und „benchmarks“ am Beispiel des Rechts auf Ge-
sundheit thematisiert. Das Seminar wurde maßgeblich vom deutschen
Sachverständigen des Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, Prof. Eibe Riedel, gestaltet. 
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Neben der Thematisierung in multilateralen Foren steht
die Bundesregierung sowohl bilateral als auch gemein-
sam mit den Partnern der Europäischen Union in einem
Menschenrechtsdialog mit einzelnen Regierungen La-
teinamerikas. Sie behält dabei einige Gruppen besonders
im Auge: Frauen, die vor allem in den ärmeren Schichten
ein Schlüssel für die soziale Entwicklung sind, sowie Kin-
der, die z. B. durch Kinder- und Sklavenarbeit besonders
eklatant in ihren Rechten verletzt werden. Beim EU-La-
teinamerika-Gipfel in Madrid im Mai 2002 wurden der
Dialog über Menschenrechtsfragen und die Möglichkei-
ten einer weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit in die-
sem Bereich hochrangig fortgesetzt. 

Die Förderung der Menschenrechte ist ein Kriterium für
die Gewährung deutscher Entwicklungshilfe (→A 7). Die
Bundesregierung hat im Berichtszeitraum Projekte im
Bereich der Menschenrechte in der Dominikanischen Re-
publik, Nicaragua, Venezuela, Kolumbien, Peru, Para-
guay, Bolivien, Guatemala, Costa Rica, Mexiko und Chile
gefördert. Sie reichen von der Förderung von Strafrechts-
reformen über finanzielle Unterstützungen für in vielen
Ländern inzwischen institutionalisierte Ombudsleute bis
zu Programmhilfen für die tatsächliche Gleichstellung der
Frau. Hinzu kommen Programme zum Schutz der indige-
nen Bevölkerung in Brasilien und anderen Staaten im Ein-
zugsgebiet des Amazonas sowie Projekte der Rechtsbera-
tung und Förderung der Rechtssicherheit im Rahmen der
allgemeinen Entwicklungszusammenarbeit, die im Zu-
sammenspiel mit der Förderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zur Festigung des Menschenrechtsschutzes bei-
tragen. Die hierbei durchgeführten Maßnahmen beliefen
sich 2001 auf ein Gesamtvolumen von über 65 Mio. DM.
Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung in einer
Vielzahl von menschenrechtlichen Einzelfällen direkt an
die betreffenden lateinamerikanischen Regierungen ge-
wandt, teilweise in Absprache mit Nichtregierungsorgani-
sationen in Deutschland oder in Lateinamerika.

Kuba

In Kuba werden der Bevölkerung weiterhin systematisch
Menschen- und Bürgerrechte vorenthalten. Insbesondere
Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit bestehen
nicht oder nur sehr eingeschränkt. Die kubanische Verfas-
sung garantiert zwar grundsätzlich Menschen- und Bür-
gerrechte, stellt sie jedoch fast alle unter Gesetzesvorbe-
halt und bestimmt, dass ihre Nutzung nur im Einklang mit
den Zielen des sozialistischen Gemeinwesens erlaubt ist.

Die Justiz ist nicht unabhängig von der Regierung. Das
Strafgesetzbuch enthält einige unbestimmte Tatbestände,
die teilweise willkürlich auf politische Gegner angewandt
werden. Die Zahl der politischen Gefangenen ist im Jahr
2001 jedoch zurückgegangen. Die Todesstrafe wurde in
den Jahren 2000 und 2001 weiterhin verhängt, allerdings
sind seit Mitte 2000 keine Fälle ihrer Vollstreckung be-
kannt geworden. Es gibt aber kein offizielles Moratorium
der Vollstreckung der Todesstrafe.

Rechtsstaatliche Verfahrensgarantien fehlen weitgehend.
Verteidiger riskieren bei zu kritischem Vorgehen Berufs-
verbot bzw. -einschränkungen. In Kuba befanden sich
Ende 2001 vermutlich über 200 politische Gefangene in
Haft. Im Januar 2001 wurden zwei prominente tschechi-
sche Staatsbürger – einer davon ein tschechischer Abge-
ordneter – festgenommen. Erst infolge internationaler
Proteste wurden sie nach drei Wochen freigelassen und
konnten ausreisen.

Außer der Inhaftierung von Andersdenkenden werden an-
dere Druckmittel genutzt, z. B. behördliche Schikanen,
Kündigung von Arbeit oder Wohnung oder die Androhung
derartiger Maßnahmen. Neben den Dissidenten werden
vor allem unabhängige Journalisten (die nur im Internet
oder in ausländischen Medien publizieren können), zum
Objekt solcher Maßnahmen. Meinungs- und Pressefreiheit
bestehen nicht. Alle kubanischen Medien sind staatlich ge-
lenkt und werden zensiert. Ein Reglement des Außenmini-
steriums schränkt die Tätigkeit ausländischer Journalisten
ein; als Sanktion droht Visumsentzug. Eine geplante Ku-
bareise von Staatsminister Dr. Ludger Volmer wurde im
Februar 2001 von kubanischer Seite kurzfristig abgesagt,
nachdem dieser in einem Interview auf die Menschen-
rechtssituation in Kuba Bezug genommen hatte.

Es ist kein Fall willkürlicher Hinrichtungen oder eines po-
litisch motivierten Verschwindenlassens von Personen be-
kannt geworden. Es gab aber willkürliche Verhaftungen,
meist für einige Stunden oder einige Tage, manchmal auch
monatelang ohne Anklage. Auch gibt es keine bestätigten

Verhängung der Todesstrafe in Lateinamerika und
der Karibik 

Mehrere Staaten der Karibik haben die Todesstrafe wie-
der eingeführt oder wieder angewandt: Trinidad und To-
bago sowie Guyana sind 1999 aus dem Zweiten Fakul-
tativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte ausgetreten und haben anschlie-
ßend ihren Wiedereintritt erklärt, jedoch mit dem – nach
deutscher Auffassung völkerrechtlich unzulässigen –
Vorbehalt, dass sie die Zuständigkeit des durch diesen
Pakt geschaffenen Menschenrechtsausschusses für Fra-
gen der Todesstrafe nicht mehr anerkennen. Bahamas hat
wieder Exekutionen vorgenommen. Auch in Kuba ist die
Todesstrafe weiterhin nicht abgeschafft, wenngleich seit
Mitte 2000 keine Vollstreckungen mehr stattfanden.
Außerdem kann die Todesstrafe weiterhin in Guatemala
verhängt werden. 

Dieser regionale Trend läuft den Bestrebungen Deutsch-
lands und der EU entgegen, die auf die weltweite Ab-
schaffung der Todesstrafe zielen. Angesichts der hohen

Kriminalität in einigen Staaten argumentieren die Re-
gierungen mit der Abschreckungswirkung der Todes-
strafe. Dem ist entgegenzuhalten, dass der Anstieg der
Kriminalität meist in engem Zusammenhang mit anstei-
gender Armut steht und daher kaum durch verschärfte
Strafen bekämpft werden kann. Die Europäische Union
hat ihre Sorge über diese Entwicklung in mehrfachen
vertraulichen Demarchen sowie zum Teil in öffentlichen
Erklärungen zum Ausdruck gebracht.
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Hinweise auf systematische Folterungen. Die Haftbedin-
gungen entsprechen aber nicht den internationalen Vorga-
ben wie z. B. den Minimum-Standards der UN. Häftlinge
sind auf Lebensmittel- und Medikamentenhilfe durch An-
gehörige angewiesen. Gelegentlich wurden Nahrungsgabe
oder ärztliche Hilfe verzögert oder verweigert.

Kuba ist bisher weder dem Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte noch dem Internationalen
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
beigetreten. Kuba nimmt andererseits eine äußerst aktive
Rolle in der Menschenrechtskommission ein: Bei der 
57. MRK (2001), die insgesamt 82 Resolutionen annahm,
brachte Kuba, seit 1989 durchgehend Mitglied der MRK,
alleine neun ein. 

Deutschland hat, wie in den Jahren zuvor, gemeinsam mit
seinen EU-Partnern bei der 57. Sitzung der Menschen-
rechtskommission (2001) eine Resolution zur Menschen-
rechtslage in Kuba unterstützt, die mit knapper Mehrheit
(22 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen bei zehn Enthaltungen)
angenommen wurde (Res. 2001/16, www.unhchr.ch). In
der Resolution werden vor allem die Verletzung der Mei-
nungs-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, die fortge-
setzte Unterdrückung der politischen Opposition und die
Inhaftierung von Dissidenten sowie gravierende Rechts-
verletzungen im Justizbereich beklagt. Die 58. MRK nahm
erneut eine – diesmal von Uruguay eingebrachte – Reso-
lution zur Menschenrechtslage in Kuba mit 23 Ja- bei 21
Nein-Stimmen und neun Enthaltungen an; Deutschland
und alle stimmberechtigten EU-Mitgliedstaaten stimmten
für diese Resolution. Kuba verweigert der UN-Hochkom-
missarin für Menschenrechte und anderen UN-Beauftrag-
ten, aber auch Vertretern von amnesty international wei-
terhin die Einreise sowie dem Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz den Besuch von Gefängnissen. 

Haiti

Die Menschenrechte werden von Seiten des haitianischen
Staats nicht systematisch verletzt, jedoch in einer Vielzahl
von Einzelfällen missachtet. Die Todesstrafe wurde 1987
abgeschafft, Pressefreiheit ist seitens des Staates gewähr-
leistet. Allerdings werden immer wieder Journalisten ein-
geschüchtert, bedroht und misshandelt. Der bekannteste
Radiojournalist Haitis, Jean Dominique, wurde im April
2000 ermordet. Ein weiterer Journalist, Brignol Lindor,
wurde im Dezember 2001 auf offener Strasse getötet.
Zum Jahresende 2001 suchten zahlreiche Medienvertreter
aus Angst vor Verfolgung Zuflucht in ausländischen Mis-
sionen und setzten sich anschließend ins Ausland ab.

Sehr problematisch sind die Zustände im Justizbereich
mit häufigen Fällen klarer Rechtsschutzverweigerung.
Zudem erweisen sich schlechtbezahlte Angehörige des
Justizapparates oftmals als überfordert. In vielen Fällen
werden Gefangene trotz richterlicher Freilassungsanord-
nung weiter in Haft gehalten. Im größten Gefängnis von
Port-au-Prince ist nur eine Minderheit der Insassen verur-
teilt, während der Rest auf sein Urteil oder aber die 
Freilassung wartet. Auch für die arme Mehrheit der Be-
völkerung, insbesondere aber für Frauen, stellt das Gewalt-
klima in der Gesellschaft, die Unsicherheit und die 

weitgehende Straflosigkeit von Gewalttätern eine stän-
dige Bedrohung dar.

Mit nur wenigen tausend Polizisten für eine weitver-
streute Bevölkerung von acht Millionen ist die haitiani-
sche Polizei nach wie vor nicht in der Lage, die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung effektiv zu gewährleisten.
Häufig ist die Polizei selbst in kriminelle Machenschaften
verstrickt. Die innere Sicherheit wurde im Berichtszeit-
raum durch eine Reihe vermutlich politisch motivierter
Anschläge und Morde empfindlich beeinträchtigt.

Nach mehreren Verschiebungen sind im Mai 2000 Parla-
mentswahlen und im November 2000 Präsidentschafts-
wahlen abgehalten worden. Beide erfüllten jedoch nicht
die Mindestanforderungen freier und fairer Wahlen. Sie
haben daher nicht zur Vertrauensbildung und Befriedung
in der Bevölkerung beigetragen.

Die zivile Mission der Vereinten Nationen „MICIVIH“
(Mission Civile en Haiti), die die Entwicklung der men-
schenrechtlichen Situation sorgfältig beobachtete und
sich bemühte, zur institutionellen Stärkung des Rechts-
schutzsystems beizutragen, ist im Frühjahr 2000 durch
eine neue Mission der Vereinten Nationen zur Unterstüt-
zung der Institutionen Haitis, „MICAH“(„Mission Inter-
nationale Civile d’Appui en Haiti“) abgelöst worden, die
auch Beratung zu Menschenrechtsfragen leistete. Diese
endete Anfang 2001. Im Rahmen des finanziell Mögli-
chen führt UNDP vor Ort das MICAH-Engagement fort.
Eine Resolution der Vereinten Nationen zur Situation der
Menschenrechte in Haiti wurde von Deutschland und 
seinen EU-Partnern geschlossen miteingebracht und am 
10. November 2001 von der 56. UN-Generalversamm-
lung verabschiedet. In dieser wird insbesondere Besorg-
nis geäußert über die nach den umstrittenen Wahlen von
2000 weiterhin ungelöste politische Situation. Im Früh-
jahr 2001 nahm die 57. UN-Menschenrechtskommission
(MRK) eine Erklärung des Kommissionsvorsitzenden
(„Chairperson´s Statement“, → B 2.3.1, Fußnote 30) zu
Haiti an, in der die anhaltend kritische Menschenrechts-
lage in Haiti thematisiert wurde. Alle MRK-Mitglieder
sowie Haiti als betroffene Partei stimmten der Erklärung
zu. Die 58. MRK nahm erneut ein „Chairperson´s State-
ment“ unter Tagesordnungspunkt 19, „Beratende Dienste
und technische Zusammenarbeit“ an (zu den Beratenden
Diensten der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte
→ B 2.3.5.). 

Englischsprachige Karibik 

Trinidad und Tobago hat 1998/99 die Todesstrafe wieder
eingeführt und im Juni 2000 das Zweite Fakultativproto-
koll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte gekündigt. Mit dem zuvor erfolgten Rück-
zug Trinidad und Tobagos vom Interamerikanischen
Menschenrechtsgerichtshof stehen den Bürgern Trinidad
und Tobagos in sämtlichen Menschenrechtsfragen keiner-
lei Berufungsmöglichkeit außerhalb Trinidad und Toba-
gos mehr offen. Die Europäische Union hat ihre Sorge 
darüber in mehrfachen vertraulichen Demarchen und öf-
fentlichen Erklärungen zum Ausdruck gebracht. 
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Die Zustände in den Gefängnissen der Region wie auch die
zahlreichen Todesfälle unter Beteiligung der Polizei geben
weiterhin Anlass zur Sorge. Vertreter von Jamaika, Tri-
nidad und Tobago, Belize, den Bahamas und Surinam rei-
sten im Juni 2001 auf Einladung der Bundesregierung zu
einer Themenreise zu Menschenrechten und Strafvollzug
nach Deutschland. Die zahlreichen Besuche, Gespräche
und Besichtigungen im Rahmen dieser Reise haben den
Gästen Eindrücke vom modernen Strafvollzug in Deutsch-
land vermittelt. Als Folge dieser Reise zeichnet sich regio-
nale Zusammenarbeit zu diesem Thema in der Karibik ab. 

Venezuela

Die venezolanische Verfassung von 1999 hat den Men-
schenrechten eine verbesserte Grundlage geschaffen. Ins-
besondere der umfassende Grundrechtskatalog, in den
nach Angaben venezolanischer Menschenrechtsorganisa-
tionen 90 % ihrer Forderungen Eingang gefunden haben,
und die Gewährung des Verfassungsranges für die von Ve-
nezuela ratifizierten internationalen Menschenrechts-Ab-
kommen sind positiv zu erwähnen, ebenso die laufenden
Bemühungen um eine Justizreform und die Einführung der
Mündlichkeit – d. h. Abkehr von der Inquisitionsmaxime –
in der Strafprozessordnung vom 1. Juli 1999. Die Bundes-
regierung leistete Beratungshilfe bei der Konzeption der
reformierten Strafprozessordnung und berät nun bei ihrer
Umsetzung. Sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der bürgerlichen und politischen Menschen-
rechte in Venezuela und trägt gezielt zu einer Reform des
Staates und zu einer Verbesserung seines Verhältnisses zur
Bevölkerung auf der Grundlage von rechtsstaatlichen und
demokratischen Prinzipien bei. Die Justizreform hat ins-
besondere die Lage der Untersuchungsgefangenen verbes-
sert, allerdings – wie Kritiker meinen – durch die Freilas-
sung zahlreicher Verdächtiger zumindest kurzfristig auch
zu einer Erhöhung der Kriminalitätsrate beigetragen. Un-
bestritten ist, dass die Umsetzung der Reform aufgrund der
noch nicht eingespielten Zusammenarbeit zwischen Poli-
zeibehörden und Staatsanwaltschaft, Korruption und
schlechter Ausstattung weiterhin defizitär ist.

Die vollständige Umsetzung der rechtlichen Grundlagen
in die Rechts- und Verfassungswirklichkeit steht auch in
anderen Bereichen aus. Systematische Menschenrechts-
verletzungen finden nicht statt; indes haben v. a. die Be-
reiche Justiz und Strafvollzug deutliche Schwächen: ein-
hergehend mit der Entlassung mehrerer hundert Richter
wegen Korruption sind derzeit 90 Prozent der ca. 1 500
Richterstellen nur provisorisch besetzt, und es fehlen
genügend qualifizierte Anwärter. Der reformierten Straf-
prozessordnung fehlt bisher eine einheitliche Auslegung,
mangelnde Unterordnung der Polizeibehörden unter die
Staatsanwaltschaften, fortdauernde Korruption, unzurei-
chende Informationen und fehlende Ausstattung in den
Gerichtssälen bleiben problematisch. Zugleich kommt es
zur Entlassung von Schwerstkriminellen aufgrund von
Formfehlern, und die Justiz schafft es häufig nicht, fest-
genommene Straftäter in den Strafvollzug zu überführen.

Die Situation in den Gefängnissen ist trotz sinkender Be-
legungszahlen nach wie vor menschenunwürdig: andau-

ernde Überbelegung, mangelnde Hygiene und Übergriffe
führen fast täglich zu Todesopfern (338 Tote im Jahr
2000). Die geplante Schaffung privat betriebener Haftan-
stalten soll hier langfristig Abhilfe schaffen.

Vor dem Hintergrund einer mangelhaft ausgebildeten, be-
zahlten und bewaffneten Polizei und hoher Gewaltbereit-
schaft bei starker Bewaffnung unter Kriminellen kommt es
auch zu Polizeiübergriffen und unverhältnismäßiger Ge-
waltanwendung mit überdurchschnittlich häufiger Todes-
folge. Die veröffentlichten Mordziffern für das Jahr 2000
weisen von ca. 8 000 Mordopfern ein Viertel als in Feuer-
gefechten mit den Ordnungskräften erschossen aus. In der
venezolanischen Bevölkerung und Zivilgesellschaft wird
dieses Phänomen vergleichsweise wenig kritisiert: die An-
sicht, es „treffe keine Unschuldigen“, ist weit verbreitet.

Fortbestehende Korruption und Seilschaften fördern das
Phänomen der Straflosigkeit; diese wiederum leistet auch
Lynchmorden Vorschub (bis August 2001 sechs bekannt
gewordene Fälle). Besonders problematisch sind außer-
gerichtliche Hinrichtungen und Folter: Für den Zeitraum
Oktober 1999 bis September 2000 hat die Menschen-
rechtsorganisation Provea 170 Fälle dokumentiert (Vor-
jahr 101), in denen Opfer nachweislich keinen bewaffne-
ten Widerstand geleistet hatten, erst nach ihrer Festnahme
erschossen wurden oder in Polizeigewahrsam durch Miss-
handlung ums Leben kamen. Im Frühjahr 2001 wurden
mehrere kriminelle Vereinigungen von Polizisten auf-
gedeckt, die Schutzgelder erpressten und denen über 
100 Morde in den vergangenen Jahren angelastet werden.

In den vergangenen 12 Jahren gründeten sich mehrere
Menschenrechtsorganisationen, die sich hauptsächlich
um die Opfer von Polizeigewalt kümmern. Sie bieten
auch Menschenrechtserziehung für Polizei- und Justiz-
mitarbeiter an, die in den Zielgruppen ein überraschend
positives Echo findet.

In den Streitkräften kommt es regelmäßig zu schweren
Misshandlungen Untergebener durch ihre Vorgesetzten,
die immer wieder tödlich enden. Bisher konnten solche
Fälle durch die Militärjustiz vertuscht werden; die neue
Verfassung legt in Artikel 29 fest, dass Menschenrechts-
verletzungen nur von der Ordentlichen Gerichtsbarkeit ge-
ahndet werden können. Nach einem Aufsehen erregenden
Verfahren hat am 16. Oktober 2001 das Oberste Gericht
diesem Artikel in einem Präzedenzfall (Caso Sicat) gegen
erheblichen Widerstand aus Kreisen der Militärjustiz Gel-
tung verschafft.

Die Rechte der indigenen Bevölkerung sind in der neuen
Verfassung gestärkt; 16 der 350 Artikel erwähnen sie aus-
drücklich. Auch hier wird es auf die Umsetzung ankom-
men. Durch ein Beratungsvorhaben der Bundesregierung
wurden die Indigenas in der Verfassungsgebenden Ver-
sammlung von Venezuela mit dem Ziel beraten, ihre In-
teressen und Rechte über die von ihnen gewählten Vertre-
ter erfolgreich in die Diskussionen über die neue
Verfassung einzubringen. Ein Sonderproblem ergibt sich
durch die Nachbarschaft Venezuelas zu Kolumbien:
Flüchtlinge des dortigen Binnenkonfliktes wurden bisher
nicht selten ohne Prüfung ihres Asylrechtsstatus zurück-
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gewiesen. Nach Auskunft des UNHCR zeichnet sich hier
seit kurzem eine Besserung ab. Das am 28. August 2001
vom Parlament beschlossene Gesetz über Flüchtlinge und
Asylsuchende soll hierzu weiter beitragen.

Kolumbien

Die Menschenrechte werden von der kolumbianischen Ver-
fassung umfassend garantiert. Vor dem Hintergrund des seit
vier Jahrzehnten andauernden gewaltsamen Binnenkon-
fliktes ist die Verfassungswirklichkeit hingegen besorgnis-
erregend: Schätzungsweise 60 % des Staatsgebietes unter-
liegen effektiv nicht der Kontrolle und dem Schutz
staatlicher Sicherheitsorgane, sondern der Vorherrschaft
der illegalen Gewaltgruppen, also im wesentlichen den bei-
den Guerillagruppen FARC und ELN sowie ihren parami-
litärischen Gegnern. Auf das Konto dieser drei Gruppie-
rungen gehen 90 % der zahlreichen Morde und Massaker,
ebenso wie systematische Verletzungen des Humanitären
Völkerrechts, wie die Zwangsrekrutierung von Kindern,
Massaker oder Massenvertreibungen. Die Zahl der Bin-
nenflüchtlinge wird inzwischen auf ca. 1,5 bis 2,5 Mio. ge-
schätzt.

Elementare Grundrechte der Bevölkerung wie das Recht
auf Leben, körperliche Unversehrtheit und persönliche
Freiheit werden durch die beschriebene Situation täglich
massiv verletzt; die Rechts- und Ordnungsstrukturen des
kolumbianischen Staates sind zu schwach, um ihre
Schutzpflicht hinreichend auszuüben. Ein besonderes
Phänomen sind die alltäglichen Entführungen (2001: ca.
3 500 Fälle).

Hinzu kommt die verbreitete Straflosigkeit („Impu-
nidad“), von der gewöhnliche Kriminelle ebenso wie an-
dere Gewalttäter und Menschenrechtsverletzer profitie-
ren. Auch Menschenrechtsverletzungen durch Mitglieder
der Streitkräfte, einschließlich hoher Offiziere, bleiben in
der Regel straffrei. Dennoch zeigen die Statistiken der
Staatsanwaltschaften eine rückläufige Tendenz bei Anzei-
gen und Vorwürfen gegen Heer und Polizei wegen Fehl-
verhalten, was auf erste Erfolge der Bemühungen zur Ver-
besserung des Verhaltens staatlicher Kräfte hindeutet.

Die von der Regierung Pastrana seit August 1998 unter-
nommenen ernsthaften Anstrengungen zugunsten des
Friedensprozesses, dessen erhoffte Fortschritte mittelbar
auch eine Verbesserung der Menschenrechtslage bringen
sollten, sind weitgehend erfolglos geblieben. Das Verhal-
ten der FARC zeigt eine zunehmende Verrohung. Der Ge-
sprächsprozess mit der FARC wurde am 20. Februar 2002
aufgegeben, nachdem es zu weiteren politischen Ent-
führungsakten und anderen Guerilla-Aktionen durch die
FARC gekommen war. Der wachsende Unmut in der Be-
völkerung zeigte sich in dem Ergebnis der Parlaments-
wahlen vom 10. März 2002, aus denen die traditionellen
Parteien deutlich geschwächt hervorgingen, während die
Kandidaten des rechten und linken Randspektrums zuleg-
ten. Bei den Präsidentschaftswahlen am 26. Mai 2002 hat
sich ein Bewerber der Opposition, Uribe, durchgesetzt. 

Besonders gefährdet sind Menschenrechtsverteidiger wie
Journalisten, Gewerkschaftsvertreter und Staatsanwälte.

Ungeschützt sind vor allem die zentrumsfernen Gebiete,
und hier wiederum die indigene Bevölkerung. Die Bundes-
regierung hat sich wiederholt für einzelne Fälle bedrohter
Personen eingesetzt. Sie unterstützt darüberhinaus die
Nichtregierungsorganisation „Peace Brigades Internatio-
nal“, die durch sichtbare Begleitung gefährdeter Personen
zu deren Schutz beiträgt. Im Dialog mit der kolumbiani-
schen Regierung fordert die Bundesregierung regelmäßig
nachhaltige Verbesserungen beim Menschenrechtsschutz
und bei der Bekämpfung insbesondere der paramilitäri-
schen Gruppierungen ein. Die häufige Gefährdung von Ge-
werkschaftsvertretern wird außerdem im Rahmen der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (IAO/ILO) thematisiert. 

Die 52. Menschenrechtskommission 1996 fasste im Ein-
vernehmen mit der kolumbianischen Regierung den Be-
schluss zur Einrichtung eines Büros der UN-Hochkommis-
sarin für Menschenrechte (OHCHR) in Bogotá, das seit
Mai 1996 existiert. Die Bundesregierung trägt gemeinsam
mit der Europäischen Union zur Finanzierung dieses Büros
bei. Der OHCHR-Bericht für die 57. MRK (2001) erkennt
das gewachsene Problembewusstsein der kolumbianischen
Regierung für Menschenrechtsfragen an, kritisiert aber zu-
gleich die mangelnde Durchsetzung rechtsstaatlicher Prin-
zipien. Die Menschenrechtslage in Kolumbien war auch
2002 in der UN-Menschenrechtskommission Gegenstand
eines von der Europäischen Union erarbeiteten „Chairper-
son’s Statement“ (→ B 2.3.1), das auf die Verletzungen des
humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte in Ko-
lumbien einging und der kolumbianischen Regierung er-
neut internationale Unterstützung bei der Verbesserung der
Menschenrechtslage anbot. 

Die Europäische Union hat die Situation in Kolumbien
wiederholt in offiziellen Erklärungen verurteilt und Ver-
besserungen angemahnt. Die Bundesregierung engagiert
sich sowohl im Rahmen der Europäischen als auch im
Rahmen ihrer bilateralen staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit für eine Verbesserung der Lage. Neben Um-
welt- und Ressourcenschutz sind Friedensentwicklung
und Konfliktbewältigung Schwerpunkte der deutschen bi-
lateralen Entwicklungszusammenarbeit mit Kolumbien.
Bei der internationalen Gebersitzung am 30. April 2001 in
Brüssel hat die Bundesregierung eine Verdoppelung ihrer
bilateralen Unterstützungsleistungen zugunsten des Frie-
densprozesses, und dadurch mittelbar auch zugunsten der
Menschenrechtslage, bekannt gegeben. 

Brasilien

Der brasilianische Staatspräsident Cardoso hat zu Beginn
seiner ersten Amtszeit 1995 den Schutz der Menschen-
rechte zu einer politischen Priorität seiner Regierung erho-
ben. Der Präsident hat einen nationalen Menschenrechts-
plan verkündet und ein Staatssekretariat für
Menschenrechte eingerichtet. Brasilien hat sich der Recht-
sprechung des Interamerikanischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte unterworfen. Die Rechts- und Verfassungsord-
nung schützt ausdrücklich die politischen und bürgerlichen
Grundrechte. Vom Staat wurden inzwischen vielfältige
konkrete Maßnahmen – oftmals in Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen – zur Verbesserung der
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Menschenrechtssituation ergriffen. Dennoch bleiben er-
hebliche Defizite im Menschenrechtsschutz in Brasilien
bestehen.

So sind exzessive Gewaltanwendungen bei Polizeieinsät-
zen gegen sozial schwache Randgruppen (Straßenkinder,
Arbeitslose ohne festen Wohnsitz, indigene Bevölke-
rung), bei denen es auch zu Tötungen kommt, zwar selte-
ner geworden, sie kommen aber weiter vor. Menschen-
rechtsorganisationen berichten, dass immer noch so
genannten „Todesschwadronen“ ihr Unwesen treiben, die
z. T. mit den Sicherheitskräften in Verbindung stehen.

Das 1997 in Kraft getretene Strafgesetz gegen Folter hat
positive Erfolge gezeigt. Anders als in Zeiten der Militär-
regierungen von 1964 bis 1985 sind körperliche Miss-
handlungen und die immer noch verbreitete Folter nach
Konsolidierung der Demokratie nicht ideologisch moti-
viert, sondern Machtmissbrauch und Korruption der Poli-
zei zuzuschreiben.

In den Justizvollzugsanstalten herrschen oft menschen-
rechtswidrige Verhältnisse. Misshandlungen mutmaßli-
cher Straftäter bei polizeilichen Vernehmungen und in
Gefängnissen kommen immer wieder vor. Bis zu dreifa-
che Überbelegung der Haftanstalten, unzureichende
Ernährung und Gesundheitsfürsorge sowie gesundheits-
gefährdende sanitäre Einrichtungen führten mehrfach zu
Revolten der Insassen, die blutig niedergeschlagen wur-
den. Untersuchungsgefangene müssen unzumutbar lange
auf ihr Gerichtsverfahren warten und werden z. T. mit ver-
urteilten Straftätern zusammen untergebracht.

Auch in der Gesellschaft kommt es zu Übergriffen. Oft
werden die Konflikte zwischen den landlosen Bauern und
Großgrundbesitzern wie auch im Zusammenhang mit der
Einrichtung von Schutzgebieten für die Ureinwohner mit
Gewalt ausgetragen. Straßenkinder sehen sich nicht selten
Aggressionen aus der Bevölkerung ausgesetzt. Ein Pro-
blem stellt die strafrechtliche Verfolgung von Menschen-
rechtsverletzungen durch Amtsträger dar. Untersuchun-
gen gegen die Täter verlaufen meistens im Sande. Nur in
wenigen Fällen kommt es zur Anklage, noch seltener zur
Verurteilung. Straflosigkeit ist die Regel. 

Besonders gravierend erscheint die in Brasilien weit ver-
breitete Kinderarbeit und -prostitution. Etwa 3,5 Mio.
Kinder werden unter menschenunwürdigen Bedingungen
als billige Arbeitskräfte eingesetzt, trotz gesetzlicher Ar-
beitsverbote. Die brasilianische Bundesregierung setzt
sich mit umfangreichen Kampagnen gegen Kinderarbeit
und -prostitution ein.

Die Bundesrepublik Deutschland fördert eine Reihe von
Projekten und Maßnahmen aus dem Menschenrechtsbe-
reich, wie z. B. Programme zur Sozialisierung von
Straßenkindern und zur Förderung benachteiligter Frauen
sowie zur Demarkierung und Registrierung von Schutz-
gebieten für die indianische Bevölkerung im Amazonas-
raum. Insbesondere Letztere haben sich als sehr erfolg-
reich erwiesen und werden als mit ursächlich betrachtet
für die in den letzten Jahren zu verzeichnende erhebliche
Zunahme der indianischen Bevölkerung. Insgesamt trägt

der bedeutende deutsche Beitrag im Rahmen des „PP G7-
Tropenwaldprogramms“ zur nachhaltigen Absicherung
der Überlebenschancen der Amazonasvölker bei. Mit dem
1992 auf Initiative der G7-Länder aufgelegten Pilotpro-
gramm zum Schutz der brasilianischen Tropenwälder
wird angestrebt, die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung mit dem Schutz der Umwelt sowie der indianischen
Bevölkerung zu vereinbaren. 

Die Bundesregierung führt darüber hinaus mit der brasilia-
nischen Regierung wie auch mit Nichtregierungsorganisa-
tionen einen intensiven menschenrechtlichen Dialog.

Peru

Seit dem Ende der zehnjährigen Fujimori-Ära im No-
vember 2000 haben sich auf dem Gebiet der Menschen-
rechte in Peru zahlreiche Veränderungen vollzogen. Be-
reits der Präsident der Übergangsregierung, Valentín
Paniagua, hat während seiner Amtszeit erste wichtige
Grundlagen für die Entwicklung Perus zu einem demo-
kratischen Rechtsstaat geschaffen. Der entscheidende Er-
folg war die Durchführung von Präsidenten- und Kon-
gresswahlen, die in Peru und von der internationalen
Staatengemeinschaft als frei und fair anerkannt wurden
und aus denen am 3. Juni 2001 Alejandro Toledo als neuer
Präsident hervorging. Noch vor der Machtübergabe an
Präsident Toledo Ende Juli 2001 nahm die Regierung Pa-
niagua mit einer Reihe von Maßnahmen die Missstände in
der Justiz in Angriff: Dazu zählt die Wiedereinsetzung der
1997 abgesetzten Verfassungsrichter, wodurch das Ge-
richt seine Entscheidungsfähigkeit nach 3 ½ Jahren
zurückerlangte. Des Weiteren unterstellte sich Peru wie-
der der Rechtsprechung des Interamerikanischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte.

Der Geheimdienst von Vladimiro Montesinos („Servicio
de Inteligencia Nacional“) wurde abgeschafft und die
Überwachung von Telefonen, Rundfunk und Presseorga-
nen eingestellt. Eine weitere wichtige Maßnahme war der
Beschluss, eine „Wahrheitskommission“ (Comisión de
Verdad) einzusetzen. Dieses von der Regierung Toledo in
„Kommission für Wahrheit und Versöhnung“ umbenannte
Gremium hat im November 2001 die Arbeit aufgenom-
men. Bis Mitte 2003 soll die Kommission die Menschen-
rechtsverletzungen der letzten 20 Jahre aufarbeiten. Beim
Besuch des Vorsitzenden Salomon Lerner in Deutschland
(Februar 2002) sagte die Bundesregierung zu, die Arbeit
der Kommission mit Mitteln in Höhe von bis zu 200 000 Eu-
ro zu fördern. 

Präsident Toledo hatte bereits bei seinem (noch vor Antritt
des Präsidentenamts erfolgten) Besuch in Berlin Anfang
Juli 2001 betont und dies beim Besuch von Bundesminis-
ter Fischer in Lima im März 2002 bekräftigt, dass er im
Menschenrechtsbereich an die Politik der Übergangsre-
gierung Paniagua anknüpft. Auch der Beauftragte der Bun-
desregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre
Hilfe erhielt bei seinen Gesprächen in Lima im März 2002
eine entsprechende Zusicherung. Maßnahmen zur Demo-
kratisierung, Wahrung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, Aufarbeitung der Vergangenheit und Reform
des Justizsystems sowie Kampf gegen den Drogenanbau
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und gegen die Armut gehören zum politischen Programm
der Regierung Toledo. Der Erfolg seiner Politik wird da-
von abhängen, inwieweit es gelingt, rechtsstaatliche Prin-
zipien in Bewusstsein und Handeln der Exekutive des
Landes zu verankern. Der Einfluss des im Militärgefäng-
nis Callao inhaftierten Ex-Geheimdienstchefs Montesinos
ist noch nicht vollständig unter Kontrolle. 

Mit einer Reihe von Gesetzen wurden weitere Grundlagen
für rechtsstaatliche Verhältnisse geschaffen: Meinungs-
und die Pressefreiheit wurden wiederhergestellt; Medien
und Opposition können ungehindert an der Politik der Re-
gierung Kritik äußern. Es sind seit Amtsantritt der Über-
gangsregierung Paniagua keine Fälle politischer Verfol-
gung bekannt. Im Oktober 2001 wurden Amnestiegesetze
aufgehoben, die für Menschenrechtsverletzungen im Zeit-
raum zwischen 1985 und 2000 Straffreiheit gewährten.
Damit wurde eine Forderung des Interamerikanischen
Menschenrechtsgerichtshofs erfüllt. Im Gegenzug wurde
ein Amnestiegesetz verabschiedet, das Gerichtsurteile ge-
gen „Verteidiger des Rechtsstaats“ aufhebt. Damit wird je-
nen Straffreiheit gewährt, die z. B. wegen – gewaltfreier –
Teilnahme an Demonstrationen gegen die Regierung Fuji-
moris zwischen 1992 und 2000 verurteilt worden waren.

Peru hat im Oktober 2001 das Statut des Internationalen
Strafgerichtshofs (→ B 1.2.1) ratifiziert. Mit einer Justizre-
form soll das Justizsystem des Landes u. a. dezentralisiert
und personell erneuert werden, die Korruption soll durch
finanzielle Besserstellung der Richter bekämpft werden.
Als deutscher Beitrag ist u. a. ein Projekt des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung zur Reform der Strafjustiz in Vorbereitung. Daneben
wird die Defensoría del Pueblo, einer der Ombudsperson
vergleichbaren Institution, von deutscher Seite unterstützt. 

Trotz geltender rechtsstaatlicher Gesetze ist festzuhalten,
dass Polizeibeamte und Justizvollzugsbedienstete immer
noch Menschenrechtsverletzungen begehen. So sollen im
ersten Halbjahr 2001 zwei Personen auf Polizeistationen
unter ungeklärten Umständen, jedoch ohne politischen
Hintergrund, zu Tode gekommen sein. Die Haftbedingun-
gen in den 83 peruanischen Gefängnissen sind nach wie
vor mangelhaft. Die tatsächliche Auslastung einiger An-
stalten übersteigt bei weitem die vorgesehene Belegungs-
zahl. Seit Anfang 2001 kam es zu mehreren Aufständen in
verschiedenen Gefängnissen, die teilweise gewaltsam
niedergeschlagen wurden. Die Zahl der Untersuchungs-
gefangenen, der unerledigten Justizverfahren und der aus-
stehenden Wiederaufnahmen rechtswidriger Verfahren
und Verurteilungen beispielsweise von Journalisten ist
nach wie vor sehr hoch; ca. 1 900 Anträge auf Straferlass
liegen der entsprechenden Parlamentskommission vor. 

Guatemala

Nach einer Tendenz zur allgemeinen Verbesserung der
Menschenrechtslage hat sich diese im Jahre 2000 infolge
bisher nicht überwundener wirtschaftlicher, sozialer und
psychologischer Auswirkungen des Bürgerkrieges wieder
qualitativ verschlechtert. Zu dieser Einschätzung kommt
u. a. die von den Vereinten Nationen eingesetzte Überwa-
chungsmission „MINUGUA“ (Misión de Verificación de

las Naciones Unidas en Guatemala). Es gäbe keine we-
sentliche Änderung im täglichen Leben der Bevölkerung.
Drohungen und Einschüchterungen gegen Menschen-
rechtsaktivisten, Justizvertreter und Journalisten nehmen
zu. Vor dem Hintergrund vorherrschender Straflosigkeit
mehren sich Lynchmorde und Aktivitäten geheimer 
Sicherheitsdienste. Eine der Hauptsorgen der Bevölke-
rung bilden die prekäre Sicherheitslage (hohe Krimina-
litätsrate), die immer häufigeren Fälle von Lynchjustiz
und die Rückkehr von politisch motivierten Verbrechen.

Die Bundesregierung bedauert, dass die 1999 vorgelegte
Empfehlung der internationalen Wahrheitskommission
unter Leitung des deutschen Völkerrechtlers Tomuschat,
einen nationalen Folgemechanismus zur Aufarbeitung der
zwischen begangenen Verbrechen (ungefähr 200 000 To-
te) einzurichten, bislang nicht umgesetzt worden ist. 

Die Einhaltung der Menschenrechte steht in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der Umsetzung der 1996 ge-
schlossenen Friedensabkommen und der sich zuspitzen-
den innenpolitischen Lage. Die Regierung ist gleichwohl
bemüht, mit internationalen Instrumenten – Anerkennung
der Verantwortung des Staates für beim Interamerikani-
schen Menschenrechtsgerichtshof anhängig gemachte
Verstöße – dem Schutz der Menschenrechte einen höhe-
ren Stellenwert zu verleihen. 

Mexiko

Das Ende der über 70-jährigen Regierungsdauer der PRI
(Partei der Institutionellen Revolution) durch die Wahl
von Staatspräsident Fox im Juni 2000 hat zur Ankündi-
gung eines Kurswechsels in der mexikanischen Men-
schenrechtspolitik geführt. Mexiko will die Menschen-
rechte im Innern konsequenter durchsetzen und sein
Engagement in internationalen Foren ausbauen.

Straflosigkeit und weit verbreitete Korruption geben aller-
dings auch im Berichtszeitraum ein kritisches Bild der
Menschenrechtslage. Übergriffe der Polizei, willkürliche
Verhaftungen, Erzwingung von Geständnissen und Folter
sind weiterhin an der Tagesordnung. Hauptursache ist die
unzureichende Ausbildung, Ausrüstung, Bezahlung und
damit Korruptionsanfälligkeit der Sicherheitsorgane. Die
Reformbemühungen der Regierung Fox kommen hierbei
nur langsam voran. Einen tragischen Rückschlag haben
sie durch die Ermordung einer anerkannten Menschen-
rechtsverteidigerin im Oktober 2001 erlitten. Die Tat
konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Mehrere interna-
tional bekannte Menschenrechtler, die zu langjährigen
Haftstrafen verurteilt waren, wurden jedoch inzwischen
freigelassen (die Umweltschützer Montiel und Cabrera
im November 2001, der General Gallardo im Februar
2002). Im November 2001 legte die Nationale Men-
schenrechtskommission (CNDH) einen Bericht über die
über 500 zwangsweise Verschwundenen des so genannten
„schmutzigen Krieges“ der 70er- und 80er Jahre vor. Die
Regierung entsprach den Empfehlungen der CNDH, in-
dem u. a. ein Sonderstaatsanwalt zur Verfolgung der in
diesem Zusammenhang festgestellten Straftaten einge-
setzt wurde. Damit geht die Aufarbeitung der menschen-
rechtlichen Defizite der PRI-Herrschaft, darunter auch
das Massaker von Tlatelolco vom Oktober 1968, voran.
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Die Lage im südlichen Bundesstaat Chiapas hat sich im
Berichtszeitraum insgesamt positiv entwickelt, bedarf je-
doch weiterer Anstrengungen zur Entschärfung der zahl-
reichen Konfliktpunkte. Mit dem Regierungswechsel auf
Bundesebene und in Chiapas haben sich die Vorausset-
zungen für eine friedliche Lösung zunächst verbessert.
Präsident Fox brachte den Gesetzentwurf der eigens für
die Chiapas-Krise eingerichteten Kongresskommission
(Kommission der Eintracht und Befriedung/COCOPA –
Comisión de Concordia y Pacificación) am Tag nach sei-
nem Amtsantritt am 2. Dezember 2000 in das Parlament
ein. Außerdem zog er das Militär aus sieben Stützpunkten
in Chiapas zurück. Fast alle inhaftierten Anhänger der
EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) wur-
den freigelassen. Damit hat die Regierung die Vorbedin-
gungen der EZLN für eine Wiederaufnahme des Dialogs
weitgehend erfüllt. Anfang März 2001 marschierten 
24 Indígena-Führer und zahlreiche EZLN-Anhänger
durch mehrere Bundesstaaten nach Mexiko-Stadt, wo sie
ihre Forderungen im Parlament vorbrachten. Ende April
2001 nahm das Parlament den Gesetzentwurf der CO-
COPA in veränderter Form an. Wegen dieser Änderungen
brach die EZLN die Kontakte mit Parlament und Regie-
rung erneut ab. Mit der Veröffentlichung im August 2001
trat das Gesetz über die Rechte und Kultur der Indígenas
in Kraft. Es wurde jedoch von mehreren Bundesstaaten
und zahlreichen Gemeinden vor dem Obersten Gerichts-
hof angefochten. Im Parlament gibt es außerdem Bestre-
bungen, das Gesetz den Forderungen der Indigenen ent-
sprechend zu überarbeiten.

Im regelmäßigen politischen Dialog zwischen der Bun-
desregierung und der mexikanischen Regierung – so beim
letzen Treffen hoher Vertreter der Außenministerien in
Berlin im Juni 2001 – haben die Menschenrechte einen
hohen Stellenwert. Die Bundesregierung nutzt auch die
Möglichkeiten zur Behandlung von Menschenrechtsthe-
men in der regelmäßig tagendenden Gemischten Kom-
mission im Rahmen des EU-Mexiko-Globalabkommens.

C 6 Asien

Südasien

Obwohl die Universalität der Menschenrechte auch von
den asiatischen Staaten im internationalen Bereich allge-
mein anerkannt wird, wird die universelle Geltung dieser
Rechte in Südostasien immer wieder unter Verweis auf
besondere kulturelle und ökonomische Gegebenheiten
(„asiatische Werte“) relativiert. Unverkennbar ist, dass
die Menschenrechte als universale politische Ordnungs-
prinzipien nicht überall ungefährdet und gleichermaßen
unumstritten sind, in einzelnen Staaten der Region sogar
massiv verletzt werden. Im multi-ethnischen und multi-
religiösen Umfeld Südasiens haben Menschenrechtspoli-
tik und ihre Perzeption im jeweiligen politischen Umfeld
wichtige Funktionen. Durchgängig zeichnen die Verfas-
sungen der Staaten der Subkontinents ein positiveres Bild
als die Verfassungswirklichkeiten. Demokratisches, säku-
lar-tolerantes Denken ist in den Staaten der Region viel-
fach unter Druck geraten. Aus der Perspektive unserer

Menschenrechtspolitik ist auch für die Staaten Südasiens
ein Regierungssystem, in dem die politischen Freiheiten
und Menschenrechte garantiert und durch ein Maximum
an politischer Partizipation und Pluralität verwirklicht
werden, der bestgeeignete Rahmen. In parlamentarischen
Systemen mit föderalen Elementen, Gewaltenteilung und
die Kontrolle der Exekutive liegt der Schlüssel auch für
die dauerhafte Verankerung der Menschenrechte auch in
Südasien.

Indien

Die Menschenrechtslage in Indien bleibt in vielen Berei-
chen noch unbefriedigend. Dennoch ist das Land auch ein
Beispiel dafür, dass vorgenannten Ordnungsprinzipien
auch in einem zunehmend von Fundamentalismus und
ethnisch-religiösen Konflikten erschütterten Umfeld in
erheblichem Maße Geltung verschafft werden kann: In-
dien ist eine multi-ethnische, multi-religiöse, selbst unter
dem Druck von Armut und Elend überwiegend tolerante
Demokratie, mit unabhängiger Justiz und freier Presse.
Regelmässige Wahlen und Regierungswechsel beweisen
die Funktionsfähigkeit und Stabilität der demokratischen
Strukturen Indiens.

Dennoch bleiben deutliche Probleme und Defizite: Bruta-
lität der Sicherheitskräfte bei der Bekämpfung sezessioni-
stischer Bewegungen in Kaschmir und im Nordosten, aber
auch anderenorts. Der Schutz bestimmter sozialer Grup-
pen – Stichwort „Unberührbare“ (Dalits) – gegen Über-
griffe Dritter und Diskriminierung ist oft sehr lückenhaft.
Die Verfassungs- und Gesetzeswirklichkeit entspricht z. T.
nicht der Rechtslage. So sind Frauen trotz rechtlicher
Gleichstellung und zahlreicher Schutzgesetze in der Ar-
beitswelt und im politischen Bereich deutlich unterreprä-
sentiert und häufig sozial benachteiligt, z. B. durch über-
proportional hohen Anteil von Analphabetinnen und durch
schlechte wirtschaftliche und soziale Absicherung von
Witwen. Die Lage vieler Frauen ist auch aufgrund über-
kommener Vorstellungen in der Gesellschaft prekär: in
vielen Gegenden Indiens kommt es immer noch zu Mit-
giftmorden, gezielter Abtreibung weiblicher Föten und
Tötung neugeborener Mädchen. Ungesetzliche Kinderar-
beit ist immer noch schwer zu bekämpfen; immerhin gibt
es hier aber aufgrund staatlicher, z.T. von Deutschland ge-
förderter Programme einige Fortschritte anzuerkennen.

Die indische Regierung ist problembewusst und stellt 
sich dem Dialog über Menschenrechtsfragen. Seit Okto-
ber 1993 gibt es eine unabhängige, nationale Menschen-
rechtskommission, die sich zu einem in vielen Fällen
wirksamen Instrument bei der Durchsetzung der Men-
schenrechte entwickelt hat. Die Bundesregierung setzt zur
weiteren Festigung von Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit in Indien auf den politischen Dialog, die Instrumente
der Entwicklungszusammenarbeit und die Arbeit der po-
litischen Stiftungen. Das Engagement von Nichtregie-
rungsorganisationen leistet wichtige Beiträge.

Die Menschenrechtslage in Kaschmir, dem seit mehr als
50 Jahren zwischen Indien und Pakistan geteilten ehema-
ligen, mehrheitlich muslimischen Fürstenstaat, bleibt kri-
tisch. Der seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans
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im Jahre 1947 zwischen beiden Ländern bestehende Streit
um den politischen Status von Jammu und Kaschmir ist
hierfür wesentliche Ursache. Beide Länder beanspruchen
das gesamte Territorium für sich. 1989 bildete sich im in-
dischen Teil Kaschmirs eine von Pakistan unterstützte se-
paratistische Bewegung. Im Zuge der Auseinandersetzung
zwischen diesen Separatisten und indischer Regierungs-
truppen kommt es immer wieder zu brutaler Gewaltan-
wendung beider Seiten gegen die Zivilbevölkerung. Den
Sicherheitskräften werden dabei Menschenrechtsverlet-
zungen wie willkürliche Verhaftungen, Folter, Vergewalti-
gung und ungeklärte Todesfälle in Haft vorgeworfen. Vor
dem Hintergrund internationalen Drucks bemüht sich die
indische Regierung um größere Transparenz der Aktionen
der Sicherheitskräfte sowie um Disziplinierung durch
Lehrveranstaltungen, aber auch Strafen. Die Menschen-
rechtslage in Kaschmir ist wesentlicher Bestandteil des
Dialoges der Bundesregierung mit Indien und Pakistan.

Pakistan

In Pakistan vermochte die Demokratie bisher keine Wur-
zeln zu schlagen. Korrupte Regierungspraktiken und feh-
lende Entwicklungsorientierung haben die bisherigen de-
mokratischen Regierungen bei vielen Bürgern des Landes
diskreditiert. So verwundert es wenig, dass 1999 mit der
Regierung General Musharrafs bereits zum vierten Mal in
der Geschichte des Landes eine Militärregierung die
Macht übernommen hat. Im Oktober 2002 steht jedoch
die Rückkehr zu demokratisch legitimierten Verhältnissen
durch Abhaltung von Parlamentswahlen an. Die Bundes-
regierung wird diesen Prozess, der bereits mit Wahlen zu
lokalen Räten im Dezember 2000 eingesetzt hatte, auf-
merksam verfolgen und begleiten. 

Nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September
2001 (→ C, „Brennpunkt: Afghanistan“) hat sich die pa-
kistanische Regierung der Internationalen Koalition ge-
gen den Terror angeschlossen. Damit einher ging die Ab-
sage an separatistische und extremistische Gewalt in
Pakistan selbst, um deren Eindämmung die Regierung
Musharraf bemüht ist. 

Die Menschenrechtssituation in Pakistan erregt nach wie
vor Besorgnis. Die Islamische Republik Pakistan ist den
wichtigsten Menschenrechtsübereinkommen (Zivilpakt,
Sozialpakt) bislang nicht beigetreten. Nach wie vor werden
Fälle von Misshandlungen, Folter und vereinzelt auch Ver-
gewaltigungen durch die Sicherheitsbehörden bekannt.
Auch sind Fälle extralegaler Tötungen öffentlich gewor-
den. Gelegentlich kommt es zu Verfahren gegen Mitglieder
der Sicherheitsbehörden, bislang führte aber noch kein Ver-
fahren zu einer Verurteilung. Der Regierung Musharraf ist
aber zugute zu halten, dass sie die gravierenden menschen-
rechtlichen Defizite, insbesondere im Bereich der Strafver-
folgung, erkannt hat und Initiativen zur Menschenrechtser-
ziehung unterstützt. Von nichtstaatlicher Seite droht der
Einfluß radikalreligiöser Gruppierungen und deren zuneh-
mende Gewaltbereitschaft die gefährdeten Rechte religiö-
ser Minderheiten (insbesondere Christen und Ahmadis)
und der Frauen weiter einzuschränken. Gewaltakte unter
dem Deckmantel religiöser Intoleranz und traditioneller

Wertevorstellungen („Ehrenmorde“, → C 3) werden häufig
nur wenig effizient verfolgt und geahndet. Dringend ange-
zeigt ist auch die Reform oder Abschaffung des Blasphe-
mie-Paragraphen, der leicht zu missbrauchen und in der
Strafandrohung mit der Todesstrafe bewehrt ist. Die
Schwerpunkte des deutsch-pakistanischen Menschen-
rechtsdialogs sind die Menschenrechtsprogramme und die
demokratischen Bildungsinitiativen der politischen Stiftun-
gen, die Begleitung des Landes in der Wiederherstellung
demokratischer Strukturen und die Kontaktpflege zu Mi-
litärs und Sicherheitsbehörden zur Sensibilisierung in Fra-
gen der Menschenrechte und Demokratie.

Bangladesch

In Bangladesch hat die Intensivierung des politischen
Kampfes im Vorfeld der Parlamentswahlen Anfang Okto-
ber 2001 und unmittelbar danach zur Verschärfung der
Menschenrechtssituation beigetragen. Betroffen sind zu-
vorderst die ärmeren Bevölkerungsteile und die Frauen.
Rechtsstaatliche Sicherungen werden oftmals aufgrund
parteilichen Handelns der Behörden unterlaufen. Daher
gilt es, die Kräfte in Bangladesch zu unterstützen, die ei-
nen Weg weg von der gewalttätigen konfrontativen Art in-
nenpolitischer Auseinandersetzung hin zu sachbezogener,
konstruktiver politischer Arbeit suchen. Die Verflechtung
von Politik und Kriminalität muss aufgebrochen werden,
ebenso bedarf der Schutz von Minderheiten und Frauen
(etwa vor den besonders abstoßenden „Säureattacken“)
des nachhaltigen Engagements der neuen Regierung. Die
Bundesregierung bekräftigt das Vorhaben der banglade-
schischen Regierung, eine Nationale Menschenrechts-
kommission einzurichten, und drängt im Dialog auf die
Achtung der Menschenrechte im ganzen Lande. Die Ein-
wirkungsversuche auf diplomatischer Ebene gehen einher
mit der engagierten Flankierung durch örtliche und deut-
sche Nichtregierungsorganisationen.

Sri Lanka

Sri Lanka befindet sich seit 1983 im Bürgerkrieg, in dem
die separatistische LTTE („Liberation Tigers of Tamil 

„Schädliche traditionelle Praktiken und Bräuche“ 

Nach internationalem Rechtsverständnis sind diskrimi-
nierende und menschenrechtsverachtende Praktiken bzw.
deren staatliche Duldung nicht mit dem Verweis auf kul-
turelle Traditionen zu entschuldigen. In zahlreichen Re-
gionen – diese sind nicht auf Asien beschränkt – kommt
es jedoch zu Menschenrechtsverletzungen an Frauen, die
mit Tradition und Sitte begründet werden. Dazu zählen u.
a. Zwangs- und Kindesverheiratungen und diskriminie-
rende Mitgiftregelungen bis hin zur Verstümmelung von
Mädchen und Frauen (zur weiblichen Genitalverstüm-
melung → A 1.1 und C 4). Diese Praktiken und Bräuche
werden zum Teil von Migrantinnen und Migranten in
Industriestaaten fortgeführt. Es ist deshalb auch Aufgabe
der innerstaatlichen Menschenrechtspolitik, diese ge-
schlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen mit
Nachdruck zu bekämpfen.
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Eelam“) mit militärischen und terroristischen Mitteln ge-
gen die Regierungstruppen kämpft. Die Folge waren
schwere Menschenrechtsverletzungen bzw. Gewaltver-
brechen auf beiden Seiten. Den Sicherheitskräften der Re-
gierung wurden willkürliche Verhaftungen, Folter, Ver-
schwindenlassen von Menschen etc. vorgeworfen, der
LTTE der Einsatz von Kindersoldaten, terroristische
Sprengstoffanschläge und Massaker an Zivilpersonen.
Seit Ende des Jahres 2001 wird von beiden Seiten eine
Waffenruhe eingehalten, die im Februar 2002 nach Ver-
mittlung durch die NOR-Regierung durch eine Vereinba-
rung formalisiert worden ist. Die Regierung hat sich in der
Vergangenheit zwar um eine Verbesserung der Men-
schenrechtslage und um die Einhaltung der in der Verfas-
sung garantierten Menschenrechte bemüht. Trotz gewis-
ser Erfolge blieb jedoch weiter Anlass zu Besorgnis. Die
Bundesregierung hat deshalb gegenüber der srilankani-
schen Regierung die Sorge über die anhaltenden Men-
schenrechtsverletzungen wie das Verschwindenlassen
von Menschen, willkürliche Inhaftierungen und Folter
durch Militär und Polizei deutlich und wiederholt zum
Ausdruck gebracht. Die Waffenruhe in dem andauernden
Konflikt, dessen politische Überwindung weiter dringend
bleibt, kann eine Verbesserung der Menschenrechtslage
bewirken.

Um die eingeleitete Nach-Konflikt-Phase in Sri Lanka zu
unterstützen, fördert die Bundesregierung schwerpunkt-
mäßig Projekte der Konflikt-Transformation, der Stabili-
sierung demokratischer Prozesse und Strukturen sowie
die Unterstützung gewaltfreier politischer Ansätze und
Strategien zur Lösung des ethnischen Konflikts. Margina-
lisierte Gruppen sind ebenso Ziel der Friedensarbeit wie
konkrete Regierungsberatungen. Ziel der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit ist zudem die Stabilisierung
der Privatwirtschaft und Stärkung der Beschäftigung, um
eine Reintegration von zivilen Opfern des Bürgerkrieges
zu ermöglichen.

Nepal

Die radikal-kommunistischen „Maoisten“ haben im No-
vember 2001 den seit Juli des Jahres mit der Regierung ge-
führten Dialog einseitig aufgekündigt und durch eine Es-
kalation der Gewalt gegen die Sicherheitskräfte und
Regierungseinrichtungen in ihrem seit 1996 geführten
„Volkskrieg“ (mehr als 3 000 Tote) gegen das bestehende
politische System einer konstitutionellen Monarchie Nepal
in eine schwere Krise gestürzt. Die Regierung, ineffizient
und in Teilen korrupt, ist durch fortgesetzte Querelen in der
Regierungspartei geschwächt und scheint trotz Ausrufung
des Ausnahmezustands und der Mobilisierung der Armee
unfähig zu sein, die Krise zu überwinden.

Die Menschenrechtslage gibt Anlass zu Besorgnis. Die
Einhaltung der Menschenrechte steht zwar unter dem
Schutz der Verfassung; die Todesstrafe ist abgeschafft.
Sorge bereitet jedoch die mangelhafte praktische Umset-
zung dieser Garantien. Die Einschränkung der Pressefrei-
heit seit Beginn des Ausnahmezustands macht es zudem
nahezu unmöglich, verlässliche Informationen über Ein-
zelfälle von Menschenrechtsverletzungen zu erhalten.

Die Diskriminierung von Minderheiten, unteren Kasten,
Frauen und Kindern sowie Kinderarbeit sind weiter ver-
breitet. Die Lage der Frau bessert sich nur in den Städten.
Hauptursache der Verschlechterung der Menschenrechts-
lage sind jedoch die gewalttätigen Auseinandersetzungen
mit massiven Menschenrechtsverletzungen bzw. Gewalt-
verbrechen auf beiden Seiten. Brutalen und blutigen An-
schlägen der Aufständischen begegnen die Sicherheits-
kräfte mit ebenso gewalttätigen Reaktionen. 

Während die Aktionen der „Maoisten“ Teil einer geziel-
ten Strategie zu sein scheinen, werden Verstöße der Si-
cherheitskräfte (Verschwindenlassen von Personen, Fol-
terungen im Polizeigewahrsam, extralegale Tötungen
etc.) von der Regierung mit mangelhaftem Ausbildungs-
stand und Disziplinlosigkeit bei nachgeordnetem Perso-
nal begründet. Die Arbeitsmöglichkeiten der im Mai 2000
ernannten nationalen Menschenrechtskommission sind
wegen ihres sehr begrenzten Budgets eingeschränkt. Die
Bundesregierung, auch gemeinsam mit ihren EU-Part-
nern, hat die Einhaltung der Menschenrechte und eine
Verbesserung der Menschenrechtslage wiederholt im Dia-
log mit der Regierung und durch an beide Konfliktpar-
teien gerichtete EU-Erklärungen gefordert. 

Südostasien

Der einsetzende Abschwung der Weltwirtschaft und die Er-
eignisse vom 11. September 2001 haben die wirtschaftliche
und politische Lage in den größten Staaten Südostasiens im
Jahr 2001 weiter erschwert. Andererseits verdeutlichten
eine Reihe friedlicher Machtwechsel (Thailand, Indone-
sien, Philippinen), dass sich teilweise belastbare demokra-
tische und zivilgesellschaftliche Strukturen entwickelt ha-
ben. In Myanmar sind Signale für einen möglichen
politischen Wandel erkennbar, bislang jedoch ohne durch-
greifende Verbesserung der Menschenrechtslage. Die Re-
gierungen in Vietnam und Laos halten weiter an der Kon-
trolle von Staat und Verfassungsorganen durch die
kommunistische Partei fest. Einschüchterungen und Be-
nachteiligung der Opposition sind weiterhin in Malaysia
und Singapur festzustellen. Vorstöße zur Einrichtung einer
ASEAN-Menschenrechts-Kommission fanden keine allge-
meine Zustimmung. 

Myanmar

Die Menschenrechte werden in Myanmar noch immer mas-
siv verletzt. Die Militärregierung in Rangun kontrolliert
nach wie vor das gesamte öffentliche und wirtschaftliche
Leben, öffentlich geäußerte Opposition zum Regime wird
sanktioniert, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefrei-
heit existieren nicht. Es gibt weder eine unabhängige Justiz
noch andere unabhängige Institutionen, zahlreiche politi-
sche Gefangene verbüßen hohe Freiheitsstrafen. Besonders
betroffen sind die ethnischen Minderheiten, die teilweise 
in Gebieten leben, die sich in einem latenten Kriegszustand
befinden. Hier verübt das örtliche Militär massive 
Menschenrechtsverletzungen, wobei u. a. Zwangsarbeit,
Zwangsumsiedlung, extralegale Tötungen und Folter prak-
tiziert werden.

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass sich die Militär-
führung im Zuge des seit Oktober 2000 begonnenen 
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Dialogprozesses mit der Oppositionsführerin und Frie-
densnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi um Vertrauens-
bildung bemüht: die Diffamierungskampagnen gegen die
Opposition wurden eingestellt, über 200 politische Gefan-
gene wurden aus der Haft entlassen, Büros der Oppositi-
onspartei NLD wieder eröffnet. Durch die unkonditio-
nierte Zulassung von zwei Besuchen des Beauftragten der
UN-Menschenrechtskommission, Pinheiro, zeigte die Re-
gierung verstärkt Kooperationsbereitschaft mit den Ver-
einten Nationen. So konnte auch der Sondergesandte des
UN-Generalsekretärs, Razali (Malaysia), mehrfach als Fa-
zilitator der Gesprächskontakte zwischen den Militärs und
Frau Aung San Suu Kyi nach Myanmar reisen. Des Weite-
ren erlaubte die Regierung einer hochrangigen Mission der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO/ILO) zur Über-
prüfung der Massnahmen gegen die Zwangsarbeit unge-
hinderten Zugang und zeigte sich zu weiter gehender Zu-
sammenarbeit mit der IAO bereit. Den jüngsten und
bedeutsamsten Schritt dieser Politik stellte die Aufhebung
des Hausarrests von Frau Aung San Suu Kyi am 6. Mai
2002 dar, mit dem sich Hoffnungen auf einen dauerhaften
politischen Wandel verbinden. Allerdings sind die Aus-
sichten für eine tief greifende Veränderung der Menschen-
rechtslage trotz dieser Maßnahmen angesichts der fortbe-
stehenden Machtverhältnisse ungewiss. 

Die EU hat ihre 1996 gegen das Regime in Myanmar ein-
geführten und 2000 verschärften Sanktionen auch 2001
und erneut im April 2002 verlängert, gleichzeitig jedoch
positive Maßnahmen, darunter die Erhöhung der huma-
nitären Hilfe zur Bekämpfung von HIV/AIDS in Aussicht
gestellt. Der Besuch einer EU-Troika im Januar 2001
diente der Vertiefung des kritischen Dialogs mit dem Re-
gime, um zu einer Verbesserung der Lage in Myanmar
beizutragen. Deutschland nimmt an Beratungen zu My-
anmar in den Vereinten Nationen aktiv teil und wirkt an
den von der EU initiierten Resolutionen der UN-Men-
schenrechtskommission bzw. -Generalversammlung mit. 

Kambodscha

Die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Kam-
bodscha verlief insgesamt positiv, allerdings bei deutli-
cher Verlangsamung des Reformtempos. Die Menschen-
rechtslage hat sich nicht grundsätzlich verändert.
Rechtsunsicherheit, Straflosigkeit und Korruption liefern
den Nährboden für regelmäßige Menschenrechtsverlet-
zungen. Weitere Problemfelder sind illegale Landnahme
und Frauen- und Kinderhandel, bei denen ebenfalls keine
durchgreifenden Verbesserungen festzustellen sind. 

Die lang andauernden Verhandlungen zwischen den Ver-
einten Nationen und der Regierung von Kambodscha über
die Einrichtung eines Gerichtshofes, der mit internationaler
Beteiligung die schwersten Verbrechen der Roten Khmer
aburteilen soll, wurden von den Vereinten Nationen am 
8. Februar 2002 abgebrochen, da sie keine Aussicht mehr
auf einen Konsens sahen, der wesentliche Grundlagen ei-
nes unabhängigen Gerichtes gesichert hätte. Die internatio-
nale Gemeinschaft hat an beide Seiten appelliert, weiter auf
dieses Ziel hinzuarbeiten. Bisher ist keiner der für zahlrei-
che Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen vor ein
Gericht gestellt und bestraft worden.

Zur Vorbereitung der im Februar 2002 durchgeführten
Gemeindewahlen hat Deutschland erhebliche Beiträge
geleistet: So wurden die Ausstattung der nationalen Wahl-
kommission unterstützt und Ausbildungsprogramme für
die Kandidaten durchgeführt. Als Partner der Pariser Frie-
densverträge von 1993 bleibt Deutschland beim Aufbau
demokratischer, rechtsstaatlicher und wirtschaftlicher
Strukturen sowie bei der Beseitigung von Kriegsschäden
engagiert (Beispiel Minenräumung). Besonderer Augen-
merk gilt der rechtlichen und wirtschaftlichen Gleichstel-
lung von Männern und Frauen, z. B. durch Unterstützung
bei der Erstellung eines Gesetzesentwurfs gegen Häusli-
che Gewalt.

Vietnam

Vietnam befindet sich in einem wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Öffnungsprozess, während gleichzeitig
die kommunistische Einheitspartei ihren alleinigen
Machtanspruch zu sichern sucht. Dissens in politischen
Fragen wird nicht geduldet, Presse- und Meinungsfreiheit
sind nicht gewährleistet. Gleichwohl wird Kritik an staat-
lichem Handeln zugelassen, solange sie sich nicht gegen
das System selbst richtet. Erhebliche Defizite bestehen im
Bereich der Religionsfreiheit: Der Staat versucht, Religi-
onsgemeinschaften eng zu kontrollieren. Die Religions-
freiheit beschränkt sich daher im Wesentlichen auf die
Ausübung von religiösen Handlungen, soziales oder ge-
sellschaftliches Engagement sind nicht erlaubt. Immer
wieder werden oppositionelle Geistliche unter Hausarrest
gestellt oder zu hohen Haftstrafen verurteilt.

Die Gerichte sind zwar nach der Verfassung unabhängig,
unterstehen aber praktisch den staatlichen Behörden. Es
gibt fast 30 Straftatbestände, die mit Todesstrafe belegt
werden können. Die Zahl der verhängten Todesurteile hat
in den letzten Jahren zugenommen, und vereinzelt finden
auch Hinrichtungen statt. Die Haftbedingungen in vietna-
mesischen Gefängnissen sind schlecht. Politischen Häft-
lingen droht jahrelange Isolationshaft. Die ethnischen
Minderheiten (ca. 10 Mio. Menschen) werden gesell-
schaftlich und zum Teil auch durch lokale Behörden dis-
kriminiert, was sich vor allem an ihrer im Durchschnitt
schlechteren wirtschaftlichen Situation zeigt. Die Regie-
rung versucht, die wirtschaftliche Entwicklung in den
Minderheitengebieten zu fördern, geht aber gegen öffent-
lich geäußerten Unmut mit Härte vor. 

Bundesregierung und EU sprechen mit der Regierung von
Vietnam regelmäßig auch auf höchster Ebene über Men-
schenrechtsfragen, insbesondere über die Religions- und
Pressefreiheit sowie über das Schicksal einzelner Häft-
linge und Dissidenten.

Indonesien

Seit dem Zusammenbruch des Soeharto Regimes im Mai
1998 sind wichtige Verbesserungen der Menschenrechts-
lage in Indonesien festzustellen. Die Übergangsregierung
von Präsident Habibie und die nach der Post-Soeharto-
Ära erstmals wieder demokratisch legitimierten Regie-
rungen von Abdurrahman Wahid (Oktober 1999 bis Juli
2001) und Frau Megawati Soekarnoputri (seit 23. Juli
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2001) brachten Reformen auf den Weg, die positive Per-
spektiven eröffnet haben. Durch eine Vielzahl neuer Ge-
setze wurden

– vollständige Pressefreiheit hergestellt,

– politische Gefangene weitgehend freigelassen,

– Menschenrechtsinstrumente der UN und der ILO rati-
fiziert,

– das Demonstrationsrecht reformiert,

– die Antisubversionsgesetze aufgehoben (Grundlage
vieler politischer Prozesse),

– die Rolle des Militärs in der Politik zurückgedrängt, 

– die Trennung von Militär und Polizei umgesetzt, 

– gerichtliche Verfolgung in Indonesien von Menschen-
rechts-Verletzungen in Osttimor ermöglicht sowie die
Heimkehr nach Osttimor von 1999 nach Westtimor
Vertriebenen vorangebracht und 

– Autonomiegesetze für Westpapua und Aceh verab-
schiedet, die beiden durch besondere Eigenheiten ge-
prägten Landesteilen gerechtere Teilhabe an der Re-
gierung dieser Regionen erlauben soll. 

Präsident Wahid setzte mit der erstmaligen Ernennung ei-
nes Ministers für Menschenrechte und der Ernennung des
Vorsitzenden der indonesischen Menschenrechtskommis-
sion (Komnas Ham) zum Generalstaatsanwalt ein klares
Zeichen für den Stellenwert von Menschenrechtsfragen.
Seine Nachfolgerin hat die schon von Wahid eingeleitete
Errichtung von Ad-hoc-Menschenrechtsgerichten zur
Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen in Osttimor
vollzogen und dabei den zeitlichen Zuständigkeitsbereich
dieser Tribunale ausgedehnt. Indonesien wird beim Auf-
bau eines demokratischen Rechtsstaates mit international
verbindlichen Menschenrechtsstandards aber weiterhin
erhebliche Anstrengungen unternehmen und vor allem in
der Praxis konkrete Resultate erreichen müssen. Nun be-
gonnene Verfahren gegen z. T. leitende Verantwortliche
von Menschenrechtsverletzungen in Osttimor sind noch
ohne Ergebnis; für Aceh und Westpapua stehen sie bisher
aus. Ethnische und religiöse Spannungen, vor allem in
Aceh, aber auch in Westpapua (Irian Jaya), West-Kali-
mantan (Süd-Borneo), auf den Molukken (Ambon) und
Sulawesi, sowie die Rolle der Sicherheitskräfte in diesen
internen Konflikten stellen die Regierung weiter vor
große Herausforderungen, etwa durch die noch unge-
klärte Tötung des westpapuanesischen Politikers Theys
Eluay im November 2001 oder die Umtriebe von Milizen
islamischer Eiferer in überwiegend christlichen Landes-
teilen. Jüngste Anstrengungen der Regierung haben die
Lage auf Sulawesi und den Molukken allerdings wieder
beruhigt und bieten zumindest Aussichten für eine dauer-
hafte Befriedung.

Die Bundesregierung hat im Verein mit unseren EU-Part-
nern mit der indonesischen Regierung auch zu kritischen
Menschenrechtsentwicklungen im Land einen offenen
Dialog geführt. Die Besuche in Jakarta des Menschen-
rechtsbeauftragten der Bundesregierung für Menschen-

rechtspolitik und Humanitäre Hilfe und kurz darauf von
Staatsminister Dr. Volmer boten im November/Dezember
2001 die Gelegenheit, im Rahmen unserer traditionell en-
gen und freundschaftlichen Beziehungen zu Indonesien
neuralgische Punkte – etwa die Lage von Minderheiten –
auch bilateral hochrangig anzusprechen.

Malaysia

Die Menschenrechtslage in Malaysia ist weiterhin belas-
tet durch rechtsstaatlich zweifelhaftes Vorgehen bei der
Verurteilung des ehemaligen stellvertretenden Premier-
ministers Anwar Ibrahim sowie die fortgesetzte Anwen-
dung des noch aus der Kolonialzeit stammenden „Internal
Security Act“ (ISA), der willkürliche und lange Inhaftie-
rungen außerhalb gerichtlicher Kontrolle ermöglicht. ISA
wird seit dem 11. September 2001 verstärkt als Mittel der
Terrorismusbekämpfung gerechtfertigt. Pressefreiheit
und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt. Mitte
2001 wurden weitere Zeitungen gleichgeschaltet. Erst-
mals wurde die Anwendung des ISA vom Gericht eines
Bundesstaates kritisiert. Die von der Regierung einge-
setzte nationale Menschenrechtskommission Suhakam
hat mehrere kritische Berichte zur Menschenrechtspolitik
der Regierung vorgelegt. Zweifel an der Unabhängigkeit
der Justiz wurden durch die Ernennung des Chefanklägers
im Anwar-Prozess zum Generalstaatsanwalt erneut ge-
schürt. Die EU und Deutschland haben sich gegenüber der
malaysischen Regierung für Anwar Ibrahim eingesetzt.
Auch die Anwendung des ISA wurde mehrfach ange-
sprochen.

Ostasien

China46

Die Menschenrechtslage in China bietet weiterhin ein
zwiespältiges Bild. Einerseits haben sich in den letzten
Jahren die individuellen Freiräume der Bürger in Wirt-
schaft und Gesellschaft erheblich erweitert. Die Lebens-
qualität der städtischen Mittelschicht und großer Teile der
Landbevölkerung ist seit Beginn der Reform- und Öff-
nungspolitik kontinuierlich gewachsen. Die heutige chi-
nesische Gesellschaft bietet die Möglichkeit zu freier
Meinungsäußerung im privaten Bereich, zu Mobilität und
individuellen beruflich-wirtschaftlichen Chancen. Gut
ein Drittel der chinesischen Wirtschaft sind heute in pri-
vater Hand, die Nutzung moderner Massenkommunikati-
onsmittel nimmt rapide zu, eine Zivilgesellschaft beginnt
sich herauszubilden. 

Andererseits beharrt die Kommunistische Partei Chinas
(KPCh) auf ihrem Anspruch auf die ungeteilte Macht und
setzt diesen, wo für nötig befunden, auch mit aller Härte
durch. Dies bekommen politische Dissidenten, deren Akti-
vitäten als Bedrohung des Machtmonopols der Partei emp-
funden werden, nach wie vor zu spüren. Waren es Ende der
90er-Jahre vor allem die Gründer einer Demokratischen
Partei Chinas, die ohne faire Gerichtsverfahren zu unver-
hältnismäßig langen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, so

46 Zur EU-Menschenrechtspolitik gegenüber China → B 2.2.2.
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sind es in jüngerer Zeit vor allem Gewerkschaftsaktivisten
und Arbeiterführer, die ihr Engagement für die sozialen
Rechte mit Gefängnisstrafen bezahlen müssen. In dem
Bemühen, den Eindruck größerer Offenheit in Menschen-
rechtsfragen zu vermitteln, hat die chinesische Regierung
zwar am 28. März 2001 den UN-Wirtschafts- und Sozial-
pakt ratifiziert, zu Artikel 8 Abs. 1 (a), der das Recht auf die
Bildung freier Gewerkschaften beinhaltet, aber einen Vor-
behalt eingelegt. Die EU hat die Ratifikation als Schritt in
die richtige Richtung gewürdigt, zugleich jedoch China
aufgefordert, seine nationale Gesetzgebung in Einklang mit
den Bestimmungen des Artikel 8 zu bringen. Auch die Ra-
tifizierung des UN-Pakts über die bürgerlichen und politi-
schen Rechte steht weiterhin aus.

Demokratische Wahlen gibt es bisher erst in Ansätzen auf
der untersten Ebene, die Presse ist in allen politisch wich-
tigen Fragen zentral und straff gelenkt. Mit dem Ziel
größerer Verwaltungseffizienz versucht China, rechts-
staatliche Strukturen im Lande aufzubauen und ist einem
Dialog mit anderen Staaten auf diesem Gebiet zugänglich.
Dem trägt insbesondere der von Bundeskanzler Schröder
und Ministerpräsident Zhu Rongji initiierte Rechtsstaats-
dialog Rechnung. Der politische Dialog und die Entwick-
lungszusammenarbeit mit China haben sich bereits seit
längerer Zeit darauf eingestellt. Die „Vereinbarung zum
Austausch und der Zusammenarbeit im Rechtsbereich“
vom 30. Juni 2000 wird mit einem Zweijahresprogramm
implementiert, das die Bundesministerin der Justiz, 
Prof. Däubler-Gmelin, und der Minister im Rechtsamt des
Staatsrats, Yang Jingyu, am 22. Juni 2001 in Berlin unter-
zeichnet haben (→ Kasten).

Vor dem Hintergrund des ideologischen Verfalls der KPCh
und eines geistigen Vakuums in der Gesellschaft betrach-
tet die Partei jedwede Form organisierter Religions- oder
Meditationsausübung außerhalb ihrer Kontrolle als Bedro-
hung. Die intensive Verfolgung der Anhänger der synkre-
tistischen Falun Gong-Bewegung, die mit einem Massen-
protest vor dem Pekinger Regierungsviertel Zhongnanhai
das Machtmonopol der Partei herausgefordert hatte, dau-
ert seit dem Verbot der Vereinigung im Juli 1999 unver-
mindert an. Die Sicherheitskräfte gingen dabei kompro-
misslos auch gegen ausländische – darunter deutsche –
Falun Gong-Anhänger vor, die in Peking demonstriert hat-
ten. Christen sind weiterhin Repressalien und Verfolgung
ausgesetzt. Gottesdienste der nicht anerkannten protestan-
tischen „Hauskirchen“ und der romtreuen katholischen
Untergrundkirche werden immer wieder gewaltsam auf-
gelöst, Gotteshäuser zerstört, Gläubige verhaftet und teil-
weise in Straflager eingewiesen. In Einzelfällen kam es
nach Prozessen, die rechtsstaatlichen Erfordernissen nicht
genügen, sogar zur Verhängung der Todesstrafe. 

Gegen die nach wie vor häufige Verhängung der Todes-
strafe, die im Zuge einer Kampagne zur Verschärfung der
Kriminalitätsbekämpfung seit 2001 sogar noch zugenom-
men hat, hat die EU auch auf deutsches Betreiben hin
mehrfach bei den chinesischen Behörden demarchiert.
Bundesaußenminister Fischer hat die chinesische Regie-
rung in seiner Rede auf der 58. MRK in Genf am 20. März
2002 aufgefordert, ein Moratorium bei der Vollstreckung

der Todesstrafe mit dem Ziel ihrer endgültigen Abschaf-
fung zu verhängen.

Mit besonderer Härte geht die chinesische Regierung dort
vor, wo separatistische Bestrebungen vermutet werden,
insbesondere in den Autonomen Regionen Tibet und
Xinjiang. Im Gefolge der Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001 hat China verstärkt versucht, auch friedlich
vorgetragene Autonomieforderungen der Uighuren als
„terroristische“ Gewalttaten zu brandmarken. Die Bun-
desregierung hat sowohl beim Besuch des chinesischen
Vizepräsidenten Hu Jintao im November 2001 als auch
beim Staatsbesuch Präsident Jiang Zemins Anfang April
2002 der chinesischen Seite gegenüber klargestellt, dass
der gemeinsame Kampf gegen den internationalen Terro-
rismus nicht zu einer Einschränkung internationaler Men-
schenrechtsstandards führen darf.

Mit Bezug auf Tibet hat die Bundesregierung wiederholt
von China gefordert, religiöse Freiheiten zu gewähren
und die Unterdrückung der tibetischen Kultur zu beenden.
Darüberhinaus hat die Bundesregierung die Erwartung
geäußert, dass die chinesische Regierung in einen sub-
stanziellen Dialog mit dem Dalai Lama mit dem Ziel ei-
ner Lösung des Tibet-Problems eintritt. Sie hat dabei auch
ihre guten Dienste angeboten.

Deutsch-chinesische Zusammenarbeit im Rechts-
bereich 

Im Juni 2000 unterzeichneten die Bundesministerin der
Justiz und der chinesische Koordinator des Rechts-
staatsdialogs, Minister Yang Jingyu die „Deutsch-Chi-
nesische Vereinbarung zum Austausch und der Zusam-
menarbeit im Rechtsbereich“. Auf dessen Grundlage
haben beide Koordinatoren im Juni 2001 ein erstes
Zweijahresprogramm vereinbart, das insgesamt 18 Pro-
jekte umfasst. Dazu gehören nachfolgend aufgeführte
neue Vorhaben der rechtlichen Zusammenarbeit ebenso
wie auf längere Dauer angelegte Projekte der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit im Rechtsbereich.
Für Letztere hat das Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung innerhalb der
Bundesregierung die Federführung.

– Deutsch-chinesisches Symposium in Peking im Juni
2000 zum Thema „Rechtsbindung der Verwaltung
und Individualrechtsschutz“. 

– Deutsch-chinesisches Symposium in Berlin im Okto-
ber 2001 zum Thema „Rechtlicher Rahmen für die
unternehmerische Tätigkeit in der Marktwirtschaft –
Staatliche Regulierung und Schutz der legitimen
Rechte und Interessen der Bürger und der Unterneh-
men“.

– Deutsch-chinesisches Seminar „Planung von Infra-
strukturvorhaben und Bürgerbeteiligung“ in
Nanjing im November 2001.

– Zusammenarbeit mit dem Obersten Volksgericht der
VR China zur Reform des Vollstreckungsrechts in
Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen.
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Nordkorea

Nordkorea isoliert sich nach wie vor weitgehend von der
Außenwelt und gestattet Ausländern nicht, innerhalb des
Landes Informationen zur Menschenrechtslage zu sam-
meln oder zu überprüfen. Davon sind insbesondere die
Mitarbeiter der vor Ort vertretenen internationalen Orga-
nisationen betroffen, obgleich sich 2001 abzeichnete, dass
sich beispielsweise bei humanitären Hilfsaktionen die
Möglichkeiten zur Überprüfung der Verteilungsergeb-
nisse leicht gebessert haben. Auch die Zugangsmöglich-
keiten für Angehörige diplomatischer Vertretungen blei-
ben begrenzt. Ein verlässliches Bild von der Situation im
Lande ist deshalb nur schwer zu erhalten. Aufgrund von
Berichten z. B. nordkoreanischer Überläufer oder Flücht-
linge oder Angehöriger internationaler Hilfsorganisatio-
nen muss jedoch befürchtet werden, dass schwere und
systematische Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea
häufig sind.

Die Bundesregierung bemüht sich um eine Verbesserung
der Menschenrechtssituation in Nordkorea. Ihre Sorge
gilt dabei den politischen Gefangenen, der Unterdrückung
der Meinungsfreiheit und der Existenz von Umerzie-
hungslagern. Die Bundesregierung setzt sich für die Be-
achtung fundamentaler bürgerlicher Rechte wie des
Rechts auf Leben und des Rechts auf persönliche Freiheit
und Sicherheit, für die Sicherung der Ernährungslage der
nordkoreanischen Bevölkerung und für die Sicherung an-
derer wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte ein.
Nordkorea bleibt zur Beachtung der UN-Menschen-
rechtspakte, deren Mitglied es ist (v. a. Internationaler
Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Internatio-
naler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte), und zur Zusammenarbeit mit den internationalen
Menschenrechtsmechanismen aufgefordert.

Bei Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen
Deutschland und Nordkorea am 1. März 2001 wurde u. a.
vereinbart, dass beide Seiten einen Menschenrechtsdialog
führen wollen. Seither werden Fragen zur Menschen-
rechtssituation bei den bilateralen Gesprächen mit der
nordkoreanischen Regierung regelmäßig angesprochen.
Deutschland bemüht sich weiterhin bilateral und gemein-
sam mit seinen EU-Partnern, die selbstgewählte politi-
sche Isolation Nordkoreas aufzubrechen. Im Rahmen der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU (→
B 2.2.2) fand Mitte 2001 ein Sondierungstreffen der EU-
Troika mit Nordkorea mit dem Ziel eines regelmäßigen
Meinungsaustauschs über Menschenrechtsfragen statt.
Im Oktober 2001 hat eine EU-Delegation in Pjöngjang die
Defizite im Bereich der Menschenrechte und des Rechts-
systems angesprochen und einen spezifischen Fragenka-
talog überreicht. 

– Zusammenarbeit mit dem Rechtsamt beim Staatsrat
zu Fragen der Bereitstellung von Rechtsinformatio-
nen (Rechtsnormen und Entscheidungen der obers-
ten Gerichte) im Internet.

– Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss des Nationa-
len Volkskongresses wird durch Beratungs- und
Fortbildungsmaßnahmen dabei unterstützt, neue
Gesetze entsprechend den Anforderungen der
Marktwirtschaft zu entwickeln. Seit 1997 wurden
verschiedene Gesetzesvorhaben mit deutscher Hilfe
begleitet: das Kapitalmarktgesetz, das Gesetz über
das öffentliche Beschaffungswesen, das Konkursge-
setz und das Unternehmensgesetz sowie ein Gesetz
zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen.

– In der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für
Außenhandel und internationale Wirtschafts-
kooperation (MOFTEC) geht es um eine für die Un-
ternehmen verlässliche Anwendung der bestehenden
Wirtschaftsgesetze. Mit dem Projekt werden den
Mitarbeitern des MOFTEC wirtschafts- und außen-
handelsrechtliche Kenntnisse vermittelt. In gemein-
samen Fortbildungsmaßnahmen mit Beamten und
Unternehmern wird anhand von konkreten Fällen
die Rechtsanwendung geübt.

– Das Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit
wird seit 1994 in Fragen des Arbeits- und Sozial-
rechts beraten. Es geht hierbei um die Schaffung ei-
nes einheitlichen zentralstaatlichen Gesetzesrah-
mens, der es dem Staat ermöglicht, die gewaltigen
soziale Herausforderungen zu meistern, die sich ins-
besondere im Zusammenhang mit der Reform der
Staatsbetriebe, aber auch im Gefolge des chinesi-
schen WTO-Beitritts stellen, um ein System der so-
zialen Sicherung aufzubauen, das an die Stelle der
nicht mehr haltbaren ehemals allumfassenden Für-
sorge dieser Betriebe für ihre Mitarbeiter/innen tritt.

– Ein weiteres Vorhaben betrifft die Zusammenarbeit
mit der Rechtskommission des Ständigen Ausschus-
ses des Nationalen Volkskongresses. Mit diesem
Projekt werden die Bemühungen der VR China un-
terstützt, den rechtsstaatlichen Aufbau der Verwal-
tung durch Beratung des Parlaments zu fördern.
Praktisch alle Gesetze, die der Ständige Ausschuss
des Nationalen Volkskongresses zu beschließen hat,
werden von dieser Kommission überprüft.

– Kooperation der politischen Stiftungen, gefördert
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, beim Aufbau eines Sys-
tems sozialer Sicherheit, der Schaffung rechtsstaat-
licher Strukturen und zur Rolle der Gewerkschaften.
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Zitierte Internet- und Mailadressen

http://ecri.coe.int

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects.htm

http://ue.eu.int

info@dgvn.de

info@institut-fuer-menschenrechte.de

www.amnesty.de

www.ausfuhrgewaehrleistungen.de

www.auswaertiges-amt.de > Außenpolitik > Menschenrechtspolitik  

www.bafa.de

www.bma.bund.de

www.bmfsfj.de

www.bmi.bund.de

www.bmi.bund.de/Annex/de/20342/Download.pdf

www.bmi.bund.de/demoto1/index.html

www.bmj.bund.de

www.bmwi.de

www.bmz.de

www.bmz.de/themen/imfokus/armutsbekaempfung

www.buendnis-toleranz.de

www.bundestag.de/gremien/a2

www.coc-runder-tisch.de

www.coe.int

www.conventions.coe.int

www.echr.coe.int

www.eu.int

www.eu.int/comm/europeaid

www.eumc.eu.int/

www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights

www.euro-ombudsman.eu.int/

www.europarl.eu.int/committees/peti_home.htm

www.fao.org

www.fian.org

www.forum-menschenrechte.de

www.handsoffcain.org

www.hrw.org

www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/SiteMap.htm
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www.iccnow.org

www.ictr.org

www.ilga-europe.org

www.ilo.org

www.law.ualberta.ca/centres/ioi

www.lsvd.de

www.mica2002.de

www.ohr.int

www.ombudspersonkosovo.org

www.oscebih.org

www.osce.org

www.unaids.org

www.undp.org

www.undcp.org

www.unesco.de

www.unesco.org/human_rights/hrbc.htm

www.unfpa.org

www.unglobalcompact.org

www.unhchr.ch

www.unhchr.ch>treatybaseddatabase

www.unhcr.de

www.unhcr.ch

www.unicef.org/events/yokohama

www.unmikonline.org

www.un.org

www.un.org/ageing/coverage/

www.un.org/icty

www.un.org/womenwatch/confer/beijing5

www.un.org/law/cloning/index.html

www.who.org
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